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Wenn Sie zu einigen inhaltlichen Sachverhalten dieses Prospekts Zweifel haben, sollten Sie zu
diesen Punkten lhren Borsenmakler oder einen sonstigen unabhéangigen Finanzberater zu Rate
ziehen.

CHALLENGE FUNDS

Ein offener Umbrella-Fonds, der als Organismus fiir gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
gemal den Vorschriften der ,European Communities (Undertakings for Collective Investment
in Transferable Securities) Regulations®“ von 2011 in der gednderten Fassung errichtet wurde.

Datum: 31. Juli 2024




EINLEITUNG

DIESER PROSPEKT DARF NUR MIT DEN BEIGEFUGTEN TEILFONDSINFORMATIONSKARTEN
AUSGEGEBEN WERDEN. DIESE TEILFONDSINFORMATIONSKARTEN ENTHALTEN
SPEZIFISCHE ANGABEN ZU JEDEM TEILFONDS.

ES KONNEN AUSSERDEM SEPARATE KLASSENINFORMATIONSKARTEN AUSGEGEBEN
WERDEN, WELCHE SPEZIFISCHE ANGABEN UBER EINE ODER MEHRERE KLASSEN
INNERHALB EINES TEILFONDS ENTHALTEN.

Der Fonds ist ein offener Umbrella-Fonds, der von der Zentralbank geméal3 den European Communities
(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2011 (S.l. Nr. 352
von 2011) in der derzeit geltenden Fassung (oder in der gednderten, konsolidierten oder durch eine
neue Fassung) ersetzten Fassung sowie gemdall den diesbezliglichen, derzeit geltenden von der
Zentralbank erlassenen Bestimmungen oder Mitteilungen (,0GAW-Bestimmungen®) zugelassen
wurde.

Die Genehmigung des Fonds und seiner Teilfonds durch die Zentralbank stellt weder eine
Bestéitigung oder eine Gewahrleistung des Fonds oder seiner Teilfonds von Seiten der
Zentralbank dar, noch trédgt die Zentralbank die Verantwortung fiir den Inhalt dieses Prospekts.
Die Genehmigung des Fonds und seiner Teilfonds durch die Zentralbank stellt keine
Zusicherung fiir die Wertentwicklung des Fonds oder seiner Teilfonds dar, und die Zentralbank
haftet nicht fiir die Wertentwicklung oder die Zahlungsunfihigkeit des Fonds oder seiner
Teilfonds.

Die Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, deren Namen im Abschnitt
~Management des Fonds* aufgefiihrt sind, (ibernehmen die Verantwortung fiir die Informationen, die in
diesem Prospekt enthalten sind. Nach bestem Wissen und Gewissen der Verwaltungsratsmitglieder
(die mit der gebotenen Sorgfalt sichergestellt haben, dass dies der Fall ist) entsprechen diese
Informationen den Tatsachen und lassen keine Sachverhalte aus, deren Auslassung diese
Informationen in irreflihrender Weise verédndern wiirden. Die Verwaltungsratsmitglieder (ibernehmen
diesbeziiglich die entsprechende Verantwortung.

Niemand wurde ermdéchtigt, in Verbindung mit dem Angebot, der Ausgabe oder dem Verkauf von
Anteilen Werbeunterlagen auszugeben, Informationen zu erteilen oder Zusicherungen abzugeben, die
nicht in diesem Prospekt enthalten sind. Soweit derartige Unterlagen oder Informationen ausgegeben
oder solche Zusicherungen gemacht werden, kann nicht darauf vertraut werden, dass diese von der
Verwaltungsgesellschaft genehmigt wurden. Die Aushéndigung dieses Prospekts, das Angebot, die
Ausgabe oder der Verkauf von Anteilen stellt in keinem Fall eine Bestétigung oder Zusicherung dar,
dass die in diesem Prospekt enthaltenen Informationen zu einem Zeitpunkt nach der Datierung dieses
Prospekts zutreffend sind.

Dieser Prospekt stellt kein Angebot oder eine Kundenwerbung an eine beliebige Person in einem
Hoheitsgebiet dar, in dem ein solches Angebot oder eine solche Kundenwerbung nicht zuléssig ist,
oder an eine Person, der gegeniiber ein solches Angebot oder eine solche Kundenwerbung
ungesetzlich ist, und dieser Prospekt darf auch nicht fiir solche Zwecke eingesetzt werden. Das
Verteilen dieses Prospekts und das Angebot, die Ausgabe oder der Verkauf von Anteilen kénnen in
bestimmten Hoheitsgebieten Beschrdnkungen unterliegen; Personen, die in den Besitz dieses
Prospekts gelangen, miissen sich daher selbst (iber etwaige Beschrankungen informieren und diese
beachten. Klinftige Anleger sollten sich (iber (a) die gesetzlichen Erfordernisse im Hinblick auf den
Kauf oder den Besitz von Anteilen in ihrem Hoheitsgebiet, (b) etwaige fiir sie geltende
Devisenbeschrdnkungen, und (c) die in Verbindung mit dem Kauf, dem Besitz oder der Verdul3erung
von Anteilen gegebenenfalls auftretenden (einkommen-)steuerlichen Folgen in ihrem Hoheitsgebiet
informieren.




Die Anteile wurden und werden nicht unter dem United States Securities Act von 1933, in der jeweils
gliltigen Fassung, oder unter einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert, demgemé&l ist das
Angebot, der Verkauf oder die Ausgabe von Anteilen direkt oder indirekt in den Vereinigten Staaten
oder direkt oder indirekt an oder flir Rechnung von US-Personen (wie hier definiert) nicht zuldssig.
Weder der Fonds noch seine Teilfonds wurden oder werden unter dem US Investment Company Act
von 1940 in der gednderten Fassung als Investment Company registriert. Uber die Anteile darf nicht
zugunsten von US-Personen verfiigt werden und sie diirfen nicht an US-Personen Ubertragen oder
weiterverkauft werden. Die Verwaltungsratsmitglieder behalten sich das Recht vor, Anteile
zwangsweise zuriickzunehmen, die von einer US-Person oder von einem Anteilsinhaber, der zur US-
Person wird, gehalten werden.

Die Anteile wurden weder von der US Securities and Exchange Commission (die ,SEC*) noch von einer
anderen US-amerikanischen Staats- oder Bundes- Aufsichtsbehérde genehmigt oder abgelehnt. Die
SEC hat auch nicht die Richtigkeit dieses Prospekts bestétigt. Jede gegenteilige Behauptung ist
widerrechtlich.

Antragsteller miissen nachweisen, dass sie keine US-Personen (wie hier definiert) sind.

Der letzte veréffentlichte Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht wird den Anlegern auf Antrag
geblihrenfrei zugesandt und wird der ,Offentlichkeit verfiigbar gemacht, wie im Abschnitt ,Berichte”
genauer beschrieben wird.

Die Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft haben sich davon berzeugt, dass sich kein
tatsédchlicher oder méglicher Interessenkonflikt daraus ergibt, dass die Verwaltungsgesellschaft noch
weitere Fonds verwaltet. Sollte sich jedoch ein etwaiger Interessenkonflikt daraus ergeben, sind die
Verwaltungsratsmitglieder bestrebt, sicherzustellen, dass dieser Konflikt gerecht und im Interesse der
Anteilsinhaber geregelt wird.

Die Verwaltungsgesellschaft und jeder delegierte Anlagemanager haben sich davon (iberzeugt, dass
sich kein tatsédchlicher oder méglicher Konflikt daraus ergibt, dass sie/er noch weitere Fonds verwaltet
oder berét. Sollte sich jedoch ein Interessenkonflikt daraus ergeben, ist die Verwaltungsgesellschaft
oder der delegierte Anlagemanager bestrebt sicherzustellen, dass dieser Konflikt gerecht und im
Interesse der Anteilsinhaber geregelt wird.

Die in diesem Prospekt getroffenen Aussagen stiitzen sich auf die derzeitig in Irland geltenden Gesetze
und Praktiken und kénnen Anderungen in dieser Gesetzgebung unterliegen.

Anleger sollten sich dariiber im Klaren sein, dass Anlagen in Wertpapieren volatil sein kénnen und ihr
Wert sowohl fallen als auch steigen kann; demzufolge kann keine Zusicherung dafiir gegeben werden,
dass ein Teilfonds sein Anlageziel erreicht. Der Preis fiir Anteile sowie die Einnahmen daraus
kénnen sowohl sinken als auch steigen und spiegeln so Veranderungen im Nettoinventarwert
des Teilfonds wider.

Anteilsinhaber werden darauf hingewiesen, dass Verwaltungsgebiihren, andere Gebiihren und
Aufwendungen eines Teilfonds unter Umstinden ganz oder zum Teil aus seinem
Fondsvermégen zu begleichen sind. Anteilsinhaber erhalten daher bei der Riicknahme von
Anteilen méglicherweise nicht den gesamten von ihnen angelegten Betrag zuriick. Dadurch,
dass die Gebiihren und Aufwendungen vom Kapital in Abzug gebracht werden, verringert sich
auch der Kapitalwert ihrer Anlage und schrédnkt somit das Potenzial fiir einen zukiinftigen
Kapitalzuwachs ein. Es besteht somit die Gefahr, dass es wédhrend der Laufzeit ihrer Anlage zu
einem Kapitalschwund kommt und das Potenzial fiir einen kiinftigen Kapitalzuwachs
eingeschrénkt wird.




Anteilsinhaber sollten zur Kenntnis nehmen, dass die Zahlungen eines Teils oder der gesamten
Dividenden aus dem Kapital des Teilfonds vorgenommen werden kann, das den ,,B“-Anteilen
zuzuordnen ist. Die Vornahme von Zahlungen aus dem Kapital hat die folgenden Auswirkungen:
(i) das Kapital wird geschmiilert, (ii) die Ausschiittung geht zulasten eines méglichen kiinftigen
Kapitalzuwachses, und (iii) der Zyklus kann andauern, bis das gesamte Kapital aufgezehrt ist.
Anteilsinhaber sollten ebenso beachten, dass die Zahlungen von Dividenden aus dem Kapital,
im Vergleich zu Ausschiittungen aus Ertrédgen, unterschiedliche steuerliche Folgen haben kann
und man sich deshalb steuerlich beraten lassen sollte. Der Wert zukiinftiger Ertrdge kann sich
auch verringern. In diesem Zusammenhang sollten Ausschiittungen, die wahrend der Laufzeit
eines Teilfonds oder einer bestimmten Anteilsklasse erfolgen, als eine Art Kapitalerstattung
verstanden werden.

Eine Anlage sollte nur von solchen Personen getétigt werden, die einen Verlust bei ihrer Anlage
verkraften konnten; sie sollte keinen wesentlichen Anteil eines Portfolios bilden und ist unter
Umstédnden nicht fiir jeden Anleger geeignet.

In diesem Zusammenhang wird auf die Ausfiihrungen im Abschnitt , Risikofaktoren*
hingewiesen.
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1. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Soweit sich aus dem Gegenstand oder dem Zusammenhang nichts anderes ergibt, haben die
nachstehenden Worte und Ausdricke die folgenden Bedeutungen:

,Bilanzstichtag* Der Tag, zu dem der Jahresabschluss des Fonds und jedes seiner
Teilfonds zu erstellen ist. Dies ist der 31. Dezember eines jeden
Jahres bzw. (bei SchlieBung des Fonds oder eines Teilfonds) das
Datum, an dem die fiir die Endausschiittung anfallenden Betrage
an die Anteilsinhaber des/der betreffenden Teilfonds mit der
vorherigen Zustimmung der Zentralbank auszuzahlen sind.

,,Geschiftsjahr Fiur jeden Teilfonds der Zeitraum, der an einem Bilanzstichtag
endet und dessen Beginn (im Falle des ersten Geschéftsjahres) auf
den Tag der erstmaligen Ausgabe von Anteilen des betreffenden
Teilfonds bzw. (in allen anderen Fallen) auf den Tag nach Ende
des jeweils letzten Geschéftsjahres fallt.

‘ Eine Vereinbarung, die am 24. Februar 1998 zwischen der

Verwaltungsgesellschaft und der Verwaltungsstelle abgeschlossen

wurde, am 17. Juni 2009 geadndert und neu abgefasst wurde und

durch eine erste erganzende Verwaltungsvereinbarung vom

26. Oktober 2012 und eine zweite erganzende

Verwaltungsvereinbarung vom 30. Mai 2018 geandert wurde und

von Zeit zu Zeit gemal den Vorschriften der Zentralbank weiter

geandert werden kann.

,Verwaltungsvereinbarung’

,, Verwaltungsstelle* CACEIS Investor Services Ireland Limited oder ein anderes von der
Verwaltungsgesellschaft mit Zustimmung der Zentralbank zur
Verwaltungsstelle des Fonds ernanntes Unternehmen.

,, Verwaltungskosten* Die aus dem Treuhandvermbgen zu bezahlenden Betrdge zur
Deckung samtlicher Kosten, Aufwendungen und Auslagen
insbesondere aber nicht beschrankt auf die Indexberechnung,
Performance Attribution, Risikokontrolle und ahnliche
Dienstleistungsgebihren und -ausgaben, Kosten fir das
Anlageresearch (sofern zutreffend), direkte und indirekte
operationelle Kosten und Gebihren der Verwaltungsgesellschaft
im Zusammenhang mit Wertpapierleihprogrammen/-geschéaften,
Post- und Kurierdienste, Telekommunikation, Barauslagen,
Gerichtskosten und Honorare flir Rechtsberatung, die der
Verwaltungsgesellschaft aufgrund von Rechtsstreitigkeiten im
Namen des Fonds bzw. eines seiner Teilfonds oder in
Zusammenhang mit der Errichtung oder laufenden Verwaltung des
Fonds und seiner Teilfonds oder Klassen oder auf sonstige Weise
entstehen, ebenso wie die Kosten, Geblhren und Aufwendungen
einschlieBlich Ubersetzungskosten von Mitteilungen an die
Anteilsinhaber insbesondere, aber nicht beschrankt auf Berichte,
Prospekte, Borsenprospekte und Bekanntmachungen in Zeitungen
zuzuglich der auf diese Kosten, Gebuhren und Aufwendungen
gegebenenfalls entfallenden gesetzlichen Mehrwertsteuer sowie
alle ordnungsgemal belegten Aufwendungen und angemessenen
Barauslagen der Verwaltungsstelle (in ihrer Eigenschaft als
Verwaltungsstelle und als Register- und Transferstelle), eines
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LAIMA“

~Anhang*

,Benchmark-Verordnung“

.Bestimmungen
zum
wirtschaftlichen
Eigentiimer*”

»Werktag“

,Cash Manager*

»,Zentralbank*

,»OGAW-Bestimmungen
der Zentralbank*“

,Klasse“ oder
sAnteilsklasse*

,,Korrespondenzbank/
,Zahlstelle”

Portfoliomanagers, eines Trading Advisers, Cash Managers, einer
Vertriebsgesellschaft, Zahlstelle und/oder Korrespondenzbank
oder eines sonstigen Vertreters oder Beraters der
Verwaltungsgesellschaft, die ordnungsgemall gemafR den
Vorschriften der Zentralbank beauftragt wurden, im Rahmen eines
mit der Verwaltungsgesellschaft oder deren Beauftragten
geschlossenen Vertrages, zuzuglich der auf diese Kosten
gegebenenfalls entfallenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Alternative Investment Management Association.

bezeichnet die Vorlage fur vorvertragliche Informationen fur die
Finanzprodukte, auf die in Artikel 8 und Artikel 9 der Verordnung
(EU) 2019/2088 Bezug genommen wird

Verordnung (EU) 2016/1011 des Europaischen Parlaments und
des Rates vom 8. Juni 2016, gegebenenfalls gedndert, erganzt,
konsolidiert oder ersetzt, einschliellich u.a. delegierter
Verordnungen der Kommission zur Erganzung der Verordnung
(EU) 2016/1011.

bezeichnet die Bestimmungen der Europen Union (Modifications
of Statutory Instrument No. 110 of 2019) (Registration of
Beneficial Ownership of Certain Financial Vehicles) Regulations
2020, die von Zeit zu Zeit gedndert oder ersetzt werden kénnen.

Jeder Tag, der in Dublin, Mailand und Luxemburg ein
Bankenwerktag ist, oder ein anderer Tag, der von der
Verwaltungsgesellschaft gegebenenfalls festgelegt wird.

Mediolanum International Funds Limited oder eine oder mehrere
Personen oder Unternehmen oder andere Person oder
Unternehmen, die/das von der Verwaltungsgesellschaft
entsprechend den Anforderungen der Zentralbank als Cash
Manager eines Teilfonds bestellt wird.

die Central Bank of Ireland oder eine als Nachfolgerin benannte
Aufsichtsbehérde, die fir die Uberwachung und Regulierung des
Fonds zustandig ist.

die Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013
(Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in
Transferable Securities) Regulations 2019, die von Zeit zu Zeit
geandert oder ersetzt werden kénnen.

Eine Klasse von Anteilen eines Teilfonds.

Ein oder mehrere Unternehmen oder ein anderes Unternehmen,
die/das von der Verwaltungsgesellschaft als




,Handelstag”

,Delegierter Anlagemanager*

,Delegierte Verordnung*

»Auslagen‘

»Ausschiittungstermin*

Korrespondenzbank/Zahlstelle/Informationsstelle/Vertreter/Einrich
tung fir den Fonds und seine Teilfonds bestellt werden/wird.

Jeder Werktag oder ein anderer Tag bzw. andere Tage, der/die von
der Verwaltungsgesellschaft von Zeit zu Zeit festgelegt
wird/werden, unter der Voraussetzung, dass es alle zwei Wochen
mindestens einen Handelstag gibt und dass alle Anteilsinhaber im
Voraus verstandigt werden — es sei denn, es wird flr einen
bestimmten Teilfonds oder bestimmte Teilfonds in der diesem
Prospekt beigefiigten Teilfondsinformationskarte etwas anderes
festgelegt.

Eine oder mehrere Personen oder Unternehmen oder andere
Personen oder Unternehmen, an die die Verwaltungsgesellschaft
entsprechend den Anforderungen der Zentralbank alle oder einen
Teil ihrer Aufgaben bei der Verwaltung der Vermogenswerte eines
oder mehrerer Teilfonds delegiert hat.

Delegierte Verordnung (EU) 2016/438 der Kommission vom
17. Dezember 2015 zur Erganzung der OGAW-Richtlinie.

Alle Auslagen des Treuhanders, welche dieser im Zusammenhang
mit der Verwahrung des Fonds bzw. der einzelnen Teilfonds und
Klassen im Rahmen des Treuhandvertrages rechtmaRig getatigt
hat, insbesondere, jedoch nicht beschrankt auf, Kosten, Gebihren
und Aufwendungen in Bezug auf Wertpapierleihgeschafte, Post-
und Kurierdienste, Telekommunikation, sowie die Gebuhren (zu
handelstiblichen Satzen) und Barauslagen der von ihm gemaf den
Bestimmungen des Treuhandvertrages ernannten Unterdepotbank
sowie alle Kosten, Geblihren und Aufwendungen aller Art, die dem
Treuhadnder im Zusammenhang mit der Verwahrung des Fonds
und jedes seiner Teilfonds und Klasse (einschlieBlich deren
Grundung) und aller damit verbundenen Angelegenheiten
entstehen, sowie alle Anwalts- und Gerichtskosten, die dem
Treuhander im Hinblick auf den Fonds und jeden seiner Teilfonds
und Klassen (einschlieBlich denjenigen fur die Errichtung)
entstanden sind sowie die vom Treuhander aufgrund der Austibung
seiner Befugnisse oder der Erfillung seiner Pflichten nach
MaRgabe des Treuhandvertrages zu tragende Mehrwertsteuer.

Der Stichtag oder die Stichtage, an denen die
Verwaltungsgesellschaft nach ihrer Wahl eine Ausschittung
bekannt geben kann.




sAusschiittungszahltag*”

'3

,sAusschiittungsperiode

,, Vertriebsgesellschaft”

»Steuerbefreiter Irischer
Anleger*

Der Stichtag, auf den die Verwaltungsgesellschaft die
Durchfuhrung einer Ausschuttung festlegt und der innerhalb eines
Zeitraumes von 90 Tagen nach der Erklarung einer Ausschittung
durch die Verwaltungsgesellschaft liegen muss.

Der Zeitraum, der nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft an
einem Bilanzstichtag oder einem Ausschuttungstermin endet und
am Tag nach dem letzten Bilanzstichtag oder dem Tage nach dem
letzten Ausschittungstermin bzw. am Tag der erstmaligen
Ausgabe von B-Anteilen eines Teilfonds oder einer Klasse beginnt.

Eine oder mehrere Personen oder Gesellschaften bzw. eine
andere Person oder Unternehmen, die von der
Verwaltungsgesellschaft als Vertriebsgesellschaft fiir eine oder
mehrere Klassen eines Teilfonds bestellt worden sind.

bezeichnet:

(a) einen Pensionsfonds, der ein steuerbefreiter Pensionsfonds
im Sinne von Section 774 des Taxes Act ist, oder einen
Rentenversicherungsvertrag oder einen Investmentfonds
gemal Section 784 oder 785 des Taxes Act;

(b) ein Unternehmen, das im Sinne von Section 706 des Taxes
Act im Bereich Lebensversicherungen tatig ist;

(c) einen Anlageorganismus im Sinne von Section 739B(1) des
Taxes Act;

(d) ein spezielles Anlagevehikel (,special investment scheme®)
im Sinne von Section 737 des Taxes Act;

(e) eine karitative Einrichtung, sofern es sich dabei um einen
Anleger im Sinne von Section 739D(6)(f)(i) des Taxes Act
handelt;

(f)  ein Unit Trust, auf den Section 731(5)(a) des Taxes Act
Anwendung findet;

(g) einen Fondsmanager, der die Voraussetzungen im Sinne von
Section 784A(1)(a) des Taxes Act erfillt, sofern die
gehaltenen Anteile Vermodgenswerte eines zugelassenen
Pensionsfonds oder eines zugelassenen
Mindestpensionsfonds sind;

(h) eine Verwaltungsgesellschaft (,qualifying management
company”), welche die Voraussetzungen im Sinne von
Section 739B des Taxes Act erfillt;

(i eine ,Investment Limited Partnership® im Sinne von Section
739J des Taxes Act;




(1)

(m)
(n)

(0)

(P)

(@)

(r)

einen Verwalter eines Personal Retirement Savings Account
(,PRSA*; privates Altersvorsorgekonto), der im Namen einer
Person, die gemal Section 7871 des Taxes Act von der
Einkommensteuer und Kapitalertragsteuer befreit ist, tatig
wird und sofern es sich bei den Anteilen um Vermégenswerte
eines PRSA handel;

eine Kreditgenossenschaft im Sinne von Section 2 des Credit
Union Act von 1997;

die National Treasury Management Agency oder ein Fonds-
Anlagevehikel (,Fund investment vehicle®) (im Sinne von
Section 37 des National Treasury Management Agency
(Amendment) Act 2014) welches im wirtschaftlichen
Alleineigentum des Finanzministers steht oder im
wirtschaftlichen Eigentum des Staats steht, der durch die
National Treasury Management Agency handelt;

die National Asset Management Agency;

eine Gesellschaft, die gemal Section 110(2) des Taxes Act
im Hinblick auf vom Fonds empfangene Zahlungen der
Koérperschaftssteuer unterliegt;

das Motor Insurers’ Bureau of Ireland in Bezug auf eine von
ihm getatigte Investition der Gelder, die gemall dem
Insurance Act 1964 (geédndert durch den Insurance
(Amendment) Act 2018) an den Motor Insurer Insolvency
Compensation Fund gezahlt wurden (das Motor Insurers'
Bureau of Ireland hat eine entsprechende Erklarung
gegeniiber dem Fonds abgegeben);

ein PEPP-Anbieter (im Sinne von Kapitel 2D von Teil 30 des
Taxes Act), der im Namen einer Person handelt, die gemaf
Section 787AC des Taxes Act Anspruch auf eine Befreiung
von der Einkommens- und Kapitalertragssteuer hat, wobei
die gehaltenen Anteile Vermogenswerte eines PEPP (im
Sinne von Kapitel 2D von Teil 30 des Taxes Act) sind;

eine Gesellschaft, die gemal Section 739G(2) des Taxes Act
in Bezug auf die vom Fonds an sie geleisteten Zahlungen der
Kdrperschaftsteuer unterliegt, eine entsprechende Erklarung
abgegeben und dem Fonds ihre Steuernummer mitgeteilt hat
(jedoch nur insoweit, als der betreffende Teilfonds ein
Geldmarktfonds gemafR der Definition in Section 739B des
Taxes Act ist); oder

jede andere Person, die in Irland ansassig ist oder ihren
gewodhnlichen Aufenthalt hat und der es aufgrund der
steuerrechtlichen Bestimmungen oder der schriftlichen
Praxis oder der Zulassung der Irish Revenue Commissioners
(irische Steuerbehdrde) mdglicherweise erlaubt ist, Anteile
zu besitzen, ohne eine Steuerbelastung fiir den Fonds zu
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,Fonds*“

»DSGVO*

,Hauptvertriebsgesellschaft*

,Vermittler"

,I0SCO*

Hirland®

verursachen oder mit dem Fonds verbundene
Steuerbefreiungen zu gefahrden.

vorausgesetzt, sie haben die geeignete Erklarung korrekt
ausgefullt

CHALLENGE Funds.

bezeichnet die Verordnung (EU) 2016/679 des Europaischen
Parlaments und des Rates, die von Zeit zu Zeit geandert oder
ersetzt werden kann.

Mediolanum International Funds Limited oder gegebenenfalls eine
oder mehrere andere Personen, welche ordnungsgemal als
Hauptvertriebsgesellschaft fir die Anteile in Nachfolge von
Mediolanum International Funds Limited bestellt werden.

Als ,Vermittler” wird eine Person bezeichnet, die:
(i) eine Geschaftstatigkeit betreibt, die ganz oder zum Teil darin
besteht, Zahlungen von Anlageprogrammen im Namen

anderer Personen entgegenzunehmen; oder

(i) die im Namen anderer Personen Anteile an einem
Anlageprogramm hailt.

die International Organisation of Securities Commissions.

Republik Irland.

»lrischer Gebietsansédssiger® bezeichnet im Falle:

einer natirlichen Person eine natirliche Person, die fir
Steuerzwecke in Irland ansassig ist.

eines Trust einen Trust, der flr Steuerzwecke in Irland
ansassig ist.

eines Unternehmens ein Unternehmen, das fiir Steuerzwecke
in Irland ansassig ist.

Eine natirliche Person wird fiir ein Steuerjahr als in Irland ansassig
betrachtet, wenn sie: (1) mindestens 183 Tage wéahrend dieses
Steuerjahres in Irland verbringt; oder (2) mindestens 280 Tage in
zwei aufeinanderfolgenden Steuerjahren in Irland verbringt,
vorausgesetzt, dass sie in jedem dieser Steuerjahre zumindest 31
Tage in Irland verbringt. Bei der Bestimmung der Anzahl der Tage,
an denen eine Person in Irland anwesend ist, gilt Folgendes: Eine
Person ist anwesend, wenn er/sie sich zu einer beliebigen
Tageszeit in Irland aufhalt.

Unternehmen, die in Irland gegriindet wurden, und Unternehmen,
die zwar nicht in Irland gegriindet, aber von Irland aus verwaltet
und kontrolliert werden, sind fur Steuerzwecke in Irfland ansassig.
Dies gilt nicht, wenn das betreffende Unternehmen aufgrund eines
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»Verwaltungsgesellschaft

,»,Mitgliedsstaat*

,,Geldmarktinstrumente*

,Nettoinventarwert einer Klasse"

,,Nettoinventarwert des Fonds*

,,Nettoinventarwert
eines Teilfonds*

,,Nettoinventarwert je Anteil“

,»Person mit gewéhnlichem
Aufenthalt in Irland*“

Doppelbesteuerungsabkommens zwischen Irland und einem
anderen Land als in einem anderen Staat (und daher nichtin Irland)
ansassig gilt.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Festlegung des Firmensitzes
fur Steuerzwecke in gewissen Fallen sehr komplex sein kann, und
potenzielle Anleger werden auf die besonderen gesetzlichen
Bestimmungen in Section 23A des Taxes Act verwiesen.

Mediolanum International Funds Limited oder eine andere Person
oder Unternehmen, das von der Zentralbank als
Verwaltungsgesellschaft des Fonds genehmigt wurde.

Ein Mitgliedsstaat der Europaischen Union.

Instrumente, die an einem Geldmarkt gehandelt werden, liquide
sind und deren Wert jederzeit genau bestimmt werden kann.

Der Nettoinventarwert einer Klasse berechnet nach den
Bestimmungen des Treuhandvertrages, wie sie unter ,Verwaltung
des Fonds - Berechnung des Nettoinventarwertes* aufgefiihrt sind.

Der gesamte Nettoinventarwert aller Teilfonds.

Der Nettoinventarwert eines Teilfonds, berechnet nach

den Bestimmungen des Treuhandvertrages, wie sie unter
,verwaltung des Fonds - Berechnung des Nettoinventarwertes®
aufgefihrt sind.

Der Nettoinventarwert je Anteil einer Klasse, berechnet nach den
Bestimmungen des Treuhandvertrages, wie sie unter ,Verwaltung
des Fonds - Berechnung des Nettoinventarwertes” aufgefihrt sind.

Im Falle:

e einer natlrlichen Person eine natirliche Person, die fir
Steuerzwecke ihren gewohnlichen Aufenthalt in Irland hat.

e eines Trust einen Trust, der fir Steuerzwecke seinen
gewohnlichen Aufenthalt in Irland hat.

Eine natirliche Person wird dann als Person mit gewdhnlichem
Aufenthalt in Irland betrachtet, wenn er/sie wahrend drei
aufeinanderfolgender Steuerjahre in Irland ansassig war (das heil3t,
er/sie wird mit Beginn des vierten Steuerjahres zu einer Person mit
gewohnlichem Aufenthalt in Irland). Eine natlrliche Person, die
ihren gewohnlichen Aufenthalt in Irland hatte, verliert diesen Status
mit Ende des dritten aufeinander folgenden Steuerjahres, in dem
er/sie nicht in Irland ansassig war. Somit wird eine naturliche
Person, die im Steuerjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31.
Dezember 2024 ihren Wohnsitz und gewdhnlichen Aufenthalt in
Irland hat und Irland in diesem Jahr verlasst, ihren gewdéhnlichen
Aufenthalt bis zum Steuerjahr, das am 1. Januar 2027 beginnt und
am 31. Dezember 2027 endet, behalten.
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Die Regelung beziglich der gewohnlichen Ansassigkeit eines
Trusts ist ziemlich undurchsichtig und steht in Beziehung zu seiner
Steueransassigkeit.

,Wesentliche PRIIP-Anlegerinformationen

(PRIIPs-KID)“

sAnerkanntes
Clearingsystem*

»,Anerkannter Handelsplatz*

,Geeignete Erkldrung*“

,,Relevanter Zeitraum**

sSecurities Act”

»Specified US Person*

das Basisinformationsblatt fir den jeweiligen Teilfonds bzw. die
jeweilige(n) Anteilsklasse(n), das Kleinanlegern im EWR zur
Verfugung gestellt wird und gemal den geltenden
Offenlegungspflichten der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 uUber
Basisinformationsblatter fir verpackie Anlageprodukte flr
Kleinanleger und  Versicherungsanlageprodukte  (,,PRIIPs-
Verordnung®) erstellt wurde.”

steht fir ein in Section 246A des Taxes Acts aufgefiihrtes
Clearingsystem (einschlieBlich aber nicht ausschliellich
Clearstream Banking AG, Clearstream Banking SA und CREST)
sowie jedes andere System zur Verrechnung von Anteilen, das von
den Irish Revenue Commissioners fir die Zwecke von Chapter 1A
Part 27 des Taxes Act als anerkanntes Clearingsystem bezeichnet
wird.

Eine geregelte Borse oder ein geregelter Markt, an dem ein
Teilfonds anlegen kann. Eine Liste dieser Bérsen und Markte wird
in Anhang Il dieses Prospekts aufgelistet.

Eine geeignete Erklarung der Anteilsinhaber gemalt Anhang 2B
des Taxes Act.

Ein Zeitraum von 8 Jahren, der mit dem Erwerb eines Anteils durch
einen Anteilsinhaber beginnt, und jeder nachfolgende Zeitraum von
8 Jahren, der unmittelbar nach dem vorausgehenden relevanten
Zeitraum beginnt.

Der United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden
Fassung.

bezeichnet (i) eine natirliche Person, die die Staatsbirgerschaft
der Vereinigten Staaten hat oder dort ansassig ist, (ii) eine
Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft, die in den
Vereinigten Staaten oder gemal der Gesetze der Vereinigten
Staaten oder eines ihrer Bundesstaaten organisiert ist, (iii) ein Trust
sofern (a) ein Gericht in den Vereinigten Staaten autorisiert ware,
gemal der anwendbaren Gesetze, Beschllisse oder Urteile in
Bezug auf im Wesentlichen alle Angelegenheiten hinsichtlich der
Verwaltung des Trusts zu erlassen und (b) eine oder mehrere US-
Personen autorisiert sind, alle wesentlichen Entscheidungen des
Trusts zu kontrollieren, oder einen Nachlass eines Verstorbenen,
der die Staatsbirgerschaft der Vereinigten Staaten hatte oder dort
ansassig war. davon sind ausgenommen (1) eine
Kapitalgesellschaft, deren Aktien regular regelmaRig an einem
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,,» Teilfonds*

,» Taxes Act‘

[

,» Taxonomie-Verordnung

»Treuhandvertrag*

oder mehreren etablierten Wertpapiermarkten gehandelt werden;
(2) eine Kapitalgesellschaft, die Mitglied desselben erweiterten
Konzerns ist, wie es in Section 1471(e)(2) des U.S. Internal
Revenue Code als eine in Klausel (i) beschriebene
Kapitalgesellschaft ist; (3) die Vereinigten Staaten oder eine ihrer
originaren Behdrden oder Instrumentalitaten; (4) jeder Bundesstaat
der Vereinigten Staaten, jedes US-Territorium, jede politische
Untereinheit der Vorgenannten oder jede vollstdndig kontrollierte
Behérde oder Instrumentalitdt einer oder mehrerer der
Vorgenannten; (5) jede gemall Section 501(a) von der Steuer
befreite Organisation oder jeder individuelle Altersvorsorgeplan wie
in Section 7701(a)(37) des U.S. Internal Revenue Code definiert;
(6) jede Bank wie in Section 581 des U.S. Internal Revenue Code
definiert; (7) jeder Real Estate Investment Trust wie in Section 856
des U.S. Internal Revenue Code definiert; (8) jede regulierte
Investmentgesellschaft wie in Section 851 des U.S. Internal
Revenue Code definiert oder jede Gesellschaft, die bei der
Securities Exchange Commission gemal des Investment
Company Act von 1940 (15 U.S.C. 80a-64) registriert ist; (9) jeder
Common Trust Fund wie in Section 584(a) des U.S. Internal
Revenue Code definiert; (10) jeder Trusts, der gemafR
Section 664(c) des U.S. Internal Revenue Code definiert von der
Steuer befreit ist oder der in Sektion 4947(a)(1) des U.S. Internal
Revenue Code beschrieben ist; (11) jeder mit Wertpapieren,
Rohstoffen oder derivativen Finanzinstrumenten (einschliel3lich
Notional Principal Contracts, Futures, Forward-Kontrakte und
Optionen) handelnde Handler, der als solcher gemal den
Gesetzen der USA oder eines ihrer Bundesstaaten registriert ist;
oder (12) jeder Broker (Anlagevermittler), im Sinne der in
Sektion 6045(c) des U.S. Internal Revenue Code enthaltenen
Definition. Die vorliegende Definition ist in Ubereinstimmung mit
dem US Internal Revenue Code auszulegen.

Die in der diesem Prospekt beigefligten Teilfondsinformationskarte
aufgelisteten Teilfonds sowie etwaige weitere Teilfonds, die jeweils
von der Verwaltungsgesellschaft vorbehaltlich der Zustimmung
durch den Treuhander und die Zentralbank errichtet werden.

Der Taxes Consolidation Act von 1997 (Irland) in seiner geanderten
Fassung.

Verordnung (EU) 2020/852 des Europaischen Parlaments und des
Rates uber die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung
nachhaltiger Investitionen, in der jeweils glltigen, erganzten oder
ersetzten Fassung

Der Treuhandvertrag vom 24. Februar 1998, in seiner geanderten
und neu abgefassten Fassung vom 15. Juni 2012, zwischen der
Verwaltungsgesellschaft und dem Treuhander, der durch einen
ersten Nachtrag zum Treuhandvertrag vom 26. Oktober 2012 und
einen zweiten Nachtrag zum Treuhandvertrag vom 21. Dezember
2012 und einen dritten Nachtrag zum Treuhandvertrag vom 29. Juli
2015 und einen vierten Nachtrag zum Treuhandvertrag vom 23.
Juni 2017 und einen flinften Nachtrag zum Treuhandvertrag vom
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,» Treuhdnder*

»OGAW"

»OGAW-Richtlinie”

,OGAW-Bestimmungen'

,Umbrella-Geldkonto*

»Vereinigte Staaten”

,,US-Person*

»Anteilsinhaber*

LAnteil”

»,Bewertungstag*

3. August 2017 und einen sechsten Nachtrag zum Treuhandvertrag
vom 30. Mai 2018 und einen siebten Nachtrag zum
Treuhandvertrag vom 14. November 2018 in der Fassung vom 1.
April 2019 geéndert und neu formuliert wurde und der von Zeit zu
Zeit gemal den Vorschriften der Zentralbank weiter gedndert
werden kann.

CACEIS Investor Services Bank S.A., Niederlassung Dublin, oder
ein anderes Unternehmen, das von der Zentralbank als
Treuhander des Fonds genehmigt worden ist.

Ein Organismus fir gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, der
gemal der OGAW-Richtlinie aufgelegt wird.

bezeichnet die EG-Richtlinie 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 in der
durch die EG-Richtlinie 2014/91/EU geanderten Fassung, die von
Zeit zu Zeit gedndert, erganzt oder ersetzt werden kann.

Die European Communities (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) Regulations von 2011 (S.I.
Nr. 352 von 2011) (in der geédnderten, konsolidierten oder durch
eine neue Fassung ersetzten Fassung) sowie alle von der
Zentralbank in Bezug darauf erlassenen Regelungen und
Mitteilungen, die derzeit in Kraft sind.

ein Geldkonto, das im Namen des Treuhanders im Auftrag des
Fonds auf Ebene des Umbrellas erdffnet wird. Uber dieses Konto
werden Zeichnungsbetrage, Dividenden und Rucknahmebetrage
verwaltet und abgewickelt.

Die Vereinigten Staaten von Amerika (einschlieBlich der
Bundesstaaten und des District of Columbia), ihre Territorien,
Besitztimer und andere ihrer Hoheitsgewalt unterliegende Gebiete

Jede Person, die eine US-Person im Sinne des US-
amerikanischen Internal Revenue Code von 1986 in der geltenden
Fassung (der ,Code®) ist, eine ,US-Person“ im Sinne der
Regulation S des US Securities Act von 1933 in der jeweils
geltenden Fassung (der ,Securities Act®) oder keine ,Nicht-US-
Person“ im Sinne der Commodity Futures Trading Commission
Rule 4.7. Zur Klarstellung: eine Person wird nur dann keine US-
Person sein, wenn diese Person (i) nicht unter die Definition der
US-Person aus dem Code fallt; (ii) nicht unter die Definition von
,US-Person® aus Regulation S fallt; und (iii) unter die Definition von
~hon-United States person“ gemaf der CFTC-Regel 4.7 fallt. Die
Einzelheiten dieser Definitionen sind in Anhang IV des Prospekts
aufgefihrt.

Eine Person, die jeweils als Inhaber eines Anteils eingetragen ist.

Ein ungeteilter Anteil an den Vermdgenswerten eines Teilfonds,
welcher der entsprechenden Klasse zuzurechnen ist.

Der Werktag, der einen Handelstag unmittelbar vorausgeht.
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.,Mehrwertsteuer” Jede  Mehrwertsteuer, Dienstleistungssteuer, oder eine
gleichwertige Steuer, die von einem Land erhoben wird.

In diesem Prospekt bezeichnen, soweit nichts anderes angegeben ist, der Begriff ,Milliarde*
Leintausend Millionen*, der Begriff ,Dollar, ,US-$“ oder ,Cents” den Dollar der Vereinigten Staaten und
der Begriff ,Euro®, ,EUR" oder ,€“ den Euro.
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2, ZUSAMMENFASSUNG

Das Nachfolgende wird insgesamt durch die detaillierten Informationen erganzt, wie sie an anderer
Stelle in diesem Prospekt und im Treuhandvertrag aufgefuhrt sind.

Der Fonds Der Fonds ist ein offener Umbrella-Fonds, der nach den
OGAW-Bestimmungen als OGAW errichtet wurde.

Der Teilfonds/

Klassen Der Fonds besteht aus Teilfonds, wobei jeder einzelne
Teilfonds eine getrennte Vermdgensmasse bildet. Die
Verwaltungsgesellschaft kann entweder bei der Grindung
eines Teilfonds oder danach mehr als eine Klasse von
Anteilen in einem Teilfonds auflegen, die sich im Hinblick auf
die Zeichnungsgebihren und Aufwendungen (einschlieflich
der Verwaltungsgebihr, Mindestzeichnung, festgelegte
Wahrung, Absicherungsstrategie, die (gegebenenfalls) fur die
festgelegte Wahrung der Klasse verwendet wird,
Ausschuttungspolitik und sonstige andere Merkmale, die
jeweils von der Verwaltungsgesellschaft festlegt werden,
unterscheiden kénnen. Anteile sind an die Anleger als Anteile
einer Klasse auszugeben.

Anlageziele Die Vermdgenswerte eines Teilfonds werden in

und Anlagepolitik Ubereinstimmung mit den in der Teilfondsinformationskarte
beschriebenen Anlagezielen und der Anlagepolitik getrennt
angelegt.

Verwaltungsgesellschaft Mediolanum International Funds Limited.

Delegierte Anlagemanager Die delegierten Anlagemanager kénnen entsprechend den

Erfordernissen der Zentralbank auf einen oder mehrere
delegierte Anlagemanager einige oder einen Teil ihrer
Aufgaben zur Verwaltung der Vermdgenswerte eines oder
mehrerer Teilfonds auslagern.

Verwaltungsstelle CACEIS Investor Service Ireland Limited.
Treuhénder CACEIS Investor Service Bank S.A., Niederlassung Dublin.

Erstmalige Ausgabe von Anteilen Wahrend des Erstausgabezeitraumes einer Klasse werden
die Anteile zu einem vorgegebenen Erstausgabepreis
ausgegeben, wie er in den jeweiligen diesem Prospekt
beigefiigten  Klasseninformationskarten  aufgefiihrt ist.
Danach sind die Anteile zum jeweiligen Nettoinventarwert je
Anteil der Klassen auszugeben, zuzlglich einer Anpassung
an eine etwaige von der Verwaltungsgesellschaft erhobene
Verwasserungsschutzgebuhr.

Riicknahme von Anteilen Anteile werden nach Wahl der Anteilsinhaber zu einem Preis
je Anteil zurickgenommen, der dem Nettoinventarwert je
Anteil entspricht, zuzlglich einer Anpassung an eine etwaige
von der Verwaltungsgesellschaft erhobene
Verwasserungsschutzgebihr.
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Ausschiittungspolitik

Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, alle Gewinne,
Dividenden und sonstige Ausschittungen sowie die
realisierten Kapitalertrdge, die aus dem Anteil des
Nettoinventarwertes jedes Teilfonds, der den A-Anteilen
zuzurechnen ist, und die gemafl den Anlagezielen und der
Anlagepolitik zugunsten der Inhaber von A-Anteilen des
jeweiligen Teilfonds erwirtschaftet werden, wieder anzulegen.
Folglich beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft nicht,
Ausschuttungen fiir A-Anteile vorzunehmen.

Die Verwaltungsgesellschaft wird Ausschittungen fiir B-
Anteile aus dem Anteil des Nettoinventarwertes des Teilfonds
vornehmen, der den B-Anteilen zuzurechnen ist.
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3. DER FONDS
Einfiihrung

Der Fonds ist ein offener Umbrella-Fonds, der am 24. Februar 1998 als ein OGAW gemal den OGAW-
Bestimmungen errichtet wurde. Seine Regelungen sind dem fir den Treuhander, die
Verwaltungsgesellschaft und alle Anteilsinhaber verbindlichen Treuhandvertrag zu entnehmen.

Der Treuhandvertrag ist Griindungsdokument des Fonds, der aus den Teilfonds besteht, wobei jeder
Teilfonds eine getrennte Vermdgensmasse bildet. Die Verwaltungsgesellschaft kann entweder bei der
Grindung eines Teilfonds oder danach mehr als eine Klasse von Anteilen in einem Teilfonds auflegen,
die sich im Hinblick auf die Zeichnungsgebihren und Aufwendungen (einschlieR®lich der
Verwaltungsgebihr), Mindestzeichnung, festgelegte Wahrung, Absicherungsstrategie, die
(gegebenenfalls) fir die festgelegte Wahrung der Klasse verwendet wird, Ausschittungspolitik und
sonstige andere Merkmale, die jeweils von der Verwaltungsgesellschaft festlegt werden, unterscheiden
kénnen. Anteile sind an die Anleger als Anteile einer Klasse auszugeben.

Die derzeit bestehenden Teilfonds und die Arten von Klassen, die verfiigbar sind, werden in der diesem
Prospekt beigefligten Teilfondsinformationskarte aufgelistet. Die Verwaltungsgesellschaft kann mit der
vorherigen Zustimmung der Zentralbank und des Treuhanders zusatzliche Teilfonds aufgelegen und
der Name jedes zusétzlichen Teilfonds, Einzelheiten zu seinen Anlagezielen und seiner Anlagepolitik,
den verflgbaren Arten von Klassen, der Ausgabe von Anteilen und die fir die Teilfonds spezifischen
Gebuhren und Aufwendungen werden in den diesem Prospekt beigefigten jeweiligen
Teilfondsinformationskarten aufgelistet. Die Verwaltungsgesellschaft kann unter Einhaltung der
Anforderungen der Zentralbank zuséatzliche Klassen einfihren und die Einzelheiten zu den einzelnen
Klassen werden in den diesem Prospekt beiliegenden Klasseninformationskarten aufgefiihrt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Genehmigung des Treuhanders und nach Benachrichtigung der
Zentralbank jeden bestehenden Teilfonds oder jede bestehende Klasse schlieRen, indem sie unter
Einhaltung einer Frist von mindestens dreil3ig Tagen den Anteilsinhabern dieses Teilfonds oder dieser
Klasse und der Zentralbank eine diesbezugliche Benachrichtigung zustellt.

Die Erlése aus der Ausgabe von Anteilen der einzelnen Teilfonds sind in den Aufzeichnungen und
Konten des Fonds fiir den entsprechenden Teilfonds zu verbuchen, und die auf ihn entfallenden
Vermodgenswerte, Verbindlichkeiten, Einkiinfte und Ausgaben sind dem jeweiligen Teilfonds geman
den Bestimmungen des Treuhandvertrages zuzuweisen. Die Vermogenswerte eines Teilfonds werden
in Ubereinstimmung mit den in der Teilfondsinformationskarte zum Fonds beschriebenen Anlagezielen
und der Anlagepolitik getrennt angelegt. Die Teilfondsinformationskarte ist zu aktualisieren, wenn
zusatzliche Teilfonds des Fonds aufgelegt oder Teilfonds eingestellt werden. Es wird kein getrenntes
Vermdgensportfolio fiir die einzelnen Klassen geflihrt.

Zeichnungsgelder sollten fiir die einzelnen Teilfonds in deren Nennwahrung geleistet werden. Betrage,
die in einer anderen als der Basiswahrung des Teilfonds geleistet werden, werden von der
Verwaltungsgesellschaft zu dem glltigen Wechselkurs in die Nennwahrung des jeweiligen Teilfonds
umgerechnet, wobei die Zeichnung in Hohe des umgerechneten Betrages erfolgt.

Jedem Teilfonds werden seine eigenen, vom Treuhander nach seinem Ermessen mit Zustimmung der
Verwaltungsgesellschaft bestimmten Verbindlichkeiten zugewiesen. Der Fonds haftet gegenliber
Dritten nicht in seiner Gesamtheit, es sei denn, der Treuhander ist der Auffassung, dass eine bestimmte
Verbindlichkeit nicht einem oder mehreren bestimmten Teilfonds zuzurechnen ist. In diesem Fall wird
diese Verbindlichkeit gemeinsam von allen Teilfonds anteilig im Verhaltnis ihrer jeweiligen
Nettoinventarwerte zum Zeitpunkt der Zuweisung getragen.
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Die Vermdgenswerte jedes Teilfonds stehen ausschlieRlich diesem Teilfonds zu, sind von denen der
Ubrigen Teilfonds getrennt zu halten, dirfen nicht dazu verwendet werden, um die Verbindlichkeiten
anderer Teilfonds oder gegen diese geltend gemachte Anspriiche unmittelbar oder mittelbar zu
begleichen, und durfen nicht fur einen solchen Zweck bereitgestellt werden.

Absicherung der Klassen

Klassen kénnen auf eine andere Wahrung als die Basiswahrung des entsprechenden Teilfonds oder
auf eine andere Wahrung als die Nennwahrung der Vermdgenswerte des Teilfonds, die dieser
Anteilsklasse zuzurechnen sind, die in den jeweiligen Klasseninformationskarten bezeichnet wird,
lauten. Anderungen des Wechselkurses zwischen der Basiswahrung des Teilfonds und der so
festgelegten Wahrung der jeweiligen Klasse kénnen zu einem Wertverlust der Anteile, die auf die
entsprechende Wahrung lauten, flhren. Eine solche Abwertung kann auch aufgrund von
Wechselkursdnderungen zwischen der festgelegten Wahrung einer bestimmten Anteilsklasse und der
Nennwahrung der Vermdgenswerte des Teilfonds, die dieser Anteilsklasse zuzurechnen sind, erfolgen.
Die Verwaltungsgesellschaft oder der delegierte Anlagemanager, je nach Sachlage, kann versuchen,
die Risiken des Wertverlusts solcher Anteile durch die Verwendung von Finanzinstrumenten, wie
Devisenkassageschafte und Devisentermingeschafte zu mindern. Weitere Informationen dazu, welche
Anteilsklassen gegen die Basiswahrung des Teilfonds und/oder gegen die auf diese Klasse lautende
Wahrung der Vermogenswerte des Teilfonds abgesichert werden, die dieser Anteilsklasse
zuzurechnen sind und dem Umfang in dem die Verwaltungsgesellschaft oder ein delegierter
Anlagemanager das Wahrungsrisiko solcher Anteilsklassen absichern wollen, finden Sie auf den
Klasseninformationskarten. Zur Klarstellung: sofern eine solche Absicherungsstrategie fir diese
Anteilsklassen angewandt wird, kann die Verwaltungsgesellschaft oder ein delegierter Anlagemanager
einen Teil absichern, aber nicht den gesamten Nettoinventarwert dieser Anteilsklasse, die gegen das
Wahrungsrisiko abgesichert werden soll, wie in der entsprechenden Klasseninformationskarte naher
ausgefuhrt. Wenn die Verwaltungsgesellschaft oder ein delegierter Anlagemanager, je nach Sachlage,
ein solches Geschéaft abschliel3t, so sind die Gewinne und Verluste daraus sowie die Kosten einzig und
allein der betreffenden Klasse zuzurechnen und durfen nicht in Bezug auf die Risiken anderer Klassen
oder spezifischer Vermdgenswerte kombiniert oder glattgestellt werden. Unter solchen Umstanden
kénnen die Anteilsinhaber dieser Klassen Schwankungen des Nettoinventarwertes je Anteil, welche die
Gewinne/Verluste und die Kosten in Bezug auf die betreffenden Finanzinstrumente widerspiegeln,
ausgesetzt sein und diese Strategie kann, die Gewinnmdglichkeiten dieser Anteilsinhaber betrachtlich
einschranken, dann namlich wenn die Wahrung dieser Klasse gegenuber der Basiswahrung des
Teilfonds und/oder der Wahrung, in der die Vermdgenswerte des Teilfonds denominiert sind, an Wert
verliert.

Ein Wahrungsrisiko einer Anteilsklasse darf nicht mit dem einer anderen Anteilsklasse eines Teilfonds
kombiniert oder verrechnet werden. Das Wahrungsrisiko der Vermégenswerte, die einer Anteilsklasse
zuzurechnen sind, darf nicht anderen Anteilsklassen zugeordnet werden.

Wenn die Verwaltungsgesellschaft oder der delegierte Anlagemanager, je nachdem, versucht
Positionen gegen Wahrungsschwankungen abzusichern, so kann dies — auch wenn das nicht
beabsichtigt ist — aufgrund von externen Faktoren, auf welche die Verwaltungsgesellschaft oder der
delegierte Anlagemanager, je nach Sachlage, keinen Einfluss haben, dazu fiihren, dass die Positionen
zu stark oder zu schwach abgesichert sind. Zu stark abgesicherte Positionen tiberschreiten jedoch nicht
105 % des Nettoinventarwertes und untersicherte Positionen durfen 95 % des Anteils des
Nettoinventarwerts der Anteilsklasse, die gegen Wahrungsrisiken abgesichert werden soll, nicht
unterschreiten. Auflerdem werden die abgesicherten Positionen von der Verwaltungsgesellschaft oder
dem delegierten Anlagemanager laufend tberprift, um sicherzustellen, dass Positionen, die mehr als
100 % des Nettoinventarwertes ausmachen, nicht Monat fir Monat beibehalten werden. Soweit die
Absicherung flr eine bestimmte Klasse erfolgreich ist, fiihrt dies dazu, dass die Performance der Klasse
sich im Einklang mit der Performance des Basiswerts entwickelt. Dies hat zur Folge, dass Anleger, die
in diese Klasse angelegt haben, keinen Vermdgenszuwachs erzielen, wenn die Wahrung der Klasse
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gegeniber der Basiswahrung und/oder der Wahrung, in der die Vermdgenswerte des betreffenden
Teilfonds denominiert sind, an Wert verliert.

Die Wahrungsabsicherungsstrategie wird tberwacht und an den Bewertungszyklus angepasst, zu dem
Anleger Anteile des jeweiligen Teilfonds zeichnen und zurlickgeben kénnen. Die Anleger werden
hiermit auf den Abschnitt ,Risikofaktoren® des Prospekts hingewiesen (wie unter ,Risiko bei
Wahrungsbezeichnung der Anteile® beschrieben).

Anlageziele und Anlagepolitik

Die Vermdgenswerte eines Teilfonds werden in Ubereinstimmung mit den in der
Teilfondsinformationskarte beschriebenen Anlagezielen und der Anlagepolitik getrennt angelegt. Die
Teilfondsinformationskarte ist zu aktualisieren, wenn zusatzliche Teilfonds des Fonds aufgelegt oder
Teilfonds aufgeldst werden.

Die Ertrage aus der Anlage zugunsten der Anteilsinhaber eines bestimmten Teilfonds sind an den
Nettoinventarwert dieses Teilfonds geknupft, der seinerseits hauptsachlich von der Wertentwicklung
des Portfolios der Vermdgenswerte bestimmt wird, die von diesem Teilfonds gehalten werden. Wird in
der Anlagepolitik des Teilfonds auf einen bestimmten Index oder bestimmte Indizes Bezug genommen,
kann die Verwaltungsgesellschaft, ohne dass dies eine Anderung dieser Anlagepolitik voraussetzt, den
Referenzindex oder die Referenzindizes durch einen anderen Index oder andere Indizes ersetzen, die
ahnliche oder grundsatzlich tUbereinstimmende Positionen aufweisen, sofern aus Griinden auflerhalb
des Einflussbereiches der Verwaltungsgesellschaft der urspriingliche Referenzindex oder die
urspringlichen Referenzindizes nicht Ianger als Benchmark-Index bzw. -Indizes fur dieses Kreditrisiko
dienen.

Sofern Erl6se aus der Platzierung oder dem Angebot von Anteilen zur Anlage anstehen oder sofern
der Markt oder andere Faktoren dies rechtfertigen, kdnnen die Vermdgenswerte eines Teilfonds,
vorbehaltlich der in Anhang | des Prospekts aufgefihrten Beschrankungen, in Geldmarktinstrumente
und Bareinlagen und/oder Zahlungsmittelaquivalente (die als zusatzliche liquide Mittel gehalten
werden) in der Wahrung oder den Wahrungen, welche die Verwaltungsgesellschaft in Absprache mit
dem zustandigen delegierten Anlagemanager (sofern bestellt) bestimmen kann, und/oder in Anteile des
CHALLENGE Liquidity Euro Fund oder des CHALLENGE Liquidity US Dollar Fund oder einem anderen
Liquiditatsfonds, den die Verwaltungsgesellschaft in Absprache mit dem zusténdigen delegierten
Anlagemanager (sofern bestellt) bestimmen kann angelegt /gehalten werden. Fir den Fall, dass ein
Teilfonds in Anteile des CHALLENGE Liquidity Euro Fund oder des CHALLENGE Liquidity US Dollar
Fund anlegt, darf dem anlegenden Teilfonds keine Zeichnungsgebuhr in Rechnung gestellt werden.
Die Anlage unterliegt den Gebihren und Aufwendungen der Verwaltungsgesellschaft, der
Verwaltungsstelle und Treuhanders sowie den allgemeinen Verwaltungs- und Fondskosten, die
Anlegern des CHALLENGE Liquidity Euro Fund oder des CHALLENGE Liquidity US Dollar Fund in
Rechnung gestellt werden.

Ein Teilfonds kann aullerdem vorbehaltlich der in Anhang | des Prospekts aufgefiihrten
Beschrankungen, grundsatzlich von Zeit zu Zeit zusatzliche liquide Mittel, einschlieRlich Bareinlagen
und/oder Zahlungsmittelaquivalente (wie kurzfristige Geldmarktinstrumente) halten bzw. behalten.
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Legt ein Teilfonds (der ,urspriinglicher Teilfonds®) in Anteile eines anderen Teilfonds des Fonds (der
LZielteilfonds*) an, so darf diese Anlage nicht in einen Zielteilfonds erfolgen, der selbst in Anteile eines
anderen Teilfonds des Fonds angelegt ist. Um zu vermeiden, dass bei der Anlage eines Teilfonds in
einen anderen Teilfonds jahrlicheVerwaltungsgebiuhren doppelt berechnet werden, dirfen die
jahrlichen Verwaltungsgebihren des urspriinglichen Teilfonds, die Anlegern des urspriinglichen
Teilfonds in Rechnung gestellt werden, in Bezug auf die Vermogenswerte des urspriinglichen Teilfonds,
die in den Zielteilfonds angelegt sind, nicht die auf den Saldo der Vermdgenswerte des urspriinglichen
Teilfonds bezogene maximale jahrliche Verwaltungsgebihr Ubersteigen, die Anlegern des
urspriinglichen Teilfonds in Rechnung gestellt werden kann. Auferdem ist der urspriingliche Teilfonds
in Bezug auf den Anteil seiner Vermdgenswerte, die in einen anderen Teilfonds des Fonds angelegt
sind, nicht berechtigt, die jahrliche Verwaltungsgebuhr zu erheben.

Vorbehaltlich der nachstehend in Anhang | des Prospekts aufgefiihrten Beschrankungen kann ein
Teilfonds auRerdem in andere Organismen flr gemeinsame Anlagen (einschlieBlich bdrsennotierter
Fonds anlegen, die an anerkannten Handelsplatzen notiert sind) wobei die Verwaltungsgesellschaft
oder ein mit der Verwaltungsgesellschaft verbundenes Unternehmen als Verwaltungsgesellschaft
dieses Organismus flr gemeinsame Anlagen tatig sein kann. Fur eine solche Anlage durfen dem
anlegenden Teilfonds keinerlei Zeichnungsgebiihren in Rechnung gestellt werden. Allerdings unterliegt
die Anlage den allgemeinen Verwaltungs- und Fondsgebuhren, die Anlegern dieses Organismus fur
gemeinsame Anlagen in Rechnung gestellt werden.

Bestimmte Teilfonds kénnen als Feeder-Fonds nach den Vorschriften der OGAW-Bestimmungen
aufgelegt werden, was in der diesem Prospekt beigefligten Teilfondsinformationskarte offengelegt wird.
Ein Feeder-Fonds ist ein Teilfonds, der von der Zentralbank kraft einer Ausnahme von den Vorschriften
der OGAW-Bestimmungen die Erlaubnis erhielt, mindestens 85 % seiner Vermdgenswerte in Anteile
eines anderen OGAW zu investieren. Ein Teilfonds kann nach Maligabe der von der Zentralbank
aufgestellten Voraussetzungen in einen Feeder-Fonds umgewandelt werden. Ein Teilfonds kann
vorbehaltlich der in Anhang | des Prospekts genannten Beschrankungen in Optionsscheinen anlegen.

Die Verwaltungsgesellschaft ist nach Ricksprache mit dem zustandigen delegierten Anlagemanager
(sofern bestellt), dafiir verantwortlich, die Anlageziele jedes Teilfonds und die Anderungen dieser Ziele
oder Politiken zu bestimmen. Die Anlageziele eines Teilfonds, die in den diesem Prospekt beigefligten
Teilfondsinformationskarten ausgefuhrt sind, dirfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung aller
Anteilsinhaber oder auf der Grundlage eines auf der Hauptversammlung der Anteilsinhaber mit der
einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefassten Beschlusses nicht abgeandert werden. Eine
wesentliche Anderung der Anlagepolitik eines Teilfonds bedarf ebenfalls der vorherigen schriftlichen
Zustimmung aller Anteilsinhaber oder eines einfachen Mehrheitsbeschlusses der Anteilsinhaber auf
einer Generalversammlung der Anteilsinhaber. Fiir den Fall einer Anderung der Anlageziele und/oder
der Anlagepolitik ist von der Verwaltungsgesellschaft ein angemessener Benachrichtigungszeitraum
anzusetzen, um den Anteilsinhabern Gelegenheit zu geben, ihre Anteile noch vor In-Kraft-Treten
solcher Anderungen zur Riicknahme vorzulegen.

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken

Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt eine verantwortungsbewusste Anlagepolitik, welche die
Rahmenbedingungen und den Umgang mit verantwortungsbewussten Investitionen in ihrem
Anlageentscheidungsprozess festlegt. Die Verwaltungsgesellschaft definiert ,verantwortungsbewusste
Anlagen* als (i) die Berlicksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten, einschlief3lich 6kologischer, sozialer
und Corporate-Governance-Faktoren (ESG) im Rahmen des Anlageentscheidungsprozesses, (ii) die
Steuerung des Nachhaltigkeitsrisikos und (iii) die aktive Mitbestimmung (d.h. das Bestreben, einen
Wandel durch Stimmrechtsausiibung in den investierten Unternehmen/zugrunde liegenden Fonds
herbeizufiihren) (zusammen die ,ESG-Faktoren®). Die Verwaltungsgesellschaft ist der Ansicht, dass
die Berucksichtigung von ESG-Faktoren im Rahmen des Anlageentscheidungsprozesses zu
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nachhaltigeren risikoangepassten Renditen fuhren kann, indem sie qualitativ hochwertige
Unternehmen fir Investitionen und/oder delegierte Anlagemanager (einschlief3lich der von ihnen
verwalteten Organismen fir gemeinsame Anlagen) und/oder zugrunde liegende Fonds identifiziert, die
eine nachhaltige bzw. ESG-Anlagepolitik verfolgen.

Die Bewertung von ESG-Faktoren ist ein wichtiger Bestandteil des Due-Diligence-Prozesses, den die
Verwaltungsgesellschaft bei der Auswahl und Uberwachung von Investitionen (einschlieBlich zugrunde
liegender Fonds) sowie bei der Beurteilung und Ernennung/Uberwachung von delegierten
Anlagemanagern einsetzt.

Sofern flr einen bestimmten Teilfonds oder bestimmte Teilfonds in der diesem Prospekt beigefligten
Teilfondsinformationskarte nichts Abweichendes festgelegt ist, gelten diese Informationen fiir alle
Teilfonds.

Delegierte Anlagemanager

Im Rahmen des Due-Diligence-Prozesses, den die Verwaltungsgesellschaft im Hinblick auf die
Auswahl eines oder mehrerer delegierter Anlagemanager durchfiihrt, bedient sich die
Verwaltungsgesellschaft verschiedener Prifverfahren, die einzeln oder kombiniert bei der Bewertung
potenzieller externer Vermogensverwalter zum Einsatz kommen, einschlieBlich der Verwendung von
externem Recherche- und Datenmaterial ( darunter 6ffentlich zugangliche Informationen und Daten von
Drittanbietern) sowie der direkten Kontaktaufnahme mit den potenziellen externen
Vermogensverwaltern. Die Verwaltungsgesellschaft informiert die delegierten Anlagemanager und
den/die potenziellen externen Vermégensverwalter als Teil des Auswahlprozesses und der laufenden
Uberwachung tiber inren ESG-Ansatz und ihre Anforderungen, um sicherzustellen, dass sie mit diesem
Ansatz und diesen Anforderungen im Einklang stehen, und die Verwaltungsgesellschaft wird sich mit
ihnen mit dem ausdrucklichen Ziel auseinandersetzen, einen Wandel herbeizufiihren, insbesondere bei
denjenigen, die bei den verschiedenen Kriterien der Verwaltungsgesellschaft ein schlechtes Ergebnis
erzielen.

Investitionen

Bei der Bewertung des mit den zugrunde liegenden Investitionen verbundenen Nachhaltigkeitsrisikos
beurteilt die Verwaltungsgesellschaft das Risiko, dass der Wert dieser zugrunde liegenden Investitionen
durch ein 6kologisches, soziales oder Governance-Ereignis oder -Zustand (,ESG-Ereignis“) wesentlich
negativ beeinflusst werden konnte. Zwar kdnnen die jeweiligen Auswirkungen eines ESG-Ereignisses
auf die Rendite eines Teilfonds je nach spezifischem Risiko und relevanter Anlageklasse variieren,
dennoch kann ein ESG-Ereignis den Wert der von einem Teilfonds durchgefiihrten Investitionen
beeintrachtigen, einschliellich des Verlusts des gesamten investierten Betrags. Nachhaltigkeitsrisiken
kénnen sich auf eine bestimmte von einem Teilfonds durchgefiihrte Investition oder auf einen
Wirtschaftssektor, geografische Regionen oder Lander auswirken, die wiederum Auswirkungen auf die
Investitionen eines Teilfonds haben kénnen.

Dementsprechend ist die Verwaltungsgesellschaft bemuht, Nachhaltigkeitsrisiken weitestgehend zu
kontrollieren und abzuschwéachen, indem sie solche Risiken in ihren Anlageentscheidungsprozess
einbezieht. Die Verwaltungsgesellschaft verwendet dabei sowohl quantitative als auch qualitative
Methoden und geht dabei wie folgt vor:

(i) Bevor die Verwaltungsgesellschaft fir einen Teilfonds Investitionen vornimmt, bedient sie
sich bei der Festlegung des Anlageuniversums unterschiedlicher Prifungsinstrumente, die
sie entweder einzeln oder kombiniert einsetzt. Hierzu zahlen die Verwendung von
externem Recherchen und Daten (einschlielich offentlich zuganglicher Informationen und
Daten von Drittanbietern), die eigenen Bewertungsmethoden der delegierten
Anlagemanager sowie die Bewertung der Vorziuge und Schwachstellen der von der
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Verwaltungsgesellschaft getatigten Engagements bei den jeweiligen Emittenten. Es
werden auch ESG-Faktoren bericksichtigt, von denen die Verwaltungsgesellschaft
annimmt, dass sie die wirtschaftlichen Ertrage einer Investition glinstig oder ungiinstig
beeinflussen werden. Wéhrend ESG-Faktoren bei der Anlageentscheidung berlcksichtigt
werden, sofern in Bezug auf einen bestimmten Teilfonds oder Teilfonds in der diesem
Prospekt beigefiigten Teilfondsinformationskarte nichts Abweichendes festgelegt ist, gibt
es keine fur alle Teilfonds geltenden Ausschlusskriterien auf der Basis von ESG-Faktoren.
In Bezug auf die Vermdgensverteilung verfolgt die Verwaltungsgesellschaft bei der
Berlcksichtigung von ESG-Faktoren einen Bottom-up-Ansatz und in geringerem Malde
einen Top-down-Ansatz, da sie Anlagen in Sektoren, in denen ESG-Faktoren weniger
ausgepragt sind (z. B. in Schwellenmarkten), nicht ausschliefien mdchte.

(ii) Im Rahmen der laufenden Uberwachung der Investitionen kontrolliert die
Verwaltungsgesellschaft regelmaflig die Bertcksichtigung und Umsetzung von ESG-
Faktoren bei samtlichen Teilfonds, um sicherzustellen, dass ESG-Faktoren weiterhin in
Ubereinstimmung mit der verantwortungsbewussten Anlagepolitik der
Verwaltungsgesellschaft  bericksichtigt werden. Es liegt im Ermessen der
Verwaltungsgesellschaft sich von Unternehmen, in die sie investiert, und delegierten
Anlagemanagern zu trennen oder mit ihnen in Kontakt zu treten, wenn sie negative
Nachhaltigkeitsrisiken oder ESG-Ereignisse wahrnimmt.

Obwohl die Verwaltungsgesellschaft ESG-Faktoren im Rahmen des Anlageentscheidungsprozesses
samtlicher Teilfonds bericksichtigt, bedeutet dies nicht, dass ESG-Faktoren bzw.
Nachhaltigkeitsiiberlegungen die einzigen oder vorrangigen Aspekte fir Anlageentscheidungen sind.
Darlber hinaus kann jeder Teilfonds angesichts der groflen Vielfalt der verwalteten Teilfonds
unterschiedliche Ansatze bei der Bewertung und Abwagung von Nachhaltigkeitsaspekten innerhalb
seines Anlageprozesses im Einklang mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds
verfolgen. Die moglichen Auswirkungen eines potenziellen oder tatsdchlichen wesentlichen
Wertverlusts einer Anlage infolge des Eintretens eines ESG-Ereignisses auf die Rendite eines Teilfonds
sind unterschiedlich und hangen von verschiedenen Faktoren ab, einschlieBlich, aber nicht beschrankt
auf die Art, das Ausmald und/oder die Komplexitat des ESG-Ereignisses.

Bitte beachten Sie, dass die Teilfonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren nicht berlicksichtigen. Dennoch berlicksichtigt die Verwaltungsgesellschaft
PAls bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die verwalteten Fonds und die
Vermdgenverwaltungsmandate, fir die die Verwaltungsgesellschaft als bestellter Anlageverwalter tatig
ist, wie in der Offenlegung zur Nachhaltigkeit auf Unternehmensebene auf der Website der
Verwaltungsgesellschaft angegeben.

Weitere Informationen dariiber, wie Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageentscheidungsprozess der
Verwaltungsgesellschaft integriert werden, sind auf der Website der Verwaltungsgesellschaft unter
www.mifl.ie/sustainability verfugbar.

Taxonomie-Verordnung

Sofern die Teilfondsinformationskarte oder der Anhang in Bezug auf einen bestimmten Teilfonds keine
abweichenden Angaben enthalt, berlcksichtigen die den Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen nicht
die EU-Kriterien fur 6kologisch nachhaltige Wirtschaftstatigkeiten.

Typisches Anlegerprofil

Das typische Anlegerprofil fir die jeweiligen Teilfonds wird in der jeweiligen dem Prospekt beigefligten
Teilfondsinformationskarte dargelegt.
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Derivative Finanzinstrumente

Die Teilfonds kénnen — wenn dies in der Teilfondsinformationskarte, die diesem Prospekt beigefiigt ist,
vorgesehen ist und unter Einhaltung der in den OGAW-Bestimmungen und den von der Zentralbank
verOffentlichten anwendbaren Richtlinien — Techniken und Instrumente verwenden und zu
Anlagezwecken und/oder fiir ein effizientes Portfoliomanagement in derivative Finanzinstrumente
(,DFIs*) anlegen. Eine Beschreibung der Techniken und Instrumente, den Arten von DFIs und dem
Zweck, fur welchen sie von einem Teilfonds eingesetzt werden dirfen, findet sich in Anhang V des
Prospekts.

Sofern die Teilfondsinformationskarte, die diesem Prospekt beigeflgt ist, keine abweichenden Angaben
enthalt, wird ein Teilfonds hauptsachlich auf einer ,Long-only“-Grundlage anlegen. Allerdings kann ein
Teilfonds von Zeit zu Zeit und im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, wenn dies aufgrund der
vorherrschenden Marktumstande notwendig, angemessen oder winschenswert ist, auch synthetische
Short-Positionen einnehmen, um sich abzusichern, um eine aktive Position einzunehmen oder um das
Markt- oder Sektorrisiko auf eine andere Art zu verringern. Obwohl ein Teilfonds nach den OGAW-
Bestimmungen keine Leerverkdufe tatigen darf, kann er sowohl Long- als auch Short-Positionen in
einer oder mehrerer Klassen von Vermdgenswerten, in die er anlegen darf, oder in Indizes einnehmen,
in dem er bestimmte derivative Techniken einsetzt, die den gleichen wirtschaftlichen Effekt herbeifiihren
wie eine Short-Position (,synthetische Short-Position“). Ein Teilfonds darf unter Einhaltung der OGAW-
Anlagegrenzen und den Vorgaben der Zentralbank synthetische Short-Positionen in Bezug auf eine
oder mehrere Klassen von Vermdgenswerten, in die der Teilfonds anlegen darf oder in verwandte
Indizes, einnehmen, in dem er Derivate, namentlich Futures, Optionen, Forward-Kontrakte,
Differenzkontrakte und Swaps einsetzt.

Sofern die Teilfondsinformationskarte, die diesem Prospekt beigefugt ist, keine abweichenden Angaben
enthalt, wird ein Teilfonds so verwaltet, dass eine Netto-Long-Position, die ein Teilfonds in den
jeweiligen Anlageklassen oder verwandten Indizes einnimmt, 200 % des Nettoinventarwertes des
Teilfonds, bestehend aus 100 %, die in physische Vermdgenswerte angelegt sind und 100 %, die Gber
DFls in Netto-Long-Positionen angelegt sind, nicht Ubersteigt. Soweit der Teilfonds synthetische Short-
Positionen halt, werden die Netto-Short-Positionen, die Uber DFls eingenommen werden, 100 % des
Nettoinventarwertes des Teilfonds nicht Ubersteigen.

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet einen Risikomanagementprozess, der es ihr ermdglicht die mit
DFI-Positionen verbundenen Risiken zu Uberwachen und zu messen; die Einzelheiten dieses
Verfahrens sind der Zentralbank mitgeteilt worden. Die Verwaltungsgesellschaft wird keine DFls
verwenden, die nicht dem Risikomanagementprozess unterzogen worden sind, und zwar solange bis
ein erneuerter Risikomanagementprozess von der Zentralbank Uberprift worden ist. Die
Verwaltungsgesellschaft stellt auf Anfrage der Anteilsinhaber zuséatzliche Informationen in Bezug auf
die verwendeten Risikobewertungsmethoden zur Verfiigung, einschliellich der quantitativen Grenzen,
die dabei gelten, sowie der aktuellen Entwicklungen in Bezug auf die Risiko- und
Ertragscharakteristiken der wesentlichen Anlagekategorien.

Sofern die Teilfondsinformationskarte, die diesem Prospekt beigefligt ist, keine abweichenden Angaben
enthalt, benutzt der Teilfonds den ,Commitment‘-Ansatz, um das mit den Derivaten verbundene
Gesamtrisiko zu messen, welches den gesamten Nettoinventarwert (NIW) des Teilfonds nicht
Uberschreiten wird. Folglich wird der Teilfonds bei der Verwendung des ,Commitment“-Ansatzes nicht
um mehr als 100 % seines Nettoinventarwertes gehebelt.

Um Margins (Einschisse) oder Sicherheiten fir Transaktionen im Zusammenhang mit DFls zu leisten,
kann der Treuhander auf Weisung der Verwaltungsgesellschaft oder deren Beauftragte
Vermdgenswerte oder Zahlungsmittel, die zum jeweiligen Teilfonds gehoéren, unter Einhaltung der
marktiiblichen Praxis Ubertragen, verpfanden oder belasten.

25




Wertpapierfinanzierungsgeschafte und Total Return Swaps

Die Teilfonds kénnen Wertpapierfinanzierungsgeschafte (Wertpapierleihe und
Pensionsgeschafte/umgekehrte Pensionsgeschéfte, ,SFT*) sowie Total Return Swaps abschliel3en,
sofern dies in der Teilfondsinformationskarte vorgesehen ist, die diesem Prospekt beigefugt ist.

Sofern die Teilfondsinformationskarte, die diesem Prospekt beigefugt ist, keine abweichenden Angaben
enthalt, betrédgt das Hochstengagement des Teilfonds im Zusammenhang mit SFT 60 % des
Nettoinventarwertes des jeweiligen Teilfonds und bezuglich Total Return Swaps, 100 % des
Nettoinventarwertes des jeweiligen Teilfonds. Die Verwaltungsgesellschaft geht jedoch davon aus, dass
das jeweilige Engagement in SFT und Total Return Swaps nicht mehr als 20 % des Nettoinventarwertes
des jeweiligen Teilfonds betragen wird.

Die Sicherheiten, die im Zusammenhang mit den SFT geleistet werden, werden taglich zu mark-to-
market-Preisen bewertet und sofern der Wert der Sicherheiten unter die entsprechenden
Anforderungen fallt, wird eine tagliche Variation Margin eingesetzt.

Die Verwaltungsgesellschaft betreibt ein Wertpapierleihprogramm und kann die Dienste einer
Wertpapierleihstelle (einschlieBlich aller verbundenen Unternehmen, die ,Wertpapierleihstelle®) in
Anspruch nehmen, die fir die Verwaltung der Aktivitdten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe
(falls bestehend) der einzelnen Teilfonds des Fonds verantwortlich ist. Die Wertpapierleihstelle kann
nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ebenfalls geandert werden. In Bezug auf die
Aufschliisselung eines Wertpapierleihgeschafts behalt der betreffende Teilfonds des Fonds die erzielten
Einnahmen aus der Wertpapierleihe ein, welche sich abzuglich direkter oder indirekter betrieblicher
Kosten und Gebuhren (die keine versteckten Einnahmen beinhalten), die an die Wertpapierleihstelle
(und/oder an einen von der Wertpapierleihstelle bestellten Vertreter) zu zahlen sind, verstehen. Die
direkten und indirekten betrieblichen Kosten kénnen vom Fonds in Bezug auf einen Teilfonds an die
Wertpapierleihstelle gezahlt werden.

Die Wertpapierleihstelle fur die jeweiligen Teilfonds des Fonds ist Brown Brothers Harriman & CO.
Die von den verleihenden Teilfonds erzielten Einnahmen, die an die Wertpapierleihstelle gezahlte
Geblhr sowie alle relevanten Informationen in Bezug auf direkte und indirekte, sich aus dem
Wertpapierleihprogramm ergebende betriebliche Kosten/Gebuhren werden ebenfalls in den Jahres-
und Halbjahresberichten des Fonds aufgefinhrt.

Verwaltung von Sicherheiten

In Ubereinstimmung mit den Anforderungen der Zentralbank wird die Verwaltungsgesellschaft eine
Richtlinie fur die Verwaltung von Sicherheiten fir bzw. im Interesse des Fonds und jedes Teilfonds
verwenden, die fur erhaltene Sicherheiten im Zusammenhang mit OTC-Geschaften mit derivativen
Finanzinstrumenten gilt, die zur Anlage oder aus Griinden des effizienten Portfoliomanagements
eingesetzt werden. Jegliche Sicherheiten, die der Fonds fiir bzw. im Interesse eines Teilfonds durch
Ubertragung des Rechtsanspruchs erhalt, werden vom Treuhénder gehalten. Fiir andere Sicherheiten-
Vereinbarungen kann die Sicherheit auch von einer externen Depotbank gehalten werden, die
angemessen Uberwacht wird und in keiner Beziehung zum Sicherheitengeber steht.

Soweit notwendig wird ein Teilfonds Sicherheiten von seinen Gegenparteien akzeptieren, um dadurch
den Umfang des Gegenparteirisikos zu reduzieren, der sich aus der Verwendung von OTC-DFls sowie
dem Einsatz von Techniken zum effizienten Portfoliomanagement ergibt. Samtliche von einem
Teilfonds erhaltenen Sicherheiten sollen aus Barsicherheiten und/oder Staatsanleihen mit
verschiedenen Laufzeiten bestehen, die den Anforderungen der Zentralbank hinsichtlich unbarer
Sicherheiten entsprechen, die von einem OGAW entgegengenommen werden diirfen.

Samtliche erhaltenen Sicherheiten werden nicht wieder angelegt und alle durch Ubertragung eines
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Rechtsanspruchs erhaltenen Sicherheiten eines Teilfonds werden vom Treuhander gehalten. Fur
andere Sicherheiten-Vereinbarungen kann die Sicherheit auch von einer externen Depotbank gehalten
werden, die angemessen Uberwacht wird und in keiner Beziehung zum Sicherheitengeber steht.

Bei den erhaltenen Sicherheiten wird es sich mit Ausnahme von Zahlungsmitteln um hochliquide
Sicherheiten handeln, die an geregelten Markten oder multilateralen Handelssystemen mit
transparenten Preisen gehandelt werden, um sicherzustellen, dass sie zlgig zu einem Preis veraulert
werden kdnnen, der ihrer Bewertung vor der VerduRerung nahekommt. Die erhaltenen Sicherheiten
werden von Emittenten stammen, die von der Gegenpartei unabhangig sind und von denen nicht
erwartet wird, dass sie in hohem Male mit der Wertentwicklung der Gegenpartei korrelieren. Die
Sicherheiten werden im Hinblick auf Land, Markt und Emittenten mit einem Héchstengagement in einen
einzelnen Emittenten von 20 % des Nettoinventarwertes des Teilfonds ausreichend diversifiziert sein.
Sofern der Teilfonds Risiken mehrerer Gegenparteien ausgesetzt ist, werden die unterschiedlichen
Sicherheitenkdrbe aggregiert, um die 20 %-Grenze bezuglich eines einzelnen Emittenten zu
berechnen. Darlber hinaus kann ein Teilfonds durch verschiedene Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente vollstandig besichert sein, die von Mitgliedsstaaten, einer oder mehrerer ihrer
Kommunalbehérden, einem Drittstaat oder einer internationalen Organisation, der ein oder mehrere
Mitgliedsstaaten angehoéren, begeben oder garantiert werden. In diesem Falle wird der Teilfonds,
Sicherheiten von mindestens 6 unterschiedlichen Emissionen erhalten, wobei die Sicherheiten einer
einzelnen dieser Emissionen nicht mehr als 30 % des Nettoinventarwertes des Teilfonds ausmachen
werden.

Der Umfang der zwingend zu verbuchenden Sicherheiten kann sich je nach Gegenpartei, mit der ein
Teilfonds handelt, &ndern und hat in Ubereinstimmung mit den Anforderungen der Zentralbank zu
sein. Die auf gebuchte Sicherheiten angewendete Haircut Policy wird mit jeder Gegenpartei einzeln
verhandelt und sich mit der vom Teilfonds erhaltenen Art der Vermdgensgegenstande andern, wobei
die Charakteristiken der als Sicherheit erhaltenen Vermdgensgegenstdnde wie etwa die
Kreditwirdigkeit oder die Preisvolatilitdt und das Ergebnis eines Liquiditatsstresstests zu beachten sind.

Vorgaben fiir Gegenparteien

Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt die fir den Handel verwendeten Gegenparteien, legt die
Kreditgrenzen fur die Gegenparteien fest und Uberwacht sie fortlaufend.

Die Auswahlkriterien der Verwaltungsgesellschaft fir die Gegenpartei beinhalten eine Prifung der
Struktur, der Geschéftsfuhrung, der finanziellen Starke, der internen Kontrollverfahren sowie der
allgemeinen Reputation der in Frage stehenden Gegenpartei wie auch die rechtlichen, regulatorischen
und politischen Bedingungen in dem jeweiligen Markt. Die ausgewahlten Gegenparteien werden dann
auf Grundlage der aktuellsten Marktinformationen Uberwacht. Der Umfang der Beziehung zu
Gegenparteien wird Uberwacht und der Verwaltungsgesellschaft regelmafig berichtet. Jede als
Anlagevermittler ausgewahlte Gegenpartei muss ordnungsgemaly registriert sein und effiziente
Betriebsablaufe aufweisen.

Eine ausgewahlte Gegenpartei wird entweder ein nach Mafigabe der EU-MiFID-Richtlinie (2014/65/EU)
zugelassenes Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein Unternehmen sein, das zu einer
Unternehmensgruppe gehdrt, an deren Spitze ein Unternehmen steht, das Uber eine Erlaubnis als Bank
Holding Company von der Federal Reserve of The United States of America verfugt und das
entsprechende Unternehmen der konsolidierten Bank Holding Company Aufsicht durch die Federal
Reserve als ,Approved Credit Institution® unterliegt, oder eine andere Kategorie der Gegenpartei, die
gemall den OGAW-Bestimmungen, den OGAW-Bestimmungen der Zentralbank und/oder der
Zentralbank jeweils zulassig ist. Ein Approved Credit Institution ist,

(i) ein im EWR zugelassenes Kreditinstitut; oder
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(i)  ein Kreditinstitut, dass mit Ausnahme der Mitgliedsstaaten des EWR, in einem Vertragsstaat des
Basler Ubereinkommens (ber Kapitalkonvergenz von Juli 1988 (Schweiz, Kanada, Japan,
Vereinigte Staaten) zugelassen ist; oder

(i)  einin Jersey, Guernsey, der Isle of Man, Australien oder Neuseeland zugelassenes Kreditinstitut.

Gegenparteien werden uber ein Mindestrating von A-2 oder ein vergleichbares Rating verfugen, von
dem die Verwaltungsgesellschaft ausgeht, dass es ein Rating von A-2 impliziert. Als Alternative kann
eine Gegenpartei, die nicht Gber ein Rating verfiigt, angemessen sein, sofern der Teilfonds flir Verluste,
die er aufgrund des Ausfalls der Gegenpartei erleidet, von einem Unternehmen entschadigt wird,
welches Uber ein Rating von A-2 oder ein vergleichbares Rating verfligt.

Bitte nehmen Sie auch die Risikofaktoren unter der Uberschrift ,Risikofaktoren* im Prospekt
hinsichtlich des fiir die Teilfonds auftretenden Gegenparteirisikos zur Kenntnis.

Zulassige Anlagen und Anlagebeschriankungen

Bei Anlagen der Vermogenswerte eines Teilfonds missen die OGAW-Bestimmungen eingehalten
werden. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch fir die einzelnen Teilfonds weitere Beschrankungen
festlegen. Die Anlage- und Kreditbeschrankungen, die fir den Fonds und jeden Teilfonds gelten,
werden in Anhang | zum Prospekt dargelegt.

Es ist vorgesehen, dass die Verwaltungsgesellschaft (vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der
Zentralbank) das Recht hat, sich Anderungen von Anlage- und Kreditbeschrankungen in den OGAW-
Bestimmungen zunutze zu machen, die dem Fonds erlauben wirden, Anlagen vorzunehmen, die zum
Zeitpunkt der Erstellung dieses Prospekts gemall den OGAW-Bestimmungen eingeschrankt oder
verboten waren. Im Einklang mit den Vorschriften der OGAW-Bestimmungen kann der Treuhander die
Vermdgenswerte des Fonds oder eines Teilfonds zur Sicherstellung eines Kredits belasten.

Ausschiittungspolitik

Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, alle Gewinne, Dividenden und sonstige Ausschittungen
sowie die realisierten Kapitalertrage, die aus dem Anteil des Nettoinventarwertes jedes Teilfonds, der
den A-Anteilen zuzurechnen ist, und gemal den Anlagezielen und der Anlagepolitik zugunsten der
Inhaber von A-Anteilen des jeweiligen Teilfonds erwirtschaftet werden, wieder anzulegen. Folglich
beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft nicht, Ausschuttungen fiir A-Anteile vorzunehmen.

Die Verwaltungsgesellschaft wird Ausschittungen fur B-Anteile vornehmen. Eine etwaige
Ausschuttung fur die B-Anteile eines Teilfonds ist am Ausschlttungszahltag bzw. so bald als mdglich
danach zu leisten.

Der Betrag, der zur Ausschittung an Inhaber von B-Anteilen fir eine etwaige Ausschuttungsperiode
verflgbar ist, entspricht der Summe aus (i) den Nettoeinnahmen, welche der Treuhdnder (entweder in
Form von Dividenden, Zinsen oder sonstigen Zahlungen) wahrend der Ausschuttungsperiode fiir den
Anteil des Nettoinventarwertes des Teilfonds eingenommen hat, der den B-Anteilen zuzurechnen ist,
und (ii) falls es als notwendig erachtet wird, um ein angemessenes Ausschittungsniveau
aufrechtzuerhalten, den realisierten und nicht realisierten Kapitalertrdgen, abzuglich der realisierten
und nicht realisierten Kapitalverluste, aus der VerauRerung/Bewertung von Vermégenswerten wahrend
der Ausschuttungsperiode, soweit diese Vermdgenswerte dem Teil des Nettoinventarwertes des
entsprechenden Teilfonds zuzurechnen sind, der auf B-Anteile entfallt; dies gilt vorbehaltlich von
Anpassungen, wie sie gegebenenfalls im nachstehenden Zusammenhang erfolgen kénnen:

28




(a) Addition oder Abzug eines Betrages zur Anpassung an Verkdufe und Kaufe Cum bzw.
Ex Dividende;

(b) Addition eines Betrages fir Zinsen, Dividenden oder sonstige Einklnfte, die dem
Treuhdnder am Ende der Ausschittungsperiode zugewachsen sind, jedoch nicht von
ihm vereinnahmt wurden, sowie Abzug eines Betrages fiir Zinsen, Dividenden oder
sonstige Einkunfte (sofern eine solche Berichtigung durch Addition in Bezug auf friihere
Ausschuttungsperioden erfolgt ist), die der Verwaltungsgesellschaft bis zum Ende der
vorherigen Ausschuttungsperiode zugewachsen sind;

(c) gegebenenfalls Addition eines Betrages, der fir die letzte Ausschittungsperiode zur
Ausschiuttung zur Verfligung stand, aber nicht ausgeschuttet wurde;

(d) Addition eines Betrages an geschatzten oder tatsachlichen Steuerrtickerstattungen
aufgrund der Befreiung von der Korperschaftsteuer, der Erstattung wegen
Doppelbesteuerung oder anderweitig;

(e) Abzug von Steuern oder anderen geschatzten oder tatsachlichen Verbindlichkeiten,
die ordnungsgemal aus den Einkunften des auf B-Anteile entfallenden Teils des
Nettoinventarwertes des Teilfonds zu begleichen sind;

(f) nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft durch (i) Addition eines Betrages,
der den bei der Zeichnung von ,B“-Anteilen wahrend der Ausschuttungsperiode
erzielten Erlésen entspricht und nach angemessener Schatzung der
Verwaltungsgesellschaft die erzielten Nettoertrdge reprasentiert und, sofern dies als
notwendig erachtet wird, der realisierten und nicht realisierten Kapitalertrage abztiglich
der realisierten und nicht realisierten Kapitalverluste (wie oben dargestellt) und durch
(i) Abzug eines Betrages, der den bei der Annullierung oder Ricknahme von ,B*-
Anteilen wahrend der Ausschittungsperiode erzielten Erlésen entspricht und nach
angemessener Schatzung der Verwaltungsgesellschaft die erzielten Nettoertrage
reprasentiert und, sofern als notwendig erachtet, der realisierten und nicht realisierten
Kapitalgewinne abziiglich der realisierten und nicht realisierten Kapitalverluste (wie
oben dargestellt); und

(9) Abzug eines Betrags, den die Verwaltungsstelle fir in der Ausschittungsperiode
angefallene Aufwendungen, Entgelte oder sonstige Zahlungen (einschlieBlich
Verwaltungskosten, Auslagen und Servicegebiihren) als erforderlich bestatigt und der
aus den Einkinften oder dem Vermdgen des auf B-Anteile entfallenden Teils des
Nettoinventarwertes des Teilfonds zu begleichen ist.

Der flr jede Ausschittungsperiode auszuschiittende Betrag ist von der Verwaltungsgesellschaft nach
Rucksprache mit dem entsprechenden delegierten Anlagemanager (sofern bestellt) im Rahmen des
zur Ausschittung bereitstehenden Betrages zu bestimmen, wobei Betrage, die fir eine
Ausschittungsperiode nicht ausgeschiittet werden, auf die nachste Ausschittungsperiode vorgetragen
werden kdnnen.

Ausschuttungen, die nicht innerhalb einer Frist von sechs Jahren ab dem Falligkeitsdatum beansprucht
werden, verfallen und gehen an den entsprechenden Teilfonds zuriick.

Soweit vom Zahlungsempfanger keine anderslautenden Anweisungen erfolgen, wird jede
Ausschiittung, die an einen Inhaber von B-Anteilen féllig ist, in Euro durch Bankiiberweisung oder
Scheck bezahlt. Diese Bankiiberweisungen und Schecks werden an die Order des Inhabers von B-
Anteilen zahlbar gestellt; bei Miteigentum an B-Anteilen erfolgt die Zahlung an die Order des im Register
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erstgenannten Mitinhabers der B-Anteile, und zwar in jedem Fall auf Risiko des Inhabers bzw. der
Mitinhaber von B-Anteilen.

Wenn der Betrag einer an einen einzelnen Inhaber von B-Anteilen zahlbaren Ausschittung zwischen
0,05 EUR und 5 EUR liegt, wird dieser Betrag nicht ausgeschuttet aber soll automatisch in die jeweilige
Anteilsklasse reinvestiert werden. Sollte die zu zahlende Ausschittung unter 0,05 EUR betragen, wird
dieser Betrag nicht ausgeschuttet, sondern zuriickgehalten und innerhalb und zugunsten des
entsprechenden Teilfonds wieder angelegt.

Wenn die Verwaltungsgesellschaft von einer Zahlistelle bzw. Korrespondenzbank dariiber informiert
wird, dass eine Ausschittung an einen ,B“ Anteilsinhaber aufgrund von unrichtigen oder nicht mehr
aktuellen Kontodaten nicht erfolgen kann, kann die Verwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen
entscheiden, die Ausschuttung zuriickzunehmen und bei Ruckfuhrung der Ausschuttung durch die
Zahlstelle oder die Korrespondenzbank stattdessen die dem Eurobetrag (oder dem entsprechenden
auslandischen Wahrungsbetrag) entsprechende Anzahl von ,B* Anteilen des jeweiligen Teilfonds
ausgeben und sie dem Konto des jeweiligen ,B“ Anteilsinhabers gutschreiben. Die Berechnung des
Eurobetrags bzw. des entsprechenden auslandischen Wahrungsbetrags erfolgt dabei zum
Nettoinventarwert je ,B“ Anteil an dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem der Treuhander die
zurickgenommene Ausschittung von der Zahlistelle bzw. der Korrespondenzbank erhalt. Von einem
solchen Betrag soll keine Zeichnungsgebiihr abgezogen werden.

Wenn der Betrag einer an einen einzelnen Inhaber von B-Anteilen zahlbaren Ausschuttung unter
25,00 EUR liegt, so kann die Verwaltungsgesellschaft nach ihrem alleinigen Ermessen entscheiden,
eine solche Ausschlttung nicht auszuzahlen, sondern stattdessen dem Konto des entsprechenden
Inhabers von B-Anteilen die Anzahl von B-Anteilen an dem jeweiligen Teilfonds auszugeben und
gutzuschreiben, die dem Eurobetrag entsprechen, der nach dem Nettoinventarwert je B-Anteil zu dem
entsprechenden Ausschittungstermin berechnet wurde. Von einem solchen Betrag soll keine
Zeichnungsgeblhr abgezogen werden.

Die Ausschittungspolitik jedes einzelnen Teilfonds ist den diesem Prospekt beigefigten
Teilfondsinformationskarten zu entnehmen. Anderungen der Ausschittungspolitik werden in einem
geanderten Prospekt und/oder einer geanderten Teilfondsinformationskarte bekannt gegeben und den
Anteilsinhabern vorab mitgeteilt.

Bis zur erfolgten Zahlung an einen Anteilsinhaber oder an eine Korrespondenzbank/eine Zahlstelle,
kénnen Ausschuttungen in einem Umbrella-Geldkonto gehalten werden und werden bis zur Auszahlung
an den Anteilsinhaber als Vermdgenswerte des Teilfonds behandelt. Die Ausschittungsbetrage werden
nicht von der Anwendung bestimmter Anlegerschutzvorschriften profitieren (das heilt, die
Ausschuttungsbetrage werden nicht fir den Anteilsinhaber treuhanderisch verwahrt). In diesem Fall ist
der jeweilige Anteilsinhaber in Bezug auf die Ausschuttungen, welche von dem Treuhander zugunsten
des Fonds gehalten werden, ein unbesicherter Glaubiger des Teilfonds, bis er die Zahlungen erhalt.
Ein Anteilsinhaber, der einen Anspruch auf eine Ausschiittung hat, ist ein unbesicherter Glaubiger des
Teilfonds.

Im Falle einer Insolvenz des Teilfonds oder des Fonds besteht keine Garantie, dass der Teilfonds bzw.
der Fonds Uber ausreichende Mittel verfligen, um unbesicherte Glaubiger ganz zu befriedigen.
Dividendenbetrage, die Anteilsinhabern geschuldet werden und in einem Umbrella-Geldkonto gehalten
werden, haben denselben Rang wie alle anderen unbesicherten Glaubiger des Teilfonds und haben
einen Anspruch auf den anteiligen Betrag, der an unbesicherte Glaubiger von dem Insolvenzverwalter
ausgeschuttet wird.

Bitte nehmen Sie auch die Risikofaktoren und den Abschnitt ,Fiihrung von Umbrella-Geldkonten® im
Prospekt zur Kenntnis.
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Zahlung von Dividenden aus dem Kapital

Sofern es die Verwaltungsgesellschaft als notwendig erachtet, um ein angemessenes Niveau von
Dividendenausschittungen beizubehalten, kann sie einen Teil oder sédmtliche Dividenden aus dem
Kapital eines Teilfonds zahlen, das den ,B“-Anteilen dieses Teilfonds zuzuordnen ist. Sofern ein
Teilfonds berechtigt ist, solche Ausschittungen vorzunehmen, wird dies in der entsprechenden diesem
Prospekt beigeflgten Klasseninformationskarte dargelegt.

Die Zahlung von Dividenden in dieser Art und Weise wird das Kapital schmalern und die Mdéglichkeit
eines klnftigen Kapitalzuwachses schmalern. Der Zyklus kann andauern, bis das Kapital aufgezehrt
ist. Anteilsinhaber sollten ebenso beachten, dass die Zahlung von Dividenden aus dem Kapital, im
Vergleich zu Ausschittungen aus Ertragen, unterschiedliche steuerliche Folgen haben kann und man
sich deshalb steuerlich beraten lassen sollte.
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4, RISIKOFAKTOREN

Potenzielle Anleger sollten vor der Anlage in einen der Teilfonds die folgenden Risikofaktoren in
Erwagung ziehen. Diese Risikofaktoren gelten nicht notwendigerweise fir alle Teilfonds des Fonds.
Die Anleger sollten daher die Anlageziele und der Anlagepolitik des entsprechenden Teilfonds
heranziehen, wenn sie sich Uber die Risikofaktoren des Fonds informieren.

Allgemeines

Potenzielle Anleger sollten sich dariiber im Klaren sein, dass der Wert der Anteile und die
Einnahmen daraus wie bei anderen Investmentanteilen schwanken kénnen. Es gibt keine
Gewahr dafiir, dass das Anlageziel eines Teilfonds tatsdchlich erreicht wird. Aufgrund des
Differenzbetrages zwischen dem Ausgabe- und dem Riicknahmepreis von Anteilen sollte eine
Anlage in einen Teilfonds als mittel- bis langfristig betrachtet werden.

Wenn ein einzelner Anteilsinhaber einen Betrag im Rahmen eines Sparplans (d. h. in Form von
regelmaBigen Raten) in einen beliebigen Teilfonds anlegt, dann sind die Volatilitat und das
Risiko geringer, als wenn er den denselben Betrag auf einmal investiert.

Das Risiko eines Dachfonds

Da bestimmte Teilfonds als Dachfonds oder Feeder-Fonds aufgelegt werden kénnen, werden Anleger
solcher Teilfonds insbesondere auf die folgenden Risiken hingewiesen.

Anlagen in zugrunde liegende Fonds beinhalten die gleichen Markt- und Liquiditatsrisiken wie die
zugrunde liegenden Anlagen, allerdings zusatzlich auch operationelle Risiken (wie Verwaltungs- und
Bewertungsrisiken), die mit einer Anlage in die Fondsmanager der zugrunde liegenden Fonds
verbunden sind.

Abhéngigkeit von der Verwaltungsgesellschaft und von den Fondsmanagern der zugrunde liegenden
Fonds

Der Erfolg bestimmter Teilfonds hangt davon ab, ob die Verwaltungsgesellschaft bzw. der delegierte
Anlagemanager die zugrunde liegenden Investmentfonds (,zugrunde liegender Fonds*), in die angelegt
wird, entsprechend auswahlt und ob die Fondsmanager der zugrunde liegenden Fonds
Anlagestrategien einsetzen, die dazu fuhren, dass die zugrunde liegenden Fonds ihre Anlageziele
erreichen. Es kann keine Garantie daflir ibernommen werden, dass die Verwaltungsgesellschaft, der
delegierte Anlagemanager oder die Fondsmanager der zugrunde liegenden Fonds dazu in der Lage
sein werden. Insbesondere kénnen subjektive Entscheidungen (im Gegensatz zu systematischen
Entscheidungen) der Verwaltungsgesellschaft oder des delegierten Anlagemanagers und eines
Fondsmanagers von zugrunde liegenden Fonds dazu filhren, dass der betreffende Teilfonds einen
Wertverlust erleidet (oder keinen Wertzuwachs verzeichnen kann), wahrend weniger subjektive
Entscheidungen dies hatten verhindern kénnen.

Vervielfachung der Kosten / der Wertentwicklungsgebiihren

Es sollte zur Kenntnis genommen werden, dass die Teilfonds Kosten und Geblhren an den delegierten
Anlagemanager und andere Dienstleister zahlen miissen. Darlber hinaus kdnnen einem Teilfonds als
Anleger in einem zugrunde liegenden Investmentfonds Kosten entstehen, welche dieser zugrunde
liegende Fonds an seine Fondsmanager und sonstige Dienstleister bezahlen muss.

Auf der Ebene des zugrunde liegenden Fonds kénnen sich alternative Gebiihrenregelungen ergeben,
die beispielsweise aus der Investition eines Teilfonds in eine ,clean (d. h. keine Geblhren) oder
geblhrenreduzierte Einheit/Anteilsklasse(n) eines zugrunde liegenden Fonds resultieren, fiir die
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moglicherweise eine Verwaltungsgebuhr (und/oder eine Wertentwicklungsgebuhr) erforderlich ist, die
direkt vom Teilfonds (in seiner Eigenschaft als Anleger einer solchen Klasse(n)) an den zugrunde
liegenden Fondsmanager/Anlagemanager fiir den Besitz dieser Klasse(n) zu zahlen ist, sofern
anwendbar. Eine solche Geblhrenvereinbarung wird fir alle Zwecke wie eine Verwaltungsgebuhr des
zugrunde liegenden Fonds auf NIW-Ebene behandelt und aus dem Vermdgen des betreffenden
Teilfonds als Geblihr, fir die Anlage des Teilfonds in solche Klasse(n) des zugrunde liegenden Fonds
gezahlt.

Bestimmte zugrunde liegende Fonds sind mdglicherweise verpflichtet, Wertentwicklungsgebiihren an
ihre Verwaltungsgesellschaft zu zahlen. GemaR diesen Vereinbarungen profitieren die Fondsmanager
des zugrunde liegenden Fonds von einer Wertsteigerung, einschlielllich einer nicht realisierten
Wertsteigerung von Anlagen dieses zugrunde liegenden Fonds; umgekehrt erleiden sie keine Nachteile
fur realisierte oder nicht realisierte Verluste. In bestimmten Fallen werden diese
Wertentwicklungsgebuhren direkt aus dem Vermdgen des betreffenden Teilfonds gezahlt. Dies ist eine
Geblhr, die in Bezug auf die Anlage dieses Teilfonds in die betreffende(n) Klasse(n) des zugrunde
liegenden Fonds in seiner wie oben beschriebenen Eigenschaft als Anleger zu zahlen ist.

Als Folge daraus kénnen die Kosten des betreffenden Teilfonds einen hdéheren Prozentsatz des
Nettoinventarwerts ausmachen als dies typischerweise bei einer direkten Anlage oder bei
Investmentfonds, die direkt anlegen, der Fall ware.

Bewertungsrisiko

Ein Teilfonds, der in zugrunde liegende Investmentfonds investiert, kann einem Bewertungsrisiko auf
Grund der Art und Weise sowie des Zeitpunkts der Bewertung der Anlagen des betreffenden Teilfonds
unterliegen. Zugrunde liegende Investmentfonds koénnen von Fondsverwaltern, die mit den
Verwaltungsgesellschaften der Fonds verbunden sind, oder von den Verwaltungsgesellschaften der
Fonds selbst bewertet werden, was zu Bewertungen fiihrt, die nicht von einem unabhangigen Dritten
regelmafig oder zu bestimmten Zeitpunkten Uberprift werden. Dementsprechend besteht ein Risiko,
dass (i) die Bewertungen der Teilfonds nicht den echten Wert der Anteile am zugrunde liegenden
Investmentfonds zu einem bestimmten Zeitpunkt widerspiegeln, was zu einem betrachtlichen Verlust
oder einer ungenauen Preisermittlung fir diese Teilfonds flihren kann und/oder (ii) die Bewertungen an
dem entsprechenden Bewertungstag fir den bestimmten Handelstag des Teilfonds verfligbar sind,
sodass moglicherweise alle oder einige der Vermdgenswerte des Teilfonds geschatzt werden missen.

Zugrunde liegende Fonds

Die Verwaltungsgesellschaft oder ggf. der delegierte Anlagemanager wird mit angemessener Sorgfalt
dafir sorgen, dass die fur einen bestimmten Teilfonds geltenden Anlagebeschrankungen eingehalten
werden. Die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Dienstleister eines zugrunde liegenden
Investmentfonds sind jedoch nicht zur Einhaltung solcher Anlagebeschrankungen im Zuge der
Verwaltung und der Geschéftsfiihrung der zugrunde liegenden Investmentfonds verpflichtet. Es wird
daher keine Garantie dafir Ubernommen, dass die Anlagebeschrankungen eines Teilfonds im Hinblick
auf einen einzelnen Emittenten oder sonstige Engagements von den zugrunde liegenden
Investmentfonds eingehalten werden, oder dass die gesamten Engagements der zugrunde liegenden
Investmentfonds in  Hinblick auf einzelne Emittenten oder Gegenparteien nicht die
Anlagebeschrdnkungen eines bestimmten Teilfonds Uberschreiten werden. Wenn die
Anlagebeschrankungen, die fir Direktanlagen eines Teilfonds gelten, aus Griinden, die auRerhalb der
Kontrolle der Verwaltungsgesellschaft liegen, oder als Ergebnis der Ausilibung von Bezugsrechten
Uberschritten werden, so missen die Verwaltungsratsmitglieder vorrangig auf die Beseitigung dieses
Umstandes hinwirken und dabei die Interessen der Anteilsinhaber, des betreffenden Teilfonds oder der
Teilfonds angemessen berlcksichtigen.
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Riicknahme und Liquiditétsrisiko

Ein Teilfonds, der in zugrunde liegende Fonds anlegt, kann auf Grund der Art und Weise sowie dem
Zeitpunkt der Durchfihrung von Ricknahmen durch den zugrunde liegenden Fonds einem
Liquiditatsrisiko ausgesetzt sein. Die zugrunde liegenden Fonds kdnnen berechtigt sein, die
Zustimmung zu einer Ricknahme oder die Zahlung der Ricknahmeerlése eines Teilfonds
aufzuschieben.

Das Risiko der Marktkapitalisierung

Die Wertpapiere von kleinen und mittleren Unternehmen (im Hinblick auf die Marktkapitalisierung) oder
auch mit diesen Wertpapieren verbundene Finanzinstrumente kdnnen einen begrenzteren Markt haben
als die Wertpapiere von groReren Unternehmen. Dementsprechend kann es schwieriger sein,
Verkaufe diese Wertpapiere zu einem vorteilhaften Zeitpunkt oder ohne einen betrachtlichen
Preisverlust durchzuflhren als dies bei Wertpapieren eines Unternehmens mit einer grof3en
Marktkapitalisierung und einem breiteren Handelsmarkt der Fall ware. Darlber hinaus kdnnen die
Kursschwankungen bei Wertpapieren von kleinen bis mittleren Unternehmen gréR3er sein, da sie in der
Regel durch widrige Marktfaktoren wie beispielsweise unginstige Wirtschaftsberichte starker
beeintrachtigt werden.

Das Risiko bei Schwellenmarkten

Einige Teilfonds kénnen in Aktienwerten von Unternehmen in Schwellenmarkten anlegen. Solche
Wertpapiere sind unter Umstanden mit einem héheren Risiko verbunden und kénnen als spekulativ
angesehen werden. Zu den Risiken gehéren: (i) ein hoéheres Risiko der Enteignung, einer
enteignungsgleichen Besteuerung, der Verstaatlichung sowie Risiken in Verbindung mit
gesellschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher Instabilitét; (i) die derzeit kleinen Markte fir
Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenmérkten und niedrige oder nicht existierende
Handelsvolumina sowie die sich daraus ergebende mangelnde Liquiditat und Kursvolatilitat; (iii) eine
Politik in manchen Staaten, durch welche die Anlagemdglichkeiten eines Teilfonds eingeschrankt sein
kénnen, darunter auch Anlagebeschrédnkungen in Bezug auf Emittenten oder Branchen, die als
bedeutsam fiir die nationalen Interessen angesehen werden; und (iv) das Fehlen von entwickelten
Rechtsstrukturen zur Regelung von privaten oder auslandischen Investitionen und Privatbesitz.

Die Wirtschaft in Schwellenmarkten, in die ein Teilfonds investieren kann, kann sich in giinstiger oder
unglnstiger Weise von der Wirtschaft in Industrielandern unterscheiden. Die Volkswirtschaften der
Entwicklungslander sind in der Regel in hohem Maf3e vom internationalen Handel abhangig und wurden
in der Vergangenheit von Handelsbarrieren, Devisenkontrollen, gesteuerten Anpassungen relativer
Wechselkurse und anderen protektionistischen MaRnahmen beeintrachtigt, die von den Landern, mit
denen sie Handel treiben, auferlegt oder ausgehandelt wurden, und kénnten auch in Zukunft von diesen
Faktoren negativ beeinflusst werden. Anlagen an Schwellenmarkten bringen gewisse Risiken mit sich,
darunter die Moglichkeit einer politischen, geopolitischen oder sozialen Instabilitdt sowie unginstige
Anderungen der Vorschriften in Bezug auf Investitions- oder Devisenwirtschaft, Enteignung und
Quellenbesteuerung von Dividenden. Dariber hinaus werden solche Wertpapiere unter Umstanden
weniger haufig und in weitaus geringerem Umfang gehandelt, als dies bei Wertpapieren von
Unternehmen und Regierungen entwickelter und stabiler Industrielander der Fall ist. Fur den Zeitraum,
in dem jeder Teilfonds in Wertpapieren anlegt, besteht auRerdem die Moglichkeit, dass sich die
Ricknahme von Anteilen nach einem Ricknahmeantrag aufgrund der llliquiditat solcher Anlagen
verzdgern kann.

Das Risiko bei Registrierungen

In einigen Schwellenmarkten wird der Nachweis des rechtlichen Eigentums an Aktien in Form der
Girosammelverwahrung gefiihrt. In diesem Fall werden keine Zertifikate, die das Eigentum an
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Gesellschaften darstellen, vom Treuhander oder einem seiner lokalen Korrespondenzbanken oder in
einem zentralen Verwahrsystem gehalten. Um als registrierter Eigentimer der Aktien eines
Unternehmens anerkannt zu werden, muss ein Kaufer oder dessen Vertreter personlich zu einer
Registerstelle reisen und eigens ein Konto bei der Registerstelle einrichten (was in manchen Fallen
zusétzlich mit der Zahlung einer Kontoerdffnungsgebuhr verbunden ist). Danach muss der Vertreter
des Kaufers der Registerstelle jedes Mal, wenn der Kaufer weitere Aktien dieses Unternehmens erwirbt,
eine Vollmacht des Kaufers und des Verkaufers dieser Aktien sowie einen Kaufbeleg vorlegen. Die
Registerstelle bucht daraufhin die erworbenen Aktien aus dem im Register gefiihrten Konto des
Verkaufers aus und bucht diese Aktien auf dem Konto des Kaufers ein, wobei das Konto weiterhin beim
Register verbleibt.

Bei diesen Verfahren zur Verwahrung und Registrierung spielt die Registerstelle eine entscheidende
Rolle. Die Registerstellen unterliegen unter Umstanden keiner effizienten Uberwachung durch die
Regierung, so dass die Moglichkeit besteht, dass ein Teilfonds seine Registrierung durch Betrug,
Fahrlassigkeit oder blof3e Nachlassigkeit vonseiten der Registrierstelle verliert. Obwohl Unternehmen
in einigen Schwellenmarkten unabhangige Registerstellen einrichten missen, die bestimmte
gesetzliche Kriterien erfillen, gibt es in der Praxis keine Garantie daflr, dass diese Auflage strikt
durchgesetzt wurde.  Aufgrund dieses mdglichen Mangels an Unabhangigkeit verfligt die
Geschaftsfuhrung von Unternehmen an Markten in Schwellenmarkten unter Umstanden Uber einen
wesentlichen Einfluss auf den Aktienbesitz an diesen Unternehmen. Sollten die Unternehmensregister
zerstort oder beschadigt werden, koénnte das Eigentum des Teilfonds an den betreffenden
Unternehmensaktien schwerwiegend beeintrachtigt werden oder in manchen Fallen auch untergehen.
Registerstellen sind haufig weder gegen solche Vorgange versichert, noch haben sie ausreichende
Rucklagen, um den Teilfonds entsprechend zu entschadigen. Zwar sind die Registerstelle und die
Gesellschaft mdglicherweise gesetzlich verpflichtet, fur solche Verluste aufzukommen, jedoch gibt es
weder eine Garantie daflir, dass eine solche Entschadigung erfolgt, noch dafiir, dass der Teilfonds in
der Lage sein wird, seinen Anspruch nach einem solchen Verlust erfolgreich einzuklagen. Uberdies
kénnte die Registerstelle oder das betreffende Unternehmen dem Teilfonds vorsatzlich die
Anerkennung als registrierter Inhaber der vom Teilfonds zuvor erworbenen Aktien mit der Begriindung
verweigern, dass das Unternehmensregister zerstort wurde.

Das Risiko bei Technologieunternehmen

Der Wert von Anteilen eines Teilfonds, der in Aktien von Technologieunternehmen investiert, kann von
Faktoren beeinflusst werden, die sich auf den Technologiesektor und technologieverwandte Branchen
auswirken, und unterliegt hdéheren Risiken und Marktschwankungen als Anlagen in einem
Anlageprogramm, das in breiter gestreute Wertpapiere investiert. Der Technologiesektor und
technologieverwandte Branchen kénnen starkeren Regulierungen durch die Regierung unterliegen als
viele andere Branchen bestimmter Lénder — Anderungen in der Regierungspolitik und eine
Notwendigkeit fur aufsichtsrechtliche Genehmigungen kénnen sich in erheblichem Malf3e nachteilig auf
diese Industrien auswirken. Auflerdem besteht die Mdglichkeit, dass diese Unternehmen den Risiken
neu entwickelter Technologien, einem Wettbewerbsdruck und anderen Faktoren unterliegen. Dartber
hinaus sind sie bei der Einfihrung neuer Technologien von der Akzeptanz durch Verbraucher und
Handel abhangig. Wertpapiere von kleineren, weniger erfahrenen Unternehmen kénnen ebenfalls mit
groReren Risiken verbunden sein, wie zum Beispiel beschrankten Produktlinien, fehlenden Markt-,
Finanz- oder Managementressourcen. Auch kann der Handel mit solchen Wertpapieren abrupteren
Kursschwankungen unterliegen als der Handel mit Wertpapieren grolierer Unternehmen.

Ein Teilfonds kann in Wertpapieren in Entwicklungsldndern mit neuen oder sich entwickelnden
Kapitalmarkten anlegen. Diese Lander kdnnen relativ instabile Regierungen haben, ihre Wirtschaft
stiitzt sich moéglicherweise nur auf wenige Branchen und die Wertpapiermarkte handeln nur mit einer
beschrankten Anzahl von Wertpapieren und unterliegen einem geringeren Grad an Aufsicht und
Regulierung durch die zustandigen Behdérden. Die Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in diesen
Landern haben eher unbestandige Kurse, und es besteht sowohl die Mdglichkeit von wesentlichen
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Verlusten als auch Gewinnen. Des Weiteren ist es mdglich, dass nur begrenzte Informationen Uber
Emittenten mit Sitz in diesen Landern verfligbar sind. Hinzu kommt, dass diese Wertpapiere unter
Umstanden weniger liquide sind als Anlagen an etablierteren Markten, ein Umstand, der auf ein
ungenugendes Handelsvolumen bzw. auf von den Regierungen dieser Lander auferlegte
Handelsbeschrankungen zurlickzufihren ist.

Politische und/oder aufsichtsrechtliche Risiken

Der Wert des Vermogens eines Teilfonds kann durch unsichere Faktoren, wie zum Beispiel
internationale politische Entwicklungen, Anderungen in der Regierungspolitik oder in der Besteuerung,
Einschrénkungen fur Auslandsinvestitionen und bei der Ruckfihrung von Devisen,
Wechselkursschwankungen und sonstige gesetzliche und aufsichtsrechtliche Entwicklungen in den
Landern, in denen unter Umstanden Anlagen getétigt werden, beeinflusst werden. Auflerdem bieten
die rechtlichen Strukturen und die Standards der Buchfihrung, Rechnungsprifung und
Rechnungslegung in einigen Landern, in denen moglicherweise Anlagen getatigt werden, unter
Umstanden nicht den gleichen Grad an Schutz und Informationen fiir den Anleger, wie dies in der Regel
an den grofReren Wertpapiermarkten der Fall wére.

Aktienbezogene Optionsscheine

Aktienbezogene Optionsscheine bieten Anlegern einen einfachen Weg, Zugriff auf einen Markt zu
erhalten, auf den der Zugriff aus aufsichtsrechtlichen Grinden schwierig und zeitaufwendig ist. Das
gilt vor allem fur Indien und Taiwan. Eine typische Transaktion verlauft in der Regel wie folgt: Ein
Broker stellt die Optionsscheine an den Fonds aus, die ortliche Niederlassung des Brokers erwirbt die
lokalen Aktien und stellt einen durch die zugrunde liegenden Aktien abgesicherten Kaufoptionsschein
aus. Falls der Fonds diese Kaufoption auslbt und somit seine Finanzposition glattstellt, wirde der
Broker die zugrunde liegenden Aktien verkaufen und den Optionsschein einlésen.

Jeder ausgegebene Optionsschein entspricht einem Anteil an dem zugrunde liegenden Wertpapier.
Kurs, Wertentwicklung und Liquiditdt sind unmittelbar mit dem zugrunde liegenden Wertpapier
verbunden. Die Optionsscheine sind zu 100 % des Wertes des zugrunde liegenden Wertpapiers
(abziglich der Transaktionskosten) einlésbar. Obwohl die Inhaber von Optionsscheinen kein
Stimmrecht besitzen, wirden sie von allen KapitalmalRhahmen des Unternehmens profitieren (d.h. Bar-
und Stockdividenden, Aktiensplits, Ausgabe von Bezugsrechten usw.).

Optionsscheine werden nach amerikanischer und europaischer Art ausgegeben. Optionsscheine nach
amerikanischer Art konnen jederzeit ausgetibt werden. Optionsscheine nach europaischer Art kdnnen
nicht vor dem Falligkeitstag ausgeulibt werden, der Anleger kann sich jedoch dafir entscheiden, den
Optionsschein wieder an den Emittenten, mit einer Strafgebuhr fir vorzeitiges Einldsen,
zurlckzuverkaufen. In diesen Fallen unterliegt der Emittent keinerlei Verpflichtungen, den
Optionsschein vom Anleger zurickzukaufen. Derzeit beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft,
ausschlielich in Optionsscheinen nach amerikanischer Art und von Emittenten mit einer hohen Bonitat
anzulegen.

Das Risiko bei Rohstoffen

Obwohl ein Teilfonds nicht unmittelbar in Rohstoffen anlegen darf, kann er mittelbar den mit Rohstoffen
verbundenen Risiken ausgesetzt sein, die sich daraus ergeben, dass der Teilfonds in Organismen fir
gemeinsame Anlagen und DFls anlegt, die ihrerseits den Risiken der zugrunde liegenden
Rohstoffindustrie ausgesetzt sind. Demzufolge kann der Teilfonds von der Preisvolatilitdt der zugrunde
liegenden Rohstoffindustrie betroffen sein, die durch weltweite 6konomische, finanzielle und politische
Faktoren, als auch von der Verfugbarkeit von Ressourcen, Regierungsverordnungen und ékonomische
Zyklen verursacht werden. Rohstoffgebundene Derivate kdénnen ebenfalls von der Volatilitat der
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Rohstoffindustrie oder Anderungen der Zinsséatze betroffen sein. Es sollte deshalb davon Kenntnis
genommen werden, dass die Gelegenheiten, die sich durch solche Anlagen bieten durch die
signifikanten verbundenen Risiken aufgewogen werden.

Das Risiko von festverzinslichen Anlagen

Festverzinsliche Instrumente beinhalten das Risiko, dass ein Emittent seinen Hauptzahlungs- und
seinen Zinszahlungsverpflichtungen im Hinblick auf die Verbindlichkeit nicht nachkommen kann
(Kreditrisiko) und kénnen zudem aufgrund von Faktoren wie Zinssatzschwankungen,
Marktwahrnehmung und der Wahrnehmung der Kreditwirdigkeit des Emittenten und allgemeiner
Marktliquiditat (Liquiditatsrisiko) eine Preisvolatilitdt aufweisen. Anleger sollten sich bewusst sein, dass
das Wahrungsrisiko die Wertentwicklung eines Teilfonds unabhangig von der Wertentwicklung der
Wertpapiere, in die der Teilfonds angelegt hat, beeinflussen kann. Es ist wahrscheinlicher, dass
schwach bewertete Wertpapiere (also ,sub-investment grade®) starker auf Entwicklungen, die den
Markt beeinflussen und auf Kreditrisiko reagieren als stark bewertete Wertpapiere, die hauptsachlich
auf Bewegungen der Zinssatze reagieren. AuRerdem koénnen manche Teilfonds in
Schwellenmarktkrediten anlegen, womit aufgrund von gréRReren politischen Risiken und grdferen
Kredit- und Wahrungsrisiken ein gréeres Risiko einhergeht.

Schuldverschreibungen mit hohem Ertrag und niedrigem Rating

Der Marktwert von Schuldverschreibungen von Unternehmen, die ein Rating unterhalb Investment
Grade aufweisen, sowie vergleichbare Wertpapiere ohne Rating reagieren tendenziell starker auf
unternehmensspezifische Entwicklungen und Verdnderungen der wirtschaftlichen Lage als
Wertpapiere mit einem héheren Rating. Die Emittenten dieser Wertpapiere sind haufig in hohem Malde
fremdfinanziert, so dass ihre Fahigkeit, wahrend eines wirtschaftichen Rickgangs
Schuldverbindlichkeiten zu bedienen, beeintrachtigt sein kann. Dariber hinaus stehen diesen
Emittenten mdglicherweise keine weiteren traditionellen Finanzierungsmdglichkeiten offen, und es
kénnte ihnen unmdglich sein, die Schulden bei Falligkeit durch Refinanzierung zuriickzuzahlen. Das
Verlustrisiko aufgrund eines Zahlungsverzuges von Zinsen oder Kapital durch solche Emittenten liegt
wesentlich hdéher als bei Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, denn diese Wertpapiere
unterliegen haufig der vorherigen Begleichung von vorrangigen Verbindlichkeiten.

Viele festverzinsliche Wertpapiere, darunter auch manche Schuldverschreibungen von Unternehmen,
in die ein Teilfonds investieren kénnte, sind Abruf- oder Riickkaufpapiere, die es dem Emittenten des
Wertpapiers ermoglichen, es abzurufen oder es zurlickzukaufen. Falls ein Emittent eine solche
,=Kaufoption® wahrnimmt und das Wertpapier einldést, muss der Teilfonds mdglicherweise das
abgerufene Wertpapier durch ein Wertpapier mit niedrigerem Ertrag ersetzen, was zu einer verringerten
Rendite fur den Teilfonds flhrt.

Ein Teilfonds wird eine Anlage, deren Rating nach dem Kauf durch die Verwaltungsgesellschaft oder
den delegierten Anlagemanager herabgesetzt wird, nicht notwendigerweise verkaufen. Soweit ein
Wertpapier von einer oder mehreren Rating-Agenturen verschiedene Bewertungen erhalten hat, wird
die Verwaltungsgesellschaft oder ein delegierter Anlagemanager das hochste von einer Agentur
vergebene Rating verwenden.

Schuldverschreibungen, die von einer allgemein anerkannten internationalen Ratingagentur als mit
Sub-Investment Grade eingestuft werden, und vergleichbare Wertpapiere, die Uber kein Rating
verfigen, werden als Wertpapiere mit schlechter Bonitat angesehen, die vor allem spekulativ sind.
Wertpapiere, die unter die niedrigste Rating-Kategorie fallen, kdnnen notleidend sein und werden von
der Rating-Agentur allgemein als Wertpapiere betrachtet, fiir die sehr schlechte Aussichten bestehen,
dass sie jemals ein echtes Emissionsstanding erreichen. Bei diesen Wertpapieren besteht eine hdhere
Wahrscheinlichkeit, dass die Emittenten nicht in der Lage sind, termingerecht Zins- und
Kapitalzahlungen vorzunehmen. Sofern dieser Fall eintritt oder als wahrscheinlich angenommen wird,
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dass dieser Fall eintritt, unterliegen die Werte dieser Anlagen fir gewdhnlich starkeren Schwankungen.
Ein Ausfall oder ein erwarteter Ausfall kdnnte es flr die Verwaltungsgesellschaft oder einen delegierten
Anlagemanager schwierig machen, die Anlagen zu Preisen zu verkaufen, die sich den Werten
annahern, die die Verwaltungsgesellschaft oder ein delegierter Anlagemanager ihnen zugewiesen
haben. Da Anleihen mit einem niedrigeren Rating vor allem von Institutionen gehandelt werden, besteht
fur sie fur gewohnlich ein begrenzter Markt, was es flr einen Teilfonds gegebenenfalls schwierig
machen kann, ihren Marktwert zu bestimmen. Das potenzielle Kreditrisiko und Preisschwankungen sind
bei Anlagen hoéher bzw. gréRer, die unter ihrem Nennwert ausgegeben werden und bei denen die
Zahlungen der Zinsen erst bei Falligkeit erfolgen anstatt in Raten wahrend der Laufzeit der Anlage.
Obwohl bei Wertpapieren mit erstklassiger Bonitat allgemein ein geringeres Kreditrisiko besteht,
kénnen bei ihnen auch einige Risiken bestehen, die bei Anlagen, die Uber ein niedrigeres Rating
verfligen, bestehen.

Bonitatsbewertungen beruhen vor allem auf der historischen finanziellen Lage der emittierenden
Gesellschaft und der Anlageanalyse der Rating-Agentur zum Zeitpunkt des Kaufs. Das Rating, das
einer bestimmten Anlage verliehen wird, spiegelt nicht notwendigerweise die derzeitige finanzielle Lage
der emittierenden Gesellschaft und eine Bewertung der Volatilitdt oder Liquiditat einer Anlage wider.

Obwohl die Verwaltungsgesellschaft oder ein delegierter Anlagemanager Bonitatsbewertungen bei
Anlageentscheidungen berlcksichtigt, fuhrt sie/er ihre/seine eigene Anlageanalyse durch und verlasst
sich nicht ausschliellich auf die Ratings, die von den Rating-Agenturen vergeben werden. Die
Verwaltungsgesellschaft oder jeder delegierte Anlagemanager sind bestrebt, die Risiken im
Zusammenhang mit Schuldverschreibungen durch eine sorgfaltige Analyse von Faktoren wie die
Erfahrung des Unternehmens, die Starke des Managements, die finanzielle Lage, den
Finanzierungsbedarf und die Rlickzahlungsmodalitdten bei Falligkeit einer Schuldverschreibung zu
minimieren. Wenn ein Teilfonds Schuldverschreibungen eines Unternehmens mit schlechter Bonitat
erwirbt, hangt das Erreichen seiner Ziele in hdherem Malle von der Fahigkeit einer
Verwaltungsgesellschaft oder eines delegierten Anlagemanagers ab, Kreditrisiken zu analysieren, als
dies der Fall ware, wenn der Teilfonds Schuldverschreibungen eines Unternehmens mit einer besseren
Bonitat kaufen wirde.

Da die Wahrscheinlichkeit eines Verzugs bei Schuldverschreibungen, die tber ein niedrigeres Rating
verfugen hoher ist, besteht eine héhere Wahrscheinlichkeit, dass der Teilfonds gerichtliche Schritte
unternehmen muss oder Vermodgenswerte, welche die Verpflichtungen des emittierenden
Unternehmens sicherstellen, in Besitz nehmen und verwalten muss, sofern er vor allem in diesen
Instrumenten anlegt. Dies kdnnte zu einem Anstieg der operativen Kosten flir diesen Teilfonds und
einer Verringerung seines Nettoinventarwerts fiihren.

Bisweilen kann ein Teilfonds entweder allein oder zusammen mit einem anderen Teilfonds und Konten,
die von der Verwaltungsgesellschaft oder einem delegierten Anlagemanager verwaltet werden, alle
oder den Grofteil der Schuldverschreibungen eines bestimmten emittierenden Unternehmens
besitzen. Diese Konzentration des Eigentums kann es schwieriger machen, diese
Schuldverschreibungen zu verkaufen oder einen marktgerechten Preis dafir festzulegen.

Obwohl allgemein angenommen wird, dass sie Uber ein geringeres Kreditrisiko verfligen, kdbnnen bei
Wertpapieren mit erstklassiger Bonitat eines Teilfonds einige der Risiken bestehen, die bei
Schuldverschreibungen, die Uber ein niedrigeres Rating verfligen, bestehen.

Das Risiko bei der Wertpapierleihe

Sofern dies in der Teilfondsinformationskarte angegeben ist, kann ein Teilfonds
Wertpapierleihgeschéafte tatigen. Wie bei jeder Kreditgewahr bestehen Verzugsrisiken und Risiken in
Hinblick auf die Rickzahlung. Sollte der Wertpapierentleiher finanziell scheitern oder Verbindlichkeiten
im Zusammenhang mit der Leihe von Wertpapieren nicht nachkommen, so werden die Sicherheiten in
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Anspruch genommen. Der Wert der Sicherheiten wird in einer Hohe beibehalten, die den Wert der
Ubertragenen Wertpapiere Ubersteigt. Im Falle einer plétzlichen Marktbewegung besteht das Risiko,
dass der Wert der Sicherheiten unter den Wert der tibertragenen Wertpapiere fallen konnte. Sollte ein
Teilfonds im Rahmen einer Wertpapierleihvereinbarung erhaltene Barsicherheiten gemafl den
Anforderungen der OGAW-Bestimmungen der Zentralbank anlegen kdnnen, so ist er auch dem mit
solchen Anlagen verbundenen Risiko ausgesetzt, z. B. dem Ausfall oder der Zahlungsunfahigkeit des
Emittenten oder des betreffenden Wertpapiers.

Die Anderungen des Werts der verliehenen Wertpapiere und die Zinsen, die aufgrund einer vom Fonds
getatigten Anlage von Barsicherheiten in zulassigen Anlagen erhalten werden, oder eine Gebihr —
sofern die Sicherheit in US-Staatsanleihen besteht — werden weiterhin in der Performance eines
Teilfonds ihren Niederschlag finden. Die Wertpapierleihe beinhaltet das Risiko eines Verlusts von
Rechten an den Sicherheiten oder einer Verzégerung der Wiedererlangung der Sicherheiten, wenn der
Entleiher die verliehenen Wertpapiere nicht zuriickgibt oder zahlungsunfahig wird. Ein Teilfonds darf
Leihgebihren an die Partei zahlen, welche die Wertpapierleihe arrangiert hat.

Kredit- und Ausfallrisiko

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Emittent von Wertpapieren oder anderen
Instrumenten, in denen ein Teilfonds angelegt, in Kreditschwierigkeiten gerat, die zu einem ganzlichen
oder teilweisen Verlust, der in solchen Wertpapieren oder Instrumenten angelegten Betrdge oder
Zahlungen, die fir solche Wertpapiere oder Instrumenten fallig werden, fihren. Ein Teilfonds unterliegt
aullerdem einem Kreditrisiko in Bezug auf die Gegenpartei, mit der er Handel treibt oder bei der er
Margins (Einschisse) oder Sicherheiten in Bezug auf Transaktionen in DFls leistet, und tragt
moglicherweise das Gegenparteirisiko.

Anleger erwarten normalerweise, dass sie im Verhaltnis zu dem Risiko, das sie eingehen, entschadigt
werden. Daher bieten die Schuldtitel von Emittenten mit schlechteren Kreditaussichten fir gewdhnlich
héhere Renditen als Schuldtitel von Emittenten mit einer besseren Bonitat. Bei mit einer hdheren
Bonitdt bewerteten Anlagen besteht allgemein ein geringeres Kreditrisiko, jedoch nicht
notwendigerweise ein geringeres Zinsrisiko. Die Werte von mit einer hoheren Bonitdt bewerteten
Anlagen unterliegen weiterhin Schwankungen auf Grund von Zinsanderungen.

Das Risiko bei Mortgage-Backed Securities (MBS) und Asset-Backed Securities (ABS) und das
Ertragsausfallrisiko aufgrund einer vorzeitigen Riickzahlung

Sofern in seiner Anlagepolitik angegeben, kann ein Teilfonds in Verbriefungen (einschlieRlich Asset-
Backed Securities und Mortgage-Backed Securities) anlegen. Gemaf der Verordnung (EU) 2017/2402
(die ,Verbriefungsverordnung“) muss die Verwaltungsgesellschaft oder jeder delegierte
Anlagemanager bestimmte Sorgfaltspflichten und laufende Uberwachungsanforderungen in Bezug auf
Anlagen in Verbriefungen erfillen. Gemalt der Verbriefungsverordnung missen die an einer
Verbriefung in der EU beteiligten Parteien den Anlegern bestimmte Informationen tber die Verbriefung
zur Verfigung stellen, die es der Verwaltungsgesellschaft oder einem delegierten Anlagemanager
ermoglichen sollen, die gemaf der Verbriefungsverordnung erforderliche Due Diligence und laufende
Uberwachung durchzufiihren. Im Falle einer Verbriefung auRerhalb der EU sind solche Informationen
jedoch moglicherweise nicht ohne weiteres verfigbar. Dies kann dazu flihren, dass die
Verwaltungsgesellschaft oder ein delegierter Anlagemanager nicht in der Lage ist, sich an einer solchen
Verbriefung zu beteiligen, wodurch das Anlageuniversum fiir den betreffenden Teilfonds eingeschrankt
wird. Dies kann sich wiederum negativ auf die Wertentwicklung dieses Teilfonds auswirken.

Bei traditionellen Schuldverschreibungen wird bis zur Falligkeit typischerweise ein fester Zinssatz
gezahlt, am Falligkeitstermin wird dann das gesamte Kapital zur Zahlung fallig. Im Gegensatz dazu
werden bei Mortgage-Backed Securities (,MBS*) typischerweise sowohl Zinszahlungen als auch
Teilzahlungen in Bezug auf das Kapital geleistet. Das Kapital kann auRerdem freiwillig oder im Zuge
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einer Refinanzierung oder Zwangsvollstreckung vorzeitig zurlickgezahlt werden. Der Teilfonds muss
mdglicherweise die Erldése von vorzeitig zurlickgezahlten Anlagen zu weniger attraktiven Bedingungen
und Renditen anlegen. Im Vergleich zu anderen Schuldtiteln ist bei MBS die Wahrscheinlichkeit
geringer, dass sie in Zeiten sinkender Zinsen im Wert steigen, und es besteht ein hdheres Risiko, dass
sie in Zeiten steigender Zinsen an Wert verlieren. Sie kdnnen die Volatilitét eines Teilfonds erhdhen.
Einige MBS erhalten nur einen Teil der Zins- oder Kapitalzahlungen der zugrunde liegenden
Hypotheken. Die Rendite und der Wert dieser Anlagen reagieren sehr sensibel auf Anderungen der
Zinsen und der Kapitalzahlungsraten fir die zugrunde liegenden Hypotheken. Der Markt fiir diese
Anlagen kann volatil und begrenzt sein, was ihren Kauf oder Verkauf erschweren kann.

Asset-Backed Securities (,ABS*) sind wie MBS strukturiert, aber anstatt in Hypothekendarlehen oder
Zinsen an Hypothekendarlehen kénnen die zugrunde liegenden Vermdgenswerte in Ratenkaufen von
Kraftfahrzeugen, Teilzahlungskrediten, Leasingvertrage im Zusammenhang mit Immobilien
verschiedenen Typs und Mobiliarvermdégen sowie Forderungen aus Kreditkartenvereinbarungen
bestehen. Da ABS im Allgemeinen nicht von einem Sicherungsrecht an den zugrunde liegenden
Vermdgenswerten profitieren, das mit einer Hypothek vergleichbar ist, bestehen bei ABS gewisse
zusatzliche Risiken, die bei MBS nicht bestehen. So kann beispielsweise die Fahigkeit eines
Emittenten von ABS, sein Sicherungsrecht an den zugrunde liegenden Vermdgenswerten
durchzusetzen, begrenzt sein.

MBS und ABS werden im Allgemeinen in mehreren Klassen ausgegeben, die tber unterschiedliche
Laufzeiten, Zinsen und Zahlungsmodalitaten verfligen und bei denen das Kapital und die Zinsen fir die
zugrunde liegenden Hypotheken oder sonstigen Vermdgenswerte unterschiedlich zugewiesen sind.
Die Zins- und Kapitalzahlung kann bei einigen Klassen Eventualitdten unterliegen, zudem kann bei
einigen Klassen oder Serien ganz oder teilweise ein Ausfallrisiko in Bezug auf die zugrunde liegenden
Hypotheken oder sonstigen Vermogenswerte bestehen. In einigen Fallen kdnnen die Komplexitat der
Zahlung, die Bonitdt und die sonstigen Modalitdten dieser Wertpapiere dazu fiihren, dass die
Konditionen des Wertpapiers nicht vollstandig transparent sind. Dartber hinaus kann die Komplexitat
von MBS und ABS die Bewertung dieser Wertpapiere zu einem adaquaten Preis schwieriger machen,
insbesondere wenn es sich um ein Wertpapier handelt, das auf die Bedirfnisse eines Kunden
zugeschnitten wurde. Bei der Bestimmung der durchschnittlichen Laufzeit oder Duration eines MBS
oder ABS muss die Verwaltungsgesellschaft oder jeder delegierte Anlagemanager bestimmte
Annahmen und Prognosen hinsichtlich der Laufzeit und der vorzeitigen Rickzahlung dieses
Wertpapiers zugrunde legen. Die tatsachlichen Raten bei vorzeitiger Rickzahlung kénnen jedoch
davon abweichen. Wenn die Laufzeit eines Wertpapiers ungenau vorhergesagt wird, kann der Teilfonds
moglicherweise nicht die erwartete Rendite erzielen. Daruber hinaus unterliegen viele MBS und ABS
einem erhdhten Liquiditatsrisiko. Die Zahl der Anleger, die bereit und in der Lage sind, diese
Instrumente auf dem Sekundarmarkt zu erwerben, kann geringer sein als bei traditionelleren
Schuldtiteln.

Das Risiko bei Devisen/Wahrungen

Obwohl die Anteile in einem Teilfonds in Euro ausgegeben werden, kann der Teilfonds sein Vermdgen
in Wertpapieren anlegen, die auf verschiedenste Wahrungen lauten, von denen einige nicht frei
umtauschbar sein kénnen. Der in Euro ausgedriickte Nettoinventarwert eines Teilfonds schwankt
entsprechend den Anderungen des Devisenkurses zwischen dem Euro und den Wahrungen, auf die
die Anlagen des Teilfonds lauten. Ein Teilfonds kann demzufolge einem Risiko bei Devisen/Wahrungen
unterliegen.

Es kann unmoglich oder nicht praktikabel sein, sich gegen Devisen-/Wahrungsrisiken abzusichern. Die
Verwaltungsgesellschaft oder ein delegierter Anlagemanager konnen versuchen, dieses Risiko durch
den Einsatz von Finanzinstrumenten zu mildern.
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Ein Teilfonds kann gelegentlich Devisengeschéfte vornehmen, entweder als Kassengeschaft (d. h. in
bar) oder durch den Kauf von Devisenterminkontrakien. Weder Kassengeschafte noch
Devisentermingeschafte schlieRen Schwankungen beim Kurs von Wertpapieren des Teilfonds aus oder
verhindern einen Verlust, falls die Kurse der Wertpapiere fallen.

Devisengeschafte sind hoch spezialisierte Geschafte, die Anlagetechniken und -risiken beinhalten, die
sich von denen gewohnlicher Wertpapierportfoliogeschaften unterscheiden. Wahrungskurse kénnen
von einer unbestimmbaren Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden, unter anderem eine Einmischung
oder eine nicht erfolgte Einmischung durch Regierungen oder Zentralbanken, durch
Wahrungskontrollen oder weltweite politische Entwicklungen.

Ein Teilfonds kann Devisengeschafte vornehmen, um sich gegen Anderungen der Wechselkurse
zwischen den Stichtagen des Handels und der Abrechnung von bestimmten Wertpapiergeschaften
oder kunftigen Wertpapiergeschaften zu schitzen. Ein Teilfonds kann auch Forward-Kontrakte
eingehen, um sich gegen Veranderungen der Devisenkurse abzusichern, die einen Rickgang beim
Wert bestehender Anlagen mit sich bringen wirden, die in einer anderen Wahrung als der
Basiswahrung dieses Teilfonds ausgestellt oder vorwiegend gehandelt werden. Zu diesem Zweck
wuirde der Teilfonds einen Forward-Kontrakt eingehen, um die Wahrung, in der die Anlage ausgestellt
oder vorwiegend gehandelt wird, im Austausch gegen die Basiswahrung des Teilfonds zu verkaufen.
Obwohl diese Geschaftsabschlisse das Ziel haben, das Verlustrisiko aufgrund eines Riickgangs beim
Wert einer kursgesicherten Wahrung méglichst gering zu halten, begrenzen sie damit zur gleichen Zeit
einen etwaigen moglichen Gewinn, der sich daraus ergeben kénnte, wenn der Wert der kursgesicherten
Wahrung steigen sollte. Der genaue Ausgleich der Betrage der Forward-Kontrakte und des Wertes der
daran beteiligten Wertpapiere wird in der Regel nicht auszahlbar sein, da sich der zukinftige Wert
dieser Wertpapiere als Folge von Marktbewegungen beim Wert dieser Wertpapiere zwischen dem
Stichtag des Abschlusses des Forward-Kontraktes und dem Stichtag der Falligkeit noch andert. Der
Erfolg einer Absicherungstaktik, die genau mit dem Profil der Investitionen jedes Teilfonds
Ubereinstimmt, kann nicht gewahrleistet werden.

Risiko bei Wahrungsbezeichnung der Anteile

Eine Anteilsklasse kann in einer anderen Wahrung als der Basiswahrung des betreffenden Teilfonds
ausgegeben werden, wie auf der entsprechenden Klasseninformationskarte angegeben, oder in einer
anderen Wahrung als der Nennwahrung der Vermdgenswerte des Teilfonds, die auf diese Anteilsklasse
anwendbar sind. Anderungen des Wechselkurses zwischen der Basiswahrung des Teilfonds und einer
solchen festgelegten Wahrung kénnen zu einer Wertminderung solcher Anteile fihren, die sich in der
festgelegten Wahrung bemerkbar macht. Eine solche Abwertung kann auch aufgrund von
Wechselkursanderungen zwischen der festgelegten Wahrung einer bestimmten Anteilsklasse und der
Nennwahrung der Vermogenswerte des Teilfonds, die dieser Anteilsklasse zuzurechnen sind, erfolgen.
In Fallen, in denen die betreffende Teilfondsinformationskarte vorgibt, dass eine Anteilsklasse
(vollstdndig oder teilweise) gegen die Basiswahrung des Teilfonds und/oder gegen die Wahrung, in der
die Vermogenswerte des Teilfonds ausgegeben sind, abgesichert wird, wird die
Verwaltungsgesellschaft oder ein delegierter Anlagemanager versuchen, das Risiko einer
Wertminderung dieser Anteilsklassen durch den Einsatz von Finanzinstrumenten wie Devisenkassa-
und -terminkontrakten als Absicherung (wie unter der Uberschrift ,Absicherung der Klassen“ oben
beschrieben) zu minimieren. Anleger sollten sich bewusst sein, dass diese Strategie die
Renditeaussichten der Anteilsinhaber der betreffenden Anteilsklasse begrenzen kann, wenn die
ausgegebene Wahrung gegentiiber der Basiswahrung und/oder gegentiber der Wahrung, in denen die
Vermdgenswerte des Teilfonds denominiert sind, fallt. Unter solchen Umsténden kdnnen Anteilsinhaber
der Anteilsklasse des Teilfonds Schwankungen des Nettoinventarwerts je Anteil ausgesetzt sein, die
den Gewinnen/Verlusten und den Kosten der betreffenden Finanzinstrumente entsprechen.
Finanzinstrumente, die zur Umsetzung dieser Strategie verwendet werden, sind in ihrer Gesamtheit
Vermodgenswerte/Verbindlichkeiten des Teilfonds. Die Gewinne/Verluste und die Kosten der

41




betreffenden Finanzinstrumente fallen jedoch ausschlieflich der jeweiligen Anteilsklasse des Teilfonds
zu.

Anteilsinhaber sollten beachten, dass es im Allgemeinen keine Trennung von Vermégenswerten und
Verbindlichkeiten zwischen den Anteilsklassen gibt und daher eine Gegenpartei, die ein Derivat-
Overlay beziglich einer abgesicherten Anteilsklasse abgeschlossen hat, auf die anderen
zuzurechnenden Vermdgenswerte des betreffenden Teilfonds zurlckgreifen kann, wenn der
abgesicherten Anteilsklasse nicht gentigend Vermégenswerte zur Erfiillung ihrer Verbindlichkeiten zur
Verfigung stehen. Der Manager hat zwar MaRnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die
Ansteckungsgefahr zwischen den Klassen gemindert wird, um wiederum sicherzustellen, dass das
zusatzliche Risiko, das durch den Einsatz eines Derivat-Overlays dem Teilfonds entsteht, nur von den
Anteilsinhabern der betreffenden Anteilsklasse getragen wird, allerdings kann dieses Risiko nicht
vollstandig beseitigt werden.

In Bezug auf nicht abgesicherte Anteilsklassen wird bei Zeichnungen, Ricknahmen, Umschichtungen
und Ausschittungen eine Wahrungsumrechnung zu den jeweils geltenden Wechselkursen
vorgenommen, bei denen der in der Wahrung der Anteilsklasse angezeigte Wert des Anteils einem
Wechselkursrisiko in Bezug auf die Basiswdhrung und/oder die Wahrung, in denen die
Vermogenswerte des Teilfonds denominiert sind, unterliegt.

Risiken im Zusammenhang mit Investitionen in China

Entwicklung der Volkswirtschaften in China

Anleger sollten sich der Risiken bewusst sein, die mit Investitionen in Schwellenmarkten wie dem
chinesischen Festland einhergehen. Die Volkswirtschaften der verschiedenen Regionen in China
unterscheiden sich von den Volkswirtschaften der meisten entwickelten Lander in vielerlei Hinsicht.
Dies beinhaltet zum Beispiel: (a) die politische Struktur; (b) der Grad der Einbeziehung der Regierung;
(c) der Grad der wirtschaftlichen Entwicklung; (d) das Level und die Kontrolle von Kapitalanlagen; (e)
die Kontrolle von Devisen; (f) die Zuteilung von Ressourcen; (g) der Grad von Liquiditat in deren
Kapitalmarkten. Gewisse Volkswirtschaften in China haben sich von zentral geplanten zu mehr
marktorientierten umgestellt. Zum Beispiel hat die Regierung der Republik China (ausgenommen
Hongkong, Macau und Taiwan) (die ,VRC*) Uiber einen Zeitraum von mehr als zwei Dekaden, eine
wirtschaftliche Reform eingefiihrt, welche die Nutzung von marktwirtschaftlichen Kraften in Hinsicht auf
die Entwicklung der inlandischen Wirtschaft bestarkt. Obwohl die Verwaltungsgesellschaft der Meinung
ist, dass diese Reformen einen positiven Einfluss auf die langfristige Entwicklung einer solchen
Volkswirtschaft haben, kann nicht vorhergesagt werden, ob Veranderungen von wirtschaftlichen,
politischen und sozialen Bedingungen, Gesetze, Richtlinien und Politik in China nachteilige
Auswirkungen auf das Investment des jeweiligen Teilfonds haben werden.

Rechtliche und steuerliche Ordnung

Das rechtliche und steuerliche System Chinas ist weniger vorhersehbar als die meisten rechtlichen und
steuerlichen Ordnungen in Landern mit weiter entwickelten Kapitalmarkten. Derzeit sind die
steuerlichen Regelungen und geltenden Richtlinien in China entweder jingeren Ursprungs oder unter
dem Vorbehalt der Revision und Prifung und es besteht Ungewissheit darliber, ob neue Gesetze
erlassen werden und wie weitreichend diese sein werden, sofern sie in Kraft treten. Die Abhangigkeit
von den mindlichen administrativen Weisungen der Aufsichtsbehdrden und verfahrensrechtlichen
Ineffizienzen behindern die Rechtsbehelfe in vielen Bereichen, einschlieBlich der Insolvenz und der
Vollstreckung der Glaubigerrechte. Darlber hinaus konnen Unternehmen Verzdgerungen in China
erfahren, wenn sie staatliche Lizenzen und Genehmigungen beantragen. Diese Faktoren tragen zu
den systemischen Risiken bei, denen der Teilfonds ausgesetzt sein kann. Es kann keine Zusicherung
gegeben werden, dass die laufenden Steuern nicht erhoht werden oder dass zusatzliche
Einnahmequellen oder Einnahmen oder sonstige Tatigkeiten kiinftig keine neuen Steuern, Gebihren
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oder ahnlichen Gebluhren unterliegen werden. Eine solche Erhéhung der Steuern oder Gebuhren die
von den einzelnen Gesellschaften im Anlageportfolio des Teilfonds oder des Teilfonds selbst zu tragen
sind, kann die Rendite fir die Anteilsinhaber reduzieren. Darliber hinaus kénnen Anderungen der
Steuerabkommen (oder ihrer Auslegung) zwischen den Landern, in die der Teilfonds investiert, und die
Lander, uber die der Teilfonds sein Investitionsprogramm verfolgt, erhebliche nachteilige Auswirkungen
auf die Fahigkeit des Teilfonds haben, effizient laufende Ertrage oder Kapitalertrage realisieren.
Dementsprechend ist es mdglich, dass der Teilfonds einer ungunstigen steuerlichen Behandlung
ausgesetzt ist, die dazu fuhrt, dass der Teilfonds auf seine Investments hdhere Steuern zu zahlen hat.
Solch eine Erhéhung kann dazu fiihren, dass die Investitionsrendite verringert wird, die dem
Anteilsinhaber ansonsten zustehen wirde. All diese Ungewissheiten kénnen Schwierigkeiten
hinsichtlich der Durchsetzung von gesetzlichen und vertraglichen Rechten und Interesse verursachen.
Es kann nicht vorhergesagt werden, ob Veranderungen von Gesetzen, Regelungen und Bedingungen
durch ein Hoheitsgebiet in China einen nachteiligen Effekt auf den Teilfonds oder dessen finanzielle
Bedingungen haben.

Weniger Informationen tber Unternehmen und geringere Regulierung

Es gibt generell wenig 6ffentlich verfiigbare Informationen tber Unternehmen in China. Dies macht es
fur die Verwaltungsgesellschaft moglicherweise schwieriger (ber die korporativen MalRnahmen
informiert zu bleiben, die den Preis oder den Wert eines bestimmten Wertpapiers beeintrachtigen
kénnen. Darlber hinaus fehlt es in China womdglich an einheitlichen Rechnungslegungs-, Priifungs-
und Finanzberichterstattungsstandards, Praktiken und Anforderungen. Diese Faktoren machen es
schwierig, die Leistung von Unternehmen in China zu analysieren und vergleichen.

Politische und wirtschaftliche Instabilitat

Investitionen in Wertpapiere, die von Gesellschaften in bestimmten Regionen ausgegeben werden,
beinhalten Uberlegungen und potenzielle Risiken, die typischerweise nicht mit Anlagen in Wertpapieren
von Gesellschaften verbunden sind, die in den G-7-Staaten domiziliert sind und dort tatig sind,
einschlieRlich der Instabilitdt der Regierungen, der Mdglichkeit der Enteignung, Einschrankungen der
Nutzung oder Entfernung von Geldern oder sonstigen Vermdgenswerten, Anderungen oder
Instabilitaten in der Regierungsverwaltung oder Wirtschafts- oder Geldpolitik, veranderte Umstande im
Umgang mit Nationen und konfiskatorische Besteuerung. Dem Teilfonds kénnten aus Anlagen in
Wertpapieren, die in bestimmten Landern begeben werden, héhere Aufwendungen entstehen als bei
Anlagen in anderen Wertpapieren. Die Teilfonds in bestimmten Landern kénnten durch bestimmte
Faktoren, die in den entwickelten Landern nicht vorkommen, beeintrachtigt werden, einschliefl3lich des
Mangels an einheitlichen Prifungs- und Rechnungslegungsstandards und potenziellen Schwierigkeiten
bei der Erflllung vertraglicher Verpflichtungen. Daruber hinaus kdnnen die Regierungen dieser Lander
in ihren Volkswirtschaften durch Besitz oder Regulierung in einer Weise teilhaben, die einen
erheblichen Einfluss auf die Wertpapierpreise haben kann. Die Wirtschaft bestimmter Lander hangt
stark vom internationalen Handel ab und kann durch die Verhdngung von Handelshemmnissen oder
Anderungen der wirtschaftlichen Bedingungen ihrer Handelspartner beeintrachtigt werden. In einigen
Landern, vor allem in Entwicklungs- oder Schwellenldndern, kénnten politische oder diplomatische
Entwicklungen zur Folge haben, dass Programme eingefiihrt werden, die Investitionen nachteilig
beeinflussen kdnnten, wie z. B. die konfiskatorische Besteuerung oder die Enteignung. Obwohl sich
die jungste allgemeine Tendenz in vielen der weniger entwickelten Volkswirtschaften in China zu mehr
offenen Markte und zur Foérderung von privaten Geschéaftsinitiativen entwickelt hat, kann nicht
sichergestellt werden, dass die Regierungen dieser Regionen diese Politik weiterverfolgen oder diese
Politik nicht wesentlich verandert wird. Die chinesischen Markte kénnten auch erhebliche nachteilige
wirtschaftliche Entwicklungen durchleben, darunter erhebliche Abschreibungen in Wechselkursen oder
reduzierte Wachstumsraten oder unstabile Wahrungsschwankungen, erhdhte Zinssatze oder
reduzierte Wachstumsraten im Vergleich zu Anlagen in Wertpapieren von Emittenten mit Sitz in
entwickelten Landern. Des Weiteren kdnnten politische Veranderungen, soziale Instabilitdt oder andere
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Faktoren, die nicht im Einflussbereich der Verwaltungsgesellschaft dazu flihren, dass die Performance
des Teilfonds sich nachteilig entwickelt.

Obwohl die wirtschaftlichen Bedingungen in jedem Land unterschiedlich sind, kdénnen die
Anlegerreaktionen auf die Entwicklungen in einem Land die Wertpapiere von Emittenten in anderen
Landern negativ beeinflussen. Entwicklungen oder Bedingungen in Schwellenmarkten kénnen von Zeit
zu Zeit die Verfugbarkeit von Krediten in China erheblich beeintrachtigen und zu erheblichen
Mittelabflissen und Einbrichen in H6he der in diesen Markten investierten Fremdwahrung fihren.

Investitions- und Rickfihrungsbeschrankungen

Einige Regionen in China erlegen Beschrankungen und Kontrollen hinsichtlich Investitionen von
Auslandern auf. Unter anderem verlangen sie unter Umstanden sie vorherige staatliche
Genehmigungen oder begrenzen die Anzahl von Wertpapieren, die von Auslandern gehalten werden
kdénnen oder beschranken die Arten von Unternehmen, in die Auslander investieren kénnen. Diese
Beschrankungen kénnen die Investments von Teilfonds in bestimmte Regionen begrenzen oder
ausschlieBen und kdénnen die Kosten und Aufwendungen des Teilfonds erhdhen. Indirekte
auslandische Investments kénnen in manchen Féllen durch Investmentfonds zulassig sein, die speziell
fur diesen Zweck ermachtigt wurden. Aufgrund der begrenzten Anzahl von Erméachtigungen, die in
diesen Landern gewahrt werden, kdnnen jedoch Anteile an den meisten in diesen Landern autorisierten
Investmentfonds zuweilen mit einer betrachtlichen Pramie Uber dem Wert ihrer zugrunde liegenden
Vermodgenswerte gehandelt werden. Es kann keine Gewissheit dartiber geben, dass diese Pramien
beibehalten werden und wenn die Beschrankungen fir direkte auslandische Investitionen in die
jeweilige Region erheblich liberalisiert werden, kénnten die Pramien reduziert, vollstandig beseitigt oder
zu einem Abschlag gefiihrt werden. Zusatzlich erheben manche Regionen Beschrankungen und
Kontrollen in Hinsicht auf die Rickfiihrung von Kapitalertragen. In diesem Zusammenhang gibt es
keine Garantie daflr, dass es dem Teilfonds gestattet sein wird, Kapital und Gewinne im Rahmen seiner
Tatigkeit zurickzufuhren. DarlUber besteht die Gefahr fir den Teilfonds, dass eine Zahlungsbilanz einer
Region zur Verhdangung von vorubergehenden Beschrankungen fir  auslandische
Kapitaluberweisungen fuhren kann. Der Teilfonds kénnte durch Verzégerungen oder eine Ablehnung
der erforderlichen staatlichen Genehmigung fur die Rickfuhrung von Kapital sowie durch den Antrag
des Teilfonds auf etwaige Beschrankungen von Kapitalanlagen beeintrachtigt werden. Investitionen in
Gesellschaften, die in oder zu einem Grofteil ihrer Geschaftstatigkeit in China tatig sind, zwingen den
Teilfonds unter Umstdnden dazu, besondere Verfahren einzugehen, lokale Genehmigungen zu
beantragen oder MaRnahmen zu ergreifen, die jeweils zusatzliche Kosten fir den Teilfonds beinhalten
kénnen.

Verwahrungsrisiko fir chinesische Wertpapiere

Die Verwahrungs- und/oder Abwicklungssysteme einiger chinesischer Markte oder Borsen, in die der
Fonds investiert, kdnnten nicht vollstandig entwickelt sein, und daher kdnnten die Vermdgenswerte
eines Fonds, der in diesen Markten gehandelt wird und die Unterdepotbanken anvertraut wurden, unter
Umstanden, in denen die Verwendung solcher Unterdepotbanken erforderlich ist, Risiken ausgesetzt
sein, in denen der Treuhander keine Haftung hat. Zu diesen Risiken gehéren (sind darauf aber nicht
beschrankt): (a) eine nicht-wahre Lieferung gegen Zahlungsabwicklung; (b) ein physischer Markt und
damit die Verbreitung verfalschter Wertpapiere; (d) mangelhafte Informationen in Bezug auf
Unternehmensmalnahmen; (d) Registrierungsverfahren, das die Verfligbarkeit der Wertpapiere
beeintrachtigt; (e) Mangel an zugelassenen rechtlichen / fiskalischen Infrastrukturgeraten; und (f)
Mangel an Entschadigung / Risikofonds mit der Zentralverwahrungsstelle.

Wie oben erwahnt, kénnen Depotbanken oder Unterdepotbanken auf dem chinesischen Markt zum
Zweck der Verwahrung von Vermdgenswerten auf dem Markt bestellt werden. Die Vermbgenswerte
des Fonds kénnen dem Depotrisiko ausgesetzt sein. Beispielsweise kann es fiir den Fonds im Falle
der Liquidation, des Konkurses oder der Insolvenz eines Depotfiihrers oder einer Unterdepotbank
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langere Zeit in Anspruch nehmen, seine Vermdgenswerte zurlckzufordern. In Fallen wie der
rickwirkenden Anwendung von Rechtsvorschriften und dem Betrug oder einer missbrauchlichen
Eintragung des Eigentums ist der Fonds womadglich sogar nicht in der Lage sein, sein Vermodgen
wiederzuerlangen. Die Kosten, die der Fonds bei der Investition und Beteiligung in solchen Markten
tragt, werden in der Regel héher sein als in den organisierten Wertpapiermarkten.

Mit dem Stock Connect Scheme verbundene Risiken

Die Teilfonds kdnnen, soweit in der Teilfondsinformationskarte im Anhang zu diesem Prospekt
angegeben, in bestimmte zulassige chinesische A-Aktien und andere zulassige Wertpapiere
investieren beziehungsweise Zugang zu solchen haben, die in der VRC Uber Shanghai-Hong Kong
Stock Connect und/oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect herausgegeben und/oder gehandelt
werden (zusammengefasst, die ,Stock Connects®).

Bei dem Shanghai-Hong Kong Stock Connect handelt es sich um ein Handels- und Clearingprogramm,
das von der Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (,HKEx"), der Shanghai Stock Exchange
(,SSE") und der China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (,ChinaClear®) ins
Leben gerufen wurde. Bei Shenzhen-Hong Kong Stock Connect handelt es sich um ein Handels- und
Clearingprogramm, das von HKEXx, der Shenzhen Stock Exchange (,SZSE*) und ChinaClear ins Leben
gerufen wurde. Das Ziel ist, beidseitigen Zugang zu Aktienmarkten zwischen der VRC und Hongkong
zu erlangen.

Das Shanghai-Hong Kong Stock Connect beinhaltet einen Northbound Shanghai Trading Link und
einen Southbound Hong Kong Trading Link. Durch den Northbound Shanghai Trading Link kdnnen
Investoren aus Hongkong und ausldndische Investoren (einschliel3lich des betreffenden Teilfonds)
durch ihre Hongkong-Broker und ein Wertpapierhandelsdienstleistungsunternehmen, das von der Hong
Kong Stock Exchange (,SEHK") gegrindet wurde, zulassige chinesische A-Aktien, die an der SSE
notiert sind, handeln, indem sie Auftrage an SSE senden.

Das Shenzhen-Hong Kong Stock Connect beinhaltet einen Northbound Shenzhen Trading Link und
einen Southbound Hong Kong Trading Link. Durch den Northbound Shenzhen Trading Link kdnnen
Investoren aus Hongkong und auslandische Investoren (einschlieRlich der betreffenden Teilfonds),
durch ihre Hongkong-Broker und ein Wertpapierhandelsdienstleistungsunternehmen, das von der
Stock Exchange of Hong Kong Limited (,SEHK") gegriindet wurde, zulassige chinesische A-Aktien, die
an der SZSE notiert sind, handeln, indem sie Auftrage an die SZSE senden.

Zuldssige Wertpapiere
(i Shanghai-Hong Kong Stock Connect

Unter dem Shanghai-Hong Kong Stock Connect sind Investoren aus dem Ausland und Hongkong
(einschlieBlich des jeweiligen Teilfonds) in der Lage, selektive Aktien auf dem SSE-Markt (d. h. ,SSE-
Wertpapiere®) zu handeln. Hierzu gehéren alle zum entsprechenden Zeitpunkt bestehenden Aktien des
SSE 180 Index und SSE 380 Index sowie alle SSE-gelisteten chinesischen A-Aktien, die nicht als
einzelne Aktien auf den wesentlichen Indizes enthalten sind, die jedoch entsprechende H-Aktien haben,
die auf dem SEHK gelistet sind, mit Ausnahme der folgenden:

e SSE-notierte Aktien die nicht in RMB gehandelt werden
e SSE-notierte Aktien, die auf dem ,risk alert board“ enthalten sind
e SSE-notierte Aktien, deren Handel ausgesetzt wurde

Seit 2021 sind die am STAR Market notierten Aktien, die Bestandteile der Indizes SSE 180 und
SSE 380 sind oder deren zugehorige H-Aktien in Hongkong notiert sind, zum Handel Uber das
Northbound Trading des Shanghai-Hong Kong Stock Connect zugelassen. Dadurch erhalten Anleger
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aulerhalb des chinesischen Festlands die Mdglichkeit, die am Science and Technology Innovation
Board der SSE (,STAR Market“) notierten Aktien Gber Shanghai-Hong Kong Stock Connect zu handeln.
Der STAR Market ist eine Handelsplattform innerhalb der SSE, die unabhangig vom bestehenden Main
Board ist und sich auf Unternehmen im Hightech-Sektor sowie auf strategisch aufstrebende Sektoren
konzentriert. Bei diesem Pilotprogramm handelt es sich um ein registrierungsbasiertes IPO-System, mit
dem die Emissionsbedingungen als vereinfachtes Notierungsverfahren optimiert wurden.

Angesichts der besonderen Anforderungen des STAR Market fur die Zulassigkeit von Anlegern sind die
im Rahmen des Northbound Shanghai Trading Link am STAR Market notierten Aktien auf institutionelle
professionelle Anleger gemafly der Definition in den in Hongkong maRgeblichen Regelungen und
Bestimmungen begrenzt.

(ii) Shenzhen-Hong Kong Stock Connect

Gemal dem Shenzhen-Hong Kong Stock Connect ermdglicht es Investoren aus dem Ausland und
Hongkong (einschliellich des jeweiligen Teilfonds) in der Lage, selektive Aktien auf dem SZSE-Markt
(d. h. ,SZSE-Wertpapiere“) zu handeln. Hierzu gehdéren alle zum entsprechenden Zeitpunkt
bestehenden Aktien des SZSE Component Index und SZSE Small/Mid Cap Innnovation Index die eine
Marktkapitalisierung in Hohe von mindestens 6 Billionen RMB haben sowie alle SZSE-gelisteten
chinesischen A-Aktien, die entsprechende H-Aktien haben, die auf dem SEHK gelistet sind, mit
Ausnahme der folgenden:

e SZSE-notierte Aktien die nicht in RMB gehandelt werden

e SZSE-notierte Aktien, die auf dem ,risk alert board“ oder ,delisting arrangement board®
enthalten sind

e SZSE-notierte Aktien, deren Handel ausgesetzt wurde

In der ersten Phase des Shenzhen-Hong Kong Stock Connect sind die im Rahmen des Northbound
Shenzhen Trading Link am ChiNext Board der SZSE notierten Aktien auf institutionelle professionelle
Anleger gemal der Definition in den in Hongkong mafigeblichen Regelungen und Bestimmungen
begrenzt.

Es ist davon auszugehen, dass beide Listen der SSE-Wertpapiere und SZSE-Wertpapiere von Zeit zu
Zeit Gegenstand einer Uberpriifung und Genehmigung der entsprechenden aufsichtsrechtlichen
Organe werden.

Sofern nicht anders in der Teilfondsinformationskarte im Anhang zu diesem Prospekt angegeben, kann
ein Teilfonds in lediglich begrenztem Umfang in zulassige Aktien investieren, die am STAR Market oder
dem ChiNext Board der SZSE notiert sind; dementsprechend wird nicht erwartet, dass das Engagement
in solchen zuldssigen Aktien wesentlich sein wird.

Weitere Informationen (Uber die Stock Connects sind online Uber die Website
http://www.hkex.com.hk/mutualmarket verfigbar.

Sofern ein Teilfonds Uber die Stock Connects investiert, unterliegt er den nachfolgend aufgefiihrten
zusatzlichen Risiken.

Kontingentbegrenzungen — Die Stock Connects unterliegen Kontingentbegrenzungen. Der Handel auf
dem Shanghai-Hong Kong Stock Connect und der Shenzhen-Hong Kong Stock Connect unterliegt
jeweils einem Tageskontingent (,Tageskontingent®). Das Tageskontingent wird auf Nettokauf-Basis
angewendet. Insbesondere, wenn der verbleibende Rest des Kontingents auf null fallt oder das tagliche
Kontingent Uiberschritten wird, werden Kauforders abgewiesen (wohingegen es Anlegern erlaubt sein
wird, ihre grenziberschreitend gehandelten Wertpapiere ohne Ricksicht auf die die Auslastung des

46




Kontingents zu verkaufen). Aus diesem Grund kénnen Kontingentbegrenzungen die Méglichkeiten des
Teilfonds, Uber die Stock Connects in chinesische A-Aktien anzulegen zeitlich einschranken und der
Teilfonds ware nicht imstande seine Anlagestrategien effektiv zu verfolgen.

Aussetzungsrisiko - Es ist beabsichtigt, dass sowohl die SEHK, SSE und SZSE sich das Recht
vorbehalten, den Handel wenn nétig auszusetzen, um einen geordneten und fairen Markt und ein
besonnenes Risikomanagement sicherzustellen. Vor einer Aussetzung wirde das Einverstandnis der
zustandigen Aufsichtsbehdérde eingeholt. Im Falle einer Aussetzung wird die Moéglichkeit des jeweiligen
Teilfonds, Zugang zum chinesischen Markt zu erhalten, negativ beeinflusst.

Unterschiedliche Handelstage — Die Stock Connects werden nur an Tagen betrieben, an denen sowohl
der chinesische Markt als auch der Markt in Hongkong fir den Handel gedéffnet haben und wenn die
Banken an den entsprechenden Erflllungstagen gedffnet haben. Daher kann es vorkommen, dass der
Teilfonds (als auslandischer Investor) an einem normalen Handelstag in China seine chinesischen A-
Aktien nicht Gber Stock Connect handeln kann, weil die Bérsen und Banken in Hongkong geschlossen
sind. Der Teilfonds kann daher wahrend der Zeiten, zu denen ein Handel tber Stock Connect nicht
moglich ist, Preisschwankungen der chinesischen A-Aktien unterliegen.

Operatives Risiko — Die Stock Connects bieten Investoren aus Hongkong und Ubersee die Méglichkeit,
direkt mit chinesischen Aktienmarkten in Kontakt zu treten.

Die Stock Connects stitzen sich auf die Funktionstlchtigkeit der betrieblichen Systeme der
betreffenden Marktteilnehmer. Marktteilnehmer kénnen an diesen Programmen teilnehmen, wenn sie
bestimmte Anforderungen im Hinblick auf Informationstechnologie, Risikomanagement und sonstigen
Faktoren erflllen, die von der jeweiligen Bdérse und/oder Clearingstelle festgelegt werden.

Marktteilnehmer haben ihre operativen und technischen Systeme fir den Handel mit chinesischen A-
Aktien Uber Stock Connect konfiguriert und angepasst. Es ist zu jedoch beachten, dass erhebliche
Unterschiede zwischen den Wertpapierregeln und den Rechtssystemen der beiden Markte bestehen;
um den Betrieb des Programms zu gewahrleisten, kann es erforderlich sein, dass die Marktteilnehmer
aus diesen Unterschieden entstehende Probleme weiter im laufenden Betrieb beheben mussen.

Des Weiteren erfordert die ,Konnektivitat® der Stock Connects ein grenziberschreitendes Order-
Routing. Dies verlangt die Entwicklung neuer Informationstechnologiesysteme seitens der SEHK und
der Borsenteilnehmer (die SEHK hat ein neues Order-Routing-System (,China Stock Connect
System®) eingerichtet, an das sich die Bérsenteilnehmer anschlief’ien missen). Es gibt keine Garantie
dafir, dass die Systeme der SEHK und der Marktteilnehmer ordnungsgemafd funktionieren bzw.
weiterhin an Anderungen und Entwicklungen in den beiden Markten angepasst werden. Sofern bei den
betreffenden Systemen eine Funktionsstérung eintritt, kbnnte der Handel iber das Programm an beiden
Markten unterbrochen werden. Die Moéglichkeit des Zugangs des Teilfonds zum Markt fir chinesische
A-Aktien (und damit zur Umsetzung der Anlagestrategie) wiirde dadurch beeintrachtigt.

Verkaufsbeschrénkungen aufgrund Front-End-Uberwachung — Chinesische Vorschriften verlangen,
dass gentigend Aktien in einem Wertpapierdepot eines Anlegers vorhanden sind, bevor dieser Anleger
Aktien an der SSE oder SZSE verkauft. Andernfalls wird die SSE oder SZSE die Verkaufsorder
zurtckweisen. Die HKEx wird vor dem Handel von SSE-Wertpapieren und/oder SZSE-Wertpapieren
Prifungen der Verkaufsorder der Teilnehmer (d. h. der Broker) vornehmen, um sicherzustellen, dass
kein Uber-Verkauf stattfindet. Dies bedeutet, dass Anleger SSE-Wertpapiere und/oder SZSE-
Wertpapiere auf die Depots ihrer Broker Ubertragen mussen, bevor der Markt am Verkaufstag (der
.Handelstag“) 6ffnet. Wenn ein Investor diese Frist verpasst, kann er diese SSE-Wertpapiere und/oder
SZSE-Wertpapiere am malgeblichen Handelstag nicht verkaufen. Aufgrund dieser Anforderung
kénnen Investoren unter Umstanden ihre Bestande in SSE-Wertpapieren nicht rechtzeitig verauflern.
Chinesische Vorschriften kénnen bestimmte andere Beschrankungen in Bezug auf den Verkauf und
Kauf festlegen, was dazu fihrt, dass ein Teilfonds Bestande in A-Aktien nicht rechtzeitig veraufiern
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kann. Dies kann auch Bedenken in Bezug auf Gegenparteirisiken auslésen, da Wertpapiere
mdglicherweise bei Brokern Uber Nacht gehalten werden mussen.

Um Anlegern, deren SSE-Wertpapiere und/oder SZSE-Wertpapiere bei Depotbanken gehalten werden,
den Verkauf ihrer SSE-Wertpapiere und/oder SZSE-Wertpapiere zu ermoglichen, ohne dass sie die
SSE-Wertpapiere und/oder SZSE-Wertpapiere vorab von ihren Depotbanken an ihre ausfiihrenden
Broker liefern miissen, hat die HKEx im Marz 2015 ein erweitertes Pre-Trade-Uberpriifungsmodell
eingeflhrt, in dessen Rahmen ein Anleger bei seiner Depotbank die Eréffnung eines speziellen getrennt
geflihrten Depots (Special Segregated Account, SPSA) bei der CCASS zum Halten seiner Bestande in
SSE-Wertpapieren und/oder SZSE-Wertpapieren beantragen kann. Ein Anleger muss SSE-
Wertpapiere und/oder SZSE-Wertpapiere von seinem SPSA auf das Depot seines benannten Brokers
erst nach der Ausfihrung und nicht vor der Erteilung der Verkaufsorder ibertragen. Dieses erweiterte
Modell ist ganz neu und die erste Marktreaktion ist unterschiedlich. Falls der Teilfonds dieses Modell
nicht nutzen kann, muisste er SSE-Wertpapiere und/oder SZSE-Wertpapiere an Broker vor dem
Handelstag Ubertragen und die vorgenannten Risiken kbnnen immer noch zutreffen.

Ausschluss aus der Gruppe zuldssiger Aktien — Wenn eine Aktie aus dem Bereich der fir den Handel
Uber Stock Connect zulassiger Aktien ausgeschlossen wird, kann sie nur noch verkauft werden, jedoch
ist die Kaufmoglichkeit eingeschrankt. Dies konnte die Anlage-/Portfoliostrategie des Teilfonds
beeinflussen, wenn beispielsweise die Verwaltungsgesellschaft eine Aktie kaufen mdchte, die von den
zuldssigen Aktien ausgeschlossen wurde.

Risiko aus Verwahrung, Clearing und Settlement — Hong Kong Securities Clearing Company Limited
(,HKSCC"), eine Tochtergesellschaft von HKEx wird fiir Clearing, Settlement und die Bereitstellung von
Verwahrung, Nominierten und anderen damit zusammenhangenden Dienstleistungen der von
Hongkong-Marktteilnehmern und Investoren ausgefiihrten Geschafte verantwortlich sein. Die
chinesischen A-Aktien, die Uber Stock Connect gehandelt werden, werden in elektronischer Form
ausgestellt, sodass Investoren keine physischen chinesischen A-Aktien halten werden. Investoren aus
Hongkong und auslandische Investoren (einschlieBlich des relevanten Teilfonds), die SSE-Wertpapiere
oder SZSE-Wertpapiere erworben haben, sollten die SSE-Wertpapiere oder SZSE-Wertpapiere mit
ihren Brokern oder Depotbanken Aktienkonten mit CCASS behalten.

HKSCC und ChinaClear haben Clearing-Links eingerichtet und sie sind Teilnehmer des jeweils
anderen, um das Clearing und Settlement des grenziberschreitenden Handels zu ermdglichen. Bei
grenziiberschreitendem Handel in einem Markt wird das Clearing-Unternehmen einerseits zunachst
seine Clearing- und Settlement-Verpflichtungen gegeniiber seinen eigenen Clearing-Teilnehmern
erfillen und andererseits daflir Sorge tragen, dass die Clearing- und Settlement-Verpflichtungen seiner
Teilnehmer gegeniber dem Clearing-Unternehmen der Gegenpartei erfiillt werden.

Im Falle eines Ausfalls von ChinaClear ist HKSCC nach der in den Marktvertragen mit den Clearing-
Teilnehmern in Bezug auf die Northbound Trades lediglich verpflichtet, die Clearing-Teilnehmer bei der
Verfolgung ihrer Rechte gegen ChinaClear zu unterstiitzen. HKSCC sollte Giber den einschlagigen
Rechtsweg oder bei einer Liquidation von ChinaClear Ersatz fir die ausstehenden Aktien und das Geld
erlangen. In solch einem Fall kann es zu Verspatungen der Rlckzahlungen an den Fonds kommen
oder der Fonds kann ggfs. nicht vollstandig entschadigt werden.

Beteiligung an Gesellschaftsaktionen und Gesellschafterversammlungen — Ungeachtet der Tatsache,
dass HKSCC keine Eigentumsrechte an den SSE-Wertpapieren und SZSE-Wertpapieren, die in ihrem
Omnibus-Aktienkonto in ChinaClear gehalten werden, beansprucht, wird ChinaClear als Aktien-
Registerstelle fiur SSE/SZSE-bdrsennotierte Unternehmen HKSCC weiterhin als einer der Aktionare
behandeln, wenn diese Unternehmensmalnahmen in Bezug auf SSE-Wertpapiere oder SZSE-
Wertpapiere durchfihrt (je nach Fall).

HKSCC berwacht die Unternehmensmallinahmen, die sich auf SSE-Wertpapiere und SZSE-
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Wertpapiere auswirken und informiert entsprechende Broker und Depotbanken, die an CCASS
teilnehmen (,CCASS-Teilnehmer®) tber die Unternehmensmalnahmen der an der SSE und SZSE
notierten Wertpapiere. HKSCC informiert die CCASS-Teilnehmer Uber Unternehmensmalinahmen
bezogen auf SSE-Wertpapiere und SZSE-Wertpapiere. Wenn die Satzung eines bdrsennotierten
Unternehmens die Ernennung von Stimmrechtsvertretern durch mehrere Aktionare nicht verbietet, wird
HKSCC Vorkehrungen treffen, um einen oder mehrere Anleger als Stimmrechtsvertreter oder Vertreter
zu bestellen, um an den Hauptversammlungen teilzunehmen. Darlber hinaus kénnen Anleger (mit dem
Erreichen der nach den VRC-Verordnungen und der Satzung der bdrsennotierten Gesellschaften
erforderlichen Schwellen) durch ihre CCASS-Teilnehmer diese vorgeschlagenen Beschlisse an
bdérsennotierte Gesellschaften iber HKSCC im Rahmen der CCASS-Regeln weitergeben. HKSCC
leitet diese Beschlisse an die Gesellschaften als Aktionar weiter, wenn dies nach den einschlagigen
Vorschriften und Anforderungen zulassig ist. Anleger aus Hongkong und dem Ausland (einschlieRlich
des Teilfonds) halten Gber Stock Connect gehandelte SSE-Wertpapiere und SZSE-Wertpapiere tGber
ihre Broker und Depotbanken und mussen von den jeweiligen Brokern oder Depotbanken (d. h.
CCASS-Teilnehmern) vorgegebene Vereinbarungen und Fristen einhalten. Bei einigen Arten von
UnternehmensmaRnahmen von SSE- und SZSE-Wertpapieren bleibt ihnen unter Umstanden nur ein
Geschéftstag, um tatig zu werden. Deshalb kann sich der Teilfonds moglicherweise nicht an allen
Unternehmensmaflinahmen rechtzeitig beteiligen.

Nominee-Vereinbarungen bei der Beteiligung an chinesischen A-Aktien — HKSCC ist der Nominee-
Inhaber der SSE- und SZSE-Wertpapiere, die von Hongkong und auslandischen Investoren
(einschliellich des jeweiligen Teilfonds) tber die Stock Connects erworben wurden. Da HKSCC der
,Nominee-Inhaber* ist, halt sie die SSE-Wertpapiere und SZSE-Wertpapiere fur Anleger aus Hongkong
und dem Ausland, die die wirtschaftlichen Eigentimer der SSE-Wertpapiere und SZSE-Wertpapiere
sind. Die derzeitigen Stock Connect Regelungen sehen ausdricklich ein Konzept des ,Nominee® vor
und es gibt auch andere Gesetze und Vorschriften in der VRC, welche die Konzepte von ,beneficial
owner“ und ,nominee holder“ anerkennen. Obwohl es einen verninftigen Grund zu der Annahme gibt,
dass ein Anleger in der Lage sein kann, rechtliche Schritte im eigenen Namen einzuleiten, um seine
Rechte an den Gerichten in der VRC durchzusetzen, wenn er nachweisen kann, dass er der
wirtschaftliche Eigentliimer von SSE / SZSE-Wertpapieren ist und dass er ein direktes Interesse an der
Angelegenheit hat, sollten die Anleger beachten, dass einige der relevanten VRC-Regeln im
Zusammenhang mit ,Nominee Holder" nur teilweise geltende Regelungen sind und in der Regel in der
VRC nicht getestet wurden. Es besteht keine Zusicherung, dass der Teilfonds keine Schwierigkeiten
oder Verzégerungen bei der Durchsetzung seiner Rechte in Bezug auf chinesische A-Aktien erleiden
wird. Allerdings, unabhangig davon, ob ein wirtschaftlicher Eigentimer von SSE-Wertpapieren aus
Shanghai-Hong Kong Stock Connect oder SZSE-Wertpapieren aus Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect berechtigt ist, rechtliche Schritte direkt vor einem VRC-Gericht gegen eine boérsennotierte
Gesellschaft zur Durchsetzung ihrer Rechte einzuleiten, ist HKSCC dazu bereit, den Eigentiimern von
SSE- und SZSE-Wertpapieren, soweit erforderlich, Unterstitzung zu gewahren.

Handelsgebiihren — Zusatzlich zu den Handelsgeblhren und Stempelsteuern in Verbindung mit dem
Handel von A-Aktien muss ein Teilfonds unter Umstanden auch bestimmte andere Gebulhren zahlen,
die von den zustandigen Behorden noch festgelegt werden kdnnen.

Kein Schutz durch Investor Protection Fund — Anlagen durch das SC erfolgen Uber Broker und
unterliegen daher einem Ausfallrisiko hinsichtlich der Verpflichtungen dieser Broker.

Der China Securities Investor Protection Fund (FhElEE#1% & & REEE) in der VRC greift nicht, weil
der Teilfonds das Northbound Trading Uber Wertpapierbroker in Hongkong und nicht Gber Broker der
VRC abwickelt.

Aufsichtsrechtliches Risiko - Stock Connect ist ein neuartiges Konzept. Die derzeitigen Regelungen
wurden nicht erprobt und es steht nicht fest, wie sie angewendet werden. Zudem kdnnen sich die
derzeitigen Regelungen andern und es kann nicht zugesichert werden, dass Stock Connect nicht
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abgeschafft wird. Es kdnnen von den Aufsichtsbehérden / den Bérsen in China und Hongkong in Bezug
auf die Funktionsweise, die rechtliche Durchfiihrung und grenziiberschreitenden Handel neue
Regelungen erlassen werden. Fonds kénnten von solchen Anderungen negativ beeinflusst werden.

Es sollte beachtet werden, dass die Regelungen nicht erprobt sind und dass keine Sicherheit besteht,
wie sie angewendet werden. Des Weiteren kdnnen sich die derzeitigen Regelungen andern. Es kann
nicht versichert werden, dass die Stock Connects nicht verboten oder Anderungen unterzogen werden.
Der Teilfonds, der in chinesischen Aktienmarkten Uber die Stock Connects anlegen kann, kann von
solchen Anderungen negativ beeinflusst werden.

VRC-Steuerrisiko
(i) Dividenden

Gemall dem gemeinsam vom Finanzministerium, der Steuerverwaltung und der Wertpapieraufsicht
CSRC der VRC am 14. November 2014 herausgegebenen Caishui-Rundschreiben Nr. 81 [2014]
unterliegen die aus chinesischen A-Aktien, die Uber Shanghai-Hong Kong Stock Connect gehandelt
wurden, erzielten Dividenden des Teilfonds aus dem Handel mit zuldssigen chinesischen A-Aktien einer
Quellensteuer der VRC von 10 %. Dies gilt nicht, sofern ein Doppelbesteuerungsabkommen mit der
VRC besteht und eine Genehmigung der entsprechenden chinesischen Behoérde vorliegt.

Gemal dem Rundschreiben ,Notice on the tax policies related to the Pilot program of Shenzhen-Hong
Kong Stock Connect® (Caishui-Rundschreiben Nr. 127 [2016]), verkiindet von MOF, SAT und CSRC
am 5. November 2016, unterliegt der Teilfonds einer Quellensteuer in Héhe von 10 % auf Dividenden
aus chinesischen A-Aktien, die Uber Shenzhen-Hong Kong Stock Connect gehandelt wurden.

Dividenden, die ein Teilfonds aus chinesischen A-Aktien erhalt und die Uber Stock Connects gehandelt
wurden, unterliegen keiner Mehrwertsteuer.

(ii) Kapitalertrdge

Gemal Rundschreiben Nr. 81 sowie Nr. 127 sind die von Investoren aus Hongkong und auslandischen
Investoren aus dem Handel mit zuldssigen chinesischen A-Aktien Uber die Stock Connects erzielten
Kapitalertrage derzeit voribergehend von der Kérperschaftsteuer der VRC ausgenommen.

Das Rundschreiben Nr. 81, das im Rahmen der VRC-Gewerbesteuerregelung ausgegeben wurde,
stellt fest, dass Anleger in den Hongkong-Markt (einschlieBlich des betreffenden Teilfonds)
voriibergehend von der VRC-Gewerbesteuer befreit sind, was die Gewinne aus dem Handel von
chinesischen A-Aktien Gber Shanghai-Hong Kong Stock Connect betrifft.

Dem Rundschreiben Nr. 127 nach sind Anleger in den Hongkong-Markt (einschlieRlich des relevanten
Teilfonds) voriibergehend von der Mehrwertsteuer befreit, was die Gewinne aus dem Handel von
chinesischen A-Aktien Gber Shenzhen-Hong Kong Stock Connect betrifft.

Ab dem 19. September 2008 ist nur der Verkaufer mit einer Stempelabgabe in Hohe von 0,1 % fir den
Verkauf von Aktien zu besteuern, die in der VRC gelistet sind und der Kaufer haftet nicht fir jegliche
Stempelabgabe.

Es wird darauf hingewiesen, dass Hinweis Nr. 81 und Hinweis Nr. 127 beide festlegen, dass die
Freistellung von der Kérperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Mehrwertsteuer ab dem 17. November
2014 bzw. ab dem 5. Dezember 2016 befristet ist. Wenn die Behorden der VRC das Verfalldatum der
Freistellung bekannt geben, muss der Teilfonds womdglich kiinftig vorsehen, die zu zahlenden Steuern
wiederzugeben, die sich erheblich negativ auf den NIW des Teilfonds auswirken kénnen.
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Risiken im Zusammenhang mit dem China Interbank Bond Market und Bond Connect

Die Teilfonds konnen, sofern in der diesem Prospekt beigefligten Teilfondsinformationskarte
angegeben, in Schuldverschreibungen und darauf bezogene Wertpapiere in der VR China investieren,
die auf dem chinesischen Interbankenanleihenmarkt (,China Interbank Bond Market® - ,CIBM®) Uber
das China-Hongkong-Programm fiir gegenseitigen Marktzugang (,Bond Connect*) gehandelt werden.

Bond Connect ist die historische ErschlieRung des CIBM fir globale Investoren tber Bond Connect.
Die Bond Connect Initiative wurde im Juli 2017 initiiert, um den CIBM-Zugang zwischen Hongkong und
dem chinesischen Festland zu erleichtern. Es wurde vom China Foreign Exchange Trade System &
National Interbank Funding Centre (,CFETS"), China Central Depository & Clearing Co., Ltd (,CCDC"),
Shanghai Clearing House (,SHCH®), und HKEX and the Central Moneymarkets Unit (,CMU®) der
Hongkonger Wahrungsbehorde (,HKMA®) gegriindet. Die CMU unterliegt der laufenden gesetzlichen
Aufsicht Uber die HKMA, die vom Finanzmarktinfrastruktur-Aufsichtsteam der HKMA ausgetibt wird.

Die Bond-Connect-Plattform wurde entwickelt, um fir Offshore-Investoren auf operativer Ebene
effizienter und komfortabler zu sein, indem sie vertraute Handelsschnittstellen etablierter elektronischer
Plattformen nutzt, ohne dass Investoren sich auf dem chinesischen Festland registrieren
missen. Auslandische Investoren investieren Uber elektronische Offshore-Handelsplattformen, bei
denen Handelsauftrage auf CFETS, der zentralen elektronischen Handelsplattform von CIBM,
ausgefiihrt werden, zwischen Investoren und qualifizierten an Land teilnehmenden Market Makern, die
Teil von CFETS sind.

Wenn ein Teilfonds Gber Bond Connect investiert, unterliegt dieser Teilfonds den folgenden Risiken, die
mit Bond Connect verbunden sind.

Allgemeines

Marktvolatilitat und potenzielle Liquiditatsengpasse aufgrund des geringen Handelsvolumens
bestimmter Schuldtitel im CIBM kénnen dazu flhren, dass die Preise bestimmter Schuldtitel, die an
diesem Markt gehandelt werden, stark schwanken. Der Teilfonds, der in einen solchen Markt investiert,
ist daher Liquiditats- und Volatilitatsrisiken ausgesetzt. Die Geld- und Briefspannen der Preise dieser
Wertpapiere kénnen hoch sein, so dass dem Teilfonds erhebliche Handels- und Realisierungskosten
entstehen und er beim Verkauf solcher Anlagen sogar Verluste erleiden kann.

Soweit der Teilfonds im CIBM Geschafte tatigt, kann der Teilfonds auch Risiken im Zusammenhang mit
Abwicklungsverfahren und dem Ausfall von Gegenparteien ausgesetzt sein. Die Gegenpartei, die ein
Geschaft mit dem Teilfonds abgeschlossen hat, kann ihrer Verpflichtung zur Erfullung des Geschafts
durch Lieferung der entsprechenden Wertpapiere oder durch Zahlung gegen Wert nicht nachkommen.

Fur Investitionen Uber Bond Connect missen die entsprechenden Anmeldungen, die Registrierung bei
der People's Bank of China (,PBOC*) und die Kontoeréffnung Uiber eine Onshore-Verrechnungsstelle,
eine Offshore-Verwahrstelle, eine Registrierungsstelle oder andere Dritte (je nach Fall) erfolgen. Daher
ist der Teilfonds dem Risiko von Ausfallen oder Fehlern seitens dieser Dritten ausgesetzt.

Der Handel Uber Bond Connect erfolgt ber neu entwickelte Handelsplattformen und operative
Systeme. Es gibt keine Gewahr dafiir, dass solche Systeme ordnungsgemal funktionieren oder
weiterhin an Veranderungen und Entwicklungen des Marktes angepasst werden. Fur den Fall, dass die
relevanten Systeme nicht ordnungsgemaf funktionieren, kann der Handel Gber Bond Connect gestort
werden. Die Fahigkeit des Teilfonds, Uber Bond Connect zu handeln (und damit seine Anlagestrategie
zu verfolgen), kann daher beeintrachtigt werden. Wenn der Teilfonds iber Bond Connect in den CIBM
investiert, kann er dartber hinaus dem Risiko von Verzégerungen ausgesetzt sein, die mit den
Auftragsplatzierungs- und/oder Abwicklungssystemen verbunden sind.
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Aufsichtsrechtliches Risiko

Bond Connect ist ein neuartiges Konzept. Die derzeitigen Vorschriften sind nicht geprift, und es gibt
keine Gewissheit darliber, wie sie angewendet werden. Darlber hinaus unterliegen die geltenden
Vorschriften Anderungen, die potenzielle Riickwirkungen haben kénnen, und es kann nicht garantiert
werden, dass Bond Connect nicht abgeschafft wird. Von Zeit zu Zeit kdnnen von den
Regulierungsbehérden in der VR China und Hongkong neue Vorschriften im Zusammenhang mit
Operationen, der Rechtsdurchsetzung und grenziiberschreitenden Geschaften im Rahmen von Bond
Connect erlassen werden Der Teilfonds kann durch solche Anderungen nachteilig beeinflusst werden.
Fiar den Fall, dass die zustdndigen Behorden die Kontoerdffnung oder den Handel mit dem CIBM
aussetzen, ist die Fahigkeit des Teilfonds, in das CIBM zu investieren, eingeschrankt, und nach
Ausschoépfung anderer Handelsalternativen kann der Teilfonds dadurch erhebliche Verluste erleiden

Reformen oder Veranderungen in der makrodkonomischen Politik, wie z. B. die Geld- und Steuerpolitik,
kdnnen die Zinssatze beeinflussen. Folglich wirden/kdnnten auch der Kurs und die Rendite der in
einem Portfolio gehaltenen Anleihen beeinflusst werden.

Umwandlungsrisiko

Der Teilfonds, dessen Basiswahrung nicht RMB ist, kann auch dem Wahrungsrisiko ausgesetzt sein,
da die Umrechnung in RMB fiir Investitionen in CIBM-Anleihen tber Bond Connect erforderlich ist. Bei
einer solchen Umrechnung kann dem Teilfonds auch Kosten fiir die Wahrungsumrechnung entstehen.
Der Wechselkurs kann Schwankungen unterliegen, und wenn RMB abgewertet hat, kann der Teilfonds
einen Verlust erleiden, wenn er den Verkaufserldés von CIBM-Anleihen in seine Basiswahrung
umwandelt.

Clearing- und Abwicklungsrisiko

CMU und CCDC haben Clearing-Links eingerichtet und sie sind Teilnehmer des jeweils anderen
geworden, um das Clearing und Settlement des grenziberschreitenden Handels zu ermdglichen. Bei
grenziberschreitendem Handel in einem Markt wird das Clearing-Unternehmen einerseits zunachst
seine Clearing- und Settlement-Verpflichtungen gegeniliber seinen eigenen Clearing-Teilnehmern
erfillen und andererseits dafir Sorge tragen, dass die Clearing- und Settlement-Verpflichtungen seiner
Teilnehmer gegenlber dem Clearing-Unternehmen der Gegenpartei erfiillt werden.

Als nationale zentrale Gegenpartei des Wertpapiermarktes der VR China verfigt CCDC uber ein
umfassendes Netzwerk von Clearing-, Abwicklungs- und Anleiheinfrastrukturen. CCDC hat einen
Rahmen flr das Risikomanagement und MalRnahmen festgelegt, die von der PBOC genehmigt und
Uberwacht werden. Die Wahrscheinlichkeit eines CCDC-Standards gilt als gering. Im
unwahrscheinlichen Fall eines CCDC-Ausfalls beschranken sich die Verbindlichkeiten der CMU in
Bond-Connect-Anleihen im Rahmen ihrer Marktvertrdge mit den Clearing-Teilnehmern auf die
Unterstitzung der Clearing-Teilnehmer bei der Verfolgung ihrer Anspriiche gegen CCDC. Die CMU
sollte in gutem Glauben die Rickforderung der ausstehenden Anleihen und Gelder von CCDC auf dem
verfigbaren Rechtsweg oder durch die Liquidation von CCDC anstreben. In solch einem Fall kann es
zu Verspatungen der Rickzahlungen an den Teilfonds kommen oder der Teilfonds wird ggfs. nicht
vollstdndig von der CCDC entschadigt.

Steuerrisiken im Zusammenhang mit CIBM und Bond Connect
Jede Anderung des Steuerrechts, kiinftige Klarstellungen und/oder nachtragliche Durchsetzung von

Einkommen und anderen Steuerkategorien durch die Steuerbehdrden kann die Steuerschulden des
Teilfonds erhdéhen und zu einem erheblichen Verlust fir den Teilfonds fuhren.
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Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen von Zeit zu Zeit eine Ruckstellung fur
potenzielle Steuerverbindlichkeiten bilden, wenn ihrer Meinung nach eine solche Riickstellung
gerechtfertigt ist oder wie von den Steuerbehdrden des chinesischen Festlands in Mitteilungen naher
erlautert

Risiken im Zusammenhang mit dem ChiNext Board der SZSE (,,ChiNext Board“) und/oder dem
STAR Market der SSE (,,STAR Market")’

Der Teilfonds kann ein Engagement in Aktien haben, die am ChiNext Board und/oder dem STAR Market
notiert sind. Anlagen in am STAR Market notierten Aktien sind im Vergleich zu Aktien des Main Board
mit einem hohen Anlagerisiko verbunden.

Héhere Fluktuation der Aktienkurse — Auf dem ChiNext Board und/oder STAR Market notierte
Unternehmen entwickeln sich in der Regel und weisen einen kleineren operativen Umfang auf. Am
ChiNext Board und am STAR Market notierte Unternehmen unterliegen im Vergleich zu anderen
Markten hoheren Kursschwankungsgrenzen und kénnen aufgrund héherer Einstiegsschwellen fir
Anleger eine eingeschrankte Liquiditat aufweisen. Daher sind an diesen Boards notierte Unternehmen
einer hoheren Fluktuation der Aktienkurse und Liquiditdt ausgesetzt und haben hdhere Risiken und
eine héhere Umschlagshaufigkeit als Unternehmen, die auf dem Main Board der SZSE notiert sind
(,Main Board®).

Uberbewertungsrisiko — Aktien, die auf dem ChiNext Board und/oder STAR Market notiert sind, kénnen
Uberbewertet sein, und eine solch hohe Bewertung kdnnte nicht nachhaltig sein. Aktienkurse kénnen
aufgrund einer geringeren Umschlagszahl der Aktien empfindlicher auf Manipulation reagieren.
Konventionelle Bewertungsmethoden gelten aufgrund des mit den maligeblichen Branchen
verbundenen hohen Risikos maoglicherweise nicht vollumfanglich fir am STAR Market notierte
Unternehmen.

Unterschiede hinsichtlich der Regulierung — Die Regeln und Vorgaben fir Unternehmen, die am
ChiNext Board und STAR Market notiert sind, sind in einem geringeren Ausmalf stringent in Bezug auf
Profitabilitdt und Grundkapital, als solche Regelungen des Main Board.

Delisting-Risiko — Es ist moglicherweise Ublicher und schneller fur Unternehmen, die am ChiNext Board
und/oder STAR Market notiert sind, ihre Bérsennotierung einzustellen. Der ChiNext Board und der
STAR Market haben verglichen mit den Hauptmarkten (Main Boards) strengere Kriterien fir ein
Delisting. Dies kdnnte einen nachteiligen Effekt auf den Teilfonds haben, falls die Unternehmen, in die
investiert wurde, nicht mehr notiert sind.

Notierungsverfahren (speziell fiir den STAR Market) — Bei dem Notierungssystem des STAR Market
handelt es sich, anders als bei dem zulassungsbasierten Main Board, um ein registrierungsbasiertes
System. Rentabilitdtsvorgaben sowie andere finanzielle Anforderungen bezogen auf eine Notierung am
STAR Market sind weniger streng als am Main Board. Zu den am STAR Market notierten Unternehmen
kénnen Unternehmen im Innovations- und Technologiesektor sowie andere Start-ups und/oder
Wachstumsunternehmen mit kleinerem operativen Umfang und geringerem Aktienkapital gehéren. Er
ermdglicht eine Boérsennotierung von Unternehmen, die noch keinen Gewinn erzielt haben oder
kumulierte und nicht wieder ausgeglichene Verluste aufweisen.

Sektorengagement (speziell fiir den STAR Market) — Da sich die am STAR Market notierten
Unternehmen auf Technologie und Innovation konzentrieren, sind sie anfalliger fir technische
Stoérungen in ihren jeweiligen Geschéaftsbereichen. Es besteht ein héheres Mall an Unsicherheit

" Am 6. April 2021 setzte die SZSE den Zusammenschluss ihres Main Board und ihres Small and Medium Enterprise Board
(,SME Board") offiziell um. Nach dem Zusammenschluss wurden samtliche Wertpapierklassen des urspriinglichen SME Board
in ,chinesische A-Aktien des Main Board" geandert.
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dartber, ob ein am STAR Market notiertes Unternehmen in der Lage ist, seine technischen
Innovationen in physische Produkte oder Dienstleistungen umzuwandein.

Konzentrationsrisiko (speziell fir den STAR Market): Beim STAR Market handelt es sich um einen neu
eingerichteten Markt, der in der Anfangsphase eine begrenzte Anzahl von notierten Unternehmen
aufweisen kann. Anlagen in den STAR Market kdnnen sich auf eine kleine Anzahl von Aktien
konzentrieren und den Fonds einem héheren Konzentrationsrisiko aussetzen.

Preisvolatilitit — Da es sich bei den am STAR Market notierten Unternehmen in der Regel um
aufstrebende und kleinere Unternehmen handelt, besteht das Risiko, dass die am STAR Market
gehandelten Wertpapiere im Vergleich zu den am Main Board gehandelten Wertpapieren einer hdheren
Marktvolatilitat ausgesetzt sind. Darliber hinaus kénnen Informationen und Transparenz (ber solche
Unternehmen begrenzt oder nicht allgemein zuganglich sein, was zu einer unsicheren Preisbildung
beitragt.

Liquiditdt — Die am STAR Market gehandelten Aktien kdnnen Uberbewertet sein, und eine hohe
Bewertung ist mdglicherweise nicht nachhaltig. Es kann haufiger vorkommen und einfacher sein, dass
am STAR Market notierte Unternehmen von der Bérse genommen werden.

Die am STAR Market notierten Aktien kdnnen nach einem Delisting duRerst illiquide werden. Bei einem
Delisting kdnnte es zu einem
Verlust des gesamten Anlagebetrags kommen.

Anlagen im ChiNext Board und/oder STAR Market kénnen zu signifikanten Verlusten fur den Teilfonds
und seine Anleger flhren.

Das Risiko beim Einsatz von Derivaten, Techniken und Instrumenten
Allgemeines

Die Preise von DFls, einschlieRlich Futures und Optionspreise kdnnen starken Schwankungen
unterliegen. Preisbewegungen von Forward-Kontrakten, Futures und anderen Derivatekontrakten
werden unter anderem von Zinssatzen, wechselnden Angebots- und Nachfrage-Beziehungen, Handel,
Steuern, Geld- und Devisenkontrollprogrammen und der Regierungspolitik sowie von nationalen und
internationalen politischen und wirtschaftlichen Ereignissen und der nationalen und internationalen
Politik beeinflusst. Zusatzlich greifen Regierungen gelegentlich direkt oder im Wege der Gesetzgebung
auf bestimmten Markten ein, insbesondere in Markten von Futures und Optionen, die mit Wahrungen
und Zinsen verbunden sind. Mit einem solchen Eingriff ist oftmals eine direkte Einflussnahme auf den
Preis beabsichtigt und kann zusammen mit anderen Faktoren dazu flihren, dass sich all diese Markte
auf Grund von, unter anderem, Zinsschwankungen schnell in dieselbe Richtung bewegen. Der
Gebrauch von Techniken und Instrumenten beinhaltet auch bestimmte besondere Risiken,
einschlieBlich (1) die Abhangigkeit davon bestimmte Preisbewegungen bei abgesicherten
Wertpapieren und Zinsbewegungen vorhersagen zu koénnen, (2) eine unvollkommene Korrelation
zwischen den Absicherungsinstrumenten und abgesicherten Anlagen oder Marktsektoren, (3) die
Tatsache, dass die Fahigkeit zur Verwendung dieser Instrumente eine andere ist, als die, die bei der
Auswahl von Wertpapieren eines Fonds bendétigt wird, (4) die Moglichkeit, dass flr ein bestimmtes
Instrument zu einer bestimmten Zeit kein liquider Markt vorhanden ist, und (5) mogliche Faktoren, die
ein effizientes Portfoliomanagement oder die Riickzahlung verhindern.

Die Teilfonds kénnen in bestimmte DFls investieren, mit denen nicht nur Rechte und Vermdgenswerte,
sondern auch die Ubernahme von Verpflichtungen verbunden sein kénnen. Vermégenswerte, die als
Margins (Einschiisse) bei einem Broker deponiert werden, diirfen vom Broker nicht auf getrennten
Konten verwahrt werden und kénnen deswegen dem Zugriff der Glaubiger dieses Brokers im Falle
seiner Insolvenz oder seines Konkurses unterliegen. Die Teilfonds kdnnen von Zeit zu Zeit im Rahmen
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ihrer Anlagepolitik und zu Absicherungszwecken sowohl bérsengehandelte als auch im Freiverkehr
gehandelte Kreditderivate wie Credit Default Swaps verwenden. Diese Instrumente kdnnen volatil sein,
bestimmte Sonderrisiken beinhalten und Anleger einem hohen Verlustrisiko aussetzen.

Die Liquiditat von Futures-Kontrakten

Futures-Positionen kénnen illiquide sein, weil bestimmte Bérsen Preisveranderungen bei bestimmten
Futures-Kontrakten an einem Tag durch eine Regelung, die als ,, Tagespreisschwankungsgrenzen® oder
»ragesgrenzen® bezeichnet wird, einschranken. In einem solchen Fall dirfen an einem Handelstag
keine Transaktionen zu Preisen, die au3erhalb der festgelegten Tagesgrenzen liegen, erfolgen. Sobald
der Preis eines bestimmten Futures-Kontrakts um einen der Tagesgrenze entsprechenden Betrag
gestiegen oder gefallen ist, kdnnen Futures-Positionen weder eingenommen noch abgeschlossen, es
sei denn, die Handler sind bereit einen Handel an oder innerhalb der Grenze abzuschlieRen. Dies
kénnte einen Teilfonds daran hindern, unglnstige Positionen zu schlief3en.

Das Risiko bei Futures und Optionen

Die Verwaltungsgesellschaft oder ein delegierter Anlagemanager kdnnen, indem sie/er sich Futures
und Optionen bedient, verschiedene Portfoliostrategien fir einen Teilfonds anwenden. Auf Grund der
Natur von Futures werden die Zahlungsmittel fir Margins (Einschusse) von einem Broker gehalten, bei
dem ein Teilfonds eine offene Position hat. Im Falle der Zahlungsunfahigkeit oder des Konkurses des
Brokers gibt es keine Garantie dafur, dass solche Gelder an die einzelnen Teilfonds zuriickgezahlt
werden. Bei der Austibung einer Option kénnen die Teilfonds eine Pramie an eine Gegenpartei zahlen.
Im Falle der Insolvenz oder des Konkurses der Gegenpartei kann diese Optionspramie und falls der
Vertrag im Geld ist, zusatzlich jeder nicht realisierte Gewinn verloren gehen.

Das Risiko bei Devisentransaktionen

Sofern ein Teilfonds Derivate verwendet, welche das Wahrungsrisiko von Wertpapieren, in die der
Teilfonds anlegt, verandern, so kann die Performance des Teilfonds in starkem Mafe durch
Schwankungen von Wechselkursen beeinflusst werden, sofern die vom Teilfonds gehaltenen
Wahrungspositionen sich anders verhalten als die von ihm gehaltenen Wertpapiere.

Das Risiko bei Forward-Kontrakten

Anders als Futures werden Forward-Kontrakte und Optionen auf Forward-Kontrakte nicht an Bérsen
gehandelt und sind nicht standardisiert. Vielmehr sind Banken und Handler die Hauptakteure in diesen
Markten und verhandeln jede Transaktion einzeln. Der Handel mit Forward- und Kassainstrumenten ist
im Wesentlichen nicht geregelt, es gibt keine Begrenzungen der taglichen Preisbewegungen und
spekulative Positionen kdbnnen ohne Begrenzungen eingenommen werden. Die Akteure, die an den
Forward-Markten handeln, sind nicht verpflichtet, die Wahrungen und Rohstoffe, mit denen sie handeln,
weiter zu handeln und diese Markte kdnnen illiquiden Phasen ausgesetzt sein, die manchmal sehr
lange andauern. llliquiditat eines Marktes oder Stérungen eines Marktes kénnen zu bedeutenden
Verlusten fir einen Teilfonds fiihren.

Das Risiko bei auBerbérslichen Mérkten (OTC-Mérkten)

Sofern ein Teilfonds Wertpapiere an einem aufierboérslichen Markt (,OTC-Markt“) erwirbt, gibt es
aufgrund ihrer tendenziell limitierten Liquiditat und der vergleichbar hohen Preisvolatilitat keine Garantie
daflr, dass der Teilfonds den marktgerechten Preis fir diese Wertpapiere realisieren kann.

Im Allgemeinen unterliegen Transaktionen im OTC-Handel (in dem Wahrungen, Spot- und
Optionskontrakte, bestimmte Optionen auf Wahrungen und Swaps allgemein gehandelt werden) in
geringerem Male einer staatlichen Regulierung und Kontrolle als Transaktionen, die an anerkannten
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Handelsplatzen getéatigt werden. Die Teilnehmer an OTC-Derivatemarkten unterliegen in der Regel
nicht dem gleichen Umfang an Kreditprifungen und aufsichtsrechtlicher Uberwachung wie die
Mitglieder der ,borsenbasierten Markte“. Dariber hinaus wird der Schutz, den Teilnehmer an einigen
anerkannten Handelsplatzen genief3en, wie zum Beispiel die Durchfiihrungs-Garantie einer Borsen-
Clearingstelle, bei Transaktionen, die im OTC-Handel stattfinden, mdglicherweise nicht oder nicht im
vollen Umfang gewahrt. OTC-Instrumente sind nicht reguliert. Bei OTC-Instrumenten handelt es sich
um nicht bérsengehandelte Optionsvertrage, die besonders auf die Bedurfnisse eines individuellen
Anlegers zugeschnitten sind. Diese OTC-Transaktionen versetzen den Verwender in die Lage, den
Termin, das Marktniveau und die Héhe einer bestimmten Position prazise zu strukturieren. Die
Gegenpartei bei diesen Vertragen ist die Gesellschaft, die an der Transaktion beteiligt ist, und nicht ein
anerkannter Handelsplatz. Dementsprechend kénnen die Insolvenz oder der Ausfall einer Gegenpartei,
mit welcher der Teilfonds Geschafte tiber OTC-Instrumente abschlief3t, zu einem betrachtlichen Verlust
fur den Teilfonds flhren. Dariber hinaus besteht die Mdoglichkeit, dass eine Gegenpartei eine
Transaktion nicht gemaR ihren Geschéaftsbedingungen abwickelt — weil der Vertrag gesetzlich nicht
durchsetzbar ist oder weil er die Absicht der Parteien nicht genau wiedergibt oder wegen eines Streits
Uber die Bedingungen des Vertrags (ob in gutem Glauben oder nicht) oder wegen eines Kredit- oder
Liquiditatsproblems — und dem Teilfonds infolgedessen ein Verlust entsteht. Soweit eine Gegenpartei
ihre Verpflichtungen nicht erfillt und der Teilfonds voribergehend oder dauerhaft an der Austibung
seiner Rechte in Bezug auf die Anlagen in seinem Portfolio gehindert wird, kann seine Position einen
Wertverlust erleiden, der Teilfonds Einnahmen verlieren und es kénnen ihm im Zusammenhang mit der
Geltendmachung seiner Rechte Kosten entstehen. Das Engagement bei einer Gegenpartei erfolgt
unter Einhaltung der Anlagebeschrénkungen des Teilfonds. Ungeachtet der MalRnahmen, die der
Teilfonds zur Minderung des Kreditrisikos, das in Bezug auf die Gegenpartei besteht, durchfiihrt, gibt
es keine Garantie daflr, dass eine Gegenpartei ihre Verpflichtung erfullt oder dass der Teilfonds keine
Verluste bei den Transaktionen erleidet.

Gegenparteirisiko

Jeder einzelne Teilfonds ist einem Kreditrisiko gegenliber Gegenparteien aufgrund von Positionen in
Swapgeschaften, Optionen, Pensionsgeschaften und Devisenterminkontrakten und anderen
Kontrakten ausgesetzt, die vom Teilfonds gehalten werden. Soweit eine Gegenpartei ihre
Verpflichtungen nicht erfullt und der Teilfonds voribergehend oder dauerhaft an der Austibung seiner
Rechte in Bezug auf die Anlagen in seinem Portfolio gehindert wird, kann seine Position einen
Wertverlust erleiden, der Teilfonds Einnahmen verlieren und es kénnen ihm im Zusammenhang mit der
Geltendmachung seiner Rechte Kosten entstehen. Dariiber hinaus kdnnten Credit Default Swaps zu
Verlusten fiihren, wenn ein Teilfonds die Bonitat des Unternehmens, auf welchem der Credit Default
Swap basiert, nicht richtig bewertet.

Teilnehmer am OTC-Wahrungshandel fiihren Transaktionen typischerweise nur mit jenen
Gegenparteien durch, von denen sie glauben, dass sie Uber eine ausreichende Bonitat verfligen, es
sei denn, die Gegenpartei bietet eine Margin, eine Sicherheit, Kreditbesicherungsgarantien oder
sonstige Garantien an, die zu einer Erhéhung der Bonitat fihren. Die Verwaltungsgesellschaft oder ein
delegierter Anlagemanager ist der Meinung, dass sie/er in der Lage ist, die notwendigen
Geschaftsbeziehungen zu Gegenparteien herzustellen, damit ein Teilfonds Transaktionen am OTC-
Wahrungshandel und an anderen auf3erbdrslichen Markten, einschliellich Swap-Markten, durchfiihren
kann. Es gibt jedoch keine Garantie dafir, dass er dazu in der Lage ist. Sofern es nicht gelingt, diese
Geschaftsbeziehungen herzustellen, wirden die Aktivitadten eines Teilfonds eingeschrankt und der
Teilfonds kénnte gezwungen sein, einen grolReren Teil dieser Aktivitaten auf dem Futures-Markt
durchzufihren. Darliber hinaus sind die Gegenparteien, mit denen der Teilfonds diese
Geschaftsbeziehungen einzugehen wiinscht, nicht verpflichtet, die Kreditlinien, die einem Teilfonds
eingeraumt werden, einzuhalten. Die Gegenparteien koénnten sich stattdessen entscheiden, diese
Kreditlinien nach eigenem Ermessen zu reduzieren oder zu kiindigen.
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Verlustrisiko

Bestimmte Transaktionen kénnen einem Verlustrisiko unterliegen. Solche Transaktionen sind unter
anderem: umgekehrte Pensionsgeschafte, Transaktionen per Emissionstermin, Wertpapiere mit
verzogerter Lieferung oder Terminkaufgeschéafte. Obwohl durch die Verwendung von Derivaten ein
Verlustrisiko entstehen kann, wird ein etwaiger Verlust aus der Verwendung von Derivaten, den
Nettoinventarwert des betreffenden Teilfonds nicht Ubersteigen.

Risiko in Bezug auf die Verwaltungsgesellschaft/den delegierten Anlagemanager

Wenn die Verwaltungsgesellschaft oder der delegierte Anlagemanager Zinsen, Marktwerte oder andere
wirtschaftliche Faktoren bei der Verwendung einer Derivatestrategie in Hinblick auf einen Teilfonds
falsch prognostiziert, besteht die Méglichkeit, dass der Teilfonds am Ende besser dastehen wirde,
wenn er die Transaktion nicht eingegangen wére. Der Erfolg bei der Verwendung von Derivaten hangt
von der Fahigkeit der Verwaltungsgesellschaft/des delegierten Anlagemanagers ab, korrekt
vorhersagen zu kénnen, dass gewisse Anlagen einen gréf3eren Gewinn erzielen werden, als andere
Anlagen.

Rechtliche und Operative Risiken, die mit der Verwaltung von Sicherheiten verbunden sind

OTC-Derivate werden im Allgemeinen durch Vertrage abgeschlossen, die auf den Standards der
International Securities Dealers Association fir Masterderivatevertrage beruhen und von den
Parteien verhandelt werden. Das rechtliche Risiko eines Teilfonds kann darin bestehen, dass der
Vertrag die Absicht der Parteien nicht korrekt wiedergibt oder dass der Vertrag im Hoheitsgebiet
der Grundung der Gegenpartei nicht durchsetzbar ist.

Der Einsatz von OTC-Derivaten und die Verwaltung von Sicherheiten unterliegen dem Risiko, dass
interne Prozesse scheitern oder nicht ausreichend etabliert sind und dem Risiko des Versagens
von Menschen und Systemen oder anderer auf3erlicher Einflisse.

Ein Verlustrisiko kann ebenfalls aufgrund der unerwarteten Anwendung eines Gesetzes oder einer
Vorschrift bestehen, oder weil Vertrdge nicht rechtlich durchsetzbar oder nicht korrekt
dokumentiert sind.

Grundsatze der Rechnungslegung

Die rechtliche Infrastruktur und die Normen der Bilanzierung, der Rechnungsprifung und des
Berichtswesens von Schwellenmarkten, an denen ein Teilfonds investieren kann, kdnnen den Anlegern
moglicherweise nicht den gleichen Grad an Informationen bieten, wie es international sonst regelmafig
der Fall ist. Insbesondere kénnen die Bewertung von Vermdgenswerten, die Abschreibung,
Wechselkursdifferenzen, die Zurlickstellung der Besteuerung, Eventualverbindlichkeiten und
Konsolidierung abweichend von den internationalen Grundsatzen der Rechnungsfiihrung behandelt
werden.

Liquiditatsrisiko

Nicht alle Wertpapiere oder Instrumente, in denen die Teilfonds anlegen, sind notiert oder verfligen
Uber ein Rating und folglich kann die Liquiditat gering sein. Dariiber hinaus kann der Bestandsaufbau
oder die VerauRerung des Bestands bei einigen Anlagen zeitintensiv sein und muss mdglicherweise zu
ungiinstigen Preisen durchgefiihrt werden. Fur die Teilfonds kann es auRerdem schwierig sein, ihre
Vermdgenswerte zu einem marktgerechten Preis zu veraufRern, wenn negative Marktbedingungen zu
einer eingeschrankten Liquiditat fihren. Beispielsweise koénnen militarische Konflikte und
wirtschaftliche Sanktionen, die als Reaktion auf eine militarische Aggression verhangt werden, die
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Veraullerung von Vermdgenswerten erschweren und in einigen Fallen sogar zum Einfrieren von
Vermdgenswerten flihren. Im Allgemeinen sind die Finanzmarkte von Schwellenmarkten weniger liquid
als die Finanzmarkte von Industriestaaten. Kaufe und Verkaufe von Anlagen kdnnten langer dauern
als in entwickelten Aktienmarkten und Transaktionen missen mdglicherweise zu ungunstigen Preisen
durchgefihrt werden.

Die Anlage eines Teilfonds in illiquide Wertpapiere kann die Renditen des Teilfonds schmalern, da er
moglicherweise nicht in der Lage ist, die illiquiden Wertpapiere zu einem vorteilhaften Zeitpunkt und
Preis zu verkaufen. Teilfonds, deren Hauptanlagestrategien die Anlage in auslandischen Wertpapieren,
Derivaten oder Wertpapieren beinhalten, mit denen ein betrachtliches Markt- und/oder Kreditrisiko
verbunden ist, sind tendenziell dem gréRten Liquiditatsrisiko ausgesetzt. Daruber hinaus kdnnen
Anleihen, die in kleiner Zahl ausgegeben werden, sowohl bei ginstigen als auch bei nachteiligen
Marktbedingungen einem Liquiditatsrisiko ausgesetzt sein.

Ein Teilfonds kann in Wertpapieren von kleinen Unternehmen (nach der Marktkapitalisierung) oder
Finanzinstrumenten, die sich auf diese Wertpapiere beziehen, anlegen. Diese verfligen moglicherweise
Uber einen begrenzteren Markt als Wertpapiere von gréReren Unternehmen und beinhalten héhere
Risiken und eine gréRere Volatilitdt als Anlagen in grofleren Unternehmen. Dementsprechend kann
es schwieriger sein, Verkaufe diese Wertpapiere zu einem vorteilhaften Zeitpunkt oder ohne einen
betrachtlichen Preisverlust durchzuflhren als dies bei Wertpapieren eines Unternehmens mit einer
grolRen Marktkapitalisierung und einem breiteren Handelsmarkt der Fall ware. Unternehmen mit einer
kleinen Marktkapitalisierung verfligen mdglicherweise sowohl unter normalen Marktbedingungen als
auch unter nachteiligen Marktbedingungen Uber ein kleines Umlaufvermégen oder insgesamt eine
geringe Kapitalausstattung, was zu Liquiditatsproblemen fihren kann.

Risiko eines Kapitalschwunds

Anteilsinhaber werden darauf hingewiesen, dass es sofern ein Teilfonds seine Verwaltungsgebihren
sowie andere Gebihren und Aufwendungen ganz oder zum Teil aus seinen Vermdgenswerten anstatt
aus seinen Ertragen bestreitet zu einem Kapitalschwund kommen kann und die Maximierung des
Einkommens somit auf Kosten eines potenziellen zukiinftigen Kapitalzuwachses geschieht. Bei der
Ruckgabe von Anteilen besteht die Moglichkeit, dass Anteilsinhaber nicht den vollen von ihnen
veranlagten Betrag zurlckerhalten.

Erfiillungsrisiko

Die Handels- und Geschaftsabwicklungspraktiken einiger anerkannter Handelsplatze, in die ein
Teilfonds investieren kann, kénnen moglicherweise von denen weiter entwickelter Markte abweichen.
Dies kann das Risiko einer Geschéaftsabwicklung erhéhen und/oder zu einer Verzdogerung der
Wertsteigerung bei den vom jeweiligen Teilfonds getatigten Investitionen flihren.

Besteuerungsrisiko

Potenzielle Anleger und Anteilsinhaber sollten sich der Tatsache bewusst sein, dass sie
moglicherweise  Einkommenssteuer, Quellensteuer, Kapitalertragssteuer, Vermogenssteuer,
Stempelsteuer oder eine andere Art von Steuer auf Ausschiittungen oder ausschuttungsgleiche Ertrage
des Fonds oder eines Teilfonds, auf realisierte oder nicht realisierte Kapitalertrage eines Teilfonds, auf
erhaltene aufgelaufene oder ausschittungsgleiche Ertrage eines Teilfonds, etc. zahlen missen. Die
anwendbaren Vorschriften, nach welchen diese Steuern zu zahlen sind, beruhen auf den Gesetzen und
der Verwaltungspraxis des Staates, in dem die Anteile gekauft, gehalten oder zuriickgegeben werden
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und des Staates, in dem der Anteilsinhaber lebt oder dessen Staatsbirgerschaft er besitzt. Diese
Gesetze und die Verwaltungspraxis kdnnen sich von Zeit zu Zeit andern.

Eine Gesetzesanderung in Irland oder in einem anderen Staat kann Auswirkungen haben auf (i) die
Méglichkeit des Fonds oder Teilfonds, sein Anlageziel zu erreichen; (ii) den Wert der Anlagen; (iii) die
Fahigkeit, Ertrage an Anteilsinhaber auszuzahlen und solche Auszahlungen zu andern. Solche
Anderungen, ob riickwirkend oder nicht, kdnnen Auswirkungen auf die Richtigkeit dieser Angaben
haben, die auf der derzeitigen Steuerrechtslage und Praxis beruhen. Potenzielle Anteilsinhaber sollten
zur Kenntnis nehmen, dass die hier und in diesem Prospekt getatigten Aussagen in Bezug auf die
Besteuerung auf der Beratung beruhen, die von der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf das geltende
Recht in dem jeweiligen Hoheitsgebiet zum Zeitpunkt dieses Prospekts eingeholt wurde. Wie bei jeder
Anlage kann nicht garantiert werden, dass die zum Zeitpunkt einer Anlage in den Fonds vorherrschende
steuerliche Situation oder die zu diesem Zeitpunkt unterstellte steuerliche Situation auch in Zukunft
vorherrscht. Potenzielle Anleger und Anteilsinhaber sollten ihre Steuerberater im Hinblick auf ihre
besondere steuerliche Situation und die steuerlichen Folgen einer Anlage in einen bestimmten
Teilfonds konsultieren.

Schliel3lich ist auch zu beachten, dass, falls der Fonds in einem Hoheitsgebiet steuerpflichtig wird, der
Fonds im Falle eines Ereignisses, das die Steuerpflicht auslést (einschlief3lich hierauf anfallender
Zinsen oder Strafbetrage) einen Anspruch darauf hat, eine solche Summe von der Zahlung abzuziehen
oder die Anzahl an Anteilen, die von einem Anteilsinhaber oder dem wirtschaftlichen Eigentiimer der
Anteile gehalten werden, zwangsweise zurlickzunehmen oder zu stornieren, die nach dem Abzug des
Rucknahmeabschlags genug Wert aufweist, um die Zahlungsverpflichtung zu erfillen. Der jeweilige
Anteilsinhaber hat den Fonds im Falle der Steuerpflicht des Fonds und wenn eine Reduzierung,
Verwendung oder Stornierung nicht stattfand, in Bezug auf Verluste schadlos zu halten, die entstehen,
weil der Fonds steuerpflichtig wird, einschlieRlich etwaiger Zinsen oder Strafbetrage.

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Die Foreign Account Tax Compliance Act Vorschriften (,FATCA®), die ein Bestandteil des US-
amerikanischen Hiring Incentives to Restore Employment Act 2010 sind, enthalten Bestimmungen Uber
die Einhaltung von Steuervorschriften fur Nicht-US-Finanzkonten. Die FATCA-Bestimmungen sehen
im Wesentlichen vor, dass Anlagen in Nicht-US-Finanzkonten und Nicht-US-Unternehmen, die direkt
oder indirekt von Specified US Persons gehalten werden, der US-Steuerbehdérde IRS gemeldet werden
mussen. Bei einer Nichterfillung dieser Nachweispflicht werden alle direkten US-Anlagen (und
moglicherweise auch indirekten US-Anlagen) in den USA wahrscheinlich mit einer 30-prozentigen
Quellensteuer belegt. Um eine US-Quellenbesteuerung zu vermeiden, missen sowohl in den USA
ansassige Anleger als auch Nicht-US-Anleger voraussichtlich Informationen Gber sich und ihre Anleger
vorlegen. Zu diesem Zweck haben die irische und die US-amerikanische Regierung zur FATCA-
Umsetzung am 21. Dezember 2012 ein zwischenstaatliches Abkommen geschlossen (,irisches IGA®).
Naheres siehe Abschnitt ,Einhaltung von US-Meldepflichten und Quellensteuerpflichten*.

Laut dem irischen IGA (und den entsprechenden irischen Vorschriften und Gesetzen zu dessen
Umsetzung) sollten auslandische Finanzinstitute (wie der Fonds) im Allgemeinen nicht verpflichtet sein,
eine Quellensteuer von 30 % zu erheben. Sofern der Fonds allerdings aufgrund des FATCA einer US-
Quellensteuer auf seine Anlagen unterliegt oder nicht in der Lage ist, einer Anforderung des FATCA
nachzukommen, kann die Verwaltungsstelle im Namen des Fonds alle MalRnahmen in Bezug auf die
Anlage eines Anteilsinhabers des Fonds ergreifen, um eine solche Nichteinhaltung zu beheben
und/oder sicherzustellen, dass ein solcher Steuereinbehalt wirtschaftlich von dem betreffenden
Anteilsinhaber getragen wird, dessen Versaumnis, die erforderlichen Informationen vorzulegen oder
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ein teilnehmendes auslandisches Finanzinstitut zu werden, oder andere Aktivitat oder Inaktivitat zu dem
Steuereinbehalt oder der Nichteinhaltung gefiihrt hat. Dazu gehért auch die zwangsweise Riicknahme
eines Teils oder der Gesamtheit des Anteilsbesitzes dieses Anteilsinhabers an dem Fonds.

Anteilsinhaber und potenzielle Anleger sollten in Bezug auf die mit einer Anlage in den Fonds
verbundenen steuerlichen Melde- und Bescheinigungsanforderungen auf US-amerikanischer Bundes-
, Landes- und Kommunalebene sowie aulRerhalb der USA ihren Steuerberater konsultieren.

Common Reporting Standard

Unter weitreichender Nutzung des zwischenstaatlichen Ansatzes zur Umsetzung von FATCA
entwickelte die OECD einen gemeinsamen Meldestandard (Common Reporting Standard, ,CRS), um
das Problem der Offshore-Steuerhinterziehung auf globaler Ebene anzugehen. Dariiber hinaus
verabschiedete die Europaische Union die Richtlinie 2014/107/EU des Rates zur Anderung der
Richtlinie 2011/16/EU beziglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im
Bereich der Besteuerung (,DAC2).

CRS und DAC?2 bieten einen gemeinsamen Standard fiir die Sorgfaltsprifung, die Berichterstattung
und den Informationsaustausch Uber Finanzkonten. GemalR CRS und DAC2 erhalten die
teiinehmenden Hoheitsgebiete und EU-Mitgliedstaaten von den meldenden Finanzinstituten
Finanzinformationen Uber alle meldepflichtigen Konten, die von den Finanzinstituten auf der Grundlage
gemeinsamer Sorgfaltsprifungs- und Meldeverfahren ermittelt wurden, und tauschen diese jahrlich
automatisch mit den Austauschpartnern aus.

Der Fonds muss die Sorgfalts- und Meldepflichten von CRS und DAC2 erfiillen, wie sie von Irland
angenommen wurden. Damit der Fonds seinen Verpflichtungen gemaf CRS und DAC2 nachkommen
kann, koénnen Anteilsinhaber unter Umstédnden aufgefordert werden, dem Fonds zusatzliche
Informationen zur Verfiigung zu stellen. Die Nichterteilung der angeforderten Informationen kann dazu
fuhren, dass ein Anleger fur die daraus resultierenden Strafen oder sonstigen Gebihren und/oder die
Zwangsricknahme seiner Anteile an dem Fonds haftet.

Anteilsinhaber und potenzielle Anleger sollten hinsichtlich ihrer eigenen Bescheinigungsanforderungen
im Zusammenhang mit einer Anlage in den Fonds ihren eigenen Steuerberater konsultieren.

Politisches und wirtschaftliches Risiko: Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine

Perioden mit Marktvolatilitdt kdnnen als Reaktion auf diverse politische, soziale und wirtschaftliche
Ereignisse weltweit auftreten und beispielsweise zu einer gréReren Preisvolatilitat, weniger Liquiditat,
einer Weitung der Kreditspreads und einer mangelnden Preistransparenz fiihren, wobei viele
Wertpapiere nach wie vor illiquide und von unsicherem Wert sind. Derartige Marktbedingungen kénnen
sich nachteilig auf die Teilfonds auswirken, u. a. dadurch, dass sie die Bewertung mancher Wertpapiere
eines Teilfonds unsicher machen und/oder zu plétzlichen und erheblichen Bewertungsanstiegen oder
-rickgangen der Fondsbeteiligungen fihren.

Die von den Vereinigten Staaten und der Europaischen Union als Reaktion auf den russischen
Einmarsch in der Ukraine gegen Russland verhdngten Sanktionen, und die mdglichen
Vergeltungsmallnahmen, die Russland jetzt oder in Zukunft ergreifen koénnte, werden sich
wahrscheinlich weltweit auf Unternehmen auswirken, die in einer Vielzahl von Sektoren tatig sind, u. a.
in den Bereichen Energie, Finanzdienstleistungen und Verteidigung. Der anhaltende Konflikt in
Osteuropa und/oder Russland kann zu einer weiter reichenden wirtschaftlichen und politischen
Unsicherheit fihren und eine erhebliche Volatilitdt auf Finanz-, Wahrungs- und Rohstoffmarkten
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weltweit ausldsen. Infolgedessen kann auch die Performance von Teilfonds ohne direktes Engagement
in Regionen, die in den Konflikt verwickelt sind, negativ beeinflusst werden. Probleme bei der
Abwicklung, verursacht durch die Stérung der Finanzmarkte in den betroffenen Regionen, sowie
Schwierigkeiten bei der Entgegennahme von Zahlungen von Emittenten kdnnten ebenfalls zu Verlusten
fur einen Teilfonds fuhren. Der anhaltende Konflikt kann auRerdem das Risiko erhdhen, dass eine
Gegenpartei, mit der die Verwaltungsgesellschaft Geschafte tatigt, insolvent wird, Konkurs anmeldet
oder nicht in der Lage ist, ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. Dies kann zu einem
erheblichen Verlust fiir einen Teilfonds fihren.

Der Betrieb eines Teilfonds kann auch durch den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine
beeintrachtigt werden, zum Beispiel wenn ein fiir den betreffenden Teilfonds bestellter Dienstleister in
den betroffenen Regionen ansassig ist oder auf Dienstleistungen aus diesen Regionen angewiesen ist.
Ein solches erhdhtes operationelles Risiko aus dem Konflikt kann zu Verlusten fur einen Teilfonds
fuhren.

Die russische Invasion in die Ukraine hat auch zu einem deutlich erhéhten Risiko von Cyberangriffen
als Reaktion auf die gegen Russland verhangten Wirtschaftssanktionen gefiihrt. In diesem
Zusammenhang verweisen wir auf den Abschnitt ,Risiko der Cyber-Sicherheit* in diesem Prospekt.

Sofern nicht anders in der Teilfondsinformationskarte angegeben kann ein Teilfonds in lediglich
begrenztem Umfang in russische Wertpapiere investieren, die an der Borse Moskau gehandelt werden;
dementsprechend wird nicht erwartet, dass die Anlage in Wertpapieren, die in Russland gehandelt
werden, wesentlich sein wird.

Das Risiko bei Real Estate Investment Trusts (,,REITs*)

Die Preise der Equity-REITs werden von den Wertschwankungen der zugrunde liegenden Immobilien,
die im Eigentum der REITs stehen, und von den Verdnderungen an den Kapitalméarkten und bei den
Zinssatzen beeinflusst. Die Preise der Mortgage-REITs werden durch die Qualitat der durch sie
gewahrten Kredite, die Kreditwirdigkeit der von ihnen gehaltenen Hypotheken sowie von dem Wert der
die Hypotheken sichernden Immobilien beeinflusst.

Gemal dem U.S. Internal Revenue Code von 1986 (US-Bundessteuergesetz) in der jeweils geltenden
Fassung (der ,Code“) werden die Ertrage eines US-REIT in den USA nicht besteuert, die er an seine
Anteilsinhaber ausschiittet, wenn er mehreren Anforderungen geniigt, die an seine Organisation, seine
Eigentumsverhaltnisse, sein Vermdgen und seine Ertrage gestellt werden und der Anforderung genlgt,
dass er pro Steuerjahr grundsatzlich mindestens 90 % seiner steuerpflichtigen Ertrage (auler
Nettokapitalertrdge) an seine Anteilsinhaber ausschuttet.

Selbst wenn ein Teilfonds nicht unmittelbar in Immobilien investiert, kann er dadurch ahnlichen wie den
mit dem unmittelbaren Eigentum von Immobilien verbundenen Risiken (zusatzlich zu dem
Wertpapiermarktrisiko) ausgesetzt sein, dass er die Strategie verfolgt, seine Anlagen in der
Immobilienbranche zu blindeln. Zu diesen Risiken zdhlen Wertverluste bei Immobilien, Risiken in
Bezug auf allgemeine und ortliche wirtschaftliche Bedingungen, Abhangigkeit von den Fahigkeiten des
Managements, starke Abhangigkeit vom Cashflow, etwaiger Mangel an verfugbaren
Hypothekenmitteln, zu hohe Bebauungsdichte, zunehmender Leerstand von Immobilien, zunehmender
Wettbewerb, Anstieg von Grundsteuern und betrieblichen Aufwendungen, Anderungen im Baurecht,
Verluste durch Kosten zur Behebung von Umweltschaden, Haftung gegeniiber Dritten fir
Umweltschaden, Verluste durch Haftung fiir Schadensersatz oder durch Enteignung,
Mietpreisbindungen, die jeweilige Gegend betreffende Wertveranderungen und Veranderungen im
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Hinblick auf die Attraktivitat der Immobilien fir Mieter sowie Veranderungen bei den Zinssatzen.

Zusatzlich zu diesen Risiken kénnen Equity-REITs durch Wertschwankungen der zugrunde liegenden
Immobilien, die im Eigentum der Fonds stehen, beeinflusst werden, wahrend Mortgage-REITs durch
die Qualitat der durch sie gewahrten Kredite beeinflusst werden kénnen. Darlber hinaus hangen die
Equity- und Mortgage-REITs von den Fahigkeiten des Managements ab und dirfen grundsatzlich nicht
gestreut werden. Equity- und Mortgage-REITs unterliegen auch einer starken Abhangigkeit vom
Cashflow, Zahlungsverzug durch Kredithehmer und der Finanzierung aus eigenen Erldsen. Dariber
hinaus ist es méglich, dass Equity- und Mortgage-REITs sich nicht flir das nach dem Code gegebene
Privileg des steuerfreien Durchlaufs der Ertrage qualifizieren. Infolgedessen wiirden die Ertrage, die
ein dieses Privilegs beraubter REIT ausschuttet, unter die US-Bundeseinkommensbesteuerung fur
REITs fallen. Weiterhin besteht das Risiko, dass Kreditnehmer mit Hypotheken, die von einem REIT
gehalten werden, oder Leasingnehmer einer Immobilie, die im Eigentum eines REIT steht, ihre
Verpflichtungen gegeniber dem REIT nicht erfilllen kénnen. Bei Zahlungsverzug eines Kredit- oder
Leasingnehmers kann sich die Durchsetzung der Rechte des REIT als Kredit- oder Leasinggeber
verzogern und es kdnnen ihm erhebliche Kosten fur den Schutz seiner Anlagen entstehen. Zusatzlich
zu den vorstehend genannten Risiken haben bestimmte REITs in Form von Zweckgesellschaften, in
die ein Teilfonds investieren kann, ihr Vermdgen in speziellen Immobilien-Sektoren, wie etwa Hotel-
REITs, Hauskauf-REITs oder Einzelhandel-REITs, und sind infolgedessen dem Risiko nachteiliger
Entwicklungen in diesen Sektoren ausgesetzt.

Die Mdglichkeit, REITs auf dem Sekundarmarkt zu handeln, kann eingeschrankter sein als bei anderen
Aktien. Die Liquiditat von REITs an den grof3en US-Wertpapierbdrsen entspricht im Durchschnitt dem
Handel mit Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die im Russell 2000 Index
enthalten sind.

Anlage in Alternativen Investments

Unter der Voraussetzung, dass diese in Einklang sowohl mit dem jeweiligen Anlageziel und der
Anlagepolitik eines Teilfonds als auch den OGAW-Bestimmungen und den Anforderungen der
Zentralbank stehen, kénnten Teilfonds in der Zukunft Mdglichkeiten wahrnehmen, die sich aus der
Anlage in bestimmten anderen alternativen Anlageformen ergeben, was von den Teilfonds derzeit nicht
beabsichtigt ist oder die derzeit nicht erhaltlich sind, aber entwickelt werden kénnten. Bestimmte
alternative Instrumente sind einer Vielzahl von Risiken ausgesetzt, unter anderem dem Marktrisiko,
Liquiditatsrisiko, dem Risiko des Ausfalls der Gegenpartei, hierzu zahlt auch das Risiko der Bonitat und
Kreditwirdigkeit der Gegenpartei, dem rechtlichen Risiko und dem operationellen Risiko.

Risiko des Betrugs

Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die delegierten Anlagemanager, die Vertriebsgesellschaften,
die Verwaltungsstelle oder der Treuhdnder und ihre jeweiligen Geschaftsfiihrer, Beauftragte,
Angestellten oder Vertreter werden fir die Rechtsglltigkeit eines Handelns im Auftrag der
Anteilsinhaber, worunter auch Antrage auf Riicknahme der Anteile, die sie fir echt halten durften, fallen,
verantwortlich sein oder haften. In keinem Fall haften die vorgenannten Personen flir Schaden, Kosten
oder Ausgaben, die im Zusammenhang mit unbefugten oder betrigerischen Auftrdgen entstehen.
Jedoch haben die Vertriebsgesellschaften und die Verwaltungsstelle wirksame MalRnahmen
durchzufihren, die sicherstellen, dass Auftrdge echt sind und dass dem Prozess der Zeichnung,
Ruckgabe und Umschichtung von Anteilen entsprechend Folge geleistet wird. Fir den Fall, dass ein
Teilfonds einen Schaden erleidet, weil beispielsweise ein Betrliger Anteile oder Teile der Anteile eines
Anteilsinhabers erfolgreich zuriickgeben konnte, wird der Nettoinventarwert dieses Teilfonds
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entsprechend herabgesetzt, wenn keine Fahrlassigkeit, kein Betrug, keine Bdsglaubigkeit, keine
Leichtfertigkeit und kein absichtlicher Ausfall auf Seiten der Verwaltungsgesellschaft, der delegierten
Anlagemanager, der Vertriebsgesellschaften und der Verwaltungsstelle vorliegt. Im Falle der
absichtlichen Verletzung des Treuhanders seiner Pflichten nach den OGAW-Bestimmungen werden
dem Teilfonds solche Schaden nicht ersetzt, weswegen sie von den Anteilsinhabern zu gleichen Teilen
getragen werden.

Risiko der Cyber-Sicherheit

Die Verwaltungsgesellschaft und ihre Dienstleister sind anfallig fur Risiken im Bereich der Betriebs- und
Informationssicherheit und den damit verbundenen Risiken im Bereich der Cyber-Sicherheit.
Grundsatzlich resultieren Cyber-Vorkommnisse aus absichtlichen Angriffen oder unbeabsichtigten
Vorféllen. Cyber-Angriffe bestehen insbesondere darin, sich zum Zweck des Missbrauchs von
Vermdgenswerten oder sensiblen Informationen oder zum Zweck der Zerstérung von Daten oder der
Herbeiflhrung einer Unterbrechung des Geschéftsbetriebs unberechtigten Zugang zu digitalen
Systemen zu verschaffen (z.B. durch ,Hacking®, oder die Programmierung von ,Malware®). Cyber-
Angriffe kbnnen auflerdem in einer Art erfolgen, die nicht den unberechtigten Zugang zu Daten
erfordert, beispielsweise durch ,Denial-of-Service-Angriffe“ auf Internetseiten (also Versuche, Nutzern
den Zugang zu Dienstleistungen zu verwehren). Cyber-Sicherheitsangriffe, die die
Verwaltungsgesellschaft, Cash Manager, delegierten Anlagemanager, die Verwaltungsstelle oder den
Treuhander oder andere Dienstleister wie Finanzdienstleister betreffen, kdnnen Unterbrechungen des
Geschaftsbetriebs hervorrufen, die zu finanziellen Schaden fihren kénnen. Hierzu zdhlen auch die
Stérung der Fahigkeit eines Teilfonds, seinen Nettoinventarwert zu berechnen, Unterbrechungen des
Handels fiir das Portfolio eines Teilfonds, die Unmdglichkeit der Anteilsinhaber Geschafte mit einem
Teilfonds abzuschlieen, Verletzungen von Vorschriffen zum Schutz der Privatsphdre- und
Datenschutzgesetzen und anderen Gesetzen, aufsichtsrechtliche Bullgelder oder Strafen,
Schadensersatz oder andere Entschadigungen, Rechtsverfolgungskosten oder zusétzliche
Compliance-Kosten. Vergleichbare negative Konsequenzen koénnen aufgrund von Cyber-Angriffen
gegen Emittenten von Wertpapieren, in die ein Teilfonds anlegt, Gegenparteien, mit denen die
Verwaltungsgesellschaft Transaktionen abschliel3t, Regierungs- oder andere Aufsichtsbehdrden,
Borsen- oder andere Handelsbetreiber, Banken, Broker, Handler, Versicherungsunternehmen, und
andere Finanzinstitutionen und andere Parteien nach sich ziehen. Zwar wurden Informations- und
Risikomanagementprozesse und Geschéaftskontinuitatsplane entwickelt, um die Risiken der Cyber-
Sicherheit zu reduzieren, allerdings wohnen allen Risikomanagementprozessen und
Geschaftskontinuitatsplanen Grenzen inne, die unter anderem darin bestehen kénnen, dass bestimmte
Risiken nicht erkannt wurden.

Risiken der Verwahrung

Weitere Informationen im Hinblick auf die Haftung des Treuhanders werden unter ,Haftung des
Treuhanders" im Abschnitt ,Management des Fonds* angefihrt.

Fiihrung von Umbrella-Geldkonten

Die Verwaltungsgesellschaft kann Umbrella-Geldkonten eréffnen. Alle Zeichnungsbetrage,
Ricknahmebetrage und Dividenden, die von einem Teilfonds oder an einen Teilfonds geleistet werden,
werden Uber die Umbrella-Geldkonten verwaltet und abgewickelt.

Bestimmte Risiken, die im Zusammenhang mit der Fiihrung von Umbrella-Geldkonten bestehen, sind
jeweils unter der Uberschrift (i) ,Antrag auf Zeichnung von Anteilen* - ,Fiihrung von Umbrella-
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Geldkonten®; (ii) ,Ruckgabe von Anteilen® - ,Fihrung von Umbrella-Geldkonten®; und (iii)
»+Ausschittungspolitik” ausgefihrt.

AuBerdem sollten Anteilsinhaber beachten, dass die einem Teilfonds zustehenden Betrage, die an
einen den insolventen Teilfonds Ubertragen wurden, im Falle der Insolvenz eines Teilfonds des Fonds,
den Vorgaben des irischen Trust Laws und den Bedingungen der operationellen Verfahren der
Umbrella-Geldkonten unterliegen. Es kann bei der Durchflihrung der Rickzahlung solcher Betrage zu
Verspatungen und Streitigkeiten kommen und es ist moglich, dass der Teilfonds nicht Gber ausreichend
Mittel verfugt, um die Betradge an den jeweiligen Teilfonds zuriickzuzahlen.

Fir den Fall dass Zeichnungsgelder eines Anteilsinhabers vor dem Handelstag zugehen, auf den sich
ein bereits zugegangener oder noch zugehender Antrag auf Zeichnung von Anteilen bezieht, werden
diese in einem Umbrella-Geldkonto gehalten. Ein solcher Anteilsinhaber hat den Rang eines
unbesicherten Glaubigers des Fonds, bis die Anteile an dem jeweiligen Handelstag ausgegeben
wurden. Fir den Fall, dass diese Betrage vor der Ausgabe der Anteile an den Anteilsinhaber an dem
jeweiligen Handelstag abhandenkommen, kann der Fonds im Namen des Teilfonds verpflichtet werden,
die Schaden zu ersetzen, die der Anteilsinhaber (in seiner Stellung als unbesicherter Glaubiger des
Teilfonds) erleidet, weil die Betrdge untergegangen sind. In diesem Fall muss der Schaden aus den
Vermdgenswerten des Teilfonds entnommen werden, was zu einer Verringerung des
Nettoinventarwerts der Anteile der anderen Anteilsinhaber des Teilfonds fihren wird.

Wenn Ricknahmebetrage an einen Anteilsinhaber vor dem Handelstag eines Teilfonds, dessen Anteile
zurlckgegeben werden, zu leisten sind oder wenn Dividenden an den Anteilsinhaber auszuschitten zu
sind und solche Riicknahme-/Dividendenbetrage auf einem Umbrella-Geldkonto gehalten werden, hat
ein solcher Anteilsinhaber den Rang eines unbesicherten Glaubigers des jeweiligen Teilfonds, bis die
Rucknahmebetrage/Dividenden an diesen ausgezahlt werden. Fir den Fall, dass diese Betrage vor der
Zahlung an den Anteilsinhaber an dem jeweiligen Handelstag abhandenkommen, kann die
Verwaltungsgesellschaftim Namen des Teilfonds verpflichtet werden, die Schaden zu ersetzen, die der
Anteilsinhaber (in seiner Stellung als unbesicherter Glaubiger des Teilfonds) erleidet, weil die Betrage
untergegangen sind. In diesem Fall muss der Schaden aus den Vermodgenswerten des Teilfonds
entnommen werden, was zu einer Verringerung des Nettoinventarwerts der Anteile der anderen
Anteilsinhaber des Teilfonds fiihren wird.

DSGVO

Die DSGVO trat am 25. Mai 2018 in allen Mitgliedsstaaten in Kraft und ersetzte alle bisherigen EU-
Datenschutzgesetze. Nach der DSGVO unterliegen Datenverantwortliche zusatzlichen
Verpflichtungen, zu denen unter anderem die Rechenschaftspflicht und Transparenzanforderungen
gehdren, wobei der Datenverantwortliche fir die Einhaltung der in der DSGVO festgelegten
Bestimmungen verantwortlich ist und dies nachweisen muss. Dies bezieht sich auf die
Datenverarbeitung und zudem miissen den Datensubjekten detaillierte Informationen zur Verarbeitung
ihrer personenbezogenen Daten zur Verfigung gestellt werden. Zu den weiteren Pflichten, die den
Datenverantwortlichen auferlegt werden, gehéren verstarkte Anforderungen an die Einwilligung im
Zusammenhang mit Daten und die Verpflichtung, jeden Verstol3 gegen den rechtmaRigen Gebrauch
personenbezogener Daten unverzuglich der zustandigen Aufsichtsbehérde zu melden. Nach der
DSGVO erhalten die betroffenen Personen zusatzliche Rechte, darunter das Recht, unrichtige
personenbezogene Daten berichtigen zu lassen, das Recht auf Léschung personenbezogener Daten
durch einen Datenverantwortlichen in bestimmten Fallen, sowie das Recht, die Datenverarbeitung in
einer Reihe von Fallen einzuschrénken oder zu beanstanden.
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Die Einhaltung der DSGVO kann zu erhéhten Betriebs- und Compliancekosten fuhren, die direkt oder
indirekt von dem Fonds getragen werden. Dariiber hinaus besteht das Risiko, dass die Malinahmen
von der Verwaltungsgesellschaft oder ihren Dienstleistern nicht korrekt umgesetzt werden. Bei
VerstoRen gegen diese MaRnahmen durch die Verwaltungsgesellschaft oder einen ihrer Dienstleister
kdnnte die Verwaltungsgesellschaft oder ihre Dienstleister mit betrachtlichen BuRgeldern belegt werden
und/oder verpflichtet sein, eine betroffene Person zu entschadigen, die dadurch einen materiellen oder
immateriellen Schaden erlitten hat. Ebenso kénnte die Verwaltungsgesellschaft einen
Reputationsschaden erleiden, der erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Geschéaftstatigkeit und
den finanziellen Zustand der Verwaltungsgesellschaft haben kénnte. Fir den Fall, dass der Fonds mit
einem BuRgeld belegt wird und/oder Betroffene entschadigen muss (aufgrund eines VerstoRRes des
Fonds gegen die Anforderungen der DSGVO), ware unter Umstanden, unter denen der betreffende
Dienstleister nicht haftbar ist, jedes BuRgeld/jede Entschadigung aus den Vermdgenswerten des/der
betreffenden Teilfonds zu zahlen.

Weitere Informationen zur Verwendung von personenbezogenen Daten, die im Rahmen des
Zeichnungsverfahrens von Anlegern bereitgestellt werden, entnehmen Sie bitte dem Abschnitt
.Mindestzeichnung®.

Risiken im Zusammenhang mit den CSDR

Am 1. Februar 2022 traten neue Vorschriften im Rahmen der mit der Verordnung (EU) Nr. 909/2014
(CSDR) eingefiihrten Abwicklungsdisziplin in Kraft. Mit ihnen soll die Zahl der gescheiterten
Abwicklungen bei EU-Zentralverwahrern (z. B. Euroclear und Clearstream) verringert werden. Zu
diesen MalRnahmen gehdrt die Einfihrung einer neuen Regelung fur Geldstrafen, gemaf der der flr
einen Abwicklungsfehler verantwortliche Teilnehmer bei dem betreffenden Zentralverwahrer (CSD)
eine Geldstrafe zahlen muss, die wiederum an den anderen Teilnehmer ausgeschittet wird. Dies soll
als eine wirksame Abschreckung fiir Teilnehmer dienen, die flir Abwicklungsfehler verantwortlich
zeichnen. Unter bestimmten Umstanden werden solche Strafen und die damit einhergehenden Kosten
(entweder direkt oder indirekt) aus den Vermdgenswerten des Teilfonds getragen, in dessen Namen
die Transaktion getatigt wurde. In der Folge ergeben sich erhdhte Kosten fir den Betrieb und die
Compliance, die von dem betreffenden Teilfonds getragen werden.

Pandemiebedingtes Risiko

Ausbriiche von Infektionskrankheiten und/oder Pandemien kénnen von kurzer Dauer sein oder zu einer
anhaltenden Marktvolatilitdt und einer Periode mit einem globalen wirtschaftlichen Niedergang fihren.
Die Auswirkungen von potenziell in der Zukunft auftretenden Pandemien kénnten die Volkswirtschaften
vieler Lander, einzelne Unternehmen und den Markt im Allgemeinen in einer Art und Weise
beeinflussen, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht unbedingt vorhersehbar ist. Eine Pandemie kann
erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den Wert der Anlagen eines Teilfonds sowie auf die Fahigkeit
der Verwaltungsgesellschaft oder eines delegierten Anlagemanagers haben, Zugang zu Markten zu
erhalten oder die Anlagepolitik eines Teilfonds in der ursprunglich vorgesehenen Form umzusetzen.
Interventionen von staatlicher Seite oder andere Beschrankungen oder Verbote, die von
Aufsichtsbehdrden oder Bdrsen und Handelsplatzen vor dem Hintergrund einer erheblichen
Marktvolatilitét als voribergehende Malinahmen eingefuhrt werden, kdnnen sich ebenfalls negativ auf
die Fahigkeit der Verwaltungsgesellschaft oder eines delegierten Anlagemanagers auswirken, die
Anlagepolitik eines Teilfonds umzusetzen. Der Zugang eines Teilfonds zu Liquiditét kdnnte sich unter
Umstanden, unter denen der Liquiditatsbedarf zur Erflllung von Riicknahmeantragen erheblich
ansteigen kdnnte, ebenfalls erschweren. Fir den Betrieb des Fonds erforderliche Dienstleistungen wie
beispielsweise die Ermittlung des Nettoinventarwerts eines Teilfonds und die Ausgabe, der Umtausch
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und die Ricknahme von Anteilen eines Teilfonds, kdnnen unter bestimmten Umstanden durch eine
solche Pandemie beeintrachtigt werden. Gesundheitskrisen, die durch den Ausbruch von
Infektionskrankheiten und/oder einer Pandemie verursacht werden, kénnen in bestimmten Landern
andere, bereits existierende politische, soziale und wirtschaftliche Risiken verscharfen. Solche
Ereignisse kdnnen die Volatilitdt und das Risiko von Wertverlusten der Anlagen eines Teilfonds
erhdhen.

Risiko im Zusammenhang mit der europaischen Marktinfrastrukturverordnung (,,EMIR")

Die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 lber OTC-Derivate in ihrer jeweils geanderten, erganzten,
konsolidierten oder ersetzten Fassung verlangt einheitliche Anforderungen fiir OTC-Derivatekontrakte.
Die Verordnung schreibt vor, dass bestimmte ,zuldssige® OTC-Kontrakte zum Clearing an regulierte
zentrale Clearing-Gegenparteien tUbermittelt, und bestimmte Einzelheiten von OTC-Kontrakten an
Transaktionsregister gemeldet werden missen. Darliber hinaus schreibt EMIR geeignete Verfahren
und Vorkehrungen vor, um das operationelle Risiko und das Gegenparteiausfallrisiko solcher OTC-
Kontrakte zu ermessen, zu beobachten und zu mindern, die keiner Clearingpflicht unterliegen.
Diejenigen OTC-Kontrakte, die Gegenstand der Anforderungen von EMIR sind, kénnen fur den
betreffenden Teilfonds aufgrund neuer oder erhdhter Anforderungen an Sicherheitsleistungen mit
héheren Handelskosten verbunden sein.

Das oben Aufgefiihrte stellt keine abschlieBende Auflistung der Risiken dar, die mégliche
Anleger vor der Anlage in einen Teilfonds beriicksichtigen sollten. Potenzielle Investoren
sollten sich dessen bewusst sein, dass die Anlage in einen Teilfonds gelegentlich auch weiteren
auBergewébhnlichen Risiken unterliegen kann.
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5. MANAGEMENT DES FONDS
Verwaltungsgesellschaft und Hauptvertriebsgesellschaft

Die Verwaltungsgesellschaft ist eine private company limited by shares und wurde am 27. Marz 1997
in Irland gegriindet. Die Verwaltungsgesellschaft, die Uber ein genehmigtes Aktienkapital von 6,25
Mio. EUR und ein ausgegebenes und voll eingezahltes Aktienkapital (einschlieBlich Kapitaleinlagen
seines letztendlichen Eigentimers) in Hohe von 2.552.311 EUR verfigt, steht letztlich 100-prozentig
im Eigentum der Banca Mediolanum S.p.A. Banca Mediolanum S.p.A. ist auch der Promoter des Fonds.

Mediolanum S.p.A. istim Dezember 1995 aus der Fusion zwischen Fininvest Italia S.p.A., Fintre S.p.A.
und Programma ltalia S.p.A. hervorgegangen. Im Jahre 2015 wurde Mediolanum S.p.A im Wege einer
Verschmelzung (im Wege einer ,umgekehrten“ Verschmelzung) auf eine ihrer Tochtergesellschaften
verschmolzen. Infolge der Verschmelzung wurde Banca Mediolanum S.p.A. zur hdchsten
Muttergesellschaft der Mediolanum Gruppe,

Banca Mediolanum S.p.A. und die von ihr beherrschten Gesellschaften (die ,Mediolanum-Gruppe®)
stellen eine der wichtigsten italienischen Unternehmensgruppen dar, die Einzelpersonen und Familien
Sparprodukte anbieten.

Die Mediolanum-Gruppe vermarktet zurzeit verschiedene Investmentfonds. Diese Produkte werden in
Italien, in Spanien und in Deutschland an Privatanleger vertrieben.

Die Lebensversicherungsprodukte, die von der Mediolanum-Gruppe vermarktet werden und bei denen
es sich vorwiegend um Produkte zur Vermdgensbildung und private Altersversorgungsplane von
Einzelpersonen handelt, werden von der 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Gruppe, Mediolanum
Vita S.p.A., angeboten. Die Produkte von Mediolanum Vita werden lber das Vertriebsnetz der Banca
Mediolanum S.p.A. vertrieben.

In Spanien werden die vermarkteten Lebensversicherungsprodukte von der im 100-prozentigen Besitz
der Gruppe befindlichen Tochtergesellschaft Mediolanum International Life Designated Activity
Company angeboten.

In Ubereinstimmung mit der Strategie der Geschéftsfiinrung zur Diversifizierung des Angebotes der
Konzernprodukte fiihrte die Gruppe in den letzten Jahren eine Reihe von neuen
Lebensversicherungsprodukten ein, die sich deutlich von herkémmlichen Produkten unterscheiden. Die
Konzernleitung ist der Ansicht, dass die Fahigkeit des Konzerns, neue Produkte zu entwickeln und sie
auf den Markt zu bringen, schnell zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil fihrt.

Die Gruppe schreibt ihren Erfolg in hohem MaR ihren Vertriebsmitarbeitern zu, die in der Finanzplanung
der von der Gruppe angebotenen Finanzprodukte ausgebildet sind, sowie deren kundenorientiertem
Verkaufsansatz, auch consulenza globale (umfassende Finanzberatung) genannt, in dem die
Anlageziele jedes einzelnen Kunden Uberpruft werden und auf dieser Basis ein Paket von
Versicherungs- und Finanzprodukten vorgeschlagen wird, das unter Zugrundelegung einer
Anlagestrategie, die eine Streuung von Risiko und Langzeitinvestitionen betont, diesen Anlagezielen
Rechnung tragt. Die Konzernfuhrung ist der Ansicht, dass dieser Ansatz des Produktvertriebs der
Gruppe einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil verschafft, zu einem Aufbau von langfristigen
Kundenbeziehungen beitrdgt und Verbundgeschafte mit Kunden der Lebensversicherungen und
Investmentfonds der Gruppe erleichtert.

Gemal dem Treuhandvertrag ist die Verwaltungsgesellschaft, unter Beachtung der Anlageziele und
der Anlagepolitik jedes einzelnen Teilfonds, fir die allgemeine Geschéaftsfiihrung und Verwaltung der
Fondsgeschéfte, einschlieBlich der Investition und Reinvestition des Vermdgens jedes Teilfonds,
zustandig. Die Verwaltungsgesellschaft hat jedoch einem oder mehreren delegierten
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Anlagemanager(n) teilweise oder vollstédndig ihre Verantwortung Ubertragen, alle oder einen Teil der
Vermdgenswerte eines oder mehrerer Teilfonds zu verwalten. Die Verwaltungsgesellschaft ist weder
fur etwaige Klagen, Kosten, Abgaben, Verluste, Schaden oder Aufwendungen, die sich aus den
Handlungen oder Unterlassungen der delegierten Anlagemanager ergeben, noch fiir die eigenen
Handlungen oder Unterlassungen im Zuge der Erfullung ihrer Aufgaben, die sie in gutem Glauben
gemal den Empfehlungen eines delegierten Anlagemanagers vorgenommen hat, verantwortlich. Die
Verwaltungsgesellschaft ist vom Fonds fiir alle Klagen, Kosten, Abgaben, Verluste, Schaden oder
Aufwendungen zu entschadigen, die ihr aufgrund von Handlungen und Unterlassungen entstanden
sind, die sie auf Rat oder Empfehlung eines delegierten Anlagemanagers in der Erfillung ihrer
Verpflichtungen vorgenommen hat (es sei denn, dass seitens der Verwaltungsgesellschaft eine
wesentliche Verletzung des Treuhandvertrags, Betrug, Fahrldssigkeit, Unredlichkeit, vorsatzliche
Unterlassung, Leichtfertigkeit oder die Nichterfillung ihrer Verpflichtungen gemalR den hierin
enthaltenden Bestimmungen oder den OGAW-Bestimmungen vorliegt). Die Verwaltungsgesellschaft
ist ebenfalls fur die Aufstellung der Bilanzen, die Durchfihrung der Ricknahme von Anteilen, die
Durchflhrung von Ausschittungen und die Berechnung des Nettoinventarwertes je Anteil
verantwortlich und fungiert auch als Hauptvertriebsgesellschaft fiir die Teilfonds.

Die Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft sind:
Corrado Bocca (ltaliener)

Corrado Bocca hatte eine Reihe von Funktionen bei der Banca Mediolanum inne, u. a. Head of
Insurance Protection Model, Product and Services, Chief Lending Officer und Head of Compliance
sowie die Risk Management Function. Auflerdem war er Managing Director von Mediolanum
International Funds Limited und Mediolanum Asset Management Limited sowie Chairman des
Mediolanum Specialities SICAV SIF in Luxemburg und Verwaltungsratsmitglied der Mediolanum
International Life Designated Activity Company. Bevor er zu Mediolanum stief3, war Herr Bocca Deputy
General Manager und CFO (Controller) bei Nuova Tirrena SpA, Internal Audit Manager bei Fininvest
SpA und Wirtschaftsprifer bei Price-Waterhouse (Niederlassung Mailand). Corrado Bocca hat ein
Hochschulstudium der Wirtschaftswissenschaften an der Universitdt L. Bocconi, Mailand,
abgeschlossen.

Furio Pietribiasi (Italiener)

Furio Pietribiasi, ist seit November 2008 geschaftsfiihrendes Verwaltungsratsmitglied von Mediolanum
International Funds Limited. Bevor er seine derzeitigen Funktionen Ubernommen hat, war Furio
Pietribiasi seit Januar 2004 General Manager von Mediolanum Asset Management Limited. Davor hatte
er verschiedene Positionen bei Mediolanum Asset Management Limited inne, unter anderem war er ab
Januar 1999 Leiter der Investmentabteilung. Er begann seine berufliche Laufbahn im Bereich
Anlagemanagement bei Mediolanum Gestione Fondi in Mailand und arbeitete zuvor in einer der
fihrenden Rechts- und Steuerberatungsfirmen ltaliens. Furio Pietribiasi hat seinen Studienabschluss
in Wirtschafts- und Finanzwissenschaften an der Universitat von Triest, Italien, gemacht.

Christophe Jaubert (Franzose)

Christophe Jaubert ist Chief Investment Officer bei der Mediolanum International Funds Limited. Er
verfigt Uber mehr als 24 Jahre Erfahrung in der Vermdgensverwaltung bei groflien
Vermdgensverwaltern. Vor seinem Eintritt bei Mediolanum arbeitete er als Managing Director, Chief
Investment Officer und Head of Research bei Rothschild HDF Investment Solution in Paris. Davor war
er als Managing Director und Chief Investment Officer fir HDF Finance verantwortlich fir Paris, New
York, Singapur und Genf.
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Martin Nolan (Ire)

Martin Nolan war von Juni 2011 bis Marz 2019 Verwaltungsratsmitglied bei Mediolanum Asset
Management Limited. Zuvor war Herr Nolan tber 22 Jahre in der Fonds-, Vermbgensverwaltungs- und
Immobilieninvestitionsbranche bei marktfihrenden Unternehmen tatig. Herr Nolan war CEO bei Aviva
Investors Ireland und hatte auch die Position des Chief Investment Officer inne. Zuvor war Herr Nolan
Verwaltungsratsmitglied von Group Investments bei Norwich Union und hatte verschiedene Positionen
innerhalb dieser Gruppe inne, insbesondere in Bezug auf die Verwaltung von Aktien und Immobilien.
Herr Nolan begann seine berufliche Karriere im Bausektor bei John Sisk Ltd. Herr Nolan ist Mitglied der
Life Industry Association und sitzt derzeit im Vorstand einer Reihe irischer Finanzunternehmen,
darunter auch Investmentfonds mit Sitz in Irland.

Karen Zachary (Irin)

Frau Zachary ist Chief Operating Officer bei Lansdowne Partners und stie3 nach deren erfolgreichen
Ubernahme von CRUX im August 2023 zu dem Unternehmen. Vor der Ubernahme war sie CEO von
CRUX Asset Management. Sie hatte diese Position seit Anfang 2020 inne, nachdem sie 2015 als COO
zu CRUX gekommen war. Sie ist seit Uber 25 Jahren in leitenden Positionen in der
Vermdgensverwaltung tatig, unter anderem bei Man Group, Janus Henderson und Fidelity, sowohl in
London als auch in Dublin.

Frau Zachary ist zudem Vorsitzende und unabhéangiges, nicht-geschaftsfiihrendes
Verwaltungsratsmitglied von Mediolanum International Funds in Irland und wurde im September 2022
als nicht-geschéaftsfihrendes Verwaltungsratsmitglied in den Verwaltungsrat der Investment
Association, dem britischen Verband fur den Investment-Management-Sektor, berufen. AuRerdem ist
sie Mitglied des EGA Small Business Practitioner Panel, das den Vermodgensverwaltungssektor fir die
britische Aufsichtsbehdrde reprasentiert. Sie hat einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft von der
Durham University.

Michael Hodson (Ire)

Von 2011 bis 2020 war Michael Hodson bei der Central Bank of Ireland tatig, wo er mehrere leitende
Positionen innehatte, letztendlich Director of Asset Management & Investment Banking. In dieser
Funktion war Herr Hodson fiir die Genehmigung und Uberwachung einer breiten Palette von
Unternehmensarten zusténdig, u.a. groRe Investmentbanken, MiFID-Investmentgesellschaften,
Fondsdienstleister und Marktinfrastrukturunternehmen. Herr Hodson hat einen Abschluss als
Bilanzbuchhalter und absolvierte seine Ausbildung bei Lifetime, dem Lebensversicherungszweig der
Bank of Ireland und hat ein Diplom in Corporate Governance von der Michael Smurfit Business School.
Nach seiner Zeit bei Lifetime hatte Herr Hodson verschiedene Funktionen im irischen
Wertpapiermaklersektor inne. Herr Hodson war fir NCB Stockbrokers und Fexco Stockbroking téatig.
Ferner war er Griindungsaktionar der Merrion Capital Group, wo er von 1999 bis 2009 die Rolle des
Finance Director innehatte und 2010 CEO war.

Edoardo Fontana Rava (lItaliener)

Edoardo Fontana Rava ist Head of Product and Business Model Development bei der Banca
Mediolanum S.p.A. und ist Uberdies geschéftsfiihrendes Verwaltungsratsmitglied der Mediolanum
Fiduciari S.p.A. Vor seiner aktuellen Position bekleidete Herr Fontana Rava zahlreiche Positionen bei
der Banca Mediolanum S.p.A., unter anderem als Head of Marketing. Herr Fontana Rava war von 2017
bis 2021 Chairman der Prexta S.p.A. Herr Fontana Rava hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft und
Marketing der European Business School in Paris, Frankreich.
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Carin Bryans (Irin)

Carin Bryans war mehr als 30 Jahre bei JP Morgan in Irland tatig, wo sie eine Reihe von
Flhrungspositionen innehatte und zuletzt die Positionen als CEO und Country Head bekleidete.
AuRerdem erflllte Frau Bryans eine Reihe von Funktionen in der Branche, darunter als Vorsitzende
der IFSC-Fondsgruppe, als Vorsitzende und Ratsmitglied Gber zwei Amtszeiten von Irish Funds und
als Prasidentin des American Chamber of Commerce in Irland. Sie hat einen MBA-Abschluss von der
UCD Michael Smurfit Graduate School of Business und einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft
von der University of Texas.

Furio Pietribiasi (Italiener)

Furio Pietribiasi, ist seit November 2008 geschéftsfihrendes Verwaltungsratsmitglied von Mediolanum
International Funds Limited. Bevor er seine derzeitigen Funktionen Ubernommen hat, war Furio
Pietribiasi seit Januar 2004 General Manager von Mediolanum Asset Management Limited. Davor hatte
er verschiedene Positionen bei Mediolanum Asset Management Limited inne, unter anderem war er ab
Januar 1999 Leiter der Investmentabteilung. Er begann seine berufliche Laufbahn im Bereich
Anlagemanagement bei Mediolanum Gestione Fondi in Mailand und arbeitete zuvor in einer der
fihrenden Rechts- und Steuerberatungsfirmen ltaliens. Furio Pietribiasi hat seinen Studienabschluss
in Wirtschafts- und Finanzwissenschaften an der Universitat von Triest, Italien, gemacht.

Christophe Jaubert (Franzose)

Christophe Jaubert ist Chief Investment Officer bei der Mediolanum International Funds Limited. Er
verfigt Uber mehr als 24 Jahre Erfahrung in der Vermdgensverwaltung bei grofien
Vermdgensverwaltern. Vor seinem Eintritt bei Mediolanum arbeitete er als Managing Director, Chief
Investment Officer und Head of Research bei Rothschild HDF Investment Solution in Paris. Davor war
er als Managing Director und Chief Investment Officer fir HDF Finance verantwortlich fir Paris, New
York, Singapur und Genf.

Martin Nolan (Ire)

Martin Nolan war von Juni 2011 bis Marz 2019 Verwaltungsratsmitglied bei Mediolanum Asset
Management Limited. Zuvor war Herr Nolan tber 22 Jahre in der Fonds-, Vermégensverwaltungs- und
Immobilieninvestitionsbranche bei marktfiihrenden Unternehmen tatig. Herr Nolan war CEO bei Aviva
Investors Ireland und hatte auch die Position des Chief Investment Officer inne. Zuvor war Herr Nolan
Verwaltungsratsmitglied von Group Investments bei Norwich Union und hatte verschiedene Positionen
innerhalb dieser Gruppe inne, insbesondere in Bezug auf die Verwaltung von Aktien und Immobilien.
Herr Nolan begann seine berufliche Karriere im Bausektor bei John Sisk Ltd. Herr Nolan ist Mitglied der
Life Industry Association und sitzt derzeit im Vorstand einer Reihe irischer Finanzunternehmen,
darunter auch Investmentfonds mit Sitz in Irland.

Karen Zachary (lIrin)

Frau Zachary ist Chief Operating Officer bei Lansdowne Partners und stie3 nach deren erfolgreichen
Ubernahme von CRUX im August 2023 zu dem Unternehmen. Vor der Ubernahme war sie CEO von
CRUX Asset Management. Sie hatte diese Position seit Anfang 2020 inne, nachdem sie 2015 als COO
zu CRUX gekommen war. Sie ist seit Uber 25 Jahren in leitenden Positionen in der
Vermdgensverwaltung tatig, unter anderem bei Man Group, Janus Henderson und Fidelity, sowohl in
London als auch in Dublin.

Karen Zachary ist auRerdem nicht-geschéftsfilhrendes Verwaltungsratsmitglied der Investment
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Association, des britischen Verbands fir den Investment-Management-Sektor. Aulerdem ist sie
Mitglied des EGA Small Business Practitioner Panel, das den Vermdgensverwaltungssektor fiir die
britische Aufsichtsbehdrde reprasentiert. Sie hat einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft von der
Durham University.

Michael Hodson (Ire)

Von 2011 bis 2020 war Michael Hodson bei der Central Bank of Ireland tatig, wo er mehrere leitende
Positionen innehatte, letztendlich Director of Asset Management & Investment Banking. In dieser
Funktion war Herr Hodson fir die Genehmigung und Uberwachung einer breiten Palette von
Unternehmensarten zustandig, u.a. grolRe Investmentbanken, MiFID-Investmentgesellschaften,
Fondsdienstleister und Marktinfrastrukturunternehmen.  Herr Hodson hat einen Abschluss als
Bilanzbuchhalter und absolvierte seine Ausbildung bei Lifetime, dem Lebensversicherungszweig der
Bank of Ireland und hat ein Diplom in Corporate Governance von der Michael Smurfit Business School.
Nach seiner Zeit bei Lifetime hatte Herr Hodson verschiedene Funktionen im irischen
Wertpapiermaklersektor inne. Herr Hodson war fiir NCB Stockbrokers und Fexco Stockbroking tatig.
Ferner war er Griindungsaktionar der Merrion Capital Group, wo er von 1999 bis 2009 die Rolle des
Finance Director innehatte und 2010 CEO war.

Edoardo Fontana Rava (lItaliener)

Edoardo Fontana Rava ist Head of Product and Business Model Development bei der Banca
Mediolanum S.p.A. und ist Uberdies geschéaftsfiihrendes Verwaltungsratsmitglied der Mediolanum
Fiduciari S.p.A. Vor seiner aktuellen Position bekleidete Herr Fontana Rava zahlreiche Positionen bei
der Banca Mediolanum S.p.A., unter anderem als Head of Marketing. Herr Fontana Rava war von 2017
bis 2021 Chairman der Prexta S.p.A. Herr Fontana Rava hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft und
Marketing der European Business School in Paris, Frankreich.

Fiona Frick (Schweizerin)

Fiona Frick ist die Grindungspartnerin von Circe Invest, einem Unternehmen, dass
Vermdgenseigentimern und Vermdgensverwaltern dabei hilft, Nachhaltigkeit und Differenzierung in
ihre Anlagekonzepte einzubinden. Sie ist aullerdem nicht-geschaftsfihrendes Verwaltungsratsmitglied
bei der Bank of America Securities Europe. Davor war sie von 1990 bis 2022 bei Unigestion tatig. Hier
hatte sie verschiedene Funktionen inne, die in ihrer Ernennung zum CEO von 2011 bis 2022 gipfelten.
Sie leitete die Expansion von Unigestion in den Bereichen Private Equity, Multi-Asset und nachhaltige
Finanzen. Zuvor war Frau Frick Head of Equity und arbeitete im Investment Management und als
Finanzanalystin.

Sie hat einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft vom Institute Supérieur de Gestion (1.S.G.) in
Paris und einen Abschluss in Literatur und Philosophie von der Universitat Dijon. Darlber hinaus hat
sie das Executive-Programme an der Harvard Business School, dem IMD, der |.E.S.E. Business
School, dem CFA Institute und der U.l.C.N. Academy absolviert.

Die Geschéaftsadresse der Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft, die (mit Ausnahme
von Herrn Pietribiasi) allesamt nicht geschaftsfliihrungsbefugt sind, befindet sich am eingetragenen Sitz
der Verwaltungsgesellschaft, Fourth Floor, The Exchange, IFSC, Dublin 1, Irland. Der Company
Secretary der Verwaltungsgesellschaft ist die Walkers Corporate Services (Ireland) Limited, The
Exchange, George's Dock, International Financial Services Centre, Dublin, D01 W213, Irland.

Die Verwaltungsgesellschaft ist auch die Verwaltungsgesellschaft von Mediolanum Best Brands und
des Mediolanum Fund of Hedge Funds, die jeweils von der Zentralbank genehmigt sind.
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Vertriebsgesellschaften

Die Verwaltungsgesellschaft fungiert als Hauptvertriebsgesellschaft der Teilfonds und kann eine oder
mehrere Vertriebsgesellschaften ernennen, die Anteile einer oder mehrerer Klassen eines oder
mehrerer Teilfonds in ihrem Namen vertreiben. Fir einen Teilfonds kann es mehr als eine
Vertriebsgesellschaft geben. Die Namen einiger Klassen kénnen den Namen der zustandigen
Vertriebsgesellschaft enthalten und einige Klassen kénnen ausschlieBlich unter dem Markenzeichen
oder dem Logo der zustandigen Vertriebsgesellschaft vertrieben werden. Mit Ausnahme der Falle, in
denen die Vertriebsgesellschaft hinsichtlich des Fonds fiir eine weitere Funktion ernannt worden ist,
besteht die einzige Beziehung zwischen der Vertriebsgesellschaft und dem Fonds darin, dass die
Vertriebsgesellschaft Anteile der entsprechenden Klasse/des entsprechenden Teilfonds an ihre
eigenen Kunden vertreibt. Separate Klasseninformationskarten kdnnen zu einer oder mehreren der
Anteilsklassen, die von der Vertriebsgesellschaft vertrieben werden, ausgegeben werden und kénnen
das Markenzeichen oder das Logo dieser Vertriebsgesellschaft tragen.

Cash Manager

Die Verwaltungsgesellschaft kann in Ubereinstimmung mit den Vorschriften der Zentralbank einen oder
mehrere Cash Manager beauftragen, um auf taglicher Basis die zuséatzlichen liquiden Mittel eines oder
mehrerer Teilfonds mit dem Ziel zu verwalten, mdglichst hohe Einkiinfte aus diesem Teil eines
Portfolios eines Teilfonds zu erreichen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch selbst unmittelbar
die zusatzlichen liquiden Mittel eines oder mehrerer Teilfonds verwalten.

Detaillierte Informationen zu dem fiir einen bestimmten Teilfonds ernannten Cash Manager werden in
den periodischen Berichten zum Fonds bekannt gegeben und den Anteilsinhabern auf deren Ansuchen
hin zur Verfligung gestellt.

Delegierte Anlagemanager

Die Verwaltungsgesellschaft kann entsprechend den Erfordernissen der Zentralbank ihre Aufgaben bei
der Verwaltung der Vermdgenswerte eines oder mehrerer Teilfonds ganz oder zum Teil an einen oder
mehrere delegierte Anlagemanager Ubertragen; dies wird in den laufenden Berichten des Fonds
bekannt gegeben

Die Einzelheiten Uber die jeweiligen delegierten Anlagemanager, die fiir einen bestimmten Teilfonds
bestellt wurden, werden in den periodischen Berichten zum Fonds bekannt gegeben. Die genannten
Informationen werden den Anteilsinhabern auf deren Ansuchen hin zur Verfligung gestellt.

Verwaltungsstelle

CACEIS Investor Services Ireland Limited/CACEIS Ireland Limited (,CIL") ist eine in Irland mit
beschrankter Haftung gegriindete Gesellschaft, die von der Zentralbank gemafl dem Investment
Intermediaries Act 1995 zugelassen ist. Die Verwaltungsstelle ist eine 100-prozentige
Tochtergesellschaft der  CACEIS-Gruppe. Die  Verwaltungsstelle ist im Bereich
Verwaltungsdienstleistungen fiir Organismen fir gemeinsame Anlagen tatig. Am 3. Juli 2023 gaben die
Royal Bank of Canada und CACEIS S.A. (,CACEIS S.A.”) den Abschluss des Kaufs der RBC Investor
Services Bank S.A. durch CACEIS S.A. bekannt (was auch den Erwerb einiger ihrer
Tochtergesellschaften einschlieRlich CACEIS Investor Services Ireland Limited — (ehemals RBC
Investor Services Ireland Limited) (,CACEIS IS Ireland®) — einschloss). Am 31. Mai 2024 fusionierte
CACEIS IS Ireland mit Caceis Ireland Limited. Die Fusion wurde von der Zentralbank genehmigt. Als
Folge der Fusion wird CIL weiterhin die Dienstleistungen fiir den Fonds gemaf den Bedingungen der
Verwaltungsvereinbarung erbringen.
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Nach der Verwaltungsvereinbarung ist die Verwaltungsstelle fir die Verwaltung der Fondsgeschafte,
einschliellich der Verwahrung der Bilanzaufzeichnungen des Fonds, der Berechnung des
Nettoinventarwertes jedes Teilfonds, der Berechnung des Nettoinventarwertes je Anteil und als
Registerstelle und Transferstelle zustandig.

Treuhdnder

Die Caceis Investor Services Bank S.A., Niederlassung Dublin, eine in Luxemburg mit beschrankter
Haftung gegriindete und durch ihre Niederlassung in Dublin handelnde Gesellschaft, ist der
Treuhander. Der Treuhander ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Caceis-Gruppe und hat
seine Hauptniederlassung in 14, Porte de France, L-4360 Esch/Alzette, GroRherzogtum Luxemburg.
Der Treuhander ist von der Zentralbank als Treuhander fur den Fonds zugelassen.

Die Hauptaufgaben des Treuhanders liegen in seiner Funktion als Depotbank und Treuhander fiir die
Vermdgenswerte der Teilfonds.

Die Pflichten des Treuhanders bestehen in der Verwahrung, der Aufsicht und der Uberpriifung der
Vermogenswerte des Fonds und seiner Teilfonds in Ubereinstimmung mit den Vorschriften der OGAW-
Bestimmungen. Der Treuhadnder wird auch Dienstleistungen im Hinblick auf die
Geldmitteliberwachung, die Zahlungsstréme und Zeichnungen der Teilfonds zur Verfiigung stellen.

Der Treuhander hat sicherzustellen, dass der Verkauf, die Ausgabe, der Ruckkauf und die Einziehung
von Anteilen in Ubereinstimmung mit der einschlagigen Gesetzgebung und den Regelungen des
Treuhandvertrags  ausgefihrt werden. Der Treuhdnder wird die Weisungen der
Verwaltungsgesellschaft ausfiihren, es sei denn, diese stehen im Widerspruch zu den OGAW-
Bestimmungen oder dem Treuhandvertrag. Der Treuhander ist aulRerdem verpflichtet, in jedem
Geschéaftsjahr Auskinfte Uber das Verhalten der Verwaltungsgesellschaft einzuholen und den
Anteilsinhabern hiertiber zu berichten.

Haftung des Treuhénders

Nach den Regelungen des Treuhandvertrags haftet der Treuhdnder gegenuber dem jeweiligen
Teilfonds und seinen Anteilsinhabern fur das Abhandenkommen eines von ihm oder einer nach
Vorschrift 34(A) der OGAW-Bestimmungen bestellten Unterdepotbank verwahrten Finanzinstrumentes
(d. h., die Vermdgensgegenstande, die nach den OGAW-Bestimmungen verwahrt werden mussen).
Allerdings haftet der Treuhander nicht fur das Abhandenkommen eines von ihm oder einer
Unterdepotbank verwahrten Finanzinstruments, wenn der Beweis gelingt, dass das Abhandenkommen
auf ein auBeres Ereignis zuriickzufiihren ist, das nach verninftigen Erwagungen nicht angemessen
kontrolliert werden konnte und dessen Folgen trotz aller angemessenen Anstrengungen unvermeidbar
waren.

Nach den Regelungen des Treuhandvertrags haftet der Treuhander auflerdem gegeniiber dem
Teilfonds und den Anteilsinhabern fir alle weiteren Schaden, die auf einer fahrlassigen oder
vorsatzlichen Nichterfiillung der Verpflichtungen des Treuhanders nach den OGAW-Bestimmungen
zuriickzufiihren sind.

Ubertragung

Nach den OGAW-Bestimmungen kann der Treuhander seine Verwahrpflichten an einen
Unterverwahrer Ubertragen, wenn (i) die Dienstleistung nicht in der Absicht Ubertragen wird, die
Vorschriften der OGAW-Bestimmungen zu umgehen, (ii) der Treuhander einen objektiven Grund fur
die Auslagerung darlegen kann und (iii) der Treuhander bei der Auswahl und Bestellung des
Unterverwahrers, dem sie Teile ihrer Aufgaben Ubertragen mdchte, mit der gebotenen Sachkenntnis,
Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit vorgegangen ist und geht bei der regelméRigen Uberprifung und
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laufenden Kontrolle von Unterverwahrer, denen er Teile ihrer Aufgaben Ubertragen hat, und von
Vereinbarungen des Unterverwahrers hinsichtlich der ihm Ubertragenen Aufgaben weiterhin mit der
gebotenen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit vor. Die Haftung des Treuhanders wird von
einer solchen Ubertragung nicht ber(hrt.

Der Treuhander hat seine Pflichten als Verwahrer im Hinblick auf die von ihm verwahrten
Finanzinstrumente auf bestimmte Unterverwahrer Ubertragen. Eine Liste mit den Unterverwahrern, die
der Treuhander zum Datum dieses Prospekts verwendet, befindet sich in Anhang VI zu diesem
Prospekt.

Konflikte

Um Interessenkonflikten zu begegnen, hat der Treuhander Grundsatze fur den Umgang mit
Interessenkonflikten eingerichtet, die darauf abzielen:

° Potenzielle Interessenkonflikte zu erkennen und sie zu analysieren;
. Interessenkonflikte aufzuzeichnen, zu bewaltigen und zu Gberwachen, insbesondere durch
. dauerhafte MaRnahmen, um Interessenkonflikten zu begegnen, wie beispielsweise die

Unterhaltung getrennter Rechtstrager, Trennung von Pflichten, Trennung der
verschiedenen Berichtswege, Insiderlisten fur Mitarbeiter, oder

. Einflhrung eines bei der Verwaltung, auf den Einzelfall abstellenden Vorgehens, das
(i) angemessene Vorsorgemafinahmen ergreift, wie z.B. das Entwerfen einer
~Watchlist, das Einfiihren einer neuen ,Chinese Wall*, die Sicherstellung, dass
Geschafte zu den im Ublichen Geschaftsverkehr entsprechenden Konditionen nach
dem ,arm’s length“-Prinzip abgeschlossen werden und/oder das Informieren der
betroffenen Anteilsinhaber des Fonds, oder (ii) eine Tatigkeit, die zu einem
Interessenkonflikt fihrt, nicht ausfihrt.

Auf Anfrage erhalten Anleger aktuelle Informationen zu den Pflichten des Treuhanders,
Interessenkonflikten und den Ubertragungsvorkehrungen des Treuhanders.

Korrespondenzbanken/Zahlstellen

Die Verwaltungsgesellschaft kann in einem oder mehreren Landern Korrespondenzbanken oder
Zahlstellen ernennen. Jede Korrespondenzbank oder jede Zahlstelle, die ernannt wird, dient als
Korrespondenzbank oder Zahlstelle flir den Fonds und jeden seiner Teilfonds und nimmt ihre Aufgaben
wahr, Zahlungen im Auftrag von Personen entgegenzunehmen, die in dem entsprechenden Land
ansassig sind und die Anteile zeichnen mdchten; die Betrage des Riicknahmepreises von Anteilen und
von Ausschittungen an Anteilsinhaber auszuzahlen und Unterlagen, die von der
Verwaltungsgesellschaft als Verwaltungsgesellschaft des Fonds nach der derzeitigen Gesetzgebung
des entsprechenden Landes aufgesetzt werden miissen, sowie jede Mitteilung Gber die Einberufung
einer Anteilsinhaberversammlung sowie die Texte von etwaigen bereits getroffenen Beschliissen oder
von Beschlussen, die erst noch zu treffen sind, fir die Anteilsinhaber bereitzuhalten. Einzelheiten zu
den jeweiligen Korrespondenzbanken oder Zahlstellen, die in verschiedenen Landern ernannt wurden,
sind dem Anhang Il dieses Prospekts zu entnehmen.

Transaktionen der Verwaltungsgesellschaft, der delegierten Anlagemanager, der
Verwaltungsstelle, des Treuhanders und von assoziierten Unternehmen

Der Verwaltungsgesellschaft, dem Treuhdnder, den delegierten Anlagemanagern, der
Verwaltungsstelle oder mit der Verwaltungsgesellschaft, dem Treuhdnder, den delegierten
Anlagemanagern oder der Verwaltungsstelle verbundenen Unternehmen und deren leitenden
Angestellten oder Geschéftsfiihrern ist es nicht untersagt, Handel mit Vermégenswerten der Teilfonds
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zu treiben, solange diese Geschafte zu den im Ublichen Geschéaftsverkehr entsprechenden Konditionen
nach dem ,arm’s length“-Prinzip (Prinzip der rechtlichen Selbststéandigkeit) abgewickelt werden.
Derartige Transaktionen mussen im besten Interesse der Anteilsinhaber liegen.

Zulassige Transaktionen stehen unter dem Vorbehalt:

(i) einer Bewertung durch eine Person, die von dem Treuhander genehmigt wurde oder von der
Verwaltungsgesellschaft, sofern die Transaktionen den Treuhander mit einschlieen, dass die
Transaktion unabhangig und sachkompetent durchgefiihrt wurde; oder

(ii) einer Durchflhrung zu bestmdglichen Konditionen an organisierten Bodrsen in
Ubereinstimmung mit der jeweiligen Bérsenordnung; oder

(iii) falls (i) oder (ii) nicht praktikabel sind, einer Abwicklung zu Konditionen, die nach Auffassung
des Treuhdnders oder, im Falle einer Transaktion, an der der Treuhdnder beteiligt ist, nach
Auffassung der Verwaltungsgesellschaft das Prinzip erfiillen, dass solche Transaktionen
marktkonform und im besten Interesse der Anteilsinhaber des jeweiligen Teilfonds durchgefihrt
werden.

Der Treuhander oder, wenn der Treuhdander an der Transaktion beteiligt ist, die
Verwaltungsgesellschaft, haben zu dokumentieren, auf welche Weise die oben genannten
Voraussetzungen eingehalten wurden. Sofern ein Geschaft gemal der oben unter (iii) genannten
Voraussetzung durchgefiihrt wurde, hat der Treuhander oder, wenn der Treuhander an der Transaktion
beteiligt ist, die Verwaltungsgesellschaft den Grund zu dokumentieren warum die Transaktion
marktkonform und im besten Interesse der Anteilsinhaber des jeweiligen Teilfonds durchgefuhrt wird.

Interessenkonflikte

Die Verwaltungsgesellschaft, die delegierten Anlagemanager, die Verwaltungsstelle, der Treuhander
und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen, leitenden Angestellten und Aktionare (gemeinsam als
die ,Parteien® bezeichnet) sind oder kbnnen in andere finanzielle, investmentbezogene und berufliche
Aktivitaten involviert sein, die gelegentlich einen Interessenkonflikt bei der Betreuung eines Teilfonds
verursachen kénnen. Diese schlieBen auch die Verwaltung sonstiger Fonds, den Kauf und Verkauf
von Wertpapieren, die Anlage- und Managementberatung, Maklerdienste, verwahrende und
treuhanderische Dienste sowie die Ausiibung von Funktionen als Geschaftsfuhrer, leitende Angestellte,
Berater oder Agenten anderer Fonds oder anderer Gesellschaften, darunter auch Gesellschaften, in
die ein Teilfonds investieren kann, mit ein. Dabei ist insbesondere vorstellbar, dass die
Verwaltungsgesellschaft oder die delegierten Anlagemanager mit der Leitung oder der Beratung
betreffend Investitionen in weiteren Anlagefonds befasst sind, die ahnliche oder Uberlappende
Anlageziele wie die eines Teilfonds haben kénnen. Jede der Parteien gewahrleistet jeweils, dass die
Ausfiihrung ihrer jeweiligen Verpflichtungen nicht durch eine etwaige derartige Beteiligung
beeintrachtigt wird. Fir den Fall, dass sich tatsachlich ein Interessenkonflikt ergibt, werden die
Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft sich darum bemdihen, sicherzustellen, dass er
gerecht geldst wird. Bei Co-Investitionsmdglichkeiten, die zwischen Teilfonds oder aufgrund anderer
Kunden des jeweiligen delegierten Anlagemanagers (sofern bestellt) entstehen, wird der jeweilige
delegierte Anlagemanager sicherstellen, dass die Teilfonds zu gleichen Teilen an solchen
Anlagemoglichkeiten teilhaben und diese fair verteilt werden.

Die Verwaltungsgesellschaft und die delegierten Anlagemanager sowie deren Tochtergesellschaften,
verbundene Unternehmen, Verbundpartner, assoziierte Unternehmen, Vertreter,
Verwaltungsratsmitglieder, leitende Angestellte, Delegierte oder verbundene Personen (,verbundene
Personen” und jeweils eine ,verbundene Person®) diirfen keine Zahlungsmittel oder andere Rabatte
behalten, einschlieBlich der Entgegennahme und Aufbewahrung von Gebuhren, Provisionen oder
anderen geldwerten oder nicht monetaren Vorteilen, die nicht als ,geringfiigige nicht monetare* Vorteile
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gelten. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch Anlageanalysen erhalten, ohne dass dies einen
solchen Anreiz darstellt.
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6. VERWALTUNG DES FONDS
Beschreibung der Anteile

Samtliche Anteile jedes Teilfonds sind frei Ubertragbar und, vorbehaltlich der unten dargelegten
Unterschiede zwischen den Anteilen aus unterschiedlichen Klassen, gleichermallen berechtigt, an den
Gewinnen und Ausschittungen (falls diese vorgenommen werden) dieses Teilfonds und an seinen
Vermdgenswerten fir den Fall einer Auflésung teilzuhaben. Die nennwertlosen Anteile, die bei der
Ausgabe voll bezahlt sein missen — aufer unter bestimmten Umstanden, die im Ermessen der
Verwaltungsgesellschaft liegen —, sind nicht mit Vorzugs- oder Vorkaufsrechten ausgestattet. Bruchteile
von Anteilen kdnnen mit bis zu drei Dezimalstellen ausgegeben werden.

Ein Anteil in einem Teilfonds stellt ein wirtschaftliches Eigentum an einem ungeteilten, der
entsprechenden Klasse zuzuordnenden Investmentanteil am Vermdgen des entsprechenden Fonds
dar.

Der Fonds besteht aus Teilfonds, wobei jeder einzelne Teilfonds eine getrennte Vermbdgensmasse
bildet. Die Verwaltungsgesellschaft kann entweder bei der Grindung eines Teilfonds oder danach
mehr als eine Klasse von Anteilen in einem Teilfonds auflegen, die sich im Hinblick auf die
Zeichnungsgebuhren und Aufwendungen (einschliellich der Verwaltungsgebuhr), Mindestzeichnung,
festgelegte Wahrung, Absicherungsstrategie, die (gegebenenfalls) fir die festgelegte Wahrung der
Klasse verwendet wird, Ausschittungspolitik und sonstige andere Merkmale, die jeweils von der
Verwaltungsgesellschaft festlegt werden, unterscheiden kénnen. Anteile sind an die Anleger als Anteile
einer Klasse auszugeben.

A-Anteile sind nicht dazu berechtigt, an Ausschittungen teilzunehmen, wahrend B-Anteile dazu
berechtigt sind.

Fiihrung von Umbrella-Geldkonten

Die Verwaltungsgesellschaft kann Umbrella-Geldkonten erdffnen. Alle Zeichnungsbetrage,
Rucknahmebetrage und Dividenden, die von einem Teilfonds oder an einen Teilfonds geleistet werden,
werden Uber die Umbrella-Geldkonten verwaltet und abgewickelt. Die Verwaltungsgesellschaft wird
jedoch sicherstellen, dass das Guthaben eines Umbrella-Geldkontos — ob positiv oder negativ — dem
betreffenden Teilfonds zugeordnet wird, um dem Erfordernis des Treuhandvertrags gerecht zu werden,
dass die Vermogenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds von den Vermdgenswerten der
anderen Teilfonds getrennt zu halten sind und dass getrennte Blicher und Geschéaftsunterlagen fir
jeden Teilfonds gefuhrt werden, in denen alle Transaktionen des Teilfonds aufgezeichnet werden.

Weitere Informationen im Zusammenhang mit der Fiihrung von Umbrella-Geldkonten, sind jeweils unter
der Uberschrift (i) ,Antrag auf Zeichnung von Anteilen - ,Filhrung von Umbrella-Geldkonten®; (ii)
.Rickgabe von Anteilen* - ,Fiihrung von Umbrella-Geldkonten®; und (iii) ,Ausschittungspolitik®
aufgefiihrt. Es wird auRerdem auf den Abschnitt des Prospekts mit der Uberschrift ,Risikofaktoren -
,FUhrung von Umbrella-Geldkonten“ angefihrt.

Missbrauchliche Handelspraktiken/Market Timing

Die Verwaltungsgesellschaft rat Anlegern allgemein, im Rahmen einer langfristigen Anlagestrategie in
die Teilfonds anzulegen und rat gleichzeitig von exzessiven, kurzfristigen oder missbrauchlichen
Handelspraktiken ab. Diese Aktivitaten, die manchmal als ,Market Timing“ bezeichnet werden, kénnen
sich nachteilig fir die Teilfonds und die Anteilsinhaber auswirken. So kann — abhangig von
verschiedenen Faktoren wie der GrolRe des Teilfonds und davon, welcher Anteil seiner
Vermdgenswerte in Zahlungsmitteln gehalten wird — kurzfristiger oder exzessiver Handel seitens der
Anteilsinhaber das effiziente Management des Teilfonds-Portfolios beeintrachtigen, die
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Transaktionskosten und Steuern erhéhen und sich nachteilig auf die Wertentwicklung des Teilfonds
auswirken.

Die Verwaltungsgesellschaft versucht, missbrduchliche Handelspraktiken zu verhindern und die
genannten Risiken unter anderem durch die folgenden MalRnahmen zu reduzieren:

(i) Soweit es eine Verzdgerung zwischen der Anderung des Werts der im Rahmen des Portfolios
eines Teilfonds gehaltenen Vermdgenswerte und dem Zeitpunkt gibt, zu dem diese Anderung
sich im Nettoinventarwert je Anteil niederschlagt, besteht fiir den Teilfonds das Risiko, dass
Anleger diese Verzdgerung zu nutzen versuchen, indem sie Anteile zu einem Nettoinventarwert
kaufen oder zuriickgeben, der nicht angemessenen fairen Marktpreisen entspricht. Die
Verwaltungsgesellschaft versucht diese Aktivitdt, die manchmal als ,Stale Price Arbitrage”
bezeichnet wird, abzuhalten und zu verhindern, indem sie angemessen von ihren Befugnissen
Gebrauch macht, um den Wert von Anlagen unter Bericksichtigung entsprechender
Erwagungen anzupassen, so dass der Marktwert dieser Anlagen wiedergegeben wird.

(ii) Die Verwaltungsgesellschaft kann die Kontoaktivitdten der Anteilsinhaber Uberwachen, um
exzessive und stérende Handelspraktiken aufzudecken und zu verhindern und behalt sich das
Recht vor, nach ihrem Ermessen die Zeichnung oder den Umtausch ohne Angabe von Griinden
und ohne Zahlung einer Entschadigung abzulehnen, sofern sich nach ihrer Auffassung die
Transaktion nachteilig fir die Interessen des Teilfonds oder seiner Anteilsinhaber auswirken
kann. Die Verwaltungsgesellschaft kann auf3erdem die Kontoaktivitdten der Anteilsinhaber in
Hinblick auf haufige Kaufe und Verkaufe tberwachen, die dem Anschein nach als Reaktion auf
kurzfristige Schwankungen des Nettoinventarwerts je Anteil erfolgen, und Handlungen
vornehmen, die ihr geeignet erscheinen, um solche Aktivitadten zu unterbinden.

Es kann nicht garantiert werden, dass die missbrauchlichen Handelspraktiken eingeschrankt oder
beseitigt werden kénnen. So verschleiern beispielsweise Treuhandkonten, bei denen Kaufe und
Verkaufe von Anteilen von zahlreichen Anlegern fir den Handel mit dem Teilfonds auf einer Nettobasis
zusammengefasst werden, die Identitdt der Anleger in einem Teilfonds. Dies erschwert der
Verwaltungsgesellschaft die Feststellung von missbrauchlichen Handelspraktiken.

Antrag auf Zeichnung von Anteilen
Zeichnungsverfahren

Antrage fur die erstmalige Zeichnung von Anteilen sollten an die Verwaltungsstelle oder an die
Korrespondenzbank/Zahistelle zum Zwecke der Weiterleitung an die Verwaltungsstelle dergestalt
gerichtet werden, dass der Zeichnungsantrag ausgefiillt und per Post, Fax (wobei das Original per Post
nachgesandt wird) oder mithilfe eines von der Vertriebsgesellschaft angebotenen sicheren
elektronischen Kommunikationsmittels, das von der Zentralbank gebilligt wurde, an die
Verwaltungsstelle oder die Korrespondenzbank/Zahistelle {bermittelt werden. Samtliche
nachfolgenden Antrdge mussen an die Vertriebsgesellschaft per Brief, Fax oder mithilfe eines von der
Vertriebsgesellschaft angebotenen sicheren elektronischen Kommunikationsmittels, das von der
Zentralbank gebilligt wurde, oder Gber die Kommunikationsmittel, die von der Verwaltungsgesellschaft
vorgegeben werden, Ubermittelt werden.

Jeder Antrag muss bei der Verwaltungsstelle oder bei der Korrespondenzbank/Zahistelle oder der
Vertriebsgesellschaft zur Weiterleitung an die Verwaltungsstelle an deren jeweiligen
Geschaftsadressen bis spatestens 12:00 Uhr mittags (irische Zeit) an dem dem entsprechenden
Handelstag vorausgehenden Werktag eingehen. Jeder Antrag, der nach dem oben genannten
Zeitpunkt eingeht, gilt als fir den auf diesen Handelstag nachstfolgenden Handelstag eingebracht, es
sei denn, dass sich die Verwaltungsgesellschaft in Ausnahmeféllen und nach freiem Ermessen
entscheidet, einen oder mehrere Antrage, die nach dem oben genannten Zeitpunkt eingegangen sind,
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zur Bearbeitung an diesem Handelstag zuzulassen. Dies geschieht unter der Voraussetzung, dass
dieser Antrag/diese Antrage fir den jeweiligen Handelstag vor Geschaftsschluss am betreffenden
Bewertungstag eingegangen ist/sind. Die Zahlung im Zusammenhang mit den Zeichnungen muss beim
Treuhander spatestens zwei Werktage nach dem betreffenden Handelstag in Form von frei verfugbaren
Mitteln eingehen.

Es kénnen voribergehende Zuteilungen vorgenommen werden, auch wenn die Betradge oder Angaben
und Erkldrungen, welche die Verwaltungsgesellschaft nach Vorschriften zur Verhinderung der
Geldwasche oder der Verhinderung der Terrorismusfinanzierung benétigt, nicht bei dieser eingegangen
sind. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch jegliche vorlaufig vorgenommene Zuteilung aufheben
und notwendige Anderungen in dem jeweiligen Register vornehmen. Solche Anteile gelten dann als
niemals ausgegeben. Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Anteilszeichner Zinsen zu einem von ihr
festzulegenden Satz in Rechnung stellen und/oder es kann erforderlich sein, wenn der Anteilszeichner
bereits Anteilsinhaber ist, manche oder alle seiner Anteile zurickzunehmen oder zu verkaufen, um den
erlittenen Verlust und die Kosten, Aufwendungen oder Geblhren zu ersetzen, welche die
Verwaltungsgesellschaft, der Fonds oder ein Teilfonds aufgrund des nicht erfolgten Zugangs der
Unterlagen und der Betrage bei der Verwaltungsgesellschaft oder ihrem Vertreter tragen musste.

Die Verwaltungsstelle oder die Korrespondenzbank/Zahistelle kann nach eigenem Ermessen jeden
Antrag auf die Zuteilung solcher Anteile insgesamt oder in Teilen ablehnen, wobei in diesem Fall die
Zeichnungsgelder oder jeder Saldo dazu dem Antragsteller auf dessen eigenes Risiko per Uberweisung
auf das angegebene Konto des Antragstellers oder per Postsendung zuriickgesandt werden.

Anteilsscheine kénnen auf Anfrage des Anteilsinhabers in Form von Namensanteilen ausgegeben
werden. Flr die Ausgabe jedes Anteilsscheines kann eine GeblUhr von 25 EUR von der
Verwaltungsgesellschaft in Rechnung gestellt werden. Jeder Anteilsschein ist durch die oder im Namen
der Verwaltungsgesellschaft und durch den Treuhdnder zu unterschreiben, wobei beide Unterschriften
auch Faksimiles sein kdnnen. Fur den Fall, dass der Anteilsinhaber keinen Anteilsschein beantragt,
muss der Anteilsinhaber eine schriftliche Eigentumsbestatigung durch die Verwaltungsgesellschaft
erhalten.

Nach dem Erstausgabezeitraum eines Teilfonds soll jede Ausgabe von Anteilen nur durch die
Verwaltungsstelle an einem Handelstag vorgenommen werden.

US-Personen dirfen keine Anteile eines Teilfonds des Fonds erwerben, und Antragsteller miissen
bestatigen, dass sie Anteile nicht mittelbar oder unmittelbar fir US-Personen erwerben und alle
Antragsteller missen bestatigen, dass sie solche Anteile nicht an eine US-Person verkaufen oder ihr
zum Kauf anbieten oder an sie Ubertragen. Die Verwaltungsgesellschaft behalt sich das Recht vor,
Anteile eines Anteilsinhabers, der als US-Person qualifiziert oder spater unter diese Definition fallt,
zwangsweise zurickzunehmen.

Einzelzeichnungen und Sparplédne

Anteile samtlicher Anteilsklassen kdnnen einzeln gezeichnet werden, wahrend die Mdglichkeit der
Zeichnung mittels eines Sparplanes, durch den der Antragsteller sich dazu verpflichtet, Anteile zu einem
vorher vereinbarten Betrag Uber einen bestimmten Zeitraum zu kaufen, nur bei bestimmten
Anteilsklassen moglich ist. Die Zeichnungsmdglichkeiten werden in den entsprechenden
Antragsformularen aufgefiihrt, die bei der Verwaltungsgesellschaft und den Vertriebsgesellschaften
erhaltlich sind.
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Mindestzeichnung und Datenschutz

Fur die erstmalige und die nachfolgende Zeichnung von Anteilen koénnen unterschiedliche
Mindestbetrage festgelegt werden.

Der Mindestbetrag bei der erstmaligen Zeichnung des Fonds betragt 5.000 EUR. Der Mindestbetrag
bei der erstmaligen Zeichnung eines Teilfonds betragt 500 EUR. Nachfolgende Zeichnungen missen
mindestens zu einem Betrag von 250 EUR pro Teilfonds erfolgen.

Bei einem Sparplan muss der Mindestbetrag bei einer erstmaligen Zeichnung mindestens dem 12-
fachen Wert der im Rahmen des Sparplans vereinbarten Raten entsprechen. Die Mindestrate flir den
Fonds betragt 150 EUR. Die Mindestrate in Bezug auf einen Teilfonds betragt zumindest 50 EUR. Die
Anzahl der Raten bewegt sich zwischen mindestens 132 und héchstens 252 Raten. Nachfolgende
Raten mussen fir die einzelnen Teilfonds zumindest 50 EUR betragen.

Unter aulergewohnlichen Umstanden kann die Verwaltungsgesellschaft nach ihrem Ermessen im
Einzelfall den Mindestbetrag bei der erstmaligen Zeichnung und den nachfolgenden Zeichnungen
sowie Ratenzahlungen herabsetzen oder darauf verzichten.

Potenzielle Anleger sollten beachten, dass sie beim Ausflillen des Antragsformulars dem Fonds, der
Verwaltungsgesellschaft und ihren Beauftragten Informationen zur Verfigung stellen, die
personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO darstellen kénnten. Diese Daten werden fiir Zwecke
der Kundenidentifikation und des Zeichnungsprozesses, des Managements und der Verwaltung lhrer
Beteiligung am Fonds, der statistischen Analyse, der Marktforschung, der Einhaltung aller geltenden
rechtlichen, steuerlichen oder aufsichtsrechtlichen Anforderungen und, wenn die Zustimmung eines
Antragstellers vorliegt, zu Direktmarketingzwecken verwendet. Diese Daten kénnen fir die
angegebenen Zwecke an Dritte weitergegeben werden, einschliellich an Aufsichtsbehdrden,
Steuerbehdrden, Stellvertreter, Berater und Dienstleister der Verwaltungsgesellschaft und ihre
ordnungsgemaly bevollmachtigten Vertreter und ihre jeweiligen assoziierten oder verbundenen
Unternehmen, unabhangig von ihrem Standort (einschlieflich in Landern aulRerhalb des EWR, die
moglicherweise nicht dieselben Datenschutzgesetze wie Irland haben).

Anteilsinhaber haben das Recht, eine Kopie ihrer personlichen Daten zu erhalten, die von der
Verwaltungsgesellschaft und jedem ihrer beauftragten Dienstleister wie beispielsweise der
Vertriebsgesellschaft, der Verwaltungsstelle oder dem Treuhander aufbewahrt werden, sowie das
Recht auf Berichtigung von Ungenauigkeiten bezulglich der persdnlichen Daten, die von der
Verwaltungsgesellschaft aufbewahrt werden, und unter Umstanden das Recht die Daten zu I6schen
und ein Recht, die Verarbeitung zu beschrdnken oder zu beanstanden. Unter bestimmten
eingeschrankten Umstadnden kann ein Recht auf Datenubertragbarkeit bestehen. Wenn ein
Anteilsinhaber der Verarbeitung personenbezogener Daten flur Direktmarketing-Zwecke zustimmt,
kann dieser Anteilsinhaber diese Zustimmung jederzeit widerrufen.

Gleichfalls zu beachten ist, dass die Dienstleister des Fonds unter bestimmten Umstanden als die
Verantwortlichen flr die Verarbeitung der dem Fonds zur Verfliigung gestellten personenbezogenen
Daten fungieren kénnen. In solchen Fallen kénnen alle Rechte, die den Anteilsinhabern als betroffenen
Personen gemal der DSGVO zustehen, von einem Anteilsinhaber gegeniiber dem Dienstleister als
dem fur die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten Verantwortlichen ausgeubt werden.

Die Verwaltungsgesellschaft und die von ihr beauftragten Dienstleister werden alle zur Verfliigung
gestellten Unterlagen eines Anteilsinhabers in Bezug auf seine Anlage in den Fonds fir einen Zeitraum,
der nach den irischen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen vorgeschrieben ist und
mindestens sechs Jahre nach dem Anlagezeitraum endet oder nach dem Tag, an dem Anteilsinhaber
seine letzte Transaktion mit der Verwaltungsgesellschaft hinsichtlich des Fonds tatigt, aufbewahren.
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Eine Kopie der Datenschutzerklarung der Verwaltungsgesellschaft ist unter www.mifl.ie oder auf
Anfrage gegeniiber der Verwaltungsgesellschaft erhaltlich.

Fiihrung von Umbrella-Geldkonten

Falls Zeichnungsgelder eines Anteilsinhabers vor dem Handelstag zugehen, auf den sich ein bereits
zugegangener oder noch zugehender Antrag auf Zeichnung von Anteilen bezieht, werden diese in
einem Umbrella-Geldkonto gehalten. Diese Gelder werden ab Erhalt als Vermdgenswerte des
jeweiligen Teilfonds behandelt und sie werden nicht von der Anwendung bestimmter
Anlegerschutzvorschriften profitieren (das heif3t, die Zeichnungsgelder werden in einem solchen Fall
fur den jeweiligen Anleger nicht treuhanderisch als Anlegergelder verwahrt). In diesem Fall ist der
jeweilige Anteilsinhaber in Bezug auf die Zeichnungssumme, die von dem Treuhander im Namen des
Fonds gehalten wird, ein unbesicherter Glaubiger des betreffenden Teilfonds bis die Anteile an dem
jeweiligen Handelstag ausgegeben werden.

Im Falle einer Insolvenz des Teilfonds oder des Fonds besteht keine Garantie, dass der Teilfonds bzw.
der Fonds uber ausreichende Mittel verfiigen, um unbesicherte Glaubiger ganz zu befriedigen.
Zeichnungsgelder, die der Verwaltungsgesellschaft wie oben beschrieben vor einem Handelstag
zugeleitet wurden und in einem Umbrella-Geldkonto gehalten werden, haben denselben Rang wie alle
anderen unbesicherten Glaubiger des Teilfonds und haben einen Anspruch auf den anteiligen Betrag,
der an unbesicherte Glaubiger von dem Insolvenzverwalter ausgeschuttet wird. Daher kann der Anleger
unter solchen Umstanden nicht alle Betrage, die im Zusammenhang mit der Zeichnung von Anteilen
urspringlich auf das Umbrella-Geldkonto eingezahlt wurden, zurlickerhalten.

Bitte nehmen Sie auch die Risikofaktoren und den Abschnitt ,FUihrung von Umbrella-Geldkonten® im
Prospekt zur Kenntnis.

MalBnahmen zur Verhinderung von Geldwésche und gegen die Terrorismusfinanzierung

Die Verwaltungsgesellschaft wird von der Zentralbank reguliert und muss den vom Criminal Justice
(Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010 in seiner aktuellen Fassung (das ,CJA®)
vorgesehenen MalRnahmen entsprechen, die auf die Verhinderung und Aufdeckung von Geldwasche
und Terrorismusfinanzierung ausgerichtet sind.

MaRnahmen mit dem Ziel der Verhinderung von Geldwasche und gegen die Finanzierung von
Terrorismus machen eine detaillierte Uberpriifung der Identitdt des Antragstellers erforderlich.
Gegebenenfalls ist auch ein wirtschaftlich Berechtigter auf mégliche Risiken hin zu Uberprufen. Auch
politisch exponierte Personen (,PEPs®), das heiltt Personen, die wichtige ffentliche Amter ausiiben
oder zu einem beliebigen Zeitpunkt im vorangegangenen Jahr ausgelibt haben, sowie ihre
unmittelbaren Familienmitglieder oder ihnen bekanntermafien nahestehende Personen sind zu
identifizieren.

Das CJA verlangt eine detaillierte Uberpriifung der Identitdt des Anlegers und aller Personen, die
vorgeben, im Namen des Anlegers zu handeln. Dazu kann die Einholung eines Nachweises der
Adresse, der Herkunft der Mittel, der Herkunft des Vermdgens oder anderer zusatzlicher Informationen
gehéren, die jeweils angefordert werden kénnen, sowie die laufende Uberwachung der
Geschéftsbeziehung und gegebenenfalls die Identifizierung und Uberprifung der Identitiat des
wirtschaftlichen Eigentliimers auf risikosensibler Basis, um die im CJA und in den Bestimmungen zum
wirtschaftlichen Eigentimer festgelegten Verpflichtungen zu erfilllen. Im Anschluss an eine
risikoorientierte Bewertung des Antragstellers hangt das AusmalR der erforderlichen Dokumentation im
Rahmen der Sorgfaltspriifung/Uberpriifung von den Gegebenheiten ab, die bei der Antragstellung
vorliegen ab.
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Beispielsweise kann von einer Einzelperson verlangt werden, eine beglaubigte Kopie des Reisepasses
oder des Personalausweises vorzulegen, dessen Echtheit von einer 6ffentlichen Behoérde, wie z.B.
einem Notar, der Polizei oder einem Botschafter des Heimatlandes beglaubigt wurde den Nachweis
seiner/ihrer Adresse durch zwei originale oder beglaubigte Beweiskopien in Form von Rechnungen
eines Versorgungsunternehmens oder Bankauszigen zu erbringen, sowie sein/ihr Geburtsdatum und
den steuerlichen Wohnsitz anzugeben. Fur den Fall, dass es sich bei den Anlegern um Unternehmen
handelt, kdnnen im Rahmen dieser MaRnahmen die Vorlage einer beglaubigten Kopie der
Grundungsurkunde (und jeder Namensanderung), des Gesellschaftsvertrages und der Satzung (oder
einer vergleichbaren Urkunde) sowie beglaubigte Angaben U(ber Namen, Tatigkeitsbereiche,
Geburtsdaten, Privat- und Geschaftsadressen samtlicher Geschaftsfiihrer, wirtschaftlich Berechtigter
und Zeichnungsberechtigten verlangt werden. Berichtigungen eines Anlegerkontos werden erst nach
Vorlage dieser Beweismittel von der Verwaltungsstelle, der Korrespondenzbank/Zahlstelle
vorgenommen.

Je nach den Gegebenheiten, die bei einer Antragstellung vorliegen, kann eine detaillierte Uberpriifung
nicht erforderlich sein, wenn zum Beispiel die Antragstellung durch eine dritte Partei, wie im CJA
definiert, erfolgt. Diese Ausnahme gilt nur dann, wenn die oben genannte dritte Partei in einem Land
ansassig ist, das in Irland und der EU als ein Land anerkannt wird, das Uber gleichwertige Vorschriften
in Bezug auf Geldwasche und Vorschriften zur Verhinderung der Finanzierung von Terrorismus verfligt,
wirksam die Einhaltung dieser Vorschriften Uberwacht und sonstige zur Anwendung gelangende
Bedingungen erfiillt und sofern eine Verpflichtungserklarung (Letter of Undertaking) vorgelegt wird, die
bestatigt dass die dritte Partei die Echtheitstiberpriifung des Anlegers durchgefihrt hat und die
erlangten Informationen fiir den vorgeschriebenen Zeitraum aufbewahrt und diese auf Verlangen der
Verwaltungsstelle, der Korrespondenzbank/der Zahlstelle, der Vertriebsgesellschaft oder der
Verwaltungsgesellschaft vorlegt.

Die obigen Ausfuhrungen dienen lediglich als Beispiel und in dieser Beziehung behalten sich die
Verwaltungsstelle und die Korrespondenzbank/Zahlstelle jeweils das Recht vor, diejenigen
Informationen anzufordern, die zum Zeitpunkt des Antrags auf Zeichnung von Anteilen eines Teilfonds
fur die Uberprifung der Identitat eines Anlegers und, sofern relevant, des wirtschaftlichen Eigentiimers
einer Anlage erforderlich sind. Insbesondere behalten sich die Verwaltungsstelle, die
Korrespondenzbank/Zahistelle und die Vertriebsgesellschaft jeweils das Recht vor, zusatzliche
Uberpriifungen in Bezug auf neue und bestehende Anleger durchzufiihren, die als politisch exponierte
Personen (PEPs) eingestuft sind/eingestuft werden. Die Uberpriifung der Identitét des Anlegers und
ggf. des wirtschaftlichen Eigentimers muss vor der Aufnahme der Geschaftsbeziehung erfolgen. Auf
jeden Fall missen alle Anleger nach der ersten Kontaktaufnahme so schnell, wie ihnen dies
vernunftigerweise moglich ist, einen Nachweis Uber ihre Identitat erbringen. Zeichnungen werden erst
bearbeitet, nachdem die Uberprifung der Identitit des Anlegers abgeschlossen ist und alle relevanten
Unterlagen fur eine Kontoeréffnung eingegangen sind.

Fur den Fall, dass ein Anleger oder Antragsteller mit der Vorlage der verlangten Informationen in Verzug
geréat oder es versdumt, bestimmte Informationen vorzulegen, die fiir eine Uberpriifung notwendig sind,
kénnen die Verwaltungsstelle, die Korrespondenzbank/Zahlistelle oder die Vertriebsgesellschaft nach
eigenem Ermessen die erhaltenen Zeichnungsgelder rlickabwickeln oder zwangsweise die Anteile
eines solchen Anlegers zuriickkaufen, oder Zahlungen nach einem Rickkauf zuriickhalten (es werden
keine Rickabwicklungsgelder gezahlt, wenn der Anleger die erforderlichen Informationen nicht zur
Verfugung stellt). Die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Verwaltungsstelle behalten sich des
Weiteren das Recht vor, Rlicknahmezahlungen oder Ausschittungen an einen Anteilsinhaber zu
verweigern, wenn die Verwaltungsgesellschaft oder die Verwaltungsstelle vermutet oder darauf
hingewiesen wird, dass die Zahlung von Ricknahme- oder Ausschittungsgeldern an einen solchen
Anteilsinhaber zu einem VerstoR gegen geltende Geldwaschebekdmpfungsbestimmungen,
Finanzsanktionen oder andere Gesetze oder Vorschriften durch eine Person in dem jeweiligen
Hoheitsgebiet fiihren kénnte, oder wenn eine solche Verweigerung als notwendig oder angemessen
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erachtet wird, um die Einhaltung solcher Gesetze oder Vorschriften durch die Verwaltungsgesellschaft
oder die Verwaltungsstelle in dem jeweiligen Hoheitsgebiet sicherzustellen.

Weder die Verwaltungsratsmitglieder, noch die Verwaltungsstelle, die Korrespondenzbank/Zahlstelle,
die Vertriebsgesellschaft oder die Verwaltungsgesellschaft sind gegeniiber dem Anteilsinhaber daftr
verantwortlich, dass unter solchen Umstanden ein Zeichnungsantrag nicht bearbeitet wird oder Anteile
zwangsweise zurickgekauft werden oder die Zahlung von Rickabwicklungsgeldern zurlickgehalten
wird. Wenn ein Antrag abgelehnt wird, werden die Verwaltungsstelle, die
Korrespondenzbank/Zahlstelle, die Vertriebsgesellschaft oder die Verwaltungsgesellschaft die bereits
gezahlte Zeichnungssumme oder den Restbetrag auf Gefahr des Antragstellers gemal den
anwendbaren Vorschriften auf das Herkunftskonto zurtickbuchen. Die Verwaltungsstelle, die
Korrespondenzbank/Zahistelle, die Vertriebsgesellschaft oder die Verwaltungsgesellschaft kdnnen die
Auszahlung von Ricknahmegeldern verweigern, wenn der Anleger die erforderlichen Informationen
nicht zur Verfigung stellt.

Jeder Antragsteller und Anteilsinhaber ist gegenlber der Verwaltungsgesellschaft und/oder der
Verwaltungsstelle dazu verpflichtet, die Zusicherungen abzugeben, die der Fonds, die
Verwaltungsgesellschaft und/oder die Verwaltungsstelle im Zusammenhang mit den geltenden
Gesetzen zur Bekampfung der Geldwasche oder der Terrorismusfinanzierung verlangen kénnen. Ein
solcher Antragsteller oder Anteilsinhaber muss gegenlber der Verwaltungsgesellschaft und der
Verwaltungsstelle ebenfalls versichern, dass die von ihm in den Fonds eingebrachten Betrdge weder
direkt noch indirekt aus Aktivitaten resultieren, die gegen internationale Gesetze und Vorschriften
verstolRen, insbesondere gegen geltende Gesetze und Vorschriften zur Bekampfung der Geldwasche
oder der Terrorismusfinanzierung.

Zusatzlich muss jeder Antragsteller und Anteilsinhaber die Zusicherungen geben, die der
Verwaltungsrat im Zusammenhang mit den Programmen zur Bekdmpfung der Geldwéasche verlangt,
einschliellich, aber nicht beschrankt auf: Zusicherungen, dass der Antragsteller nicht gegen geltende
Gesetze zur Bekampfung der Geldwasche oder der Terrorismusfinanzierung oder gegen die Gesetze,
Vorschriften, Sanktionslisten und Durchfiihrungsverordnungen verstét, die unter anderem vom Office
of Foreign Assets Control (,OFAC®) des US-Finanzministeriums, dem US-Auf3enministerium, der
Europaischen Union, den Vereinten Nationen und dem britischen Finanzministerium herausgegeben
oder verwaltet werden, oder gegen andere Gesetze oder Vorschriften in dem jeweiligen Hoheitsgebiet
oder dass eine solche Weigerung als notwendig oder angemessen erachtet wird, um die Einhaltung
solcher Gesetze oder Vorschriften in dem jeweiligen Hoheitsgebiet durch den Fonds oder die
Verwaltungsstelle sicherzustellen (zusammen die ,AML/OFAC-Verpflichtungen®).

Jeder Anteilsinhaber wird darauf hingewiesen, dass die Verwaltungsgesellschaft oder die
Verwaltungsstelle gesetzlich verpflichtet sein kénnen, sein Konto ,einzufrieren®, indem sie entweder
weitere Anlagen verbieten, Ricknahmeantrage ablehnen, die Zahlung von Ricknahmeerldsen oder
falligen Ausschittungen aussetzen und/oder die Vermogenswerte auf dem Konto trennen. Die
Verwaltungsgesellschaft und/oder die Verwaltungsstelle kdnnen aufierdem dazu verpflichtet sein,
derartige Handlungen zu melden und die Identitdt des Anteilsinhabers gegeniber den zustandigen
Regierungs- und Aufsichtsbehdrden offenzulegen.

Der Anteilsinhaber, der seine Anteile zurlickgibt, hat den Rang eines unbesicherten Glaubigers des
betreffenden  Teilfonds, bis die Verwaltungsgesellschaft, die  Verwaltungsstelle, die
Korrespondenzbank/die Zahlstelle oder die Vertriebsgesellschaft sich davon Giberzeugt haben, dass die
Vorschriften zur Bekdmpfung der Geldwasche und der Terrorismusfinanzierung eingehalten und
vollstandig beachtet wurden. Erst dann werden die Rlicknahmeerlése ausgezahilt.

Im Falle einer Insolvenz des Teilfonds oder des Fonds besteht keine Garantie, dass der Teilfonds bzw.
der Fonds Uber ausreichende Mittel verfligen, um unbesicherte Glaubiger ganz zu befriedigen.
Anleger/Anteilsinhaber, die einen Anspruch auf Ricknahmebetrage oder Dividenden haben, die in
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einem Umbrella-Geldkonto gehalten werden, haben denselben Rang wie alle anderen unbesicherten
Glaubiger des betreffenden Teilfonds und haben einen Anspruch auf den anteiligen Betrag, der an
unbesicherte Glaubiger von dem Insolvenzverwalter ausgeschittet wird.

Aus diesem Grund wird Anteilsinhabern geraten, sicherzustellen, dass die von der Verwaltungsstelle,
der Korrespondenzbank/der Zahlstelle oder der Vertriebsgesellschaft eingeforderte Dokumentation zur
Einhaltung der Vorschriften zur Bekdmpfung der Geldwasche und der Terrorismusfinanzierung sowie
steuerlicher oder aufsichtsrechtlicher Anforderungen sofort bei Zeichnung der Anteile eingereicht wird.

Die Verwaltungsstelle, die Korrespondenzbank/Zahistelle, die Vertriebsgesellschaft und die
Verwaltungsgesellschaft behalten sich jeweils das Recht vor, weitere Informationen von den Anlegern
einzufordern, um die laufende Geschaftsbeziehung mit diesen Anlegern zu Uberwachen. Die
Verwaltungsstelle, die Korrespondenzbank/Zahistelle, die Vertriebsgesellschaft oder die
Verwaltungsgesellschaft kdnnen sich bei der Erfullung dieser Verpflichtung nicht auf Dritte verlassen,
sondern tragen letztendlich selbst die Verantwortung.

Die Verwaltungsstelle, die Korrespondenzbank/Zahlstelle, die Vertriebsgesellschaft und die
Verwaltungsgesellschaft behalten sich aulRerdem jeweils das Recht vor, weitere Informationen
einzufordern um die Due-Diligence-Daten der Kunden auf dem neuesten Stand zu halten. Im Falle einer
Verzdgerung oder eines Versaumnisses eines Anlegers bei der Vorlage von fiir Uberpriifungszwecken
erforderlichen Informationen behalten sich die Verwaltungsstelle, die Korrespondenzbank/Zahlstelle,
die Vertriebsstelle und die Verwaltungsgesellschaft ebenfalls das Recht vor, die Ricknahme eines
solchen Anteilsinhabers aus dem Fonds zu veranlassen.

Bestimmungen zum wirtschaftlichen Eigentiimer

Die Verwaltungsstelle oder die Verwaltungsgesellschaft konnen auch die Informationen anfordern, die
fur die Einrichtung und Flhrung des Registers des wirtschaftlichen Eigentiimers des Fonds gemaf den
Bestimmungen zum wirtschaftlichen Eigentimer erforderlich sind.

Es sollte beachtet werden, dass ein wirtschaftlicher Eigentimer unter bestimmten Umstanden
verpflichtet ist, die Verwaltungsgesellschaft schriftlich Uber relevante Informationen zu seinem Status
als wirtschaftlicher Eigentiimer des Fonds und (iber diesbeziigliche Anderungen zu informieren
(einschliel3lich derjenigen, dass ein wirtschaftlicher Eigentimer nicht langer der wirtschaftliche
Eigentimer ist).

Einzelheiten zu allen wirtschaftlichen Eigentimern (wie in den Bestimmungen zum wirtschaftlichen
Eigentum definiert) werden im Register der wirtschaftlichen Eigentimer des Fonds gefuhrt. Bestimmte
Informationen Uber wirtschaftliches Eigentum werden an ein von der Zentralbank gefiihrtes, 6ffentlich
zugangliches Zentralregister flur wirtschaftliches Eigentum Ubermittelt.

Ferner sollte beachtet werden, dass es gemal den Bestimmungen zum wirtschaftlichen Eigentum eine
Straftat darstellt, wenn ein wirtschaftlicher Eigentimer (i) die Bedingungen einer Mitteilung Uber
wirtschaftliches Eigentum, die er vom oder im Namen des Fonds erhalten hat, nicht einhalt oder (ii) auf
eine solche Mitteilung hin wesentliche Falschangaben macht oder (iii) nicht seiner Verpflichtung
nachkommt, der Verwaltungsgesellschaft relevante Informationen Uber seinen Status als
wirtschaftlicher Eigentiimer oder diesbeziigliche Anderungen (unter den oben genannten Umstanden)
zu Ubermitteln, oder wenn er vorgibt, dieser Verpflichtung nachzukommen, und dabei wesentliche
Falschangaben macht.

Ausgabepreis der Anteile

Erstmalige Ausgabe
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Wahrend des Erstausgabezeitraums eines Teilfonds oder einer Klasse werden die
Verwaltungsgesellschaft und der Treuhander vor der Ausgabe etwaiger Anteile des Teilfonds oder der
Klasse deren Ausgabepreis festlegen. Der Zeitpunkt der Ausgabe sowie die Laufzeit und der
Erstausgabepreis je Anteil bei der erstmaligen Ausgabe von Anteilen eines Teilfonds oder einer Klasse
werden auf den entsprechenden diesem Prospekt beigefiigten Klasseninformationskarten angegeben.

Nachfolgende Ausgabe

Danach erfolgt die Ausgabe von Anteilen zu einem Preis, der dem Nettoinventarwert je Anteil an dem
jeweiligen Handelstag, an dem die Anteile ausgegeben werden, entspricht, zuziglich einer Anpassung
an eine etwaige von der Verwaltungsgesellschaft erhobene Verwasserungsschutzgebihr. Der Handel
wird auf Grundlage von Terminpreisen abgewickelt, das heil’t, unter Bezugnahme auf den
Nettoinventarwert, der zum nachsten Zeitpunkt nach dem Eingang des Zeichnungsantrags berechnet
wird. Eine Zeichnungsgebihr, die 3 % des gesamten Zeichnungsbetrages nicht Ubersteigt, wird vom
gesamten Zeichnungsbetrag abgezogen und ist an die Verwaltungsgesellschaft oder an einen etwaigen
Platzierungs- oder Verkaufsvertreter oder mehrere Vertreter oder Vertriebsgesellschaften, die von der
Verwaltungsgesellschaft ernannt wurden, zu deren freier Verwendung zu entrichten und wird nicht
Bestandteil des Treuhandvermdgens des jeweiligen Teilfonds. Die Verwaltungsgesellschaft hat das
Recht, nach eigenem Ermessen auf diese Gebuhr oder Gebiihren zu verzichten oder Unterschiede
zwischen den Antragstellern bezuglich der Héhe dieser Gebuhr oder Gebihren innerhalb der gesetzlich
zugelassenen Grenzen zu machen.

Antragsteller, die die Méglichkeit haben, Anteile mittels eines Sparplans zu zeichnen und von
dieser Méglichkeit Gebrauch machen, sind dazu verpflichtet, an die Verwaltungsgesellschaft
eine Zeichnungsgebiihr zu zahlen, die 3 % des Gesamtbetrages, den sie nach ihrem Sparplan
fiir den relevanten Zeitraum zeichnen, nicht iiberschreitet. Diese Zeichnungsgebiihr wird von
dem jeweiligen im Rahmen des Sparplans zu zahlenden Zeichnungsbetrag in Abzug gebracht.
Fiir den Fall, dass ein Anleger, der mittels eines Sparplans zeichnet, seinen Sparplan vor dem
Ende des relevanten Zeitraumes beendet oder aussetzt, ist er nicht verpflichtet, den Saldo der
Zeichnungsgeblihr, der bis zum Ende des betreffenden Zeitraums ausstédndig ist, zu bezahlen.

SchlieBung einer Klasse fiir weitere Zeichnungen

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit nach eigenem Ermessen beschliel3en,
eine oder alle Anteilsklassen eines Teilfonds voribergehend oder dauerhaft fir Zeichnungen
bestehender Anteilsinhaber und/oder neuer Antragsteller zu schlieRen. Der Verwaltungsrat der
Verwaltungsgesellschaft kann in der Folge einige oder alle Klassen innerhalb eines Teilfonds nach
eigenem Ermessen fir weitere Zeichnungen wieder 6ffnen, und der Prozess der Schlieung und
moglichen Wiedereroffnung der Klassen kann anschliefiend nach Festlegung des Verwaltungsrats von
Zeit zu Zeit wiederholt werden. Die Verwaltungsgesellschaft darf die Anteilsinhaber nicht im Voraus von
einer solchen SchlieBung in Kenntnis setzen.

Die Anteilsinhaber kdnnen sich bei der Verwaltungsstelle, der Zahlstelle oder der Vertriebsgesellschaft
Uber den offenen oder geschlossenen Status einer Klasse innerhalb eines Teilfonds und dartber
informieren, ob diese Klassen flir bestehende Anteilsinhaber und/oder neue Antragsteller offen sind.
Die Riickgaberechte der Anteilsinhaber bleiben von der SchlieRung einer Klasse flir neue Zeichnungen
unberihrt.

Riicknahme von Anteilen

Gewobhnliche Riicknahme
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Die Verwaltungsstelle wird wahrend der Laufzeit eines Teilfonds nach Eingang eines Antrags eines
Anteilsinhabers bei ihm oder bei seinem ordnungsgemal bevolimachtigten Vertreter an jedem
Handelstag alle oder einen Teil der Anteile dieses Anteilsinhabers zu einem Anteilspreis, der dem
Nettoinventarwert je Anteil entspricht, zuricknehmen, zuzuglich einer Anpassung an eine etwaige von
der Verwaltungsstelle erhobene Verwasserungsschutzgebuihr.

Samtliche  Ricknahmeantrdge mussen bei der Verwaltungsstelle oder bei der
Korrespondenzbank/Zahlstelle oder der Vertriebsgesellschaft zur Weiterleitung an die
Verwaltungsstelle (per Brief, Fax oder mithilfe eines von der Vertriebsgesellschaft zur Verfligung
gestellten sicheren elektronischen Kommunikationsmittels, das von der Zentralbank gebilligt wurde) am
jeweiligen Sitz der entsprechenden Stelle bis 12:00 Uhr mittags (irische Zeit) an dem Werktag vor dem
entsprechenden Handelstag eingehen. Jeder Antrag, der nach dem oben genannten Zeitpunkt eingeht,
gilt als fir den auf diesen Handelstag nachstfolgenden Handelstag eingebracht, es sei denn, dass sich
die Verwaltungsgesellschaft in Ausnahmeféllen und nach freiem Ermessen entscheidet, einen oder
mehrere Antrdge, die nach dem oben genannten Zeitpunkt eingegangen sind, zur Bearbeitung an
diesem Handelstag zuzulassen. Dies geschieht unter der Voraussetzung, dass dieser Antrag/diese
Antrage fur den jeweiligen Handelstag vor Geschaftsschluss am betreffenden Bewertungstag
eingegangen ist/sind.

Der Riicknahmepreis wird innerhalb von zehn Werktagen nach dem entsprechenden Handelstag, an
dem die Ricknahme zu erfolgen hat, zur Zahlung an den Anteilsinhaber fallig. Die Zahlung des
Rucknahmepreises erfolgt erst dann, wenn das Original des Antrags auf erstmalige Zeichnung von
Anteilen und die originalen Anteilsscheine (falls vorhanden) der Verwaltungsstelle oder der
Korrespondenzbank/Zahlstelle zur Weiterleitung an die Verwaltungsstelle zugegangen sind.
Rucknahmeantrage, die per Faksimile oder auf anderem elektronischen Weg eingehen, werden nur auf
das fir den Anteilsinhaber erfasste Konto abgewickelt. Jegliche Anderung der Registrierungsdaten
eines Anteilsinhabers kénnen nur bei Erhalt von Originaldokumenten bearbeitet werden. Falls nicht
anders vom Zahlungsempfanger gefordert, wird der an den Anteilsinhaber zu zahlende
Rucknahmepreis in der Basiswahrung des entsprechenden Teilfonds per Bankiberweisung oder
Scheck auf Kosten des Anteilsinhabers gezahlt. Jede Bankuberweisung oder jeder Scheck soll an die
Order dieses Anteilsinhabers, oder bei gemeinsamen Anteilsinhabern an die Order der gemeinsamen
Anteilsinhaber, auf dessen bzw. deren Risiko zahlbar gestellt werden, der bzw. die eine solche
Rucknahme beantragt hat bzw. haben.

Sofern die Zahl der an einem bestimmten Handelstag zuriickzunehmenden Anteile an einem Teilfonds
Uber (a) mindestens 10 % der Anteile eines Teilfonds oder (b) mindestens 10 % des Nettoinventarwerts
des Teilfonds Ubersteigt, kann die Verwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen die Riicknahme
der Anzahl der Uber (a) oder (b) hinausgehenden Anteile oder eines héheren Prozentsatzes, den die
Verwaltungsgesellschaft bestimmen kann, verweigern. In einem solchen Fall werden die Ricknahmen
an diesem Handelstag in entsprechend proportional verringertem Umfang abgewickelt, und die Antrage
werden so behandelt werden, als ob ein Ricknahmeantrag fir die nachstfolgenden Handelstage
gestellt worden wére, solange bis samtliche Anteile am Teilfonds, auf den sich der urspriingliche Antrag
bezog, zurickgenommen wurden.

Geplante Riicknahme

Vorbehaltlich des oben Gesagten und vorausgesetzt, dass fiir die ausgegebenen und zum Verkauf
angebotenen Anteile die Ausgabe und Ricknahme von Anteilen nicht ausgesetzt wurde, kann eine
Rucknahme jederzeit Uber fixe RUcknahmeanweisungen durchgefuhrt werden. Der Anteilsinhaber kann
dabei in der von der Verwaltungsgesellschaft und/oder der Vertriebsgesellschaft von Zeit zu Zeit
festgelegten Form im Voraus Anweisungen zu einer Ricknahme erteilen (geplante Riicknahme). Fixe
Rucknahmeanweisungen sind (per Brief oder auf sonstige Weise, die von der Verwaltungsgesellschaft
von Zeit zu Zeit bestimmt wird) der Verwaltungsstelle oder der Korrespondenzbank/Zahlstelle zur
Weiterleitung an die Verwaltungsstelle mindesten 30 Tage vor dem Termin, an dem die erste geplante
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Rucknahme erfolgen soll, an ihren jeweiligen Geschaftsadressen zuzustellen. Jede geplante
Rucknahme wird am nachsten verfligbaren Handelstag, der auf den in der fixen Rlicknahmeanweisung
genannten Termin der erstmaligen Riicknahme folgt, durchgefiihrt. Fixe Ricknahmeanweisungen
kénnen nicht durchgefihrt werden, wenn der Anteilsinhaber die Ausstellung eines Anteilsscheines
verlangt.

Rucknahmeanweisungen missen unter anderem die Wiederholungsrate, zu der die Ricknahme
stattfinden soll, die Teilfonds, aus denen Anteile zuriickgenommen werden sollen und den
entsprechenden Betrag/die entsprechenden Betrage bzw. die Anzahl der zurlickzunehmenden Aktien
enthalten. Fixe Ricknahmeanweisungen kdnnen nur dann akzeptiert werden, sofern die von der
Verwaltungsstelle geforderten Informationen/Unterlagen vom Anteilsinhaber vorgelegt worden sind und
sofern die Anweisungen des Anteilsinhabers klar und eindeutig sind. Wenn an einem bestimmten
Termin, an dem eine Riicknahme geplant ist, der Wert der Anteile geringer als erwartet/geplant ist, so
werden die fixen Ricknahmeanweisungen soweit ausgefiihrt als Anteile vom Anteilsinhaber gehalten
werden. Fixe Ricknahmeanweisungen kénnen nicht ausgefihrt werden, wenn der Anteilsinhaber an
dem Tag, an dem die Ricknahme stattfinden soll, keine Anteile am Teilfonds, aus dem die Riicknahme
erfolgen soll, halt und fixe Ricknahmeanweisungen gelten als widerrufen, wenn der Anteilsinhaber in
drei aufeinander folgenden Fallen keine Anteile an diesem/an diesen Teilfonds halt und somit keine
Rucknahme stattfinden kann.

Fixe Rucknahmeanweisungen bleiben so lange glltig, bis der Anteilsinhaber sie gegenutber der
Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle oder der Korrespondenzbank/den Zahlstellen widerruft,
es sei denn, dass der Anteilsinhaber bei der Erteilung der Anweisungen etwas anderes verlangt/erklart
hat.

Der Widerruf von fixen Ricknahmeanweisungen hat per Brief oder auf sonstige Weise, die von der
Verwaltungsgesellschaft von Zeit zu Zeit bestimmt wird, an die Verwaltungsstelle oder die
Korrespondenzbank/Zahlstelle zur Weiterleitung an die Verwaltungsstelle mindestens 30 Tage vor dem
Termin, an dem die nachste geplante Ricknahme erfolgen soll, durch Zustellung an ihren jeweiligen
Geschéaftsadressen zu erfolgen. Innerhalb derselben Frist koénnen einzelne geplante
Rucknahmeanweisungen gemafl den Anordnungen der Verwaltungsgesellschaft und/oder der
Vertriebsgesellschaft ausgesetzt werden (ohne dass die fixe Ricknahmeanweisung dadurch
widerrufen wird). Anteilsinhaber kdnnen jederzeit zusatzlich zur geplanten Ricknahme eine weitere
Ricknahme von Anteilen beantragen. Anteilsinhaber kénnen ihre fixen Ricknahmeanweisungen
gebuhrenfrei widerrufen.

Nach jeder Riicknahme hat die Verwaltungsstelle dafiir Sorge zu tragen, dass die betreffenden Register
entsprechend gedndert werden.

Fiihrung von Umbrella-Geldkonten

Rucknahmebetrage, die an einen Anteilsinhaber oder eine Korrespondenzbank/Zahlstelle nach dem
Handelstag des Teilfonds, dessen Anteile zurlickgegeben werden, zu leisten sind (und der Anleger ab
dem betreffenden Handelstag folglich kein Anteilsinhaber des Teilfonds ist) werden auf einem
Umbrella-Geldkonto gehalten und werden bis zur Auszahlung an den Anleger als Vermdgenswerte des
Teilfonds behandelt. Sie werden nicht von der Anwendung bestimmter Anlegerschutzvorschriften
profitieren (das heil’t, die Rlicknahmebetrage werden in solch einem Fall nicht fiir den Anteilsinhaber
treuhanderisch verwahrt). In diesem Fall ist der jeweilige Anteilsinhaber in Bezug auf die Auszahlung
der Ricknahmebetrage, die vom Treuhander im Namen des Fonds gehalten werden, ein unbesicherter
Glaubiger des betreffenden Teilfonds, bis er die Zahlungen erhalt.

Im Falle einer Insolvenz des Teilfonds oder des Fonds besteht keine Garantie, dass der Teilfonds bzw.
der Fonds Uber ausreichende Mittel verfiigen, um unbesicherte Glaubiger ganz zu befriedigen.
Anteilsinhaber, die einen Anspruch auf Ricknahmebetrdge und Dividenden haben, die in einem
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Umbrella-Geldkonto gehalten werden, haben denselben Rang wie alle anderen unbesicherten
Glaubiger des Teilfonds und haben einen Anspruch auf den anteiligen Betrag, der an unbesicherte
Glaubiger von dem Insolvenzverwalter ausgeschittet wird. Aus diesem Grund kann der Anleger nicht
alle Betrage, die urspriinglich auf das Umbrella-Geldkonto eingezahlt wurden, fir die Weiterleitung an
den Anleger zurlckerhalten.

Bitte nehmen Sie auch die Risikofaktoren und den Abschnitt ,Fiihrung von Umbrella-Geldkonten® im
Prospekt zur Kenntnis.

Zwangsweise Riicknahme von Anteilen

Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit Anteile, die von Anteilsinhabern gehalten werden, die nach
dem Treuhandvertrag vom Kauf oder dem Halten von Anteilen ausgeschlossen sind, zwangsweise
zurlicknehmen oder deren Ubertragung verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann auRerdem
samtliche Anteile einer Person zwangsweise zuriicknehmen, die als Ergebnis einer Ricknahme nur
noch Anteile des Fonds mit einem Nettoinventarwert halt, der geringer als der Mindesthaltebetrag von
150 EUR ist oder die Anteile einer Person zurticknehmen, die nicht innerhalb von sieben Tagen nach
einer entsprechenden Aufforderung der Verwaltungsgesellschaft die erforderlichen Informationen und
Erklarungen (einschlieBlich solcher Informationen und Erklarungen, die nach Vorschriften zur
Verhinderung von Geldwasche und Terrorismusfinanzierung erforderlich sind sowie steuerliche oder
andere aufsichtsrechtliche Dokumentation) beibringt. Die Verwaltungsgesellschaft kann dem
Anteilsinhaber jegliche Rechts-, Buchhaltungs- oder Verwaltungskosten auferlegen, die in Verbindung
mit der zwangsweisen Ricknahme stehen. Jede Riicknahme erfolgt an einem Handelstag zu einem
Preis, der dem Nettoinventarwert je Anteil am jeweiligen Handelstag entspricht, an dem die Anteile
zurickzunehmen sind.

Sofern ein Anteilsinhaber in Bezug auf von ihm gehaltene Anteile eines Teilfonds gemal der
italienischen Rechtsverordnung Nr. 201/2011 (die ,Verordnung®), welche in das Gesetz Nr. 214/2011
in seiner jeweils von Zeit zu Zeit geanderten oder erganzten oder neu erlassenen Form Gberfihrt wurde,
verpflichtet ist, Stempelsteuern in ltalien zu bezahlen, ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt,
zwangsweise die Anzahl von Anteilen, die von dem Anteilsinhaber an dem Teilfonds gehalten werden,
zurlckzukaufen, die notwendig sind, um die anfallende Stempelsteuer zu begleichen. Der anfallende
Betrag wird der Verwaltungsgesellschaft (oder ihrem Beauftragten) von der Vertriebsgesellschaft in
Italien (oder ggf. von einem anderen Beauftragten der Verwaltungsgesellschaft) mitgeteilt. Weder die
Verwaltungsgesellschaft noch der Treuhander konnen fir ein Handeln auf der Grundlage der
diesbeziglichen Anweisung der Vertriebsgesellschaft in Italien oder eines anderen Beauftragten der
Verwaltungsgesellschaft haftbar gemacht werden. Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass der
Vertriebsgesellschaft in Italien die Ertrdge aus dem zwangsweisen Ruickkauf zur Verfligung gestellt
werden, welche diese an die italienischen Steuerbehérden zahlt. Weitere Angaben zum Umfang der
Stempelsteuer, die unter der Verordnung 201 anfalli, werden auf der Website der
Verwaltungsgesellschaft unter www.mediolanuminternationalfunds.it bereitgestellt. Vorsorglich wird
angemerkt, dass soweit ein Anteilsinhaber verpflichtet wird, Stempelsteuern in Italien in Bezug auf von
ihm gehaltenen Anteile in mehr als einem Teilfonds zu zahlen, der notwendig werdende zwangsweise
Ruckkauf den Teilfonds betreffen wird, an dem der Anteil des Anteilsinhabers den gréfiten Wert im
Vergleich zu den von ihm gehaltenen Anteilen an den anderen Teilfonds hat (dies geschieht durch
Bezugnahme auf den gesamten Nettoinventarwert der gehaltenen Anteile). Soweit dieser Anteil nicht
ausreicht um die anfallende Stempelsteuerschuld zu begleichen, wird der Fehlbetrag durch einen
zwangsweisen Rickkauf aus dem Teilfonds erfolgen an dem die Position des Anteilsinhabers den
nachsthoheren Wert hat. Dies geschieht so lange bis die Steuerschuld beglichen ist.

Der Anteilsinhaber wird (ber den zwangsweisen Rickkauf von Anteilen durch die
Verwaltungsgesellschaft oder ihren Beauftragten sowie Uber die Abwicklung der entsprechenden
Stempelsteuerverbindlichkeit informiert. Der Anteilsinhaber kann innerhalb der nach den italienischen
Gesetzen maligeblichen Fristen von der Verwaltungsgesellschaft verlangen, dass diese den Ruckkauf
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von Anteilen zuriicknimmt, sofern der Anteilsinhaber die Verwaltungsgesellschaft oder einen ihrer
Beauftragten schriftlich dariber informiert hat, dass seine Stempelsteuerverbindlichkeiten falsch
berechnet oder fehlerhaft angesetzt wurden. In diesem Fall sind dem Anteilsinhaber die jeweilige
Anzahl von Anteilen in demselben Teilfonds oder denselben Teilfonds zu einem Preis wieder
auszugeben, der dem NIW je Anteil an dem jeweiligen Handelstag entspricht an dem die Anteile
zurlickgekauft wurden.

Der jeweilige Anteilsinhaber entschadigt den jeweiligen Teilfonds oder die jeweiligen Teilfonds und die
Verwaltungsgesellschaft fir jegliche Verluste, die dem Teilfonds/den Teilfonds oder der
Verwaltungsgesellschaft als Ergebnis von Fahrlassigkeit, Rucksichtslosigkeit oder Betrug seitens des
Anteilsinhabers entstehen und halt diese diesbeziiglich schadlos.

Umschichtung von Anteilen
Gewdbhnliche Umschichtung

Eine Umschichtung ist nur mdglich zwischen denselben Klassen verschiedener Teilfonds, die von der
gleichen Vertriebsgesellschaft vertrieben werden, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft genehmigt
im Einzelfall etwas anderes.

Vorbehaltlich der obigen Ausfihrungen und in Abhangigkeit von der Anzahl der ausgegebenen und
zum Verkauf angebotenen Anteile und vorausgesetzt, dass die Ausgabe und Riicknahme von Anteilen
nicht ausgesetzt wurde, kénnen die Inhaber von Anteilen einer oder mehrerer Klassen (die
Lurspriinglichen Anteile“) beantragen, alle oder einen Teil der Urspriinglichen Anteile gegen Anteile
an einer oder mehreren anderen Klassen (die ,neuen Anteile*) umzuschichten. Umschichtungsantrage
sollten (per Brief, Fax oder mithilfe eines beliebigen von der Vertriebsgesellschaft zur Verfigung
gestellten sicheren elektronischen Kommunikationsmittels, das von der Zentralbank gebilligt wurde) an
die Verwaltungsstelle oder an die Korrespondenzbank/Zahlstelle fur die Zwecke der Weiterleitung an
die Verwaltungsstelle dergestalt gerichtet werden, dass ein Umschichtungsantrag in der von der
Verwaltungsgesellschaft vorgegebenen Form ausgefillt wird und der Verwaltungsstelle oder der
Korrespondenzbank/Zahistelle im Original Gbermittelt wird (dies gilt nicht fiir solche Antrage, die von
einer Vertriebsgesellschaft Uber ein sicheres elektronisches Kommunikationsmittel Gbermittelt werden,
das von der Zentralbank gebilligt wurde).

An dem auf den Eingang des Umschichtungsformulars folgenden Handelstag sind die
umzuschichtenden urspriinglichen Anteile umgehend in die entsprechende Anzahl von neuen Anteilen
umzuschichten. Die urspringlichen Anteile haben an diesem Handelstag den gleichen Wert (den
,umgeschichteter Betrag“), als wenn sie von der Verwaltungsstelle vom Anteilsinhaber
zurickgenommen werden wirden. Die entsprechende Anzahl an neuen Anteilen entspricht der Anzahl
von Anteilen an dieser Klasse, die an diesem Handelstag ausgegeben werden wirden, wenn der
umgeschichtete Betrag in Anteile dieser Klasse angelegt werden wirde.

Nach jeder Umschichtung sind von der entsprechenden Klasse oder den entsprechenden Klassen, je
nach Sachlage, zu der oder zu denen die urspriinglichen Anteile gehoérten, die Vermogenswerte oder
Zahlungsmittel, die dem Wert des umgeschichteten Betrages entsprechen, auf die Klasse oder die
Klassen, je nach Sachlage, zu denen die neuen Anteile gehdren, zu Ubertragen.

Sofern in den diesem Prospekt beigefligten entsprechenden Klasseninformationskarten nichts anderes
bestimmt ist, muss der Anteilsinhaber an die Verwaltungsgesellschaft fur jede Umschichtung, in einer
von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden Weise, eine Gebuhr in Héhe der Halfte der
Zeichnungsgebuhr entrichten, die fallig ware, wenn der Wert der umzuschichtenden urspriinglichen
Anteile zur Zeichnung der neuen Anteile eingesetzt wiirde, ohne dass die Verwaltungsgesellschaft
hierflir eine Zeichnungsgebihr berechnet. Die Verwaltungsgesellschaft kann innerhalb der zulassigen
Grenzen, nach eigenem Ermessen die Gebuhr erlassen oder im Hinblick auf die Hohe der Gebiihr die
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Zeichner unterschiedlich behandeln. Diese Gebuhr darf von der Verwaltungsgesellschaft oder von
durch sie ernannten Beauftragten oder Vertriebsgesellschaften zu deren freier Verwendung
einbehalten werden und wird nicht Teil der entsprechenden Klasse. Die Anteilsinhaber missen der
Verwaltungsstelle ferner samtliche auf die Umschichtung entfallenden Steuern und Abgaben ersetzen.

Nach der Umschichtung hat die Verwaltungsstelle dafir Sorge zu tragen, dass die betreffenden
Register entsprechend gedndert werden.

Geplante Umschichtung

Eine Umschichtung ist nur mdglich zwischen denselben Klassen verschiedener Teilfonds, die von der
gleichen Vertriebsgesellschaft vertrieben werden, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft genehmigt
im Einzelfall etwas anderes.

Vorbehaltlich des oben Gesagten und vorausgesetzt, dass fur die ausgegebenen und zum Verkauf
angebotenen Anteile die Ausgabe und Ricknahme von Anteilen nicht ausgesetzt wurde, kann eine
Umschichtung jederzeit auch durch fixe Umschichtungsanweisungen durchgefiihrt werden. Der
Anteilsinhaber kann dabei in der von der Verwaltungsgesellschaft und/oder der Vertriebsgesellschaft
von Zeit zu Zeit festgelegten Form im Voraus Anweisungen zu einer Umschichtung erteilen (geplante
Umschichtung). Fixe Umschichtungsanweisungen sind (per Brief oder auf sonstige Weise, die von der
Verwaltungsgesellschaft von Zeit zu Zeit bestimmt wird) an die Verwaltungsstelle oder die
Korrespondenzbank/Zahlstelle zu richten.

Fixe Umschichtungsanweisungen mussen unter anderem die Wiederholungsrate, zu der die
Umschichtung stattfinden soll, die Teilfonds, aus denen umgeschichtet werden soll, die Teilfonds in die
umgeschichtet werden soll und den entsprechenden Betrag/die entsprechenden Betrage enthalten.
Um eine geplante Umschichtung von Anteilen, die an einem oder mehrerer Teilfonds gehalten werden,
durchzufihren, kann der Anteilsinhaber fixe Umschichtungsanweisungen geben, die unter anderem auf
Basis des Prozentsatzes der Steigerung/Verringerung des Anteilspreises des Teilfonds/der Teilfonds,
aus dem/aus denen bzw. in den/die umgeschichtet werden soll, erfolgen. Ein geplanter Umtausch ist
beim CHALLENGE Provident Fund 1, CHALLENGE Provident Fund 2, CHALLENGE Provident Fund
3, CHALLENGE Provident Fund 4 und CHALLENGE Provident Fund 5 (die ,CHALLENGE-Provident-
Teilfonds®) unter anderem auf Basis des prozentualen Anstiegs/der prozentualen Verringerung der
Anteilspreise der betreffenden Teilfonds maéglich. Vorbehaltlich der Umtauschanweisungen der
Anteilsinhaber kann ein geplanter Umtausch unter anderem auf Grundlage der Gesamtperformance
der Anlage eines Anteilsinhabers in einem oder mehreren CHALLENGE-Provident-Teilfonds
durchgefiihrt werden, was dazu fihrt, dass Anteile eines oder mehrerer CHALLENGE-Provident-
Teilfonds in Anteile eines oder mehrerer CHALLENGE-Provident-Teilfonds umgetauscht werden. Fixe
Umschichtungsanweisungen kdnnen nur dann akzeptiert werden, sofern die von der Verwaltungsstelle
geforderten Informationen/Unterlagen vom Anteilsinhaber vorgelegt worden sind und sofern die
Anweisungen des Anteilsinhabers klar und eindeutig sind. Wenn an einem bestimmten Termin, an dem
eine Umschichtung geplant ist, der Wert der Anteile geringer als erwartet/geplant ist, so werden die
fixen Umschichtungsanweisungen soweit ausgefuihrt als Anteile vom Anteilsinhaber gehalten werden.
Fixe Umschichtungsanweisungen kénnen nicht ausgefiihrt werden, wenn der Anteilsinhaber an dem
Tag, an dem die Umschichtung stattfinden soll, keine Anteile am Teilfonds, aus dem die Umschichtung
erfolgen soll, halt und fixe Umschichtungsanweisungen gelten als widerrufen, wenn der Anteilsinhaber
in drei aufeinander folgenden Fallen keine Anteile an diesem/an diesen Teilfonds halt und somit keine
Umschichtung stattfinden kann.

Fixe Umschichtungsanweisungen bleiben so lange giiltig, bis der Anteilsinhaber sie gegenuber der
Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle oder der Korrespondenzbank/den Zahlstellen widerruft,
es sei denn, dass der Anteilsinhaber bei der Erteilung der Anweisungen etwas anderes verlangt/erklart
hat. Anteilsinhaber kénnen ihre fixen Umschichtungsanweisungen gebuhrenfrei widerrufen. Einzelne
geplante Umschichtungsanweisungen kdnnen gemal den Anordnungen der Verwaltungsgesellschaft
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und/oder der Vertriebsgesellschaft ausgesetzt werden (ohne dass die fixe Umschichtungsanweisung
dadurch widerrufen wird). Anteilsinhaber kénnen jederzeit zusatzlich zur geplanten Umschichtung eine
weitere Umschichtung beantragen.

An einem Handelstag, an dem die Umschichtung stattfinden soll, sind bei fixen
Umschichtungsanweisungen die urspringlichen Anteile unverziglich gegen die angemessene Anzahl
von neuen Anteilen umzuschichten. Die urspringlichen Anteile haben an diesem Handelstag den
gleichen Wert (den ,umgeschichteten Betrag“), als wenn sie von der Verwaltungsstelle vom
Anteilsinhaber zurickgenommen werden wirden. Die entsprechende Anzahl an neuen Anteilen
entspricht der Anzahl von Anteilen an dieser Klasse, die an diesem Handelstag ausgegeben werden
wirden, wenn der umgeschichtete Betrag in Anteile dieser Klasse angelegt werden wirde.

Nach jeder Umschichtung sind von der entsprechenden Klasse oder den entsprechenden Klassen, je
nach Sachlage, zu der oder zu denen die urspringlichen Anteile gehérten, die Vermdégenswerte oder
Zahlungsmittel, die dem Wert des umgeschichteten Betrages entsprechen, auf die Klasse oder die
Klassen, je nach Sachlage, zu denen die neuen Anteile gehdren, zu Ubertragen.

Sofern in den diesem Prospekt beigefligten entsprechenden Klasseninformationskarten nichts anderes
bestimmt ist, muss der Anteilsinhaber an die Verwaltungsgesellschaft in einer von der
Verwaltungsgesellschaft festzulegenden Weise eine Gebihr fiir jede Umschichtung entrichten —welche
die Zeichnungsgebihr nicht Uberschreiten darf — die anfallen wirde, wenn der Wert der urspringlichen
Anteile in neue Anteile angelegt werden wirde. Die Verwaltungsgesellschaft kann innerhalb der
zulassigen Grenzen, nach eigenem Ermessen die Gebihr erlassen oder im Hinblick auf die Hohe der
GebUhr die Zeichner unterschiedlich behandeln. Diese Gebihr darf von der Verwaltungsgesellschaft
oder von durch sie ernannten Beauftragten oder Vertriebsgesellschaften zu deren freier Verwendung
einbehalten werden und wird nicht Teil der entsprechenden Klasse. Die Anteilsinhaber missen der
Verwaltungsstelle aulerdem samtliche auf die Umschichtung entfallende Steuern, Verkaufs- und
Kaufgebuhren ersetzen.

Nach der Umschichtung hat die Verwaltungsstelle dafir Sorge zu tragen, dass die betreffenden
Register entsprechend geédndert werden.

Ubertragung von Anteilen

Anteile an Teilfonds sind durch eine vom Ubertragenden unterzeichnete Urkunde Ubertragbar, wobei
der Ubertragende so lange Inhaber der zu (bertragenden Anteile bleibt, bis der Name des
Ubertragungsempféngers in das entsprechende Register eingetragen ist. Der Ubertragungsurkunde
muss eine Bescheinigung des Ubernehmenden beigelegt werden, dass er diese Anteile nichtim Namen
oder zugunsten einer US-amerikanischen Person erwirbt. Bei gemeinsamen Anteilsinhabern sind im
Fall des Todes eines der gemeinsamen Anteilsinhaber der oder die Uberlebenden die einzigen
Personen, deren Eigentumsrechte oder Anspriiche an den im Namen der gemeinsamen Anteilsinhaber
eingetragenen Anteilen die Verwaltungsstelle anerkennt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann fiir die Registrierung einer Ubertragung und die Ausstellung, sofern
beantragt, eines neuen Anteilsscheins auf den Namen des Ubertragungsempfiangers und, soweit
erforderlich und beantragt, eines Anteilsscheins fiir verbleibende Anteile auf den Namen des
Ubertragenden eine Gebiihr von bis zu 25 EUR erheben. Diese Gebiihr ist auf Anforderung der
Verwaltungsgesellschaft vor der Registrierung der Ubertragung zahlbar.

Berechnung des Nettoinventarwertes

Der Nettoinventarwert eines Teilfonds ist in der Basiswahrung des jeweiligen Teilfonds auszudriicken
und ist an jedem Handelstag zu berechnen, indem der Wert des Vermdgens des Teilfonds an diesem
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Handelstag ermittelt wird und von diesem Wert die Verbindlichkeiten des Teilfonds an diesem
Handelstag abgezogen werden.

Die Zunahme oder die Verringerung des Nettoinventarwertes eines Teilfonds, je nach Sachlage,
gegeniber seinem Nettoinventarwert am Ende des unmittelbar vorangegangenen Handelstags wird
dann auf die verschiedenen Anteilsklassen dieses Teilfonds im Verhaltnis ihrer Nettoinventarwerte am
Ende des unmittelbar vorangegangenen Handelstags aufgeteilt, die im Hinblick auf Zeichnungen oder
Rucknahmen von Anteilen oder andere Faktoren berichtigt werden, durch welche die Klassen sich
voneinander unterscheiden — einschliellich der Gewinne/Verluste und der Kosten der
Finanzinstrumente, die zu Wahrungssicherungszwecken zwischen der Basiswahrung eines Teilfonds
und der festgelegten Wahrung einer Anteilsklasse oder den Nennwahrungen, auf welche die
Vermdgenswerte eines Teilfonds lauten, und der festgelegten Wahrung einer Anteilsklasse verwendet
werden —, um den Nettoinventarwert der einzelnen Anteilsklassen zu ermitteln. Jeder
Nettoinventarwert einer Klasse wird dann jeweils durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile geteilt
und dann auf die nachsten drei Dezimalstellen nach dem Komma aufgerundet und ergibt so den
Nettoinventarwert je Anteil.

Wenn mehr als eine Anteilsklasse in einem Teilfonds ausgegeben wurde, kann der Nettoinventarwert
je Anteil fir jede Klasse angepasst werden, um so die Ansammlung und Ausschittung der Ertrage
und/oder des Kapitals und der Aufwendungen, Verbindlichkeiten und Vermégenswerte, die dieser
Anteilsklasse zuzuschreiben sind, widerzuspiegeln.

Die Vermdgenswerte eines Teilfonds werden wie folgt bewertet:

(a) Vermdgenswerte, die an einem anerkannten Handelsplatz notiert sind und regelmafig
gehandelt werden und fir die ein Marktkurs jederzeit verfigbar ist, sind zu dem am
entsprechenden Bewertungstag aktuellen Schlusskurs zu bewerten und Vermdgenswerte, die
an einem anerkannten Handelsplatz notiert sind, aber nicht regelmaRig gehandelt werden, und
fur die ein Marktkurs jederzeit verfligbar ist, sind zum aktuellen verfiigbaren Kurs am
betreffenden Bewertungstag zu bewerten; dies geschieht unter der Voraussetzung, dass ein
Wertpapier, das an einem anerkannten Handelsplatz notiert ist, jedoch mit einem Aufschlag
oder Abschlag auRerhalb des betreffenden anerkannten Handelsplatzes oder im Freiverkehr
erworben oder gehandelt wird, unter Berlcksichtigung der Hohe des Aufschlags oder
Abschlags zum Zeitpunkt der Bewertung der Anlage und vorbehaltlich der Zustimmung durch
den Treuhander zu bewerten ist;

(b) Falls ein Vermdgenswert an mehreren anerkannten Handelsplatzen notiert ist, wird die
Wertpapierborse oder der Markt herangezogen, die/der nach Auffassung der Verwaltungsstelle
der wichtigste Markt fur diese Wertpapiere ist.

(c) Die Vermogenswerte eines Teilfonds, die nicht notiert sind oder die zwar notiert sind, aber
deren Kurse nicht verfligbar sind oder deren aktueller Schlusskurs keinen marktgerechten Preis
darstellt, sind zu ihrem wahrscheinlichen Realisierungswert zu bewerten, der mit
angemessener Sorgfalt und in gutem Glauben (i) von der Verwaltungsgesellschaft oder von (ii)
einer kompetenten Person, Gesellschaft oder einem kompetenten Unternehmen geschatzt
wird, die/das von der Verwaltungsgesellschaft ausgewahlt wird und zu der/dem der Treuhander
zu diesem Zweck seine Zustimmung erteilt oder (iii) auf eine andere Art bewertet werden, unter
der Voraussetzung, dass der Treuhander dem Wert zustimmt;

(d) Vertrage Uber DFI, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, einschlieRlich aber nicht
beschrankt auf Futures, Optionsvertrage und Index-Futures sind zu dem vom Markt
festgelegten Abrechnungskurs zu bewerten, an welchem das Derivat gehandelt wird. Wenn der
Abrechnungskurs nicht verfiigbar ist, so ist der Derivatekontrakt in Ubereinstimmung mit dem
oben aufgeflihrten Punkt (c) zu bewerten. Bei Derivatekontrakten, die nicht an einem
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geregelten Markt gehandelt werden und die von einer Clearinggegenpartei gecleart werden,
werden taglich entweder (i) auf Basis des Wertes, den die entsprechende Gegenpartei bekannt
gibt, bewertet (wobei eine solche Bewertung zumindest wochentlich von einer Partei, die zu
diesem Zweck vom Treuh&nder zugelassen wurde und die unabhéngig von der Gegenpartei
ist, zu Uberprufen oder zu genehmigen ist [,Bewertung durch die Gegenpartei“]) oder (ii)
anhand einer alternativen Bewertung bewertet, die von einer kompetenten Person zur
Verfugung gestellt wird, die von der Verwaltungsgesellschaft ernannt und zu diesem Zweck
vom Treuhdnder zugelassen wird oder anhand einer sonstigen Bewertungsmafnahme
bewertet — unter der Voraussetzung, dass der ermittelte Wert vom Treuhdnder genehmigt wird
(LAlternative Bewertung“). Sofern die Verwaltungsgesellschaft eine solche alternative
Bewertungsmethode verwendet, wird sie die international geltenden Best Practice Standards
einhalten und sich an die Bewertungsprinzipien fir im Freiverkehr gehandelte Instrumente
halten, die von Vereinigungen wie IOSCO und AIMA festgelegt wurden, und diesen Wert
monatlich mit der Bewertung durch die Gegenpartei abgleichen. Dabei auftretende wesentliche
Unterschiede werden unverziglich untersucht und erklart. Derivatekontrakte, die nicht an
einem geregelten Markt gehandelt und nicht von einer Clearinggegenpartei gecleart werden,
werden auf Grundlage einer ,mark to market‘-Bewertung des Derivatekontrakts bewertet.
Wenn dies aufgrund des Marktumfelds nicht méglich ist, kann ein anderes verlassliches und
vorsichtiges ,marking“-Modell verwendet werden.

Devisentermingeschafte und Zins-Swaps sind in derselben Weise wie Vertrage Uber Derivate,
die nicht an einem regulierten Markt gehandelt werden oder unter Bezugnahme auf frei
verfiigbare Marktpreise zu bewerten;

Anteile an Investmentfonds, die nicht gemaR Absatz (a) bewertet werden, sind durch
Bezugnahme auf den letzten verfligbaren Nettoinventarwert der Anteile des betreffenden
Investmentfonds zu bewerten;

die Verwaltungsgesellschaft kann mit Zustimmung des Treuhanders den Wert einer Anlage
entsprechend anpassen, wenn in Hinblick auf ihre Wahrung, Marktfahigkeit, Handelskosten,
geltenden Zinsraten, antizipierten Dividenden, Laufzeit, Liquiditdt oder sonstige wesentliche
Uberlegungen eine solche Anpassung erforderlich ist, um ihren marktgerechten Preis
wiederzugeben;

Vermogenswerte, die auf eine andere als die Basiswahrung des entsprechenden Teilfonds
lauten, sind zu dem (offiziellen oder sonstigen) Wechselkurs in die Basiswahrung
umzurechnen, den die Verwaltungsgesellschaft nach Ricksprache mit dem Treuhander bzw.
in Ubereinstimmung mit einer von diesem genehmigten Methode den Umsténden
entsprechend als angemessen erachtet; und

Zahlungsmittel und sonstige fliissige Mittel sind zu ihrem Nennwert plus aufgelaufener Zinsen
zu bewerten.

Bei einem Teilfonds, bei dem es sich um einen Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeit handelt,
kann die Verwaltungsgesellschaft eine Bewertung zu fortgefiihrten Anschaffungskosten
vornehmen — unter der Voraussetzung, dass der Teilfonds die Anforderungen der
Aufsichtsbehoérde fur Geldmarktfonds erfiillt, und sofern die Bewertung zu fortgefiihrten
Anschaffungskosten der Marktbewertung gemafl den Anforderungen der Zentralbank zur
Kontrolle gegenibergestellt wird.

Bei einem Teilfonds, bei dem es nicht beabsichtigt ist, eine Bewertung zu fortgefiihrten
Anschaffungskosten vorzunehmen, kann die Verwaltungsgesellschaft die
Geldmarktinstrumente des Teilfonds, die eine Restlaufzeit von weniger als 3 Monaten haben
und die nicht besonders empfindlich auf Marktparameter und Kreditrisiken reagieren, auf Basis
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der fortgefuhrten Anschaffungskosten bewerten.

Falls die Durchfiihrung der Bewertung einer Anlage gemafR den oben in den Absatzen (a) bis (k)
dargelegten Bewertungsgrundlagen unmaoglich oder undurchfiihrbar ist, ist die Verwaltungsgesellschaft
berechtigt, andere vom Treuhdnder genehmigte, allgemein anerkannte Bewertungsprinzipien
anzuwenden, um eine moglichst adaquate Bewertung dieser Anlage zu erreichen und die
Beweggriinde und Methode missen eindeutig dokumentiert werden.

Unabhangig von den Betragen, die in einem Umbrella-Geldkonto gehalten werden, kénnen folgende
Vermodgensgegenstande als Vermdgensgegenstande eines Teilfonds und als diesem zurechenbar
behandelt werden:

(a) Zeichnungsgelder eines Anlegers, die vor dem Handelstag eines Teilfonds eingegangen sind,
wenn fir diese Betrage ein Zeichnungsantrag eingegangen ist. Diese Betrage werden bei der
Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds erst an dem Bewertungstag bericksichtigt,
der sich auf den Handelstag bezieht, an dem die Anteile an den Anleger ausgegeben werden;

(b) Rucknahmebetrage, die an einen Anleger nach dem Handelstag, an dem die Anteile des
Anlegers zurickgenommen wurden, zu zahlen sind, werden bei der Berechnung des
Nettoinventarwerts des Teilfonds nicht berticksichtigt; und

(c) Dividenden, die an einen Anteilsinhaber auszuzahlen sind, werden bei der Berechnung des
Nettoinventarwerts des Teilfonds nicht bertcksichtigt.

Verwasserungsschutzgebiihr

Sofern auf der Teilfondsinformationskarte nichts anderes bestimmt ist, behalt sich die
Verwaltungsgesellschaft das Recht vor, fur sdmtliche Teilfonds eine Verwasserungsschutzgebihr zu
erheben. Eine solche Verwasserungsschutzgeblihr wirde eine Ruckstellung fur Marktspannen (die
Differenz zwischen den Preisen, zu denen Vermogenswerte bewertet und/oder gekauft oder verkauft
werden) und Abgaben, Gebuhren und sonstigen Handelskosten im Zusammenhang mit dem Erwerb
oder der VerauRerung von Vermdgenswerten darstellen. Die Verwasserungsschutzgebihr ist auf 2 %
des Nettoinventarwertes des betreffenden Teilfonds begrenzt und kann bei der Entgegennahme von
Nettozeichnungs- und Nettoriicknahmeantragen, die einen bestimmten Schwellenwert des
Nettoinventarwertes eines Teilfonds Uberschreiten, einschliellich Zeichnungen und/oder Riicknahmen,
die infolge einer Umschichtung von einem Teilfonds in einen anderen Teilfonds erfolgen wirden,
angewendet werden. Der Schwellenwert wird auf 5 % des Nettoinventarwertes des betreffenden
Teilfonds festgelegt, sofern auf der Teilfondsinformationskarte nichts anderes angegeben ist. Eine ggdf.
erhobene Verwasserungsschutzgeblihr dient dem Erhalt des Wertes der zugrunde liegenden
Vermoégenswerte. Eine solche Abgabe wird zu dem Preis hinzugerechnet, zu dem die Anteile bei
Nettozeichnungsantragen, die den angegebenen Schwellenwert lberschreiten, ausgegeben werden,
und von dem Preis abgezogen, zu dem die Anteile zuriickgegeben werden, wenn die
Nettoriicknahmeantrage den angegebenen Schwellenwert iberschreiten (einschliellich der Anteile,
die aufgrund von Antragen auf Umschichtung ausgegeben oder zuriickgegeben werden). Eine solche
Verwasserungsschutzgeblhr wird erhoben, um den Wert der zugrunde liegenden Vermégenswerte zu
erhalten, und auf das Konto des betreffenden Teilfonds eingezahit.

Veroffentlichung des Nettoinventarwertes je Anteil

Mit Ausnahme der Falle, in denen die Ermittlung des Nettoinventarwertes eines Teilfonds, des
Nettoinventarwertes je Anteil und die Ausgabe und Ricknahme von Anteilen bei Vorliegen der unten
dargelegten Umstande ausgesetzt worden sind, wird der Nettoinventarwert je Anteil an jedem
Handelstag am Sitz der Verwaltungsgesellschaft o6ffentlich bekannt gemacht und von der
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Verwaltungsgesellschaft taglich in Il Sole 24 Ore" sowie in weiteren Zeitungen, deren Auswahl die
Verwaltungsgesellschaft und der Treuhander vereinbaren, veroffentlicht.

Zeitweiliges Aussetzen der Berechnung des Nettoinventarwertes sowie der Ausgabe und
Ricknahme von Anteilen

Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Zustimmung des Treuhdnders die Ermittlung des
Nettoinventarwertes bestimmter oder aller Teilfonds, des Nettoinventarwertes je Anteil dieser Teilfonds
sowie die Ausgabe und Riicknahme von Anteilen der betroffenen Teilfonds voriibergehend aussetzen,
wenn:

(a) ein Markt, der die Grundlage fir die Bewertung eines Grolfiteils der Anlagen des betreffenden
Teilfonds bildet, geschlossen wird (auRer im Fall von Feiertagen) oder wenn der Handel an
einem solchen Markt eingeschrankt oder ausgesetzt wird;

(b) eine politische, wirtschaftliche, militdrische, monetare oder sonstige Krise, die von der
Verwaltungsgesellschaft weder zu vertreten noch zu beeinflussen oder zu steuern ist, die
VeraulRerung der Vermogensgegenstdnde des betreffenden Teilfonds unter normalen
Bedingungen unmdglich oder undurchfiihrbar macht oder eine derartige Veraufierung nicht im
Interesse der Anteilsinhaber liegt;

(c) die Unterbrechung eines wichtigen Kommunikationsnetzes oder ein sonstiger Grund es
unmoglich oder undurchfihrbar macht, den Wert eines wesentlichen Teiles der
Vermdgenswerte des Teilfonds zu ermitteln;

(d) den betreffenden Teilfonds die Rickfihrung von Ricknahmeerlésen fir zuriickgenommene
Anteile oder Geldern zur oder im Zusammenhang mit Zahlungen fir die VeraduRerung oder den
Erwerb von Anlagen nicht mdglich ist, oder wenn fallige Zahlungen nach Auffassung der
Verwaltungsgesellschaft nicht zu normalen Wechselkursen erfolgen kénnen;

(e) der Erlés aus Verkaufen oder Ricknahmen von Anteilen nicht auf das bzw. vom Konto des
Teilfonds tberwiesen werden kann; oder

(f) ein anderer Grund es unmoglich oder undurchfiihrbar macht, den Wert eines wesentlichen
Bestandteils des Vermdgens eines Teilfonds zu bestimmen.

Jede Aussetzung wird unverziglich der Zentralbank mitgeteilt. Eine Aussetzung ist den Anteilsinhabern
mitzuteilen, sofern sie nach Meinung der Verwaltungsgesellschaft voraussichtlich l1anger als vierzehn
(14) Tage andauern wird. Ferner ist sie Anteilszeichnern oder Anteilsinhabern, die eine Ausgabe oder
Rucknahme von Anteilen beantragen, durch die Verwaltungsgesellschaft zum Zeitpunkt des
Zeichnungsantrages bzw. des schriftlichen Rickgabeantrages mitzuteilen.
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7. FONDSAUFWENDUNGEN

Die Gebuhren der Verwaltungsgesellschaft konnen sich von Teilfonds zu Teilfonds und von Klasse zu
Klasse unterscheiden und werden auf Basis des Anteils des Nettoinventarwertes, welcher der
jeweiligen Klasse zuzurechnen ist, berechnet.

Die jahrliche Verwaltungsgebuhr, die zulasten des Vermégens der Teilfonds zu zahlen ist, kann sich
von Teilfonds zu Teilfonds und von Klasse zu Klasse unterscheiden.

Die Geblhren der Verwaltungsstelle (mit Ausnahme der Geblhren fiir die Registerstelle und die
Transferstelle) und des Treuhanders sind auf Grundlage des Nettoinventarwertes des Fonds in seiner
Gesamtheit zu berechnen und sind von allen Teilfonds im Verhaltnis ihrer jeweiligen Nettoinventarwerte
zum Zeitpunkt der Kostenaufteilung zu tragen. Die Aufwendungen der Verwaltungsgesellschaft, der
Verwaltungsstelle und des Treuhanders sind ebenfalls gemeinsam von allen Teilfonds zu tragen, mit
der Ausnahme, dass Kosten, die einem bestimmten Teilfonds oder einer bestimmten Klasse
unmittelbar oder mittelbar zuzuweisen sind, ausschlie3lich von diesem Teilfonds oder dieser Klasse zu
tragen sind. Die Gebhr fur die Registerstelle und die Transferstelle ist von jedem Teilfonds einzeln zu
tragen.

Die Verwaltungsgeselischaft
Verwaltungsgebihr

Die Verwaltungsgesellschaft erhalt zulasten des Vermdgens eines Teilfonds, welches der jeweiligen
Klasse zuzuordnen ist, eine jahrliche Verwaltungsgebiuhr in einer Hoéhe (ggf. zuzlglich
Mehrwertsteuer), wie sie der diesem Prospekt beigefiigten Informationskarte zu der jeweiligen Klasse
zu entnehmen ist, die taglich zuwédchst und monatlich nachtraglich zahlbar ist, sowie eine
Wertentwicklungsgebuhr (ggf. zuziglich Mehrwertsteuer) in einer Héhe, wie sie der diesem Prospekt
beigefiigten jeweiligen Klasseninformationskarte zu entnehmen ist. Die Verwaltungsgesellschaft kann
nach eigenem Ermessen fir jegliche Anteilsklasse den Betrag der an sie zu zahlenden aufgelaufenen
Verwaltungsgebihren ermaRigen oder auf diese verzichten oder aus ihrem Vermoégen einen Teil ihrer
Verwaltungsgebihren an Vertriebsgesellschaften oder sonstige Vermittler oder an bestimmte
Anteilsinhaber zuriickerstatten ohne dass hierdurch einem anderen Anteilsinhaber ein Recht auf eine
Rickerstattung oder ErmaRigung eingeraumt wird. Anteilsklassen eines Teilfonds kénnen hdheren,
niedrigeren oder gar keinen Gebuihren unterliegen, je nachdem. Informationen im Hinblick auf die
Gebuhren anderer Anteilsklassen sind bei der Verwaltungsgesellschaft auf Anfrage erhaltlich.
Bestimmte Teilfonds kdnnen ihre Verwaltungsgebihren, anderen Geblhren und Aufwendungen ganz
oder zum Teil aus ihrem Fondsvermdgen, das der jeweiligen Klasse zurechenbar ist, bestreiten;
ausfuhrliche Informationen dazu sind in den betreffenden Klasseninformationskarten enthalten.

Anlageverwaltungsgebiihr

Die Verwaltungsgesellschaft erhalt zulasten des Vermdgens eines Teilfonds, welches der jeweiligen
Klasse zuzuordnen ist, eine jahrliche Verwaltungsgebihr in einer Hoéhe (ggf. zuzlglich
Mehrwertsteuer), wie sie der diesem Prospekt beigefiigten jeweiligen Klasseninformationskarte zu
entnehmen ist, die taglich zuwéchst und monatlich nachtraglich zahlbar ist. Die
Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen fur jegliche Anteilsklasse den Betrag der an sie
zu zahlenden aufgelaufenen Anlageverwaltungsgebiihren ermafRigen oder auf diese verzichten.

Die Gebuhren (zuzuglich ggf. anfallender Mehrwertsteuer) jedes fur einen Teilfonds bestellten
delegierten Anlagemanagers werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen und nicht dem Fonds
belastet. Ein delegierter Anlagemanager hat keinen Anspruch auf Erstattung von Barauslagen aus den
Vermdgenswerten eines Teilfonds.
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Liquiditdtsmanagement-Gebuhr

Die Verwaltungsgesellschaft erhalt zulasten des Vermdgens eines Teilfonds fiir die er die zusatzlichen
liquiden Mittel verwaltet, eine jahrliche Gebuhr, die taglich zuwachst und monatlich nachtraglich in Héhe
von 0,01 % des Nettoinventarwerts des betreffenden Teilfonds zahlbar ist (ggf. zuzlglich
Mehrwertsteuer).

Die Gebuhren (ggf. zuziglich Mehrwertsteuer) eines in Bezug auf einen Teilfonds bestellten Cash
Managers werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen und nicht dem Fonds belastet. Ein Cash
Manager hat keinen Anspruch auf Erstattung von Barauslagen aus dem Vermdgen eines Teilfonds.

Die Verwaltungsgesellschaft kann mitunter nach eigenem Ermessen fir jegliche Anteilsklassen den
Betrag der an sie zu zahlenden aufgelaufenen Liquiditatsmanagement-Gebiihr ermaRigen oder auf
diese verzichten.

Wertentwicklungsgeblihr und Geblihr fiir Risikodienstleistungen

Die Verwaltungsgesellschaft hat zulasten des Vermogens der einzelnen Teilfonds Anspruch auf eine
jahrliche Gebuhr von 0,045 % des Nettoinventarwertes des entsprechenden Teilfonds (ggf. zuziglich
MwSt.), die taglich auflauft und monatlich im Nachhinein zahlbar ist, fir den Dienstleistungen im
Zusammenhang mit Performance-Attribution, Performance-Messung und Risikoanalyse erbracht
werden.

Die Verwaltungsgesellschaft kann mitunter nach eigenem Ermessen flr jegliche Anteilsklassen den
Betrag der an sie zu zahlenden aufgelaufenen Wertentwicklungsgebihren und Gebihren fur
Risikodienstleistungen ermafligen oder auf diese verzichten.

Verwaltungskosten/-gebiihren

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Erstattung ihrer gesamten Verwaltungskosten aus dem
Vermdgen des Fonds.

Die Verwaltungsgesellschaft hat auch Anspruch auf Erhalt einer jahrlichen Verwaltungsgebihr von
jedem Anteilsinhaber in Bezug auf alle Zeichner des Fonds ab dem 5. April 2002, wobei sich diese
Gebiihr wie folgt berechnet:

Eine Gebuhr in Hohe von 10 EUR (brutto im Hinblick auf jegliche einschlagige Steuer) pro Klasse jedes
Teilfonds, in der ein Anteilsinhaber weniger als 50 Anteile (oder 25 Anteile im Fall der S-Klassen) halt.
Die angemessene Anzahl von Anteilen eines jeden solchen Anteilsinhabers wird automatisch
zurickgenommen, um diese Verwaltungsgebiihren zu zahlen. Soweit ein Anteilsinhaber eine Anzahl
von Anteilen in einer Klasse eines Teilfonds mit einem geringeren Wert als 10 EUR halt (brutto im
Hinblick auf jegliche einschlagige Steuer), so wird ihre/seine Beteiligung in der Klasse automatisch
zurickgenommen und an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt. Diese Verwaltungsgebiihr wurde 2008
angepasst und wird weiterhin jahrlich in Ubereinstimmung mit dem Eurostat All Items Harmonised Index
of Consumer Prices (HICP) angepasst werden. Daflir wird die am 30. November jeden Jahres
verfligbare aktuelle HICP-Rate herangezogen. Diese Verwaltungsgebuihr wird am ersten Handelstag
im Dezember eines jeden Jahres erhoben.

Die Verwaltungsgesellschaft kann von Zeit zu Zeit und nach eigenem Ermessen im Einzelfall auf diese
Verwaltungsgebihr verzichten oder diese verringern.

Die Vergiitungspolitik der Verwaltungsgesellschaft
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Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Vergltungspolitik entworfen und umgesetzt, die mit einem wohl
Uberlegten und wirksamen Risikomanagement im Einklang steht und dieses fordert. Seiner Natur nach
fordert das Geschéaftsmodell keine GibermaRige Risikobereitschaft, die nicht mit dem Risikoprofil der
Verwaltungsgesellschaft oder des Treuhandvertrags vereinbar ist. Es steht auch nicht im Widerspruch
zu der Pflicht der Verwaltungsgesellschaft, im besten Interesse des Fonds zu handeln. Die
Vergutungspolitik der Verwaltungsgesellschaft steht im Einklang mit der Geschaftsstrategie des Fonds,
den Zielen, Werten und Interessen der Verwaltungsgesellschaft, des Fonds und seiner Anteilsinhaber
und beinhaltet MaRnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten.

Die Verwaltungsgesellschaft setzt Vergltungsrichtlinien fiir leitende Mitarbeiter, Mitarbeiter, deren
Tatigkeit Einfluss auf das Risiko hat, Mitarbeiter, die eine Kontrollfunktion bekleiden, Mitarbeiter, die
eine Vergltung erhalten, die mit der Vergitung leitender Mitarbeiter vergleichbar ist und fir
Risikotrager, deren Tatigkeit einen grof3en Einfluss auf die Risikoprofile der Verwaltungsgesellschaft
oder des Fonds hat, ein.

Gemall den Vorschriften der OGAW-Richtlinie wendet die Verwaltungsgesellschaft ihre
Vergutungspolitik so an, dass sie ihrer Gré3e und der des Fonds und der internen Organisation sowie
der Art, dem Umfang und der Komplexitat ihrer Geschéaftstatigkeit angemessen ist.

Im Falle der Auslagerung von Anlageverwaltungsaufgaben in Bezug auf den Fonds oder einen
Teilfonds wird die Verwaltungsgesellschaft in Ubereinstimmung mit den ESMA Leitlinien fir solide
Vergutungspolitik unter Berlicksichtigung der OGAW-Richtlinie (ESMA/2016/575) mit Wirkung ab dem
1. Januar 2017 sicherstellen, dass:

a. die Unternehmen, denen Anlagemanagementaufgaben Ubertragen wurden, aufsichtsrechtlichen
Anforderungen in Bezug auf die Vergltung unterliegen, die gleichermalen effektiv sind wie die,
die nach den ESMA Vergutungsleitlinien gelten; oder

b. entsprechende vertragliche Vereinbarungen getroffen werden, mit denen sichergestellt wird,
dass die in den ESMA Vergltungsleitlinien dargelegten Vergltungsregeln nicht umgangen
werden.

Einzelheiten zur Vergutungspolitik der Verwaltungsgesellschaft und insbesondere eine Beschreibung,
wie Vergltung und Nebenleistungen berechnet werden, sowie Angaben zu den fiir die Festlegung von
Vergutung und Nebenleistungen verantwortlichen Personen sind auf www.mifl.ie abrufbar oder kénnen
in Papierform kostenlos angefordert werden.

Die Verwaltungsstelle
Verwaltungsgebihr

Die Verwaltungsstelle hat =zulasten des Fondsvermdgens Anspruch auf eine jahrliche
Verwaltungsgebihr von 24.000 EUR (ggf. zuzuglich Mehrwertsteuer), die mit der Anzahl der Teilfonds
des Fonds multipliziert wird. Diese Gebuhr lauft taglich auf und ist monatlich im Nachhinein zahlbar.
Die jahrliche Verwaltungsgebulhr wird unter den Teilfonds so aufgeteilt, dass jeder Teilfonds einen
proportionalen Anteil der Verwaltungsgebiihr auf Basis seines Nettoinventarwertes zu tragen hat. Die
Teilfonds tragen auch die Transaktionsgebuhren (die zu handelstblichen Satzen berechnet werden).

Die Verwaltungsstelle hat ebenfalls Anspruch auf eine zulasten des Vermogens eines Teilfonds zu
leistende Erstattung fur alle ihre angemessenen Barauslagen, die sie fir jeden Teilfonds leistet,
einschliellich Anwaltskosten, Gebiihren fir Post- und Kurierdienste sowie Kosten und Aufwendungen
fur Telekommunikation.

Geblihr fiir die Register- und Transferstelle

98




Die Verwaltungsgesellschaft zahlt an die Verwaltungsstelle zulasten des Vermogens des Fonds eine
Jahresgebihr in Héhe von 82.000 EUR fiir den Fonds und 1.600 EUR je Anteilsklasse (ggf. zuziiglich
Mehrwertsteuer), die taglich zuwachst und monatlich nachtraglich zahlbar ist.

Die Verwaltungsstelle hat aulierdem Anspruch auf die Zahlung von Transaktionsgebihren aus dem
Vermdgen des Fonds bzw. des jeweiligen Teilfonds (je nach Sachlage), die zu handelsiblichen Satzen
berechnet werden (ggf. zuzlglich MwSt.), sowie samtlicher angemessener Spesen, die ihr aufgrund
ihrer Tatigkeit im Auftrag des Teilfonds entstanden sind und sich auf Rechtshonorare, Gebuihren fiir
Kurierdienste und Telekommunikationskosten und Aufwendungen erstrecken.

Der Treuhander

Der Treuhander hat zulasten des Vermdgens jedes Teilfonds Anspruch auf eine jahrliche Gebuhr in
Hoéhe von bis maximal 0,03 % des Nettoinventarwerts der einzelnen Teilfonds, die taglich auflauft und
monatlich nachtraglich zahlbar ist. Die Teilfonds tragen auch die Transaktionsgebiihren sowie die
Transaktionsgebiihren eines Unterverwahrers (die zu den handelstblichen Satzen berechnet werden).

Der Treuhander hat zulasten des Vermogens der Teilfonds ebenfalls Anspruch auf die Erstattung seiner
Auslagen. Der Treuhander zahlt aus seinen Gebilhren die Gebuhren fir jede von ihm ernannte
Unterdepotbank.

Korrespondenzbanken/Zahlstellen und Vertriebsgesellschaften

Soweit unter dieser Uberschrift nichts Abweichendes ausgefiihrt wird, hat die Verwaltungsgesellschaft
die Gebuhren der Korrespondenzbanken/Zahlstellen und Vertriebsgesellschaften in marktiblicher
Hoéhe aus ihren eigenen Gebihren zu zahlen.

Die Korrespondenzbanken/Zahlstellen und die Vertriebsgesellschaften in Italien sind jedoch berechtigt,
einem Anteilsinhaber eine zusatzliche Gebuhr wie unten dargestellt fiir jede Ausgabe, Riicknahme oder
Umschichtung von Anteilen in Rechnung zu stellen. Diese darf 0,10 % des gesamten
Zeichnungsbetrages (abziiglich der Gebihren) bzw., im Fall der Riicknahme oder der Umschichtung
von Anteilen, des Wertes von zurlickgenommenen oder umgetauschten Anteilen nicht tbersteigen.
Dabei gilt eine anfangliche Mindestgebiihr von 2,58 EUR und eine Hochstgebiihr von 516,45 EUR je
Ausgabe, Ricknahme oder Umschichtung. Fir jede einzelne Teilzahlung eines Sparplanes oder bei
voraus festgelegten Umschichtungstransaktionen gilt eine Mindestgebihr von 1,54 EUR und eine
Hochstgebuhr von 516,45 EUR. Zur Klarstellung wird ausgeflihrt, dass diese Mindestgebihren und
Hochstgebihren fir jede voraus festgelegte Umschichtungstransaktion gelten, unabhangig von der
Anzahl der Teilfonds, in die der Anteilsinhaber wechselt.

Fir jede oben erwahnte Ausgabe, Riicknahme oder jede Umschichtung von Anteilen wird die von dem
Anteilsinhaber zu zahlende Hochstgebihr von 0,10 % vorbehaltlich der genannten Mindest- und
Hochstbetrage fur Transaktionskosten wie folgt zugeordnet:

- 25 % der Gebuhr sind an jede Korrespondenzbank/Zahlstelle in Italien zu zahlen,
- 75 % der Gebuhr sind an jede Vertriebsgesellschaft in Italien fur ihre Vermittlungstatigkeit, die
sie im Rahmen ihres durch den Anteilsinhaber erteilten Auftrages ausfihrt, zu zahlen.

Die Korrespondenzbank/Zahlstelle und die Vertriebsgesellschaft in Italien kénnen innerhalb der
zuldssigen Grenzen nach eigenem Ermessen diese von einem Anteilsinhaber zu zahlende(n)
Gebihr(en) erlassen oder im Hinblick auf die Hohe der Geblihr(en) die Anteilsinhaber unterschiedlich
behandeln.

Die Korrespondenzbank/Zahlstelle in Italien hat auerdem Anspruch auf eine Jahresgebihr, die 0,10 %
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der Gesamtvermogenswerte des jeweiligen Teilfonds, der durch die Korrespondenzbank/Zahlstelle
gezeichnet wurde, nicht tGberschreiten darf. Die Geblhr ist aus dem Vermdgen des jeweiligen Teilfonds
des Fonds zu zahlen, fallt taglich an und wird rickwirkend quartalsweise (ggf. zuziglich
Mehrwertsteuer) gezahlt. Die Korrespondenzbank/Zahlstelle in Italien kann mitunter nach eigenem
Ermessen den Betrag der an sie zu zahlenden aufgelaufenen jahrlichen Gebuhr ermaRligen oder auf
diese verzichten.

Die Korrespondenzbanken/Zahlstellen haben ebenfalls einen Anspruch auf eine zulasten des
Vermdgens jedes entsprechenden Teilfonds zu leistende Erstattung etwaiger Kosten oder
Aufwendungen in marktublicher Héhe, die ihnen fir das Beschaffen von im Zusammenhang mit dem
Fonds stehenden Schriftstiicken, wie zum Beispiel Benachrichtigungen an Anteilsinhaber Uber
Anteilsinhaberversammlungen, entstanden sind.

Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Absicherung von Anteilsklassen

Die Verwaltungsgesellschaft hat RBC Investor Services Bank, S. A., Luxembourg (,RBC*) beauftragt,
Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Absicherung von Anteilsklassen zu erbringen. RBC hat
fur diese Dienstleistung einen Anspruch auf Zahlung einer Transaktionsgebuhr in marktiblicher Héhe,
die aus den Vermogenswerten des jeweiligen Teilfonds geleistet wird, bezlglich dessen die jeweilige
Anteilsklasse abgesichert wird.

Gebiihren im Zusammenhang mit der Anlage in zugrunde liegenden Investmentfonds

Zusatzlich zu den aus dem Vermdgen eines Teilfonds zahlbaren Gebuhren kénnen einem Teilfonds
durch seine Anlage in zugrunde liegenden Investmentfonds Kosten entstehen. Wenn ein Teilfonds
mehr als 20 % seiner Nettovermtgenswerte in andere Investmentfonds anlegt, betragt die maximale
Gesamtverwaltungsgebihr, die die Investmentfonds, in die der Teilfonds anlegt, in Rechnung stellen
darfen, nicht mehr als 3 % ihres gewichteten durchschnittlichen Nettoinventarwerts. Zusatzlich kénnen
zugrunde liegende Investmentfonds dazu verpflichtet sein, eine Wertentwicklungsgebihr an ihre
Fondsmanager zu zahlen. Solche Verwaltungsgebihren werden durch Riickerstattungen reduziert, die
der Teilfonds von solchen Investmentfonds erhalt.

Kosten fiir das Anlageresearch

Die Verwaltungsgesellschaft oder jeder delegierte Anlagemanager kann die von unabhangigen
Dienstleistern angebotenen Researchdienstleistungen zur Umsetzung der Anlagepolitik der Teilfonds
nutzen. Zu diesen Anlageresearchdiensten zahlen verdffentlichte Recherchen oder Berichte, andere
Materialien oder Dienstleistungen, die eine Anlagestrategie oder Handelsideen (einschliellich in Form
von Softwaretools, Programmen oder anderen Technologien) vorschlagen oder empfehlen sowie
makrodkonomische Analysen und der Zugang zu Research-Analysten oder Branchenexperten
(einschliel3lich Expertennetzwerke). Die Verwaltungsgesellschaft und jeder delegierte Anlagemanager
sind der Ansicht, dass der Zugang zu Anlageresearchdiensten und -Materialien integraler Bestandteil
dafir ist, die Anlagepolitik der Teilfonds durchzuflihren und dass diese Dienstleistungen und Materialien
die Anlageentscheidungen der Verwaltungsgesellschaft oder des delegierten Anlagemanagers, die im
Auftrag der Teilfonds getroffen werden, beeinflussen und verbessern.

Soweit Kosten im Zusammenhang mit der Bezahlung solcher Anlageresearchdienste dem Vermdgen
des betreffenden Teilfonds belastet werden, hat die Verwaltungsgesellschaft angemessene interne
Vorkehrungen fiir die Uberwachung und Kontrolle der Kosten fiir das Anlageresearch getroffen. Diese
beim jeweiligen Teilfonds aufgelaufenen Kosten fir das Anlageresearch basieren auf dem vom
Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft festgelegten und im Voraus schriftlich vereinbarten Budget
fir Anlageresearch, wobei dieses Budget regelmaRig tberprift wird.
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Verbriefung

Fir einen Teilfonds konnen Gebihren anfallen, wenn er in den Geltungsbereich der
Verbriefungsverordnung fallt. In einem solchen Fall ist die Verwaltungsgesellschaft oder jeder
delegierte Anlagemanager verpflichtet, sowohl die an einer Verbriefung beteiligten Parteien als auch
die Verbriefung selbst sorgfaltig zu prifen. Wenn die Verwaltungsgesellschaft oder ein delegierter
Anlagemanager im Zusammenhang mit der Durchfiihrung einer solchen Due Diligence professionelle
Berater hinzuzieht, kann dies zu zuséatzlichen Kosten flihren, die vom betreffenden Teilfonds getragen
werden.

Allgemeines

Jeder Teilfonds ist fur die Aufwendungen verantwortlich, die ihm in Verbindung mit Rechtsstreitigkeiten
entstanden sind. Nach den Bestimmungen des Treuhandvertrages hat ein Teilfonds den Treuhander
unter bestimmten Umstanden zu entschadigen, dies schliel3t auch Kosten und Aufwendungen ein, die
diesem im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten fir oder im Namen des Teilfonds entstehen. Die
Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, von einem Teilfonds die Kosten und Aufwendungen zu
verlangen, die ihr im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten fir oder im Namen des Teilfonds entstanden
sind.

Jeder Teilfonds zahlt aus seinem Vermdgen alle der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle
und dem Treuhander im Zusammenhang mit der laufenden Verwaltung und Geschéaftstatigkeit des
Teilfonds entstandenen Gebihren, Kosten und Aufwendungen einschlieBlich der Auslagen und
Verwaltungskosten. Solche Gebuhren, Kosten, Aufwendungen und Auslagen, die vom jeweiligen
Teilfonds zu tragen sind, beinhalten Folgendes, sind jedoch nicht darauf beschranki:

(a) Honorare von Abschluss- und Wirtschaftsprifern;
(b) Honorare von Rechtsanwalten;
(c) an Platzierungsinstitute, Berater zur Fondsstrukturierung, Zahlstellen, Korrespondenzbanken

oder Vertriebsgesellschaften fir die Anteile zu zahlende Provisionen, Geblhren und
angemessene Barauslagen;

(d) Bank-, Borsenmakler- oder Unternehmensfinanzierungsgebiihren, einschlielich Zinsen auf
aufgenommene Kredite, Gebuhren fiir die Berechnung von Indizes, Performance-Attribution,
Risikokontrolle und Gebuhren und Aufwendungen fiir ahnliche Dienstleistungen;

(e) alle Gebuhren fir Anlageanalysen (sofern zutreffend);

(f) von den zustandigen Steuerbehdrden auferlegte Steuern oder Abgaben und alle
Verwaltungsabgaben;

(9) Kosten fiir die Erstellung, Ubersetzung und Verteilung aller Prospekte, Berichte,
Anteilsscheine, Auftragsbestatigungen und Mitteilungen an die Anteilsinhaber;

(h) Gebuhren und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Notierung von Anteilen an einem
anerkannten Handelsplatz gemaf der entsprechenden Bérsenordnung;

(i) anfangliche und laufende Geblhren und Aufwendungen im Zusammenhang mit der
Registrierung der Anteile zum Verkauf in anderen Hoheitsgebieten;

() Aufwendungen fir Verwahrung und die Ubertragung von Vermdgenswerten;
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(k)
()
(m)

Aufwendungen fur die Versammlungen von Anteilsinhabern;
Versicherungspramien;

alle sonstigen Aufwendungen, einschliellich Aufwendungen fir Biro- und Schreibarbeiten im
Zusammenhang mit der Ausgabe und Ricknahme von Anteilen;

(n) Kosten fiir Erstellung, Ubersetzung, Druck und/oder Hinterlegung des Treuhandvertrages und alle

(0)
(P)

(@)
(r)

anderen mit dem Fonds oder dem betreffenden Teilfonds in Zusammenhang stehende
Unterlagen, einschliel3lich Registrierungsantrage, Prospekte, PRIIPs-KID, Boérsenprospekte,
Mitteilungen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie aulierordentliche Berichte an die fir den
Fonds oder seine Teilfonds zustandigen Behorden (einschliellich der zustandigen Verbande
der Wertpapierhandler) oder fir das Angebot von Anteilen des jeweiligen Teilfonds in einer
beliebigen Sprache, sowie die Kosten der Versendung solcher Unterlagen an die
Anteilsinhaber;

Kosten fir Werbung bezuglich des Vertriebs von Anteilen des Teilfonds;

Kosten fir die Verdffentlichung von Mitteilungen in Zeitungen in den jeweiligen
Hoheitsgebieten;

samtliche Kosten einer eventuellen Verschmelzung oder Umstrukturierung von Teilfonds; und

alle Gebuhren, die im Zusammenhang mit der Anlage in anderen Organismen fir gemeinsame
Anlagen anfallen, einschlieRlich und ohne Einschrankung der Gebuhren fir die Zeichnung,
Rucknahme, Verwaltung, Performance, den Vertrieb, die Verwaltung und/oder die Verwahrung
im Hinblick auf diese Organismen fir gemeinsame Anlagen, in denen ein Teilfonds anlegt, es
sei denn, dies ist von der Zentralbank nicht erlaubt.

sowie in jedem Fall zuzlglich der anfallenden Mehrwertsteuer.

Zahlung von Gebiihren und Aufwendungen zulasten des Kapitals

Die Verwaltungsgesellschaft kann festlegen, dass ein Teilfonds seine Verwaltungsgebiihren, andere
Gebihren und Aufwendungen ganz oder zum Teil aus seinem Kapital zu bestreiten hat. In einem
solchen Fall wird darauf in den entsprechenden Klasseninformationskarten Bezug genommen. Erfolgt
die Zahlung von Gebulhren und Aufwendungen auf diese Weise, so erhdht sich das auszuschittende
Einkommen des betreffenden Teilfonds oder der betreffenden Anteilsklasse; andererseits kommt es
dadurch zu einem Kapitalschwund und zu einer Einschrankung des Potenzials fur einen zukiinftigen
Kapitalzuwachs.
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8. BESTEUERUNG
Allgemeines

Die hierin enthaltenen Informationen behandeln das Thema nicht abschlieBend und stellen
keine rechtliche oder steuerliche Beratung dar. Sie erhebt nicht den Anspruch, alle steuerlichen
Konsequenzen umfassend zu behandeln, die fiir den Fonds oder seine gegenwértigen oder
zukiinftigen Teilfonds oder fiir alle Anlegerkategorien gelten. Manche Anleger unterliegen unter
Umstédnden besonderen Vorschriften.

Potenzielle Anleger sollten hinsichtlich der Auswirkungen, die die Zeichnung, der Kauf, das
Halten, die Umschichtung oder die VerduBerung der Anteile nach den Gesetzen der
Hoheitsgebiete haben, in denen sie der Steuerpflicht unterliegen kénnen, ihren Steuerberater
konsultieren.

Das Folgende ist eine kurze Zusammenfassung des irischen Steuerrechts und der gédngigen
Steuerpraxis, die fiir die in diesem Prospekt beschriebenen Transaktionen relevant sind. Sie
basiert auf der geltenden Rechtslage und Praxis und der offiziellen Auslegung der Vorschriften.
Diese unterliegen jedoch Anderungen.

Dividenden, Zinsen und Kapitalertrdge, die der Fonds (gegebenenfalls) hinsichtlich seiner Anlagen
(ausgenommen Wertpapiere irischer Emittenten) erhalt, kénnen in den Landern, in denen die
Emittenten solcher Anlagen ansassig sind, Steuern, einschlief3lich Quellensteuern, unterliegen. Es wird
davon ausgegangen, dass der Fonds nicht von reduzierten Quellensteuersatzen im Rahmen der
zwischen Irland und solchen Landern bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen profitieren kann.
Sofern sich dies in Zukunft andert und die Anwendung eines niedrigeren Steuersatzes zu einer
Ruckzahlung an den Fonds fihrt, wird der Nettoinventarwert nicht neu bewertet, sondern der Gewinn
den bisherigen Anteilsinhabern anteilig zum Zeitpunkt der Rickzahlung zugeteilt.

Besteuerung in Irland

Die Verwaltungsgesellschaft wurde dahingehend beraten, dass aufgrund der Tatsache, dass der Fonds
fur Steuerzwecke in Irland ansassig ist, die folgenden steuerlichen Bestimmungen fir den Fonds und
seine Anteilsinhaber gelten.

Der Fonds

Die Verwaltungsgesellschaft wurde dahingehend beraten, dass der Fonds nach derzeit geltendem
irischem Recht und der Verwaltungspraxis als Anlageorganismus im Sinne von Section 739 B des
Taxes Act eingestuft wird, so lange er in Irland ansassig ist. Daher unterliegt er mit seinen Ertragen
und Kapitalgewinnen keiner irischen Steuer.

Steuern kénnen jedoch anfallen, wenn ein Steuertatbestand in Bezug auf den Fonds eintritt. Als
Steuertatbestidnde gelten unter anderem Dividendenzahlungen an die Anteilsinhaber sowie die
Einlésung, Ricknahme, Annullierung, Ubertragung oder die fiktive VerduRerung von Anteilen des
Fonds (eine fiktive Veraulierung erfolgt bei Ablauf des relevanten Zeitraums) oder die Einziehung oder
Annullierung von Anteilen eines Anteilsinhabers durch den Fonds, um die Steuer zu begleichen, der
ein durch eine Ubertragung erzielter Gewinn unterliegt. Keine Steuerpflicht fir den Fonds entsteht bei
Steuertatbestanden in Bezug auf einen Anteilsinhaber, der zum Zeitpunkt des Steuertatbestandes in
Irland weder ansassig ist noch seinen gewdhnlichen Aufenthalt hat, unter der Voraussetzung, dass eine
geeignete Erklarung vorliegt und der Fonds nicht im Besitz von Informationen ist, die verniinftigerweise
darauf hindeuten, dass die darin enthaltenen Angaben nicht Ianger korrekt sind. Liegt eine geeignete
Erklarung nicht vor, wird — vorbehaltlich einer entsprechenden Uberpriifung durch den Fonds anhand
von gleichwertigen Mallnahmen (siehe Absatz ,Gleichwertige Malnahmen* unten) — unterstellt, dass
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der Anleger in Irland anséassig ist oder seinen gewohnlichen Aufenthalt hat. Die folgenden Ereignisse
sind keine Steuertatbestéande:

e ein Umtausch von Anteilen am Fonds gegen andere Anteile am Fonds durch einen Anteilsinhaber,
der nach dem arm’s length-Prinzip (Prinzip der rechtlichen Unabhangigkeit) durchgefiihrt wird, ohne
dass dabei eine Zahlung an den Anteilsinhaber erfolgt;

e eine Transaktion (welche ansonsten ein Steuertatbestand sein kdnnte) in Bezug auf Anteile, die in
einem durch Erlass der Irish Revenue Commissioners (irische Steuerbehdrde) anerkannten
Clearingsystem gehalten werden;

e unter bestimmten Bedingungen eine Ubertragung eines Anspruchs auf Anteile durch den
Anteilsinhaber, wenn diese Ubertragung zwischen Ehepartnern und ehemaligen Ehepartnern
erfolgt; oder

e ein Umtausch von Anteilen, der aus einer qualifizierten Verschmelzung bzw. einer entsprechenden
Umstrukturierung (im Sinne von Section 739H des Taxes Act) des Fonds mit einem anderen
Anlageorganismus entsteht.

Falls der Fonds, wenn ein Steuertatbestand eintritt, steuerpflichtig wird, ist er berechtigt, von der
Zahlung, die infolge eines Steuertatbestands zu leisten ist, einen Betrag in Hohe der Steuer abzuziehen
und/oder gegebenenfalls die zur Begleichung der Steuerschulden erforderliche Anzahl von Anteilen,
die vom Anteilsinhaber oder dem wirtschaftlichen Eigentimer der Anteile gehalten werden, einzuziehen
oder zu annullieren. Der betreffende Anteilsinhaber hat den Fonds fur Verluste zu entschadigen, die
dem Fonds dadurch entstehen, dass er bei Eintritt eines Steuertatbestandes steuerpflichtig wird, wenn
kein solcher Abzug und keine solche Einziehung oder Annullierung erfolgt sind.

Dividenden, die der Fonds aufgrund einer Anlage in irischen Aktien erhalt, kdnnen der irischen
Quellensteuer auf Dividenden mit einem Satz von 25 % unterliegen (dieser Betrag entspricht der
Einkommenssteuer). Der Fonds kann jedoch gegeniiber Zahlungspflichtigen eine Erklarung abgeben,
dass er ein Organismus fiir gemeinsame Anlagen ist, der der Nutzungsberechtigte der Dividenden ist
und daher einen Anspruch auf diese Dividenden hat, wodurch der Fonds den Anspruch erwirbt die
Dividenden ohne Abzug der Quellensteuer auf Dividenden ausgeschuttet zu bekommen.

Stempelsteuer

Auf die Ausgabe, die Ubertragung, den Riickkauf oder die Riicknahme von Anteilen am Fonds ist in
Irland keine Stempelsteuer zu bezahlen. Sofern die Zeichnung oder die Riicknahme von Anteilen
jedoch dadurch erfolgt, dass Wertpapiere, Immobilien oder andere Vermdgenswerte in natura
ibertragen werden, kann bei solchen Ubertragungen eine irische Stempelsteuer anfallen.

Bei der Abtretung und Ubertragung von Aktien oder marktfahigen Wertpapieren muss der Fonds keine
irische Stempelsteuer bezahlen, vorausgesetzt, dass die fraglichen Aktien oder marktfahigen
Wertpapiere nicht von einem in Irland registrierten Unternehmen ausgegeben worden sind und
vorausgesetzt, dass die Abtretung oder Ubertragung sich nicht auf in Irland gelegene Immobilien
beziehungsweise Rechte oder Beteiligungen an solchen Immobilien oder auf Aktien und marktfahige
Wertpapiere einer in Irland eingetragenen Gesellschaft (die kein Organismus fir gemeinsame Anlagen
im Sinne von Section 739B (1) des Taxes Act (bei dem es sich nicht um einen irischen Immobilienfonds
im Sinne von Section 739K des Taxes Act handelt) oder eine ,Qualifying Company“ im Sinne von
Section 110 des Taxes Act ist) bezieht.

Besteuerung der Anteilsinhaber
Anteile, die in einem anerkannten Clearingsystem gehalten werden

Zahlungen an einen Anteilsinhaber oder die Einlésung, Riicknahme, Annullierung oder Ubertragung
von Anteilen, die in einem anerkannten Clearingsystem gehalten werden, flihren nicht zu einem
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Steuertatbestand in Bezug auf den Fonds (im Gesetz ist jedoch nicht eindeutig geregelt, ob die in
diesem Absatz genannten Bestimmungen bezlglich Anteilen, die in einem anerkannten
Clearingsystem gehalten werden, auch im Fall von Steuertatbestdnden anwendbar sind, die im Zuge
einer fiktiven Verduferung entstehen; daher sollten die Anteilsinhaber, wie bereits zuvor empfohlen,
sich in dieser Angelegenheit steuerlich beraten lassen). Der Fonds muss daher von solchen Zahlungen
keine irischen Steuern abziehen, und zwar unabhangig davon, ob die Anteile von Anteilsinhabern
gehalten werden, die in Irland ansassig sind oder ihren gewdhnlichen Aufenthalt haben oder ob ein
nicht in Irland anséassiger Anteilsinhaber eine geeignete Erklarung abgegeben hat. Jedoch unterliegen
Anteilsinhaber, die in Irland ansassig sind oder dort ihren gewdhnlichen Aufenthalt haben oder solche,
die nichtin Irland ansassig sind bzw. dort nicht ihren gewo6hnlichen Aufenthalt haben, aber deren Anteile
einer Niederlassung oder Vertretung in Irland zurechenbar sind, méglicherweise bei einer Ausschittung
oder der Einlésung, Riicknahme oder Ubertragung ihrer Anteile irischen Steuern.

Sofern Anteile zum Zeitpunkt des Steuertatbestandes nicht in einem anerkannten Clearingsystem
gehalten werden (und vorbehaltlich des vorangegangenen Absatzes in Bezug auf den Eintritt eines
Steuertatbestandes in Folge einer fiktiven VerauRRerung) hat der Eintritt eines Steuertatbestandes
typischerweise die folgenden steuerlichen Konsequenzen:

Anteilsinhaber, die weder in Irland anséssig sind noch in Irland ihren gewdéhnlichen Aufenthalt haben

Der Fonds muss bei Eintritt eines Steuertatbestandes in Bezug auf einen Anteilsinhaber keine Steuer
abziehen, wenn (a) der Anteilsinhaber weder in Irland ansassig ist noch seinen gewodhnlichen Aufenthalt
hat, (b) der Anteilsinhaber zum oder etwa zum Zeitpunkt des Antrags auf den Kauf von Anteilen oder
beim Kauf der Anteile eine geeignete Erklarung abgegeben hat und (c) der Fonds nicht im Besitz von
Informationen ist, die verninftigerweise darauf hindeuten, dass die darin enthaltenen Angaben nicht
langer zutreffend sind. Wenn keine (rechtzeitig abgegebene) geeignete Erklarung vorliegt und
vorbehaltlich einer entsprechenden Uberprifung durch den Fonds anhand von gleichwertigen
MaRnahmen (siehe Absatz ,Gleichwertige MalRnahmen® unten), wird der Fonds bei Eintritt eines
Steuertatbestandes steuerpflichtig, auch wenn der Anteilsinhaber weder in Irland ansassig ist noch in
Irland seinen gewdhnlichen Aufenthalt hat. Die angemessene Steuer wird dann wie unten beschrieben
abgezogen.

Soweit ein Anteilsinhaber als Vermittler im Auftrag von Personen handelt, die weder in Irland anséassig
sind noch in Irland ihren gewohnlichen Aufenthalt haben, muss der Fonds bei Eintritt eines
Steuertatbestandes keine Steuer abziehen, vorausgesetzt, dass entweder (i) der Fonds eine
entsprechende Uberpriifung anhand von gleichwertigen MaRnahmen vorgenommen hat oder (ii) der
Vermittler eine geeignete Erklarung abgegeben hat, dass er/sie im Auftrag dieser Personen handelt
und der Fonds Uber keine Informationen verfiigt, die verniinftigerweise darauf hindeuten, dass die darin
enthaltenen Angaben nicht langer zutreffend ist.

Anteilsinhaber, die weder in Irland ansassig sind noch in Irland ihren gewohnlichen Aufenthalt haben
und die entweder (i) vom Fonds anhand von gleichwertigen Malnahmen Uberpriift worden sind oder
(i) eine geeignete Erklarung abgegeben haben, beziglich der dem Fonds keine Informationen
vorliegen, die verninftigerweise darauf hindeuten, dass die darin enthaltenen Angaben nicht langer
zutreffend sind, unterliegen mit den Ertragen aus ihren Anteilen und den beim Verkauf ihrer Anteile
erzielten Gewinnen keiner irischen Steuer. Allerdings muss ein Anteilsinhaber, der eine juristische
Person ist, die nicht in Irland ansassig ist und Anteile direkt oder indirekt durch oder flr eine irische
Niederlassung oder Vertretung halt, in Irland die Ertrage aus seinen Anteilen oder die beim Verkauf der
Anteile erzielten Gewinne versteuern.

Wenn der Fonds Steuern einbehalt, weil der Anteilsinhaber keine geeignete Erklarung beim Fonds
eingereicht hat, sieht die irische Gesetzgebung eine Steuerriickerstattung nur an Gesellschaften, die
der irischen Korperschaftsteuer unterliegen, an bestimmte erwerbsunfahige Personen und unter
bestimmten anderen eingeschrankten Umstanden vor.
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Anteilsinhaber, die in Irland anséssig sind oder in Irland ihren gewbhnlichen Aufenthalt haben

Ist ein Anteilsinhaber kein steuerbefreiter irischer Anleger, der eine geeignete Erklarung hiertiber
abgibt, und der Fonds nicht in Besitz von Informationen, die in angemessener Weise darauf schlielen
lassen wirden, dass die darin enthaltenen Angaben im Wesentlichen nicht mehr korrekt sind oder
werden die Anteile nicht von dem Courts Service erworben, wird eine Steuer in Héhe von 41 % (25 %
wenn der Anteilsinhaber ein Unternehmen ist und eine geeignete Erklarung vorliegt) von jeder
Ausschittung an den Anteilsinhaber oder von jedem Gewinn, der dem Anteilsinhaber bei einer
Einlésung, Ricknahme, Annullierung, Ubertragung oder fiktiven VerduRerung (siehe unten) von
Anteilen entsteht, abgezogen.

Fir Anteilsinhaber, die in Irland anséassig sind oder in Irland ihren gewdhnlichen Aufenthalt haben (und
keine steuerbefreiten irischen Anleger sind), fallt eine automatische VerauRRerungssteuer in Bezug auf
die von ihnen am Ende eines relevanten Zeitraums im Fonds gehaltenen Anteile an. Dabei wird
angenommen, dass diese Anteilsinhaber (sowohl Unternehmen als auch natlrliche Personen) ihre
Anteile bei Ablauf des relevanten Zeitraums veraulBert haben (,fiktive Verauflerung®). Die
Anteilsinhaber unterliegen dann mit dem fiktiven Gewinn (der ohne Berlcksichtigung des
Lebenshaltungsindexes berechnet wird), den sie (gegebenenfalls) auf Grund einer Werterhdhung der
Anteile seit dem Kauf oder seit der letzten Anwendung der VerauRerungssteuer, je nachdem welcher
Zeitpunkt spater eintritt, erzielt haben, einer Steuer in Hohe von 41 % (25 % wenn der Anteilsinhaber
ein Unternehmen ist und eine entsprechende Erklarung vorliegt).

Fur die Zwecke der Berechnung, ob bei einem nachfolgenden Steuertatbestand weitere Steuern
anfallen, werden alle Steuern angerechnet, die aufgrund der vorangegangenen fiktiven Veraul3erung
gezahlt wurden. Sofern die Steuer, die bei einem nachfolgenden Steuertatbestand anfallt, héher ist als
diejenige, die bei einer vorausgegangenen fiktiven VerauRerung angefallen ist, muss der Fonds den
Differenzbetrag abziehen. Sofern die Steuer, die bei einem nachfolgenden Steuertatbestand anfallt,
niedriger ist als diejenige, die bei einer vorausgegangenen fiktiven Verduf3erung angefallen ist, wird der
Fonds dem Anteilsinhaber (vorbehaltlich des nachstehenden Absatzes mit der Uberschrift ,15%-
Schwelle®) den UberschieRenden Betrag erstatten.

10%-Schwelle

Der Fonds muss keine Verauflerungssteuer (,Exit Tax“) im Zusammenhang mit einer fiktiven
Veraullerung abziehen, sofern der Wert der zu versteuernden Anteile (das heifl3t, die von den
Anteilsinhabern gehaltenen Anteile, auf die die Erklarungsverfahren keine Anwendung finden) des
Fonds (oder des Teilfonds, der ein Umbrella-Fonds ist) weniger als 10 % des Gesamtwerts aller Anteile
des Fonds (oder des Teilfonds) ausmacht und sich der Fonds dafiir entschieden hat, gegenulber der
irischen Steuerbehdrde in jedem Jahr, in dem diese Geringfligigkeitsgrenze zur Anwendung gelangt,
bestimmte Angaben (ber jeden betroffenen Anteilsinhaber (der ,betroffene Anteilsinhaber®) zu
machen. In diesem Fall ist der Anteilsinhaber selbst dafir verantwortlich, die auf einen Gewinn aus
einer fiktiven Verduflerung anfallende Steuer auf Basis einer Selbstveranlagung (,selbstveranlagender
Anleger®) anstelle des Fonds oder Teilfonds (oder eines von diesen beauftragten Dienstleisters)
anzumelden. Die Entscheidung des Fonds zur Weitergabe von Informationen an die Steuerbehdrde gilt
als getroffen, sobald er die betroffenen Anteilsinhaber schriftlich davon verstandigt hat, dass er die
erforderlichen Informationen weitergeben wird.

15 %-Schwelle

Wie zuvor erwahnt, wird der Fonds dem Anteilsinhaber den UberschieRenden Betrag erstatten, wenn
die Steuer, die bei einem nachfolgenden Steuertatbestand anfallt, niedriger ist als diejenige, die bei
einer vorausgehenden fiktiven VeraulRerung angefallen ist. Sofern jedoch der Wert der zu
versteuernden Anteile des Fonds (oder des Teilfonds, der ein Umbrella-Fonds ist) unmittelbar vor
Eintritt eines nachfolgenden Steuertatbestands hochstens 15 % des Gesamtwerts aller Anteile
ausmacht, kann der Fonds sich dafiir entscheiden, dass dem Anteilsinhaber ein zu viel gezahlter
Steuerbetrag direkt von der irischen Steuerbehdrde erstattet wird. Diese Entscheidung des Fonds gilt

106




als getroffen, sobald er den Anteilsinhaber schriftlich davon verstandigt hat, dass die ihm zustehende
Erstattung des Betrages direkt durch die irische Steuerbehérde auf Antrag, in dem er diese Forderung
geltend macht, erfolgt.

Sonstiges

Um zu vermeiden, dass es, wenn mehrere Anteile gehalten werden, zu einer mehrfachen fiktiven
Veraullerung kommt, kann sich der Fonds gemaf Section 739D(5B) unwiderruflich dafir entscheiden,
zum 30. Juni und 31. Dezember eines jeden Jahres gehaltene Anteile vor dem Zeitpunkt der fiktiven
Veraullerung zu bewerten. Auch wenn die Rechtsvorschriften nicht eindeutig sind, wird allgemein
angenommen, dass damit beabsichtigt wird, dem Fonds zu erlauben, Anteile in Sechsmonats-Paketen
zusammenzufassen und dadurch die Berechnung der VerauRerungssteuer zu erleichtern, weil auf
diese Weise nicht Berechnungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten durchgefihrt werden missen, was
zu einem hohen Verwaltungsaufwand fuhren wirde.

Die Irish Revenue Commissioners haben aktualisierte Guidance Notes fiir Anlageorganismen erstellt,
welche die praktische Umsetzung der oben genannten Berechnungen/Ziele behandeiln.

Anteilsinhaber, die in Irland ansassig sind oder in Irland ihren gewdhnlichen Aufenthalt haben, kénnen
(abhangig von ihrer personlichen Steuersituation) trotzdem verpflichtet sein, Steuerzahlungen oder
Steuernachzahlungen im Zusammenhang mit einer Ausschittung oder einem Gewinn auf Grund einer
Einlésung, Riicknahme, Annullierung, Ubertragung oder fiktiven VerauRerung ihrer Anteile zu leisten.
Umgekehrt kdnnen sie einen rechtlichen Anspruch auf die Erstattung der gesamten oder eines Teils
der aufgrund eines Steuertatbestandes vom Fonds abgezogenen Steuer haben.

Gleichwertige MalBnahmen

Wie in den vorangegangenen Abschnitten dargelegt, sollte auf einen Anlageorganismus keine irische
Steuer auf Steuertatbestdnde in Bezug auf einen Anteilsinhaber anfallen, der zum Zeitpunkt des
Steuertatbestandes weder in Irland ansassig war noch in Irland seinen gewohnlichen Aufenthalt hatte,
unter der Voraussetzung, dass eine geeignete Erklarung vorlag und der Anlageorganismus nicht im
Besitz von Informationen war, die verninftigerweise darauf hindeuteten, dass die darin enthaltenen
Angaben im Wesentlichen nicht langer zutreffend waren. Wenn keine derartige geeignete Erklarung
vorliegt, wird unterstellt, dass der Anteilsinhaber in Irland ansassig ist oder in Irland seinen
gewdhnlichen Aufenthalt hat.

Alternativ zu der oben genannten Anforderung, geeignete Erklarungen von den Anteilsinhabern
einzuholen, sieht das irische Steuerrecht auch ,gleichwertige MalRnahmen* vor. Kurz gesagt sehen
diese Bestimmungen vor, dass, wenn der Anlageorganismus nicht aktiv an Anteilsinhaber vermarktet
wird, die in Irland ansassig sind oder dort ihren gewohnlichen Aufenthalt haben, der Anlageorganismus
geeignete gleichwertige Malinahmen ergreift, um sicherzustellen, dass diese Anteilsinhaber weder in
Irland ansassig sind noch dort ihren gewohnlichen Aufenthalt haben — der Anlageorganismus hat
diesbezlglich die Genehmigung der irischen Steuerbehdrde erhalten —, weshalb der Anlageorganismus
nicht verpflichtet ist, von den Anteilsinhabern geeignete Erklarungen einzuholen.

Personal Portfolio Investment Undertaking

FuUr die Besteuerung von in Irland ansassigen natlrlichen Personen oder natirlichen Personen mit
gewdhnlichem Aufenthalt in Irland, die Anteile an einem Anlageorganismus halten, gelten besondere
Vorschriften, wenn der Anlageorganismus in Bezug auf den jeweiligen Anleger als ein personliches
Anlageportfolio (Portfolio Investment Undertaking, ,PPIU“) betrachtet wird. Im Wesentlichen wird ein
Anlageorganismus in Bezug auf einen bestimmten Anleger dann als PPIU angesehen, wenn dieser
Anleger entweder direkt oder durch andere Personen, die ihn vertreten oder die mit ihm verbunden
sind, Einfluss auf die Auswahl einzelner oder aller Anlagen hat, die vom Anlageorganismus gehalten
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werden. Je nach den Verhaltnissen einer Person kann ein Anlageorganismus in Bezug auf einzelne,
keine oder alle Anleger, die natlrliche Personen sind, als PPIU betrachtet werden, das heilt, er ist nur
in Bezug auf die Anleger, die ,Einfluss” auf die Auswahl der Anlagen haben, ein PPIU. Gewinne, die
durch ein Ereignis entstehen, das einen Steuertatbestand in Bezug auf einen Anlageorganismus
darstellt, der in Bezug auf eine natirliche Person ein PPIU ist, werden zum Standardsteuersatz von
60 % besteuert. Bestimmte Ausnahmen gelten dann, wenn die Anlagen, die vom Anlageorganismus
getatigt werden, auf breiter Basis vermarktet werden und 6ffentlich zuganglich sind oder wenn es sich
bei den Anlagen nicht um Immobilien handelt. Weitere Einschradnkungen kdnnten im Fall von Anlagen
in Grund und Boden oder in nicht bérsennotierte Aktien erforderlich sein, deren Wert sich von Grund
und Boden ableitet.

Meldungen

Gemal Section 891C des Taxes Act und den Return of Values (Investment Undertakings) Regulations
2013 ist der Fonds dazu verpflichtet, der irischen Steuerbehérde auf jahrlicher Basis bestimmte
Angaben zu den von Anlegern gehaltenen Anteilen zu melden. Zu den zu meldenden Angaben
gehdren der Name, die Anschrift und das Geburtsdatum, falls aktenkundig, sowie der Wert der von
einem Anteilsinhaber gehaltenen Anteile. In Bezug auf Anteile, die am oder nach dem 1. Januar 2014
erworben wurden, umfassen die zu meldenden Angaben ebenfalls die Steuerregisternummer des
Anteilsinhabers (eine irische Steuerregisternummer oder MwSt-Registernummer oder im Falle einer
naturlichen Person die PPS-Nummer der natirlichen Person) oder in Ermangelung einer
Steuerregisternummer eine Markierung mit der Angabe, dass diese nicht angegeben wurde. Es sind
keine Angaben zu melden, wenn es sich um Anteilsinhaber handelt, die:

o steuerbefreite irische Anleger (wie oben definiert) sind;

e die weder in Irland ansassig sind noch in Irland ihren gewbdhnlichen Aufenthalt haben (sofern die
geeignete Erkldrung abgegeben wurde); oder

e deren Anteile in einem anerkannten Clearing-System gehalten werden.

Kapitalerwerbsteuer

Die Verfiigung Uber die Anteile kann der irischen Schenkungs- und Erbschaftssteuer
(Kapitalerwerbsteuer (Capital Acquisitions Tax)) unterliegen. Sofern der Fonds jedoch unter die
Definition eines Anlageorganismus im Sinne von Section 739 B(1) des Taxes Act fallt, unterliegt eine
Verfugung Uber Anteile durch einen Anteilsinhaber nicht der Kapitalerwerbsteuer, wenn (a) zum
Zeitpunkt der Schenkung oder der Erbschaft der Schenkungsempfanger oder Erbe weder in Irland
ansassig ist noch in Irland seinen gewohnlichen Aufenthalt hat; (b) zum Zeitpunkt der Verfiigung der
Anteilsinhaber, der tber die Anteile verfigt (der ,Verfligende®), weder in Irland ansassig ist noch in
Irland seinen gewohnlichen Aufenthalt hat; und (c) die Anteile zum Zeitpunkt dieser Schenkung oder
Erbschaft und zum Bewertungszeitpunkt Bestandteil der Schenkung oder der Erbschaft sind.

Hinsichtlich der steuerlichen Ansassigkeit in Irland gelten fir die Zwecke der Kapitalerwerbsteuer
besondere Vorschriften fiir Personen, die nicht in Irland ansassig sind. Ein Schenkungsempfanger oder
Verfugender, der sein Domizil nicht in Irland hat, gilt zum mafRgeblichen Zeitpunkt nur dann als in Irland
ansassige Person oder Person mit gewohnlichem Aufenthalt in Irland, wenn:

i) die Person unmittelbar vor dem Veranlagungsjahr, in das dieser Zeitpunkt fallt, finf
aufeinanderfolgende Veranlagungsjahre in Irland ansassig war; und
ii) die Person zu diesem Zeitpunkt entweder in Irland ansassig ist oder in Irland ihren

gewohnlichen Aufenthalt hat.
Einhaltung von US-Meldepflichten und Quellensteuerpflichten

Die fur auslandische Kontoinhaber geltenden Vorschriften des Hiring Incentives to Restore Employment
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Act 2010 enthalten Bestimmungen Uber die Einhaltung von Steuervorschriften fur Specified US Persons
(,FATCA“) und begriinden umfassende Meldepflichten, die in den Vereinigten Staaten (,Vereinigte
Staaten®) erlassen wurden und gewabhrleisten sollen, dass US-Personen mit Finanzanlagen auf3erhalb
den USA die anfallenden US-Steuern in voller Hohe entrichten. FATCA fihrt eine 30-prozentige
Quellensteuer fur bestimmte US-basierte Ertrdge (einschlieBlich Dividenden und Zinsen) sowie fir
Brutto-Erlése aus dem Verkauf oder der VerauRerung von Vermdgenswerten ein, die US-basierte Zins-
oder Dividendenertréage generieren kénnten, die an ein auslandisches Finanzinstitut (Foreign Financial
Institution — ,FFI*) gezahlt werden, es sei denn, das FFI schliet unmittelbar eine Vereinbarung (,FFI-
Vereinbarung®) mit der US-amerikanischen Steuerbehdrde Internal Revenue Service (,IRS*) oder hat
andernfalls seinen Sitz in einem IGA-Land (siehe unten). Mit der FFI-Vereinbarung verpflichtet sich das
FFI unter anderem dazu, bestimmte Informationen Uber US-Anleger direkt an die US-amerikanische
Steuerbehodrde (IRS) weiterzugeben und gegeniber nicht kooperationswilligen Anlegern eine
Quellensteuer zu erheben. Im Sinne von FATCA fallt der Fonds unter die Definition eines FFI.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Zielsetzung von FATCA in der Durchsetzung der Meldepflichten
besteht (und nicht nur in der Erhebung von Quellensteuern), und angesichts der Schwierigkeiten, die
in manchen Hoheitsgebieten im Hinblick auf die Einhaltung von FATCA durch FFI entstehen kénnen,
setzt die USA bei der Einfihrung von FATCA auf die zwischenstaatliche Zusammenarbeit. Zu diesem
Zweck haben die irische und die US-amerikanische Regierung am 21. Dezember 2012 ein
zwischenstaatliches Abkommen (Intergovernmental Agreement — irisches IGA*) geschlossen, und in
das Finanzgesetz von 2013 wurden Rechtsvorschriften zur Umsetzung des irischen IGA
aufgenommen, die es der irischen Steuerbehdrde unter anderem erlauben, Verordnungen hinsichtlich
der sich aus dem irischen IGA ergebenden Registrierungs- und Meldepflichten zu erlassen. In diesem
Zusammenhang verdffentlichte die irische Steuerbehérde (zusammen mit dem Finanzministerium) die
Regulations — S.I. Nr. 292 von 2014, die am 1. Juli 2014 in Kraft traten. Die irische Steuerbehdrde hat
unterstiitzende Leitlinien (Guidance Notes) herausgegeben, die ad hoc aktualisiert werden.

Das zwischenstaatliche Abkommen zielt darauf ab, irischen FFI die Einhaltung der FATCA-Vorschriften
zu erleichtern, indem es den Compliance-Prozess vereinfacht und das Quellensteuerrisiko minimiert.
GemaR dem zwischenstaatlichen Abkommen mit Irland werden die Informationen Uber relevante US-
Anleger von den einzelnen FFI in Irland auf jahrlicher Basis direkt an die irische Steuerbehdrde
Ubermittelt, es sei denn, das FFI unterliegt nicht den FATCA-Bestimmungen. Die irische Steuerbehérde
leitet diese Informationen dann (bis zum 30. September des folgenden Jahres) an die US-
amerikanische Steuerbehdrde (IRS) weiter, ohne dass hierfiir eine FFI-Vereinbarung mit der IRS
getroffen werden muss. Trotzdem mussen sich die FFI grundsétzlich bei der IRS registrieren, um eine
Global Intermediary Identification Number, die so genannte GIIN, zu erhalten.

Gemal dem zwischenstaatlichen Abkommen mit Irland missen FFI in der Regel keine Quellensteuer
in Héhe von 30 % erheben. Je nachdem, in welchem Umfang die Anlagen des Fonds im Zuge von
FATCA von der US-Quellensteuer betroffen sind, kénnen die Verwaltungsratsmitglieder der
Verwaltungsgesellschaft Mallhahmen im Hinblick auf die Anlage eines Anlegers der Gesellschaft
ergreifen, um sicherzustellen, dass diese Quellensteuer von jenem Anleger entrichtet wird, der diese
verursacht hat, indem er nicht die notwendigen Informationen eingereicht hat oder kein teilnehmendes
FFI geworden ist.

Jeder potenzielle Anleger sollte seine eigenen Steuerberater zu den Erfordernissen nach FATCA in
Bezug auf die eigene Situation konsultieren.

Common Reporting Standard

Am 14. Juli 2014 hat die OECD einen gemeinsamen Standard zum automatischen Austausch von
Informationen Uber Finanzkonten (der ,Standard®) eingeflhrt, welcher die ,Common Reporting
Standards® (,CRS") enthalt. Dies wurde in Irland durch das einschlagige internationale rechtliche
Rahmenwerk und die irische Steuergesetzgebung umgesetzt.  Daruber hinaus verabschiedete die
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Europaische Union am 9. Dezember 2014 die Richtlinie 2014/107/EU des Rates zur Anderung der
Richtlinie 2011/16/EU bezlglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im
Bereich der Besteuerung (,DAC2“), die wiederum in Irland mittels der einschldgigen irischen
Steuergesetzgebung umgesetzt wurde.

Hauptzweck von CRS und DAC2 ist der automatische Austausch bestimmter Informationen Uber
Finanzkonten zwischen den zustandigen Steuerbehdrden der teilnehmenden Hoheitsgebiete oder der
Mitgliedstaaten der EU.

CRS und DAC2 stutzen sich weitgehend auf einen zwischenstaatlichen Ansatz, der bei der Einfuhrung
von FATCA verwendet wurde, und es bestehen auch bedeutende Gemeinsamkeiten zwischen den
beiden Meldemechanismen. Wo jedoch FATCA im Wesentlichen nur die Meldung bestimmter
Informationen zu Specified US Persons an die IRS verlangt, haben CRS und DAC2 einen deutlich
groReren Anwendungsbereich, da zahlreiche Hoheitsgebiete die Regelwerke angenommen haben.

Vereinfacht gesagt werden CRS und DAC2 irische Finanzinstitute verpflichten, Kontoinhaber (und in
bestimmten Fallen beherrschende Personen dieser Kontoinhaber) zu identifizieren, die in anderen
teilnehmenden Hoheitsgebieten oder EU-Mitgliedstaaten ansassig sind, und bestimmte Informationen
Uber diese Kontoinhaber (und in bestimmten Fallen spezifische Informationen Uber identifizierte
beherrschende Personen) jahrlich an die irische Steuerbehérde weiterzugeben (die wiederum die
Informationen an die zustédndige Steuerbehérde des Staates weitergeben wird, in dem der
Kontoinhaber ansassig ist). In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass der Fonds fir die Zwecke
von CRS und DAC?2 als irisches Finanzinstitut eingestuft wird.

Fir weitere Informationen zu den Pflichten des Fonds unter CRS und DAC2 sei auf die unten stehenden
,CRS/DAC2-Datenschutzerklarung“ verwiesen.

Anteilsinhaber und potenzielle Anleger sollten ihre eigenen Steuerberater zu den Erfordernissen nach
CRS/DAC2 in Bezug auf die eigene Situation konsultieren.

CRS/DAC2-Datenschutzerkldrung

Der Fonds bestatigt hiermit seine Absicht, die erforderlichen MalRnahmen zu ergreifen, um alle
Verpflichtungen zu erflllen, die (i) durch den Standard und insbesondere den darin enthaltenen CRS
(wie in Irland durch den einschldgigen internationalen Rechtsrahmen und die irische
Steuergesetzgebung angewandt) und (ii) durch DAC2 (wie in Irland durch die einschlagige irische
Steuergesetzgebung angewandt) auferlegt werden, um die Einhaltung von CRS und DAC2 ab dem 1.
Januar 2016 gegebenenfalls zu gewahrleisten oder als eingehalten zu betrachten.

Diesbezlglich ist der Fonds gemal Section 891F und Section 891G des Taxes Act und den gemaf
diesen Sections erlassenen Vorschriften verpflichtet, bestimmte Informationen (ber die steuerlichen
Regelungen der einzelnen Anteilsinhaber zu erheben (ebenso Informationen bezuglich der jeweiligen
beherrschenden Personen bestimmter Anteilsinhaber).

Unter bestimmten Umstanden ist der Fonds rechtlich dazu verpflichtet, diese Informationen und andere
finanzielle Angaben bezilglich der Anteile eines Anteilsinhabers in dem Fonds an die irische
Steuerbehdrde weiterzuleiten (und in bestimmten Situationen auch Informationen in Bezug auf
relevante beherrschende Personen bestimmter Anteilsinhaber). Sollte das Konto des Anteilsinhabers
als meldepflichtiges Konto identifiziert werden, werden die irischen Steuerbehdérden die Informationen
wiederum an das Heimatland der meldepflichtigen Person weiterleiten.

Zu den Informationen, die in Bezug auf einen Anteilsinhaber (und gegebenenfalls die jeweiligen
beherrschenden Personen) gemeldet werden kénnen, gehdéren der Name, die Anschrift, das
Geburtsdatum, der Geburtsort, die Kontonummer, der Kontostand oder -wert zum Jahresende (oder,
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falls das Konto wahrend des Jahres geschlossen wurde, der Kontostand oder -wert zum Zeitpunkt der
Kontoschlieung), alle Zahlungen (einschlieRlich fir Ricknahmen, Dividenden und Zinsen), die
wahrend des Kalenderjahres in Bezug auf das Konto geleistet wurden, der/die steuerliche(n)
Wohnsitz(e) und die Steueridentifikationsnummer(n).

Anteilsinhaber (und die jeweiligen beherrschenden Personen) erhalten weitere Informationen zu den
Steuerberichtspflichten auf der Website der irischen Steuerbehdrde (abrufbar unter:
http://www.revenue.ie/en/business/aeoi/index.html) oder nur fir CRS unter dem folgenden Link fir
CRS: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/.

Alle feststehenden Begriffe, sofern oben nicht anderweitig definiert, haben dieselbe Bedeutung wie im
Standard oder in DAC2 (wie jeweils zutreffend).

Verbindliche Offenlegungsregelungen

Richtlinie (EU) 2018/822 des Rates (zur Anderung der Richtlinie 2011/16/EU), gemeinhin als ,DAC6*
bezeichnet, trat am 25. Juni 2018 in Kraft. Inzwischen wurden zur Umsetzung dieser Richtlinie in Irland
entsprechende irische Steuergesetze erlassen.

DACG6 begrundet eine Verpflichtung sog. ,Vermittler, den zustédndigen Finanzbehdrden Informationen
Uber bestimmte grenziiberschreitende Steuergestaltungen mit bestimmten Merkmalen, die als
,Kennzeichen“ bezeichnet werden, zu libermitteln (die meisten von diesen Kennzeichen beziehen sich
auf offensive Steuergestaltungen). Unter bestimmten Umstanden kann die Meldepflicht anstelle eines
Vermittlers auf den jeweiligen Steuerpflichtigen einer meldepflichtigen grenziiberschreitenden
Steuergestaltung tibergehen.

Die im Prospekt in Betracht gezogenen Transaktionen kdnnen unter Umstédnden in den
Anwendungsbereich von DAC6 fallen und sich daher als meldepflichtige grenziiberschreitende
Gestaltungen qualifizieren. Ware dies der Fall, so musste moéglicherweise eine Person, die unter die
Definition eines ,Intermediars” fallt (dies kdnnte die Verwaltungsgesellschaft, die Hauptvertriebsstelle,
den Promoter, den Treuhander, die Verwaltungsstelle, die Rechts- und Steuerberater des Fonds usw.
umfassen), oder unter bestimmten Umstanden der relevante Steuerpflichtige einer meldepflichtigen
grenziberschreitenden Gestaltung (dies kdnnte den/die Anteilsinhaber umfassen) Informationen in
Bezug auf die Transaktionen an die zustédndigen Steuerbehdrden melden. Es wird darauf hingewiesen,
dass dies dazu fuhren kann, dass gewisse Informationen von Anteilsinhabern an die zustandigen
Steuerbehdrden gemeldet werden missen.

Anteilsinhaber und potenzielle Anleger sollten ihre eigenen Steuerberater zu den Erfordernissen nach
DACSG in Bezug auf ihre personliche Situation konsultieren.

Vorschriften der zweiten Saule

In Ubereinstimmung mit den Anforderungen der OECD und der EU hat Irland vor kurzem die
Vorschriften der zweiten Saule eingefuhrt. Mit den Vorschriften der zweiten Saule soll sichergestellt
werden, dass grol3e Konzerne in jedem Land, in dem sie tatig sind, einen effektiven Steuersatz von
mindestens 15 % auf ihre Gewinne zahlen.

Unbedingt zu beachten ist dabei, dass die Vorschriften der zweiten Saule nur fir die folgenden Falle
Geltung haben:

a) Mitglieder multinationaler Konzerne (,MNE-Gruppen®) und grof3e inlandische Konzerne mit
konsolidierten Umsatzen von mindestens 750 Mio. EUR in mindestens zwei der vier
Geschaftsjahre vor dem aktuellen Bilanzierungszeitraum; oder
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b) Unternehmen, die nicht unter (a) fallen, aber auf eigenstandiger Basis in mindestens zwei der
vier Geschéftsjahre vor dem aktuellen Bilanzierungszeitraum einen Umsatz von mehr als 750
Mio. EUR erzielt haben.

Darlber hinaus gibt, selbst wenn ein irischer regulierter Fonds die oben genannten Kriterien erfullt, fur
Investmentfonds weitreichende Ausnahmen von den Vorschriften. Diesbeziiglich sollte die groRle
Mehrheit der irischen regulierten Fonds fiir diese Zwecke als Investmentfonds gelten.

Es wird daher nicht erwartet, dass die Vorschriften der zweiten Sdule wesentliche Auswirkungen auf
den Fonds haben werden.
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9. ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Versammlungen

Der Treuhander oder die Verwaltungsgesellschaft kdnnen eine Anteilsinhaberversammlung zu einem
beliebigen Zeitpunkt einberufen. Die Verwaltungsgesellschaft muss eine solche Versammlung
einberufen, wenn die Inhaber von nicht weniger als insgesamt 15 % der ausgegebenen Anteile
(ausschlieRlich der von der Verwaltungsgesellschaft gehaltenen Anteile) dies beantragen.

Jedes Geschaft, das auf einer ordnungsgemafll  einberufenen und abgehaltenen
Anteilsinhaberversammlung abgeschlossen wird, soll in der Form eines aul3erordentlichen Beschlusses
erfolgen.

Mindestens vierzehn (14) Tage vor jeder Versammlung muss eine Benachrichtigung an die
Anteilsinhaber erfolgen. In der Benachrichtigung sind der Ort, das Datum und die Uhrzeit der
Versammlung sowie der Wortlaut des zu verhandelnden Beschlusses anzugeben. Eine Kopie der
Benachrichtigung ist auf dem Postweg an den Treuhdnder zu senden, sofern die Versammlung nicht
von dem Treuhander selbst einberufen wird. Eine Kopie der Benachrichtigung ist auf dem Postweg
an die Verwaltungsgesellschaft zu senden, sofern die Versammlung nicht von der
Verwaltungsgesellschaft selbst einberufen wird. Entfallt diese Benachrichtigung oder geht sie bei
einem Anteilsinhaber nicht ein, so hat dies keinen Einfluss auf die Wirksamkeit des
Versammlungsbeschlusses.

Die Mindestanwesenheit ist gegeben, wenn der Versammlung Anteilsinhaber, die mindestens ein
Zehntel der zu diesem Zeitpunkt ausgegebenen Anteile halten, persénlich oder durch Vertreter
beiwohnen. Auf einer Versammlung dirfen keine Angelegenheiten verhandelt werden, wenn die
erforderliche Mindestanwesenheit nicht zustande gekommen ist.

Bei jeder Versammlung hat (a) bei einer Abstimmung per Handzeichen jeder Anteilsinhaber, der
personlich oder durch Vertreter beiwohnt, eine Stimme und (b) bei einer Stimmabgabe jeder
Anteilsinhaber, der persdnlich oder durch Vertreter beiwohnt, eine Stimme fir jeden Anteil, deren
Inhaber er ist.

Beziglich der jeweiligen Rechte und Interessen der Anteilsinhaber verschiedener Teilfonds oder
verschiedener Klassen desselben Teilfonds finden die vorstehenden Bestimmungen unter
Berucksichtigung der folgenden Einschrankungen Anwendung:

(a) ein Beschluss, der nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft nur einen Teilfonds oder eine
Klasse betrifft, gilt als ordnungsgemal’ gefasst, wenn er auf einer gesonderten Versammlung
der Inhaber von Anteilen an diesem Teilfonds oder dieser Klasse gefasst wird;

(b) ein Beschluss, der nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft mehr als einen Teilfonds oder
eine Klasse betrifft, aber zu keinem Interessenkonflikt zwischen den Anteilsinhabern des
entsprechenden Teilfonds oder der entsprechenden Klasse flhrt, gilt als ordnungsgeman
gefasst, wenn er auf einer gemeinsamen Versammlung der Inhaber an Anteilen an diesem
Teilfonds oder dieser Klasse gefasst wird;

(c) ein Beschluss, der nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft mehr als einen Teilfonds oder
eine Klasse betrifft und zu einem Interessenkonflikt zwischen den Anteilsinhabern der
entsprechenden Teilfonds oder Klassen fuhrt oder fuhren kénnte, gilt nur dann als
ordnungsgemal gefasst, wenn er anstatt auf einer gemeinsamen Versammlung der Inhaber
von Anteilen an diesen Teilfonds oder Klassen auf gesonderten Anteilsinhaberversammlungen
der jeweiligen Teilfonds oder Klassen gefasst wird.
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Berichte

Der Bilanzstichtag des Fonds und eines jeden seiner Teilfonds ist der 31. Dezember eines jeden Jahres
(oder im Falle der Beendigung des Fonds oder eines Teilfonds) der Tag, an dem die fur die endgiltige
Ausschittung erforderlichen Gelder an die Anteilsinhaber in den oder die jeweiligen Teilfonds mit
vorheriger Zustimmung der Zentralbank gezahlt wurden.

Die Verwaltungsgesellschaft muss veranlassen, dass die Abschlusspriifer fur jedes Geschéftsjahr den
Jahresbericht des Fonds und seiner Teilfonds prifen und bestatigen. Der Jahresbericht muss in einer
durch die Zentralbank zugelassenen Form erstellt werden und die in den OGAW-Bestimmungen
geforderten Informationen enthalten. Diesem Jahresbericht muss eine Aufstellung des Treuhanders
Uber den Fonds und alle seine Teilfonds beigefiigt werden, sowie eine Aufstellung zusatzlicher
Informationen, wie sie die Zentralbank fordern kann.

Der besagte Jahresbericht soll nicht spéater als vier Monate nach dem Ende des Zeitraumes, auf den er
sich bezieht, unter www.mifl.ie und jeweils am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, des Treuhanders und
an der Geschéaftsadresse der Korrespondenzbank/Zahlstellen verfiigbar sein.

Die Verwaltungsgesellschaft muss ferner einen ungepriften Halbjahresbericht fiir die unmittelbar auf
den Bilanzstichtag folgenden sechs Monate erstellen, fur den der letzte Jahresbericht des Fonds und
jedes seiner Teilfonds erstellt wurde. Dementsprechend wird der Halbjahresbericht am 30. Juni jeden
Jahres erstellt. Der Halbjahresbericht muss in einer von der Zentralbank genehmigten Form erstellt
werden und die in den OGAW-Bestimmungen geforderten Informationen enthalten.

Kopien des besagten Halbjahresberichtes sollen nicht spater als zwei Monate nach dem Ende des
Zeitraumes, auf den er sich bezieht, unter www.mifl.ie und jeweils am Sitz der Verwaltungsgesellschaft,

des Treuhanders und an der Geschéaftsadresse der Korrespondenzbank/Zahlstellen verfiigbar sein.

Die Verwaltungsgesellschaft muss der Zentralbank jeden monatlichen oder sonstigen Bericht
aushandigen, den diese anfordern kann.

Der Treuhandvertrag liegt zur Einsicht an den jeweiligen eingetragenen Geschéaftssitzen der
Verwaltungsgesellschaft, des  Treuhanders und an der  Geschaftsadresse  der
Korrespondenzbank/Zahlstellen bereit.

Mitteilungen

Mitteilungen sind Anteilsinhabern zuzustellen und sollen wie folgt als ordnungsgemafR zugestellt
betrachtet werden:

VERSENDUNGSART ALS ZUGESTELLT BETRACHTET

Persoénlich Ubergeben : am Ubergabetag

Post : 2 Werktage nach Aufgabe

Fax : bei Eingang einer positiven Ubertragungsmitteilung
Auf elektronischem Weg : an dem Tag, an dem die elektronische Ubermittlung an

das vom Anteilsinhaber angegebene elektronische
Kommunikationssystem tUbermittelt wurde.

Veroffentlichung : am Tag der Verdffentlichung in einer der fuhrenden
Finanzzeitungen, die auf dem Markt erscheinen, auf
dem die Anteile verkauft werden, oder in einer anderen
von der Verwaltungsgesellschaft und dem Treuhander
vereinbarten Zeitung.
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Wesentliche Vertrage

Folgende Vertrage, zu denen weitere Einzelheiten in den Abschnitten mit der Uberschrift ,Management
des Fonds* und ,Fondsaufwendungen® enthalten sind und die nicht im normalen Geschéaftsverlauf
geschlossen wurden, wurden bereits oder werden in der Zukunft geschlossen und sind wesentlich oder
kdnnen es sein:

(i) Der Treuhandvertrag;

(ii) Die Verwaltungsvereinbarung. Die Vereinbarung wurde auf unbestimmte Zeit abgeschlossen
und kann von der Verwaltungsgesellschaft jederzeit unter Einhaltung einer Frist von
mindestens drei Monaten und von der Verwaltungsstelle unter Einhaltung einer Frist von
mindestens sechs Monaten schriftlich gekiindigt werden. Die Kiindigung wird jedoch erst ab
dem Zeitpunkt wirksam, an dem die Verwaltungsgesellschaft einen geeigneten Ersatz fur die
Verwaltungsstelle bestellt hat und alle entsprechenden Unterlagen uber die Ersatz-
Verwaltungsstelle der Zentralbank vorgelegt worden sind. Diese Vereinbarung sieht vor, dass
die Verwaltungsgesellschaft die Verwaltungsstelle im Hinblick auf samtliche Klagen,
Gerichtsverfahren und Anspriiche sowie alle daraus entstehenden Kosten, Forderungen und
Aufwendungen (einschlieRBlich  Gerichts- und Beratungskosten), die gegen die
Verwaltungsstelle im Zusammenhang mit der Erfillung oder Nichterfillung ihrer Pflichten nach
den Bestimmungen dieser Vereinbarung eingebracht werden, von ihr erlitten werden oder ihr
entstehen, entschadigt und schadlos halt (soweit diese nicht direkt oder indirekt durch eine
wesentliche Vertragsverletzung, Betrug, Fahrlassigkeit, Arglist, vorsatzliche Unterlassung oder
Leichtfertigkeit der Verwaltungsstelle verursacht wurden). Die Bestimmungen dieser
Vereinbarung betreffend die Vergltung der Verwaltungsstelle sind im Abschnitt
.Fondsaufwendungen® enthalten.

Die Verwaltungsgesellschaft kann ebenfalls eine oder mehrere Vereinbarungen mit
Korrespondenzbanken oder Zahlstellen schlielen, anhand derer sie eine oder mehrere
Korrespondenzbanken oder Zahlstellen ernennt, die die Funktion einer Korrespondenzbank oder
Zahlstelle fur den Fonds in einem oder mehreren Landern ausiben. Jede Vereinbarung dieser Art wird
in Anhang Il zu diesem Prospekt in Einzelheiten aufgefuhrt.

Alle weiteren Vertrdge, die in der Folge geschlossen werden und bei denen es sich um Vertrage
handelt, die nicht im gewdhnlichen Geschaftsverlauf geschlossen werden und die wesentlich sind oder
sein kdnnten, werden im entsprechenden Anhang oder Informationskarte zu diesem Prospekt im Detail
erlautert.

Auflésung

Der Fonds oder einzelne Teilfonds oder Klassen kénnen von dem Treuhander durch schriftliche
Mitteilung gemal nachfolgender Bedingungen bei Eintritt eines der folgenden Ereignisse aufgelost
werden:

(i) wenn die Verwaltungsgesellschaft liquidiert wird (auf3er bei freiwilliger Liquidation zum Zwecke
der Umstrukturierung oder Fusion unter vorher schriftlich von dem Treuhdnder genehmigten
Bedingungen) oder bei Ernennung eines Konkursverwalters fir einen ihrer Vermogenswerte;

(ii) falls nach begriindetem Ermessen des Treuhanders die Verwaltungsgesellschaft nicht mehr in
der Lage ist, ihren Pflichten nachzukommen;

(iii) falls ein Gesetz erlassen wird, nach dem der Fortbestand des Fonds oder eines seiner
Teilfonds oder Klassen gesetzwidrig wird; oder
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(iv) falls innerhalb einer Frist von zwdlf Monaten nach der schriftlichen Mitteilung des Treuhanders
an die Verwaltungsgesellschaft (ber den Wunsch, seine Funktion aufzugeben, die
Verwaltungsgesellschaft keinen neuen Treuhander nach MalRgabe der Bestimmungen des
Treuhandvertrages ernannt hat.

Der Fonds oder einzelne Teilfonds oder Klassen kénnen von der Verwaltungsgesellschaft durch
schriftliche Mitteilung gemaf nachfolgender Bedingungen bei Eintritt eines der folgenden Ereignisse
nach ihrem freien Ermessen aufgelést werden:

(i) falls ein Jahr nach der Erstausgabe von Anteilen oder an einem nach diesem Zeitpunkt
liegenden Handelstag der Nettoinventarwert aller Teilfonds oder eines bestimmten Teilfonds
oder einer Klasse unter einer Million Dollar liegt;

(ii) falls der Fonds nicht Ianger den gesetzlichen Vorschriften Gber zugelassene OGAW entspricht
oder wenn einer seiner Teilfonds oder Klassen nicht ldnger von der Zentralbank zugelassen
ist;

(iii) falls ein Gesetz erlassen wird, nach dem der Fortbestand des Fonds oder eines seiner

Teilfonds gesetzwidrig oder nach begriindetem Erachten der Verwaltungsgesellschaft nicht
praktikabel oder nicht ratsam wird; oder

(iv) falls innerhalb einer Frist von drei Monaten nach der schriftichen Mitteilung der
Verwaltungsgesellschaft an den Treuhander Uber den Wunsch, ihre Funktion aufzugeben,
keine neue Verwaltungsgesellschaft ernannt wurde.

Die den Fonds oder einen Teilfonds oder eine Klasse auflésende Partei muss die Anteilsinhaber
daruber in der im Treuhandvertrag bestimmten Form unterrichten und in der Mitteilung das Datum
angeben, an dem die Auflésung wirksam werden soll, wobei dieses Datum mindestens zwei Monate
nach der Zustellung dieser Mitteilung liegen muss.

Der Fonds oder einer seiner Teilfonds oder eine seiner Klassen kdnnen jederzeit durch
auBerordentlichen Beschluss einer ordnungsgemaf einberufenen und in Ubereinstimmung mit den
Bestimmungen des Anhangs des Treuhandvertrages durchgefiihrten Anteilsinhaberversammiung
aufgeldst werden. Eine solche Aufldsung wird an dem Tag wirksam, an dem der besagte Beschluss
gefasst wird, bzw. an einem spateren, in dem Beschluss festgelegten Datum (sofern zutreffend).

Spatestens zwei Monate vor Auflésung des Fonds oder eines Teilfonds oder einer Klasse, je nach
Sachlage, hat die Verwaltungsgesellschaft (sofern durchfiihrbar) die Anteilsinhaber dariiber zu
benachrichtigen und ihnen die bevorstehende Ausschittung der Vermdgenswerte des Fonds, des
Teilfonds oder der auf die entsprechende Klasse entfallenden Vermogenswerte, je nach Sachlage,
anzukindigen. Nach einer solchen Auflosung hat die Verwaltungsgesellschaft fiir den Verkauf aller
noch als Teil der Vermogenswerte des Fonds, des Teilfonds oder der auf die entsprechende Klasse
entfallenden, in den Handen des Treuhanders oder dessen Nominees befindlichen Anlagen zu sorgen.
Dieser Verkauf erfolgt in der Art und Weise und innerhalb einer Frist nach der Auflésung des Fonds
bzw. Teilfonds oder der Klasse, wie sie von der Verwaltungsgesellschaft und dem Treuhander als
zweckmaRig erachtet werden. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach ihrem freien Ermessen zu den
Zeitpunkten, die sie fur angemessen halt, die Rlickzahlung an die Anteilsinhaber vornehmen, und zwar
entsprechend der letzten verfligbaren Verteilung des Nettoinventarwertes der Teilfonds oder der
Klassen auf die jeweiligen Anteile gemall den Bestimmungen des Treuhandvertrages und danach im
Verhaltnis der von ihnen jeweils gehaltenen Anzahl von Anteilen der entsprechenden Klassen,
samtlicher durch die Anlagen des jeweiligen Teilfonds oder der entsprechenden Klasse erzielten
Nettoerlose und samtlicher zum jeweiligen Teilfonds oder zur jeweiligen Klasse gehdérenden
Zahlungsmittel, soweit diese zum Zwecke einer derartigen Rickzahlung zur Verfigung stehen. Die
Ruckzahlung darf nur erfolgen, nachdem der entsprechende Anteilsschein zusammen mit dem von der
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Verwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen zu bestimmenden Rickzahlungsantragsformular bei
der Verwaltungsgesellschaft eingegangen ist, wobei vorausgesetzt wird, dass die
Verwaltungsgesellschaft berechtigt ist, aus den Geldern, die sich in Handen des Treuhanders befinden,
den vollen Betrag fir alle Kosten, Gebihren, Aufwendungen, Anspriche, Verbindlichkeiten und
Forderungen in Bezug auf den betreffenden Teilfonds oder die Klassen einzubehalten, die der
Verwaltungsgesellschaft im Zusammenhang mit der Auflésung des Fonds bzw. Teilfonds oder die
Klassen entstanden bzw. von ihr zu tragen sind. Aus den einbehaltenen Betrdgen kann sich die
Verwaltungsgesellschaft fur alle derartigen Kosten, Gebuhren, Aufwendungen, Anspriche und
Forderungen entschadigen und schadlos halten.

Rucktritt der Verwaltungsgesellschaft und Fortfiihrung

Die Verwaltungsgesellschaft fungiert, solange der Fonds besteht, nach Malkgabe der Bedingungen des
Treuhandvertrages als Verwaltungsgesellschaft.

Der Treuhander kann in jedem der nachstehend aufgefiihrten Falle die jeweils amtierende
Verwaltungsgesellschaft durch schriftliche Kiindigung (im Falle von Punkt (i) unverzuglich, im Falle von
Punkt (ii) mit einer Frist von drei Monaten) abberufen:

(i) bei Liquidation der Verwaltungsgesellschaft (aul3er bei freiwilliger Liquidation zum Zwecke der
Umstrukturierung oder Fusion unter vorher schriftich von dem Treuhander genehmigten
Bedingungen) oder bei Ernennung eines Konkursverwalters fiur Vermdgen der
Verwaltungsgesellschaft; oder

(ii) falls eine  Anteilsinhaberversammlung durch  aulerordentlichen Beschluss die
Verwaltungsgesellschaft abberuft.

Die Verwaltungsgesellschaft hat das Recht, nach Mitteilung an den Treuhander unter Einhaltung einer
Frist von drei Monaten ihre Funktion zugunsten eines anderen von dem Treuhander und der
Zentralbank autorisierten Unternehmens aufzugeben, sofern dieses Unternehmen bereit ist, einen
Vertrag nach MalRgabe des Treuhandvertrages abzuschlielRen.

Rucktritt oder Abberufung des Treuhanders

Der Treuhander kann nicht von sich aus zurlicktreten, es sei denn, ein neuer Treuhander wird ernannt
oder der Fonds wird geschlossen, letzteres schlief3t die Beendigung des Fonds durch den Treuhander
mit ein, wenn die Verwaltungsgesellschaft binnen einer Frist von zwolf Monaten, nachdem ihr der
Treuhander seinen Wunsch, zuriicktreten zu wollen, schriftlich mitgeteilt hat, keinen neuen Treuhander
bestellt hat. Wenn der Treuhander zuriickzutreten wiinscht, kann die Verwaltungsgesellschaft durch
einen erganzenden Vertrag eine hinreichend qualifizierte Gesellschaft, zu der die Zentralbank ihre
Zustimmung gegeben hat, als Nachfolgerin des zurlickgetretenen Treuhdnders ernennen. Der
Treuhander kann von der Verwaltungsgesellschaft unter Einhaltung einer Frist von zumindest drei
Monaten schriftlich abberufen werden. Dies geschieht jedoch unter der Voraussetzung, dass der
Treuhander seine Funktion so lange ausiiben muss, bis ein Nachfolger bestellt worden ist, zu dem die
Zentralbank ihre Zustimmung erteilt hat.

Allgemeines

Der Fonds ist nicht an etwaigen Gerichts- oder Schlichtungsverfahren beteiligt, und den
Geschaftsfuhrern der Verwaltungsgesellschaft oder des Treuhdnders sind keine Gerichts- oder
Schlichtungsverfahren bekannt, die anhangig sind oder durch oder gegen den Fonds seit seiner

Grindung angedroht werden.

Dokumente, die zur Einsichtnahme zur Verfiigung stehen
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Die folgenden Schriftstiicke stehen zur Einsichtnahme an jedem Werktag ab dem Stichtag dieses
Prospekts am eingetragenen Hauptsitz der Verwaltungsgesellschaft und am Geschaftssitz von Dillon
Eustace LLP, 33 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland zur Verfligung:

(a) der Treuhandvertrag;

(b) die oben aufgefiihrten wesentlichen Vertrage;

(c) geprifte Jahresberichte und ungepriifte Halbjahresberichte nach ihrer Veroffentlichung; und
(d) PRIIPs-KIDs, deren Kopien fiir Anteilsinhaber unter www.mifl.ie sowie am eingetragenen

Hauptsitz der Verwaltungsgesellschaft, des Treuhanders und an den Geschaftsadressen der
Korrespondenzbank/Zahlstelle auf Anfrage kostenlos erhaltlich sind.

Kopien jedes des unter (a) aufgefiihrten Schriftstlicks sind fir Anteilsinhaber am eingetragenen
Hauptsitz der Verwaltungsgesellschaft und den Geschaftsadressen der
Korrespondenzbank/Zahlstellen auf Anfrage kostenlos erhaltlich.

Kopien jedes der unter (b) aufgefiihrten Schriftstiicke sind fir Anteilsinhaber am eingetragenen
Hauptsitz der Verwaltungsgesellschaft und den Geschéftsadressen der
Korrespondenzbank/Zahlstellen auf Anfrage kostenlos erhaltlich.

Kopien jedes der unter (c) aufgefiihrten Schriftstiicke sind fir Anteilsinhaber unter www.mifl.ie sowie
am eingetragenen Hauptsitz der Verwaltungsgesellschaft und den Geschaftsadressen der
Korrespondenzbank/Zahlstellen auf Anfrage kostenlos erhaltlich.

Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Strategie fir die Art und Weise und den Zeitpunkt der Ausiibung
von Stimmrechten entwickelt. Die Einzelheiten der Vorgange, die auf Grundlage dieser Strategien
unternommen wurden, sind fir Anteilsinhaber Anfrage kostenlos erhaltlich.
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ANHANG |
ZULASSIGE ANLAGEN UND ANLAGEN- UND KREDITBESCHRANKUNGEN

Anlagebeschrankungen

Der Fonds ist als OGAW gemal den OGAW-Bestimmungen zugelassen. Gemal den OGAW-
Bestimmungen unterliegt ein OGAW den folgenden Anlagebeschréankungen (in jedem Fall wird der
Fonds die Vorgaben der Zentralbank einhalten):-

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

Zulassige Anlagen
Die Anlagen eines jeden Teilfonds sind beschrankt auf:

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die entweder zur amtlichen Notierung an einer Bérse
in einem Mitgliedsstaat oder in einem Drittstaat zugelassen sind, oder an einem Markt in
einem Mitgliedsstaat oder Drittstaat, der reguliert ist, ordnungsgemaf betrieben wird und fir
das Publikum offen ist, gehandelt werden.

Wertpapiere aus Neuemissionen, die innerhalb eines Jahres zur amtlichen Notierung an einer
Borse oder an einem anderen Markt (wie oben beschrieben) zugelassen werden.

Geldmarktinstrumente, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden.
Anteile an OGAW.

Anteile an AIF.

Einlagen bei Kreditinstituten.

DFls.

Anlagebeschriankungen

Jeder Teilfonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermdgens in anderen als den in Absatz
1 genannten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anlegen.

Jeder Teilfonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermdgens in Wertpapieren aus
Neuemissionen anlegen, die innerhalb eines Jahres zur amtlichen Notierung an einer Borse
oder an einem Markt (wie unter Punkt 1.1 beschrieben) zugelassen werden. Diese
Beschrankung gilt nicht fiir Anlagen des Teilfonds in bestimmte US-Wertpapiere, die als Rule
144 A-Wertpapiere gelten, unter der Voraussetzung, dass:

. die Wertpapiere mit der Verpflichtung ausgegeben werden, dass sie innerhalb eines
Jahres nach der Emission bei der US Securities and Exchanges Commission (der
amerikanischen Bérsenaufsicht) registriert werden; und

. die Wertpapiere nicht illiquide sind, d. h., dass sie innerhalb von sieben Tagen vom
Teilfonds zu dem Preis oder anndhernd zu dem Preis, mit dem sie vom Teilfonds
bewertet werden, verau3ert werden kdénnen.

Jeder Teilfonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermdgens in Wertpapieren oder
Geldmarktinstrumenten eines einzelnen Emittenten anlegen; dies gilt mit der Maltgabe, dass
der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Emittenten, in die der
Teilfonds mehr als 5 % seines Nettovermdgens angelegt hat, weniger als 40 % betragt.
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24

25

26

2.7

2.8

29

Mit vorheriger Genehmigung der Zentralbank erhéht sich die in 2.3 genannte Obergrenze von
10 % des Nettovermdgens auf 25 % des Nettovermdgens, wenn es sich bei den
Wertpapieren um Anleihen handelt, die von einem Kreditinstitut ausgegeben werden, dessen
eingetragener Hauptsitz in einem Mitgliedsstaat liegt, in dem dieses Kreditinstitut einer
besonderen staatlichen Aufsicht zum Schutze der Inhaber der Anleihen unterliegt. Wenn ein
Teilfonds mehr als 5 % seines Nettovermdgens in Anleihen dieser Art eines Emittenten
angelegt, so darf der Gesamtwert dieser Anlagen 80 % des Nettovermdgens des Teilfonds
nicht Uberschreiten.

Die (in 2.3 genannte) Obergrenze von 10 % des Nettovermdgens erhoht sich auf 35 % des
Nettovermdgens, wenn die Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente von einem
Mitgliedsstaat oder seinen Gebietskérperschaften oder von einem Nicht-Mitgliedsstaat oder
einer internationalen Einrichtung 6ffentlich-rechtlichen Charakters, der einer oder mehrere
Mitgliedsstaaten angehéren ausgegeben oder garantiert werden.

Die in den Abséatzen 2.4 und 2.5 genannten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bleiben
bei Berechnung der im Absatz 2.3 festgelegten Obergrenze von 40 % des Nettovermdgens
aufder Acht.

Ein Teilfonds darf nicht mehr als 20 % seines Nettovermdgens in Einlagen bei demselben
Kreditinstitut anlegen.

Einlagen, die als zusétzliche flissige Mittel bei einem Finanzinstitut gehalten werden, das
kein

o im EWR (in Mitgliedsstaaten der Europédischen Union, Norwegen, Island,
Liechtenstein) zugelassenes Kreditinstitut ist;
. in einem Vertragsstaat (der kein Mitgliedsstaat des EWR ist) des Basler

Kapitalkonvergenzabkommens vom Juli 1988 (Schweiz, Kanada, Japan, Vereinigte
Staaten von Amerika) zugelassenes Kreditinstitut ist; oder

. ein in Jersey, Guernsey, der Isle of Man, Australien oder Neuseeland zugelassenes
Kreditinstitut ist

sind auf 10 % des Nettovermdgens begrenzt.

Diese Obergrenze kann sich bei Einlagen beim Treuhander/bei der Verwahrstelle auf 20 %
des Nettovermdgens erhéhen.

Das Risiko, das der Teilfonds gegenlUber der Gegenpartei bei einem Handel mit im
Freiverkehr gehandelten Derivaten bernimmt, darf 5 % seines Nettovermdgens nicht
Uberschreiten.

Diese Obergrenze erhéht sich bei Finanzinstituten, die im EWR zugelassen sind sowie bei
Finanzinstituten, die in einem Vertragsstaat (der kein Mitgliedsstaat des EWR ist) des Basler
Kapitalkonvergenzabkommens vom Juli 1988 oder in Jersey, Guernsey, der Isle of Man,
Australien oder Neuseeland zugelassen sind, auf 10 % des Nettovermdgens.

Unbeschadet der Bestimmungen der Absatze 2.3, 2.7 und 2.8 oben, ist es einem Teilfonds
gestattet, die folgenden Anlagen in Wertpapieren zu kombinieren:

120




2.10

2.11

2.12

3.1

3.2

3.3

3.4

. Anlagen in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten, die von ein und derselben
Einrichtung begeben werden;

o Einlagen bei ein und derselben Einrichtung und/oder
. Gegenparteirisiken, die aus Geschaften mit im Freiverkehr gehandelten Derivaten
mit ein und derselben Einrichtung entstehen.

Die vorgenannten Anlagen dirfen jedoch bis zu hdchstens 20 % des
Nettovermdgens eines Teilfonds kombiniert werden.

Die in den Absatzen 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 und 2.9 oben genannten Obergrenzen diirfen nicht
kumuliert werden; daher durfen Anlagen bei ein und derselben Einrichtung 35 % des
Nettovermdgens nicht Uberschreiten.

Konzerne werden fiur die Zwecke der Bestimmungen 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 und 2.9. als ein
einziger Emittent angesehen. Ein Teilfonds kann jedoch bis zu 20 % seines Nettovermdgens
in  Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten innerhalb ein und derselben
Unternehmensgruppe anlegen.

Ein Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettovermdgens in Wertpapieren und
Geldmarktinstrumenten anlegen, die von einem Mitgliedsstaat, seinen
Gebietskdrperschaften, einem Nicht-Mitgliedsstaat oder einer internationalen Einrichtung
offentlich-rechtlichen Charakters, der einer oder mehrere Mitgliedsstaaten der folgenden
Liste ausgegeben oder garantiert werden: der Regierung eines OECD-Mitgliedsstaates
(vorausgesetzt die Emission wird mit Investment Grade bewertet), die Regierung Brasiliens
(vorausgesetzt die Emission wird mit Investment Grade bewertet), die Regierung Indiens
(vorausgesetzt die Emission wird mit Investment Grade bewertet), die Regierung Singapurs
(vorausgesetzt die Emission wird mit Investment Grade bewertet), der Europaischen
Investitionsbank, der Europadischen Bank fiir Wiederaufbau und Entwicklung, der
Internationalen Finanzierungsgesellschaft, dem Internationalen Wahrungsfonds, Euratom,
der Asiatischen Entwicklungsbank, der Europaischen Zentralbank, Europarat Eurofima, der
Afrikanischen Entwicklungsbank, der Internationalen Bank fur Aufbau und Entwicklung, der
Weltbank, der Interamerikanischen Entwicklungsbank, der Europaischen Union, Federal
National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation
(Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan
Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank,
Tennessee Valley Authority Straight-A Funding LLC.

Jeder Teilfonds muss Wertpapiere aus mindestens 6 verschiedenen Emissionen halten,
wobei Wertpapiere einer Emission 30 % des Nettovermdgens nicht Gberschreiten dirfen.

Anlagen in Organismen fiir gemeinsame Anlagen (,,OGA“)

Ein Teilfonds darf nicht mehr als 20 % seines Nettovermogens in einen OGA anlegen, es sei
denn, es handelt sich um einen Feeder-Fonds nach den Ausfilhrungen auf Seite 22 des
Prospekts.

Anlagen in AlFs durfen insgesamt nicht mehr als 30 % des Nettovermdgens betragen.

Anlagen in OGA, die selbst mehr als 10 % ihres Nettovermdgens in andere OGA anlegen
durfen, sind nicht gestattet.

Wenn ein Teilfonds in Anteilen von anderen OGA angelegt, die direkt oder im Auftrag der
Verwaltungsgesellschaft oder von einer Gesellschaft mit der die Verwaltungsgesellschaft
durch gemeinsame Geschéaftsfihrung oder Beherrschung oder durch eine wesentliche
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3.5

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, verwaltet werden, so durfen die
Verwaltungsgesellschaft bzw. die andere Gesellschaft dem Teilfonds anlasslich der Anlage
des Teilfonds in Anteile anderer OGA keine Zeichnungs-, Umtausch- oder
Ricknahmegebuhren in Rechnung stellen.

Sofern die Verwaltungsgesellschaft oder ein delegierter Anlagemanager aufgrund von
Anlagen in Anteilen anderer Investmentfonds eine Provision (einschlieflich einer reduzierten
Provision) erhdlt, so hat die Verwaltungsgesellschaft sicherzustellen, dass diese in das
Vermdgen des Teilfonds eingezahlt wird.

Indexorientierte OGAW

Ein Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermdgens in Aktien und/oder
Schuldverschreibungen eines einzelnen Emittenten anlegen, wenn im Zuge der Anlagepolitik
dieses Teilfonds ein Index nachgebildet werden soll, der die in den OGAW-Bestimmungen
der Zentralbank genannten Kriterien erfiillt, und von der Zentralbank anerkannt wird.

Die Obergrenze des Absatzes 4.1 kann fur einen einzelnen Emittenten auf 35 % des
Nettovermdgens erhoht werden, sofern dies durch auergewdhnliche Marktbedingungen
gerechtfertigt ist.

Allgemeine Bestimmungen

Eine Investmentgesellschaft oder Verwaltungsgesellschaft, die im Zusammenhang mit allen
OGA, die von ihr verwaltet werden tatig wird, darf keine Aktien erwerben, mit denen
Stimmrechte verbunden sind, die es ihr ermdglichen wiirden, einen wesentlichen Einfluss auf
die Geschaftsfihrung des Emittenten auszutiben.

Jeder Teilfonds darf nicht mehr erwerben als:

. 10 % der stimmrechtslosen Aktien eines einzelnen Emittenten;
10 % der Schuldverschreibungen eines einzelnen Emittenten;
25 % der Anteile eines einzelnen OGA,;

. 10 % der Geldmarktinstrumente eines einzelnen Emittenten.

ANMERKUNG: Die in (ii), (iii) and (iv) oben genannten Obergrenzen dirfen zum Zeitpunkt
des Erwerbs auller Acht gelassen werden, falls zu dieser Zeit der Bruttobetrag der
Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente oder der Nettobetrag der ausgegebenen
Wertpapiere nicht berechnet werden kann.

Die in den Absatzen 5.1 und 5.2 genannten Beschrankungen gelten nicht fir:

(i) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem Mitgliedsstaat oder seinen
Gebietskorperschaften ausgegeben oder garantiert werden;

(ii) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem Nicht-Mitgliedsstaat
ausgegeben oder garantiert werden;

(iii) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einer internationalen Einrichtung
offentlich-rechtlichen Charakters ausgegeben werden, der einer oder mehrere
Mitgliedsstaaten angehéren;
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5.5

5.6

5.7

5.8

6.1

6.2

(iv) Aktienanlagen des Teilfonds am Kapital einer in einem Nicht-Mitgliedsstaat
gegrindeten Gesellschaft, die ihre Vermdgenswerte hauptsachlich in Wertpapieren
von Emittenten, die ihren eingetragenen Firmensitz in diesem Staat haben, anlegt,
sofern nach der Gesetzgebung dieses Staates eine solche Beteiligung die einzige
Méglichkeit fir den Teilfonds darstellt, in Wertpapieren von Emittenten in diesem
Staat anzulegen. Diese Ausnahme gilt allerdings nur, wenn die Gesellschaft aus
dem Nicht-Mitgliedsstaat in ihrer Anlagepolitik die in 2.3 bis 2.11, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2,
5.4, 5.5 und 5.6 genannten Obergrenzen einhalt und sofern diese Uberschritten
werden, die Absatze 5.5 und 5.6 unten eingehalten werden;

(v) Aktienanlagen, die von einer Investmentgesellschaft oder von
Investmentgesellschaften am Kapital von Tochtergesellschaften gehalten werden,
die in dem Land, in dem sie ansassig sind, nur in den Bereichen Management,
Beratung und Vermarktung tatig sind, in Bezug auf den Ruckkauf von Anteilen auf
Antrag der Anteilsinhaber ausschlief3lich in ihrem Namen.

Der Teilfonds muss die hierin enthaltenen Anlagebeschrankungen nicht einhalten, wenn er
Zeichnungsrechte ausubt, die mit Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten, die Teil seiner
Vermdgenswerte sind, verknlpft sind.

Die Zentralbank kann neu zugelassenen OGAW gestatten von den Bestimmungen der
Absatze 2.3 bis 2.12, 3.1, 3.2, 4.1 und 4.2 flr einen Zeitraum von sechs Monaten nach ihrer
Zulassung abzuweichen, vorausgesetzt sie halten das Prinzip der Risikostreuung ein.

Wenn die hierin genannten Grenzen aus Grunden, die aulerhalb des Einflussbereiches eines
Teilfonds oder als Ergebnis der Auslibung von Zeichnungsrechten Gberschritten werden, so
muss der Teilfonds in seinen weiteren Verkaufstransaktionen vornehmlich darauf hinwirken,
diesem Umstand unter Bertcksichtigung der Interessen seiner Anteilsinhaber abzuhelfen.

Weder eine Investmentgesellschaft, noch eine Verwaltungsgesellschaft oder ein Treuhander,
die im Namen eines Fonds tatig werden, oder eine Verwaltungsgesellschaft eines Common
Contractual Fund diirfen Leerverkdufe von:

. Wertpapieren;

o Geldmarktinstrumenten?;

. Anteilen von OGA; oder

. derivativen Finanzinstrumenten durchfiihren.

Jeder Teilfonds kann zusatzliche flissige Mittel halten.
Derivative Finanzinstrumente (,,DFIs*)

Das Gesamtrisiko eines Teilfonds (wie in den OGAW-Bestimmungen der Zentralbank
dargelegt) in Bezug auf DFls, darf seinen Gesamtnettoinventarwert nicht Gberschreiten. Dies
gilt jedoch nicht fur Teilfonds, die die ,Value at Risk“-Methode verwenden, um das globale
Engagement des Teilfonds zu ermitteln. Dies wird (sofern zutreffend) in der
Teilfondsinformationskarte offengelegt, die diesem Prospekt beigefligt ist.

Die Anlage in die den DFls zugrunde liegenden Vermdgenswerten, einschliel3lich der in
Wertpapieren oder Geldmarktinstrumente eingebetteten DFls, dlrfen, wenn sie mit
Positionen aus direkten Anlagen kumuliert werden, nicht die in den OGAW-Bestimmungen
der Zentralbank und in anderen von der Zentralbank verdffentlichten anwendbaren Richtlinien

2 Ein Teilfonds darf keine Leerverkaufe von Geldmarktinstrumenten vornehmen.
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6.3

6.4

7

7.1

7.2

festgelegten Grenzen uberschreiten. (Diese Bestimmung gilt nicht fir indexbasierte DFls
vorausgesetzt, der zugrunde liegende Index erfillt die in den OGAW-Bestimmungen der
Zentralbank dargelegten Anforderungen).

Ein Teilfonds kann in aulerborslich gehandelten DFls (OTC-Derivate) anlegen,
vorausgesetzt, dass die Gegenparteien bei einer solchen Transaktion einer Aufsicht
unterstellt sind und zu einer von der Zentralbank genehmigten Kategorie gehoéren.

Anlagen in DFIs miissen nach MaRgabe der von der Zentralbank festgelegten Bedingungen
und Grenzen erfolgen.

Kreditaufnahme

Jeder Teilfonds kann im Rahmen einer zeitlich befristeten Mallnahme Darlehen bis zu 10 %
seines Nettovermdgens aufnehmen und seine Vermdgenswerte als Sicherheit fur diese
Darlehen belasten. Jeder Teilfonds kann Fremdwahrungen mittels Back-to-Back Darlehen
erwerben.

Jeder Teilfonds kann Fremdwahrung mittels Back-to-Back Darlehen erwerben. Auf diesem
Wege erworbene Devisen gelten nicht als Kreditaufnahme im Sinne der unter im obigen
Absatz 7.1 aufgefiihrten Kreditbeschrankungen, vorausgesetzt die Kompensationseinlage:-

0] lautet auf die Basiswahrung des Teilfonds; und

(i) entspricht ~ dem oder  Ubersteigt  den Wert  des ausstehenden
Fremdwahrungsdarlehens.

Soweit jedoch die Kreditaufnahmen in Fremdwéahrungen den Wert der Back-to-Back-Einlage
Uberschreiten, gilt dieser dariberhinausgehende Wert als Kreditaufnahme im Sinne des
vorstehenden Absatzes 7.1.
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ANHANG II
ANERKANNTE HANDELSPLATZE

Es folgt eine in Ubereinstimmung mit den Anforderungen der Zentralbank zusammengestellte Liste mit
denjenigen Borsen und Markten, an denen die Anlagen des Teilfonds in Wertpapieren und DFIs (mit
Ausnahme der zulassigen Anlagen in nicht notierten Anlagen) notiert sind oder gehandelt werden. Mit
Ausnahme von zuldssigen Anlagen in nicht notierten Wertpapieren wird eine Anlage auf die unten
genannten Bdrsen und Méarkte beschrénkt. Die Zentralbank verdffentlicht keine Liste der zugelassenen
Borsen und Markte.

(i) Borsen:
- in einem Mitgliedsstaat der Europaischen Union; oder

- in einem Mitgliedsstaat des Européischen Wirtschaftsraumes mit Ausnahme von Liechtenstein
(Europaische Union, Norwegen und Island)

- in jedem der folgenden Lander:

Australien

Kanada

Japan

Hongkong

Neuseeland

Schweiz

Vereinigtes Konigreich
Vereinigte Staaten von Amerika

(i)  Eine der folgenden Borsen:

Argentinien Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Argentinien Bolsa de Comercio de Cérdoba
Argentinien Bolsa de Comercio de Rosario
Bahrain Borse von Bahrain

Bangladesch
Bangladesch

Borse Dhaka
Boérse Chittagong

Botswana Boérse Botswana

Brasilien Bolsa de Valores do Rio de Janeiro
Brasilien - Bolsa de Valores de Sao Paulo
Chile Bolsa de Comercio de Santiago
Chile Bolsa Electronica de Chile

China

(Volksrepublik von

Shanghai) Wertpapierborse Shanghai

China

(Volksrepublik von

Shenzhen) Bdrse Shenzhen

Kolumbien Bolsa de Bogota

Kolumbien Bolsa de Medellin

Kolumbien Bolsa de Occidente

Kroatien Bdrse Zagreb

Agypten Borse Alexandria

Agypten Borse Kairo

Ghana Borse Ghana
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(iii)

Indien -
Indien -
Indien -
Indien -
Indonesien -
Indonesien -
Israel -
Jordanien -
Kasachstan (Republik) -
Kasachstan (Republik) -
Kenia -
Malaysia -
Mauritius -
Mexiko -
Marokko -
Namibia -
Neuseeland -
Pakistan -
Pakistan -
Pakistan -
Peru -
Philippinen -
Katar -
Saudi-Arabien -
Singapur -
Sudafrika -
Sidkorea -

Sri Lanka —
Taiwan

(Republik China) -
Thailand -
Tunesien -
Turkei -
Ukraine -
Vereinigte Arabische
Emirate -
Uruguay -
Vietnam -
Vietnam -
Simbabwe -

Jeder der folgenden Markte:

Borse Moskau;

Bdrse Bangalore

Borse Delhi

Borse Mumbai

Staatliche Borse von Indien
Borse Jakarta

Borse Surabaya

Borse Tel Aviv

Amman Financial Market
Zentralasiatische Borse
Borse Kasachstan

Borse Nairobi

Borse Kuala Lumpur

Borse von Mauritius

Bolsa Mexicana de Valores
Société de la Bourse des Valeurs de Casablanca
Borse von Namibia

Borse von Neuseeland
Borse Islamabad

Borse Karachi

Borse Lahore

Bolsa de Valores de Lima
Bodrse der Philippinen
Borse von Katar

Borse Tadawul

Borse Singapur

Borse Johannesburg

Borse von Korea
KOSDAQ-Markt

Borse Colombo

Borsenhandelsgesellschaft von Taiwan
Borse von Thailand

Bourse des Valeurs Mobilieres de Tunis
Borse Istanbul

Ukrainische Borse

Wertpapierborse von Abu Dhabi
Bolsa de Valores de Montevideo
Borse Ho Chi Min

Borse Hanoi

Borse von Simbabwe

der von der International Capital Market Association organisierte Markt;

der von ,bérsennotierten Geldmarktinstitutionen® (listed money market institutions) gemal dem
»The Investment Business Interim Prudential Sourcebook® (welches das sogenannte ,Grey
Paper” ersetzt), in der jeweils giiltigen Fassung, gefihrte Markt;

der AIM — Alternative Investment Market in GroRbritannien, der von der Londoner Borse geleitet

und betrieben wird;
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der auBerbérsliche Markt in Japan, welcher der Regulierung durch den Verband der
Wertpapierhandler von Japan unterliegt;

NASDAQ in den Vereinigten Staaten von Amerika;

der Wertpapiermarkt der US-Regierung, der von Primarhandlern gefihrt und von der Federal
Reserve Bank von New York geleitet wird;

der auBBerbdrsliche Markt in den Vereinigten Staaten, welcher der Regulierung durch die National
Association of Securities Dealers Inc. unterliegt; kann auch beschrieben werden als
aullerborslicher Markt in den Vereinigten Staaten von Amerika, der von Primar- und
Sekundarhandlern gefihrt und von der US Securities and Exchange Commission (US-
amerikanische Bdrsenaufsicht) und vom Staatlichen Verband der Wertpapierhandler und von
Bankinstituten, der US-bundesstaatlichen Bankenaufsichtsbehdrde, dem Zentralbanksystem
oder der Bundeseinlagenversicherung der USA geleitet wird;

der franzésische Markt fiur ,Titres de Créances Négotiables® (aul3erbdrslicher Markt flr
Schuldinstrumente);

EASDAQ Europe (European Association of Securities Dealers Automated Quotation ist ein vor
kurzem gegrindeter Markt und sein allgemeines Liquiditdtsniveau kann vergleichsweise
ungunstiger sein als das, das auf etablierteren Handelsplatzen vorhanden ist.)

der aulerbdrsliche Markt mit Anleihen der kanadischen Regierung, geleitet vom Verband fir
Wertpapierhandler in Kanada;

SESDAQ (der Parallelmarkt der Bérse Singapur).
Alle Borsen, an denen erlaubte DFIs gelistet oder gehandelt werden kénnen:

- in einem Mitgliedsstaat der Europaischen Union

- in einem Mitgliedsstaat des Europaischen Wirtschaftsraumes mit Ausnahme von
Liechtenstein (Europaische Union, Norwegen und Island);

- im Vereinigten Kdnigreich

Vereinigte Staaten von Amerika

- Chicago Board of Trade

- Chicago Board Options Exchange;

- Chicago Mercantile Exchange;

- Eurex US;

- New York Futures Exchange;

in Japan, an der

- Osaka Securities Exchange;

- Tokyo International Financial Futures Exchange;
- Tokyo Stock Exchange;

in Singapur, an der

- SGX;
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Der Begriff ,Anerkannter Handelsplatz* soll in Bezug auf Futures- oder Optionsgeschafte, die ein
Teilfonds zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements oder zum Schutz gegen
Wechselkursrisiken einsetzt, nur zum Zweck der Ermittlung des Wertes des Vermdgens dieses
Teilfonds auch organisierte Borsen oder Markte einschlieBen, an denen solche Futures- oder
Optionskontrakte regelmaflig gehandelt werden.
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ANHANG il
KORRESPONDENZBANKEN/ZAHLSTELLEN

Korrespondenzbanken/Zahlstellen

Die Verwaltungsgesellschaft hat Korrespondenzbanken oder Zahistellen ernannt, die in einigen
Landern die Funktionen von Korrespondenzbanken oder Zahlstellen fir den Fonds Ubernehmen.
Soweit nichts anderes durch eine Landerbeilage in Bezug auf ein bestimmtes Hoheitsgebiet bekannt
gegeben wird, bieten die nachstehenden Korrespondenzbanken/Zahistellen diese Dienstleistungen in
den folgenden Landern an:

Land Korrespondenzbank/Zahlstellen
Italien State Street Bank International GmbH — Succursale Italia
Spanien BANCO-MEDIOLANUM S.A.

Deutschland Marcard Stein & Co AG
State Street Bank International GmbH — Succursale Italia

Die Korrespondenzbank in ltalien ist die State Street Bank International GmbH — Succursale ltalia
(vormals State Street Bank S.p.A.), sie dient innerhalb der von der Banca d’ltalia auferlegten
Beschrankungen als Korrespondenzbank fiir den Fonds und jeden seiner Teilfonds in Italien.

State Street Bank International GmbH — Succursale ltalia ist eine von der deutschen Bundesanstalt fur
Finanzdienstleistungsaufsicht (,BaFin“), der Banca d’ltalia (,Bol“) und der Europaischen Zentralbank
(,EZB“) regulierte juristische Person. Sie unterliegt zudem der Aufsicht der Commissione Nazionale per
le Societda e la Borsa (,CONSOB), die in Italien fir die Regulierung des italienischen
Wertpapiermarktes und der Finanzdienstleistungsunternehmen zustandig ist.

State Street Bank International GmbH — Succursale Italia ist ein Teil der State Street Gruppe und stellt
Vermdgensverwaltern, Pensionsfonds und anderen institutionellen Kunden hauptséachlich Depotbank-
und Verwahrstellendienstleistungen, Fondsverwaltungs- und Zahlstellendienstleistungen zur
Verfugung.

State Street Bank GmbH — Succursale ltalia ist Mitglied der Italian Banking Association (ABI), der Italian
Association of Foreign Banks (AIBE) und nimmt an dem Einlagensicherungsfonds des
Bundesverbandes der deutschen Banken teil.

Gemal der Korrespondenzbankvereinbarung vom 24. Februar 1998 zwischen der
Verwaltungsgesellschaft, dem Treuhander und der Korrespondenzbank in Italien (geandert durch den
Ersten Nachtrag zur Korrespondenzbankvereinbarung vom 31. Juli 1998, den Zweiten Nachtrag zur
Korrespondenzbankvereinbarung vom 26. November 1999, den Dritten Nachtrag zur
Korrespondenzbankvereinbarung vom 16. Oktober 2000, den Vierten Nachtrag zur
Korrespondenzbankvereinbarung vom 31. Mai 2001, den Finften Nachtrag zur
Korrespondenzbankvereinbarung vom 21. Marz 2003, einen Novationsvertrag vom 3. Januar 2006 und
durch den Sechsten Nachtrag zur Korrespondenzbankvereinbarung vom 22. Dezember 2006, die
gegebenenfalls weiteren Anderungen nach den Vorgaben der irischen Zentralbank unterliegt) ist die
Korrespondenzbank in ltalien als Korrespondenzbank fiir den Fonds in ltalien innerhalb der von der
Bank von Italien aufgelegten Beschrankungen tétig. Sie ubt ihre Aufgaben aus, Zahlungen im Auftrag
von Personen entgegenzunehmen, die in Italien ansassig sind und die Anteile zeichnen mdchten; die
Betrage des Rlcknahmepreises von Anteilen und von Ausschittungen an Anteilsinhaber auszuzahlen
und Unterlagen, die die Verwaltungsgesellschaft als Verwaltungsgesellschaft des Fonds nach der
derzeitigen italienischen Gesetzgebung zu erstellen verpflichtet ist, sowie jede Mitteilung Uber die
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Einberufung einer Anteilsinhaberversammlung sowie die Texte von etwaigen bereits getroffenen
Beschlissen oder von Beschlissen, die erst noch zu treffen sind, fir die Anteilsinhaber bereitzuhalten.

BANCO MEDIOLANUM S.A.

Die Zahlstelle in Spanien ist die BANCO MEDIOLANUM S.A., die fiir den Fonds und jeden einzelnen
seiner Teilfonds in Spanien, innerhalb der von den spanischen Uberwachungsbehérden, der Bank von
Spanien und der Comisién Nacional del Mercado de Valores (,CNMV*) auferlegten Beschrankungen,
als Zahlstelle fungiert.

BANCO MEDIOLANUM S.A. ist eine Bank, die auf die Verwaltung von Portfolios von privaten und
institutionellen Anlegern spezialisiert ist; der Konzern besteht aus mehreren Gesellschaften, die den
Bereich der Finanzdienstleistungen im spanischen Markt abdecken:

¢ BANCO MEDIOLANUM, S.A.: Bankgeschéafte.
e MEDIOLANUM GESTION GIIC: Verwaltung von Anlagefonds.
e MEDIOLANUM PENSIONES: Verwaltung von Pensionsfonds.

BANCO MEDIOLANUM S.A. verfugt Uber bedeutende Erfahrungen im Zusammenhang mit der Leitung
und der Verwaltung von Anlagefonds und kann auf eine erfolgreiche Geschichte an Innovationen
zurlickblicken wie etwa der Auflage des ersten spanischen Geldmarktfonds BANCO MEDIOLANUM
S.A.im Jahr 1984.

Zwischen der Verwaltungsgesellschaft, dem Treuhdnder und BANCO MEDIOLANUM S.A. wurde am
31. Mai 2001 eine Zahlstellenvereinbarung geschlossen (die durch einen Novationsvertrag vom 3.
Januar 2006 geandert wurde und die die gegebenenfalls weiteren Anderungen nach den Vorgaben der
irischen Zentralbank unterliegt), der zufolge die BANCO MEDIOLANUM S.A. als Korrespondenzbank
und Zahlstelle in Spanien, innerhalb der von der CNMV aufgestellten Einschrankungen, tatig ist. Sie
Ubt ihre Aufgaben aus, Zahlungen im Auftrag von Personen entgegenzunehmen, die in Spanien
ansassig sind und die Anteile zeichnen mdchten; den Erlds bei der Ricknahme von Anteilen und
Ausschuttungen an Anteilsinhaber auszuzahlen sowie diejenigen Unterlagen, die die
Verwaltungsgesellschaft als Verwaltungsgesellschaft des Fonds nach der derzeitigen italienischen
Gesetzgebung zu erstellen verpflichtet ist, sowie jede Mitteilung Uber die Einberufung einer
Anteilsinhaberversammlung sowie die Texte von etwaigen bereits getroffenen Beschllissen oder von
Beschlussen, die erst noch zu treffen sind, fir die Anteilsinhaber bereit zu halten.

Marcard Stein & Co AG

Die Zahlstelle in Deutschland ist Marcard Stein & Co AG, die fiir den Fonds und seine Teilfonds als
Zahlstelle in Deutschland agieren wird.

Zum 13. Juni 2002 wurde zwischen der Verwaltungsgesellschaft, dem Treuhander und Marcard Stein
& Co AG ein Zahlstellenvertrag (abgeandert durch den Erneuerungsvertrag vom 3. Januar 2006, einen
ersten Nachtrag vom 18. Dezember 2007, einen zweiten Nachtrag vom 21. April 2010 und einen dritten
Nachtrag vom 8. November 2021) geschlossen, nach dem Marcard Stein & Co AG in dem von dem
deutschen Kapitalanlagegesetzbuch der BaFin begrenzten Rahmen als Zahlstelle fungiert und im
Namen von in Deutschland ansassigen Personen, die Anteile zeichnen, Zahlungen vornimmt,
Ruckzahlungen an Anleger fur Anteile und Auszahlungen von Ausschittungen an Anleger vornimmt,
und die Dokumente fiir Anteilsinhaber bereit halt, die die Verwaltungsgesellschaft, als
Verwaltungsgesellschaft des Fonds und seiner Teilfonds, nach den geltenden gesetzlichen
Regelungen in Deutschland fur die Anleger bereit halten muss, sowie die Mitteilungen bereit halt, die
eine Versammlung der Anteilsinhaber einberuft oder Uber Beschlisse informiert, die dort gefasst
wurden oder werden sollen. Die Zahlstelle muss ferner bestimmte (elektronische)
Systeme/Einrichtungen fir Anleger unterhalten und die Kontaktstelle fir die Kommunikation in Bezug
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auf den Fonds (fUr die BaFin) nach den geltenden gesetzlichen Regelungen in Deutschland sein.

Dieser Anhang muss nach der Ernennung von zusétzlichen oder der Absetzung von bestehenden
Korrespondenzbanken/Zahlstellen aktualisiert werden.
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ANHANG IV
DEFINITIONEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM BEGRIFF US-PERSON

Definition von ,,US-Person*

Fur Zwecke dieses Prospekts bezeichnet eine ,US-Person“ Personen, die unter die Definition der US-
Person in dem US Internal Revenue Code von 1986 in seiner aktuellen Fassung (der ,Code®) fallen,
Personen, die der Definition von ,US-Person® in der Regulation S des US Securities Act von 1933 in
seiner aktuellen Fassung (der ,Securities Act‘) entsprechen, oder Personen, die nicht von der
Definition des Begriffs ,non-United States person® in Rule 4.7 des United States Commodity Exchange
Act erfasst werden. Zur Klarstellung: eine Person wird nur dann keine US-Person sein, wenn diese
Person (i) nicht unter die Definition der US-Person aus dem Code fallt; (ii) nicht unter die Definition von
,US-Person® aus Regulation S fallt; und (iii) unter die Definition von ,non-United States person® gemafn
der CFTC-Regel 4.7 fallt.

Die Definition der ,,US-Person“ nach dem Code

Der Code sieht vor, dass eine folgende Person eine ,US-Person® ist, wenn sie (i) Staatsburger der
Vereinigten Staaten oder in den Vereinigten Staaten ansassig ist, (ii) eine Gesellschaft (oder ein
anderes Unternehmen, das fir Zwecke der US-amerikanischen Einkommenssteuer als eine
Gesellschaft behandelt wird) ist, die nach dem Recht der Vereinigten Staaten, eines Bundesstaats oder
des Districts of Columbia gegriindet oder errichtet worden ist, (iii) es sich um einen Nachlass handelt,
dessen Ertrage unabhangig von ihrer Quelle der US-amerikanischen Einkommenssteuer unterliegen,
oder (iv) es ein Trust ist, der entweder (a) hauptsachlich der Aufsicht eines Gerichts der Vereinigten
Staaten untersteht, und bei dem eine oder mehrere US-Personen die alleinige oder gemeinsame
Anlageentscheidungsbefugnis in Bezug auf das Vermdgen des Trusts hat bzw. haben, oder (b) der eine
wirksame und gultige Wahl getroffen hat, nach den anwendbaren Bestimmungen des US-
Finanzministeriums als US-Person behandelt zu werden.

Die Definition der ,,US-Person‘“ nach Regulation S

Regulation S sieht vor, dass folgende Personen ,US-Personen” sind: (i) alle nattrlichen Personen mit
Wohnsitz in den Vereinigten Staaten; (i) alle Personen- oder Kapitalgesellschaften, die nach dem Recht
der \Vereinigten Staaten gegrindet oder errichtet wurden; (iii) alle Nachlasse, deren
Testamentsvollstrecker oder Nachlassverwalter US-Personen sind; (iv) alle Trusts, deren Treuhander
US-Personen sind; (v) alle Vertretungen oder Niederlassungen einer US-amerikanischen Kérperschaft,
die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten hat; (vi) alle nicht frei verfliigbaren oder dhnlichen Konten
(andere als ein Nachlass oder Trust), die von einem Handler oder anderen Treuha&nder zugunsten oder
im Auftrag einer US-Person geflihrt werden; (vii) alle treuhanderisch verwalteten oder ahnlichen Konten
(andere als ein Nachlass oder Trust), die von einem Handler oder einem anderen Treuhander gefihrt
werden, der in den Vereinigten Staaten gegriindet, errichtet oder (sofern es sich um eine natrliche
Person handelt) ansassig ist; und (viii) alle Personen- oder Kapitalgesellschaften, die (A) nach dem
Recht eines nicht-US-amerikanischen Hoheitsgebiets gegriindet oder errichtet und (ii) von einer US-
Person im Wesentlichen zum Zweck der Anlage in Wertpapieren gegriindet worden sind und nicht im
Rahmen des US Securities Act registriert sind, es sei denn, sie werden von zuldssigen Anlegern (im
Sinne der Definition in § 230.501(a)) gegrindet, errichtet und kontrolliert, die keine nattrlichen
Personen, Nachladsse oder Trusts sind.

Die folgenden Personen sind nach der Definition in Regulation S keine ,US-Personen®:. (i) alle
treuhanderisch verwalteten oder ahnlichen Konten (die kein Nachlass oder Trust sind), die von einem
Handler oder einem anderen professionellen Treuhander zugunsten oder im Auftrag einer Nicht-US-
Person geflihrt werden, der in den Vereinigten Staaten gegriindet, errichtet oder (sofern es sich um
eine natlrliche Person handelt) ansassig ist; (ii) alle Nachlasse, deren professioneller Treuhander, der

132




als Testamentsvollstrecker oder Nachlassverwalter handelt, eine US-Person ist, wenn (a) ein
Testamentsvollstrecker oder Nachlassverwalter, der keine US-Person ist, die alleinige oder
gemeinsame Anlageentscheidungsbefugnis in Bezug auf das Vermogen des Nachlasses hat und (b)
der Nachlass nicht dem US-amerikanischen Recht unterliegt; (iii) Trusts, deren professioneller
Treuhander, der als Vermogensverwalter handelt, eine US-Person ist, wenn ein Vermdgensverwalter,
der keine US-Person ist, die alleinige oder gemeinsame Anlageentscheidungsbefugnis in Bezug auf
das Vermdgen des Trusts hat, und kein Begunstigter des Trusts (und kein Treugeber, wenn der Trust
widerruflich ist) eine US-Person ist; (iv) Mitarbeiterpensionsplane, die in Einklang mit den Gesetzen,
Gepflogenheiten und Dokumentationspflichten eines anderes Landes als den Vereinigten Staaten
aufgelegt und verwaltet werden; (v) Vertretungen oder Niederlassungen einer aulerhalb der USA
ansassigen US-Person, wenn. (x) die Vertretung oder Niederlassung aufgrund gultiger
Geschaftsgriinde betrieben wird und (y) die Vertretung oder Niederlassung im Versicherungs- oder
Bankgeschéaft tatig ist und im Land ihres Geschaftssitzes einer umfassenden Versicherungs- oder
Bankenaufsicht unterliegt, oder (vi) der Internationale Wahrungsfonds, die Internationale Bank fur
Wiederaufbau und Entwicklung, die Interamerikanische Entwicklungsbank, die Asiatische
Entwicklungsbank, die Afrikanische Entwicklungsbank, die Vereinten Nationen und deren Vertretungen,
Zweigorganisationen und Pensionsplane und andere dhnliche internationale Organisationen, deren
Vertretungen, Zweigorganisationen und Pensionsplane.

Die Definition der ,,non United States person“ nach Rule 4.7 CFTC

Der Begriff ,non United States person“ bezeichnet (i) eine natlrliche Person, die nicht in den
Vereinigten Staaten ansassig ist; (ii) eine Personen-, Kapital- oder andere Gesellschaft, mit Ausnahme
einer im Wesentlichen fur passive Anlagen gegrindeten Koérperschaft, die nach dem Recht eines
auslandischen (nicht US-amerikanischen) Hoheitsgebiets gegriindet worden ist und ihren
Hauptgeschéftssitz im Ausland hat; (iii) ein Nachlass oder Trust, dessen Ertrdge ungeachtet ihrer
Herkunft nicht der US-amerikanischen Einkommensteuer unterliegen; (iv) eine im Wesentlichen fur
passive Anlagen gegriindete Korperschaft, wie beispielsweise ein Pool, eine Investmentgesellschaft
oder eine andere ahnliche Kérperschaft; jedoch mit der Mal3gabe, dass die Anteile an der Kérperschaft,
die von Personen gehalten werden, die sich nicht als Nicht-US-Person qualifizieren oder anderweitig
nicht als qualifizierte und berechtigte Personen gelten, insgesamt weniger als 10 % des wirtschaftlichen
Eigentums der Korperschaft reprasentieren, und dass diese Kdrperschaft nicht im Wesentlichen zum
Zweck der Erleichterung von Investitionen durch Personen, die sich nicht als Nicht-US-Personen
qualifizieren, in einen Pool gegrindet wurde, in Bezug auf den der Betreiber von bestimmten
Vorschriften in Teil 4 der Verordnungen der United States Commodity Futures Trading Commission
wegen des Umstands befreit ist, dass die an ihm Beteiligten Nicht-US-Personen sind; und (v) ein
Pensionsplan fir die Mitarbeiter, Fihrungskrafte oder Geschéaftsfihrer einer Koérperschaft, die
aulerhalb der Vereinigten Staaten gegriindet wurde und ihren Hauptgeschaftssitz auerhalb der
Vereinigten Staaten hat.
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ANHANG V
DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE ZUM ZWECK DER ANLAGE UND/ODER DES EFFIZIENTEN
PORTFOLIOMANAGEMENTS

In diesem Abschnitt erfolgt eine Beschreibung der Techniken und Instrumente und der Arten von DFls
sowie der Zwecke, fiir welche sie von einem Teilfonds zu Anlagezwecken und/oder fir Zwecke des
effizienten Portfoliomanagements nach den Bedingungen und Beschrankungen der OGAW-
Bestimmungen der Zentralbank, den von der Zentralbank verdffentlichten anwendbaren Richtlinien und
den Vorgaben der Teilfondsinformationskarte dieses Prospekts eingesetzt werden kénnen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann in Bezug auf die Vermdgenswerte eines Teilfonds Transaktionen
zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements vornehmen, um eines der folgenden Ziele zu
erreichen: a) eine Risikoreduzierung; b) eine Reduzierung der Kosten, sofern damit keine oder eine nur
geringe Erhdéhung des Risikos verbunden ist; c) die Erwirtschaftung von zusatzlichem Kapital oder
zusatzlichen Ertragen, sofern damit keine oder eine noch akzeptable, geringe Erhdhung des Risikos
(im Verhaltnis zur erwarteten Rendite) verbunden ist und die Diversifikationsanforderungen gemaf der
OGAW-Bestimmungen der Zentralbank, die in Anhang | zum Prospekt enthalten sind, eingehalten
werden. Die Verwaltungsgesellschaft wird im Zusammenhang mit den Transaktionen fiir ein effizientes
Portfoliomanagement dafiir Sorge tragen, dass die verwendeten Techniken und Instrumente auf
wirtschaftlich adaquate Weise verwendet werden, indem sie kostensparend realisiert werden. Diese
Techniken und Instrumente kdénnen Devisentransaktionen umfassen, welche die W&ahrungs-
Charakteristika der Wertpapiere verandern, die im Namen des Fonds gehalten halten werden.

Die in diesem Anhang beschriebenen zugrunde liegenden Engagements der DFls erfolgen in
Ubereinstimmung mit den Anlagezielen und der Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds und kénnen sich
jeweils auf Wertpapiere, Organismen fiir gemeinsame Anlagen (einschlieBlich bérsengehandelter
Fonds), Geldmarktinstrumente, Wertpapierindizes, Zinsindizes, Wechselkurse oder Wahrungen
beziehen. Ein Teilfonds kann in seiner Fahigkeit, die in diesem Anhang beschriebenen Strategien
anzuwenden, durch Marktbedingungen, aufsichtsrechtliche Obergrenzen und steuerliche Erwagungen
eingeschrankt sein.

Die Verwaltungsgesellschaft/der delegierte Anlagemanager kann beschlief3en, keine dieser Techniken,
Instrumente oder DFls zu verwenden. Zudem kann die Verwaltungsgesellschaft/der delegierte
Anlagemanager beschlief3en, andere als die im Folgenden aufgefihrten Techniken, Instrumente und
DFls in Ubereinstimmung mit den Vorgaben der Zentralbank zu verwenden. Nachfolgend erfolgt eine
Beschreibung der verschiedenen Techniken, Instrumente und DFls, die verwendet werden diirfen. Die
Techniken, Instrumente und DFls, die ein einzelner Teilfonds einsetzen kann, sind in der
Teilfondsinformationskarte dieses Prospekts niedergelegt.

Futures

Ein Teilfonds kann Futures auf Wertpapiere, Wahrungen, Zinsen, Aktienbestande, Dividenden und
Volatilitdt verkaufen, um durch die Absicherung von Gewinnen eine effiziente und liquide Methode fur
sein Risikomanagement zu erhalten und/oder um sich gegen kiinftige Wertverluste abzusichern. Ein
Teilfonds kann auRerdem Futures auf Wertpapiere, Wahrungen, Zinsen, Aktienbestande, Dividenden
und Volatilitdt kaufen, um so Positionen in Wertpapieren einzunehmen. Ein Teilfonds kann auch Futures
auf Aktienindizes kaufen oder verkaufen, um so bedeutende Geldpositionen in dem Teilfonds
auszugleichen (in anderen Worten, um Uberschissige Zahlungsmittel fortlaufend in Future Kontrakte
auf bestimmte Wertpapiere oder Aktienindizes anzulegen, oder um mit den Zahlungsmitteln ein
kurzfristiges Engagement in dem Portfolio einzugehen bis die Entscheidung getroffen wurde, ein
bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder die Vermdgenswerte langfristiger umzuschichten).

Die Verwaltungsgesellschaft wird dafiir Sorge tragen, dass die zugrunde liegenden Rohstoffindizes, in
die ein Teilfonds anlegen kann, mit den aufsichtsrechtlichen Vorgaben der Zentralbank
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Ubereinstimmen.
Optionen

Ein Teilfonds kann Optionen (einschliellich Wertpapieroptionen, Wertpapierindex-Optionen, Aktien-
Optionen, Optionen auf Zinssatze, Anleiheoptionen, Kreditoptionen, Optionen auf Wahrungen,
Optionen auf Futures, Optionen auf Volatilitdt und Optionen auf Swaps) verwenden, um seine laufende
Rendite zu erhéhen, indem er gedeckte Kauf- oder Verkaufsoptionen auf Wertpapiere verkauft, die er
halt oder in die er zukiinftig anlegen wird. Ein Teilfonds erhalt fir jede verkaufte Kauf- oder
Verkaufsoption eine Pramie, die den Gewinn erhéht, wenn von der Option kein Gebrauch gemacht wird
oder sie mit einem Nettogewinn glattgestellt wird. Verkauft der Teilfonds eine Kaufoption, verliert er
hiermit die Méglichkeit von einem kiinftigen Preisanstieg des Wertpapiers tiber den Ausiibungskurs der
Option hinaus zu profitieren. Verkauft der Teilfonds eine Verkaufsoption, tragt er das Risiko, ein
Wertpapier vom Optionsinhaber zu einem Preis kaufen zu missen, der iber dem derzeitigen Marktpreis
des Wertpapiers oder der Wahrung liegt. Ein Teilfonds kann eine Option, die er vor ihrem Ablauf
verkauft hat, glattstellen, indem er im Rahmen eines Glattstellungsgeschafts eine Option erwirbt, die
Uber dieselben Eigenschaften verfugt, wie die verkaufte Option. Ein Teilfonds kann aulierdem eine
Verkaufsoption in Wahrungen verkaufen, um sich gegen Wechselkursrisiken abzusichern.

Ein Teilfonds kann Verkaufsoptionen (einschlief3lich Wertpapieroptionen, Wertpapierindex-Optionen,
Aktien-Optionen, Optionen auf Zinssatze, Anleiheoptionen, Kreditoptionen, Optionen auf Wahrungen,
Optionen auf Futures, Optionen auf Volatilitait und Optionen auf Swaps) erwerben, um so eine
wirksame, effiziente und liquide Methode fiir die Festschreibung von Gewinnen und/oder zum Schutz
gegen zuklnftige Wertverluste der in seinem Eigentum befindlichen Wertpapiere zu erhalten. Dies
ermoglicht es dem betreffenden Teilfonds von zukinftigen Wertsteigerungen eines Wertpapiers zu
profitieren; gleichzeitig besteht fur ihn kein Risiko, wenn sich der Wert des Wertpapiers verringert. Ein
Teilfonds kann aulRerdem Kaufoptionen (einschlieRlich Wertpapieroptionen, Wertpapierindex-
Optionen, Aktien-Optionen, Optionen auf Zinssatze, Anleiheoptionen, Kreditoptionen, Optionen auf
Wahrungen, Optionen auf Futures und Optionen auf Swaps) erwerben und erhalt so einen effizienten,
liquiden und wirksamen Weg flir die Einnahme einer Position in Wertpapieren. Dies ermdglicht es dem
betreffenden Teilfonds von zuklUnftigen Wertsteigerungen eines Wertpapiers zu profitieren, ohne dass
er das entsprechende Wertpapier halten oder kaufen muss.

Swap-Vereinbarungen

Ein Teilfonds kann Swap-Vereinbarungen (einschliellich Zinsswaps, Wahrungsswaps, Cross Currency
Interest Rate Swaps, Total Return Swaps, Swaps im Zusammenhang mit Dividenden, Varianz-Swaps,
Volatilitats-Swaps, Differenzkontrakte, Credit-Default-Swaps, einschlieBlich Credit-Default-Swaps im
Zusammenhang mit Indizes wie dem CDX Index) abschlie3en. Der Teilfonds kann auf3erdem Optionen
auf Swap-Vereinbarungen im Zusammenhang mit Wahrungen, Zinsen, Wertpapieren, Indizes,
Varianzen und Volatilitdt eingehen. Ein Teilfonds kann Swap-Vereinbarungen eingehen, um sein
Anlageziel zu erreichen. Er kann diese Techniken zum Schutze gegen Zins- und
Wechselkursschwankungen verwenden. Ein Teilfonds kann diese Techniken auflerdem dazu
verwenden, Positionen in Wertpapierindizes einzunehmen oder um sich gegen Preisanderungen von
bestimmten Wertpapieren zu abzusichern.

Im Hinblick auf Wahrungen kann ein Teilfonds Wahrungsswaps verwenden, im Zuge derer der
Teilfonds Wahrungen mit festem Wechselkurs gegen Wahrungen mit einem variablen Wechselkurs
oder Wahrungen mit variablem Wechselkurs gegen Wahrungen mit einem festen Wechselkurs
umtauschen kann. Dies ermoglicht es dem Teilfonds das Risiko in Bezug auf Wahrungen, auf die seine
Anlagen lauten, zu kontrollieren. Der Gewinn des Teilfonds aufgrund dieser Instrumente berechnet sich
aus der Veranderung des Wechselkurses gegeniiber dem zwischen den Parteien fest vereinbarten
Wechselkurs.
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Im Hinblick auf Zinssatze kann ein Teilfonds Zinsswaps abschlielen, im Zuge derer der Teilfonds
verzinsliche Zahlungsstrome gegen Zahlungsstrome auf Grundlage der Gesamtrendite eines
Wertpapiers oder eines festverzinslichen Instruments oder eines Wertpapierindex umtauschen kann.
Dies ermdglicht es dem Teilfonds sein Zinsrisiko zu kontrollieren. Der Gewinn des Teilfonds aufgrund
dieser Instrumente berechnet sich aus der Veranderung des Zinssatzes gegenuber dem zwischen den
Parteien fest vereinbarten Zinssatz.

Im Hinblick auf Wertpapiere und Wertpapierindizes kann ein Teilfonds Total Return Swaps verwenden,
im Zuge derer der Teilfonds verzinsliche Zahlungsstréme gegen Zahlungsstrome, die beispielsweise
auf der Gesamtrendite eines Wertpapiers, eines festverzinslichen Instruments oder eines
Wertpapierindex beruhen, eintauschen kann. Diese Vertrage ermdglichen es dem Teilfonds sein Risiko
in Bezug auf bestimmte Wertpapiere oder Wertpapierindizes zu kontrollieren. Der Gewinn des Teilfonds
aufgrund dieser Instrumente berechnet sich aus der Veranderung des Zinssatzes gegenliber den
Gewinnen der entsprechenden Wertpapiere oder Indizes.

Varianz- und Volatilitats-Swaps koénnen eingesetzt werden, wenn die Verwaltungsgesellschaft der
Ansicht ist, dass die tatsachliche Volatilitdt eines bestimmten Vermégensgegenstands wahrscheinlich
anders zu beurteilen ist, als der Markt diese gerade bewertet. Bei einem Varianz- oder Volatilitdt Swap
ist ein Zahlungsstrom oder sind beide Zahlungsstréme mit dem Umfang der Preisschwankungen
verbunden, also mit der Varianz oder der Volatilitat eines Basiswerts,

Inflationsgebundene Swaps kénnen eingesetzt werden, um sich abzusichern oder um eine spekulative
Position in Bezug auf zukunftige Inflationsraten einzunehmen.

Bei Dividendenswaps werden die Dividenden von einem Wertpapier oder einem Index isoliert um sich
abzusichern, oder um eine spekulative Position in Bezug auf Dividenden einzugehen, ohne dem
wirtschaftlichen Risiko des Basiswerts ausgesetzt zu sein.

Forward-Kontrakte

Ein Teilfonds kann Forward Rate Agreements, Devisenterminkontrakte und Non-deliverable Forwards
eingehen, um das Engagement in bestimmten Wahrungen zu vergréern oder sich dagegen
abzusichern. Im Gegensatz zu Futures werden Forward-Kontrakte nicht an Bérsen gehandelt und sind
nicht standardisiert. Vielmehr sind die Banken und Handler die Leiter dieser Markte, die jede
Transaktion individuell verhandeln, weswegen ein groferes Gegenparteirisiko besteht. Wenn eine
Gegenpartei ausfallt, besteht das Risiko, dass der Teilfonds die erwartete Zahlung oder den
Vermdgenswert nicht erhalt. Dies kann zu einem Verlust von unrealisierten Gewinnen fihren.

Ein Non-deliverable Forward (NDF; nicht lieferbarer Forward-Kontrakt) ist ein bilateraler finanzieller
Futures-Kontrakt in Bezug auf den Wechselkurs zwischen einer starken Wahrung und einer
Schwellenwahrung. Bei Falligkeit findet keine Lieferung der Schwellenwahrung statt, sondern eine
Ausgleichszahlung in der starken Wahrung in Hohe des Gegenwerts des finanziellen Ergebnisses des
Kontrakts.

Eingebettete Derivate

Optionsscheine, hybride Wertpapiere, CoCo-Bonds, Wandelanleihen, inflationsgebundene Anleihen,
Mortgage-Backed Securities, Asset-Backed Securities, geschlossene bérsengehandelte Fonds, und
bdrsengehandelte Schuldtitel konnen auch eingebettete Derivate enthalten und zu einem Hebeleffekt

fiihren, wie unter der Uberschrift ,Risikomanagementprozess® beschrieben.

Wertpapierleihe und Pensionsgeschiafte/umgekehrte Pensionsgeschifte zum Zweck eines
effizienten Portfoliomanagements

Zur Klarstellung sei erwahnt, dass Wertpapierleihe und Pensionsgeschafte und/oder umgekehrte
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Pensionsgeschafte nur zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements eingesetzt werden.

Ein Teilfonds kann Wertpapierleihe-Vereinbarungen abschlieBen. Im Rahmen einer solchen
Transaktion Ubertragt der Teilfonds Wertpapiere voribergehend an einen Entleiher, der sich
verpflichtet, dem Teilfonds dieselben Wertpapiere zu einem bestimmten Zeitpunkt zurlickzulibertragen.
Der Teilfonds erhalt fir solche Transaktionen vom Entleiher eine Gebuhr. Dies bietet ihm eine
Méglichkeit die Gewinne seines Wertpapierportfolios zu steigern. Informationen Uber die damit
verbundenen Risiken erhalten Sie in den Kapiteln ,Kreditrisiko® und ,Gegenparteirisiko“ unter der
Uberschrift Risikofaktoren in diesem Prospekt.

Ein Teilfonds kann Pensions- und umgekehrte Pensionsgeschéfte abschlieRen. Dabei handelt es sich
Vereinbarungen, im Zuge derer eine Partei einer anderen Partei ein Wertpapier zu einem bestimmten
Preis mit der Verpflichtung verkauft, dieses Wertpapier zu einem spateren Zeitpunkt zu einem
bestimmten Preis zurtickzukaufen. Ein Teilfonds schlie®t solche Vereinbarungen in den folgenden
Fallen ab: (a) wenn der Teilfonds kurzfristig verfligbare Geldmittel investieren will; in diesem Fall
entspricht die Differenz zwischen dem Verkaufs- und dem Rickkaufspreis fur das Wertpapier einem
Zinsgewinn bei einem Darlehen oder (b) wenn der Teilfonds kurzfristig Uber ein bestimmtes Wertpapier
verfigen mochte.

Im Zusammenhang mit Wertpapierleihe-Vereinbarungen werden alle Erlése  durch
Geblhreneinnahmen aus dem Wertpapierleihprogramm, nach Abzug der nach der jeweiligen
Zustimmungsvereinbarung zur Wertpapierleihe mdglicherweise zu zahlenden sonstigen Betrage,
zwischen dem jeweiligen Teilfonds, und dem Wertpapierverleih-Agenten in einem Verhaltnis aufgeteilt
(ggf. zuzlglich Mehrwertsteuer), welches schriftlich vereinbart und in dem Jahresbericht des Fonds
offengelegt wird. Kosten oder Aufwendungen, einschlie3lich der Gebuhren fur den Treuhander, die im
Zusammenhang mit dem Wertpapierleihprogramm entstehen, werden von dem jeweiligen Teilfonds,
dem Wertpapierverleih-Agenten und jedem vom Wertpapierverleih-Agenten bestellten Vertreter in dem
Verhaltnis getragen, wie es von Zeit zu Zeit schriftlich vereinbart und im Jahresbericht des Fonds
veroffentlicht wird.

Jegliche direkten und indirekten Betriebskosten/-gebihren, die im Zusammenhang mit den Techniken
zum effizienten Portfoliomanagement entstehen und die von den Einnahmen eines Teilfonds
abgezogen werden, fallen zu handelstiblichen Satzen an und beinhalten keine versteckten Ertrage.
Solche direkten und indirekten Betriebskosten/-gebiihren werden an die Gegenpartei der jeweiligen
Transaktion gezahlt. Alle durch Techniken zum effizienten Portfoliomanagement erzielten Ertrage
werden nach Abzug aller direkten und indirekten Betriebskosten/-gebihren an den Fonds
zurickgefuhrt. Die Gegenparteien der jeweiligen Transaktionen werden nicht mit der
Verwaltungsgesellschaft in Verbindung stehen, kdnnen aber mit dem Treuhander verbunden sein.
Unter solchen Umstanden werden die Geschafte unter normalen Handelsbedingungen und nach dem
»arm’s length® Prinzip (Prinzip der rechtlichen Selbststandigkeit) abgewickelt.
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ANHANG VI

UNTERDEPOTBANKEN
MARKT UNTERDEPOTBANK
Argentinien Citibank N.A. Niederlassung Argentinien
Australien Citigroup Pty Limited
Osterreich Raiffeisen Bank International AG
Bahrain Standard Chartered Bank, Niederlassung DIFC
Bangladesch Standard Chartered Bank
Belgien Citibank Europe Plc
Bermuda Citibank N.A.

Bosnien & Herzegowina

Raiffeisen Bank International AG

Botswana Standard Chartered Bank, Niederlassung DIFC

Brasilien Citibank, N.A. — Filial Brasileira (Niederlassung Brasilien)
Bulgarien Raiffeisen Bank International AG

Kanada Royal Bank of Canada

Chile Banco de Chile

Chinesische B-Aktien (Shanghai)
Chinesische B-Aktien

(Shenzen) Chinesische A-
Aktien

Standard Chartered Bank (China) Limited
Standard Chartered Bank (China) Limited
Standard Chartered Bank (China) Limited

Kolumbien Cititrust Colombia S.A.

Costa Rica Citibank N.A.

Kroatien Raiffeisen Bank International AG

Zypern Citibank Europe Plc, Niederlassung Griechenland

Tschechische Republik

Raiffeisen Bank International AG

Danemark Citibank Europe Plc
Agypten Citibank N.A. Agypten
Estland Clearstream Banking S.A.
Finnland Citibank Europe Plc
Frankreich Citibank Europe Plc

Deutschland

Citibank Europe Plc

MARKT UNTERDEPOTBANK
Georgien Citibank N.A.
Ghana Standard Chartered Bank, Niederlassung DIFC

Griechenland

Citibank Europe Plc, Niederlassung Griechenland

Hongkong

Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
Hong Kong Connect: Citibank, N.A., Niederlassung Hongkong
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Ungarn Raiffeisen Bank International AG

Island Islandsbanki hf

ICSD Clearstream Banking S.A.

Indien Standard Chartered Bank

Indonesien Standard Chartered Bank

Irland Citibank N.A., Niederlassung London

Israel Citibank N.Alsrael

Italien Citibank Europe Plc

Jamaica Citibank N.A.

Japan Citibank N.A., Niederlassung Tokyo
Kasachstan JSC Citibank Kazakhstan

Kenia Standard Chartered Bank, Niederlassung DIFC
Kuwait Citibank, N.A. Niederlassung Kuwait

Lettland Clearstream Banking S.A.

Litauen Clearstream Banking S.A.

Luxemburg Clearstream Banking S.A.

Mezedonien Citibank N.A.

Malaysia Standard Chartered Bank Malaysia Berhad
Mauritius Standard Chartered Bank, Niederlassung DIFC
Mexiko Citibanamex Securities Services

Marokko Societe General Marocaine de Banques
Namibia Citibank N.A.

Niederlande Citibank Europe Plc

Neuseeland Citibank N.A. Niederlassung Neuseeland
Nigeria Standard Chartered Bank, Niederlassung DIFC
MARKT UNTERDEPOTBANK

Norwegen Citibank Europe Plc

Oman Standard Chartered Bank, Niederlassung DIFC
Pakistan Standard Chartered Bank, Niederlassung DIFC
Panama Citibank N.A.

Peru Citibank del Peru S.A.

Philippinen Standard Chartered Bank

Polen Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Portugal Citibank Europe Plc

Katar Standard Chartered Bank, Niederlassung DIFC
Rumadnien BRD - Groupe Societe Generale
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Russland

Raiffeisen Bank International AG

Saudi Arabien

HSBC Saudi Arabia

Serbien

Raiffeisen Bank International AG

Singapur

Standard Chartered Bank

Slowakische Republik

Raiffeisen Bank International AG

Slowenien Raiffeisen Bank International AG

Sudafrika Standard Chartered Bank, Niederlassung DIFC
Stdkorea Standard Chartered Bank Korea Limited
Spanien Citibank Europe Plc

Sri Lanka Standard Chartered Bank

Schweden Citibank Europe Plc, Niederlassung Schweden
Schweiz Credit Suisse AG

Taiwan Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited
Tansania Standard Chartered Bank, Niederlassung DIFC
Thailand Standard Chartered Bank (Thai) Pcl

Tunesien Societe Generale Securities Service UIB Tunisia
Tirkei Citibank A.S.

Vereinigte Arabische Emirate - Abu Dhabi

Standard Chartered Bank, Niederlassung DIFC

Vereinigte Arabische Emirate - Dubai

Standard Chartered Bank, Niederlassung DIFC

UAE - Nasdaq Dubai Ltd

Standard Chartered Bank, Niederlassung DIFC

Uganda

Standard Chartered Bank, Niederlassung DIFC

Vereinigtes Konigreich

Citibank N.A., Niederlassung London

Ukraine JSC Citibank

Uruguay Citibank N.A.

USA The Bank of New York Mellon

Vietnam Standard Chartered Bank, Niederlassung DIFC

WAEMU (Westafrikanische Wirtschafts-

und Wahrungsunion — zu ihr gehéren u. a.

Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau,
Elfenbeinkiste, Mali, Niger, Senegal und
Togo)

Standard Chartered Bank, Niederlassung DIFC

Sambia

Standard Chartered Bank, Niederlassung DIFC




ANHANG VI

VERZEICHNIS

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT UND
HAUPTVERTRIEBSGESELLSCHAFT
Mediolanum International
Funds Limited,

Fourth Floor, The Exchange,

IFSC,

Dublin 1,

Irland.

ZAHLSTELLE IN SPANIEN
BANCO MEDIOLANUM S.A,,
c/Roger de Lauria, 19, 2°,
46002 Valencia,
Spanien.

VERWALTUNGSSTELLE,
REGISTERSTELLE UND
TRANSFERSTELLE
CACEIS Investor Services Ireland Limited,
4t Floor
One George’s Quay Plaza,
George’s Quay,

Dublin 2,

Irland.

TREUHANDER
CACEIS Investors Services Bank S.A. Niederlassung
Dublin,
Niederlassung Dublin,
4t Floor
One George’s Quay Plaza,
George’s Quay,
Dublin 2,
Irland.
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KORRESPONDENZ-
BANK IN ITALIEN

State Street Bank International GmbH —

Succursale ltalia
Via Ferrante Aporti 10
20125 Mailand
Italien

ZAHLSTELLE IN DEUTSCHLAND

Marcard Stein & Co. AG
Ballindamm 36,
20095 Hamburg

Deutschland

ABSCHLUSSPRUFER
PwC Ireland,

One Spencer Dock,
North Wall Quay,
Dublin 1,

Irland.

PROMOTER
Banca Mediolanum S.p.A.,
Palazzo Meucci Milano 3,

Via Ennio Doris
20079 Basiglio - Milano 3,
Mailand
Italien.

RECHTSBERATER
IN IRLAND
Dillon Eustace LLP,
33 Sir John Rogerson’s Quay,
Dublin 2,
Irland.




TEILFONDSINFORMATIONSKARTE

Die Teilfondsinformationskarte ist eine Beilage zum Prospekt vom 31. Juli 2024 in seiner jeweils
gednderten Fassung, bildet einen Teil desselben und sollte auch in Verbindung damit gelesen
werden. Der Prospekt ist bei der Verwaltungsstelle in 4" Floor, One George’s Quay Plaza,
George’s Quay, Dublin 2, Irland, erhaltlich.

Diese Teilfondsinformationskarte enthalt detaillierte Informationen zu den nachfolgenden
CHALLENGE-Teilfonds (die ,Teilfonds*), Teilfonds des CHALLENGE Funds (der ,Fonds*), ein offener
Umbrella-Investmentfonds, der als OGAW gemal den Vorschriften der OGAW-Bestimmungen errichtet
worden ist:

CHALLENGE North American Equity Fund
CHALLENGE European Equity Fund
CHALLENGE ltalian Equity Fund
CHALLENGE Germany Equity Fund
CHALLENGE Spain Equity Fund
CHALLENGE Pacific Equity Fund
CHALLENGE Emerging Markets Equity Fund
CHALLENGE Energy Opportunities
CHALLENGE Industrials and Materials Opportunities
CHALLENGE Healthcare Opportunities
CHALLENGE Financial Opportunities
CHALLENGE Technology Opportunities
CHALLENGE Liquidity Euro Fund
CHALLENGE Liquidity US Dollar Fund
CHALLENGE Euro Income Fund
CHALLENGE International Income Fund
CHALLENGE Euro Bond Fund

CHALLENGE International Bond Fund
CHALLENGE International Equity Fund
CHALLENGE Global Smaller Cap Equity Fund
CHALLENGE Solidity & Return
CHALLENGE Provident Fund 1
CHALLENGE Provident Fund 2
CHALLENGE Provident Fund 3
CHALLENGE Provident Fund 4
CHALLENGE Provident Fund 5

Die Verwaltungsratsmitglieder (Directors) der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, deren Namen im
Prospekt unter der Uberschrift ,Management des Fonds“ aufgefiihrt sind, Gbernehmen die
Verantwortung fir die Angaben, die in diesem Dokument enthalten sind. Nach bestem Wissen und
Gewissen der Verwaltungsratsmitglieder (die mit der gebotenen Sorgfalt sichergestellt haben, dass dies
der Fall ist) entsprechen diese Informationen den Tatsachen und lassen keine Sachverhalte aus, deren
Auslassung diese Informationen in irrefihrender Weise verdndern  wirden. Die
Verwaltungsratsmitglieder ibernehmen diesbezuglich die entsprechende Verantwortung.
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1. Anlageziele und Anlagepolitik

CHALLENGE North American Equity Fund

A. Anlageziel

Das Anlageziel des CHALLENGE North American Equity Fund ist eine langfristige
Kapitalwertsteigerung durch die Anlage oder ein Engagement (sowohl long als auch short) in erster
Linie in einem diversifizierten Portfolio aus nordamerikanischen Aktien, aktienbezogenen Wertpapieren
und Wahrungen, wie nachstehend beschrieben, die an einem anerkannten nordamerikanischen
Handelsplatz notiert sind oder gehandelt werden.

B. Anlagepolitik

Der Teilfonds kann Anlagen oder Engagements direkt oder indirekt durch DFls (die entweder an
anerkannten nordamerikanischen Handelsplatzen oder im Freiverkehr notiert sind oder gehandelt
werden) tatigen bzw. eingehen.

Dieser Teilfonds kann vor allem in DFIs sowohl fiir Anlagezwecke als auch zum Zwecke eines
effizienten Portfoliomanagements/zu Absicherungszwecken anlegen, wobei in jedem Fall die
Bedingungen und Grenzen einzuhalten sind, die von der Zentralbank festgelegt wurden.
Geschifte in Bezug auf derivative Finanzinstrumente, an denen sich der Teilfonds beteiligt,
konnen zu einem Hebeleffekt und zu spekulativen Positionen fiihren. Dies kann zu einem
héheren Volatilitidts- und Risikoniveau fiihren, als wenn der Teilfonds nicht in DFIs anlegen
wiirde.

Da der Teilfonds in Optionsscheinen anlegen kann, kann mit einer Anlage in diesen Teilfonds
ein héheres Risiko verbunden sein, als wenn der Teilfonds nicht in Optionsscheinen anlegen
wiirde. Eine Anlage in diesen Teilfonds sollte keinen wesentlichen Anteil eines Anlageportfolios
darstellen und ist méglicherweise nicht fiir alle Anleger geeignet.

Allokation/Strategien

Der Teilfonds wird Ublicherweise versuchen, sein nordamerikanisches Engagement in Aktien und
aktienbezogenen Wertpapieren beizubehalten. Die Verwaltungsgesellschaft ist jedoch jederzeit flexibel
— nicht nur in Bezug auf die strategische Allokation, sondern auch im Hinblick auf die Einnahme von
opportunistischen oder risikoarmen Positionen und/oder wenn sie versucht, den Teilfonds gegenuiber
negativen Marktentwicklungen abzusichern oder solchen negativen Marktentwicklungen entsprechend
zu begegnen. Unter diesen Umstanden kann sich das Engagement des Teilfonds in Bezug auf Aktien
und aktienbezogene Wertpapiere auferhalb des normalen Bereichs bewegen.

Der Teilfonds kann beabsichtigen, sein Vermdgen taktisch entsprechend in Strategien anzulegen, die
nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt die besten Méglichkeiten in
einem bestimmten Markt oder Bereich bieten. Solche Strategien kénnen unter anderem Long-only-
Strategien, Long-only-plus-leverage-Strategien sowie Long-/Short-Strategien sein.

Der Teilfonds unterliegt keinen Diversifikationsanforderungen in Bezug auf den Marktsektor oder die
Wahrung und kann daher seine Anlagen in allen Marktsektoren und/oder Wahrungen konzentrieren.

Da der Teilfonds Positionen durch DFIs einnehmen kann, kann dies dazu fihren, dass der Teilfonds zu
einem bestimmten Zeitpunkt — um diese Engagements zu stlitzen — in wesentlichem Umfang in
Zahlungsmitteln  oder  kurzfristigen = Geldmarktinstrumenten  (einschlielllich  Schatzwechsel,
Einlagenzertifikate, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschliel3lich Schuldverschreibungen
und Anleihen von Unternehmen) angelegt ist, die von staatlichen, Gberstaatlichen Institutionen und/oder
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Unternehmen ausgegeben werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs Gber ein Investment-Grade-Rating
von einer allgemein anerkannten internationalen Rating-Agentur verfligen.

Der Teilfonds wird, wie oben beschrieben, normalerweise vor allem in Aktien, aktienbezogenen
Wertpapieren und Wahrungen anlegen. Ist die Verwaltungsgesellschaft jedoch der Meinung, dass
sich der Wert der Vermdgenswerte, in die der Teilfonds angelegt hat, aufgrund der Marktbedingungen
verringern konnte, so kann die Verwaltungsgesellschaft versuchen, opportunistische oder risikoarme
Positionen einzunehmen, und/oder versuchen, diesen Wert abzusichern oder den nachteiligen
Marktbedingungen zu begegnen, indem sie kurzfristige Geldmarktinstrumente (wie oben beschrieben)
kauft, die weltweit an anerkannten Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden, oder durch
DFls Absicherungsgeschafte eingeht.

Zugrunde liegende Anlagen

Aktien/aktienbezogene Wertpapiere

Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschlieBlich, aber nicht beschrankt auf Genussscheine,
Wandelanleihen und Optionsscheine) sowie Indizes, in welche der Teilfonds anlegen oder in Bezug auf
die der Teilfonds ein Engagement eingehen kann, kdbnnen weltweit an anerkannten Handelsplatzen
notiert sein oder gehandelt werden.

Derivate

Der Teilfonds kann unter anderem in folgende DFls anlegen oder diese fur Anlagezwecke verwenden:
Swaps (einschlieBlich Total Return Swaps), Optionen, Forwards, Futures, Futures-Kontrakte auf
Finanzinstrumente sowie Optionen auf solche Kontrakte und Optionsscheine im Hinblick auf jegliche
Art von Finanzinstrumenten (einschliellich Anlagenzertifikate), Wertpapieren, Wertpapierkérben,
Wahrungen oder Indizes.

Der Teilfonds kann auRerdem Techniken und Instrumente zum Zwecke des effizienten
Portfoliomanagements und/oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken einsetzen.

Eine Beschreibung der Techniken und Instrumente und der Arten von DFIs sowie der Zwecke, fur
welche sie von einem Teilfonds eingesetzt werden kdnnen, findet sich in Anhang V dieses Prospekts.

Wertpapierfinanzierungsgeschéfte und Total Return Swaps

Der Teilfonds kann Wertpapierfinanzierungsgeschafte (Wertpapierleihe und
Pensionsgeschafte/umgekehrte Pensionsgeschafte, ,SFT“) sowie Total Return Swaps abschliefl3en.

Weitere Einzelheiten zu SFTs und Total Return Swaps befinden sich im Prospekt unter den
Uberschriften ,,Wertpapierfinanzierungsgeschafte und Total Return Swaps“, ,Vorgaben fiir

Gegenparteien“, ,,Verwaltung von Sicherheiten“ und ,,Risikofaktoren®.

Wahrungstransaktionen

Der Teilfonds kann sich aktiv an Wahrungstransaktionen beteiligen und unter anderem
Devisentermingeschafte, Devisenkassageschafte oder Devisen-Futures auf spekulativer Basis (das
heifl3t ohne eine Verbindung zu den Wahrungspositionen innerhalb des Teilfonds) abschliel3en
und/oder das Engagement in Bezug auf Wahrungen andern. Der Teilfonds kann in Bezug auf
Wahrungen Long- und Short-Positionen eingehen und dadurch versuchen, von Anderungen des
relativen Werts der Wahrungen zu profitieren.

Organismen flir gemeinsame Anlagen
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Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermdgens in OGAW und/oder alternativen
Investmentfonds (einschlieBlich bérsengehandelter Fonds) anlegen, die die Anforderungen der
Zentralbank an fiur OGAW erwerbbare Anlagen in Investmentfonds erfiillen und die im Wesentlichen
ahnliche Ziele und eine ahnliche Politik verfolgen kdnnen wie der Teilfonds beziehungsweise im
Wesentlichen keine ahnlichen Ziele und keine ahnliche Politik verfolgen kdnnen wie der Teilfonds,
sofern die Verwaltungsgesellschaft der Meinung ist, dass eine solche Anlage insgesamt mit den Zielen
und dem Risikoprofil des Teilfonds im Einklang steht.

Bei den Organismen flir gemeinsame Anlagen, in die der Teilfonds anlegen kann, handelt es sich um
regulierte, offene Organismen flir gemeinsame Anlagen, die gehebelt und/oder nicht gehebelt sein
koénnen. Alternative Investmentfonds, in die der Teilfonds anlegen kann, haben ihren Sitz in Irland, in
einem Mitgliedsstaat des EWR, im Vereinigten Kdnigreich, in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Jersey, Guernsey oder auf der Isle of Man oder, vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung durch die
Zentralbank, in bestimmten anderen Hoheitsgebieten.

REITs

Der Teilfonds kann auch in REITs anlegen. REITs sind gepoolte Anlagevehikel, die in
ertraggenerierenden Immobilien oder in Grundstlckskrediten anlegen, die an weltweit anerkannten
Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden. Es ist nicht vorgesehen, dass die Anlage in REITs
einen wesentlichen Teil des Portfolios des Teilfonds ausmachen wird.

Sonstige Anlagen

Der Teilfonds kann auferdem in Geldmarktinstrumenten (wie oben beschrieben) anlegen und
zusatzliche liquide Vermdgenswerte halten — einschlie3lich aber nicht beschrankt auf Zahlungsmittel,
Termineinlagen und Einlagenzertifikate, die weltweit an anerkannten Handelsplatzen notiert sind oder
gehandelt werden.

C. Typisches Anlegerprofil

Der CHALLENGE North American Equity Fund ist idealerweise fir Anleger geeignet, deren Anlageziele
bei einem langfristigen Anlagehorizont auf eine Wertzunahme ihrer Ersparnisse ausgerichtet sind und
die zur Erreichung dieses Anlageziels bereit sind, eine Anlagestrategie zu akzeptieren, die ein hohes
Volatilitdts- und Risikoniveau bei der Verwaltung ihrer Ersparnisse beinhaltet.
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CHALLENGE European Equity Fund

A. Anlageziel

Das Anlageziel des CHALLENGE European Equity Fund ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung
durch die Anlage oder ein Engagement (sowohl long als auch short) in erster Linie in einem
diversifizierten Portfolio aus gesamteuropdischen Aktien, aktienbezogenen Wertpapieren und
Wahrungen, wie nachstehend beschrieben, die an einem anerkannten gesamteuropdischen
Handelsplatz notiert sind oder gehandelt werden.

B. Anlagepolitik

Der Teilfonds kann Anlagen oder Engagement direkt oder indirekt durch DFls (die entweder an
anerkannten gesamteuropaischen Handelsplatzen oder im Freiverkehr notiert sind oder gehandelt
werden) tatigen bzw. eingehen.

Dieser Teilfonds kann vor allem in DFIs sowohl fiir Anlagezwecke als auch zum Zwecke eines
effizienten Portfoliomanagements/zu Absicherungszwecken anlegen, wobei in jedem Fall die
Bedingungen und Grenzen einzuhalten sind, die von der Zentralbank festgelegt wurden.
Geschaéfte in Bezug auf derivative Finanzinstrumente, an denen sich der Teilfonds beteiligt,
kénnen zu einem Hebeleffekt und zu spekulativen Positionen fiihren. Dies kann zu einem
héheren Volatilitits- und Risikoniveau fiihren, als wenn der Teilfonds nicht in DFIs anlegen
wiirde.

Da der Teilfonds in Wertpapieren aus Schwellenmérkten und Optionsscheinen anlegen kann,
kann mit einer Anlage in diesen Teilfonds ein héheres Risiko verbunden sein, als wenn der
Teilfonds nicht in Wertpapieren aus Schwellenmérkten und Optionsscheinen anlegen wiirde.
Eine Anlage in diesen Teilfonds sollte keinen wesentlichen Anteil eines Anlageportfolios
darstellen und ist méglicherweise nicht fiir alle Anleger geeignet.

Allokation/Strategien

Der Teilfonds wird Ublicherweise versuchen, sein gesamteuropaisches Engagement in Aktien und
aktienbezogenen Wertpapieren beizubehalten. Die Verwaltungsgesellschaft ist jedoch jederzeit flexibel
— nicht nur in Bezug auf die strategische Allokation, sondern auch im Hinblick auf die Einnahme von
opportunistischen oder risikoarmen Positionen und/oder wenn sie versucht, den Teilfonds gegenuiber
negativen Marktentwicklungen abzusichern oder solchen negativen Marktentwicklungen entsprechend
zu begegnen. Unter diesen Umstanden kann sich das Engagement des Teilfonds in Bezug auf Aktien
und aktienbezogene Wertpapiere auflerhalb des normalen Bereichs bewegen.

Der Teilfonds kann beabsichtigen, sein Vermégen taktisch entsprechend in Strategien anzulegen, die
nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt die besten Méglichkeiten in
einem bestimmten Markt oder Bereich bieten. Solche Strategien kénnen unter anderem Long-only-
Strategien, Long-only-plus-leverage-Strategien sowie Long-/Short-Strategien sein.

Der Teilfonds unterliegt keinen Diversifikationsanforderungen in Bezug auf den Marktsektor oder die
Wahrung und kann daher seine Anlagen in allen Marktsektoren und/oder Wahrungen konzentrieren.
Der Teilfonds kann dementsprechend in gesamteuropaischen Schwellenmarkten sowie Emittenten und
Wahrungen aus gesamteuropadischen Schwellenmarkten anlegen oder in Bezug auf diese ein
Engagement eingehen, unter der Voraussetzung, dass nicht mehr als 5 % des Nettovermdgens des
Teilfonds in in Russland gehandelte Wertpapiere angelegt werden.

Da der Teilfonds Positionen durch DFIs einnehmen kann, kann dies dazu fihren, dass der Teilfonds zu
einem bestimmten Zeitpunkt — um diese Engagements zu stlitzen — in wesentlichem Umfang in
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Zahlungsmitteln  oder  kurzfristigen  Geldmarktinstrumenten  (einschlie8lich ~ Schatzwechsel,
Einlagenzertifikate, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschlief3lich Schuldverschreibungen
und Anleihen von Unternehmen) angelegt ist, die von staatlichen, Giberstaatlichen Institutionen und/oder
Unternehmen ausgegeben werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs Gber ein Investment-Grade-Rating
von einer allgemein anerkannten internationalen Rating-Agentur verflugen.

Der Teilfonds wird, wie oben beschrieben, normalerweise vor allem in Aktien, aktienbezogenen
Wertpapieren und Wahrungen anlegen. Ist die Verwaltungsgesellschaft jedoch der Meinung, dass sich
der Wert der Vermogenswerte, in die der Teilfonds angelegt hat, aufgrund der Marktbedingungen
verringern kénnte, so kann die Verwaltungsgesellschaft versuchen, opportunistische oder risikoarme
Positionen einzunehmen, und/oder versuchen, diesen Wert abzusichern oder den nachteiligen
Marktbedingungen zu begegnen, indem sie kurzfristige Geldmarktinstrumente (wie oben beschrieben)
kauft, die weltweit an anerkannten Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden, oder durch DFls
Absicherungsgeschafte eingeht.

Zugrunde liegende Anlagen

Aktien/aktienbezogene Wertpapiere

Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschlieBlich, aber nicht beschrankt auf Genussscheine,
Wandelanleihen und Optionsscheine) sowie Indizes, in welche der Teilfonds anlegen oder in Bezug auf
die der Teilfonds ein Engagement eingehen kann, kdbnnen weltweit an anerkannten Handelsplatzen
notiert sein oder gehandelt werden.

Derivate

Der Teilfonds kann unter anderem in folgende DFls anlegen oder diese fur Anlagezwecke verwenden:
Swaps (einschlief3lich Total Return Swaps), Optionen, Forwards, Futures, Futures-Kontrakte auf
Finanzinstrumente sowie Optionen auf solche Kontrakte und Optionsscheine im Hinblick auf jegliche
Art von Finanzinstrumenten (einschliellich Anlagenzertifikate), Wertpapieren, Wertpapierkorben,
Wahrungen oder Indizes.

Der Teilfonds kann auRerdem Techniken und Instrumente zum Zwecke des effizienten
Portfoliomanagements und/oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken einsetzen.

Eine Beschreibung der Techniken und Instrumente und der Arten von DFIs sowie der Zwecke, fiir
welche sie von einem Teilfonds eingesetzt werden kdnnen, findet sich in Anhang V dieses Prospekts.

Wertpapierfinanzierungsgeschéfte und Total Return Swaps

Der Teilfonds kann Wertpapierfinanzierungsgeschafte (Wertpapierleihe und
Pensionsgeschafte/umgekehrte Pensionsgeschéfte, ,SFT“) sowie Total Return Swaps abschliel3en.

Weitere Einzelheiten zu SFTs und Total Return Swaps befinden sich im Prospekt unter den

Uberschriften ,,Wertpapierfinanzierungsgeschafte und Total Return Swaps“, ,Vorgaben fiir
Gegenparteien“, ,,Verwaltung von Sicherheiten“ und ,,Risikofaktoren®.

Wahrungstransaktionen

Der Teilfonds kann sich aktiv an Wahrungstransaktionen beteiligen und unter anderem
Devisentermingeschéafte, Devisenkassageschafte oder Devisen-Futures auf spekulativer Basis (das
heifl3t ohne eine Verbindung zu den Wahrungspositionen innerhalb des Teilfonds) abschlieRen und/oder
das Engagement in Bezug auf Wahrungen andern. Der Teilfonds kann in Bezug auf Wahrungen Long-
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und Short-Positionen eingehen und dadurch versuchen, von Anderungen des relativen Werts der
Wahrungen zu profitieren. Der Teilfonds kann diese Strategie sowohl fir Wahrungen aus
Industrielandern als auch flir Wahrungen aus gesamteuropaischen Schwellenmarkten anwenden.

Organismen flir gemeinsame Anlagen

Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermdgens in OGAW und/oder alternativen
Investmentfonds (einschlieBlich bdrsengehandelter Fonds) anlegen, die die Anforderungen der
Zentralbank an fir OGAW erwerbbare Anlagen in Investmentfonds erfiillen und die im Wesentlichen
ahnliche Ziele und eine ahnliche Politik verfolgen kénnen wie der Teilfonds beziehungsweise im
Wesentlichen keine &hnlichen Ziele und keine ahnliche Politik verfolgen kénnen wie der Teilfonds,
sofern die Verwaltungsgesellschaft der Meinung ist, dass eine solche Anlage insgesamt mit den Zielen
und dem Risikoprofil des Teilfonds im Einklang steht.

Bei den Organismen fir gemeinsame Anlagen, in die der Teilfonds anlegen kann, handelt es sich um
regulierte, offene Organismen fiir gemeinsame Anlagen, die gehebelt und/oder nicht gehebelt sein
kénnen. Alternative Investmentfonds, in die der Teilfonds anlegen kann, haben ihren Sitz in Irland, in
einem Mitgliedsstaat des EWR, im Vereinigten Kdnigreich, in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Jersey, Guernsey oder auf der Isle of Man oder, vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung durch die
Zentralbank, in bestimmten anderen Hoheitsgebieten.

REITs

Der Teilfonds kann auch in REITs anlegen. REITs sind gepoolte Anlagevehikel, die in
ertraggenerierenden Immobilien oder in Grundstlickskrediten anlegen, die an weltweit anerkannten
Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden. Es ist nicht vorgesehen, dass die Anlage in REITs

einen wesentlichen Teil des Portfolios des Teilfonds ausmachen wird.

Sonstige Anlagen

Der Teilfonds kann aulerdem in Geldmarktinstrumenten (wie oben beschrieben) anlegen und
zusatzliche liquide Vermdgenswerte halten — einschlie3lich aber nicht beschrankt auf Zahlungsmittel,
Termineinlagen und Einlagenzertifikate, die weltweit an anerkannten Handelsplatzen notiert sind oder
gehandelt werden.

C. Typisches Anlegerprofil

Der CHALLENGE European Equity Fund ist idealerweise flr Anleger geeignet, deren Anlageziele bei
einem langfristigen Anlagehorizont auf eine Wertzunahme ihrer Ersparnisse ausgerichtet sind und die
zur Erreichung dieses Anlageziels bereit sind, eine Anlagestrategie zu akzeptieren, die ein hohes
Volatilitdts- und Risikoniveau bei der Verwaltung ihrer Ersparnisse beinhaltet.
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CHALLENGE Italian Equity Fund

A. Anlageziel

Das Anlageziel des CHALLENGE ltalian Equity Fund ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch
die Anlage oder ein Engagement (sowohl long als auch short) in erster Linie in einem diversifizierten
Portfolio aus italienischen Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren wie nachstehend beschrieben,
die an anerkannten Handelsplatzen in Italien notiert sind oder gehandelt werden.

B. Anlagepolitik

Der Teilfonds kann Anlagen oder Engagement direkt oder indirekt durch DFls (die entweder an
anerkannten Handelsplatzen in Italien oder im Freiverkehr notiert sind oder gehandelt werden) tatigen
bzw. eingehen.

Dieser Teilfonds kann vor allem in DFIs sowohl fiir Anlagezwecke als auch zum Zwecke eines
effizienten Portfoliomanagements/zu Absicherungszwecken anlegen, wobei in jedem Fall die
Bedingungen und Grenzen einzuhalten sind, die von der Zentralbank festgelegt wurden.
Geschaéfte in Bezug auf derivative Finanzinstrumente, an denen sich der Teilfonds beteiligt,
konnen zu einem Hebeleffekt und zu spekulativen Positionen fiihren. Dies kann zu einem
héheren Volatilitidts- und Risikoniveau fiihren, als wenn der Teilfonds nicht in DFIs anlegen
wiirde.

Da der Teilfonds in Optionsscheinen anlegen kann, kann mit einer Anlage in diesen Teilfonds
ein héheres Risiko verbunden sein, als wenn der Teilfonds nicht in Optionsscheinen anlegen
wiirde. Eine Anlage in diesen Teilfonds sollte keinen wesentlichen Anteil eines Anlageportfolios
darstellen und ist méglicherweise nicht fiir alle Anleger geeignet.

Allokation/Strategien

Der Teilfonds wird Ublicherweise versuchen, sein italienisches Engagement in Aktien und
aktienbezogenen Wertpapieren beizubehalten. Die Verwaltungsgesellschaft ist jedoch jederzeit flexibel
— nicht nur in Bezug auf die strategische Allokation, sondern auch im Hinblick auf die Einnahme von
opportunistischen oder risikoarmen Positionen und/oder wenn sie versucht, den Teilfonds gegenuber
negativen Marktentwicklungen abzusichern oder solchen negativen Marktentwicklungen entsprechend
zu begegnen. Unter diesen Umstanden kann sich das Engagement des Teilfonds in Bezug auf Aktien
und aktienbezogene Wertpapiere auferhalb des normalen Bereichs bewegen.

Der Teilfonds kann beabsichtigen, sein Vermégen taktisch entsprechend in Strategien anzulegen, die
nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt die besten Méglichkeiten in
einem bestimmten Markt oder Bereich bieten. Solche Strategien kénnen unter anderem Long-only-
Strategien, Long-only-plus-leverage-Strategien sowie Long-/Short-Strategien sein.

Der Teilfonds unterliegt keinen Diversifikationsanforderungen in Bezug auf Marktsektoren und kann
daher seine Anlagen in allen Marktsektoren konzentrieren.

Da der Teilfonds Positionen durch DFIs einnehmen kann, kann dies dazu fiihren, dass der Teilfonds zu
einem bestimmten Zeitpunkt — um diese Engagements zu stlitzen — in wesentlichem Umfang in
Zahlungsmitteln  oder  kurzfristigen  Geldmarktinstrumenten  (einschlie8lich ~ Schatzwechsel,
Einlagenzertifikate, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschliel3lich Schuldverschreibungen
und Anleihen von Unternehmen) angelegt ist, die von staatlichen, Gberstaatlichen Institutionen und/oder
Unternehmen ausgegeben werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs (ber ein Investment-Grade-Rating
von einer allgemein anerkannten internationalen Rating-Agentur verfligen.
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Der Teilfonds wird, wie oben beschrieben, normalerweise vor allem in Aktien und aktienbezogenen
Wertpapieren anlegen. Ist die Verwaltungsgesellschaft jedoch der Meinung, dass sich der Wert der
Vermdgenswerte, in die der Teilfonds angelegt hat, aufgrund der Marktbedingungen verringern konnte,
so kann die Verwaltungsgesellschaft versuchen, opportunistische oder risikoarme Positionen
einzunehmen, und/oder versuchen, diesen Wert abzusichern oder den nachteiligen Marktbedingungen
zu begegnen, indem sie kurzfristige Geldmarktinstrumente (wie oben beschrieben) kauft, die weltweit
an anerkannten Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden, oder durch DFls
Absicherungsgeschafte eingeht.

Zugrunde liegende Anlagen

Aktien/aktienbezogene Wertpapiere

Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschlieBlich, aber nicht beschrankt auf Genussscheine,
Wandelanleihen und Optionsscheine) sowie Indizes, in welche der Teilfonds anlegen oder in Bezug auf
die der Teilfonds ein Engagement eingehen kann, kdbnnen weltweit an anerkannten Handelsplatzen
notiert sein oder gehandelt werden.

Derivate

Der Teilfonds kann unter anderem in folgende DFls anlegen oder diese fur Anlagezwecke verwenden:
Swaps (einschliel3lich Total Return Swaps), Optionen, Forwards, Futures, Futures-Kontrakte auf
Finanzinstrumente sowie Optionen auf solche Kontrakte und Optionsscheine im Hinblick auf jegliche
Art von Finanzinstrumenten (einschliellich Anlagenzertifikate), Wertpapieren, Wertpapierkérben oder
Indizes.

Der Teilfonds kann auflerdem Techniken und Instrumente zum Zwecke des effizienten
Portfoliomanagements und/oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken einsetzen.

Eine Beschreibung der Techniken und Instrumente und der Arten von DFIs sowie der Zwecke, fiir
welche sie von einem Teilfonds eingesetzt werden kdnnen, findet sich in Anhang V dieses Prospekts.

Wertpapierfinanzierungsgeschéfte und Total Return Swaps

Der Teilfonds kann Wertpapierfinanzierungsgeschafte (Wertpapierleihe und
Pensionsgeschafte/umgekehrte Pensionsgeschafte, ,SFT“) sowie Total Return Swaps abschliefl3en.

Weitere Einzelheiten zu SFTs und Total Return Swaps befinden sich im Prospekt unter den
Uberschriften ,,Wertpapierfinanzierungsgeschifte und Total Return Swaps*“, ,Vorgaben fiir

Gegenparteien“, ,,Verwaltung von Sicherheiten®“ und ,,Risikofaktoren®.

Organismen flr gemeinsame Anlagen

Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermdgens in OGAW und/oder alternativen
Investmentfonds (einschlieBlich bdrsengehandelter Fonds) anlegen, die die Anforderungen der
Zentralbank an fir OGAW erwerbbare Anlagen in Investmentfonds erfiillen und die im Wesentlichen
ahnliche Ziele und eine ahnliche Politik verfolgen kénnen wie der Teilfonds beziehungsweise im
Wesentlichen keine &hnlichen Ziele und keine ahnliche Politik verfolgen kénnen wie der Teilfonds,
sofern die Verwaltungsgesellschaft der Meinung ist, dass eine solche Anlage insgesamt mit den Zielen
und dem Risikoprofil des Teilfonds im Einklang steht.

Bei den Organismen fiir gemeinsame Anlagen, in die der Teilfonds anlegen kann, handelt es sich um
regulierte, offene Organismen fiir gemeinsame Anlagen, die gehebelt und/oder nicht gehebelt sein
kénnen. Alternative Investmentfonds, in die der Teilfonds anlegen kann, haben ihren Sitz in Irland, in
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einem Mitgliedsstaat des EWR, im Vereinigten Kdnigreich, in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Jersey, Guernsey oder auf der Isle of Man oder, vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung durch die
Zentralbank, in bestimmten anderen Hoheitsgebieten.

REITs

Der Teilfonds kann auch in REITs anlegen. REITs sind gepoolte Anlagevehikel, die in
ertraggenerierenden Immobilien oder in Grundstlickskrediten anlegen, die an weltweit anerkannten
Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden. Es ist nicht vorgesehen, dass die Anlage in REITs
einen wesentlichen Teil des Portfolios des Teilfonds ausmachen wird.

Sonstige Anlagen

Der Teilfonds kann auflerdem in Geldmarktinstrumenten (wie oben beschrieben) anlegen und
zusatzliche liquide Vermdgenswerte halten — einschlie3lich aber nicht beschrankt auf Zahlungsmittel,
Termineinlagen und Einlagenzertifikate, die weltweit an anerkannten Handelsplatzen notiert sind oder
gehandelt werden.

C. Typisches Anlegerprofil

Der CHALLENGE ltalian Equity Fund ist idealerweise flr Anleger geeignet, deren Anlageziele bei einem
langfristigen Anlagehorizont auf eine Wertzunahme ihrer Ersparnisse ausgerichtet sind und die zur
Erreichung dieses Anlageziels bereit sind, eine Anlagestrategie zu akzeptieren, die ein hohes
Volatilitdts- und Risikoniveau bei der Verwaltung ihrer Ersparnisse beinhaltet.
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CHALLENGE Germany Equity Fund

A. Anlageziel

Das Anlageziel des CHALLENGE Germany Equity Fund ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung
durch die Anlage oder ein Engagement (sowohl long als auch short) in erster Linie in einem
diversifizierten Portfolio aus deutschen Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren wie nachstehend
beschrieben, die an anerkannten Handelsplatzen in Deutschland notiert sind oder gehandelt werden.

B. Anlagepolitik

Der Teilfonds kann Anlagen oder Engagement direkt oder indirekt durch DFls (die entweder an
anerkannten Handelsplatzen in Deutschland oder im Freiverkehr notiert sind oder gehandelt werden)
tatigen bzw. eingehen.

Dieser Teilfonds kann vor allem in DFIs sowohl fiir Anlagezwecke als auch zum Zwecke eines
effizienten Portfoliomanagements/zu Absicherungszwecken anlegen, wobei in jedem Fall die
Bedingungen und Grenzen einzuhalten sind, die von der Zentralbank festgelegt wurden.
Geschaéfte in Bezug auf derivative Finanzinstrumente, an denen sich der Teilfonds beteiligt,
konnen zu einem Hebeleffekt und zu spekulativen Positionen fiihren. Dies kann zu einem
héheren Volatilitidts- und Risikoniveau fiihren, als wenn der Teilfonds nicht in DFIs anlegen
wiirde.

Da der Teilfonds in Optionsscheinen anlegen kann, kann mit einer Anlage in diesen Teilfonds
ein héheres Risiko verbunden sein, als wenn der Teilfonds nicht in Optionsscheinen anlegen
wiirde. Eine Anlage in diesen Teilfonds sollte keinen wesentlichen Anteil eines Anlageportfolios
darstellen und ist méglicherweise nicht fiir alle Anleger geeignet.

Allokation/Strategien

Der Teilfonds wird udblicherweise versuchen, sein deutsches Engagement in Aktien und
aktienbezogenen Wertpapieren beizubehalten. Die Verwaltungsgesellschaft ist jedoch jederzeit flexibel
— nicht nur in Bezug auf die strategische Allokation, sondern auch im Hinblick auf die Einnahme von
opportunistischen oder risikoarmen Positionen und/oder wenn sie versucht, den Teilfonds gegenuber
negativen Marktentwicklungen abzusichern oder solchen negativen Marktentwicklungen entsprechend
zu begegnen. Unter diesen Umstanden kann sich das Engagement des Teilfonds in Bezug auf Aktien
und aktienbezogene Wertpapiere auferhalb des normalen Bereichs bewegen.

Der Teilfonds kann beabsichtigen, sein Vermégen taktisch entsprechend in Strategien anzulegen, die
nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt die besten Méglichkeiten in
einem bestimmten Markt oder Bereich bieten. Solche Strategien kénnen unter anderem Long-only-
Strategien, Long-only-plus-leverage-Strategien sowie Long-/Short-Strategien sein.

Der Teilfonds unterliegt keinen Diversifikationsanforderungen in Bezug auf Marktsektoren und kann
daher seine Anlagen in allen Marktsektoren konzentrieren.

Da der Teilfonds Positionen durch DFIs einnehmen kann, kann dies dazu fiihren, dass der Teilfonds zu
einem bestimmten Zeitpunkt — um diese Engagements zu stlitzen — in wesentlichem Umfang in
Zahlungsmitteln  oder  kurzfristigen  Geldmarktinstrumenten  (einschlie8lich ~ Schatzwechsel,
Einlagenzertifikate, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschliel3lich Schuldverschreibungen
und Anleihen von Unternehmen) angelegt ist, die von staatlichen, Gberstaatlichen Institutionen und/oder
Unternehmen ausgegeben werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs (ber ein Investment-Grade-Rating
von einer allgemein anerkannten internationalen Rating-Agentur verflgen.
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Der Teilfonds wird, wie oben beschrieben, normalerweise vor allem in Aktien und aktienbezogenen
Wertpapieren anlegen. Ist die Verwaltungsgesellschaft jedoch der Meinung, dass sich der Wert der
Vermdgenswerte, in die der Teilfonds angelegt hat, aufgrund der Marktbedingungen verringern konnte,
so kann die Verwaltungsgesellschaft versuchen, opportunistische oder risikoarme Positionen
einzunehmen, und/oder versuchen, diesen Wert abzusichern oder den nachteiligen Marktbedingungen
zu begegnen, indem sie kurzfristige Geldmarktinstrumente (wie oben beschrieben) kauft, die weltweit
an anerkannten Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden, oder durch DFls
Absicherungsgeschafte eingeht.

Zugrunde liegende Anlagen

Aktien/aktienbezogene Wertpapiere

Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschlieBlich, aber nicht beschrankt auf Genussscheine,
Wandelanleihen und Optionsscheine) sowie Indizes, in welche der Teilfonds anlegen oder in Bezug auf
die der Teilfonds ein Engagement eingehen kann, kdbnnen weltweit an anerkannten Handelsplatzen
notiert sein oder gehandelt werden.

Derivate

Der Teilfonds kann unter anderem in folgende derivative Finanzinstrumente anlegen oder diese fir
Anlagezwecke verwenden: Swaps (einschliellich Total Return Swaps), Optionen, Forwards, Futures,
Futures-Kontrakte auf Finanzinstrumente sowie Optionen auf solche Kontrakte und Optionsscheine im
Hinblick auf jegliche Art von Finanzinstrumenten (einschlieBlich Anlagenzertifikate), Wertpapieren,
Wertpapierkérben oder Indizes.

Der Teilfonds kann auflerdem Techniken und Instrumente zum Zwecke des effizienten
Portfoliomanagements und/oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken einsetzen.

Eine Beschreibung der Techniken und Instrumente und der Arten von DFIs sowie der Zwecke, fiir
welche sie von einem Teilfonds eingesetzt werden kdnnen, findet sich in Anhang V dieses Prospekts.

Wertpapierfinanzierungsgeschéfte und Total Return Swaps

Der Teilfonds kann Wertpapierfinanzierungsgeschafte (Wertpapierleihe und
Pensionsgeschafte/umgekehrte Pensionsgeschafte, ,SFT“) sowie Total Return Swaps abschliefl3en.

Weitere Einzelheiten zu SFTs und Total Return Swaps befinden sich im Prospekt unter den
Uberschriften ,,Wertpapierfinanzierungsgeschifte und Total Return Swaps*“, ,Vorgaben fiir

Gegenparteien“, ,,Verwaltung von Sicherheiten®“ und ,,Risikofaktoren®.

Organismen fur gemeinsame Anlagen

Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermdgens in OGAW und/oder alternativen
Investmentfonds (einschlieBlich bdrsengehandelter Fonds) anlegen, die die Anforderungen der
Zentralbank an fir OGAW erwerbbare Anlagen in Investmentfonds erfiillen und die im Wesentlichen
ahnliche Ziele und eine ahnliche Politik verfolgen kénnen wie der Teilfonds beziehungsweise im
Wesentlichen keine &hnlichen Ziele und keine ahnliche Politik verfolgen kénnen wie der Teilfonds,
sofern die Verwaltungsgesellschaft der Meinung ist, dass eine solche Anlage insgesamt mit den Zielen
und dem Risikoprofil des Teilfonds im Einklang steht.

Bei den Organismen fiir gemeinsame Anlagen, in die der Teilfonds anlegen kann, handelt es sich um
regulierte, offene Organismen fiir gemeinsame Anlagen, die gehebelt und/oder nicht gehebelt sein
kénnen. Alternative Investmentfonds, in die der Teilfonds anlegen kann, haben ihren Sitz in Irland, in
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einem Mitgliedsstaat des EWR, im Vereinigten Kdnigreich, in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Jersey, Guernsey oder auf der Isle of Man oder, vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung durch die
Zentralbank, in bestimmten anderen Hoheitsgebieten.

REITs

Der Teilfonds kann auch in REITs anlegen. REITs sind gepoolte Anlagevehikel, die in
ertraggenerierenden Immobilien oder in Grundstlickskrediten anlegen, die an weltweit anerkannten
Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden. Es ist nicht vorgesehen, dass die Anlage in REITs
einen wesentlichen Teil des Portfolios des Teilfonds ausmachen wird.

Sonstige Anlagen

Der Teilfonds kann auflerdem in Geldmarktinstrumenten (wie oben beschrieben) anlegen und
zusatzliche liquide Vermdgenswerte halten — einschlie3lich aber nicht beschrankt auf Zahlungsmittel,
Termineinlagen und Einlagenzertifikate, die weltweit an anerkannten Handelsplatzen notiert sind oder
gehandelt werden.

C. Typisches Anlegerprofil

Der CHALLENGE Germany Equity Fund ist idealerweise flr Anleger geeignet, deren Anlageziele bei
einem langfristigen Anlagehorizont auf eine Wertzunahme ihrer Ersparnisse ausgerichtet sind und die
zur Erreichung dieses Anlageziels bereit sind, eine Anlagestrategie zu akzeptieren, die ein hohes
Volatilitdts- und Risikoniveau bei der Verwaltung ihrer Ersparnisse beinhaltet.
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CHALLENGE Spain Equity Fund

A. Anlageziel

Das Anlageziel des CHALLENGE Spain Equity Fund ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch
die Anlage oder ein Engagement (sowohl long als auch short) in erster Linie in einem diversifizierten
Portfolio aus spanischen Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren wie nachstehend beschrieben, die
an anerkannten Handelsplatzen in Spanien notiert sind oder gehandelt werden.

B. Anlagepolitik

Der Teilfonds kann Anlagen oder Engagement direkt oder indirekt durch DFls (die entweder an
anerkannten Handelsplatzen in Spanien oder im Freiverkehr notiert sind oder gehandelt werden)
tatigen bzw. eingehen.

Dieser Teilfonds kann vor allem in DFIs sowohl fiir Anlagezwecke als auch zum Zwecke eines
effizienten Portfoliomanagements/zu Absicherungszwecken anlegen, wobei in jedem Fall die
Bedingungen und Grenzen einzuhalten sind, die von der Zentralbank festgelegt wurden.
Geschaéfte in Bezug auf derivative Finanzinstrumente, an denen sich der Teilfonds beteiligt,
konnen zu einem Hebeleffekt und zu spekulativen Positionen fiihren. Dies kann zu einem
héheren Volatilitidts- und Risikoniveau fiihren, als wenn der Teilfonds nicht in DFIs anlegen
wiirde.

Da der Teilfonds in Optionsscheinen anlegen kann, kann mit einer Anlage in diesen Teilfonds
ein héheres Risiko verbunden sein, als wenn der Teilfonds nicht in Optionsscheinen anlegen
wiirde. Eine Anlage in diesen Teilfonds sollte keinen wesentlichen Anteil eines Anlageportfolios
darstellen und ist méglicherweise nicht fiir alle Anleger geeignet.

Allokation/Strategien

Der Teilfonds wird Ublicherweise versuchen, sein spanisches Engagement in Aktien und
aktienbezogenen Wertpapieren beizubehalten. Die Verwaltungsgesellschaft ist jedoch jederzeit flexibel
— nicht nur in Bezug auf die strategische Allokation, sondern auch im Hinblick auf die Einnahme von
opportunistischen oder risikoarmen Positionen und/oder wenn sie versucht, den Teilfonds gegeniber
negativen Marktentwicklungen abzusichern oder solchen negativen Marktentwicklungen entsprechend
zu begegnen. Unter diesen Umstanden kann sich das Engagement des Teilfonds in Bezug auf Aktien
und aktienbezogene Wertpapiere auferhalb des normalen Bereichs bewegen.

Der Teilfonds kann beabsichtigen, sein Vermégen taktisch entsprechend in Strategien anzulegen, die
nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt die besten Méglichkeiten in
einem bestimmten Markt oder Bereich bieten. Solche Strategien kénnen unter anderem Long-only-
Strategien, Long-only-plus-leverage-Strategien sowie Long-/Short-Strategien sein.

Der Teilfonds unterliegt keinen Diversifikationsanforderungen in Bezug auf Marktsektoren und kann
daher seine Anlagen in allen Marktsektoren konzentrieren.

Da der Teilfonds Positionen durch DFIs einnehmen kann, kann dies dazu fiihren, dass der Teilfonds zu
einem bestimmten Zeitpunkt — um diese Engagements zu stlitzen — in wesentlichem Umfang in
Zahlungsmitteln  oder  kurzfristigen  Geldmarktinstrumenten  (einschlie8lich ~ Schatzwechsel,
Einlagenzertifikate, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschliel3lich Schuldverschreibungen
und Anleihen von Unternehmen) angelegt ist, die von staatlichen, Gberstaatlichen Institutionen und/oder
Unternehmen ausgegeben werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs (ber ein Investment-Grade-Rating
von einer allgemein anerkannten internationalen Rating-Agentur verflgen.
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Der Teilfonds wird, wie oben beschrieben, normalerweise vor allem in Aktien und aktienbezogenen
Wertpapieren anlegen. Ist die Verwaltungsgesellschaft jedoch der Meinung, dass sich der Wert der
Vermdgenswerte, in die der Teilfonds angelegt hat, aufgrund der Marktbedingungen verringern konnte,
so kann die Verwaltungsgesellschaft versuchen, opportunistische oder risikoarme Positionen
einzunehmen, und/oder versuchen, diesen Wert abzusichern oder den nachteiligen Marktbedingungen
zu begegnen, indem sie kurzfristige Geldmarktinstrumente (wie oben beschrieben) kauft, die weltweit
an anerkannten Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden, oder durch DFls
Absicherungsgeschafte eingeht.

Zugrunde liegende Anlagen

Aktien/aktienbezogene Wertpapiere

Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschlieBlich, aber nicht beschrankt auf Genussscheine,
Wandelanleihen und Optionsscheine) sowie Indizes, in welche der Teilfonds anlegen oder in Bezug auf
die der Teilfonds ein Engagement eingehen kann, kdbnnen weltweit an anerkannten Handelsplatzen
notiert sein oder gehandelt werden.

Derivate

Der Teilfonds kann unter anderem in folgende derivative Finanzinstrumente anlegen oder diese fir
Anlagezwecke verwenden: Swaps (einschliellich Total Return Swaps), Optionen, Forwards, Futures,
Futures-Kontrakte auf Finanzinstrumente sowie Optionen auf solche Kontrakte und Optionsscheine im
Hinblick auf jegliche Art von Finanzinstrumenten (einschlieBlich Anlagenzertifikate), Wertpapieren,
Wertpapierkérben oder Indizes.

Der Teilfonds kann auflerdem Techniken und Instrumente zum Zwecke des effizienten
Portfoliomanagements und/oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken einsetzen.

Eine Beschreibung der Techniken und Instrumente und der Arten von DFIs sowie der Zwecke, fir
welche sie von einem Teilfonds eingesetzt werden kdnnen, findet sich in Anhang V dieses Prospekts.

Wertpapierfinanzierungsgeschéfte und Total Return Swaps

Der Teilfonds kann Wertpapierfinanzierungsgeschafte (Wertpapierleihe und
Pensionsgeschafte/umgekehrte Pensionsgeschafte, ,SFT“) sowie Total Return Swaps abschliefl3en.

Weitere Einzelheiten zu SFTs und Total Return Swaps befinden sich im Prospekt unter den
Uberschriften ,,Wertpapierfinanzierungsgeschifte und Total Return Swaps*“, ,Vorgaben fiir

Gegenparteien“, ,,Verwaltung von Sicherheiten®“ und ,,Risikofaktoren®.

Organismen flr gemeinsame Anlagen

Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermdgens in OGAW und/oder alternativen
Investmentfonds (einschliel3lich bérsengehandelter Fonds) anlegen, die die Anforderungen der
Zentralbank an fir OGAW erwerbbare Anlagen in Investmentfonds erfiillen und die im Wesentlichen
ahnliche Ziele und eine ahnliche Politik verfolgen konnen wie der Teilfonds beziehungsweise im
Wesentlichen keine ahnlichen Ziele und keine ahnliche Politik verfolgen kénnen wie der Teilfonds,
sofern die Verwaltungsgesellschaft der Meinung ist, dass eine solche Anlage insgesamt mit den Zielen
und dem Risikoprofil des Teilfonds im Einklang steht.

Bei den Organismen flir gemeinsame Anlagen, in die der Teilfonds anlegen kann, handelt es sich um
regulierte, offene Organismen flir gemeinsame Anlagen, die gehebelt und/oder nicht gehebelt sein
kénnen. Alternative Investmentfonds, in die der Teilfonds anlegen kann, haben ihren Sitz in Irland, in
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einem Mitgliedsstaat des EWR, im Vereinigten Kdnigreich, in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Jersey, Guernsey oder auf der Isle of Man oder, vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung durch die
Zentralbank, in bestimmten anderen Hoheitsgebieten.

REITs

Der Teilfonds kann auch in REITs anlegen. REITs sind gepoolte Anlagevehikel, die in
ertraggenerierenden Immobilien oder in Grundstlickskrediten anlegen, die an weltweit anerkannten
Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden. Es ist nicht vorgesehen, dass die Anlage in REITs
einen wesentlichen Teil des Portfolios des Teilfonds ausmachen wird.

Sonstige Anlagen

Der Teilfonds kann auflerdem in Geldmarktinstrumenten (wie oben beschrieben) anlegen und
zusatzliche liquide Vermdgenswerte halten — einschlie3lich aber nicht beschrankt auf Zahlungsmittel,
Termineinlagen und Einlagenzertifikate, die weltweit an anerkannten Handelsplatzen notiert sind oder
gehandelt werden.

C. Typisches Anlegerprofil

Der CHALLENGE Spain Equity Fund ist idealerweise fiir Anleger geeignet, deren Anlageziele bei einem
langfristigen Anlagehorizont auf eine Wertzunahme ihrer Ersparnisse ausgerichtet sind und die zur
Erreichung dieses Anlageziels bereit sind, eine Anlagestrategie zu akzeptieren, die ein hohes
Volatilitdts- und Risikoniveau bei der Verwaltung ihrer Ersparnisse beinhaltet.

157




CHALLENGE Pacific Equity Fund

A. Anlageziel

Das Anlageziel des CHALLENGE Pacific Equity Fund ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch
die Anlage oder ein Engagement (sowohl long als auch short) in erster Linie in einem diversifizierten
Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren und Wahrungen aus dem Asien-Pazifik-Raum
wie nachstehend beschrieben, die an anerkannten Handelsplatzen im Asien-Pazifik-Raum notiert sind
oder gehandelt werden.

B. Anlagepolitik

Der Teilfonds kann Anlagen oder Engagement direkt oder indirekt durch DFls (die entweder an
anerkannten Handelsplatzen im Asien-Pazifik-Raum oder im Freiverkehr notiert sind oder gehandelt
werden) tatigen bzw. eingehen.

Dieser Teilfonds kann vor allem in DFIs sowohl fiir Anlagezwecke als auch zum Zwecke eines
effizienten Portfoliomanagements/zu Absicherungszwecken anlegen, wobei in jedem Fall die
Bedingungen und Grenzen einzuhalten sind, die von der Zentralbank festgelegt wurden.
Geschaéfte in Bezug auf derivative Finanzinstrumente, an denen sich der Teilfonds beteiligt,
kénnen zu einem Hebeleffekt und zu spekulativen Positionen fiihren. Dies kann zu einem
héheren Volatilitits- und Risikoniveau fiihren, als wenn der Teilfonds nicht in DFIs anlegen
wiirde.

Da der Teilfonds in Wertpapieren aus Schwellenmérkten und Optionsscheinen anlegen kann,
kann mit einer Anlage in diesen Teilfonds ein héheres Risiko verbunden sein, als wenn der
Teilfonds nicht in Wertpapieren aus Schwellenmérkten und Optionsscheinen anlegen wiirde.
Eine Anlage in diesen Teilfonds sollte keinen wesentlichen Anteil eines Anlageportfolios
darstellen und ist méglicherweise nicht fiir alle Anleger geeignet.

Allokation/Strategien

Der Teilfonds wird Ublicherweise versuchen, sein Engagement im Asien-Pazifik-Raum in Aktien und
aktienbezogenen Wertpapieren beizubehalten. Die Verwaltungsgesellschaft ist jedoch jederzeit flexibel
— nicht nur in Bezug auf die strategische Allokation, sondern auch im Hinblick auf die Einnahme von
opportunistischen oder risikoarmen Positionen und/oder wenn sie versucht, den Teilfonds gegenuiber
negativen Marktentwicklungen abzusichern oder solchen negativen Marktentwicklungen entsprechend
zu begegnen. Unter diesen Umstanden kann sich das Engagement des Teilfonds in Bezug auf Aktien
und aktienbezogene Wertpapiere aufierhalb des normalen Bereichs bewegen.

Der Teilfonds kann beabsichtigen, sein Vermégen taktisch entsprechend in Strategien anzulegen, die
nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt die besten Méglichkeiten in
einem bestimmten Markt oder Bereich bieten. Solche Strategien kénnen unter anderem Long-only-
Strategien, Long-only-plus-leverage-Strategien sowie Long-/Short-Strategien sein.

Der Teilfonds unterliegt keinen Diversifikationsanforderungen in Bezug auf den Marktsektor oder die
Wahrung und kann daher seine Anlagen in allen Marktsektoren und/oder Wahrungen konzentrieren.
Der Teilfonds kann dementsprechend in Schwellenmarkten im Asien-Pazifik-Raum sowie in Emittenten
und Wahrungen aus Schwellenmarkten im Asien-Pazifik-Raum anlegen oder in Bezug auf diese ein
Engagement eingehen.

Da der Teilfonds Positionen durch derivative Finanzinstrumente einnehmen kann, kann dies dazu
fuhren, dass der Teilfonds zu einem bestimmten Zeitpunkt — um diese Engagements zu stltzen — in
wesentlichem Umfang in Zahlungsmitteln oder kurzfristigen Geldmarktinstrumenten (einschlieRlich
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Schatzwechsel, Einlagenzertifikate, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschliellich
Schuldverschreibungen und Anleihen von Unternehmen) angelegt ist, die von staatlichen,
Uberstaatlichen Institutionen und/oder Unternehmen ausgegeben werden, die zum Zeitpunkt des
Erwerbs Uber ein Investment-Grade-Rating von einer allgemein anerkannten internationalen Rating-
Agentur verflgen.

Der Teilfonds wird, wie oben beschrieben, normalerweise vor allem in Aktien, aktienbezogenen
Wertpapieren und Wahrungen anlegen. Ist die Verwaltungsgesellschaft jedoch der Meinung, dass sich
der Wert der Vermogenswerte, in die der Teilfonds angelegt hat, aufgrund der Marktbedingungen
verringern kénnte, so kann die Verwaltungsgesellschaft versuchen, opportunistische oder risikoarme
Positionen einzunehmen, und/oder versuchen, diesen Wert abzusichern oder den nachteiligen
Marktbedingungen zu begegnen, indem sie kurzfristige Geldmarktinstrumente (wie oben beschrieben)
kauft, die weltweit an anerkannten Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden, oder durch DFls
Absicherungsgeschafte eingeht.

Zugrunde liegende Anlagen

Aktien/aktienbezogene Wertpapiere

Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschlieBlich, aber nicht beschrankt auf Genussscheine,
Wandelanleihen und Optionsscheine) sowie Indizes, in welche der Teilfonds anlegen oder in Bezug auf
die der Teilfonds ein Engagement eingehen kann, kdbnnen weltweit an anerkannten Handelsplatzen
notiert sein oder gehandelt werden.

Der Teilfonds kann in chinesische A-Aktien, die an der Bérse Shanghai notiert sind, Uber das Shanghai-
Hong Kong Stock Connect Scheme oder chinesische A-Aktien, die an der Bérse Shenzhen notiert sind,
Uber das Shenzhen-Hong Kong Stock Connect Scheme investieren (wie im Abschnitt ,Stock Connect
Scheme* weiter unten beschrieben).

Der Teilfonds kann auch in bestimmte zulassige Aktien, die am STAR Market notiert sind, Uber das
Shanghai-Hong Kong Stock Connect Scheme oder in bestimmte zuldssige Aktien, die am ChiNext
Board der SZSE notiert sind, Uber das Shenzhen-Hong Kong Stock Connect Scheme investieren und
ein Engagement in solchen zulassigen Aktien haben (wie im Unterabschnitt ,Stock Connect Scheme*
weiter unten sowie im Abschnitt ,Zulassige Wertpapiere® im Unterabschnitt ,Mit dem Stock Connect
Scheme verbundene Risiken® im Prospekt beschrieben). Der Teilfonds kann in lediglich begrenztem
Umfang in zulassige Aktien investieren, die am STAR Market oder dem ChiNext Board der SZSE notiert
sind; dementsprechend wird nicht erwartet, dass das Engagement in solchen zuldssigen Aktien
wesentlich sein wird.

Der Teilfonds kann indirekt Zugang zu chinesischen A-Aktien erhalten, indem er aktienbezogene
Instrumente, Partizipationsscheine und Partizipationszertifikate erwirbt.

Derivate

Der Teilfonds kann unter anderem in folgende DFI anlegen oder diese fur Anlagezwecke einsetzen:
Swaps (einschlieBlich Total Return Swaps), Optionen, Forwards, Futures, Terminkontrakte in Bezug
auf Finanzinstrumente sowie Optionen auf solche Kontrakte und Optionsscheine im Hinblick auf
jegliche Art von Finanzinstrumenten (einschlief3lich Investmentzertifikate), Wertpapiere,
Wertpapierkérbe, Wahrungen oder Indizes.

Der Teilfonds kann aulRerdem Techniken und Instrumente zum Zwecke des effizienten
Portfoliomanagements und/oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken einsetzen.

Eine Beschreibung der Techniken und Instrumente und der Arten von DFIs sowie der Zwecke, fir
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welche sie von einem Teilfonds eingesetzt werden kdnnen, findet sich in Anhang V dieses Prospekts.
Wertpapierfinanzierungsgeschéfte und Total Return Swaps

Der Teilfonds kann Wertpapierfinanzierungsgeschéafte (Wertpapierleihe und
Pensionsgeschafte/umgekehrte Pensionsgeschafte, ,SFT*) sowie Total Return Swaps abschlief3en.

Weitere Einzelheiten zu SFTs und Total Return Swaps befinden sich im Prospekt unter den
Uberschriften ,,Wertpapierfinanzierungsgeschifte und Total Return Swaps*“, ,Vorgaben fiir

Gegenparteien“, ,,Verwaltung von Sicherheiten“ und ,,Risikofaktoren®.

Wahrungstransaktionen

Der Teilfonds kann sich aktiv an Wahrungstransaktionen beteiligen und unter anderem
Devisentermingeschafte, Devisenkassageschafte oder Devisen-Futures auf spekulativer Basis (das
heifl3t ohne eine Verbindung zu den Wahrungspositionen innerhalb des Teilfonds) abschliel3en
und/oder das Engagement in Bezug auf Wahrungen andern. Der Teilfonds kann in Bezug auf
Wahrungen Long- und Short-Positionen eingehen und dadurch versuchen, von Anderungen des
relativen Werts der Wahrungen zu profitieren. Der Teilfonds kann diese Strategie sowohl fur
Wahrungen aus Industrielandern als auch flir Wahrungen aus Schwellenmarkten im Asien-Pazifik-
Raum anwenden.

Organismen flr gemeinsame Anlagen

Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermdgens in OGAW und/oder alternativen
Investmentfonds (einschlieBlich bérsengehandelter Fonds) anlegen, die die Anforderungen der
Zentralbank an fiur OGAW erwerbbare Anlagen in Investmentfonds erfiillen und die im Wesentlichen
ahnliche Ziele und eine ahnliche Politik verfolgen kdnnen wie der Teilfonds beziehungsweise im
Wesentlichen keine ahnlichen Ziele und keine ahnliche Politik verfolgen kdnnen wie der Teilfonds,
sofern die Verwaltungsgesellschaft der Meinung ist, dass eine solche Anlage insgesamt mit den Zielen
und dem Risikoprofil des Teilfonds im Einklang steht.

Bei den Organismen flir gemeinsame Anlagen, in die der Teilfonds anlegen kann, handelt es sich um
regulierte, offene Organismen flir gemeinsame Anlagen, die gehebelt und/oder nicht gehebelt sein
kénnen. Alternative Investmentfonds, in die der Teilfonds anlegen kann, haben ihren Sitz in Irland, in
einem Mitgliedsstaat des EWR, im Vereinigten Kdnigreich, in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Jersey, Guernsey oder auf der Isle of Man oder, vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung durch die
Zentralbank, in bestimmten anderen Hoheitsgebieten.

REITs

Der Teilfonds kann auch in REITs anlegen. REITs sind gepoolte Anlagevehikel, die in
ertraggenerierenden Immobilien oder in Grundstlckskrediten anlegen, die an weltweit anerkannten
Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden. Es ist nicht vorgesehen, dass die Anlage in REITs

einen wesentlichen Teil des Portfolios des Teilfonds ausmachen wird.

Sonstige Anlagen

Der Teilfonds kann auferdem in Geldmarktinstrumenten (wie oben beschrieben) anlegen und
zusatzliche liquide Vermogenswerte halten — einschlief3lich aber nicht beschrankt auf Zahlungsmittel,
Termineinlagen und Einlagenzertifikate, die weltweit an anerkannten Handelsplatzen notiert sind oder
gehandelt werden.

Stock Connect Scheme
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Der Teilfonds kann Uber die Stock Connects in bestimmte zulassige chinesische A-Aktien und andere
zulassige Wertpapiere, die in der VRC emittiert und/oder gehandelt werden, investieren
beziehungsweise direkten Zugang dazu haben.

Bei Shanghai-Hong Kong Stock Connect handelt es sich um ein Handels- und Clearingprogramm, das
von der Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (,HKEXx®), der Shanghai Stock Exchange (,SSE")
und der China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (,ChinaClear®) ins Leben gerufen
wurde. Bei Shenzhen-Hong Kong Stock Connect handelt es sich um ein Handels- und
Clearingprogramm, das von HKEXx, der Shenzhen Stock Exchange (,SZSE*) und ChinaClear ins Leben
gerufen wurde.

Das Ziel ist, beidseitigen Zugang zu Aktienmarkten zwischen dem chinesischen Festland und
Hongkong zu erlangen. Die Boérsen beider Hoheitsgebiete werden von Zeit zu Zeit Details und
insbesondere Regelungen Uber Stock Connect verdéffentlichen. Stock Connect ermdglicht Investoren,
zulassige Aktien, die auf einem anderen Markt gelistet sind, tber lokale Wertpapierfirmen oder Broker
zu handeln.

Stock Connect beinhaltet Handelsanbindungen namens Northbound Trading Links und Southbound
Trading Links. Im Rahmen der Northbound Trading Links kénnen Investoren Uber ihre Broker in
Hongkong und ein von der SEHK zu grindendes Wertpapierhandelsunternehmen Auftrdge fur den
Handel mit zulassigen chinesischen A-Aktien, die auf den mafRgeblichen Stock Connect Securities
notiert sind, platzieren, indem sie Auftrage an eine solche Bérse in der VRC senden. Alle Investoren
aus Hongkong und alle auslandischen Investoren (einschlie3lich der Fonds) dirfen Stock Connect
Securities Uber Stock Connect (Uber den entsprechenden Northbound Trading Link) handeln.

Weitere Informationen Uber das Stock Connect Scheme sind online Uber die Website
http://www.hkex.com.hk/eng/csm/chinaConnect.asp?LangCode=en verflgbar.

Spezifische Risiken sind unter der Uberschrift ,Risikofaktoren® in den Unterabschnitten ,Risiken im
Zusammenhang mit Investitionen in China“, ;Mit dem Stock Connect Scheme verbundene
Risiken® und ,Risiken im Zusammenhang mit dem ChiNext Board der SZSE (,,ChiNext Board*)
und/oder dem STAR Market der SSE (,,STAR Market“)" im Prospekt beschrieben, in denen auch die
betreffenden Definitionen enthalten sind.

C. Typisches Anlegerprofil

Der CHALLENGE Pacific Equity Fund ist idealerweise fir Anleger geeignet, deren Anlageziele bei
einem langfristigen Anlagehorizont auf eine Wertzunahme ihrer Ersparnisse ausgerichtet sind und die
zur Erreichung dieses Anlageziels bereit sind, eine Anlagestrategie zu akzeptieren, die ein hohes
Volatilitats- und Risikoniveau bei der Verwaltung ihrer Ersparnisse beinhaltet.
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CHALLENGE Emerging Markets Equity Fund

A. Anlageziel

Das Anlageziel des CHALLENGE Emerging Markets Equity Fund ist eine langfristige
Kapitalwertsteigerung durch die Anlage oder ein Engagement (sowohl long als auch short) in erster
Linie auf globaler Basis in einem diversifizierten Portfolio aus Aktien, aktienbezogenen Wertpapieren
und Wahrungen aus Schwellenmarkten, wie nachstehend beschrieben, die an anerkannten
Handelsplatzen in den Schwellenmarkten notiert sind oder gehandelt werden.

B. Anlagepolitik

Der Teilfonds kann Anlagen oder Engagement direkt oder indirekt durch derivative Finanzinstrumente
(die entweder an anerkannten Handelsplatzen in Schwellenméarkten oder im Freiverkehr notiert sind
oder gehandelt werden) tatigen bzw. eingehen.

Dieser Teilfonds kann vor allem in DFIs sowohl fiir Anlagezwecke als auch zum Zwecke eines
effizienten Portfoliomanagements/zu Absicherungszwecken anlegen, wobei in jedem Fall die
Bedingungen und Grenzen einzuhalten sind, die von der Zentralbank festgelegt wurden.
Geschaéfte in Bezug auf derivative Finanzinstrumente, an denen sich der Teilfonds beteiligt,
kénnen zu einem Hebeleffekt und zu spekulativen Positionen fiihren. Dies kann zu einem
héheren Volatilitits- und Risikoniveau fiihren, als wenn der Teilfonds nicht in DFIs anlegen
wiirde.

Da der Teilfonds in Wertpapieren aus Schwellenmérkten und Optionsscheinen anlegen kann,
kann mit einer Anlage in diesen Teilfonds ein héheres Risiko verbunden sein, als wenn der
Teilfonds nicht in Wertpapieren aus Schwellenmérkten und Optionsscheinen anlegen wiirde.
Eine Anlage in diesen Teilfonds sollte keinen wesentlichen Anteil eines Anlageportfolios
darstellen und ist méglicherweise nicht fiir alle Anleger geeignet.

Allokation/Strategien

Der Teilfonds wird Ublicherweise versuchen, sein Engagement in Aktien und aktienbezogenen
Wertpapieren in Schwellenmarkten beizubehalten. Die Verwaltungsgesellschaft ist jedoch jederzeit
flexibel — nicht nur in Bezug auf die strategische Allokation, sondern auch im Hinblick auf die Einnahme
von opportunistischen oder risikoarmen Positionen und/oder wenn sie versucht, den Teilfonds
gegeniber negativen Marktentwicklungen abzusichern oder solchen negativen Marktentwicklungen
entsprechend zu begegnen. Unter diesen Umstanden kann sich das Engagement des Teilfonds in
Bezug auf Aktien und aktienbezogene Wertpapiere auf3erhalb des normalen Bereichs bewegen.

Der Teilfonds kann beabsichtigen, sein Vermégen taktisch entsprechend in Strategien anzulegen, die
nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt die besten Mdéglichkeiten in
einem bestimmten Markt oder Bereich bieten. Solche Strategien kénnen unter anderem Long-only-
Strategien, Long-only-plus-leverage-Strategien sowie Long-/Short-Strategien sein.

Der Teilfonds unterliegt keinen Diversifikationsanforderungen in Bezug auf den Marktsektor oder die
Wahrung und kann daher seine Anlagen in allen Marktsektoren und/oder Wahrungen konzentrieren.
Der Teilfonds kann dementsprechend in Schwellenméarkten sowie Emittenten und Wahrungen aus
Schwellenmarkten anlegen oder in Bezug auf diese ein Engagement eingehen, unter der
Voraussetzung, dass nicht mehr als 5 % des Nettovermdgens des Teilfonds in in Russland gehandelte
Wertpapiere angelegt werden.

Da der Teilfonds Positionen durch DFIs einnehmen kann, kann dies dazu fihren, dass der Teilfonds zu
einem bestimmten Zeitpunkt — um diese Engagements zu stlitzen — in wesentlichem Umfang in
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Zahlungsmitteln  oder  kurzfristigen  Geldmarktinstrumenten  (einschlie8lich ~ Schatzwechsel,
Einlagenzertifikate, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschlief3lich Schuldverschreibungen
und Anleihen von Unternehmen) angelegt ist, die von staatlichen, Giberstaatlichen Institutionen und/oder
Unternehmen ausgegeben werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs Gber ein Investment-Grade-Rating
von einer allgemein anerkannten internationalen Rating-Agentur verflugen.

Der Teilfonds wird, wie oben beschrieben, normalerweise vor allem in Aktien, aktienbezogenen
Wertpapieren und Wahrungen anlegen. Ist die Verwaltungsgesellschaft jedoch der Meinung, dass sich
der Wert der Vermogenswerte, in die der Teilfonds angelegt hat, aufgrund der Marktbedingungen
verringern kénnte, so kann die Verwaltungsgesellschaft versuchen, opportunistische oder risikoarme
Positionen einzunehmen, und/oder versuchen, diesen Wert abzusichern oder den nachteiligen
Marktbedingungen zu begegnen, indem sie kurzfristige Geldmarktinstrumente (wie oben beschrieben)
kauft, die weltweit an anerkannten Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden, oder durch DFls
Absicherungsgeschafte eingeht.

Zugrunde liegende Anlagen

Aktien/aktienbezogene Wertpapiere

Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschlieBlich, aber nicht beschrankt auf Genussscheine,
Wandelanleihen und Optionsscheine) sowie Indizes, in welche der Teilfonds anlegen oder in Bezug auf
die der Teilfonds ein Engagement eingehen kann, kdbnnen weltweit an anerkannten Handelsplatzen
notiert sein oder gehandelt werden.

Der Teilfonds kann in chinesische A-Aktien, die an der Bérse Shanghai notiert sind, Gber das Shanghai-
Hong Kong Stock Connect Scheme oder chinesische A-Aktien, die an der Bérse Shenzhen notiert sind,
Uber das Shenzhen-Hong Kong Stock Connect Scheme investieren (wie im Abschnitt ,Stock Connect
Scheme* weiter unten beschrieben).

Der Teilfonds kann auch in bestimmte zulassige Aktien, die am STAR Market notiert sind, Giber das
Shanghai-Hong Kong Stock Connect Scheme oder in bestimmte zuldssige Aktien, die am ChiNext
Board der SZSE notiert sind, Uber das Shenzhen-Hong Kong Stock Connect Scheme investieren und
ein Engagement in solchen zulassigen Aktien haben (wie im Unterabschnitt ,Stock Connect Scheme*
weiter unten sowie im Abschnitt ,Zulassige Wertpapiere® im Unterabschnitt ,Mit dem Stock Connect
Scheme verbundene Risiken® im Prospekt beschrieben). Der Teilfonds kann in lediglich begrenztem
Umfang in zulassige Aktien investieren, die am STAR Market oder dem ChiNext Board der SZSE notiert
sind; dementsprechend wird nicht erwartet, dass das Engagement in solchen zuldassigen Aktien
wesentlich sein wird.

Der Teilfonds kann indirekt Zugang zu chinesischen A-Aktien erhalten, indem er aktienbezogene
Instrumente, Partizipationsscheine und Partizipationszertifikate erwirbt.

Derivate

Der Teilfonds kann unter anderem in folgende DFI anlegen oder diese fiir Anlagezwecke einsetzen:
Swaps (einschlieBlich Total Return Swaps), Optionen, Forwards, Futures, Terminkontrakte in Bezug auf
Finanzinstrumente sowie Optionen auf solche Kontrakte und Optionsscheine im Hinblick auf jegliche
Art von Finanzinstrumenten (einschlieBlich Investmentzertifikate), Wertpapiere, Wertpapierkorbe,
Wahrungen oder Indizes.

Der Teilfonds kann auferdem Techniken und Instrumente zum Zwecke des effizienten
Portfoliomanagements und/oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken einsetzen.

Eine Beschreibung der Techniken und Instrumente und der Arten von DFls sowie der Zwecke, fiur
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welche sie von einem Teilfonds eingesetzt werden kdnnen, findet sich in Anhang V dieses Prospekts.
Wertpapierfinanzierungsgeschéfte und Total Return Swaps

Der Teilfonds kann Wertpapierfinanzierungsgeschéafte (Wertpapierleihe und
Pensionsgeschafte/umgekehrte Pensionsgeschafte, ,SFT*) sowie Total Return Swaps abschlief3en.

Weitere Einzelheiten zu SFTs und Total Return Swaps befinden sich im Prospekt unter den
Uberschriften ,,Wertpapierfinanzierungsgeschifte und Total Return Swaps*“, ,Vorgaben fiir

Gegenparteien“, ,,Verwaltung von Sicherheiten“ und ,,Risikofaktoren®.

Wahrungstransaktionen

Der Teilfonds kann sich aktiv an Wahrungstransaktionen beteiligen und unter anderem
Devisentermingeschéafte, Devisenkassageschafte oder Devisen-Futures auf spekulativer Basis (das
heifl3t ohne eine Verbindung zu den Wahrungspositionen innerhalb des Teilfonds) abschlieRen und/oder
das Engagement in Bezug auf Wahrungen andern. Der Teilfonds kann in Bezug auf Wahrungen Long-
und Short-Positionen eingehen und dadurch versuchen, von Anderungen des relativen Werts der
Wahrungen zu profitieren. Der Teilfonds kann diese Strategie sowohl fir Wahrungen der Industrie- als
auch der Schwellenmarkte einsetzen.

Organismen flir gemeinsame Anlagen

Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermdgens in OGAW und/oder alternativen
Investmentfonds (einschliel3lich bérsengehandelter Fonds) anlegen, die die Anforderungen der
Zentralbank an fir OGAW erwerbbare Anlagen in Investmentfonds erfiillen und die im Wesentlichen
ahnliche Ziele und eine ahnliche Politik verfolgen kénnen wie der Teilfonds beziehungsweise im
Wesentlichen keine ahnlichen Ziele und keine &hnliche Politik verfolgen kénnen wie der Teilfonds,
sofern die Verwaltungsgesellschaft der Meinung ist, dass eine solche Anlage insgesamt mit den Zielen
und dem Risikoprofil des Teilfonds im Einklang steht.

Bei den Organismen flr gemeinsame Anlagen, in die der Teilfonds anlegen kann, handelt es sich um
regulierte, offene Organismen flir gemeinsame Anlagen, die gehebelt und/oder nicht gehebelt sein
kénnen. Alternative Investmentfonds, in die der Teilfonds anlegen kann, haben ihren Sitz in Irland, in
einem Mitgliedsstaat des EWR, im Vereinigten Kdnigreich, in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Jersey, Guernsey oder auf der Isle of Man oder, vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung durch die
Zentralbank, in bestimmten anderen Hoheitsgebieten.

REITs

Der Teilfonds kann auch in REITs anlegen. REITs sind gepoolte Anlagevehikel, die in
ertraggenerierenden Immobilien oder in Grundstlickskrediten anlegen, die an weltweit anerkannten
Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden. Es ist nicht vorgesehen, dass die Anlage in REITs

einen wesentlichen Teil des Portfolios des Teilfonds ausmachen wird.

Sonstige Anlagen

Der Teilfonds kann aulerdem in Geldmarktinstrumenten (wie oben beschrieben) anlegen und
zusatzliche liquide Vermogenswerte halten — einschlief3lich aber nicht beschrankt auf Zahlungsmittel,
Termineinlagen und Einlagenzertifikate, die weltweit an anerkannten Handelsplatzen notiert sind oder
gehandelt werden.

Stock Connect Scheme
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Der Teilfonds kann tber die Stock Connects in bestimmte zuldssige chinesische A-Aktien und andere
zulassige Wertpapiere, die in der VRC emittiert und/oder gehandelt werden, investieren
beziehungsweise direkten Zugang dazu haben.

Bei Shanghai-Hong Kong Stock Connect handelt es sich um ein Handels- und Clearingprogramm, das
von der Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (,HKEXx"), der Shanghai Stock Exchange (,SSE")
und der China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (,ChinaClear®) ins Leben gerufen
wurde. Bei Shenzhen-Hong Kong Stock Connect handelt es sich um ein Handels- und
Clearingprogramm, das von HKEXx, der Shenzhen Stock Exchange (,SZSE") und ChinaClear ins Leben
gerufen wurde.

Das Ziel ist, beidseitigen Zugang zu Aktienmarkten zwischen dem chinesischen Festland und
Hongkong zu erlangen. Die Bodrsen beider Hoheitsgebiete werden von Zeit zu Zeit Details und
insbesondere Regelungen Uber Stock Connect veroéffentlichen. Stock Connect ermdglicht Investoren,
zulassige Aktien, die auf einem anderen Markt gelistet sind, Uber lokale Wertpapierfirmen oder Broker
zu handeln.

Stock Connect beinhaltet Handelsanbindungen namens Northbound Trading Links und Southbound
Trading Links. Im Rahmen der Northbound Trading Links kénnen Investoren Uber ihre Broker in
Hongkong und ein von der SEHK zu grindendes Wertpapierhandelsunternehmen Auftrage fir den
Handel mit zuldssigen chinesischen A-Aktien, die auf den maligeblichen Stock Connect Securities
notiert sind, platzieren, indem sie Auftrage an eine solche Borse in der VRC senden. Alle Investoren
aus Hongkong und alle auslandischen Investoren (einschlief3lich der Fonds) dirfen Stock Connect
Securities Uber Stock Connect (Uber den entsprechenden Northbound Trading Link) handeln.

Weitere Informationen Uber das Stock Connect Scheme sind online Uber die Website
http://www.hkex.com.hk/eng/csm/chinaConnect.asp?LangCode=en verflgbar.

Spezifische Risiken sind unter der Uberschrift ,Risikofaktoren® in den Unterabschnitten ,Risiken im
Zusammenhang mit Investitionen in China“, ,Mit dem Stock Connect Scheme verbundene
Risiken® und ,Risiken im Zusammenhang mit dem ChiNext Board der SZSE (,,ChiNext Board*)
und/oder dem STAR Market der SSE (,,STAR Market“)“ im Prospekt beschrieben, in denen auch die
betreffenden Definitionen enthalten sind.

C. Typisches Anlegerprofil

Der CHALLENGE Emerging Markets Equity Fund ist idealerweise fir Anleger geeignet, deren
Anlageziele bei einem langfristigen Anlagehorizont auf eine Wertzunahme ihrer Ersparnisse
ausgerichtet sind und die zur Erreichung dieses Anlageziels bereit sind, eine Anlagestrategie zu
akzeptieren, die ein hohes Volatilitats- und Risikoniveau bei der Verwaltung ihrer Ersparnisse
beinhaltet.
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CHALLENGE Energy Opportunities

A. Anlageziel

Das Anlageziel des CHALLENGE Energy Opportunities ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch
die Anlage oder ein Engagement (sowohl long als auch short) in erster Linie auf globaler Basis in einem
diversifizierten Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren aus dem Energiesektor oder
verwandten Branchen, einschlieRlich aber nicht beschrénkt auf die Sektoren Ol, Gas, Elektrizitat und
,neue“ Energien (wie zum Beispiel erneuerbare und alternative Energien), und Wahrungen wie
nachstehend beschrieben, die weltweit an anerkannten Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt
werden.

B. Anlagepolitik

Der Teilfonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er hauptséachlich in ein diversifiziertes
Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert oder ein Engagement in solchen
Wertpapieren eingeht, die von Unternehmen begeben werden, die im Energiesektor oder in damit
verbundenen Branchen, wie vorstehend beschrieben, tatig sind, sowie in energiebezogenen
Teilsektoren des Versorgungssektors wie z. B. Stromversorgern, Gasversorgern und
Mehrfachversorgern (bei denen ein Unternehmen in mehr als einem Teilbereich des
Versorgungssektors tatig ist) und Wahrungen. Der Teilfonds kann auch in Aktien und aktienbezogene
Wertpapiere von Unternehmen investieren oder ein Engagement eingehen, die nicht im Energiesektor
oder in damit verbundenen Industriezweigen tatig sind, einschlieRlich jedoch nicht begrenzt auf nicht-
energiebezogene Teilbereiche des Versorgungssektors wie z. B. Wasserversorgungsunternehmen.

Ein Engagement in den relevanten Anlageklassen und den verschiedenen unten beschriebenen
Instrumenten und Strategien kann, wie unten ausgefuhrt, durch die direkte Anlage in Wertpapiere
und/oder die indirekte Anlage in Organismen fiir gemeinsame Anlagen oder DFls erfolgen.

Dieser Teilfonds kann vor allem in DFIs sowohl fiir Anlagezwecke als auch zum Zwecke eines effizienten
Portfoliomanagements/zu Absicherungszwecken anlegen, wobei in jedem Fall die Bedingungen und
Grenzen einzuhalten sind, die von der Zentralbank festgelegt wurden. Geschéfte in Bezug auf derivative
Finanzinstrumente, an denen sich der Teilfonds beteiligt, kbnnen zu einem Hebeleffekt und zu spekulativen
Positionen fiihren. Dies kann zu einem hoéheren Volatilitits- und Risikoniveau fiihren, als wenn der
Teilfonds nicht in DFIs anlegen wiirde.

Da der Teilfonds in Wertpapieren aus Schwellenmérkten und Optionsscheinen anlegen kann, kann mit
einer Anlage in diesen Teilfonds ein héheres Risiko verbunden sein, als wenn der Teilfonds nicht in
Wertpapieren aus Schwellenmérkten und Optionsscheinen anlegen wiirde. Eine Anlage in diesen Teilfonds
sollte keinen wesentlichen Anteil eines Anlageportfolios darstellen und ist méglicherweise nicht fiir alle
Anleger geeignet.

Allokation/Strategien

Der Teilfonds wird Ublicherweise versuchen, sein Engagement in Aktien und aktienbezogenen
Wertpapieren in Schwellenmarkten beizubehalten. Die Verwaltungsgesellschaft ist jedoch jederzeit
flexibel — nicht nur in Bezug auf die strategische Allokation, sondern auch im Hinblick auf die Einnahme
von opportunistischen oder risikoarmen Positionen und/oder wenn sie versucht, den Teilfonds
gegenilber negativen Marktentwicklungen abzusichern oder solchen negativen Marktentwicklungen
entsprechend zu begegnen. Unter diesen Umstanden kann sich das Engagement des Teilfonds in
Bezug auf Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aufderhalb des normalen Bereichs bewegen.

Der Teilfonds kann beabsichtigen, sein Vermdgen taktisch entsprechend in Strategien anzulegen, die
nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt die besten Méglichkeiten in
einem bestimmten Markt oder Bereich bieten. Solche Strategien kbnnen unter anderem Long-only-
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Strategien, Long-only-plus-leverage-Strategien sowie Long-/Short-Strategien sein.

Der Teilfonds unterliegt keinen Diversifikationsanforderungen in Bezug auf geografische Zonen,
Teilsektoren oder Wahrungen und kann daher seine Anlagen in allen geografischen Zonen,
Teilsektoren von Markten und/oder Wahrungen konzentrieren. Der Teilfonds kann dementsprechend
in Schwellenmarkten sowie Emittenten und Wahrungen aus Schwellenmarkten anlegen oder in Bezug
auf diese ein Engagement eingehen, unter der Voraussetzung, dass nicht mehr als 5 % des
Nettovermdgens des Teilfonds in in Russland gehandelte Wertpapiere angelegt werden.

Da der Teilfonds Positionen durch DFIs einnehmen kann, kann dies dazu fiihren, dass der Teilfonds zu
einem bestimmten Zeitpunkt — um diese Engagements zu stlitzen — in wesentlichem Umfang in
Zahlungsmitteln  oder  kurzfristigen  Geldmarktinstrumenten  (einschlie8lich ~ Schatzwechsel,
Einlagenzertifikate, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschlief3lich Schuldverschreibungen
und Anleihen von Unternehmen) angelegt ist, die von staatlichen, Gberstaatlichen Institutionen und/oder
Unternehmen ausgegeben werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs Uber ein Investment-Grade-Rating
von einer allgemein anerkannten internationalen Rating-Agentur verfigen.

Der Teilfonds wird, wie oben beschrieben, normalerweise vor allem in Aktien, aktienbezogenen
Wertpapieren und Wahrungen anlegen. Ist die Verwaltungsgesellschaft jedoch der Meinung, dass sich
der Wert der Vermogenswerte, in die der Teilfonds angelegt hat, aufgrund der Marktbedingungen
verringern kénnte, so kann die Verwaltungsgesellschaft versuchen, opportunistische oder risikoarme
Positionen einzunehmen, und/oder versuchen, diesen Wert abzusichern oder den nachteiligen
Marktbedingungen zu begegnen, indem sie kurzfristige Geldmarktinstrumente (wie oben beschrieben)
kauft, die weltweit an anerkannten Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden, oder durch DFls
Absicherungsgeschafte eingeht.

Aktien/aktienbezogene Wertpapiere

Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschlieBlich, aber nicht beschrankt auf Stamm- und
Vorzugsaktien, Wandelanleihen mit oder ohne eingebettete Derivate, Bezugsrechte, Optionsscheine
fur den Erwerb von Stamm- und Vorzugsaktien, Depositary Receipts und Real Estate Investment Trusts
(REITs)), in welche der Teilfonds anlegen oder in Bezug auf die der Teilfonds ein Engagement eingehen
kann, kénnen weltweit an anerkannten Handelsplatzen notiert sein oder gehandelt werden. Ein
Engagement in Optionsscheinen wird voraussichtlich gering ausfallen.

REITs sind gepoolte Anlagevehikel, die in ertraggenerierenden Immobilien oder in Grundstlickskrediten
anlegen, die an weltweit anerkannten Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden. Es ist nicht
vorgesehen, dass die Anlage in REITs einen wesentlichen Teil des Portfolios des Teilfonds ausmachen
wird.

Derivate

Der Teilfonds kann unter anderem in folgende DFI anlegen oder diese fiir Anlagezwecke einsetzen:
Swaps (einschlieBlich Total Return Swaps), Optionen, Forwards, Futures, Terminkontrakte in Bezug auf
Finanzinstrumente sowie Optionen auf solche Kontrakte und Optionsscheine im Hinblick auf jegliche
Art von Finanzinstrumenten (einschliellich Investmentzertifikate), Wertpapiere, Wertpapierkorbe,
Wahrungen oder Indizes.

Der Teilfonds kann auflerdem Techniken und Instrumente zum Zwecke des effizienten
Portfoliomanagements und/oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken einsetzen.

Wie oben dargelegt, kann der Teilfonds in Derivate in Bezug auf Aktienindizes investieren, wie sie
beispielsweise von MSCI, JPM usw. bereitgestellt werden, falls diese zur strategischen Asset-
Allokation, taktischen Asset-Allokation oder zu Cash-Management-Zwecken bendtigt werden, um
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Engagements in einem Markt auf einer kosteneffizienten oder liquiditatseffizienten Basis zu steuern,
wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass ein solches Engagement besser durch Derivate
als durch eine direkte Anlage in Wertpapiere erreicht wird. Tatigt der Teilfonds solche Derivategeschafte
in Bezug auf Aktienindizes, werden Einzelheiten zu den betreffenden Indizes im Jahresbericht des
Fonds offengelegt. Die DFIs kdnnen an allen anerkannten Handelsplatzen weltweit oder im Freiverkehr
notiert oder gehandelt werden.

Eine Beschreibung der Techniken und Instrumente und der Arten von DFls sowie der Zwecke, fur
welche sie von einem Teilfonds eingesetzt werden kdnnen, findet sich in Anhang V dieses Prospekts.

Wertpapierfinanzierungsgeschéfte und Total Return Swaps

Der Teilfonds kann Wertpapierfinanzierungsgeschafte (Wertpapierleihe und
Pensionsgeschafte/umgekehrte Pensionsgeschafte, ,SFT“) sowie Total Return Swaps abschliel3en.

Weitere Einzelheiten zu SFTs und Total Return Swaps befinden sich im Prospekt unter den
Uberschriften ,,Wertpapierfinanzierungsgeschafte und Total Return Swaps“, ,Vorgaben fiir

Gegenparteien“, ,,Verwaltung von Sicherheiten* und ,,Risikofaktoren.

Wahrungstransaktionen

Der Teilfonds kann sich aktiv an Wahrungstransaktionen beteiligen und unter anderem
Devisentermingeschafte, Devisenkassageschafte oder Devisen-Futures auf spekulativer Basis (das
heit ohne eine Verbindung zu den Wahrungspositionen innerhalb des Teilfonds) abschlieRen und/oder
das Engagement in Bezug auf Wahrungen andern. Der Teilfonds kann in Bezug auf Wahrungen Long-
und Short-Positionen eingehen und dadurch versuchen, von Anderungen des relativen Werts der
Wahrungen zu profitieren. Der Teilfonds kann diese Strategie sowohl fur Wahrungen der Industrie- als
auch der Schwellenmarkte einsetzen.

Organismen flir gemeinsame Anlagen

Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermdgens in OGAW und/oder alternativen
Investmentfonds (einschlieBlich bérsengehandelter Fonds) anlegen, die die Anforderungen der
Zentralbank an fir OGAW erwerbbare Anlagen in Investmentfonds erfiillen und die im Wesentlichen
ahnliche Ziele und eine ahnliche Politik verfolgen kdnnen wie der Teilfonds beziehungsweise im
Wesentlichen keine ahnlichen Ziele und keine ahnliche Politik verfolgen kdnnen wie der Teilfonds,
sofern die Verwaltungsgesellschaft der Meinung ist, dass eine solche Anlage insgesamt mit den Zielen
und dem Risikoprofil des Teilfonds im Einklang steht.

Bei den Organismen flir gemeinsame Anlagen, in die der Teilfonds anlegen kann, handelt es sich um
regulierte, offene Organismen flir gemeinsame Anlagen, die gehebelt und/oder nicht gehebelt sein
kénnen. Alternative Investmentfonds, in die der Teilfonds anlegen kann, haben ihren Sitz in Irland, in
einem Mitgliedsstaat des EWR, im Vereinigten Kdnigreich, in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Jersey, Guernsey oder auf der Isle of Man oder, vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung durch die
Zentralbank, in bestimmten anderen Hoheitsgebieten.

Sonstige Anlagen

Der Teilfonds kann auferdem in Geldmarktinstrumenten (wie oben beschrieben) anlegen und
zusatzliche liquide Vermogenswerte halten — einschlief3lich aber nicht beschrankt auf Zahlungsmittel,
Termineinlagen und Einlagenzertifikate, die weltweit an anerkannten Handelsplatzen notiert sind oder
gehandelt werden.
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C. Typisches Anlegerprofil

Der CHALLENGE Energy Opportunities ist idealerweise fiir Anleger geeignet, deren Anlageziele bei
einem langfristigen Anlagehorizont auf eine Wertzunahme ihrer Ersparnisse ausgerichtet sind und die
zur Erreichung dieses Anlageziels bereit sind, eine Anlagestrategie zu akzeptieren, die ein hohes
Volatilitdts- und Risikoniveau bei der Verwaltung ihrer Ersparnisse beinhaltet.
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CHALLENGE Industrials and Materials Opportunities

A. Anlageziel

Das Anlageziel des CHALLENGE Industrials and Materials Opportunities besteht darin, bei einem
langfristigen Anlagehorizont eine Kapitalwertsteigerung zu erzielen.

B. Anlagepolitik

Der Teilfonds ist bestrebt, sein Anlageziel vor allem durch weltweite Anlagen und Engagements (auch
in Schwellenmarkten) in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von
Unternehmen aus den Sektoren Industrie und Werkstoffe sowie Wahrungen, wie nachstehend
beschrieben, zu erreichen, die an anerkannten Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden.

Der Industriesektor umfasst insbesondere in den Bereichen Forschung, Design, Entwicklung,
Herstellung, Vertrieb, Lieferung oder Verkauf von Maschinen, Werkstoffen, Anlagen, Produkten oder
Dienstleistungen im Industriebereich tatige Unternehmen, unter anderem die Unternehmen in den
Branchen Bau, Maschinenbau, Luft- und Raumfahrt, Transport, elektrische Gerate, Investitionsguter
sowie gewerbliche Dienstleistungen und Beratungsdienste.

Der Werkstoffsektor umfasst insbesondere in den Bereichen Entdeckung, ErschlieBung und
Verarbeitung von Rohstoffen tatige Unternehmen, wie beispielsweise mit dem Bergbau und der
Metallveredelung, Chemieprodukten, der Herstellung von Baustoffen, Containern und Verpackungen
sowie Papier- und Forstprodukten befasste Unternehmen.

Ein Engagement in den relevanten Anlageklassen und den verschiedenen unten beschriebenen
Instrumenten und Strategien kann, wie unten ausgefuhrt, durch die direkte Anlage in Wertpapiere
und/oder die indirekte Anlage in Organismen fiir gemeinsame Anlagen oder DFls erfolgen.

Dieser Teilfonds kann vor allem in DFIs sowohl fiir Anlagezwecke als auch zum Zwecke eines
effizienten Portfoliomanagements/zu Absicherungszwecken anlegen, wobei in jedem Fall die
Bedingungen und Grenzen einzuhalten sind, die von der Zentralbank festgelegt wurden.
Geschifte in Bezug auf derivative Finanzinstrumente, an denen sich der Teilfonds beteiligt,
konnen zu einem Hebeleffekt und zu spekulativen Positionen fiihren. Dies kann zu einem
héheren Volatilitits- und Risikoniveau fiihren, als wenn der Teilfonds nicht in DFIs anlegen
wiirde.

Da der Teilfonds mehr als 20% seines Nettoinventarwertes in Wertpapieren aus
Schwellenmérkten anlegen kann, kann mit einer Anlage in diesem Teilfonds ein héheres Risiko
verbunden sein, als wenn der Teilfonds nicht in Wertpapieren aus Schwellenmérkten anlegen
wiirde. Eine Anlage in diesen Teilfonds sollte keinen wesentlichen Anteil eines Anlageportfolios
darstellen und ist méglicherweise nicht fiir alle Anleger geeignet.

Allokation/Strategien

Der Teilfonds wird Ublicherweise versuchen, sein Engagement in Aktien, aktienbezogenen
Wertpapieren und Wahrungen beizubehalten. Die Verwaltungsgesellschaft ist jedoch jederzeit flexibel
— nicht nur in Bezug auf die strategische Allokation, sondern auch im Hinblick auf die Einnahme von
opportunistischen oder risikoarmen Positionen und/oder wenn sie versucht, den Teilfonds gegenuber
negativen Marktentwicklungen abzusichern oder solchen negativen Marktentwicklungen entsprechend
zu begegnen. Unter diesen Umstanden kann sich das Engagement des Teilfonds in Bezug auf Aktien
und aktienbezogene Wertpapiere aufierhalb des normalen Bereichs bewegen. Es ist zu erwarten, dass
solche Abweichungen von dem normalen Engagement des Teilfonds nur in Ausnahmefallen stattfinden.
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Die Verwaltungsgesellschaft nimmt die Allokation innerhalb der hierin genannten Anlageklassen nach
einem Anlageprozess unter Verwendung von qualitativen und quantitativen Eingaben vor. Diese
Prozesse umfassen insbesondere die fundamentale und technische Analyse. Eine fundamentale
Analyse bestimmt den inneren Wert einer Anlageklasse nach einer Analyse von Faktoren, die fur die
Bewertungen der Anlageklasse mafgeblich sind, wie beispielsweise die Auswirkung von Inflation oder
Erwartungen bezlglich der Verbraucherstimmung. Die technische Analyse zielt darauf ab, die
zuklnftige Richtung der Preisbildung einer Anlageklasse zu prognostizieren, indem Handelsaktivitaten
und Preisdnderungen in der Vergangenheit als Indikator flir wahrscheinliche zuklnftige Bewegungen
herangezogen werden.

Nach der Identifizierung geeigneter Anlagemdglichkeiten, wie oben beschrieben, werden die
Verwaltungsgesellschaft hauptsachlich Bottom-up-Fundamentalanalysen verwenden, die sich auf die
Geschaftsmodelle und Kennzahlen einzelner Unternehmen konzentrieren, wie z.B. historisches und
kinftiges Ertragswachstum, Gewinnmargen, Eigenkapitalrendite, Wettbewerbsposition, Qualitat und
Erfolgsbilanz des Managements, um diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die am besten von
Chancen in den Sektoren Industrie und Werkstoffe profitieren kbnnen und die voraussichtlich langfristig
gesehen positive Renditen erzielen werden. Der Portfolioaufbau wird einem Benchmark-unabhangigen
Konzept folgen, bei dem eine angemessene Diversifizierung bezogen auf Anlagechancen und
individuelle  Wertpapiere angestrebt wird. Ein flexibler Anlageansatz wird von der
Verwaltungsgesellschaft als wichtig erachtet, da kein einzelner starrer Anlagestil alle Phasen des
Konjunktur- und Geschéftszyklus bertcksichtigen kann. Der Anlageansatz zielt darauf ab, erwartete
Anderungen in den Wirtschafts- und Marktbedingungen zu berlicksichtigen und darauf zu reagieren.

Der Teilfonds wird hauptsachlich auf einer ,Long-only“-Grundlage anlegen. Allerdings kann der
Teilfonds von Zeit zu Zeit und im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, wenn dies nach Ansicht der
Verwaltungsgesellschaft notwendig, angemessen oder wiinschenswert ist, auch synthetische Short-
Positionen einnehmen, um sich teilweise oder vollstdndig abzusichern, um eine aktive Position
einzunehmen oder um das Markt- und/oder Sektorrisiko auf eine andere Art zu verringern. Weitere
Einzelheiten sind dem Abschnitt ,Derivative Finanzinstrumente® des Prospekts zu entnehmen.

Der Teilfonds unterliegt keinen Diversifikationsanforderungen in Bezug auf geografische Zonen oder
Wahrungen und kann daher seine Anlagen in allen geografischen Zonen und/oder Wahrungen
konzentrieren. Der Teilfonds kann dementsprechend in Schwellenmarkten sowie Emittenten und
Wahrungen aus Schwellenmarkten anlegen oder in Bezug auf diese ein Engagement eingehen (mehr
als 20 % seines Nettoinventarwertes), unter der Voraussetzung, dass nicht mehr als 5% des
Nettovermdgens des Teilfonds in in Russland gehandelte Wertpapiere angelegt werden. Der Begriff
~ochwellenmarkte“ wird im Allgemeinen so verstanden, dass er sich auf die Markte von Landern
bezieht, die sich in der Entwicklung zu modernen Industrielandern befinden und somit ein hohes
Potenzial aufweisen, aber auch mit einem héheren Risiko verbunden sind.

Da der Teilfonds Positionen durch derivative Finanzinstrumente einnehmen kann, kann dies dazu
fuhren, dass der Teilfonds zu einem bestimmten Zeitpunkt — um diese Engagements zu stitzen — in
wesentlichem Umfang in Zahlungsmitteln oder kurzfristigen Geldmarktinstrumenten (einschliel3lich
Schatzwechsel, Einlagenzertifikate, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschlieRlich
Schuldverschreibungen und Anleihen von Unternehmen) angelegt ist, die von staatlichen,
Uberstaatlichen Institutionen und/oder Unternehmen ausgegeben werden, die zum Zeitpunkt des
Erwerbs Uber ein Investment-Grade-Rating von einer allgemein anerkannten internationalen Rating-
Agentur verfligen.

Der Teilfonds wird, wie oben beschrieben, normalerweise vor allem in Aktien, aktienbezogenen
Wertpapieren und Wahrungen anlegen. Ist die Verwaltungsgesellschaft jedoch der Meinung, dass sich
der Wert der Vermdgenswerte, in die der Teilfonds angelegt hat, aufgrund der Marktbedingungen
verringern konnte, so kann die Verwaltungsgesellschaft versuchen, opportunistische oder risikoarme
Positionen einzunehmen, und/oder versuchen, diesen Wert abzusichern oder den nachteiligen
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Marktbedingungen zu begegnen, indem sie kurzfristige Geldmarktinstrumente (wie oben beschrieben)
kauft, die weltweit an anerkannten Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden, oder durch
derivative Finanzinstrumente Absicherungsgeschafte eingeht.

Aktien/aktienbezogene Wertpapiere

Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschlief3lich, aber nicht beschrankt auf Stamm- und
Vorzugsaktien, Wandelanleihen mit oder ohne eingebettete Derivate, Bezugsrechte, Optionsscheine
fir den Erwerb von Stamm- und Vorzugsaktien, Depositary Receipts und Real Estate Investment Trusts
(REITs)), in welche der Teilfonds anlegen oder in Bezug auf die der Teilfonds ein Engagement eingehen
kann, kénnen weltweit an anerkannten Handelsplatzen notiert sein oder gehandelt werden. Ein
Engagement in Optionsscheinen wird voraussichtlich gering ausfallen.

REITs sind gepoolte Anlagevehikel, die in ertraggenerierenden Immobilien oder in Grundstuickskrediten
anlegen, die an weltweit anerkannten Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden. Es ist nicht
vorgesehen, dass die Anlage in REITs einen wesentlichen Teil des Portfolios des Teilfonds ausmachen
wird.

Der Teilfonds kann in chinesische A-Aktien, die an der Borse Shanghai notiert sind, Gber das Shanghai-
Hong Kong Stock Connect Scheme oder chinesische A-Aktien, die an der Bérse Shenzhen notiert sind,
Uber das Shenzhen-Hong Kong Stock Connect Scheme investieren (wie im Abschnitt ,Stock Connect
Scheme* weiter unten beschrieben).

Der Teilfonds kann auch in bestimmte zuldssige Aktien, die am STAR Market notiert sind, Uber das
Shanghai-Hong Kong Stock Connect Scheme oder in bestimmte zuldssige Aktien, die am ChiNext
Board der SZSE notiert sind, Uber das Shenzhen-Hong Kong Stock Connect Scheme investieren und
ein Engagement in solchen zuldssigen Aktien haben (wie im Unterabschnitt ,Stock Connect Scheme*
weiter unten sowie im Abschnitt ,Zulassige Wertpapiere® im Unterabschnitt ,Mit dem Stock Connect
Scheme verbundene Risiken” im Prospekt beschrieben). Der Teilfonds kann in lediglich begrenztem
Umfang in zulassige Aktien investieren, die am STAR Market oder dem ChiNext Board der SZSE notiert
sind; dementsprechend wird nicht erwartet, dass das Engagement in solchen zuldssigen Aktien
wesentlich sein wird.

Der Teilfonds kann indirekt Zugang zu chinesischen A-Aktien erhalten, indem er aktienbezogene
Instrumente, Partizipationsscheine und Partizipationszertifikate erwirbt.

Derivate

Der Teilfonds kann unter anderem in folgende DFI anlegen oder diese fiir Anlagezwecke einsetzen:
Swaps (einschlieBlich Total Return Swaps), Optionen, Forwards, Futures, Terminkontrakte in Bezug auf
Finanzinstrumente sowie Optionen auf solche Kontrakte und Optionsscheine im Hinblick auf jegliche
Art von Finanzinstrumenten (einschliellich Investmentzertifikate), Wertpapiere, Wertpapierkorbe,
Wahrungen oder Indizes.

Der Teilfonds kann aullerdem Techniken und Instrumente zum Zwecke des effizienten
Portfoliomanagements und/oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken einsetzen.

Wie oben dargelegt, kann der Teilfonds in Derivate in Bezug auf Aktienindizes investieren, wie sie
beispielsweise von MSCI, JPM usw. bereitgestellt werden, falls diese zur strategischen Asset-
Allokation, taktischen Asset-Allokation oder zu Cash-Management-Zwecken bendtigt werden, um
Engagements in einem Markt auf einer kosteneffizienten oder liquiditatseffizienten Basis zu steuern,
wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass ein solches Engagement besser durch Derivate
als durch eine direkte Anlage in Wertpapiere erreicht wird. Tatigt der Teilfonds solche Derivategeschafte
in Bezug auf Aktienindizes, werden Einzelheiten zu den betreffenden Indizes im Jahresbericht des
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Fonds offengelegt. Die DFIs kdnnen an allen anerkannten Handelsplatzen weltweit oder im Freiverkehr
notiert oder gehandelt werden.

Eine Beschreibung der Techniken und Instrumente und der Arten von DFls sowie der Zwecke, fir
welche sie von einem Teilfonds eingesetzt werden kénnen, findet sich in Anhang V dieses Prospekts.

Wertpapierfinanzierungsgeschéfte und Total Return Swaps

Der Teilfonds kann Wertpapierfinanzierungsgeschafte (Wertpapierleihe und
Pensionsgeschafte/umgekehrte Pensionsgeschafte, ,SFT“) sowie Total Return Swaps abschliefl3en.

Weitere Einzelheiten zu SFTs und Total Return Swaps befinden sich im Prospekt unter den
Uberschriften ,,Wertpapierfinanzierungsgeschifte und Total Return Swaps*“, ,Vorgaben fiir

Gegenparteien®, ,,Verwaltung von Sicherheiten®“ und ,,Risikofaktoren®.

Stock Connect Scheme

Der Teilfonds kann tber die Stock Connects in bestimmte zuldssige chinesische A-Aktien und andere
zulassige Wertpapiere, die in der VRC emittiert und/oder gehandelt werden, investieren
beziehungsweise direkten Zugang dazu haben.

Bei Shanghai-Hong Kong Stock Connect handelt es sich um ein Handels- und Clearingprogramm, das
von der Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (,HKEXx"), der Shanghai Stock Exchange (,SSE")
und der China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (,ChinaClear®) ins Leben gerufen
wurde. Bei Shenzhen-Hong Kong Stock Connect handelt es sich um ein Handels- und
Clearingprogramm, das von HKEXx, der Shenzhen Stock Exchange (,SZSE*) und ChinaClear ins Leben
gerufen wurde.

Das Ziel ist, beidseitigen Zugang zu Aktienmarkten zwischen dem chinesischen Festland und
Hongkong zu erlangen. Die Bodrsen beider Hoheitsgebiete werden von Zeit zu Zeit Details und
insbesondere Regelungen Uber Stock Connect veroéffentlichen. Stock Connect ermdglicht Investoren,
zulassige Aktien, die auf einem anderen Markt gelistet sind, Uber lokale Wertpapierfirmen oder Broker
zu handeln.

Stock Connect beinhaltet Handelsanbindungen namens Northbound Trading Links und Southbound
Trading Links. Im Rahmen der Northbound Trading Links kénnen Investoren Uber ihre Broker in
Hongkong und ein von der SEHK zu grindendes Wertpapierhandelsunternehmen Auftrage fir den
Handel mit zuldssigen chinesischen A-Aktien, die auf den maligeblichen Stock Connect Securities
notiert sind, platzieren, indem sie Auftrage an eine solche Bérse in der VRC senden. Alle Investoren
aus Hongkong und alle auslandischen Investoren (einschliellich der Fonds) dirfen Stock Connect
Securities Uber Stock Connect (Uber den entsprechenden Northbound Trading Link) handeln.

Weitere Informationen zum Stock Connect Scheme werden in diesem Prospekt unter der Uberschrift
,Mit dem Stock Connect Scheme verbundene Risiken® erldutert. Weitere Informationen sind zudem
online erhaltlich Uber die Website http://www.hkex.com.hk/eng/csm/chinaConnect.asp?LangCode=en.

Spezifische Risiken sind unter der Uberschrift ,Risikofaktoren® in den Unterabschnitten ,Risiken im
Zusammenhang mit Investitionen in China“, ;Mit dem Stock Connect Scheme verbundene
Risiken® und ,Risiken im Zusammenhang mit dem ChiNext Board der SZSE (,,ChiNext Board“)
und/oder dem STAR Market der SSE (,,STAR Market“)" im Prospekt beschrieben, in denen auch die
betreffenden Definitionen enthalten sind.

Wahrungstransaktionen
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Der Teilfonds kann sich aktiv an Wahrungstransaktionen beteiligen und unter anderem
Devisentermingeschafte, Devisenkassageschafte oder Devisen-Futures auf spekulativer Basis (das
heifl3t ohne eine Verbindung zu den Wahrungspositionen innerhalb des Teilfonds) abschlieRen und/oder
das Engagement in Bezug auf Wahrungen andern. Der Teilfonds kann in Bezug auf Wahrungen Long-
und Short-Positionen eingehen und dadurch versuchen, von Anderungen des relativen Werts der
Wahrungen zu profitieren. Der Teilfonds kann diese Strategie sowohl fir Wahrungen der Industrie- als
auch der Schwellenmarkte einsetzen.

Organismen fiir gemeinsame Anlagen

Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermdgens in OGAW und/oder in alternativen
Investmentfonds (einschlieBlich bdrsengehandelter Fonds) anlegen, die die Anforderungen der
Zentralbank an fir OGAW erwerbbare Anlagen in Investmentfonds erflillen, unabhangig davon, ob
diese im Wesentlichen ahnliche Ziele und eine dhnliche Anlagepolitik wie der Teilfonds verfolgen oder
nicht. In bestimmten Situationen, zum Beispiel fur den Fall, dass voriibergehend keine geeigneten
Organismen mit im Wesentlichen &hnlichen Zielen / ahnlicher Anlagepolitik zur Verfligung stehen, kann
der Teilfonds in solche Organismen investieren, die im Wesentlichen keine dhnlichen Ziele und keine
ahnliche Anlagepolitik verfolgen wie der Teilfonds, sofern die Verwaltungsgesellschaft der Auffassung
ist, dass eine solche Anlage im Einklang mit den allgemeinen Zielen und dem Risikoprofil des Teilfonds
steht. Wenn der Teilfonds in solche Organismen mit im Wesentlichen unterschiedlichem Ziel und
unterschiedlicher Politik investiert, muss die Verwaltungsgesellschaft sicherstellen, dass Anlegern ein
entsprechendes Mal} an Anlegerschutz geboten wird.

Bei den Organismen fur gemeinsame Anlagen, in die der Teilfonds anlegen kann, handelt es sich um
regulierte, offene Organismen flir gemeinsame Anlagen, die gehebelt und/oder nicht gehebelt sein
kénnen. Alternative Investmentfonds, in die der Teilfonds anlegen kann, haben ihren Sitz in Irland, in
einem Mitgliedsstaat des EWR, im Vereinigten Kdnigreich, in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Jersey, Guernsey oder auf der Isle of Man oder, vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung durch die
Zentralbank, in bestimmten anderen Hoheitsgebieten.

Sonstige Anlagen

Der Teilfonds kann auferdem in Geldmarktinstrumenten (wie oben beschrieben) anlegen und
zusatzliche liquide Vermdgenswerte halten — einschlie3lich aber nicht beschrankt auf Zahlungsmittel,
Termineinlagen und Einlagenzertifikate, die weltweit an anerkannten Handelsplatzen notiert sind oder
gehandelt werden.

C. Typisches Anlegerprofil

Der CHALLENGE Industrials and Materials Opportunities ist idealerweise flir Anleger geeignet, deren
Anlageziele bei einem langfristigen Anlagehorizont auf eine Wertzunahme ihrer Ersparnisse
ausgerichtet sind und die zur Erreichung dieses Anlageziels bereit sind, eine Anlagestrategie zu
akzeptieren, die ein hohes Volatilitats- und Risikoniveau bei der Verwaltung ihrer Ersparnisse
beinhaltet.
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CHALLENGE Healthcare Opportunities

A. Anlageziel

Das Anlageziel des CHALLENGE Healthcare Opportunities besteht darin, bei einem langfristigen
Anlagehorizont eine Kapitalwertsteigerung zu erzielen.

B. Anlagepolitik

Der Teilfonds ist bestrebt, sein Anlageziel vor allem durch weltweite Anlagen und Engagements (auch
in Schwellenmarkten) in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von
im Gesundheitssektor und damit verbundenen Sektoren tatigen Unternehmen sowie Wahrungen, wie
nachstehend beschrieben, zu erreichen, die an anerkannten Handelsplatzen notiert sind oder
gehandelt werden.

Das Gesundheitswesen und damit verbundene Sektoren umfassen insbesondere in den Bereichen
Forschung, Design, Entwicklung, Herstellung, Vertrieb, Lieferung oder Verkauf von
gesundheitsbezogenen Produkten, Dienstleistungen oder Geraten tatige Unternehmen, unter anderem
die Unternehmen in der Pharma-, Biotechnologie-, Medizintechnik- und Life-Science-Branche sowie
Gesundheitsdienstleister und Dienstleistungsunternehmen.

Ein Engagement in den relevanten Anlageklassen und den verschiedenen unten beschriebenen
Instrumenten und Strategien kann, wie unten ausgefuhrt, durch die direkte Anlage in Wertpapiere
und/oder die indirekte Anlage in Organismen fiir gemeinsame Anlagen oder DFIs erfolgen.

Dieser Teilfonds kann vor allem in DFIs sowohl fiir Anlagezwecke als auch zum Zwecke eines
effizienten Portfoliomanagements/zu Absicherungszwecken anlegen, wobei in jedem Fall die
Bedingungen und Grenzen einzuhalten sind, die von der Zentralbank festgelegt wurden.
Geschifte in Bezug auf derivative Finanzinstrumente, an denen sich der Teilfonds beteiligt,
konnen zu einem Hebeleffekt und zu spekulativen Positionen fiihren. Dies kann zu einem
héheren Volatilitidts- und Risikoniveau fiihren, als wenn der Teilfonds nicht in DFIs anlegen
wiirde.

Da der Teilfonds mehr als 20% seines Nettoinventarwertes in Wertpapieren aus
Schwellenmérkten anlegen kann, kann mit einer Anlage in diesem Teilfonds ein héheres Risiko
verbunden sein, als wenn der Teilfonds nicht in Wertpapieren aus Schwellenmérkten anlegen
wiirde. Eine Anlage in diesen Teilfonds sollte keinen wesentlichen Anteil eines Anlageportfolios
darstellen und ist méglicherweise nicht fiir alle Anleger geeignet.

Allokation/Strategien

Der Teilfonds wird Ublicherweise versuchen, sein Engagement in Aktien, aktienbezogenen
Wertpapieren und Wahrungen beizubehalten. Die Verwaltungsgesellschaft ist jedoch jederzeit flexibel
— nicht nur in Bezug auf die strategische Allokation, sondern auch im Hinblick auf die Einnahme von
opportunistischen oder risikoarmen Positionen und/oder wenn sie versucht, den Teilfonds gegeniber
negativen Marktentwicklungen abzusichern oder solchen negativen Marktentwicklungen entsprechend
zu begegnen. Unter diesen Umstanden kann sich das Engagement des Teilfonds in Bezug auf Aktien
und aktienbezogene Wertpapiere aufierhalb des normalen Bereichs bewegen. Es ist zu erwarten, dass
solche Abweichungen von dem normalen Engagement des Teilfonds nur in Ausnahmefallen stattfinden.

Die Verwaltungsgesellschaft nimmt die Allokation innerhalb der hierin genannten Anlageklassen nach
einem Anlageprozess unter Verwendung von qualitativen und quantitativen Eingaben vor. Diese
Prozesse umfassen insbesondere die fundamentale und technische Analyse. Eine fundamentale
Analyse bestimmt den inneren Wert einer Anlageklasse nach einer Analyse von Faktoren, die fir die
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Bewertungen der Anlageklasse mafgeblich sind, wie beispielsweise die Auswirkung von Inflation oder
Erwartungen bezlglich der Verbraucherstimmung. Die technische Analyse zielt darauf ab, die
zukunftige Richtung der Preisbildung einer Anlageklasse zu prognostizieren, indem Handelsaktivitaten
und Preisdnderungen in der Vergangenheit als Indikator fir wahrscheinliche zukinftige Bewegungen
herangezogen werden.

Nach der Ermittlung geeigneter Anlagegelegenheiten, wie vorstehend beschrieben, setzt die
Verwaltungsgesellschaft einen mehrstufigen fundamentalen Anlageprozess zur Uberpriifung eines
breiten Universums globaler Gesundheitsunternehmen ein. Diese Analyse wird hauptsachlich auf eine
fundamentalen Bottom-up-Analyse beruhen und sich auf die Geschaftsmodelle und Kennzahlen
einzelner Unternehmen konzentrieren, wie z.B. historisches und kinftiges Ertragswachstum,
Gewinnmargen, Eigenkapitalrendite, Wettbewerbsposition, Qualitdt und Erfolgsbilanz des
Managements, um diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die am besten von Chancen im
Gesundheitssektor und in damit verbundenen Sektoren profitieren kdnnen. Der Schwerpunkt liegt auf
dem Aufbau eines Portfolios aus Wertpapieren von Unternehmen, die langfristig voraussichtlich positive
Renditen im Gesundheitswesen und damit verbundenen Sektoren oder dem breiteren Markt generieren
werden. Ein flexibler Anlageansatz wird von der Verwaltungsgesellschaft als wichtig erachtet, da kein
einzelner starrer Anlagestil alle Phasen des Konjunktur- und Geschéaftszyklus bertcksichtigen kann.
Der Anlageansatz zielt darauf ab, erwartete Anderungen in den Wirtschafts- und Marktbedingungen zu
beriicksichtigen und darauf zu reagieren.

Der Teilfonds wird hauptsachlich auf einer ,Long-only“-Grundlage anlegen. Allerdings kann der
Teilfonds von Zeit zu Zeit und im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, wenn dies nach Ansicht der
Verwaltungsgesellschaft notwendig, angemessen oder winschenswert ist, auch synthetische Short-
Positionen einnehmen, um sich teilweise oder vollstdndig abzusichern, um eine aktive Position
einzunehmen oder um das Markt- und/oder Sektorrisiko auf eine andere Art zu verringern. Weitere
Einzelheiten sind dem Abschnitt ,Derivative Finanzinstrumente® des Prospekts zu enthehmen.

Der Teilfonds unterliegt keinen Diversifikationsanforderungen in Bezug auf geografische Zonen oder
Wahrungen und kann daher seine Anlagen in allen geografischen Zonen und/oder Wahrungen
konzentrieren. Der Teilfonds kann dementsprechend in Schwellenmarkten sowie Emittenten und
Wahrungen aus Schwellenmarkten anlegen oder in Bezug auf diese ein Engagement eingehen (mehr
als 20 % seines Nettoinventarwertes), unter der Voraussetzung, dass nicht mehr als 5% des
Nettovermdgens des Teilfonds in in Russland gehandelte Wertpapiere angelegt werden. Der Begriff
~Schwellenmarkte® wird im Allgemeinen so verstanden, dass er sich auf die Markte von Landern
bezieht, die sich in der Entwicklung zu modernen Industrielandern befinden und somit ein hohes
Potenzial aufweisen, aber auch mit einem héheren Risiko verbunden sind.

Da der Teilfonds Positionen durch DFls einnehmen kann, kann dies dazu fuhren, dass der Teilfonds zu
einem bestimmten Zeitpunkt — um diese Engagements zu stlitzen — in wesentlichem Umfang in
Zahlungsmitteln  oder  kurzfristigen  Geldmarktinstrumenten  (einschliellich ~ Schatzwechsel,
Einlagenzertifikate, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschlief3lich Schuldverschreibungen
und Anleihen von Unternehmen) angelegt ist, die von staatlichen, tberstaatlichen Institutionen und/oder
Unternehmen ausgegeben werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs (ber ein Investment-Grade-Rating
von einer allgemein anerkannten internationalen Rating-Agentur verfligen.

Der Teilfonds wird, wie oben beschrieben, normalerweise vor allem in Aktien, aktienbezogenen
Wertpapieren und Wahrungen anlegen. Ist die Verwaltungsgesellschaft jedoch der Meinung, dass sich
der Wert der Vermdgenswerte, in die der Teilfonds angelegt hat, aufgrund der Marktbedingungen
verringern kdnnte, so kann die Verwaltungsgesellschaft versuchen, opportunistische oder risikoarme
Positionen einzunehmen, und/oder versuchen, diesen Wert abzusichern oder den nachteiligen
Marktbedingungen zu begegnen, indem sie kurzfristige Geldmarktinstrumente (wie oben beschrieben)
kauft, die weltweit an anerkannten Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden, oder durch DFls
Absicherungsgeschafte eingeht.
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Aktien/aktienbezogene Wertpapiere

Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschliellich, aber nicht beschrankt auf Stamm- und
Vorzugsaktien, Wandelanleihen mit oder ohne eingebettete Derivate, Bezugsrechte, Optionsscheine
fur den Erwerb von Stamm- und Vorzugsaktien, Depositary Receipts und Real Estate Investment Trusts
(REITSs)), in welche der Teilfonds anlegen oder in Bezug auf die der Teilfonds ein Engagement eingehen
kann, kénnen weltweit an anerkannten Handelsplatzen notiert sein oder gehandelt werden. Ein
Engagement in Optionsscheinen wird voraussichtlich gering ausfallen.

REITs sind gepoolte Anlagevehikel, die in ertraggenerierenden Immobilien oder in Grundstlickskrediten
anlegen, die an weltweit anerkannten Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden. Es ist nicht
vorgesehen, dass die Anlage in REITs einen wesentlichen Teil des Portfolios des Teilfonds ausmachen
wird.

Der Teilfonds kann in chinesische A-Aktien, die an der Bérse Shanghai notiert sind, Uber das Shanghai-
Hong Kong Stock Connect Scheme oder chinesische A-Aktien, die an der Bérse Shenzhen notiert sind,
Uber das Shenzhen-Hong Kong Stock Connect Scheme investieren (wie im Abschnitt ,Stock Connect
Scheme* weiter unten beschrieben).

Der Teilfonds kann auch in bestimmte zulassige Aktien, die am STAR Market notiert sind, Uber das
Shanghai-Hong Kong Stock Connect Scheme oder in bestimmte zuldssige Aktien, die am ChiNext
Board der SZSE notiert sind, Uber das Shenzhen-Hong Kong Stock Connect Scheme investieren und
ein Engagement in solchen zulassigen Aktien haben (wie im Unterabschnitt ,Stock Connect Scheme*
weiter unten sowie im Abschnitt ,Zulassige Wertpapiere® im Unterabschnitt ,Mit dem Stock Connect
Scheme verbundene Risiken“ im Prospekt beschrieben). Der Teilfonds kann in lediglich begrenztem
Umfang in zulassige Aktien investieren, die am STAR Market oder dem ChiNext Board der SZSE notiert
sind; dementsprechend wird nicht erwartet, dass das Engagement in solchen zuldssigen Aktien
wesentlich sein wird.

Der Teilfonds kann indirekt Zugang zu chinesischen A-Aktien erhalten, indem er aktienbezogene
Instrumente, Partizipationsscheine und Partizipationszertifikate erwirbt.

Derivate

Der Teilfonds kann unter anderem in folgende DFI anlegen oder diese fir Anlagezwecke einsetzen:
Swaps (einschliellich Total Return Swaps), Optionen, Forwards, Futures, Terminkontrakte in Bezug auf
Finanzinstrumente sowie Optionen auf solche Kontrakte und Optionsscheine im Hinblick auf jegliche
Art von Finanzinstrumenten (einschliellich Investmentzertifikate), Wertpapiere, Wertpapierkorbe,
Wahrungen oder Indizes.

Der Teilfonds kann aufRerdem Techniken und Instrumente zum Zwecke des effizienten
Portfoliomanagements und/oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken einsetzen.

Wie oben dargelegt, kann der Teilfonds in Derivate in Bezug auf Aktienindizes investieren, wie sie
beispielsweise von MSCI, JPM usw. bereitgestellt werden, falls diese zur strategischen Asset-
Allokation, taktischen Asset-Allokation oder zu Cash-Management-Zwecken bendtigt werden, um
Engagements in einem Markt auf einer kosteneffizienten oder liquiditatseffizienten Basis zu steuern,
wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass ein solches Engagement besser durch Derivate
als durch eine direkte Anlage in Wertpapiere erreicht wird. Tatigt der Teilfonds solche Derivategeschafte
in Bezug auf Aktienindizes, werden Einzelheiten zu den betreffenden Indizes im Jahresbericht des
Fonds offengelegt. Die DFIs kdnnen an allen anerkannten Handelsplatzen weltweit oder im Freiverkehr
notiert oder gehandelt werden.

Eine Beschreibung der Techniken und Instrumente und der Arten von DFls sowie der Zwecke, fur
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welche sie von einem Teilfonds eingesetzt werden kénnen, findet sich in Anhang V dieses Prospekts.
Wertpapierfinanzierungsgeschéfte und Total Return Swaps

Der Teilfonds kann Wertpapierfinanzierungsgeschafte (Wertpapierleihe und
Pensionsgeschafte/umgekehrte Pensionsgeschafte, ,SFT*) sowie Total Return Swaps abschlief3en.

Weitere Einzelheiten zu SFTs und Total Return Swaps befinden sich im Prospekt unter den
Uberschriften ,,Wertpapierfinanzierungsgeschifte und Total Return Swaps*“, ,Vorgaben fiir

Gegenparteien“, ,,Verwaltung von Sicherheiten“ und ,,Risikofaktoren®.

Stock Connect Scheme

Der Teilfonds kann tber die Stock Connects in bestimmte zuldssige chinesische A-Aktien und andere
zuladssige Wertpapiere, die in der VRC emittiert und/oder gehandelt werden, investieren
beziehungsweise direkten Zugang dazu haben.

Bei Shanghai-Hong Kong Stock Connect handelt es sich um ein Handels- und Clearingprogramm, das
von der Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (,HKEXx"), der Shanghai Stock Exchange (,SSE")
und der China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (,ChinaClear®) ins Leben gerufen
wurde. Bei Shenzhen-Hong Kong Stock Connect handelt es sich um ein Handels- und
Clearingprogramm, das von HKEXx, der Shenzhen Stock Exchange (,SZSE*) und ChinaClear ins Leben
gerufen wurde.

Das Ziel ist, beidseitigen Zugang zu Aktienmarkten zwischen dem chinesischen Festland und
Hongkong zu erlangen. Die Bodrsen beider Hoheitsgebiete werden von Zeit zu Zeit Details und
insbesondere Regelungen Uber Stock Connect veroéffentlichen. Stock Connect ermdglicht Investoren,
zulassige Aktien, die auf einem anderen Markt gelistet sind, Gber lokale Wertpapierfirmen oder Broker
zu handeln.

Stock Connect beinhaltet Handelsanbindungen namens Northbound Trading Links und Southbound
Trading Links. Im Rahmen der Northbound Trading Links kdnnen Investoren uber ihre Broker in
Hongkong und ein von der SEHK zu grindendes Wertpapierhandelsunternehmen Auftrage fir den
Handel mit zuldssigen chinesischen A-Aktien, die auf den maligeblichen Stock Connect Securities
notiert sind, platzieren, indem sie Auftrage an eine solche Bdrse in der VRC senden. Alle Investoren
aus Hongkong und alle auslandischen Investoren (einschliellich der Fonds) dirfen Stock Connect
Securities Uber Stock Connect (Uber den entsprechenden Northbound Trading Link) handeln.

Weitere Informationen zum Stock Connect Scheme werden in diesem Prospekt unter der Uberschrift
,Mit dem Stock Connect Scheme verbundene Risiken® erlautert. Weitere Informationen sind zudem
online erhaltlich Uber die Website http://www.hkex.com.hk/eng/csm/chinaConnect.asp?LangCode=en.

Spezifische Risiken sind unter der Uberschrift ,Risikofaktoren® in den Unterabschnitten ,Risiken im
Zusammenhang mit Investitionen in China“, ;Mit dem Stock Connect Scheme verbundene
Risiken“ und ,Risiken im Zusammenhang mit dem ChiNext Board der SZSE (,,ChiNext Board*)
und/oder dem STAR Market der SSE (,,STAR Market“)" im Prospekt beschrieben, in denen auch die
betreffenden Definitionen enthalten sind.

Wahrungstransaktionen

Der Teilfonds kann sich aktiv an Wahrungstransaktionen beteiligen und unter anderem
Devisentermingeschéafte, Devisenkassageschafte oder Devisen-Futures auf spekulativer Basis (das
heifl3t ohne eine Verbindung zu den Wahrungspositionen innerhalb des Teilfonds) abschlieRen und/oder
das Engagement in Bezug auf Wahrungen andern. Der Teilfonds kann in Bezug auf Wahrungen Long-
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und Short-Positionen eingehen und dadurch versuchen, von Anderungen des relativen Werts der
Wahrungen zu profitieren. Der Teilfonds kann diese Strategie sowohl fir Wahrungen der Industrie- als
auch der Schwellenmarkte einsetzen.

Organismen flir gemeinsame Anlagen

Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermdgens in OGAW und/oder in alternativen
Investmentfonds (einschlieBlich bdrsengehandelter Fonds) anlegen, die die Anforderungen der
Zentralbank an fir OGAW erwerbbare Anlagen in Investmentfonds erflillen, unabhangig davon, ob
diese im Wesentlichen ahnliche Ziele und eine ahnliche Anlagepolitik wie der Teilfonds verfolgen oder
nicht. In bestimmten Situationen, zum Beispiel fur den Fall, dass voribergehend keine geeigneten
Organismen mit im Wesentlichen &hnlichen Zielen / ahnlicher Anlagepolitik zur Verfligung stehen, kann
der Teilfonds in solche Organismen investieren, die im Wesentlichen keine ahnlichen Ziele und keine
ahnliche Anlagepolitik verfolgen wie der Teilfonds, sofern die Verwaltungsgesellschaft der Auffassung
ist, dass eine solche Anlage im Einklang mit den allgemeinen Zielen und dem Risikoprofil des Teilfonds
steht. Wenn der Teilfonds in solche Organismen mit im Wesentlichen unterschiedlichem Ziel und
unterschiedlicher Politik investiert, muss die Verwaltungsgesellschaft sicherstellen, dass Anlegern ein
entsprechendes Mal} an Anlegerschutz geboten wird.

Bei den Organismen flr gemeinsame Anlagen, in die der Teilfonds anlegen kann, handelt es sich um
regulierte, offene Organismen flir gemeinsame Anlagen, die gehebelt und/oder nicht gehebelt sein
kénnen. Alternative Investmentfonds, in die der Teilfonds anlegen kann, haben ihren Sitz in Irland, in
einem Mitgliedsstaat des EWR, im Vereinigten Kdnigreich, in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Jersey, Guernsey oder auf der Isle of Man oder, vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung durch die
Zentralbank, in bestimmten anderen Hoheitsgebieten.

Sonstige Anlagen

Der Teilfonds kann auferdem in Geldmarktinstrumenten (wie oben beschrieben) anlegen und
zusatzliche liquide Vermogenswerte halten — einschlief3lich aber nicht beschrankt auf Zahlungsmittel,
Termineinlagen und Einlagenzertifikate, die weltweit an anerkannten Handelsplatzen notiert sind oder
gehandelt werden.

C. Typisches Anlegerprofil

Der CHALLENGE Healthcare Opportunities ist idealerweise flir Anleger geeignet, deren Anlageziele
bei einem langfristigen Anlagehorizont auf eine Wertzunahme ihrer Ersparnisse ausgerichtet sind und
die zur Erreichung dieses Anlageziels bereit sind, eine Anlagestrategie zu akzeptieren, die ein hohes
Volatilitdts- und Risikoniveau bei der Verwaltung ihrer Ersparnisse beinhaltet.
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CHALLENGE Financial Opportunities

A. Anlageziel

Das Anlageziel des CHALLENGE Financial Opportunities ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung
durch vorrangige Anlage auf globaler Basis in einem diversifizierten Portfolio aus Aktien und
aktienbezogenen Wertpapieren aus dem Finanzsektor, einschliellich aber nicht beschrankt auf die
Sektoren Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistungen, sowie Aktien und aktienbezogenen
Wertpapieren von Emittenten, die in erster Linie in den Sektoren Immobilien und Infrastruktur tatig sind
oder einen Bezug zu diesen Branchen haben, und auflerdem Real Estate Investment Trusts (REITs)
sowie Wahrungen wie nachstehend beschrieben, die weltweit an anerkannten Handelsplatzen notiert
sind oder gehandelt werden.

B. Anlagepolitik

Der Teilfonds kann Anlagen oder Engagement direkt oder indirekt durch DFlIs (die entweder weltweit
an anerkannten Handelsplatzen oder im Freiverkehr notiert sind oder gehandelt werden) tatigen bzw.
eingehen.

Dieser Teilfonds kann vor allem in DFIs sowohl fiir Anlagezwecke als auch zum Zwecke eines
effizienten Portfoliomanagements/zu Absicherungszwecken anlegen, wobei in jedem Fall die
Bedingungen und Grenzen einzuhalten sind, die von der Zentralbank festgelegt wurden.
Geschifte in Bezug auf derivative Finanzinstrumente, an denen sich der Teilfonds beteiligt,
kénnen zu einem Hebeleffekt und zu spekulativen Positionen fiihren. Dies kann zu einem
héheren Volatilitidts- und Risikoniveau fiihren, als wenn der Teilfonds nicht in DFIs anlegen
wiirde.

Da der Teilfonds in Wertpapieren aus Schwellenmérkten und Optionsscheinen anlegen kann,
kann mit einer Anlage in diesen Teilfonds ein héheres Risiko verbunden sein, als wenn der
Teilfonds nicht in Wertpapieren aus Schwellenmérkten und Optionsscheinen anlegen wiirde.
Eine Anlage in diesen Teilfonds sollte keinen wesentlichen Anteil eines Anlageportfolios
darstellen und ist méglicherweise nicht fiir alle Anleger geeignet.

Allokation/Strategien

Der Teilfonds wird Ublicherweise versuchen, sein Engagement in Aktien und aktienbezogenen
Wertpapieren in Schwellenmarkten beizubehalten. Die Verwaltungsgesellschaft ist jedoch jederzeit
flexibel — nicht nur in Bezug auf die strategische Allokation, sondern auch im Hinblick auf die Einnahme
von opportunistischen oder risikoarmen Positionen und/oder wenn sie versucht, den Teilfonds
gegeniber negativen Marktentwicklungen abzusichern oder solchen negativen Marktentwicklungen
entsprechend zu begegnen. Unter diesen Umstanden kann sich das Engagement des Teilfonds in
Bezug auf Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aufierhalb des normalen Bereichs bewegen.

Der Teilfonds kann beabsichtigen, sein Vermégen taktisch entsprechend in Strategien anzulegen, die
nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt die besten Méglichkeiten in
einem bestimmten Markt oder Bereich bieten. Solche Strategien kénnen unter anderem Long-only-
Strategien, Long-only-plus-leverage-Strategien sowie Long-/Short-Strategien sein.

Der Teilfonds unterliegt keinen Diversifikationsanforderungen in Bezug auf geografische Zonen,
Teilsektoren oder Wahrungen und kann daher seine Anlagen in allen geografischen Zonen,
Teilsektoren von Markten und/oder Wahrungen konzentrieren. Der Teilfonds kann dementsprechend
in Schwellenmarkten sowie Emittenten und Wahrungen aus Schwellenmarkten anlegen oder in Bezug
auf diese ein Engagement eingehen, unter der Voraussetzung, dass nicht mehr als 5 % des
Nettovermdgens des Teilfonds in in Russland gehandelte Wertpapiere angelegt werden.
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Da der Teilfonds Positionen durch DFIs einnehmen kann, kann dies dazu fiihren, dass der Teilfonds zu
einem bestimmten Zeitpunkt — um diese Engagements zu stlitzen — in wesentlichem Umfang in
Zahlungsmitteln  oder  kurzfristigen  Geldmarktinstrumenten  (einschlie8lich ~ Schatzwechsel,
Einlagenzertifikate, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschliel3lich Schuldverschreibungen
und Anleihen von Unternehmen) angelegt ist, die von staatlichen, Giberstaatlichen Institutionen und/oder
Unternehmen ausgegeben werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs Uber ein Investment-Grade-Rating
von einer allgemein anerkannten internationalen Rating-Agentur verfluigen.

Der Teilfonds wird, wie oben beschrieben, normalerweise vor allem in Aktien, aktienbezogenen
Wertpapieren und Wahrungen anlegen. Ist die Verwaltungsgesellschaft jedoch der Meinung, dass sich
der Wert der Vermogenswerte, in die der Teilfonds angelegt hat, aufgrund der Marktbedingungen
verringern kénnte, so kann die Verwaltungsgesellschaft versuchen, opportunistische oder risikoarme
Positionen einzunehmen, und/oder versuchen, diesen Wert abzusichern oder den nachteiligen
Marktbedingungen zu begegnen, indem sie kurzfristige Geldmarktinstrumente (wie oben beschrieben)
kauft, die weltweit an anerkannten Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden, oder durch
derivative Finanzinstrumente Absicherungsgeschafte eingeht.

Zugrunde liegende Anlagen

Aktien/aktienbezogene Wertpapiere

Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschlieBlich, aber nicht beschrankt auf Genussscheine,
Wandelanleihen und Optionsscheine) sowie Indizes, in welche der Teilfonds anlegen oder in Bezug auf
die der Teilfonds ein Engagement eingehen kann, kébnnen weltweit an anerkannten Handelsplatzen
notiert sein oder gehandelt werden und stammen aus der Finanzbranche oder aus mit dieser
verwandten Branchen.

Derivate

Der Teilfonds kann unter anderem in folgende DFI anlegen oder diese fir Anlagezwecke einsetzen:
Swaps (einschliellich Total Return Swaps), Optionen, Forwards, Futures, Terminkontrakte in Bezug auf
Finanzinstrumente sowie Optionen auf solche Kontrakte und Optionsscheine im Hinblick auf jegliche
Art von Finanzinstrumenten (einschliellich Investmentzertifikate), Wertpapiere, Wertpapierkorbe,
Wahrungen oder Indizes.

Der Teilfonds kann auRerdem Techniken und Instrumente zum Zwecke des effizienten
Portfoliomanagements und/oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken einsetzen.

Eine Beschreibung der Techniken und Instrumente und der Arten von DFIs sowie der Zwecke, fiir
welche sie von einem Teilfonds eingesetzt werden kdnnen, findet sich in Anhang V dieses Prospekts.

Wertpapierfinanzierungsgeschéfte und Total Return Swaps

Der Teilfonds kann Wertpapierfinanzierungsgeschafte (Wertpapierleihe und
Pensionsgeschafte/umgekehrte Pensionsgeschafte, ,SFT“) sowie Total Return Swaps abschliefl3en.

Weitere Einzelheiten zu SFTs und Total Return Swaps befinden sich im Prospekt unter den
Uberschriften ,,Wertpapierfinanzierungsgeschifte und Total Return Swaps“, ,Vorgaben fiir

Gegenparteien“, ,,Verwaltung von Sicherheiten®“ und ,,Risikofaktoren®.

Wahrungstransaktionen

Der Teilfonds kann sich aktiv an Wahrungstransaktionen beteiligen und unter anderem
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Devisentermingeschafte, Devisenkassageschafte oder Devisen-Futures auf spekulativer Basis (das
heifl3t ohne eine Verbindung zu den Wahrungspositionen innerhalb des Teilfonds) abschlielten
und/oder das Engagement in Bezug auf Wahrungen andern. Der Teilfonds kann in Bezug auf
Wahrungen Long- und Short-Positionen eingehen und dadurch versuchen, von Anderungen des
relativen Werts der Wahrungen zu profitieren. Der Teilfonds kann diese Strategie sowohl fir
Wahrungen der Industrie- als auch der Schwellenmarkte einsetzen.

Organismen flir gemeinsame Anlagen

Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermdgens in OGAW und/oder alternativen
Investmentfonds (einschliel3lich bérsengehandelter Fonds) anlegen, die die Anforderungen der
Zentralbank an fir OGAW erwerbbare Anlagen in Investmentfonds erfiillen und die im Wesentlichen
ahnliche Ziele und eine ahnliche Politik verfolgen kénnen wie der Teilfonds beziehungsweise im
Wesentlichen keine ahnlichen Ziele und keine &hnliche Politik verfolgen kénnen wie der Teilfonds,
sofern die Verwaltungsgesellschaft der Meinung ist, dass eine solche Anlage insgesamt mit den Zielen
und dem Risikoprofil des Teilfonds im Einklang steht.

Bei den Organismen flir gemeinsame Anlagen, in die der Teilfonds anlegen kann, handelt es sich um
regulierte, offene Organismen flir gemeinsame Anlagen, die gehebelt und/oder nicht gehebelt sein
koénnen. Alternative Investmentfonds, in die der Teilfonds anlegen kann, haben ihren Sitz in Irland, in
einem Mitgliedsstaat des EWR, im Vereinigten Kdnigreich, in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Jersey, Guernsey oder auf der Isle of Man oder, vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung durch die
Zentralbank, in bestimmten anderen Hoheitsgebieten.

REITs

Der Teilfonds kann auch in REITs anlegen. REITs sind gepoolte Anlagevehikel, die in
ertraggenerierenden Immobilien oder in Grundstlickskrediten anlegen, die an weltweit anerkannten
Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden. Es ist nicht vorgesehen, dass die Anlage in REITs
einen wesentlichen Teil des Portfolios des Teilfonds ausmachen wird.

Sonstige Anlagen

Der Teilfonds kann auferdem in Geldmarktinstrumenten (wie oben beschrieben) anlegen und
zusatzliche liquide Vermdgenswerte halten — einschlie3lich aber nicht beschrankt auf Zahlungsmittel,
Termineinlagen und Einlagenzertifikate, die weltweit an anerkannten Handelsplatzen notiert sind oder
gehandelt werden.

C. Typisches Anlegerprofil

Der CHALLENGE Financial Opportunities ist idealerweise fur solche Anleger geeignet, deren
Anlageziele bei einem langfristigen Anlagehorizont auf eine Wertzunahme ihrer Ersparnisse
ausgerichtet sind und die zur Erreichung dieses Anlageziels bereit sind, eine Anlagestrategie zu
akzeptieren, die ein hohes Volatilitdts- und Risikoniveau bei der Verwaltung ihrer Ersparnisse
beinhaltet.
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CHALLENGE Technology Opportunities

A. Anlageziel

Das Anlageziel des CHALLENGE Technology Opportunities ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung
durch vorrangige Anlage auf globaler Basis in einem diversifizierten Portfolio aus Aktien und
aktienbezogenen Wertpapieren aus dem Technologiesektor, einschliellich aber nicht beschrankt auf
die Sektoren IT, Telekommunikationsunternehmen und Biotechnologie, und W&hrungen wie
nachstehend beschrieben, die weltweit an anerkannten Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt
werden.

B. Anlagepolitik

Der Teilfonds kann Anlagen oder Engagement direkt oder indirekt durch DFls (die entweder weltweit
an anerkannten Handelsplatzen oder im Freiverkehr notiert sind oder gehandelt werden) tatigen bzw.
eingehen.

Dieser Teilfonds kann vor allem in DFIs sowohl fiir Anlagezwecke als auch zum Zwecke eines
effizienten Portfoliomanagements/zu Absicherungszwecken anlegen, wobei in jedem Fall die
Bedingungen und Grenzen einzuhalten sind, die von der Zentralbank festgelegt wurden.
Geschifte in Bezug auf derivative Finanzinstrumente, an denen sich der Teilfonds beteiligt,
konnen zu einem Hebeleffekt und zu spekulativen Positionen fiihren. Dies kann zu einem
héheren Volatilitits- und Risikoniveau fiihren, als wenn der Teilfonds nicht in DFIs anlegen
wiirde.

Da der Teilfonds in Wertpapieren aus Schwellenmérkten und Optionsscheinen anlegen kann,
kann mit einer Anlage in diesen Teilfonds ein héheres Risiko verbunden sein, als wenn der
Teilfonds nicht in Wertpapieren aus Schwellenmérkten und Optionsscheinen anlegen wiirde.
Eine Anlage in diesen Teilfonds sollte keinen wesentlichen Anteil eines Anlageportfolios
darstellen und ist méglicherweise nicht fiir alle Anleger geeignet.

Allokation/Strategien

Der Teilfonds wird Ublicherweise versuchen, sein Engagement in Aktien und aktienbezogenen
Wertpapieren in Schwellenmarkten beizubehalten. Die Verwaltungsgesellschaft ist jedoch jederzeit
flexibel — nicht nur in Bezug auf die strategische Allokation, sondern auch im Hinblick auf die Einnahme
von opportunistischen oder risikoarmen Positionen und/oder wenn sie versucht, den Teilfonds
gegeniber negativen Marktentwicklungen abzusichern oder solchen negativen Marktentwicklungen
entsprechend zu begegnen. Unter diesen Umstanden kann sich das Engagement des Teilfonds in
Bezug auf Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aufierhalb des normalen Bereichs bewegen.

Der Teilfonds kann beabsichtigen, sein Vermégen taktisch entsprechend in Strategien anzulegen, die
nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt die besten Méglichkeiten in
einem bestimmten Markt oder Bereich bieten. Solche Strategien kénnen unter anderem Long-only-
Strategien, Long-only-plus-leverage-Strategien sowie Long-/Short-Strategien sein.

Der Teilfonds unterliegt keinen Diversifikationsanforderungen in Bezug auf geografische Zonen,
Teilsektoren oder Wahrungen und kann daher seine Anlagen in allen geografischen Zonen,
Teilsektoren von Markten und/oder Wahrungen konzentrieren. Der Teilfonds kann dementsprechend
in Schwellenmarkten sowie Emittenten und Wahrungen aus Schwellenmarkten anlegen oder in Bezug
auf diese ein Engagement eingehen, unter der Voraussetzung, dass nicht mehr als 5 % des
Nettovermdgens des Teilfonds in in Russland gehandelte Wertpapiere angelegt werden.

Da der Teilfonds Positionen durch DFIs einnehmen kann, kann dies dazu flihren, dass der Teilfonds zu
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einem bestimmten Zeitpunkt — um diese Engagements zu stitzen — in wesentlichem Umfang in
Zahlungsmitteln  oder  kurzfristigen  Geldmarktinstrumenten  (einschlielllich  Schatzwechsel,
Einlagenzertifikate, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschlief3lich Schuldverschreibungen
und Anleihen von Unternehmen) angelegt ist, die von staatlichen, Uberstaatlichen Institutionen und/oder
Unternehmen ausgegeben werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs Gber ein Investment-Grade-Rating
von einer allgemein anerkannten internationalen Rating-Agentur verfligen.

Der Teilfonds wird, wie oben beschrieben, normalerweise vor allem in Aktien, aktienbezogenen
Wertpapieren und Wahrungen anlegen. Ist die Verwaltungsgesellschaft jedoch der Meinung, dass sich
der Wert der Vermogenswerte, in die der Teilfonds angelegt hat, aufgrund der Marktbedingungen
verringern kénnte, so kann die Verwaltungsgesellschaft versuchen, opportunistische oder risikoarme
Positionen einzunehmen, und/oder versuchen, diesen Wert abzusichern oder den nachteiligen
Marktbedingungen zu begegnen, indem sie kurzfristige Geldmarktinstrumente (wie oben beschrieben)
kauft, die weltweit an anerkannten Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden, oder durch DFls
Absicherungsgeschafte eingeht.

Zugrunde liegende Anlagen

Aktien/aktienbezogene Wertpapiere

Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschlieBlich, aber nicht beschrankt auf Genussscheine,
Wandelanleihen und Optionsscheine) sowie Indizes, in welche der Teilfonds anlegen oder in Bezug auf
die der Teilfonds ein Engagement eingehen kann, kdbnnen weltweit an anerkannten Handelsplatzen
notiert sein oder gehandelt werden und stammen aus der Technologiebranche oder aus mit dieser
verwandten Branchen.

Derivate

Der Teilfonds kann unter anderem in folgende DFI anlegen oder diese fiir Anlagezwecke einsetzen:
Swaps (einschlieBlich Total Return Swaps), Optionen, Forwards, Futures, Terminkontrakte in Bezug auf
Finanzinstrumente sowie Optionen auf solche Kontrakte und Optionsscheine im Hinblick auf jegliche
Art von Finanzinstrumenten (einschliellich Investmentzertifikate), Wertpapiere, Wertpapierkorbe,
Wahrungen oder Indizes.

Der Teilfonds kann auflerdem Techniken und Instrumente zum Zwecke des effizienten
Portfoliomanagements und/oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken einsetzen.

Eine Beschreibung der Techniken und Instrumente und der Arten von DFls sowie der Zwecke, fiur
welche sie von einem Teilfonds eingesetzt werden kdnnen, findet sich in Anhang V dieses Prospekts.

Wertpapierfinanzierungsgeschéfte und Total Return Swaps

Der Teilfonds kann Wertpapierfinanzierungsgeschafte (Wertpapierleihe und
Pensionsgeschafte/umgekehrte Pensionsgeschafte, ,SFT“) sowie Total Return Swaps abschliel3en.

Weitere Einzelheiten zu SFTs und Total Return Swaps befinden sich im Prospekt unter den

71

Uberschriften ,Wertpapierfinanzierungsgeschéfte und Total Return Swaps®, ,Vorgaben fiir

7

Gegenparteien®, ,Verwaltung von Sicherheiten“ und ,Risikofaktoren®.

Wahrungstransaktionen

Der Teilfonds kann sich aktiv an Wahrungstransaktionen beteiligen und unter anderem
Devisentermingeschéafte, Devisenkassageschafte oder Devisen-Futures auf spekulativer Basis (das
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heift ohne eine Verbindung zu den Wahrungspositionen innerhalb des Teilfonds) abschlieRen und/oder
das Engagement in Bezug auf Wahrungen andern. Der Teilfonds kann in Bezug auf Wahrungen Long-
und Short-Positionen eingehen und dadurch versuchen, von Anderungen des relativen Werts der
Wahrungen zu profitieren. Der Teilfonds kann diese Strategie sowohl fir Wahrungen der Industrie- als
auch der Schwellenmarkte einsetzen.

Organismen flir gemeinsame Anlagen

Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermdgens in OGAW und/oder alternativen
Investmentfonds (einschlieBlich bérsengehandelter Fonds) anlegen, die die Anforderungen der
Zentralbank an fir OGAW erwerbbare Anlagen in Investmentfonds erfiillen und die im Wesentlichen
ahnliche Ziele und eine ahnliche Politik verfolgen kénnen wie der Teilfonds beziehungsweise im
Wesentlichen keine ahnlichen Ziele und keine ahnliche Politik verfolgen kdnnen wie der Teilfonds,
sofern die Verwaltungsgesellschaft der Meinung ist, dass eine solche Anlage insgesamt mit den Zielen
und dem Risikoprofil des Teilfonds im Einklang steht.

Bei den Organismen fur gemeinsame Anlagen, in die der Teilfonds anlegen kann, handelt es sich um
regulierte, offene Organismen flir gemeinsame Anlagen, die gehebelt und/oder nicht gehebelt sein
koénnen. Alternative Investmentfonds, in die der Teilfonds anlegen kann, haben ihren Sitz in Irland, in
einem Mitgliedsstaat des EWR, im Vereinigten Kdnigreich, in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Jersey, Guernsey oder auf der Isle of Man oder, vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung durch die
Zentralbank, in bestimmten anderen Hoheitsgebieten.

REITs

Der Teilfonds kann auch in REITs anlegen. REITs sind gepoolte Anlagevehikel, die in
ertraggenerierenden Immobilien oder in Grundstlickskrediten anlegen, die an weltweit anerkannten
Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden. Es ist nicht vorgesehen, dass die Anlage in REITs
einen wesentlichen Teil des Portfolios des Teilfonds ausmachen wird.

Sonstige Anlagen

Der Teilfonds kann auferdem in Geldmarktinstrumenten (wie oben beschrieben) anlegen und
zusatzliche liquide Vermdgenswerte halten — einschlie3lich aber nicht beschrankt auf Zahlungsmittel,
Termineinlagen und Einlagenzertifikate, die weltweit an anerkannten Handelsplatzen notiert sind oder
gehandelt werden.

C. Typisches Anlegerprofil

Der CHALLENGE Technology Opportunities ist idealerweise fiir Anleger geeignet, deren Anlageziele
bei einem langfristigen Anlagehorizont auf eine Wertzunahme ihrer Ersparnisse ausgerichtet sind und
die zur Erreichung dieses Anlageziels bereit sind, eine Anlagestrategie zu akzeptieren, die ein hohes
Volatilitdts- und Risikoniveau bei der Verwaltung ihrer Ersparnisse beinhaltet.
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CHALLENGE Liquidity Euro Fund

A. Anlageziel
Das Anlageziel des CHALLENGE Liquidity Euro Fund ist die Gewahrleistung von Kapitalstabilitat
durch Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus weltweiten, hochwertigen festverzinslichen

Wertpapieren, die auf Euro lauten und an anerkannten Handelsplatzen weltweit notiert sind und/oder
gehandelt werden, wahrend gleichzeitig die Schwankungen des Kapitalwerts eingeschrankt werden.

B. Anlagepolitik
Zugrunde liegende Anlagen

Festverzinsliche Wertpapiere

Der Teilfonds legt in auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren an, die von privaten oder
staatlichen Emittenten (wozu samtliche politischen Unterabteilungen, Regierungsstellen oder
Einrichtungen von Regierungen gehoéren) ausgegeben werden, sowie in Commercial Paper,
Schatzwechseln, Einlagenzertifikaten, fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, einschlieRlich
Schuldverschreibungen und Anleihen von Unternehmen, notierte Zinszertifikate, Mortgage-Backed
Securities und Asset-Backed Securities (mit Forderungen unterlegte Wertpapiere), die zum Zeitpunkt
des Erwerbs Uber ein Investment-Grade-Rating von einer allgemein anerkannten internationalen
Rating-Agentur verfigen. Bei den festverzinslichen Wertpapieren handelt es sich vor allem um
Wertpapiere mit kurzer bis mittlerer Laufzeit. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch auch in
festverzinsliche Wertpapiere mit langer Laufzeit anlegen, um den Teilfonds gegeniiber nachteiligen
Marktbedingungen abzusichern oder nachteiligen Marktbedingungen entsprechend zu begegnen.

Der Teilfonds kann auf’erdem in Wertpapieren anlegen, die nach Rule 144A ausgegeben worden sind
und bei denen es sich nach Meinung der Verwaltungsgesellschaft um Wertpapiere mit Investment-
Grade-Rating handelt.

Derivate

Der Teilfonds kann auRerdem Techniken und Instrumente zum Zwecke des effizienten
Portfoliomanagements und/oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken einsetzen.

Eine Beschreibung der Techniken und Instrumente und der Arten von DFIs sowie der Zwecke, fur
welche sie von einem Teilfonds eingesetzt werden kdnnen, findet sich in Anhang V dieses Prospekts.

Wertpapierfinanzierungsgeschéfte und Total Return Swaps

Der Teilfonds kann Wertpapierfinanzierungsgeschafte (Wertpapierleihe und
Pensionsgeschafte/lumgekehrte Pensionsgeschafte, ,SFT“) sowie Total Return Swaps abschliefen.

Weitere Einzelheiten zu SFTs und Total Return Swaps befinden sich im Prospekt unter den
Uberschriften ,,Wertpapierfinanzierungsgeschifte und Total Return Swaps“, ,Vorgaben fiir

Gegenparteien“, ,,Verwaltung von Sicherheiten® und ,,Risikofaktoren®.

Sonstige Anlagen

Der Teilfonds kann auferdem in Geldmarktinstrumenten (wie oben beschrieben) anlegen und
zusatzliche liquide Vermdgenswerte halten — einschlief3lich aber nicht beschrankt auf Zahlungsmittel,
Termineinlagen und Einlagenzertifikate, die weltweit an anerkannten Handelsplatzen notiert sind oder
gehandelt werden.
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C. Typisches Anlegerprofil

Der CHALLENGE Liquidity Euro Fund ist idealerweise fir Anleger geeignet, deren Anlageziele bei
einem kurz- bis mittelfristigen Anlagehorizont auf einen Erhalt des Werts ihrer Ersparnisse ausgerichtet
sind und die zur Erreichung dieses Anlageziels bereit sind, eine Anlagestrategie zu akzeptieren, die ein
niedriges Volatilitdts- und Risikoniveau bei der Verwaltung ihrer Ersparnisse beinhaltet.
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CHALLENGE Liquidity US Dollar Fund

A. Anlageziel

Das Anlageziel des CHALLENGE Liquidity US Dollar Fund ist die Gewahrleistung von Kapitalstabilitat
durch Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus weltweiten, hochwertigen festverzinslichen
Wertpapieren, die auf US-Dollar lauten und an anerkannten Handelsplatzen weltweit notiert sind
und/oder gehandelt werden, wahrend gleichzeitig die Schwankungen des Kapitalwerts eingeschrankt
werden.

B. Anlagepolitik

Zugrunde liegende Anlagen

Festverzinsliche Wertpapiere

Der Teilfonds legt in auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren an, die von privaten oder
staatlichen Emittenten (wozu samtliche politischen Unterabteilungen, Regierungsstellen oder
Einrichtungen von Regierungen gehoéren) ausgegeben werden, sowie in Commercial Paper,
Schatzwechsel, Einlagenzertifikate, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschlieBlich
Schuldverschreibungen und Anleihen von Unternehmen, notierte Zinszertifikate, Mortgage-Backed
Securities und Asset-Backed Securities (mit Forderungen unterlegte Wertpapiere), die zum Zeitpunkt
des Erwerbs Uber ein Investment-Grade-Rating von einer allgemein anerkannten internationalen
Rating-Agentur verfigen. Bei den festverzinslichen Wertpapieren handelt es sich vor allem um
Wertpapiere mit kurzer bis mittlerer Laufzeit. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch auch in
festverzinsliche Wertpapiere mit langer Laufzeit anlegen, um den Teilfonds gegeniber nachteiligen
Marktbedingungen abzusichern oder nachteiligen Marktbedingungen entsprechend zu begegnen.

Der Teilfonds kann aulRerdem in Wertpapieren anlegen, die nach Rule 144A ausgegeben worden sind
und bei denen es sich nach Meinung der Verwaltungsgesellschaft um Wertpapiere mit Investment-
Grade-Rating handelt.

Derivate

Der Teilfonds kann auRerdem Techniken und Instrumente zum Zwecke des effizienten
Portfoliomanagements und/oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken einsetzen.

Eine Beschreibung der Techniken und Instrumente und der Arten von DFIs sowie der Zwecke, fur
welche sie von einem Teilfonds eingesetzt werden kdnnen, findet sich in Anhang V dieses Prospekts.

Wertpapierfinanzierungsgeschéfte und Total Return Swaps

Der Teilfonds kann Wertpapierfinanzierungsgeschafte (Wertpapierleihe und
Pensionsgeschafte/lumgekehrte Pensionsgeschafte, ,SFT“) sowie Total Return Swaps abschlief3en.

Weitere Einzelheiten zu SFTs und Total Return Swaps befinden sich im Prospekt unter den
Uberschriften ,,Wertpapierfinanzierungsgeschifte und Total Return Swaps*“, ,Vorgaben fiir
Gegenparteien“, ,,Verwaltung von Sicherheiten* und ,,Risikofaktoren®.

188




Sonstige Anlagen

Der Teilfonds kann auflerdem in Geldmarktinstrumenten (wie oben beschrieben) anlegen und
zusatzliche liquide Vermdgenswerte halten — einschlie3lich aber nicht beschrankt auf Zahlungsmittel,
Termineinlagen und Einlagenzertifikate, die weltweit an anerkannten Handelsplatzen notiert sind oder
gehandelt werden.

C. Typisches Anlegerprofil

Der CHALLENGE Liquidity US Dollar Fund ist idealerweise fiir Anleger geeignet, deren Anlageziele bei
einem kurz- bis mittelfristigen Anlagehorizont auf einen Erhalt des Werts ihrer Ersparnisse ausgerichtet
sind und die zur Erreichung dieses Anlageziels bereit sind, eine Anlagestrategie zu akzeptieren, die ein
mittleres Volatilitats- und Risikoniveau bei der Verwaltung ihrer Ersparnisse beinhaltet.

189




CHALLENGE Euro Income Fund
A. Anlageziel

Das Anlageziel des CHALLENGE Euro Income Fund ist eine kurz- bis mittelfristige
Kapitalwertsteigerung durch Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus weltweiten, hochwertigen
festverzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten oder in Euro abgesichert sind und an anerkannten
Handelsplatzen weltweit notiert sind und/oder gehandelt werden, wahrend gleichzeitig die
Schwankungen des Kapitalwerts eingeschrankt werden.

B. Anlagepolitik

Der Teilfonds kann Anlagen oder Engagement direkt oder indirekt durch DFls (die entweder weltweit
an anerkannten Handelsplatzen oder im Freiverkehr notiert sind oder gehandelt werden) tatigen bzw.
eingehen.

Dieser Teilfonds kann vor allem in DFIs sowohl fiir Anlagezwecke als auch zum Zwecke eines
effizienten Portfoliomanagements/zu Absicherungszwecken anlegen, wobei in jedem Fall die
Bedingungen und Grenzen einzuhalten sind, die von der Zentralbank festgelegt wurden.
Geschifte in Bezug auf derivative Finanzinstrumente, an denen sich der Teilfonds beteiligt,
kénnen zu einem Hebeleffekt und zu spekulativen Positionen fiihren. Dies kann zu einem
héheren Volatilitits- und Risikoniveau fiihren, als wenn der Teilfonds nicht in DFIs anlegen
wiirde.

Zugrunde liegende Anlagen

Festverzinsliche Wertpapiere

Der Teilfonds legt in auf Euro lautenden und/oder in Euro abgesicherten festverzinslichen Wertpapieren
an, die von privaten oder offentlichen Emittenten (wozu samtliche politischen Unterabteilungen,
Regierungsstellen oder Einrichtungen von Regierungen gehdren) ausgegeben werden, sowie in
Commercial Paper, inflationsgebundenen Anleihen, fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln,
Unternehmensanleihen, Mortgage-Backed Securities und Asset-Backed Securities, die zum Zeitpunkt
des Erwerbs von einer international allgemein anerkannten Ratingagentur mit Investment Grade
bewertet wurden, oder die, falls sie nicht bewertet sind, von der Verwaltungsgesellschaft so
eingeschatzt werden, dass sie eine vergleichbare Qualitdt haben. Bei den festverzinslichen
Wertpapieren handelt es sich vor allem um Wertpapiere mit kurzer bis mittlerer Laufzeit. Die
Verwaltungsgesellschaft kann jedoch auch in festverzinsliche Wertpapiere mit langer Laufzeit anlegen,
um den Teilfonds gegeniber nachteiligen Marktbedingungen abzusichern oder nachteiligen
Marktbedingungen entsprechend zu begegnen.

Der Teilfonds kann aulRerdem in Wertpapieren anlegen, die nach Rule 144A ausgegeben worden sind
und bei denen es sich nach Meinung der Verwaltungsgesellschaft um Wertpapiere mit Investment-
Grade-Rating handelt.

Derivate

Der Teilfonds kann unter anderem in folgenden derivativen Finanzinstrumenten anlegen oder diese fur
Anlagezwecke verwenden: Swaps (einschlieBlich Total Return Swaps und Credit Default Swaps),
Optionen, Forwards, Futures, Futures-Kontrakte auf Finanzinstrumente sowie Optionen auf solche
Kontrakte und Optionsscheine im Hinblick auf jegliche Art von Finanzinstrumenten (einschlieR3lich
Anlagenzertifikate), Wertpapieren, Wertpapierkdérben, Wahrungen oder Indizes. Der Teilfonds kann
auch in inflationsindizierten Anleihen, Anleihen, die auf Ereignisse bezogen sind, und frei Gibertragbaren
strukturierten Schuldtiteln (die nicht gehebelt werden und die die Bedingungen und Kriterien, welche

190




die Zentralbank fiir eine Anlage in solche Schuldtitel vorschreibt, erflillen) anlegen oder diese fur
Anlagezwecke verwenden.

Der Teilfonds kann auferdem Techniken und Instrumente zum Zwecke des effizienten
Portfoliomanagements und/oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken einsetzen.

Eine Beschreibung der Techniken und Instrumente und der Arten von DFls sowie der Zwecke, fur
welche sie von einem Teilfonds eingesetzt werden kdnnen, findet sich in Anhang V dieses Prospekts.

Wertpapierfinanzierungsgeschéfte und Total Return Swaps

Der Teilfonds kann Wertpapierfinanzierungsgeschafte (Wertpapierleihe und
Pensionsgeschafte/umgekehrte Pensionsgeschafte, ,SFT“) sowie Total Return Swaps abschliefl3en.

Weitere Einzelheiten zu SFTs und Total Return Swaps befinden sich im Prospekt unter den
Uberschriften ,,Wertpapierfinanzierungsgeschifte und Total Return Swaps“, ,Vorgaben fiir

Gegenparteien“, ,,Verwaltung von Sicherheiten*“ und ,,Risikofaktoren®.

Organismen flr gemeinsame Anlagen

Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermdgens in OGAW und/oder alternativen
Investmentfonds (einschlieBlich bdrsengehandelter Fonds) anlegen, die die Anforderungen der
Zentralbank an fir OGAW erwerbbare Anlagen in Investmentfonds erfiillen und die im Wesentlichen
ahnliche Ziele und eine ahnliche Politik verfolgen kdnnen wie der Teilfonds beziehungsweise im
Wesentlichen keine ahnlichen Ziele und keine ahnliche Politik verfolgen kénnen wie der Teilfonds,
sofern die Verwaltungsgesellschaft der Meinung ist, dass eine solche Anlage insgesamt mit den Zielen
und dem Risikoprofil des Teilfonds im Einklang steht.

Bei den Organismen flr gemeinsame Anlagen, in die der Teilfonds anlegen kann, handelt es sich um
regulierte, offene Organismen fiir gemeinsame Anlagen, die gehebelt und/oder nicht gehebelt sein
kénnen. Alternative Investmentfonds, in die der Teilfonds anlegen kann, haben ihren Sitz in Irland, in
einem Mitgliedsstaat des EWR, im Vereinigten Kdnigreich, in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Jersey, Guernsey oder auf der Isle of Man oder, vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung durch die
Zentralbank, in bestimmten anderen Hoheitsgebieten.

Sonstige Anlagen

Der Teilfonds kann aulerdem in Geldmarktinstrumenten (wie oben beschrieben) anlegen und
zusatzliche liquide Vermogenswerte halten — einschlief3lich aber nicht beschrankt auf Zahlungsmittel,
Termineinlagen und Einlagenzertifikate, die weltweit an anerkannten Handelsplatzen notiert sind oder
gehandelt werden.

C. Typisches Anlegerprofil

Der CHALLENGE Euro Income Fund ist idealerweise flr Anleger geeignet, deren Anlageziele bei einem
kurz- bis mittelfristigen Anlagehorizont auf eine Wertzunahme ihrer Ersparnisse ausgerichtet sind und
die zur Erreichung dieses Anlageziels bereit sind, eine Anlagestrategie zu akzeptieren, die ein niedriges
Volatilitdts- und Risikoniveau bei der Verwaltung ihrer Ersparnisse beinhaltet.
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CHALLENGE International Income Fund

A. Anlageziel

Das Anlageziel des CHALLENGE International Income Fund ist eine kurz- bis mittelfristige
Kapitalwertsteigerung durch Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus weltweiten, hochwertigen
festverzinslichen Wertpapieren, die an anerkannten Handelsplatzen weltweit notiert sind und/oder
gehandelt werden, wahrend gleichzeitig die Schwankungen des Kapitalwerts eingeschrankt werden.

B. Anlagepolitik

Der Teilfonds kann Anlagen oder Engagement direkt oder indirekt durch DFls (die entweder weltweit
an anerkannten Handelsplatzen oder im Freiverkehr notiert sind oder gehandelt werden) tatigen bzw.
eingehen.

Dieser Teilfonds kann vor allem in DFIs sowohl fiir Anlagezwecke als auch zum Zwecke eines
effizienten Portfoliomanagements/zu Absicherungszwecken anlegen, wobei in jedem Fall die
Bedingungen und Grenzen einzuhalten sind, die von der Zentralbank festgelegt wurden.
Geschafte in Bezug auf derivative Finanzinstrumente, an denen sich der Teilfonds beteiligt,
konnen zu einem Hebeleffekt und zu spekulativen Positionen fiihren. Dies kann zu einem
héheren Volatilitidts- und Risikoniveau fiihren, als wenn der Teilfonds nicht in DFIs anlegen
wiirde.

Zugrunde liegende Anlagen

Festverzinsliche Wertpapiere

Der Teilfonds legt in festverzinslichen Wertpapieren an, die von privaten oder 6ffentlichen Emittenten
(wozu samtliche politischen Unterabteilungen, Regierungsstellen oder Einrichtungen von Regierungen
gehdren) ausgegeben werden, sowie in Commercial Paper, inflationsgebundene Anleihen, fest- und
variabel verzinsliche Schuldtitel, Unternehmensanleihen, Mortgage-Backed Securities und Asset-
Backed Securities, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer international allgemein anerkannten
Ratingagentur mit Investment Grade bewertet wurden, oder die, falls sie nicht bewertet sind, von der
Verwaltungsgesellschaft so eingeschatzt werden, dass sie eine vergleichbare Qualitat haben. Bei den
festverzinslichen Wertpapieren handelt es sich vor allem um Wertpapiere mit kurzer bis mittlerer
Laufzeit. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch auch in festverzinsliche Wertpapiere mit langer
Laufzeit anlegen, um den Teilfonds gegenilber nachteiligen Marktbedingungen abzusichern oder
nachteiligen Marktbedingungen entsprechend zu begegnen.

Der Teilfonds kann aulRerdem in Wertpapieren anlegen, die nach Rule 144A ausgegeben worden sind
und bei denen es sich nach Meinung der Verwaltungsgesellschaft um Wertpapiere mit Investment-
Grade-Rating handelt.

Der Teilfonds ist zudem berechtigt, in Schuldverschreibungen und darauf bezogene Wertpapiere in der
Volksrepublik China (,VRC®) zu investieren, die Uber Bond Connect auf dem chinesischen
Interbankenanleihenmarkt ((,China Interbank Bond Market® - ,CIBM*) gehandelt werden (wie im
Abschnitt ,Risikofaktoren®, Unterabschnitt ,Risiken im Zusammenhang mit dem China Interbank Bond
Market und Bond Connect® im Prospekt und Unterabschnitt ,China-Hongkong-Programm fur
gegenseitigen Marktzugang®“ im Folgenden naher erlautert).

Derivate

Der Teilfonds kann unter anderem in folgenden derivativen Finanzinstrumenten anlegen oder diese fiir
Anlagezwecke verwenden: Swaps (einschliellich Total Return Swaps und Credit Default Swaps),
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Optionen, Forwards, Futures, Futures-Kontrakte auf Finanzinstrumente sowie Optionen auf solche
Kontrakte und Optionsscheine im Hinblick auf jegliche Art von Finanzinstrumenten (einschlieRlich
Anlagenzertifikate), Wertpapieren, Wertpapierkorben, Wahrungen oder Indizes. Der Teilfonds kann
auch in inflationsindizierten Anleihen, Anleihen, die auf Ereignisse bezogen sind, und frei Ubertragbaren
strukturierten Schuldtiteln (die nicht gehebelt werden und die die Bedingungen und Kriterien, welche
die Zentralbank fiir eine Anlage in solche Schuldtitel vorschreibt, erfiillen) anlegen oder diese fir
Anlagezwecke verwenden.

Der Teilfonds kann auferdem Techniken und Instrumente zum Zwecke des effizienten
Portfoliomanagements und/oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken einsetzen.

Eine Beschreibung der Techniken und Instrumente und der Arten von DFIs sowie der Zwecke, fir
welche sie von einem Teilfonds eingesetzt werden kdnnen, findet sich in Anhang V dieses Prospekts.

Wertpapierfinanzierungsgeschéfte und Total Return Swaps

Der Teilfonds kann Wertpapierfinanzierungsgeschafte (Wertpapierleihe und
Pensionsgeschafte/lumgekehrte Pensionsgeschafte, ,SFT“) sowie Total Return Swaps abschliel3en.

Weitere Einzelheiten zu SFTs und Total Return Swaps befinden sich im Prospekt unter den
Uberschriften ,,Wertpapierfinanzierungsgeschafte und Total Return Swaps“, ,Vorgaben fiir

Gegenparteien“, ,,Verwaltung von Sicherheiten®“ und ,,Risikofaktoren®.

Organismen fur gemeinsame Anlagen

Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermdgens in OGAW und/oder alternativen
Investmentfonds (einschlieBlich bdrsengehandelter Fonds) anlegen, die die Anforderungen der
Zentralbank an fir OGAW erwerbbare Anlagen in Investmentfonds erfiillen und die im Wesentlichen
ahnliche Ziele und eine ahnliche Politik verfolgen kénnen wie der Teilfonds beziehungsweise im
Wesentlichen keine ahnlichen Ziele und keine ahnliche Politik verfolgen kénnen wie der Teilfonds,
sofern die Verwaltungsgesellschaft der Meinung ist, dass eine solche Anlage insgesamt mit den Zielen
und dem Risikoprofil des Teilfonds im Einklang steht.

Bei den Organismen fir gemeinsame Anlagen, in die der Teilfonds anlegen kann, handelt es sich um
regulierte, offene Organismen flir gemeinsame Anlagen, die gehebelt und/oder nicht gehebelt sein
kénnen. Alternative Investmentfonds, in die der Teilfonds anlegen kann, haben ihren Sitz in Irland, in
einem Mitgliedsstaat des EWR, im Vereinigten Kdnigreich, in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Jersey, Guernsey oder auf der Isle of Man oder, vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung durch die
Zentralbank, in bestimmten anderen Hoheitsgebieten.

Sonstige Anlagen

Der Teilfonds kann auferdem in Geldmarktinstrumenten (wie oben beschrieben) anlegen und
zusatzliche liquide Vermdgenswerte halten — einschlie3lich aber nicht beschrankt auf Zahlungsmittel,
Termineinlagen und Einlagenzertifikate, die weltweit an anerkannten Handelsplatzen notiert sind oder
gehandelt werden.
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China-Hongkong-Programm fiir gegenseitigen Marktzugang

Die Anteilsinhaber sollten beachten, dass der Teilfonds auch in Schuldverschreibungen und darauf
bezogene Wertpapiere in der VR China investieren kann, die Uber Bond Connect auf dem CIBM
gehandelt werden.

Vermoégenstrennung

Im Rahmen von Bond Connect sind die Vermdgenswerte in drei Ebenen Uber die Onshore- und
Offshore-Zentralverwahrer (,CSD*) getrennt voneinander aufgeteilt. Anleger, die Bond Connect nutzen,
mussen ihre Anleihen auf einem separaten Konto bei der Offshore-Verwahrstelle im Namen des
Endanlegers halten.

Die uber Bond Connect erworbenen Anleihen werden im Namen der HKMA Onshore bei der CCDC
gehalten. Die Investoren werden die wirtschaftlichen Eigentimer der Anleihen lber eine getrennte
Kontostruktur in der CMU in Hongkong sein.

Handelsanbindung

Die Teilnehmer von Bond Connect registrieren sich bei Handelsplatiformen wie Tradeweb und
Bloomberg, den elektronischen Offshore-Handelsplattformen von Bond Connect, die direkt mit CFETS
verbunden sind. Diese Plattformen ermdglichen den Handel mit ausgewiesenen Onshore Bond
Connect Market Makern unter Verwendung des Protokolls Request for Quotation (,RFQ®).

Die benannten Bond Connect Market Maker stellen (iber CFETS handelbare Preise zur Verfligung. Das
Angebot enthalt den vollen Betrag mit dem Clean Price, der Rendite bis zur Falligkeit und dem
effektiven Zeitraum fur die Antwort. Die Market Maker kdnnen es ablehnen, auf die Anfrage zu
reagieren, und kénnen das Angebot ablehnen, andern oder zurlickziehen, solange es nicht vom
potenziellen Kaufer akzeptiert wurde. Mit der Annahme des Angebots durch den potenziellen Kaufer
verlieren alle anderen Angebote automatisch ihre Glltigkeit. CFETS erstellt dann eine
Handelsbestatigung, mit der Market Maker, Kaufer, CFETS und Verwahrstelle die Abwicklung
vornehmen.

Transaktionsablauf flir Abrechnungsprozess und -anbindung

Die Abwicklung erfolgt iber die Abwicklungsverbindung zwischen der CMU in Hongkong und den
chinesischen Verwahrstellen (d. h. CCDC und SHCH) in der VR China.

Fur Lieferung gegen Zahlungsabwicklung:

- Die Abwicklungsanweisung muss im CCDC oder SHCH (je nach Standort der Anleihe) bis 14:00
Uhr HKZ (Ortszeit Hongkong) Uber CMU abgestimmt und bestétigt werden. Die Wertpapiere sind
fur das Handelsgeschéaft vorgesehen und durch das CCDC- oder SHCH-System gesperrt.

- Die Gegenpartei vom chinesischen Festland (der Kaufer) zahlt den Ausgleichsbetrag in Echtzeit
an die CMU.

- Nach 14:00 Uhr HKZ (Ortszeit Hongkong) nach Bestatigung durch die CMU, dass die Gelder
eingegangen sind, liefern CCDC oder SHCH die Wertpapiere an die Rentenhandler auf dem
chinesischen Festland und begleichen das Geld in Echtzeit auf ein Kassakonto. Die CMU wird den
ausstehenden Kassenbestand nach 17:00 Uhr HKZ (Ortszeit Hongkong) an die Unterdepotbanken
zur weiteren Gutschrift auf dem Konto der globalen Depotbank uiberweisen.

Spezifische Risiken sind unter der Uberschrift ,Risikofaktoren“ in den Unterabschnitten ,Risiken
hinsichtlich Investments in China“ und ,Risiken im Verbindung mit dem China Interbank Bond Market
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und Bond Connect” beschrieben, in denen auch die betreffenden Definitionen enthalten sind.
C. Typisches Anlegerprofil

Der CHALLENGE International Income Fund ist idealerweise fiir Anleger geeignet, deren Anlageziele
bei einem kurz- bis mittelfristigen Anlagehorizont auf eine Wertzunahme ihrer Ersparnisse ausgerichtet
sind und die zur Erreichung dieses Anlageziels bereit sind, eine Anlagestrategie zu akzeptieren, die ein
niedriges bis mittleres Volatilitdts- und Risikoniveau bei der Verwaltung ihrer Ersparnisse beinhaltet.
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CHALLENGE Euro Bond Fund
A. Anlageziel

Das Anlageziel des CHALLENGE Euro Bond Fund ist eine mittel- bis langfristige
Kapitalwertsteigerung durch Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus weltweiten, hochwertigen
festverzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten oder in Euro abgesichert sind und an anerkannten
Handelsplatzen weltweit notiert sind und/oder gehandelt werden, wahrend gleichzeitig die
Schwankungen des Kapitalwerts eingeschrankt werden.

B. Anlagepolitik

Der Teilfonds kann Anlagen oder Engagement direkt oder indirekt durch DFls (die entweder weltweit
an anerkannten Handelsplatzen oder im Freiverkehr notiert sind oder gehandelt werden) tatigen bzw.
eingehen.

Dieser Teilfonds kann vor allem in DFIs sowohl fiir Anlagezwecke als auch zum Zwecke eines
effizienten Portfoliomanagements/zu Absicherungszwecken anlegen, wobei in jedem Fall die
Bedingungen und Grenzen einzuhalten sind, die von der Zentralbank festgelegt wurden.
Geschifte in Bezug auf derivative Finanzinstrumente, an denen sich der Teilfonds beteiligt,
kénnen zu einem Hebeleffekt und zu spekulativen Positionen fiihren. Dies kann zu einem
héheren Volatilitits- und Risikoniveau fiihren, als wenn der Teilfonds nicht in DFIs anlegen
wiirde.

Zugrunde liegende Anlagen

Festverzinsliche Wertpapiere

Der Teilfonds legt in auf Euro lautenden und/oder in Euro abgesicherten festverzinslichen Wertpapieren
an, die von privaten oder offentlichen Emittenten (wozu samtliche politischen Unterabteilungen,
Regierungsstellen oder Einrichtungen von Regierungen gehdren) ausgegeben werden, sowie in
variabel verzinslichen Schuldtiteln, Unternehmensanleihen, Mortgage-Backed Securities und Asset-
Backed Securities, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer international allgemein anerkannten
Ratingagentur Gberwiegend mit Investment Grade bewertet wurden, oder die, falls sie nicht bewertet
sind, von der Verwaltungsgesellschaft so eingeschatzt werden, dass sie eine vergleichbare Qualitat
haben. Bei den festverzinslichen Wertpapieren handelt es sich vor allem um Wertpapiere mit kurzer bis
mittlerer Laufzeit. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch auch in festverzinsliche Wertpapiere mit
langer Laufzeit anlegen, um den Teilfonds gegenlber nachteiligen Marktbedingungen abzusichern oder
nachteiligen Marktbedingungen entsprechend zu begegnen.

Der Teilfonds kann aulRerdem in Wertpapieren anlegen, die nach Rule 144A ausgegeben worden sind
und bei denen es sich nach Meinung der Verwaltungsgesellschaft um Wertpapiere mit Investment-
Grade-Rating handelt.

Derivate

Der Teilfonds kann unter anderem in folgenden derivativen Finanzinstrumenten anlegen oder diese fiir
Anlagezwecke verwenden: Swaps (einschliellich Total Return Swaps und Credit Default Swaps),
Optionen, Forwards, Futures, Futures-Kontrakte auf Finanzinstrumente sowie Optionen auf solche
Kontrakte und Optionsscheine im Hinblick auf jegliche Art von Finanzinstrumenten (einschlieRlich
Anlagenzertifikate), Wertpapieren, Wertpapierkdérben, Wahrungen oder Indizes. Der Teilfonds kann
auch in inflationsindizierten Anleihen, Anleihen, die auf Ereignisse bezogen sind, und frei Gbertragbaren
strukturierten Schuldtiteln (die nicht gehebelt werden und die die Bedingungen und Kriterien, welche
die Zentralbank fur eine Anlage in solche Schuldtitel vorschreibt, erflllen) anlegen oder diese fir
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Anlagezwecke verwenden.

Der Teilfonds kann aufRerdem Techniken und Instrumente zum Zwecke des effizienten
Portfoliomanagements und/oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken einsetzen.

Eine Beschreibung der Techniken und Instrumente und der Arten von DFls sowie der Zwecke, fir
welche sie von einem Teilfonds eingesetzt werden kdnnen, findet sich in Anhang V dieses Prospekts.

Der Teilfonds kann durch den Einsatz von DFIs Long-Positionen und synthetische Short-Positionen
einnehmen, in der Regel zur dynamischen Anpassung der Duration (Zinssensitivitat) des
Teilfonds. Der Prozentsatz des erwarteten Maximalwertes dieser Long-Positionen Uber Derivate
betragt 300 % und der erwartete Maximalwert der absoluten Werte der Short-Positionen 300 %, der
sich aus der Summe der Nominalwerte der eingesetzten Derivate ergibt. Die tatsachlichen Werte
hangen von den jeweiligen Marktbedingungen ab und kdnnen diese Grenzwerte Ubersteigen. Solche
Long- und Short-Positionen kénnen Uber die Anlageklassen hinweg eingegangen werden, wie es die
Anlagepolitik des Teilfonds vorgibt. Das Risiko wird im Rahmen der Bedingungen des integralen
Risikomanagements des Teilfonds begrenzt.

Der Teilfonds nutzt die Methode des absoluten Value at Risk (VaR), um das mit den Derivaten
verbundene Gesamtrisiko zu messen. Der VaR des Teilfonds, gemessen anhand einer 20-tagigen
Haltedauer betragt mit einem 99%igen Konfidenzniveau nicht mehr als 20 % des Nettoinventarwerts
des Teilfonds. Der erwartete Hebelungsgrad des Teilfonds, welcher als die Summe des Nominalwertes
der eingesetzten Derivate berechnet wird, betragt zwischen 0 % und 1500 % des Nettoinventarwertes
des Teilfonds, wobei héhere Hebelungsgrade mdglich sind.

Wertpapierfinanzierungsgeschéfte und Total Return Swaps

Der Teilfonds kann Wertpapierfinanzierungsgeschafte (Wertpapierleihe und
Pensionsgeschafte/umgekehrte Pensionsgeschafte, ,SFT“) sowie Total Return Swaps abschliefl3en.

Weitere Einzelheiten zu SFTs und Total Return Swaps befinden sich im Prospekt unter den
Uberschriften ,,Wertpapierfinanzierungsgeschafte und Total Return Swaps“, ,Vorgaben fiir

Gegenparteien“, ,,Verwaltung von Sicherheiten®“ und ,,Risikofaktoren®.

Organismen fiir gemeinsame Anlagen

Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermdgens in OGAW und/oder alternativen
Investmentfonds (einschlieBlich bdrsengehandelter Fonds) anlegen, die die Anforderungen der
Zentralbank an fir OGAW erwerbbare Anlagen in Investmentfonds erfiillen und die im Wesentlichen
ahnliche Ziele und eine ahnliche Politik verfolgen kénnen wie der Teilfonds beziehungsweise im
Wesentlichen keine &hnlichen Ziele und keine ahnliche Politik verfolgen kénnen wie der Teilfonds,
sofern die Verwaltungsgesellschaft der Meinung ist, dass eine solche Anlage insgesamt mit den Zielen
und dem Risikoprofil des Teilfonds im Einklang steht.

197




Bei den Organismen fiir gemeinsame Anlagen, in die der Teilfonds anlegen kann, handelt es sich um
regulierte, offene Organismen fiir gemeinsame Anlagen, die gehebelt und/oder nicht gehebelt sein
kénnen. Alternative Investmentfonds, in die der Teilfonds anlegen kann, haben ihren Sitz in Irland, in
einem Mitgliedsstaat des EWR, im Vereinigten Kdnigreich, in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Jersey, Guernsey oder auf der Isle of Man oder, vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung durch die
Zentralbank, in bestimmten anderen Hoheitsgebieten.

Sonstige Anlagen

Der Teilfonds kann auflerdem in Geldmarktinstrumenten (wie oben beschrieben) anlegen und
zusatzliche liquide Vermdgenswerte halten — einschlie3lich aber nicht beschrankt auf Zahlungsmittel,
Termineinlagen und Einlagenzertifikate, die weltweit an anerkannten Handelsplatzen notiert sind oder
gehandelt werden.

C. Typisches Anlegerprofil

Der CHALLENGE Euro Bond Fund ist idealerweise fiir Anleger geeignet, deren Anlageziele bei einem
mittel- bis langfristigen Anlagehorizont auf eine Wertzunahme ihrer Ersparnisse ausgerichtet sind und
die zur Erreichung dieses Anlageziels bereit sind, eine Anlagestrategie zu akzeptieren, die ein mittleres
bis hohes Volatilitats- und Risikoniveau bei der Verwaltung ihrer Ersparnisse beinhaltet.
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CHALLENGE International Bond Fund

A. Anlageziel

Das Anlageziel des CHALLENGE International Bond Fund ist eine mittel- bis langfristige
Kapitalwertsteigerung durch Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus weltweiten, hochwertigen
festverzinslichen Wertpapieren, die an anerkannten Handelsplatzen weltweit notiert sind und/oder
gehandelt werden, wahrend gleichzeitig die Schwankungen des Kapitalwerts eingeschrankt werden.

B. Anlagepolitik

Der Teilfonds kann Anlagen oder Engagement direkt oder indirekt durch DFls (die entweder weltweit
an anerkannten Handelsplatzen oder im Freiverkehr notiert sind oder gehandelt werden) tatigen bzw.
eingehen.

Dieser Teilfonds kann vor allem in DFIs sowohl fiir Anlagezwecke als auch zum Zwecke eines
effizienten Portfoliomanagements/zu Absicherungszwecken anlegen, wobei in jedem Fall die
Bedingungen und Grenzen einzuhalten sind, die von der Zentralbank festgelegt wurden.
Geschaéfte in Bezug auf derivative Finanzinstrumente, an denen sich der Teilfonds beteiligt,
koénnen zu einem Hebeleffekt und zu spekulativen Positionen fiihren. Dies kann zu einem
héheren Volatilitits- und Risikoniveau fiihren, als wenn der Teilfonds nicht in DFIs anlegen
wiirde.

Zugrunde liegende Anlagen

Festverzinsliche Wertpapiere

Der Teilfonds legt in festverzinsliche Wertpapiere an, die von privaten oder &ffentlichen Emittenten
(wozu samtliche politischen Unterabteilungen, Regierungsstellen oder Einrichtungen von Regierungen
gehdren) ausgegeben werden, sowie in variabel verzinsliche Schuldtitel, Unternehmensanleihen,
Mortgage-Backed Securities und Asset-Backed Securities, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer
international allgemein anerkannten Ratingagentur Uberwiegend mit Investment Grade bewertet
wurden, oder die, falls sie nicht bewertet sind, von der Verwaltungsgesellschaft so eingeschatzt werden,
dass sie eine vergleichbare Qualitat haben. Bei den festverzinslichen Wertpapieren handelt es sich vor
allem um Wertpapiere mit kurzer bis mittlerer Laufzeit. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch auch
in festverzinsliche Wertpapiere mit langer Laufzeit anlegen, um den Teilfonds gegentiber nachteiligen
Marktbedingungen abzusichern oder nachteiligen Marktbedingungen entsprechend zu begegnen.

Der Teilfonds kann aulRerdem in Wertpapieren anlegen, die nach Rule 144A ausgegeben worden sind
und bei denen es sich nach Meinung der Verwaltungsgesellschaft um Wertpapiere mit Investment-
Grade-Rating handelt.

Der Teilfonds ist zudem berechtigt, in Schuldverschreibungen und darauf bezogene Wertpapiere in der
Volksrepublik China (,VRC®) zu investieren, die Uber Bond Connect auf dem chinesischen
Interbankenanleihenmarkt ((,China Interbank Bond Market‘ - ,CIBM®) gehandelt werden (wie im
Abschnitt ,Risikofaktoren®, Unterabschnitt ,Risiken im Zusammenhang mit dem China Interbank Bond
Market und Bond Connect® im Prospekt und Unterabschnitt ,China-Hongkong-Programm fir
gegenseitigen Marktzugang®“ im Folgenden naher erlautert).
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Derivate

Der Teilfonds kann unter anderem in folgenden derivativen Finanzinstrumenten anlegen oder diese fiir
Anlagezwecke verwenden: Swaps (einschliellich Total Return Swaps und Credit Default Swaps),
Optionen, Forwards, Futures, Futures-Kontrakte auf Finanzinstrumente sowie Optionen auf solche
Kontrakte und Optionsscheine im Hinblick auf jegliche Art von Finanzinstrumenten (einschlieRlich
Anlagenzertifikate), Wertpapieren, Wertpapierkdrben, Wahrungen oder Indizes. Der Teilfonds kann
auch in inflationsindizierten Anleihen, Anleihen, die auf Ereignisse bezogen sind, und frei Gbertragbaren
strukturierten Schuldtiteln (die nicht gehebelt werden und die die Bedingungen und Kriterien, welche
die Zentralbank fiir eine Anlage in solche Schuldtitel vorschreibt, erfiillen) anlegen oder diese fir
Anlagezwecke verwenden.

Der Teilfonds kann auerdem Techniken und Instrumente zum Zwecke des effizienten
Portfoliomanagements und/oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken einsetzen.

Eine Beschreibung der Techniken und Instrumente und der Arten von DFIs sowie der Zwecke, fir
welche sie von einem Teilfonds eingesetzt werden kdnnen, findet sich in Anhang V dieses Prospekts.

Der Teilfonds nutzt die Methode des absoluten Value at Risk (VaR), um das mit den Derivaten
verbundene Gesamtrisiko zu messen. Der VaR des Teilfonds, gemessen anhand einer 20-tagigen
Haltedauer betragt mit einem 99%igen Konfidenzniveau nicht mehr als 20 % des Nettoinventarwerts
des Teilfonds. Der erwartete Hebelungsgrad des Teilfonds, welcher als die Summe des Nominalwertes
der eingesetzten Derivate berechnet wird, betragt zwischen 0 % und 400 % des Nettoinventarwertes
des Teilfonds, wobei héhere Hebelungsgrade mdglich sind.

Wertpapierfinanzierungsgeschéfte und Total Return Swaps

Der Teilfonds kann Wertpapierfinanzierungsgeschéafte (Wertpapierleihe und
Pensionsgeschafte/umgekehrte Pensionsgeschafte, ,SFT“) sowie Total Return Swaps abschliefl3en.

Weitere Einzelheiten zu SFTs und Total Return Swaps befinden sich im Prospekt unter den
Uberschriften ,,Wertpapierfinanzierungsgeschifte und Total Return Swaps“, ,Vorgaben fiir

Gegenparteien“, ,,Verwaltung von Sicherheiten®“ und ,,Risikofaktoren®.

Organismen fiir gemeinsame Anlagen

Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermdgens in OGAW und/oder alternativen
Investmentfonds (einschlieBlich bdrsengehandelter Fonds) anlegen, die die Anforderungen der
Zentralbank an fir OGAW erwerbbare Anlagen in Investmentfonds erfiillen und die im Wesentlichen
ahnliche Ziele und eine ahnliche Politik verfolgen kénnen wie der Teilfonds beziehungsweise im
Wesentlichen keine ahnlichen Ziele und keine ahnliche Politik verfolgen kénnen wie der Teilfonds,
sofern die Verwaltungsgesellschaft der Meinung ist, dass eine solche Anlage insgesamt mit den Zielen
und dem Risikoprofil des Teilfonds im Einklang steht.

Bei den Organismen fir gemeinsame Anlagen, in die der Teilfonds anlegen kann, handelt es sich um
regulierte, offene Organismen fiir gemeinsame Anlagen, die gehebelt und/oder nicht gehebelt sein
kénnen. Alternative Investmentfonds, in die der Teilfonds anlegen kann, haben ihren Sitz in Irland, in
einem Mitgliedsstaat des EWR, im Vereinigten Kdnigreich, in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Jersey, Guernsey oder auf der Isle of Man oder, vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung durch die
Zentralbank, in bestimmten anderen Hoheitsgebieten.

Sonstige Anlagen

Der Teilfonds kann aulerdem in Geldmarktinstrumenten (wie oben beschrieben) anlegen und
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zusatzliche liquide Vermdgenswerte halten — einschlie3lich aber nicht beschrankt auf Zahlungsmittel,
Termineinlagen und Einlagenzertifikate, die weltweit an anerkannten Handelsplatzen notiert sind oder
gehandelt werden.

China-Hongkong-Programm fiir gegenseitigen Marktzugang

Die Anteilsinhaber sollten beachten, dass der Teilfonds auch in Schuldverschreibungen und darauf
bezogene Wertpapiere in der VR China investieren kann, die Uber Bond Connect auf dem CIBM
gehandelt werden.

Vermoégenstrennung

Im Rahmen von Bond Connect sind die Vermogenswerte in drei Ebenen Uber die Onshore- und
Offshore-Zentralverwahrer (,CSD*) getrennt voneinander aufgeteilt. Anleger, die Bond Connect nutzen,
mussen ihre Anleihen auf einem separaten Konto bei der Offshore-Verwahrstelle im Namen des
Endanlegers halten.

Die uber Bond Connect erworbenen Anleihen werden im Namen der HKMA Onshore bei der CCDC
gehalten. Die Investoren werden die wirtschaftlichen Eigentimer der Anleihen lber eine getrennte
Kontostruktur in der CMU in Hongkong sein.

Handelsanbindung

Die Teilnehmer von Bond Connect registrieren sich bei Handelsplatiformen wie Tradeweb und
Bloomberg, den elektronischen Offshore-Handelsplattformen von Bond Connect, die direkt mit CFETS
verbunden sind. Diese Plattformen ermdglichen den Handel mit ausgewiesenen Onshore Bond
Connect Market Makern unter Verwendung des Protokolls Request for Quotation (,RFQ®).

Die benannten Bond Connect Market Maker stellen (iber CFETS handelbare Preise zur Verfligung. Das
Angebot enthalt den vollen Betrag mit dem Clean Price, der Rendite bis zur Falligkeit und dem
effektiven Zeitraum fur die Antwort. Die Market Maker kdnnen es ablehnen, auf die Anfrage zu
reagieren, und kénnen das Angebot ablehnen, andern oder zurlickziehen, solange es nicht vom
potenziellen Kaufer akzeptiert wurde. Mit der Annahme des Angebots durch den potenziellen Kaufer
verlieren alle anderen Angebote automatisch ihre Glltigkeit. CFETS erstellt dann eine
Handelsbestatigung, mit der Market Maker, Kaufer, CFETS und Verwahrstelle die Abwicklung
vornehmen.

Transaktionsablauf flir Abrechnungsprozess und -anbindung

Die Abwicklung erfolgt iber die Abwicklungsverbindung zwischen der CMU in Hongkong und den
chinesischen Verwahrstellen (d. h. CCDC und SHCH) in der VR China.

Fur Lieferung gegen Zahlungsabwicklung:

- Die Abwicklungsanweisung muss im CCDC oder SHCH (je nach Standort der Anleihe) bis 14:00
Uhr HKZ (Ortszeit Hongkong) Uber CMU abgestimmt und bestatigt werden. Die Wertpapiere sind
fir das Handelsgeschaft vorgesehen und durch das CCDC- oder SHCH-System gesperrt.

- Die Gegenpartei vom chinesischen Festland (der Kaufer) zahlt den Ausgleichsbetrag in Echtzeit
an die CMU.

- Nach 14:00 Uhr HKZ (Ortszeit Hongkong) nach Bestatigung durch die CMU, dass die Gelder
eingegangen sind, liefern CCDC oder SHCH die Wertpapiere an die Rentenhandler auf dem
chinesischen Festland und begleichen das Geld in Echtzeit auf ein Kassakonto. Die CMU wird den
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ausstehenden Kassenbestand nach 17:00 Uhr HKZ (Ortszeit Hongkong) an die Unterdepotbanken
zur weiteren Gutschrift auf dem Konto der globalen Depotbank tberweisen.

Spezifische Risiken sind unter der Uberschrift ,Risikofaktoren“ in den Unterabschnitten ,Risiken
hinsichtlich Investments in China“ und ,Risiken im Verbindung mit dem China Interbank Bond Market
und Bond Connect® beschrieben, in denen auch die betreffenden Definitionen enthalten sind.

C. Typisches Anlegerprofil

Der CHALLENGE International Bond Fund ist idealerweise fur Anleger geeignet, deren Anlageziele
bei einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont auf eine Wertzunahme ihrer Ersparnisse
ausgerichtet sind und die zur Erreichung dieses Anlageziels bereit sind, ein mittleres bis hohes
Volatilitdts- und Risikoniveau bei der Verwaltung ihrer Ersparnisse zu akzeptieren.
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CHALLENGE International Equity Fund

A. Anlageziel

Das Anlageziel des CHALLENGE International Equity Fund ist eine langfristige
Kapitalwertsteigerung in erster Linie durch die Anlage oder ein Engagement (sowohl long als
auch short) auf globaler Basis in einem diversifizierten Portfolio aus Aktien, aktienbezogenen
Wertpapieren und Wahrungen wie nachstehend beschrieben, die weltweit an anerkannten
Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden.

B. Anlagepolitik

Der Teilfonds kann Anlagen oder Engagement direkt oder indirekt durch DFls (die entweder weltweit
an anerkannten Handelsplatzen oder im Freiverkehr notiert sind oder gehandelt werden) tatigen bzw.
eingehen.

Dieser Teilfonds kann vor allem in DFIs sowohl fiir Anlagezwecke als auch zum Zwecke eines
effizienten Portfoliomanagements/zu Absicherungszwecken anlegen, wobei in jedem Fall die
Bedingungen und Grenzen einzuhalten sind, die von der Zentralbank festgelegt wurden.
Geschifte in Bezug auf derivative Finanzinstrumente, an denen sich der Teilfonds beteiligt,
kénnen zu einem Hebeleffekt und zu spekulativen Positionen fiihren. Dies kann zu einem
héheren Volatilitits- und Risikoniveau fiihren, als wenn der Teilfonds nicht in DFIs anlegen
wiirde.

Da der Teilfonds in Wertpapieren aus Schwellenmérkten und Optionsscheinen anlegen kann,
kann mit einer Anlage in diesen Teilfonds ein héheres Risiko verbunden sein, als wenn der
Teilfonds nicht in Wertpapieren aus Schwellenmérkten und Optionsscheinen anlegen wiirde.
Eine Anlage in diesen Teilfonds sollte keinen wesentlichen Anteil eines Anlageportfolios
darstellen und ist méglicherweise nicht fiir alle Anleger geeignet.

Allokation/Strategien

Der Teilfonds wird U(blicherweise versuchen, sein Engagement in Aktien, aktienbezogenen
Wertpapieren und Wahrungen beizubehalten. Die Verwaltungsgesellschaft ist jedoch jederzeit flexibel
— nicht nur in Bezug auf die strategische Allokation, sondern auch im Hinblick auf die Einnahme von
opportunistischen oder risikoarmen Positionen und/oder wenn sie versucht, den Teilfonds gegenuiber
negativen Marktentwicklungen abzusichern oder solchen negativen Marktentwicklungen entsprechend
zu begegnen. Unter diesen Umstanden kann sich das Engagement des Teilfonds in Bezug auf Aktien,
aktienbezogenen Wertpapieren und Wahrungen aulRerhalb des normalen Bereichs bewegen.

Der Teilfonds kann beabsichtigen, sein Vermégen taktisch entsprechend in Strategien anzulegen, die
nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt die besten Mdéglichkeiten in
einem bestimmten Markt oder Bereich bieten. Diese Strategien kénnen unter anderem Long-only-
Strategien, Long-only-plus-leverage-Strategien und Long-/Short-Strategien und Wéhrungsstrategien
sein.

Der Teilfonds unterliegt keinen Diversifikationsanforderungen in Bezug auf geografische Zonen,
Marktsektoren oder Wahrungen und kann daher seine Anlagen in allen geografischen Zonen,
Marktsektoren und/oder Wahrungen konzentrieren. Der Teilfonds kann dementsprechend in
Schwellenmarkten sowie Emittenten und Wahrungen aus Schwellenmarkten anlegen oder in Bezug
auf diese ein Engagement eingehen, unter der Voraussetzung, dass nicht mehr als 5 % des
Nettovermdgens des Teilfonds in in Russland gehandelte Wertpapiere angelegt werden.

Da der Teilfonds Positionen durch DFIs einnehmen kann, kann dies dazu flihren, dass der Teilfonds zu
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einem bestimmten Zeitpunkt — um diese Engagements zu stiitzen — vollstandig in Zahlungsmitteln oder
kurzfristigen Geldmarktinstrumenten (einschliel3lich Schatzwechsel, Einlagenzertifikate, fest- und
variabel verzinsliche Wertpapiere, einschlieBlich Schuldverschreibungen und Anleihen von
Unternehmen) angelegt ist, die von staatlichen, Uberstaatlichen Institutionen und/oder Unternehmen
ausgegeben werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs Uber ein Investment-Grade-Rating von einer
allgemein anerkannten internationalen Ratingagentur verfligen.

Der Teilfonds wird, wie oben beschrieben, normalerweise vor allem in Aktien, aktienbezogenen
Wertpapieren und Wahrungen anlegen. Ist die Verwaltungsgesellschaft jedoch der Meinung, dass sich
der Wert der Vermogenswerte, in die der Teilfonds angelegt hat, aufgrund der Marktbedingungen
verringern kénnte, so kann die Verwaltungsgesellschaft versuchen, opportunistische oder risikoarme
Positionen einzunehmen, und/oder versuchen, diesen Wert abzusichern oder den nachteiligen
Marktbedingungen zu begegnen, indem sie kurzfristige Geldmarktinstrumente (wie oben beschrieben)
kauft, die weltweit an anerkannten Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden, oder durch DFls
Absicherungsgeschafte eingeht.

Zugrunde liegende Anlagen

Aktien/aktienbezogene Wertpapiere

Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschlieBlich, aber nicht beschrankt auf Genussscheine,
Wandelanleihen und Optionsscheine) sowie Indizes, in welche der Teilfonds anlegen oder in Bezug auf
die der Teilfonds ein Engagement eingehen kann, kdbnnen weltweit an anerkannten Handelsplatzen
notiert sein oder gehandelt werden.

Derivate

Der Teilfonds kann unter anderem in folgende DFI anlegen oder diese fir Anlagezwecke einsetzen:
Swaps (einschlieBlich Total Return Swaps), Optionen, Forwards, Futures, Terminkontrakte in Bezug auf
Finanzinstrumente sowie Optionen auf solche Kontrakte und Optionsscheine im Hinblick auf jegliche
Art von Finanzinstrumenten (einschliellich Investmentzertifikate), Wertpapiere, Wertpapierkorbe,
Wahrungen oder Indizes.

Der Teilfonds kann auflerdem Techniken und Instrumente zum Zwecke des effizienten
Portfoliomanagements und/oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken einsetzen.

Eine Beschreibung der Techniken und Instrumente und der Arten von DFIs sowie der Zwecke, fir
welche sie von einem Teilfonds eingesetzt werden kdnnen, findet sich in Anhang V dieses Prospekts.

Wertpapierfinanzierungsgeschéfte und Total Return Swaps

Der Teilfonds kann Wertpapierfinanzierungsgeschafte (Wertpapierleihe und
Pensionsgeschafte/umgekehrte Pensionsgeschafte, ,SFT“) sowie Total Return Swaps abschliefl3en.

Weitere Einzelheiten zu SFTs und Total Return Swaps befinden sich im Prospekt unter den
Uberschriften ,,Wertpapierfinanzierungsgeschifte und Total Return Swaps*“, ,Vorgaben fiir

Gegenparteien“, ,,Verwaltung von Sicherheiten®“ und ,,Risikofaktoren®.

Wahrungstransaktionen

Der Teilfonds kann sich aktiv an Wahrungstransaktionen beteiligen und unter anderem
Devisentermingeschafte, Devisenkassageschafte oder Devisen-Futures auf spekulativer Basis (das
heifl3t ohne eine Verbindung zu den Wahrungspositionen innerhalb des Teilfonds) abschliel3en
und/oder das Engagement in Bezug auf Wahrungen andern. Der Teilfonds kann in Bezug auf
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Wahrungen Long- und Short-Positionen eingehen und dadurch versuchen, von Anderungen des
relativen Werts der Wahrungen zu profitieren. Der Teilfonds kann diese Strategie sowohl fir
Wahrungen der Industrie- als auch der Schwellenmarkte einsetzen.

Organismen fur gemeinsame Anlagen

Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermdgens in OGAW und/oder alternativen
Investmentfonds (einschlieBlich bdrsengehandelter Fonds) anlegen, die die Anforderungen der
Zentralbank an fir OGAW erwerbbare Anlagen in Investmentfonds erfiillen und die im Wesentlichen
ahnliche Ziele und eine ahnliche Politik verfolgen kénnen wie der Teilfonds beziehungsweise im
Wesentlichen keine &hnlichen Ziele und keine ahnliche Politik verfolgen kénnen wie der Teilfonds,
sofern die Verwaltungsgesellschaft der Meinung ist, dass eine solche Anlage insgesamt mit den Zielen
und dem Risikoprofil des Teilfonds im Einklang steht.

Bei den Organismen fir gemeinsame Anlagen, in die der Teilfonds anlegen kann, handelt es sich um
regulierte, offene Organismen fiir gemeinsame Anlagen, die gehebelt und/oder nicht gehebelt sein
kénnen. Alternative Investmentfonds, in die der Teilfonds anlegen kann, haben ihren Sitz in Irland, in
einem Mitgliedsstaat des EWR, im Vereinigten Kdnigreich, in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Jersey, Guernsey oder auf der Isle of Man oder, vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung durch die
Zentralbank, in bestimmten anderen Hoheitsgebieten.

REITs

Der Teilfonds kann auch in REITs anlegen. REITs sind gepoolte Anlagevehikel, die in
ertraggenerierenden Immobilien oder in Grundstlickskrediten anlegen, die an weltweit anerkannten
Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden. Es ist nicht vorgesehen, dass die Anlage in REITs
einen wesentlichen Teil des Portfolios des Teilfonds ausmachen wird.

Sonstige Anlagen

Der Teilfonds kann aulerdem in Geldmarktinstrumenten (wie oben beschrieben) anlegen und
zusatzliche liquide Vermdgenswerte halten — einschlie3lich aber nicht beschrankt auf Zahlungsmittel,
Termineinlagen und Einlagenzertifikate, die weltweit an anerkannten Handelsplatzen notiert sind oder
gehandelt werden.

C. Typisches Anlegerprofil

Der CHALLENGE International Equity Fund ist idealerweise flr Anleger geeignet, deren Anlageziele
bei einem langfristigen Anlagehorizont auf eine Wertzunahme ihrer Ersparnisse ausgerichtet sind und
die zur Erreichung dieses Anlageziels bereit sind, eine Anlagestrategie zu akzeptieren, die ein hohes
Volatilitdts- und Risikoniveau bei der Verwaltung ihrer Ersparnisse beinhaltet.
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CHALLENGE Global Smaller Cap Equity Fund

A. Anlageziel

Das Anlageziel des Challenge Global Smaller Cap Equity Fund ist eine langfristige
Kapitalwertsteigerung in erster Linie durch die Anlage oder ein Engagement (sowohl long als
auch short) auf globaler Basis in einem diversifizierten Portfolio aus Aktien und
aktienbezogenen Wertpapieren (in erster Linie Wert mit kleiner und mittlerer
Marktkapitalisierung) sowie Wahrungen wie nachstehend beschrieben, die weltweit an
anerkannten Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden.

B. Anlagepolitik

Der Teilfonds kann Anlagen oder Engagement direkt oder indirekt durch DFls (die entweder weltweit
an anerkannten Handelsplatzen oder im Freiverkehr notiert sind oder gehandelt werden) tatigen bzw.
eingehen.

Dieser Teilfonds kann vor allem in DFIs sowohl fiir Anlagezwecke als auch zum Zwecke eines
effizienten Portfoliomanagements/zu Absicherungszwecken anlegen, wobei in jedem Fall die
Bedingungen und Grenzen einzuhalten sind, die von der Zentralbank festgelegt wurden.
Geschifte in Bezug auf derivative Finanzinstrumente, an denen sich der Teilfonds beteiligt,
konnen zu einem Hebeleffekt und zu spekulativen Positionen fiihren. Dies kann zu einem
héheren Volatilitits- und Risikoniveau fiihren, als wenn der Teilfonds nicht in DFIs anlegen
wiirde.

Da der Teilfonds in Wertpapieren aus Schwellenmérkten und Optionsscheinen anlegen kann,
kann mit einer Anlage in diesen Teilfonds ein héheres Risiko verbunden sein, als wenn der
Teilfonds nicht in Wertpapieren aus Schwellenmérkten und Optionsscheinen anlegen wiirde.
Eine Anlage in diesen Teilfonds solite keinen wesentlichen Anteil eines Anlageportfolios
darstellen und ist méglicherweise nicht fiir alle Anleger geeignet.

Allokation/Strategien

Der Teilfonds wird Ublicherweise versuchen, sein Engagement in Aktien, aktienbezogenen
Wertpapieren und Wahrungen beizubehalten. Die Verwaltungsgesellschaft ist jedoch jederzeit flexibel
— nicht nur in Bezug auf die strategische Allokation, sondern auch im Hinblick auf die Einnahme von
opportunistischen oder risikoarmen Positionen und/oder wenn sie versucht, den Teilfonds gegenuiber
negativen Marktentwicklungen abzusichern oder solchen negativen Marktentwicklungen entsprechend
zu begegnen. Unter diesen Umstanden kann sich das Engagement des Teilfonds in Bezug auf Aktien,
aktienbezogenen Wertpapieren und Wahrungen aulRerhalb des normalen Bereichs bewegen.

Der Teilfonds kann beabsichtigen, sein Vermégen taktisch entsprechend in Strategien anzulegen, die
nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt die besten Méglichkeiten in
einem bestimmten Markt oder Bereich bieten. Diese Strategien kénnen unter anderem Long-only-
Strategien, Long-only-plus-leverage-Strategien und Long-/Short-Strategien und Wéhrungsstrategien
sein.

Der Teilfonds unterliegt keinen Diversifikationsanforderungen in Bezug auf geografische Zonen,
Marktsektoren oder Wahrungen und kann daher seine Anlagen in allen geografischen Zonen,
Marktsektoren und/oder Wahrungen konzentrieren. Der Teilfonds kann dementsprechend in
Schwellenmarkten sowie Emittenten und Wahrungen aus Schwellenmarkten anlegen oder in Bezug
auf diese ein Engagement eingehen, unter der Voraussetzung, dass nicht mehr als 5 % des
Nettovermdgens des Teilfonds in in Russland gehandelte Wertpapiere angelegt werden.
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Da der Teilfonds Positionen durch DFls einnehmen kann, kann dies dazu fiihren, dass der Teilfonds zu
einem bestimmten Zeitpunkt — um diese Engagements zu stitzen — vollstandig in Zahlungsmitteln oder
kurzfristigen Geldmarktinstrumenten (einschliel3lich Schatzwechsel, Einlagenzertifikate, fest- und
variabel verzinsliche Wertpapiere, einschlieBlich Schuldverschreibungen und Anleihen von
Unternehmen) angelegt ist, die von staatlichen, Uberstaatlichen Institutionen und/oder Unternehmen
ausgegeben werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs Uber ein Investment-Grade-Rating von einer
allgemein anerkannten internationalen Ratingagentur verfugen.

Der Teilfonds wird, wie oben beschrieben, normalerweise vor allem in Aktien, aktienbezogenen
Wertpapieren und Wahrungen anlegen. Ist die Verwaltungsgesellschaft jedoch der Meinung, dass sich
der Wert der Vermogenswerte, in die der Teilfonds angelegt hat, aufgrund der Marktbedingungen
verringern konnte, so kann die Verwaltungsgesellschaft versuchen, opportunistische oder risikoarme
Positionen einzunehmen, und/oder versuchen, diesen Wert abzusichern oder den nachteiligen
Marktbedingungen zu begegnen, indem sie kurzfristige Geldmarktinstrumente (wie oben beschrieben)
kauft, die weltweit an anerkannten Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden, oder durch DFls
Absicherungsgeschafte eingeht.

Zugrunde liegende Anlagen

Aktien/aktienbezogene Wertpapiere

Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschliellich, aber nicht beschrankt auf Genussscheine,
Wandelanleihen und Optionsscheine) sowie Indizes, in welche der Teilfonds anlegen oder in Bezug auf
die der Teilfonds ein Engagement eingehen kann, kénnen weltweit an anerkannten Handelsplatzen
notiert sein oder gehandelt werden.

Derivate

Der Teilfonds kann unter anderem in folgende DFI anlegen oder diese fiir Anlagezwecke einsetzen:
Swaps (einschlieBlich Total Return Swaps), Optionen, Forwards, Futures, Terminkontrakte in Bezug auf
Finanzinstrumente sowie Optionen auf solche Kontrakte und Optionsscheine im Hinblick auf jegliche
Art von Finanzinstrumenten (einschliellich Investmentzertifikate), Wertpapiere, Wertpapierkorbe,
Wahrungen oder Indizes.

Der Teilfonds kann auflerdem Techniken und Instrumente zum Zwecke des effizienten
Portfoliomanagements und/oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken einsetzen.

Eine Beschreibung der Techniken und Instrumente und der Arten von DFls sowie der Zwecke, fiur
welche sie von einem Teilfonds eingesetzt werden kdnnen, findet sich in Anhang V dieses Prospekts.

Wertpapierfinanzierungsgeschéfte und Total Return Swaps

Der Teilfonds kann Wertpapierfinanzierungsgeschafte (Wertpapierleihe und
Pensionsgeschafte/umgekehrte Pensionsgeschafte, ,SFT“) sowie Total Return Swaps abschliel3en.

Weitere Einzelheiten zu SFTs und Total Return Swaps befinden sich im Prospekt unter den
Uberschriften ,,Wertpapierfinanzierungsgeschifte und Total Return Swaps“, ,Vorgaben fiir

Gegenparteien“, ,,Verwaltung von Sicherheiten* und ,,Risikofaktoren®.

Wahrungstransaktionen

Der Teilfonds kann sich aktiv an Wahrungstransaktionen beteiligen und unter anderem
Devisentermingeschafte, Devisenkassageschafte oder Devisen-Futures auf spekulativer Basis (das
heift ohne eine Verbindung zu den Wahrungspositionen innerhalb des Teilfonds) abschlieRen und/oder
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das Engagement in Bezug auf Wahrungen andern. Der Teilfonds kann in Bezug auf Wahrungen Long-
und Short-Positionen eingehen und dadurch versuchen, von Anderungen des relativen Werts der
Wahrungen zu profitieren. Der Teilfonds kann diese Strategie sowohl fir Wahrungen der Industrie- als
auch der Schwellenmarkte einsetzen.

Organismen fir gemeinsame Anlagen

Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermdgens in OGAW und/oder alternativen
Investmentfonds (einschlieBlich bdrsengehandelter Fonds) anlegen, die die Anforderungen der
Zentralbank an fir OGAW erwerbbare Anlagen in Investmentfonds erfiillen und die im Wesentlichen
ahnliche Ziele und eine ahnliche Politik verfolgen kdnnen wie der Teilfonds beziehungsweise im
Wesentlichen keine ahnlichen Ziele und keine ahnliche Politik verfolgen kénnen wie der Teilfonds,
sofern die Verwaltungsgesellschaft der Meinung ist, dass eine solche Anlage insgesamt mit den Zielen
und dem Risikoprofil des Teilfonds im Einklang steht.

Bei den Organismen flir gemeinsame Anlagen, in die der Teilfonds anlegen kann, handelt es sich um
regulierte, offene Organismen flr gemeinsame Anlagen, die gehebelt und/oder nicht gehebelt sein
kénnen. Alternative Investmentfonds, in die der Teilfonds anlegen kann, haben ihren Sitz in Irland, in
einem Mitgliedsstaat des EWR, im Vereinigten Kdnigreich, in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Jersey, Guernsey oder auf der Isle of Man oder, vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung durch die
Zentralbank, in bestimmten anderen Hoheitsgebieten.

REITs

Der Teilfonds kann auch in REITs anlegen. REITs sind gepoolte Anlagevehikel, die in
ertraggenerierenden Immobilien oder in Grundstlckskrediten anlegen, die an weltweit anerkannten
Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden. Es ist nicht vorgesehen, dass die Anlage in REITs

einen wesentlichen Teil des Portfolios des Teilfonds ausmachen wird.

Sonstige Anlagen

Der Teilfonds kann aulerdem in Geldmarktinstrumenten (wie oben beschrieben) anlegen und
zusatzliche liquide Vermogenswerte halten — einschlief3lich aber nicht beschrankt auf Zahlungsmittel,
Termineinlagen und Einlagenzertifikate, die weltweit an anerkannten Handelsplatzen notiert sind oder
gehandelt werden.

C. Typisches Anlegerprofil

Der CHALLENGE Global Smaller Cap Equity Fund ist idealerweise flir Anleger geeignet, deren
Anlageziele bei einem langfristigen Anlagehorizont auf eine Wertzunahme ihrer Ersparnisse
ausgerichtet sind und die zur Erreichung dieses Anlageziels bereit sind, eine Anlagestrategie zu
akzeptieren, die ein hohes Volatilitdts- und Risikoniveau bei der Verwaltung ihrer Ersparnisse
beinhaltet.
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CHALLENGE Solidity & Return

A Anlageziel

Das Anlageziel des CHALLENGE Solidity & Return ist die Erzielung von bestandigen, dem Risiko
angepassten absoluten Renditen, die unabhangig von den herrschenden Marktbedingungen sind, und
die regelmaBige Ausschittung von Ertrdgen bei gleichzeitiger Erhaltung des Kapitals Uber einen
mittelfristigen Anlagehorizont.

B. Anlagepolitik

Der Teilfonds legt hauptsachlich in fest- und/oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen an wie
zum Beispiel Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden.
Der Teilfonds kann auferdem in Geldmarktinstrumente wie Termineinlagen, Commercial Paper und
Einlagenzertifikate sowie bérsengehandelte Inhaberschuldverschreibungen (Exchange Traded Notes,
ETNs) und boérsengehandelte Rohstoffe (Exchange Traded Commodities, ETCs) investieren, wobei
samtliche Wertpapiere an anerkannten Handelsplatzen weltweit notiert sind oder gehandelt werden.
Der Teilfonds kann dementsprechend in Schwellenmarkten sowie in Emittenten und Wahrungen in
Schwellenmarkten anlegen oder in Bezug auf diese ein Engagement eingehen. Anlagen in ETNs
erfolgen, um Engagements in Wertpapieren und Anlageklassen zu erméglichen, die vom Anlageziel
und den Anlagepolitiken der Teilfonds abgedeckt sind. ETNs sind strukturierte Schuldverschreibungen,
die ein Derivat beinhalten kdnnen und typischerweise von einer Bank ausgegeben werden und die
Wertentwicklung eines Marktindexes abbilden. Der Wert eines ETN hangt auch von der Bonitat des
Emittenten ab und folglich besteht das zusatzliche Risiko, dass der Emittent zahlungsunfahig wird.
ETCs, einschlieBlich inverser ETCs, kénnen fur ein Engagement in Rohstoffen genutzt werden. ETCs
sind Schuldverschreibungen, die ein Derivat beinhalten kénnen, welche typischerweise von einem
Anlagevehikel ausgegeben werden, welches die Wertentwicklung eines einzelnen zugrunde liegenden
Rohstoffes oder einer Gruppe von Rohstoffen abbildet. ETCs ermoéglichen Anlegern eine Beteiligung
an Rohstoffen ohne mit Futures zu handeln oder die physische Lieferung von Vermdgensgegenstanden
entgegenzunehmen. ETCs und ETNs sind liquide Wertpapiere und kédnnen wie eine Aktie an einem
geregelten Handelsplatz gehandelt werden. Der Teilfonds darf nicht in ETCs anlegen, die ein Derivat
beinhalten, es sei denn ein aktualisierter Risikomanagementprozess wurde bei der Zentralbank vorab
eingereicht.

Da der Teilfonds in Wertpapieren aus Schwellenmarkten und mehr als 30 % seines
Nettoinventarwertes in Wertpapieren, die als Sub-Investment Grade eingestuft sind, anlegen
kann, kann mit einer Anlage in diesen Teilfonds ein héheres Risiko verbunden sein, als wenn
der Teilfonds nicht in Wertpapieren aus Schwellenmarkten und in Wertpapieren, die als Sub-
Investment Grade eingestuft sind, anlegen wiirde. Eine Anlage in diesen Teilfonds sollte keinen
wesentlichen Anteil eines Anlageportfolios darstellen und ist moéglicherweise nicht fiir alle
Anleger geeignet.

Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermdgens in OGAW und/oder in alternativen
Investmentfonds (einschlieBlich bérsengehandelter Fonds) anlegen, die die Vorgaben der Zentralbank
an fur OGAW erwerbbare Anlagen in Investmentfonds erfiillen, sofern sie im Wesentlichen ahnliche
Ziele und eine ahnliche Anlagepolitik wie der Teilfonds verfolgen.

Bei den Organismen flir gemeinsame Anlagen, in die der Teilfonds anlegen kann, handelt es sich um
regulierte, offene Organismen fiir gemeinsame Anlagen, die gehebelt und/oder nicht gehebelt sein
kénnen. Alternative Investmentfonds, in die der Teilfonds anlegen kann, haben ihren Sitz in Irland, in
einem Mitgliedsstaat des EWR, im Vereinigten Kdnigreich, in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Jersey, Guernsey oder auf der Isle of Man oder, vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung durch die
Zentralbank, in bestimmten anderen Hoheitsgebieten.
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Der Teilfonds hat eine konservative, flexible Anlagepolitik, wodurch er von giinstigen Marktbedingungen
und Chancen innerhalb verschiedener geografischer Regionen und Industriemarktsektoren weltweit
profitieren kann. Der Teilfonds unterliegt keinen spezifischen Diversifizierungsanforderungen in Bezug
auf geografische Zonen oder Marktsektoren und kann daher seine Anlagen in allen geografischen
Zonen und/oder Marktsektoren konzentrieren. Der Teilfonds kann in Schuldverschreibungen mit oder
ohne Rating investieren.

Der Teilfonds ist berechtigt, in Schuldverschreibungen und darauf bezogene Wertpapiere in der
Volksrepublik China (,VRC®) zu investieren, die (ber Bond Connect auf dem chinesischen
Interbankenanleihenmarkt ((,China Interbank Bond Market® - ,CIBM*) gehandelt werden (wie im
Abschnitt ,Risikofaktoren®, Unterabschnitt ,Risiken im Zusammenhang mit dem China Interbank Bond
Market und Bond Connect® im Prospekt und Unterabschnitt ,China-Hongkong-Programm fir
gegenseitigen Marktzugang®“ im Folgenden naher erlautert).

Der Teilfonds kann auBerdem zuséatzliche liquide Vermbgenswerte halten, einschliellich aber nicht
beschrankt auf Termineinlagen, bei Sicht fallige Schuldtitel auf Grundlage einer Rahmenvereinbarung
(Master Demand Notes), variabel verzinsliche bei Sicht fallige Schuldtitel und kurzfristige
Finanzierungsvereinbarungen.

Der Teilfonds kann unter Einhaltung der von der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen
in DFls (einschlief3lich Finanzderivate auf Wahrungen, Rohstoffe und Indizes im Allgemeinen) anlegen
und/oder Techniken und Instrumente fur Anlagezwecke, ein effizientes Portfoliomanagement und/oder
zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken verwenden.

Die Techniken und Instrumente beinhalten im Allgemeinen Futures, Optionen, Swaps, Optionsscheine,
Pensions- und umgekehrte Pensionsgeschafte und Devisenterminkontrakte.

Der Teilfonds kann auf3erdem Techniken und Instrumente zum Zwecke des effizienten
Portfoliomanagements und/oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken einsetzen.

Eine Beschreibung der Techniken und Instrumente und der Arten von DFIs sowie der Zwecke, flr
welche sie von einem Teilfonds eingesetzt werden kdnnen, findet sich in Anhang V dieses Prospekts.

Der Teilfonds kann durch den Einsatz von DFls Long-Positionen und synthetische Short-Positionen
einnehmen, in der Regel zur dynamischen Anpassung der Duration (Zinssensitivitdt) des
Teilfonds. Der Prozentsatz des erwarteten Maximalwertes dieser Long-Positionen utber Derivate
betragt 300 % und der erwartete Maximalwert der absoluten Werte der Short-Positionen 300 %, der
sich aus der Summe der Nominalwerte der eingesetzten Derivate ergibt. Die tatsachlichen Werte
hangen von den jeweiligen Marktbedingungen ab und kdnnen diese Grenzwerte Ubersteigen. Solche
Long- und Short-Positionen kénnen Uber die Anlageklassen hinweg eingegangen werden, wie es die
Anlagepolitik des Teilfonds vorgibt. Das Risiko wird im Rahmen der Bedingungen des integralen
Risikomanagements des Teilfonds begrenzt.

Der Teilfonds nutzt die Methode des absoluten Value at Risk (VaR), um das mit den Derivaten
verbundene Gesamtrisiko zu messen. Der VaR des Teilfonds, gemessen anhand einer 20-tagigen
Haltedauer betragt mit einem 99%igen Konfidenzniveau nicht mehr als 20 % des Nettoinventarwerts
des Teilfonds. Der erwartete Hebelungsgrad des Teilfonds, welcher als die Summe des Nominalwertes
der eingesetzten Derivate berechnet wird, betragt zwischen 0 % und 800 % des Nettoinventarwertes
des Teilfonds, wobei hdhere Hebelungsgrade méglich sind.
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Wertpapierfinanzierungsgeschéfte und Total Return Swaps

Der Teilfonds kann Wertpapierfinanzierungsgeschafte (Wertpapierleihe und
Pensionsgeschafte/umgekehrte Pensionsgeschafte, ,SFT“) sowie Total Return Swaps abschliel3en.

Weitere Einzelheiten zu SFTs und Total Return Swaps befinden sich im Prospekt unter den
Uberschriften ,,Wertpapierfinanzierungsgeschifte und Total Return Swaps“, ,Vorgaben fiir
Gegenparteien“, ,,Verwaltung von Sicherheiten*“ und ,,Risikofaktoren®.

Anleger sollten sich iiber das Wesen einer Anlage in Geldmarktinstrumente und das Wesen
einer Anlage in den Teilfonds und insbesondere dariiber im Klaren sein, dass das in den

Teilfonds investierte Kapital Wertschwankungen unterliegen kann.

China-Hongkong-Programm fiir gegenseitigen Marktzugang

Die Anteilsinhaber sollten beachten, dass der Teilfonds auch in Schuldverschreibungen und darauf
bezogene Wertpapiere in der VR China investieren kann, die Uber Bond Connect auf dem CIBM
gehandelt werden.

Vermoégenstrennung

Im Rahmen von Bond Connect sind die Vermdgenswerte in drei Ebenen Uber die Onshore- und
Offshore-Zentralverwahrer (,CSD*) getrennt voneinander aufgeteilt. Anleger, die Bond Connect nutzen,
mussen ihre Anleihen auf einem separaten Konto bei der Offshore-Verwahrstelle im Namen des
Endanlegers halten.

Die Uber Bond Connect erworbenen Anleihen werden im Namen der HKMA Onshore bei der CCDC
gehalten. Die Investoren werden die wirtschaftlichen Eigentimer der Anleihen Uber eine getrennte
Kontostruktur in der CMU in Hongkong sein.

Handelsanbindung

Die Teilnehmer von Bond Connect registrieren sich bei Handelsplatiformen wie Tradeweb und
Bloomberg, den elektronischen Offshore-Handelsplattformen von Bond Connect, die direkt mit CFETS
verbunden sind. Diese Plattformen ermdglichen den Handel mit ausgewiesenen Onshore Bond
Connect Market Makern unter Verwendung des Protokolls Request for Quotation (,RFQ®).

Die benannten Bond Connect Market Maker stellen iber CFETS handelbare Preise zur Verfigung. Das
Angebot enthalt den vollen Betrag mit dem Clean Price, der Rendite bis zur Falligkeit und dem
effektiven Zeitraum fur die Antwort. Die Market Maker kénnen es ablehnen, auf die Anfrage zu
reagieren, und kénnen das Angebot ablehnen, dndern oder zurlickziehen, solange es nicht vom
potenziellen Kaufer akzeptiert wurde. Mit der Annahme des Angebots durch den potenziellen Kaufer
verlieren alle anderen Angebote automatisch ihre Giiltigkeit. CFETS erstellt dann eine
Handelsbestatigung, mit der Market Maker, Kaufer, CFETS und Verwahrstelle die Abwicklung
vornehmen.

Transaktionsablauf flir Abrechnungsprozess und -anbindung

Die Abwicklung erfolgt iber die Abwicklungsverbindung zwischen der CMU in Hongkong und den
chinesischen Verwahrstellen (d. h. CCDC und SHCH) in der VR China.

Fur Lieferung gegen Zahlungsabwicklung:
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- Die Abwicklungsanweisung muss im CCDC oder SHCH (je nach Standort der Anleihe) bis 14:00
Uhr HKZ (Ortszeit Hongkong) Gber CMU abgestimmt und bestatigt werden. Die Wertpapiere sind
fir das Handelsgeschaft vorgesehen und durch das CCDC- oder SHCH-System gesperrt.

-  Die Gegenpartei vom chinesischen Festland (der Kaufer) zahlt den Ausgleichsbetrag in Echtzeit
an die CMU.

- Nach 14:00 Uhr HKZ (Ortszeit Hongkong) nach Bestatigung durch die CMU, dass die Gelder
eingegangen sind, liefern CCDC oder SHCH die Wertpapiere an die Rentenhandler auf dem
chinesischen Festland und begleichen das Geld in Echtzeit auf ein Kassakonto. Die CMU wird den
ausstehenden Kassenbestand nach 17:00 Uhr HKZ (Ortszeit Hongkong) an die Unterdepotbanken
zur weiteren Gutschrift auf dem Konto der globalen Depotbank tberweisen.

Spezifische Risiken sind unter der Uberschrift ,Risikofaktoren“ in den Unterabschnitten ,Risiken
hinsichtlich Investments in China“ und ,Risiken im Verbindung mit dem China Interbank Bond Market
und Bond Connect” beschrieben, in denen auch die betreffenden Definitionen enthalten sind.

C. Typisches Anlegerprofil

Der CHALLENGE Solidity & Return ist idealerweise fir Anleger geeignet, deren Anlageziele bei einem
mittelfristigen Anlagehorizont auf eine Wertzunahme ihrer Ersparnisse ausgerichtet sind und die zur
Erreichung dieses Anlageziels bereit sind, eine Anlagestrategie zu akzeptieren, die ein mittleres
Volatilitdts- und Risikoniveau bei der Verwaltung ihrer Ersparnisse beinhaltet.
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CHALLENGE Provident Fund 1

A. Anlageziel

Das Anlageziel des CHALLENGE Provident Fund 1 ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage
in einem diversifizierten Portfolio aus (i) Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren wie nachstehend
beschrieben, die weltweit an geregelten Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden (,geregelte
Handelsplatze® bezeichnen die in Anhang Il zum Prospekt angeflhrten Bérsen und Markte), und (ii)
OGAW.

B. Anlagepolitik
Allokation/Strategien

Der Teilfonds wird ublicherweise versuchen, zumindest 70 % seiner Vermogenswerte in Aktien und
aktienbezogenen Wertpapieren anzulegen.

Wahrend der Teilfonds keinen Diversifikationsanforderungen in Bezug auf geografische Zonen,
Marktsektoren oder Wahrungen unterliegt und daher seine Anlagen in allen geografischen Zonen,
Marktsektoren und/oder Wahrungen konzentrieren kann, gelten fir den Teilfonds die folgenden
Grenzen:

- Zumindest ein Drittel des Nettovermdgens des Teilfonds wird in Wertpapieren, die auf Euro lauten
und/oder in Euro abgesichert sind, angelegt.

- Nicht mehr als 10 % des Nettovermdgens des Teilfonds werden in Wertpapieren angelegt, die nicht
an geregelten Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden.

- Unbeschadet des zuvor Gesagten wird der Teilfonds nur ein geringes Engagement in
Schwellenmarkten eingehen (d.h. weniger als 5 % des Nettovermogens).

Der Teilfonds darf keine Leerverkdufe von Wertpapieren durchfiihren. Der Teilfonds (i) legt in keine
DFls an, im Zuge derer ungedeckte zuklnftige Verpflichtungen entstehen, (i) legt in keine
Finanzinstrumente an, die mit Rohstoffwerten verbunden sind, oder (iii) begibt oder garantiert keine
Kredite.

Der Teilfonds wird Kredite nur auf temporarer Basis aufnehmen, um zeitweilige Cash-Flow-
Missverhaltnisse bei Zeichnungen oder Ricknahmen zu finanzieren, und in keinem Fall wird eine
solche Kreditaufnahme 10 % des Nettovermdgens des Teilfonds Ubersteigen.

Der Teilfonds wird normalerweise vor allem in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, wie
oben beschrieben, anlegen. Ist die Verwaltungsgesellschaft jedoch der Auffassung, dass sich
der Wert der Vermdgenswerte, in die der Teilfonds angelegt hat, aufgrund der
Marktbedingungen verringern kénnte, so kann die Verwaltungsgesellschaft auch versuchen,
diesen Wert durch den Kauf von kurzfristigen Geldmarktinstrumenten abzusichern, die an
geregelten Handelsplétzen notiert sind oder gehandelt werden. Dieses Engagement darf jedoch
héchstens 20 % des Nettovermégens des Teilfonds ausmachen.

Aktien/aktienbezogene Wertpapiere

Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschlieBlich, aber nicht beschrankt auf Genussscheine,
Wandelanleihen und Optionsscheine), in die der Teilfonds anlegen kann, kénnen weltweit an
geregelten Handelsplatzen notiert sein oder gehandelt werden.
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Organismen flr gemeinsame Anlagen

Der Teilfonds kann bis 100 % seines Nettovermdgens in OGAW und/oder alternativen Investmentfonds
anlegen (einschlie3lich bérsengehandelter Fonds), die die Vorgaben der Zentralbank an fir OGAW
erwerbbare Anlagen in Investmentfonds erfillen. Diese Organismen durfen im Wesentlichen &hnliche
Ziele und eine ahnliche Anlagepolitik haben wie der Teilfonds.

Es wird davon ausgegangen, dass die maximale Gesamtverwaltungsgebuhr, die durch die Organismen
fir gemeinsame Anlagen, in die der Teilfonds anlegt, in Rechnung gestellt werden kann, in der Spanne
von 1,00 % bis 1,20 % ihres gewichteten durchschnittlichen Nettoinventarwertes liegt und keinesfalls
2 % (auf einer gewichteten durchschnittlichen Basis) Uberschreitet. Preisnachlésse, die der Teilfonds
erhalt, schmalern die Verwaltungsgebiihren.

Bei den Organismen fur gemeinsame Anlagen, in die der Teilfonds anlegen kann, handelt es sich um
regulierte, offene Organismen flir gemeinsame Anlagen, die gehebelt und/oder nicht gehebelt sein
kénnen. Alternative Investmentfonds, in die der Teilfonds anlegen kann, haben ihren Sitz in Irland, in
einem Mitgliedsstaat des EWR, im Vereinigten Kdnigreich, in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Jersey, Guernsey oder auf der Isle of Man oder, vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung durch die
Zentralbank, in bestimmten anderen Hoheitsgebieten.

Geblhren fur die Zeichnung, Ricknahme, die Verwaltung, das Anlagemanagement, das
Liquiditatsmanagement und fir die Wertentwicklung, die von diesen Organismen flir gemeinsame
Anlagen fir die Anlage des Teilfonds berechnet werden, werden dem Teilfonds vollstandig
ruckerstattet.

REITs

Der Teilfonds kann auch in REITs anlegen. REITs sind gepoolte Anlagevehikel, die in
ertraggenerierenden Immobilien oder in Grundstlckskrediten anlegen, die an weltweit anerkannten
Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden. Es ist nicht vorgesehen, dass die Anlage in REITs

einen wesentlichen Teil des Portfolios des Teilfonds ausmachen wird.

Sonstige Anlagen

Der Teilfonds kann auferdem bis zu 20 % seines Nettovermdgens in Geldmarktinstrumenten anlegen
und zusatzliche liquide Mittel halten, einschliellich aber nicht beschrankt auf Zahlungsmittel,
Termineinlagen, Commercial Paper, Einlagenzertifikate, bei Sicht fallige Schuldtitel auf Grundlage einer
Rahmenvereinbarung (Master Demand Notes), Equity-linked Notes (Aktienanleihen), variabel
verzinsliche bei Sicht fallige Schuldtitel und kurzfristige Finanzierungsvereinbarungen, die weltweit an
geregelten Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden.

Konzentrationsbeschrankungen

Unbeschadet der in Anhang | zum Prospekt festgelegten Anlagebeschrankungen unterliegt der
Teilfonds den folgenden Beschrankungen in Bezug auf die Anlage bei einem einzelnen Emittenten:

- Die Anlage des Teilfonds in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die von einem einzelnen
Emittenten ausgegeben werden, wird 10 % seines Nettovermdgens nicht Uberschreiten, unter der
Voraussetzung, dass der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, in die der
Teilfonds mehr als 5 % angelegt, weniger als 40 % ausmacht.

- Unbeschadet des zuvor Gesagten, kann der Teilfonds bis zu 100 % seines Nettovermdgens in
Schuldverschreibungen, die (i) von einem Mitgliedsstaat der Europaischen Union oder einer
Uberstaatlichen Einrichtung, bei der ein Mitgliedsstaat oder mehrere Mitgliedsstaaten der
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Europaischen Union Mitglieder sind, ausgegeben oder garantiert werden oder (ii) von einem Staat
ausgegeben oder garantiert werden, der kein Mitgliedsstaat der Europaischen Union ist, wenn es
sich dabei um ein Land der ,Zone A* gemal der Richtlinie des Rates 2000/12/EWG in der jeweils
geanderten oder erganzten Fassung handelt, das heif’t, ein Mitgliedsstaat der Europaischen Union,
Lander, die Volimitglieder der OECD sind, und die Lander, die spezielle Kreditvereinbarungen mit
dem Internationalen Wahrungsfonds getroffen haben, und die von einer internationalen Rating-
Agentur ein Rating von ,AAA* oder ein gleichwertiges Rating erhalten haben, unter der
Voraussetzung, dass der Teilfonds Wertpapiere aus zumindest sechs verschiedenen Emissionen
halten muss, wobei die Wertpapiere einer Emission 30 % des Nettovermdgens des Teilfonds nicht
Ubersteigen dirfen.

- Der Teilfonds wird in keine OGAW anlegen, denen es erlaubt ist, mehr als 10 % ihres
Nettovermdgens in anderen Investmentfonds anzulegen.

- Der Teilfonds wird keine Anteile/Aktien an einem OGAW halten, die 20 % oder mehr des
Nettoinventarwerts dieses OGAW ausmachen.

- Der Teilfonds darf nicht mehr als 20 % des Nettovermbégens in Wertpapieren und
Geldmarktinstrumenten anlegen, die von Unternehmen innerhalb desselben Konzerns ausgegeben
werden.

Effizientes Portfoliomanagement/Absicherung

Der Teilfonds kann Techniken und Instrumente zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements
und/oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken einsetzen.

Eine Beschreibung der Techniken und Instrumente und der Arten von DFIs sowie der Zwecke, fur
welche sie von einem Teilfonds eingesetzt werden kdnnen, findet sich in Anhang V dieses Prospekts.

Wertpapierfinanzierungsgeschéfte und Total Return Swaps

Der Teilfonds kann Wertpapierfinanzierungsgeschafte (Wertpapierleihe und
Pensionsgeschafte/umgekehrte Pensionsgeschafte, ,SFT“) sowie Total Return Swaps abschliefl3en.

Weitere Einzelheiten zu SFTs und Total Return Swaps befinden sich im Prospekt unter den
Uberschriften ,,Wertpapierfinanzierungsgeschafte und Total Return Swaps“, ,Vorgaben fiir
Gegenparteien“, ,,Verwaltung von Sicherheiten®“ und ,,Risikofaktoren®.

C. Typisches Anlegerprofil

Der CHALLENGE Provident Fund 1 ist idealerweise fir Anleger geeignet, deren Anlageziele bei einem
langfristigen Anlagehorizont auf eine Wertsteigerung ihrer Ersparnisse ausgerichtet sind und die zur
Erreichung dieser Anlageziele bereit sind, eine Anlagestrategie zu akzeptieren, die ein hohes
Volatilitats- und Risikoniveau bei der Verwaltung ihrer Ersparnisse beinhaltet.
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CHALLENGE Provident Fund 2
A. Anlageziel

Das Anlageziel des CHALLENGE Provident Fund 2 ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch
Uberwiegende Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus (i) Aktien und aktienbezogenen
Wertpapieren wie nachstehend beschrieben, (ii) festverzinslichen Wertpapieren, die weltweit an
geregelten Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden (,geregelte Handelsplatze* bezeichnen
die in Anhang Il zum Prospekt angefiihrten Bérsen und Markte), und (iii) OGAW.

B. Anlagepolitik
Allokation/Strategien

Der Teilfonds kann — abhangig von der Einschatzung der herrschenden Marktbedingungen seitens der
Verwaltungsgesellschaft und den Anlagestrategien — in flexibler Weise in verschiedene Anlagetypen
anlegen. Der Teilfonds unterliegt dabei keinen spezifischen Grenzen und kann jederzeit bis zu 100 %
seines Nettovermdgens in einen bestimmten Anlagetyp anlegen.

Wahrend der Teilfonds keinen Diversifikationsanforderungen in Bezug auf geografische Zonen,
Marktsektoren oder Wahrungen unterliegt und daher seine Anlagen in allen geografischen Zonen,
Marktsektoren und/oder Wahrungen konzentrieren kann, gelten fir den Teilfonds die folgenden
Grenzen:

- Zumindest ein Drittel des Nettovermdgens des Teilfonds wird in Wertpapieren, die auf Euro lauten
und/oder in Euro abgesichert sind, angelegt.

- Nicht mehrals 10 % des Nettovermdgens des Teilfonds werden in Wertpapieren angelegt, die nicht
an geregelten Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden.

- Unbeschadet des zuvor Gesagten wird der Teilfonds nur ein geringes Engagement in
Schwellenmarkten eingehen (d.h. weniger als 5 % des Nettovermogens).

Der Teilfonds darf keine Leerverkdufe von Wertpapieren durchfiihren. Der Teilfonds (i) legt in keine
DFls an, im Zuge derer ungedeckte zuklnftige Verpflichtungen entstehen, (i) legt in keine
Finanzinstrumente an, die mit Rohstoffwerten verbunden sind, oder (iii) begibt oder garantiert keine
Kredite.

Der Teilfonds wird Kredite nur auf temporarer Basis aufnehmen, um zeitweilige Cash-Flow-
Missverhaltnisse bei Zeichnungen oder Ricknahmen zu finanzieren, und in keinem Fall wird eine
solche Kreditaufnahme 10 % des Nettovermdgens des Teilfonds Ubersteigen.

Der Teilfonds wird normalerweise vor allem in Aktien, aktienbezogenen Wertpapieren und
festverzinslichen Wertpapieren, wie oben beschrieben, anlegen. Ist die
Verwaltungsgesellschaft jedoch der Auffassung, dass sich der Wert der Vermégenswerte, in
die der Teilfonds angelegt hat, aufgrund der Marktbedingungen verringern kénnte, so kann die
Verwaltungsgesellschaft auch versuchen, diesen Wert durch den Kauf von kurzfristigen
Geldmarktinstrumenten abzusichern, die an geregelten Handelsplédtzen notiert sind oder
gehandelt werden. Dieses Engagement darf jedoch héchstens 20 % des Nettovermdgens des
Teilfonds ausmachen.

Aktien/aktienbezogene Wertpapiere

Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschlieBlich, aber nicht beschrankt auf Genussscheine,
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Wandelanleihen und Optionsscheine), in die der Teilfonds anlegen kann, kénnen weltweit an
anerkannten Handelsplatzen notiert sein oder gehandelt werden.

Festverzinsliche Wertpapiere

Unter der grundsatzlichen Voraussetzung, dass eine Anlage in festverzinsliche Wertpapiere in
Ubereinstimmung mit den unter  den Uberschriften LAllokation/Strategien® und
.Konzentrationsbeschrankungen® vorgesehenen Anforderungen erfolgen muss, ist eine Anlage unter
anderem in folgende festverzinsliche Wertpapiere moglich: Schuldtitel von Staaten, internationalen und
Uberstaatlichen Einrichtungen (einschlieRlich Wertpapiere, die von Mitgliedsstaaten, Nicht-
Mitgliedsstaaten, ihren Unterabteilungen, Behdrden oder Organen ausgegeben oder garantiert
werden), Schuldverschreibungen von Unternehmen und Commercial Paper, Wandelanleihen und
ahnliche Anleihen und Schuldtitel, Asset-Backed Securities und Mortgage-Backed Securities,
einschliellich aber nicht beschrankt auf erstklassige durch Wohnbauhypotheken oder gewerbliche
Hypotheken gedeckte Wertpapiere, inflationsindizierte Anleihen, Event-linked Bonds und frei
Ubertragbare strukturierte Schuldtitel (die nicht gehebelt werden und die die Bedingungen und Kriterien,
welche die Zentralbank fiir eine Anlage in solche Schuldtitel vorschreibt, erfullen missen). Der Teilfonds
kann in anderen erstklassigen oder sonstigen Schuldinstrumenten von Unternehmen oder anderen
Einrichtungen, die nicht mit Landern oder Regierungen verbunden sind, anlegen, einschlieRlich, aber
nicht beschrankt auf erstrangige und nachgeordnete Unternehmensanleihen, mit Investment Grade
bewertete Tranchen von besicherten Hypotheken- und Kreditverpflichtungen, Vorzugsaktien,
Unternehmenswertpapiere und Bankkredite. = Der Teilfonds kann Schuldverschreibungen auf
Grundlage einer Privatplatzierung erwerben und in Kreditbeteiligungen investieren.

Der Teilfonds wird vorrangig in von einer allgemein anerkannten internationalen Ratingagentur mit
Investment Grade bewertete festverzinsliche Wertpapiere anlegen, er darf aber nicht mehr als 30 %
seiner Vermdgenswerte in festverzinsliche Wertpapiere, die mit Sub-Investment Grade bewertet sind,
sowie nicht mehr als 5 % seiner Vermogenswerte in festverzinsliche Wertpapiere anlegen, die Uber
kein Rating verfugen.

Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Teilfonds anlegen kann, kdnnen Uber einen festen oder
variablen Zinssatz verfiigen und sich gegenlaufig zu einem Referenzzinssatz entwickeln.

Organismen fur gemeinsame Anlagen

Der Teilfonds kann in OGAW und/oder alternativen Investmentfonds anlegen (einschlieRlich
bérsengehandelter Fonds), die die Vorgaben der Zentralbank an fir OGAW erwerbbare Anlagen in
andere Investmentfonds erflillen. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettovermdgens in solche
Anlagen investieren, die im Wesentlichen ahnliche Anlageziele und eine &ahnliche Anlagepolitik
verfolgen wie der Teilfonds.

Es wird davon ausgegangen, dass die maximale Gesamtverwaltungsgebuhr, die durch die Organismen
fir gemeinsame Anlagen, in die der Teilfonds anlegt, in Rechnung gestellt werden kann, in der Spanne
von 1,00 % bis 1,20 % ihres gewichteten durchschnittlichen Nettoinventarwertes liegt und keinesfalls
2 % (auf einer gewichteten durchschnittlichen Basis) Uberschreitet. Preisnachlasse, die der Teilfonds
erhalt, schmalern die Verwaltungsgebihren.

Bei den Organismen fir gemeinsame Anlagen, in die der Teilfonds anlegen kann, handelt es sich um
regulierte, offene Organismen fiir gemeinsame Anlagen, die gehebelt und/oder nicht gehebelt sein
kénnen. Alternative Investmentfonds, in die der Teilfonds anlegen kann, haben ihren Sitz in Irland, in
einem Mitgliedsstaat des EWR, im Vereinigten Kdnigreich, in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Jersey, Guernsey oder auf der Isle of Man oder, vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung durch die
Zentralbank, in bestimmten anderen Hoheitsgebieten.
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Geblhren fur die Zeichnung, Ricknahme, die Verwaltung, das Anlagemanagement, das
Liquiditatsmanagement und fiir die Wertentwicklung, die von diesen Organismen flir gemeinsame
Anlagen fur die Anlage des Teilfonds berechnet werden, werden dem Teilfonds vollstandig
rickerstattet.

REITs

Der Teilfonds kann auch in REITs anlegen. REITs sind gepoolte Anlagevehikel, die in
ertraggenerierenden Immobilien oder in Grundstlckskrediten anlegen, die an weltweit anerkannten
Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden. Es ist nicht vorgesehen, dass die Anlage in REITs
einen wesentlichen Teil des Portfolios des Teilfonds ausmachen wird.

Sonstige Anlagen

Der Teilfonds kann aulRerdem bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumente anlegen
und zusatzliche liquide Mittel halten, einschliellich aber nicht beschrankt auf Zahlungsmittel,
Termineinlagen, Commercial Paper, Einlagenzertifikate, bei Sicht fallige Schuldtitel auf Grundlage einer
Rahmenvereinbarung (Master Demand Notes), Equity-linked Notes (Aktienanleihen), variabel
verzinsliche bei Sicht fallige Schuldtitel und kurzfristige Finanzierungsvereinbarungen, die weltweit an
geregelten Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden.

Konzentrationsbeschrénkungen

Unbeschadet der in Anhang | zum Prospekt festgelegten Anlagebeschrankungen unterliegt der
Teilfonds den folgenden Beschrankungen in Bezug auf die Anlage bei einem einzelnen Emittenten:

- Die Anlage des Teilfonds in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die von einem einzelnen
Emittenten ausgegeben werden, wird 10 % seines Nettovermdgens nicht Uberschreiten, unter der
Voraussetzung, dass der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, in die der
Teilfonds mehr als 5 % angelegt, weniger als 40 % ausmacht.

- Unbeschadet des zuvor Gesagten, kann der Teilfonds bis zu 100 % seines Nettovermdgens in
Schuldverschreibungen, die (i) von einem Mitgliedsstaat der Europaischen Union oder einer
Uberstaatlichen Einrichtung, bei der ein Mitgliedsstaat oder mehrere Mitgliedsstaaten der
Europaischen Union Mitglieder sind, ausgegeben oder garantiert werden oder (ii) von einem Staat
ausgegeben oder garantiert werden, der kein Mitgliedsstaat der Europaischen Union ist, wenn es
sich dabei um ein Land der ,Zone A* gemalf} der Richtlinie des Rates 2000/12/EWG in der jeweils
geanderten oder erganzten Fassung handelt, das heif3t, ein Mitgliedsstaat der Europaischen Union,
Lander, die Volimitglieder der OECD sind, und die Lander, die spezielle Kreditvereinbarungen mit
dem Internationalen Wahrungsfonds getroffen haben, und die von einer internationalen Rating-
Agentur ein Rating von ,AAA“ oder ein gleichwertiges Rating erhalten haben, unter der
Voraussetzung, dass der Teilfonds Wertpapiere aus zumindest sechs verschiedenen Emissionen
halten muss, wobei die Wertpapiere einer Emission 30 % des Nettovermdgens des Teilfonds nicht
Ubersteigen durfen.

- Der Teilfonds wird in keine OGAW anlegen, denen es erlaubt ist, mehr als 10 % ihres
Nettovermdgens in anderen Investmentfonds anzulegen.

- Der Teilfonds wird keine Anteile/Aktien an einem OGAW halten, die 20 % oder mehr des
Nettoinventarwerts dieses OGAW ausmachen.

218




- Der Teilfonds darf nicht mehr als 20% des Nettovermbégens in Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente anlegen, die von Unternehmen innerhalb desselben Konzerns ausgegeben
werden.

Effizientes Portfoliomanagement/Absicherung

Der Teilfonds kann Techniken und Instrumente zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements
und/oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken einsetzen.

Eine Beschreibung der Techniken und Instrumente und der Arten von DFIs sowie der Zwecke, flir
welche sie von einem Teilfonds eingesetzt werden kdnnen, findet sich in Anhang V dieses Prospekts.

Wertpapierfinanzierungsgeschéfte und Total Return Swaps

Der Teilfonds kann Wertpapierfinanzierungsgeschafte (Wertpapierleihe und
Pensionsgeschafte/umgekehrte Pensionsgeschafte, ,SFT“) sowie Total Return Swaps abschliel3en.

Weitere Einzelheiten zu SFTs und Total Return Swaps befinden sich im Prospekt unter den
Uberschriften ,,Wertpapierfinanzierungsgeschifte und Total Return Swaps“, ,Vorgaben fiir
Gegenparteien“, ,,Verwaltung von Sicherheiten“ und ,,Risikofaktoren®.

C. Typisches Anlegerprofil

Der CHALLENGE Provident Fund 2 ist idealerweise flir Anleger geeignet, deren Anlageziele bei einem
langfristigen Anlagehorizont auf eine Wertsteigerung ihrer Ersparnisse ausgerichtet sind und die zur
Erreichung dieser Anlageziele bereit sind, eine Anlagestrategie zu akzeptieren, die ein mittleres
Volatilitats- und Risikoniveau bei der Verwaltung ihrer Ersparnisse beinhaltet.
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CHALLENGE Provident Fund 3
A. Anlageziel

Das Anlageziel des CHALLENGE Provident Fund 3 ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch
vorrangige Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus (i) festverzinslichen Wertpapieren, die weltweit
an geregelten Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden (,geregelte Handelsplatze*
bezeichnen die in Anhang Il zum Prospekt angefihrten Bérsen und Mérkte), und (ii) OGAW.

B. Anlagepolitik
Allokation/Strategien

Der Teilfonds kann — abhangig von der Einschatzung der herrschenden Marktbedingungen seitens der
Verwaltungsgesellschaft und den Anlagestrategien — in flexibler Weise in verschiedene Anlagetypen
anlegen. Der Teilfonds unterliegt dabei keinen spezifischen Grenzen und kann jederzeit bis zu 100 %
seines Nettovermdgens in einen bestimmten Anlagetyp anlegen.

Wahrend der Teilfonds keinen Diversifikationsanforderungen in Bezug auf geografische Zonen,
Marktsektoren oder Wahrungen unterliegt und daher seine Anlagen in allen geografischen Zonen,
Marktsektoren und/oder Wahrungen konzentrieren kann, gelten fir den Teilfonds die folgenden
Grenzen:

- Zumindest ein Drittel des Nettovermdgens des Teilfonds wird in Wertpapieren, die auf Euro lauten
und/oder in Euro abgesichert sind, angelegt.

- Nicht mehr als 10 % des Nettovermdgens des Teilfonds werden in Wertpapieren angelegt, die nicht
an geregelten Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden.

- Unbeschadet des zuvor Gesagten wird der Teilfonds nur ein geringes Engagement in
Schwellenmarkten eingehen (d.h. weniger als 5 % des Nettovermogens).

Der Teilfonds darf keine Leerverkaufe von Wertpapieren durchfiihren. Der Teilfonds (i) legt in keine
DFls an, im Zuge derer ungedeckte zukinftige Verpflichtungen entstehen, (i) legt in keine
Finanzinstrumente an, die mit Rohstoffwerten verbunden sind, oder (iii) begibt oder garantiert keine
Kredite.

Der Teilfonds wird Kredite nur auf tempordrer Basis aufnehmen, um zeitweilige Cash-Flow-
Missverhaltnisse bei Zeichnungen oder Ricknahmen zu finanzieren, und in keinem Fall wird eine
solche Kreditaufnahme 10 % des Nettovermdgens des Teilfonds Gbersteigen.

Der Teilfonds wird normalerweise vor allem in festverzinslichen Wertpapieren anlegen. Ist die
Verwaltungsgesellschaft jedoch der Auffassung, dass sich der Wert der Vermégenswerte, in die
der Teilfonds angelegt hat, aufgrund der Marktbedingungen verringern kénnte, so kann die
Verwaltungsgesellschaft versuchen, diesen Wert auch durch den Kauf von kurzfristigen
Geldmarktinstrumenten (wie oben beschrieben) abzusichern, die an geregelten Handelspldtzen
notiert sind oder gehandelt werden. Dieses Engagement darf jedoch héchstens 20 % des
Nettovermégens des Teilfonds ausmachen.

Festverzinsliche Wertpapiere

Unter der grundsatzlichen Voraussetzung, dass eine Anlage in festverzinsliche Wertpapiere in
Ubereinstimmung mit den unter den Uberschriften LAllokation/Strategien® und
.Konzentrationsbeschrankungen“ vorgesehenen Anforderungen erfolgen muss, ist eine Anlage unter
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anderem in folgende festverzinsliche Wertpapiere moglich: Schuldtitel von Staaten, internationalen und
Uberstaatlichen Einrichtungen (einschlieRBlich Wertpapiere, die von Mitgliedsstaaten, Nicht-
Mitgliedsstaaten, ihren Unterabteilungen, Behorden oder Organen ausgegeben oder garantiert
werden), Schuldverschreibungen von Unternehmen und Commercial Paper, Credit Default Swaps
bezogen auf das Kreditrisiko des Emittenten, Wandelanleihen und &hnliche Anleihen und Schuldtitel,
Asset-Backed Securities und Mortgage-Backed Securities, einschlief3lich aber nicht beschrankt auf
erstklassige durch Wohnbauhypotheken oder gewerbliche Hypotheken gedeckte Wertpapiere,
inflationsindizierte Anleihen, Event-linked Bonds und frei Ubertragbare strukturierte Schuldtitel (die nicht
gehebelt werden und die die Bedingungen und Kriterien, welche die Zentralbank fiir eine Anlage in
solche Schuldtitel vorschreibt, erfiillen missen). Der Teilfonds kann in anderen erstklassigen oder
sonstigen Schuldinstrumenten von Unternehmen oder anderen Einrichtungen, die nicht mit Ladndern
oder Regierungen verbunden sind, anlegen, einschlieBlich, aber nicht beschrankt auf erstrangige und
nachgeordnete Unternehmensanleihen, mit Investment Grade bewertete Tranchen von besicherten
Hypotheken- und  Kreditverpflichtungen,  Vorzugsaktien,  Unternehmenswertpapiere  und
Bankkredite. Der Teilfonds kann Schuldverschreibungen auf Grundlage einer Privatplatzierung
erwerben und in Kreditbeteiligungen investieren.

Der Teilfonds wird vorrangig in von einer allgemein anerkannten internationalen Ratingagentur mit
Investment Grade bewertete festverzinsliche Wertpapiere anlegen, er darf aber nicht mehr als 30 %
seiner Vermogenswerte in festverzinsliche Wertpapiere, die mit Sub-Investment Grade bewertet sind,
sowie nicht mehr als 5 % seiner Vermogenswerte in festverzinsliche Wertpapiere anlegen, die tUber
kein Rating verfugen.

Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Teilfonds anlegen kann, kdnnen Uber einen festen oder
variablen Zinssatz verfiigen und sich gegenlaufig zu einem Referenzzinssatz entwickeln.

Organismen fur gemeinsame Anlagen

Der Teilfonds kann in OGAW und/oder alternativen Investmentfonds anlegen (einschlieRlich
bérsengehandelter Fonds), die die Vorgaben der Zentralbank an fir OGAW erwerbbare Anlagen in
andere Investmentfonds erflillen. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettovermdgens in solche
Anlagen investieren, die im Wesentlichen ahnliche Anlageziele und eine ahnliche Anlagepolitik
verfolgen wie der Teilfonds.

Es wird davon ausgegangen, dass die maximale Gesamtverwaltungsgebuhr, die durch die Organismen
fir gemeinsame Anlagen, in die der Teilfonds anlegt, in Rechnung gestellt werden kann, in der Spanne
von 1,00 % bis 1,20 % ihres gewichteten durchschnittlichen Nettoinventarwertes liegt und keinesfalls
2 % (auf einer gewichteten durchschnittlichen Basis) Uberschreitet. Preisnachlasse, die der Teilfonds
erhalt, schmalern die Verwaltungsgebihren.

Bei den Organismen flr gemeinsame Anlagen, in die der Teilfonds anlegen kann, handelt es sich um
regulierte, offene Organismen flir gemeinsame Anlagen, die gehebelt und/oder nicht gehebelt sein
kénnen. Alternative Investmentfonds, in die der Teilfonds anlegen kann, haben ihren Sitz in Irland, in
einem Mitgliedsstaat des EWR, im Vereinigten Kdnigreich, in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Jersey, Guernsey oder auf der Isle of Man oder, vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung durch die
Zentralbank, in bestimmten anderen Hoheitsgebieten.

Geblhren fir die Zeichnung, Ricknahme, die Verwaltung, das Anlagemanagement, das
Liquiditdtsmanagement und fir die Wertentwicklung, die von diesen Organismen flur gemeinsame
Anlagen fir die Anlage des Teilfonds berechnet werden, werden dem Teilfonds vollstandig
ruckerstattet.

REITs

Der Teilfonds kann auch in REITs anlegen. REITs sind gepoolte Anlagevehikel, die in
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ertraggenerierenden Immobilien oder in Grundstlickskrediten anlegen, die an weltweit anerkannten
Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden. Es ist nicht vorgesehen, dass die Anlage in REITs
einen wesentlichen Teil des Portfolios des Teilfonds ausmachen wird.

Sonstige Anlagen

Der Teilfonds kann aulRerdem bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumente anlegen
und zusétzliche liquide Mittel halten, einschliellich aber nicht beschrankt auf Zahlungsmittel,
Termineinlagen, Commercial Paper, Einlagenzertifikate, bei Sicht fallige Schuldtitel auf Grundlage einer
Rahmenvereinbarung (Master Demand Notes), Equity-linked Notes (Aktienanleihen), variabel
verzinsliche bei Sicht fallige Schuldtitel und kurzfristige Finanzierungsvereinbarungen, die weltweit an
geregelten Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden.

Konzentrationsbeschrankungen

Unbeschadet der in Anhang | zum Prospekt festgelegten Anlagebeschrankungen unterliegt der
Teilfonds den folgenden Beschrankungen in Bezug auf die Anlage bei einem einzelnen Emittenten:

- Die Anlage des Teilfonds in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die von einem einzelnen
Emittenten ausgegeben werden, wird 10 % seines Nettovermodgens nicht Uiberschreiten, unter der
Voraussetzung, dass der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, in die der
Teilfonds mehr als 5 % angelegt, weniger als 40 % ausmacht.

- Unbeschadet des zuvor Gesagten, kann der Teilfonds bis zu 100 % seines Nettovermdgens in
Schuldverschreibungen, die (i) von einem Mitgliedsstaat der Europaischen Union oder einer
Uberstaatlichen Einrichtung, bei der ein Mitgliedsstaat oder mehrere Mitgliedsstaaten der
Europaischen Union Mitglieder sind, ausgegeben oder garantiert werden oder (ii) von einem Staat
ausgegeben oder garantiert werden, der kein Mitgliedsstaat der Europaischen Union ist, wenn es
sich dabei um ein Land der ,Zone A* gemal der Richtlinie des Rates 2000/12/EWG in der jeweils
geanderten oder erganzten Fassung handelt, das heif3t, ein Mitgliedsstaat der Europaischen Union,
Lander, die Volimitglieder der OECD sind, und die Lander, die spezielle Kreditvereinbarungen mit
dem Internationalen Wahrungsfonds getroffen haben, und die von einer internationalen Rating-
Agentur ein Rating von ,AAA“ oder ein gleichwertiges Rating erhalten haben, unter der
Voraussetzung, dass der Teilfonds Wertpapiere aus zumindest sechs verschiedenen Emissionen
halten muss, wobei die Wertpapiere einer Emission 30 % des Nettovermdgens des Teilfonds nicht
Ubersteigen durfen.

- Der Teilfonds wird in keine OGAW anlegen, denen es erlaubt ist, mehr als 10 % ihres
Nettovermdgens in anderen Investmentfonds anzulegen.

- Der Teilfonds wird keine Anteile/Aktien an einem OGAW halten, die 20 % oder mehr des
Nettoinventarwerts dieses OGAW ausmachen.

- Der Teilfonds darf nicht mehr als 20% des Nettovermbégens in Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente anlegen, die von Unternehmen innerhalb desselben Konzerns ausgegeben
werden.

Effizientes Portfoliomanagement/Absicherung

Der Teilfonds kann Techniken und Instrumente zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements
und/oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken einsetzen.

Eine Beschreibung der Techniken und Instrumente und der Arten von DFIs sowie der Zwecke, flir
welche sie von einem Teilfonds eingesetzt werden kénnen, findet sich in Anhang V dieses Prospekts.
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Wertpapierfinanzierungsgeschéfte und Total Return Swaps

Der Teilfonds kann Wertpapierfinanzierungsgeschéafte (Wertpapierleihe und
Pensionsgeschafte/umgekehrte Pensionsgeschafte, ,SFT“) sowie Total Return Swaps abschliel3en.

Weitere Einzelheiten zu SFTs und Total Return Swaps befinden sich im Prospekt unter den
Uberschriften ,,Wertpapierfinanzierungsgeschifte und Total Return Swaps“, ,Vorgaben fiir
Gegenparteien“, ,,Verwaltung von Sicherheiten“ und ,,Risikofaktoren®.

C. Typisches Anlegerprofil

Der CHALLENGE Provident Fund 3 ist idealerweise flir Anleger geeignet, deren Anlageziele bei einem
langfristigen Anlagehorizont auf eine Wertsteigerung ihrer Ersparnisse ausgerichtet sind und die zur
Erreichung dieser Anlageziele bereit sind, eine Anlagestrategie zu akzeptieren, die ein mittleres
Volatilitats- und Risikoniveau bei der Verwaltung ihrer Ersparnisse beinhaltet.
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CHALLENGE Provident Fund 4
A. Anlageziel

Das Anlageziel des CHALLENGE Provident Fund 4 ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum
durch vorrangige Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus (i) auf Euro lautenden festverzinslichen
Wertpapieren, die weltweit an geregelten Handelspldtzen notiert sind oder gehandelt werden
(,geregelte Handelsplatze® bezeichnen die in Anhang Il zum Prospekt angeflihrten Bérsen und Markte),
und (ii) OGAW.

Der Teilfonds kann auch in festverzinslichen Wertpapieren anlegen, die auf eine andere Wahrung als
Euro lauten, sofern durch die Verwendung von Derivaten das Wahrungsengagement des Teilfonds bei
diesen Wertpapieren in Euro umgerechnet wird.

B. Anlagepolitik
Allokation/Strategien

Wahrend der Teilfonds keinen Diversifikationsanforderungen in Bezug auf geografische Zonen oder
Marktsektoren unterliegt und daher seine Anlagen in allen geografischen Zonen und/oder
Marktsektoren konzentrieren kann, gelten fur den Teilfonds die folgenden Grenzen:

- Nicht mehr als 10 % des Nettovermdgens des Teilfonds werden in Wertpapieren angelegt, die nicht
an geregelten Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden.

- Der Teilfonds wird nicht in Schwellenmarkten anlegen.

Der Teilfonds darf keine Leerverkaufe von Wertpapieren durchfiihren. Der Teilfonds (i) legt in keine
DFls an, im Zuge derer ungedeckte zukinftige Verpflichtungen entstehen, (i) legt in keine
Finanzinstrumente an, die mit Rohstoffwerten verbunden sind, oder (iii) begibt oder garantiert keine
Kredite.

Der Teilfonds wird Kredite nur auf tempordrer Basis aufnehmen, um zeitweilige Cash-Flow-
Missverhaltnisse bei Zeichnungen oder Rucknahmen zu finanzieren, und in keinem Fall wird eine
solche Kreditaufnahme 10 % des Nettovermdgens des Teilfonds Gbersteigen.

Der Teilfonds wird normalerweise vor allem in festverzinslichen Wertpapieren anlegen (wie oben
beschrieben). Ist die Verwaltungsgesellschaft jedoch der Auffassung, dass sich der Wert der
Vermdgenswerte, in die der Teilfonds angelegt hat, aufgrund der Marktbedingungen verringern
kénnte, so kann die Verwaltungsgesellschaft versuchen, diesen Wert auch durch den Kauf von
kurzfristigen Geldmarktinstrumenten (wie oben beschrieben) abzusichern, die an geregelten
Handelspléatzen notiert sind oder gehandelt werden. Dieses Engagement darf jedoch héchstens
20 % des Nettovermégens des Teilfonds ausmachen.

Festverzinsliche Wertpapiere

Unter der grundsatzlichen Voraussetzung, dass eine Anlage in festverzinsliche Wertpapiere in
Ubereinstimmung mit den unter den Uberschriften LAllokation/Strategien® und
»,Konzentrationsbeschrankungen“ vorgesehenen Anforderungen erfolgen muss, ist eine Anlage unter
anderem in folgende festverzinsliche Wertpapiere moglich: Schuldtitel von Staaten, internationalen und
Uberstaatlichen Einrichtungen (einschlieRlich Wertpapiere, die von Mitgliedsstaaten, Nicht-
Mitgliedsstaaten, ihren Unterabteilungen, Behdrden oder Organen ausgegeben oder garantiert
werden), Schuldverschreibungen von Unternehmen und Commercial Paper, Wandelanleihen und
ahnliche Anleihen und Schuldtitel, Asset-Backed Securities und Mortgage-Backed Securities,
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einschliellich aber nicht beschrankt auf erstklassige durch Wohnbauhypotheken oder gewerbliche
Hypotheken gedeckte Wertpapiere, inflationsindizierte Anleihen, Event-linked Bonds und frei
Ubertragbare strukturierte Schuldtitel (die nicht gehebelt werden und die die Bedingungen und Kriterien,
welche die Zentralbank fir eine Anlage in solche Schuldtitel vorschreibt, erfillen muissen). Der
Teilfonds kann in anderen erstklassigen oder sonstigen Schuldinstrumenten von Unternehmen oder
anderen Einrichtungen, die nicht mit Landern oder Regierungen verbunden sind, anlegen,
einschlieRlich, aber nicht beschrankt auf erstrangige und nachgeordnete Unternehmensanleihen, mit
Investment Grade bewertete Tranchen von besicherten Hypotheken- und Kreditverpflichtungen,
Vorzugsaktien, Unternehmenswertpapiere  und  Bankkredite. Der Teilfonds kann
Schuldverschreibungen auf Grundlage einer Privatplatzierung erwerben und in Kreditbeteiligungen
investieren.

Der Teilfonds wird vorrangig in von einer allgemein anerkannten internationalen Ratingagentur mit
Investment Grade bewertete festverzinsliche Wertpapiere anlegen, er darf aber nicht mehr als 30 %
seiner Vermdgenswerte in festverzinsliche Wertpapiere, die mit Sub-Investment Grade bewertet sind,
sowie nicht mehr als 5 % seiner Vermogenswerte in festverzinsliche Wertpapiere anlegen, die ber
kein Rating verfiigen.

Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Teilfonds anlegen kann, kénnen uber einen festen oder
variablen Zinssatz verfiigen und sich gegenlaufig zu einem Referenzzinssatz entwickeln.

Organismen fur gemeinsame Anlagen

Der Teilfonds kann in OGAW und/oder alternativen Investmentfonds anlegen (einschlieRlich
bérsengehandelter Fonds), die die Vorgaben der Zentralbank an fur OGAW erwerbbare Anlagen in
andere Investmentfonds erfiillen. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettovermdgens in solche
Anlagen investieren, die im Wesentlichen ahnliche Anlageziele und eine ahnliche Anlagepolitik
verfolgen wie der Teilfonds.

Es wird davon ausgegangen, dass die maximale Gesamtverwaltungsgebihr, die durch die Organismen
fur gemeinsame Anlagen, in die der Teilfonds anlegt, in Rechnung gestellt werden kann, in der Spanne
von 1,00 % bis 1,20 % ihres gewichteten durchschnittlichen Nettoinventarwertes liegt und keinesfalls
2 % (auf einer gewichteten durchschnittlichen Basis) tUberschreitet. Preisnachlasse, die der Teilfonds
erhalt, schmalern die Verwaltungsgebuhren.

Bei den Organismen flir gemeinsame Anlagen, in die der Teilfonds anlegen kann, handelt es sich um
regulierte, offene Organismen fiir gemeinsame Anlagen, die gehebelt und/oder nicht gehebelt sein
kénnen. Alternative Investmentfonds, in die der Teilfonds anlegen kann, haben ihren Sitz in Irland, in
einem Mitgliedsstaat des EWR, im Vereinigten Kdnigreich, in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Jersey, Guernsey oder auf der Isle of Man oder, vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung durch die
Zentralbank, in bestimmten anderen Hoheitsgebieten.

Geblhren fir die Zeichnung, Ricknahme, die Verwaltung, das Anlagemanagement, das
Liquiditdtsmanagement und fir die Wertentwicklung, die von diesen Organismen flir gemeinsame
Anlagen fur die Anlage des Teilfonds berechnet werden, werden dem Teilfonds vollstdndig
rickerstattet.

Konzentrationsbeschrankungen

Unbeschadet der in Anhang | zum Prospekt festgelegten Anlagebeschrankungen unterliegt der
Teilfonds den folgenden Beschrankungen in Bezug auf die Anlage bei einem einzelnen Emittenten:

- Die Anlage des Teilfonds in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die von einem einzelnen
Emittenten ausgegeben werden, wird 10 % seines Nettovermdgens nicht Uberschreiten, unter der
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Voraussetzung, dass der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, in die der
Teilfonds mehr als 5 % angelegt, weniger als 40 % ausmacht.

- Unbeschadet des zuvor Gesagten, kann der Teilfonds bis zu 100 % seines Nettovermdgens in
Schuldverschreibungen, die (i) von einem Mitgliedsstaat der Europaischen Union oder einer
Uberstaatlichen Einrichtung, bei der ein Mitgliedsstaat oder mehrere Mitgliedsstaaten der
Europaischen Union Mitglieder sind, ausgegeben oder garantiert werden oder (ii) von einem Staat
ausgegeben oder garantiert werden, der kein Mitgliedsstaat der Europaischen Union ist, wenn es
sich dabei um ein Land der ,Zone A* gemal der Richtlinie des Rates 2000/12/EWG in der jeweils
geanderten oder erganzten Fassung handelt, das heif3t, ein Mitgliedsstaat der Europaischen Union,
Lander, die Volimitglieder der OECD sind, und die Lander, die spezielle Kreditvereinbarungen mit
dem Internationalen Wahrungsfonds getroffen haben, und die von einer internationalen Rating-
Agentur ein Rating von ,AAA“ oder ein gleichwertiges Rating erhalten haben, unter der
Voraussetzung, dass der Teilfonds Wertpapiere aus zumindest sechs verschiedenen Emissionen
halten muss, wobei die Wertpapiere einer Emission 30 % des Nettovermdgens des Teilfonds nicht
Ubersteigen durfen.

- Der Teilfonds wird in keine OGAW anlegen, denen es erlaubt ist, mehr als 10 % ihres
Nettovermdgens in anderen Investmentfonds anzulegen.

- Der Teilfonds wird keine Anteile/Aktien an einem OGAW halten, die 20 % oder mehr des
Nettoinventarwerts dieses OGAW ausmachen.

- Der Teilfonds darf nicht mehr als 20% des Nettovermoégens in Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente anlegen, die von Unternehmen innerhalb desselben Konzerns ausgegeben

werden.

Sonstige Anlagen

Der Teilfonds kann auRerdem bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumenten (wie
oben beschrieben) anlegen und zusatzliche liquide Mittel halten, einschlieRlich aber nicht beschrankt
auf Zahlungsmittel, Termineinlagen, Commercial Paper, Einlagenzertifikate, bei Sicht fallige
Schuldtitel auf Grundlage einer Rahmenvereinbarung (Master Demand Notes), Equity-linked Notes
(Aktienanleihen), variabel verzinsliche bei Sicht fallige Schuldtitel und kurzfristige
Finanzierungsvereinbarungen, die an geregelten Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden.

Effizientes Portfoliomanagement/Absicherung

Der Teilfonds kann Techniken und Instrumente zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements
und/oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken einsetzen.

Eine Beschreibung der Techniken und Instrumente und der Arten von DFIs sowie der Zwecke, fur
welche sie von einem Teilfonds eingesetzt werden kdnnen, findet sich in Anhang V dieses Prospekts.

Wertpapierfinanzierungsgeschéfte und Total Return Swaps

Der Teilfonds kann Wertpapierfinanzierungsgeschafte (Wertpapierleihe und
Pensionsgeschafte/umgekehrte Pensionsgeschafte, ,SFT“) sowie Total Return Swaps abschliefl3en.

Weitere Einzelheiten zu SFTs und Total Return Swaps befinden sich im Prospekt unter den
Uberschriften ,,Wertpapierfinanzierungsgeschifte und Total Return Swaps*“, ,Vorgaben fiir
Gegenparteien“, ,,Verwaltung von Sicherheiten®“ und ,,Risikofaktoren®.
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C. Typisches Anlegerprofil

Der CHALLENGE Provident Fund 4 ist idealerweise flir Anleger geeignet, deren Anlageziele bei einem
mittel- bis langfristigen Anlagehorizont auf eine Wertsteigerung ihrer Ersparnisse ausgerichtet sind und
die zur Erreichung dieses Anlageziels bereit sind, eine Anlagestrategie zu akzeptieren, die ein niedriges
bis mittleres Volatilitats- und Risikoniveau bei der Verwaltung ihrer Ersparnisse beinhaltet.
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CHALLENGE Provident Fund 5
A. Anlageziel

Das Anlageziel des CHALLENGE Provident Fund 5 ist die Erzielung von risikoangepassten absoluten
Renditen unabhangig von den vorherrschenden Marktbedingungen Uber einen mittel- bis langfristigen
Anlagehorizont durch Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus (i) Aktien und aktienbezogenen
Wertpapieren wie nachstehend beschrieben, (ii) festverzinslichen Wertpapieren, (iii)
Geldmarktinstrumenten, die weltweit an geregelten Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden
(,geregelte Handelsplatze“ bezeichnen die in Anhang Il zum Prospekt angefiihrten Bérsen und Markte),
und (iv) OGAW.

B. Anlagepolitik
Allokation/Strategien

Der Teilfonds kann — abhangig von der Einschatzung der herrschenden Marktbedingungen seitens der
Verwaltungsgesellschaft und den Anlagestrategien — in flexibler Weise in verschiedene Anlagetypen
anlegen. Der Teilfonds unterliegt dabei keinen spezifischen Grenzen und kann jederzeit bis zu 100 %
seines Nettovermoégens in einen bestimmten Anlagetyp anlegen.

Wahrend der Teilfonds keinen Diversifikationsanforderungen in Bezug auf geografische Zonen,
Marktsektoren oder Wahrungen unterliegt und daher seine Anlagen in allen geografischen Zonen,
Marktsektoren und/oder Wahrungen konzentrieren kann, gelten fur den Teilfonds die folgenden
Grenzen:

- Zumindest ein Drittel des Nettovermdgens des Teilfonds wird in Wertpapieren, die auf Euro lauten
und/oder in Euro abgesichert sind, angelegt.

- Nicht mehr als 10 % des Nettovermdgens des Teilfonds werden in Wertpapieren angelegt, die nicht
an geregelten Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden.

- Unbeschadet des zuvor Gesagten wird der Teilfonds nur ein geringes Engagement in
Schwellenmarkten eingehen (d.h. weniger als 5 % des Nettovermdgens).

Der Teilfonds darf keine Leerverkaufe von Wertpapieren durchfiihren. Der Teilfonds (i) legt in keine
derivativen Finanzinstrumente an, im Zuge derer ungedeckte zukunftige Verpflichtungen entstehen, (ii)
legt in keine Finanzinstrumente an, die mit Rohstoffwerten verbunden sind, oder (iii) begibt oder
garantiert keine Kredite.

Der Teilfonds wird Kredite nur auf temporarer Basis aufnehmen, um zeitweilige Cash-Flow-
Missverhaltnisse bei Zeichnungen oder Ricknahmen zu finanzieren, und in keinem Fall wird eine
solche Kreditaufnahme 10 % des Nettovermdgens des Teilfonds Gbersteigen.

Ist die Verwaltungsgesellschaft jedoch der Auffassung, dass sich der Wert der
Vermdgenswerte, in die der Teilfonds angelegt hat, aufgrund der Marktbedingungen verringern
kénnte, so kann die Verwaltungsgesellschaft versuchen, diesen Wert auch durch den Kauf von
kurzfristigen Geldmarktinstrumenten (wie oben beschrieben) abzusichern, die an geregelten
Handelspléatzen notiert sind oder gehandelt werden. Dieses Engagement darf jedoch
héchstens 20 % des Nettovermégens des Teilfonds ausmachen.

Aktien/aktienbezogene Wertpapiere

Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschlieBlich, aber nicht beschrankt auf Genussscheine,
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Wandelanleihen und Optionsscheine), in die der Teilfonds anlegen oder in Bezug auf welche der
Teilfonds ein Engagement eingehen kann, kdnnen weltweit an geregelten Handelsplatzen notiert sein
oder gehandelt werden.

Festverzinsliche Wertpapiere

Unter der grundsatzlichen Voraussetzung, dass eine Anlage in festverzinsliche Wertpapiere in
Ubereinstimmung mit den unter  den Uberschriften LAllokation/Strategien® und
»,Konzentrationsbeschrankungen“ vorgesehenen Anforderungen erfolgen muss, ist eine Anlage unter
anderem in folgende festverzinsliche Wertpapiere moglich: Schuldtitel von Staaten, internationalen und
Uberstaatlichen Einrichtungen (einschliellich Wertpapiere, die von Mitgliedsstaaten, Nicht-
Mitgliedsstaaten, ihren Unterabteilungen, Behdrden oder Organen ausgegeben oder garantiert
werden), Schuldverschreibungen von Unternehmen und Commercial Paper, Wandelanleihen und
ahnliche Anleihen und Schuldtitel, Asset-Backed Securities und Mortgage-Backed Securities,
einschliellich aber nicht beschrankt auf erstklassige durch Wohnbauhypotheken oder gewerbliche
Hypotheken gedeckte Wertpapiere, inflationsindizierte Anleihen, Event-linked Bonds und frei
Ubertragbare strukturierte Schuldtitel (die nicht gehebelt werden und die die Bedingungen und Kriterien,
welche die Zentralbank fiir eine Anlage in solche Schuldtitel vorschreibt, erfullen missen). Der Teilfonds
kann in anderen erstklassigen oder sonstigen Schuldinstrumenten von Unternehmen oder anderen
Einrichtungen, die nicht mit Landern oder Regierungen verbunden sind, anlegen, einschlieRlich, aber
nicht beschrankt auf erstrangige und nachgeordnete Unternehmensanleihen, mit Investment Grade
bewertete Tranchen von besicherten Hypotheken- und Kreditverpflichtungen, Vorzugsaktien,
Unternehmenswertpapiere und Bankkredite. = Der Teilfonds kann Schuldverschreibungen auf
Grundlage einer Privatplatzierung erwerben und in Kreditbeteiligungen investieren.

Der Teilfonds wird vorrangig in von einer allgemein anerkannten internationalen Ratingagentur mit
Investment Grade bewertete festverzinsliche Wertpapiere anlegen, er darf aber nicht mehr als 30 %
seiner Vermdgenswerte in festverzinsliche Wertpapiere, die mit Sub-Investment Grade bewertet sind,
sowie nicht mehr als 5 % seiner Vermogenswerte in festverzinsliche Wertpapiere anlegen, die Gber
kein Rating verfugen.

Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Teilfonds anlegen kann, kdnnen Uber einen festen oder
variablen Zinssatz verfiigen und sich gegenlaufig zu einem Referenzzinssatz entwickeln.

Organismen fir gemeinsame Anlagen

Der Teilfonds kann in OGAW und/oder alternativen Investmentfonds anlegen (einschlieRlich
bérsengehandelter Fonds), die die Vorgaben der Zentralbank an fur OGAW erwerbbare Anlagen in
andere Investmentfonds erfiillen. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettovermdgens in solche
Anlagen investieren, die im Wesentlichen ahnliche Anlageziele und eine &ahnliche Anlagepolitik
verfolgen wie der Teilfonds.

Es wird davon ausgegangen, dass die maximale Gesamtverwaltungsgebihr, die durch die Organismen
fur gemeinsame Anlagen, in die der Teilfonds anlegt, in Rechnung gestellt werden kann, in der Spanne
von 1,00 % bis 1,20 % ihres gewichteten durchschnittlichen Nettoinventarwertes liegt und keinesfalls
2 % (auf einer gewichteten durchschnittlichen Basis) tUberschreitet. Preisnachlasse, die der Teilfonds
erhalt, schmalern die Verwaltungsgebuihren.

Bei den Organismen flr gemeinsame Anlagen, in die der Teilfonds anlegen kann, handelt es sich um
regulierte, offene Organismen fiir gemeinsame Anlagen, die gehebelt und/oder nicht gehebelt sein
kénnen. Alternative Investmentfonds, in die der Teilfonds anlegen kann, haben ihren Sitz in Irland, in
einem Mitgliedsstaat des EWR, im Vereinigten Kdnigreich, in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Jersey, Guernsey oder auf der Isle of Man oder, vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung durch die
Zentralbank, in bestimmten anderen Hoheitsgebieten.
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Geblhren fir die Zeichnung, Ricknahme, die Verwaltung, das Anlagemanagement, das
Liquiditatsmanagement und fiir die Wertentwicklung, die von diesen Organismen flir gemeinsame
Anlagen fur die Anlage des Teilfonds berechnet werden, werden dem Teilfonds vollstdndig
ruckerstattet.

REITs

Der Teilfonds kann auch in REITs anlegen. REITs sind gepoolte Anlagevehikel, die in
ertraggenerierenden Immobilien oder in Grundstlckskrediten anlegen, die an weltweit anerkannten
Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt werden. Es ist nicht vorgesehen, dass die Anlage in REITs
einen wesentlichen Teil des Portfolios des Teilfonds ausmachen wird.

Sonstige Anlagen

Der Teilfonds kann auf3erdem bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumenten (wie
oben beschrieben) anlegen und zusatzliche liquide Mittel halten, einschliellich aber nicht beschrankt
auf Zahlungsmittel, Termineinlagen, Commercial Paper, Einlagenzertifikate, bei Sicht fallige Schuldtitel
auf Grundlage einer Rahmenvereinbarung (Master Demand Notes), Equity-linked Notes
(Aktienanleihen), variabel verzinsliche bei Sicht fallige Schuldtitel und kurzfristige
Finanzierungsvereinbarungen, die weltweit an geregelten Handelsplatzen notiert sind oder gehandelt
werden.

Konzentrationsbeschrankungen

Unbeschadet der in Anhang | zum Prospekt festgelegten Anlagebeschrankungen unterliegt der
Teilfonds den folgenden Beschrankungen in Bezug auf die Anlage bei einem einzelnen Emittenten:

- Die Anlage des Teilfonds in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die von einem einzelnen
Emittenten ausgegeben werden, wird 10 % seines Nettovermogens nicht Uberschreiten, unter der
Voraussetzung, dass der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, in die der
Teilfonds mehr als 5 % angelegt, weniger als 40 % ausmacht.

- Unbeschadet des zuvor Gesagten, kann der Teilfonds bis zu 100 % seines Nettovermdgens in
Schuldverschreibungen, die (i) von einem Mitgliedsstaat der Europaischen Union oder einer
Uberstaatlichen Einrichtung, bei der ein Mitgliedsstaat oder mehrere Mitgliedsstaaten der
Europaischen Union Mitglieder sind, ausgegeben oder garantiert werden oder (ii) von einem Staat
ausgegeben oder garantiert werden, der kein Mitgliedsstaat der Europaischen Union ist, wenn es
sich dabei um ein Land der ,Zone A“ gemal der Richtlinie des Rates 2000/12/EWG in der jeweils
geanderten oder erganzten Fassung handelt, das heif3t, ein Mitgliedsstaat der Europaischen Union,
Lander, die Volimitglieder der OECD sind, und die Lander, die spezielle Kreditvereinbarungen mit
dem Internationalen Wahrungsfonds getroffen haben, und die von einer internationalen Rating-
Agentur ein Rating von ,AAA“ oder ein gleichwertiges Rating erhalten haben, unter der
Voraussetzung, dass der Teilfonds Wertpapiere aus zumindest sechs verschiedenen Emissionen
halten muss, wobei die Wertpapiere einer Emission 30 % des Nettovermdgens des Teilfonds nicht
Ubersteigen durfen.

- Der Teilfonds wird in keine OGAW anlegen, denen es erlaubt ist, mehr als 10 % ihres

Nettovermdgens in anderen Investmentfonds anzulegen.

- Der Teilfonds wird keine Anteile/Aktien an einem OGAW halten, die 20 % oder mehr des
Nettoinventarwerts dieses OGAW ausmachen.
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- Der Teilfonds darf nicht mehr als 20% des Nettovermbégens in Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente anlegen, die von Unternehmen innerhalb desselben Konzerns ausgegeben
werden.

Effizientes Portfoliomanagement/Absicherung

Der Teilfonds kann Techniken und Instrumente zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements
und/oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken einsetzen.

Eine Beschreibung der Techniken und Instrumente und der Arten von DFIs sowie der Zwecke, flir
welche sie von einem Teilfonds eingesetzt werden kdnnen, findet sich in Anhang V dieses Prospekts.

Wertpapierfinanzierungsgeschéfte und Total Return Swaps

Der Teilfonds kann Wertpapierfinanzierungsgeschafte (Wertpapierleihe und
Pensionsgeschafte/umgekehrte Pensionsgeschafte, ,SFT“) sowie Total Return Swaps abschliel3en.

Weitere Einzelheiten zu SFTs und Total Return Swaps befinden sich im Prospekt unter den
Uberschriften ,,Wertpapierfinanzierungsgeschifte und Total Return Swaps“, ,Vorgaben fiir
Gegenparteien“, ,,Verwaltung von Sicherheiten“ und ,,Risikofaktoren®.

C. Typisches Anlegerprofil

Der CHALLENGE Provident Fund 5 ist idealerweise flir Anleger geeignet, deren Anlageziele bei einem
mittel- bis langfristigen Anlagehorizont auf eine Wertsteigerung ihrer Ersparnisse ausgerichtet sind und
die zur Erreichung dieses Anlageziels bereit sind, eine Anlagestrategie zu akzeptieren, die ein niedriges
bis mittleres Volatilitats- und Risikoniveau bei der Verwaltung ihrer Ersparnisse beinhaltet.

2. Anteilsklassen

Anteile werden als zu einer Klasse gehdrende Anteile des entsprechenden Teilfonds
ausgegeben. Die Verwaltungsgesellschaft kann entweder bei der Griindung eines Teilfonds
oder danach mehr als eine Klasse von Anteilen in einem Teilfonds auflegen, die sich im Hinblick
auf die Zeichnungsgebihren und Aufwendungen (einschlieBlich der Verwaltungsgebuhr),
Mindestzeichnung, festgelegte Wahrung, Absicherungsstrategie, die (gegebenenfalls) fiir die
festgelegte Wahrung der Klasse verwendet wird, Ausschittungspolitik und sonstige andere
Merkmale, die jeweils von der Verwaltungsgesellschaft festlegt werden, unterscheiden kénnen.

Die in einem Teilfonds erhaltlichen Klassen und ihre jeweiligen Merkmale werden auf speziellen
Klasseninformationskarten, die bei den jeweiligen Vertriebsgesellschaften erhaltlich sind,
genauer aufgefuhrt.

3. Ausgabe von Anteilen:

Die einzuhaltenden Verfahren bei einem Zeichnungsantrag — entweder durch
Einzelzeichnung oder mittels Sparplan — sowie Einzelheiten zu den anfallenden
Zeichnungsgebiihren werden im Prospekt unter der Uberschrift ,Verwaltung des Fonds —
Antrag auf Zeichnung von Anteilen* aufgefihrt.

Erstmalige Ausgabe
Wahrend des Erstausgabezeitraums eines Teilfonds oder einer Klasse werden die Anteile zu

einem Erstausgabepreis angeboten, wie er in den entsprechenden Klasseninformationskarten
genannt wird.
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Der Erstausgabezeitraum kann von der Verwaltungsgesellschaft mit Einwilligung des
Treuhanders verkirzt oder verlangert werden. Die Zentralbank muss regelmdfig im
Voraus iiber jede Verkiirzung oder Verlangerung benachrichtigt werden.

Nachfolgende Ausgabe

Danach erfolgt die Ausgabe von Anteilen zu einem Preis, der dem Nettoinventarwert je Anteil
an dem jeweiligen Handelstag, an dem die Anteile ausgegeben werden, entspricht, zuzlglich
einer Anpassung an eine etwaige von der Verwaltungsgesellschaft erhobene
Verwasserungsschutzgebdihr.

Handelstag:

Jeder Werktag.
Basiswahrung:

Euro.
Ausschiittungspolitik:

A-Anteile sind nicht dazu berechtigt, an Ausschuttungen teilzunehmen, wdhrend B-Anteile dazu
berechtigt sind.

Gebihren:

Zusatzlich zu den Gebuhren und Aufwendungen fir die Verwaltungsstelle, den Treuhander und
die Korrespondenzbanken/Zahlstellen und den allgemeinen Verwaltungsgebtuhren und
Fondskosten, die im Prospekt unter der Uberschrift ,Fondsaufwendungen“ aufgefiihrt sind,
werden zulasten bestimmter Klassen einige klassenspezifische Gebuhren fallig, einschlief3lich
der Kosten von Finanzinstrumenten (sofern zutreffend), die fir die Absicherung der
Basiswahrung eines Teilfonds gegeniber der festgelegten Wahrung einer Klasse oder der
Nennwahrung, auf die die Vermdgenswerte eines Teilfonds lauten, und der festgelegten
Wahrung einer Klasse verwendet werden; die entsprechenden Informationen dazu sind in den
entsprechenden Klasseninformationskarten enthalten.

Risikofaktoren:

Die mit der Anlage in einen Teilfonds verbundenen Risikofaktoren werden im Prospekt unter
der Uberschrift ,Risikofaktoren® und — sofern dies als relevant erachtet wird — in der
Teilfondsinformationskarte erlautert.

Griindungsaufwendungen:

Die im Zusammenhang mit der Griindung des CHALLENGE Global Smaller Cap Equity Fund
angefallenen Geblhren und Aufwendungen betrugen nicht mehr als 10.000 EUR
(ausschlieBlich Mehrwertsteuer). Diese Gebihren und Aufwendungen werden fir
Rechnungslegungszwecke lber einen Zeitraum von funf Jahren ab dem Datum, an dem dieser
Teilfonds seine Handelstatigkeit aufgenommen hat (oder einen anderen von der
Verwaltungsgesellschaft eventuell zu bestimmenden Zeitraum), abgeschrieben und stellen
zum Zwecke der Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds einen Abzug dar.
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Die im Zusammenhang mit der Griindung des CHALLENGE Solidity & Return angefallenen
Geblhren und Aufwendungen betrugen nicht mehr als 20.000 EUR (ausschliel3lich
Mehrwertsteuer). Diese Gebuihren und Aufwendungen werden fir Rechnungslegungszwecke
Uber einen Zeitraum von finf Jahren ab dem Datum, an dem dieser Teilfonds seine
Handelstatigkeit aufgenommen hat (oder einen anderen von der Verwaltungsgesellschaft
eventuell zu bestimmenden Zeitraum), abgeschrieben und stellen zum Zwecke der
Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds einen Abzug dar.

Datum: 9. Mai 2025
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INFORMATIONSKARTE ZU DEN MEDIOLANUM L-KLASSEN

Diese Informationskarte ist eine Beilage zum Prospekt vom 31. Juli 2024 in seiner jeweils gednderten
Fassung, bildet einen Teil desselben und sollte auch in Verbindung damit gelesen werden. Der
Prospekt ist bei der Verwaltungsstelle in 4" Floor, One George’s Quay Plaza, George’s Quay, Dublin
2, Irland, erhaltlich.

Diese Informationskarte enthalt spezifische Informationen zu den Mediolanum L-Klassen der Teilfonds der
CHALLENGE Funds (der ,Fonds®), eines offenen Umbrella-Investmentfonds, der als OGAW gemal’ den
Vorschriften der OGAW-Bestimmungen errichtet wurde.

Die Verwaltungsratsmitglieder (Directors) der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, deren Namen im Prospekt
unter der Uberschrift ,Management des Fonds“ aufgefiihrt sind, Ubernehmen die Verantwortung fir die
Angaben, die in diesem Dokument enthalten sind. Nach bestem Wissen und Gewissen der
Verwaltungsratsmitglieder (die mit der gebotenen Sorgfalt sichergestellt haben, dass dies der Fall ist)
entsprechen diese Informationen den Tatsachen und lassen keine Sachverhalte aus, deren Auslassung
diese Informationen in irrefihrender Weise verandern wirden. Die Verwaltungsratsmitglieder Gibernehmen

diesbezuglich die entsprechende Verantwortung.

Teilfonds Klasse Erst- Aus- Verwaltungs- | Anlagemana- | Wert- A-An- | B-An-
ausgabe-| gabe- gebiihr? gement- entwicklungs- | teile teile’
preis/- preis’ gebiihr? gebiihr?
zeitraum

CHALLENGE | Mediolanum | n.a. NIW je | 1,60 % 0,67 % Ja Ja n.a.

North North Anteil

American American

Equity Fund Equity L

CHALLENGE | Mediolanum | n.a. NIW je | 1,60 % 0,67 % Ja Ja n.a.

North North Anteil

American American

Equity Fund Equity L

Hedged*

CHALLENGE | Mediolanum | n.a. NIW je | 1,60 % 0,67 % Ja Ja n.a.

European European Anteil

Equity Fund Equity

L

CHALLENGE | Mediolanum | n.a. NIW je | 1,60 % 0,67 % Ja Ja n.a.

European European Anteil

Equity Fund Equity L

Hedged*

CHALLENGE | Mediolanum | n.a. NIW je | 1,60 % 0,67 % Ja Ja n.a.

Italian Equity | Italian Anteil

Fund Equity L

CHALLENGE | Mediolanum | n.a. NIW je | 1,60 % 0,67 % Ja Ja n.a.

Germany Germany Anteil

Equity Fund Equity L




CHALLENGE | Mediolanum | n.a. NIW je | 1,60 % 0,67 % Ja Ja n.a.
Spain Equity | Spain Anteil
Fund Equity L
CHALLENGE | Mediolanum | n.a. NIW je | 1,65 % 0,67 % Ja Ja n.a.
Pacific Equity | Pacific Anteil
Fund Equity L
CHALLENGE | Mediolanum | n.a. NIW je | 1,65 % 0,67 % Ja Ja n.a.
Pacific Equity | Pacific Anteil
Fund Equity L

Hedged*
CHALLENGE | Mediolanum | n.a. NIW je | 1,85 % 0,67 % Ja Ja n.a.
Emerging Emerging Anteil
Markets Markets
Equity Fund Equity L
CHALLENGE | Mediolanum | n.a. NIW je | 1,65 % 0,67 % Ja Ja n.a.
Energy Energy Anteil
Opportunities | Opportuniti

esL
CHALLENGE | Mediolanum | n.a. NIW je | 1,65 % 0,67 % Ja Ja n.a.
Industrials and Industrials Anteil
Materials and
Opportunities | Materials

Opportuniti

esL
CHALLENGE | Mediolanum | n.a. NIW je | 1,65 % 0,67 % Ja Ja n.a.
Healthcare Healthcare Anteil
Opportunities | Opportuniti

esL
CHALLENGE | Mediolanum | n.a. NIW je | 1,65 % 0,67 % Ja Ja n.a.
Financial Financial Anteil
Opportunities | Opportuniti

esL
CHALLENGE | Mediolanum | n.a. NIW je | 1,65 % 0,67 % Ja Ja n.a.
Technology Technology Anteil
Opportunities | Opportuniti

esL
CHALLENGE | Mediolanum | n.a. NIW je | 0,40 % 0,02 % n.a. Ja n.a.
Liquidity Liquidity Anteil
Euro Fund Euro L
CHALLENGE | Mediolanum | n.a. NIW je | 0,80 % 0,02 % n.a. Ja n.a.
Liquidity US | Liquidity US Anteil
Dollar Fund Dollar L
CHALLENGE | Mediolanum | n.a. NIW je | 1,05 % 0,37 % Ja Ja Ja
Euro Income | Euro Anteil
Fund Income L
CHALLENGE | Mediolanum | n.a. NIW je | 1,05 % 0,37 % Ja Ja Ja
International Internationa Anteil
Income Fund | I Income L
CHALLENGE | Mediolanum | n.a. NIW je | 1,05 % 0,37 % Ja Ja Ja
International Internationa Anteil
Income Fund | | Income L

Hedged*
CHALLENGE | Mediolanum | n.a. NIW je | 1,25 % 0,37 % Ja Ja Ja
Euro Bond | EuroBond L Anteil
Fund
CHALLENGE | Mediolanum | n.a. NIW je | 1,25 % 0,37 % Ja Ja Ja
International Internationa Anteil
Bond Fund I Bond L




CHALLENGE | Mediolanum | n.a. NIW je | 1,25 % 0,37 % Ja Ja Ja
International Internationa Anteil
Bond Fund I Bond L

Hedged*
CHALLENGE | Mediolanum | n.a. NIW je | 1,95 % 0,67 % Ja Ja n.a.
International Internationa Anteil
Equity Fund | Equity L
CHALLENGE | Mediolanum | n.a. NIW je | 1,95 % 0,67 % Ja Ja n.a.
International Internationa Anteil
Equity Fund | Equity L

Hedged*
CHALLENGE | Mediolanum | n.a. NIW je | 1,30 % 0,27 % Ja Ja Ja
Solidity & | Solidity & Anteil
Return Return L

* Diese Klasse wird jederzeit zwischen 50 und 100 Prozent gegen die Nennwidhrung der zugrunde
liegenden Vermdgenswerte abgesichert. Wenn in der obigen Tabelle angegeben ist, dass eine Anteilsklasse
(vollstandig oder teilweise) gegen die Wahrung abgesichert wird, in der die der Klasse zuzurechnenden
Vermdgenswerte des Teilfonds denominiert sind, werden die Verwaltungsgesellschaft oder der delegierte
Anlagemanager versuchen, das Risiko einer Wertminderung dieser Anteilsklassen durch die Verwendung von
Finanzinstrumenten wie Devisenkassa- und Devisenterminkontrakten als Absicherung zu verringern. Diese
Absicherungsstrategie unterliegt den Bedingungen und Grenzen der Zentralbank.

L Die einzuhaltenden Verfahren bei einem Zeichnungsantrag — entweder durch Einzelzeichnung oder
mittels Sparplan — sowie Einzelheiten zu den anfallenden Zeichnungsgebihren werden im Prospekt
unter der Uberschrift ,Verwaltung des Fonds — Antrag auf Zeichnung von Anteilen® aufgefihrt.

2 Die jahrliche Verwaltungsgebilhr, die monatlich zugunsten der Verwaltungsgesellschaft riickwirkend
anfallt und fallig wird, wird nach dem Anteil des Nettoinventarwertes des Teilfonds berechnet, der der
entsprechenden Klasse zuzuordnen ist. Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf die zulasten des
Vermdgens des Teilfonds, das der Klasse zuzuordnen ist, zu leistende Erstattung ihrer
Verwaltungskosten. Die Gebulhren und Aufwendungen der Verwaltungsstelle, des Treuhanders und der
Korrespondenzbanken/Zahlstellen und die allgemeinen Verwaltungs- und Fondsaufwendungen werden
im Prospekt unter der Uberschrift ,Fondsaufwendungen® aufgefiihrt. Anteilsinhaber sollten beachten,
dass ein Teil oder samtliche Verwaltungsgebiihren und andere Gebiihren und Aufwendungen
dem Kapital des CHALLENGE Euro Income Fund, CHALLENGE International Income Fund, des
CHALLENGE Euro Bond Fund, des CHALLENGE International Bond Fund und des CHALLENGE
Solidity & Return, so wie diese den Klassen dieser Teilfonds zuzuordnen sind und im Prospekt
unter der Uberschrift ,,Zahlung von Gebiihren und Aufwendungen zulasten des Kapitals“
ausgefiihrt wird, belastet werden. Es wird auf die relevanten Risikowarnungen im Abschnitt
»Einleitung“ im Prospekt sowie auf den Abschnitt ,,Risiko eines Kapitalschwunds“ im Prospekt
unter der Uberschrift ,Risikofaktoren® verwiesen.

3 Die jahrliche Anlageverwaltungsgebiihren, die zugunsten der Verwaltungsgesellschaft taglich anfallt
und rackwirkend monatlich fallig wird, wird nach dem Anteil des Nettoinventarwertes des Teilfonds
berechnet, der der entsprechenden Klasse zuzuordnen ist.

4 Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine Wertentwicklungsgeblhr fiir die einzelnen am
Bewertungstag vor dem Berechnungstag ausgegebenen Anteilsklassen in Hohe eines Prozentsatzes
des Betrags, um den der Nettoinventarwert je Anteil der einzelnen Anteilsklassen (vor Abzug der
anwendbaren Wertentwicklungsgebiihr und Anpassung um Ausschittungen) das Wertentwicklungsziel
am Bewertungstag vor dem Berechnungstag Ubersteigt. Sofern zahlbar, unterliegt eine solche




Wertentwicklungsgebihr einer Obergrenze von 1 % des Nettoinventarwerts der betreffenden
Anteilsklasse am Ende des malfigeblichen Berechnungszeitraums. In einem Berechnungszeitraum wird
das Wertentwicklungsziel fir die einzelnen Anteilsklassen festgelegt als dem historischen
Hochststand (High-Water Mark, ,HWM*) entsprechend, erhéht durch die maRRgebliche Mindestrendite
(,Hurdle Rate®), und zwar nur fir den vorliegenden Berechnungszeitraum. Bei der Berechnung des
Wertentwicklungsziels koénnen ebenfalls Anpassungen flir Zeichnungen und Ricknahmen
vorgenommen werden. Die Anpassungen sind erforderlich, damit die Wertentwicklungsgebtihr die
Verwaltungsgesellschaft fir die vom Teilfonds erzielten Gewinne honoriert, wie sie der/den
betreffenden Anteilsklasse(n) (d.h. dem tatsadchlichen absoluten Wert) im betreffenden
Berechnungszeitraum zuzurechnen sind, im Gegensatz zu kinstlichen Erhéhungen der
Wertentwicklungsgebihr, die einfach auf einen hoéheren NIW aufgrund neuer Zeichnungen
zuriickzufihren sind (d. h. solche Erhéhungen sollten nicht beriicksichtigt werden). Solche kiinstlichen
Erhéhungen der Wertentwicklungsgebuhr treten vor allem kurz nach der Auflegung eines neuen
Teilfonds auf, wenn das Volumen der Kapitalzuflisse im Verhaltnis zum Wert des Teilfondsvermdgens,
das der/den betreffenden Anteilsklasse(n) zuzurechnen ist, betrachtlich ist. Erforderliche Anpassungen
wirden an der angefallenen Wertentwicklungsgebihr zum Zeitpunkt der jeweiligen Zeichnung
vorgenommen werden. Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklungsgebiihr auf
Ebene der Anteilsklasse und nicht auf der Ebene des einzelnen Anlegers (auf einer Pro-Anteil-Basis)
berechnet wird. Die HWM ist nachstehend beschrieben und die mal3geblichen Prozentsatze und die fir
die einzelnen Teilfondsgattungen geltenden Hurdle Rates sind nachstehender Tabelle zu entnehmen.

Die HWM einer Anteilsklasse wird eingangs bestimmt als Erstausgabepreis einer Anteilsklasse bei der
Auflage dieser Klasse. Die anfangliche HWM bleibt unverandert, bis eine Wertentwicklungsgebuhr
anfallt, und wird am Ende des anschlieRenden Berechnungszeitraums zahlbar. Nach Anfall und
Zahlung einer Wertentwicklungsgebiihr wird die HWM nach oben angepasst (d. h. bei einer Uberrendite
Uber das Wertentwicklungsziel). Die angepasste HWM entspricht dem Nettoinventarwert je Anteil der
Anteilsklasse am Ende des Berechnungszeitraums, fir den eine Wertentwicklungsgebihr angefallen
ist und zahlbar war. Ubersteigt der Nettoinventarwert je Anteil das Wertentwicklungsziel am
Bewertungstag vor dem Berechnungstag nicht, ist keine Wertentwicklungsgebuhr zahlbar (selbst wenn
der Nettoinventarwert je Anteil das Wertentwicklungsziel im Verlauf des Berichtszeitraums Uberstieg)
und die HWM bleibt unverandert wie am Ende des vorausgegangenen Berechnungszeitraums.

Die Wertentwicklungsgebiihr wird am ersten Handelstag im Januar jedes Jahres berechnet (der
,Berechnungstag®). Der Berechnungszeitraum ist der dem Berechnungstag unmittelbar
vorausgehende Zwolfmonatszeitraum (der ,Berechnungszeitraum®). Der Erstausgabepreis einer
Anteilsklasse wird bei der Auflage dieser Klasse als HWM zur Berechnung der Wertentwicklungsgebihr
fir eine Anteilsklasse im ersten Berechnungszeitraum herangezogen. Fir eine neue Anteilsklasse
beginnt der erste Berechnungszeitraum am letzten Tag des Erstausgabezeitraums fir diese
Anteilsklasse und endet am Ende des ersten Berechnungszeitraums. Die Wertentwicklungsgebuhr wird
taglich abgegrenzt und wird jahrlich riickwirkend am Ende eines jeden Berechnungszeitraums fallig,
zahlbar und der Verwaltungsgesellschaft gutgeschrieben. Fir die Berechnung der
Wertentwicklungsgebihr wird der gesamte Nettoinventarwert der einzelnen ausgegebenen
Anteilsklassen des betreffenden Teilfonds berlcksichtigt.

Der Nettoinventarwert je Anteil einer Anteilsklasse, der fur Zeichnungs- oder Ricknahmezwecke
herangezogen wird, kann gegebenenfalls eine Berichtigung um aufgelaufene
Wertentwicklungsgebuhren beinhalten. Far die Bestimmung der aufgelaufenen
Wertentwicklungsgebihren wird der Berechnungszeitraum gegebenenfalls als der Zeitraum vom
vorausgegangenen Berechnungstag bis zum Bewertungstag definiert.




Gibt der Anteilsinhaber wahrend eines Berechnungszeitraums Anteile zurtick, ist eine bis zur
Rucknahme aufgelaufene Wertentwicklungsgebuhr anteilig zahlbar. Fir die Berechnung einer solchen
Wertentwicklungsgebihr wird die in nachstehender Tabelle angegebene Hurdle Rate anteilig
angewendet bis zum Ricknahmezeitpunkt im Berechnungszeitraum.

Art des Teilfonds | Hurdle Rate* Auf den Betrag anzuwendender Prozentsatz, um
den der Nettoinventarwert je Anteil das
Wertentwicklungsziel libersteigt

Aktien 5% 20 %
Multi-Asset 4 % 20 %
Renten 3% 20 %

*Ist am Ende eines Berechnungszeitraums keine Wertentwicklungsgebiihr zahlbar, gilt fir den
folgenden Berechnungszeitraum die Hurdle Rate lediglich zu den in vorstehender Tabelle
angegebenen Satzen und nicht zu einem kumulierten Satz, der den vorangegangenen
Berechnungszeitraum einschlief3t, in dem keine Wertentwicklungsgebihr zahlbar war. Ist
beispielsweise am Ende des ersten Berechnungszeitraums fir einen Aktien-Teilfonds keine
Wertentwicklungsgebiihr  zahlbar, so bleibt die Hurdle Rate fir den anschlieBenden
Berechnungszeitraum anteilig bei 5 % und wird nicht fiir den ersten und zweiten Berechnungszeitraum
kumuliert (d. h. 10 %).

Der Nettoinventarwert einer Anteilsklasse, der zur Berechnung der Wertentwicklungsgebihr

Beispiel zur Veranschaulichung der Berechnung der Wertentwicklungsgebiihr
Wertentwicklungsgebiihr

>
>

Stichtag HWM NIW je Wert- NIW- Wert- Anzahl der| Dem Fonds Zahlbare | NIW vor Wert] Zahibare Wert] |
Anteil entwicklungs- |Mehrbetrag entwicklungs-| Anteile aufgelaufene Wertent- icklungs-| entwickl N
zielwert iiber dem Wert{ gebiihr je Wert- wicklung gebilth gebiihr, 4
entwicklungs- Anteil entwicklungs- gebiihr dividiert durch
zielwert gebiihr NIW vor Wert-
entwicklungs-
gebiihr
(gedeckelt bei
1%)
| Eréffnungswerte |
| 0fJan € 10,00 € 10,00 10.000 100.000 |
1 Aufgelaufene Wertentwicklungsgebiihr im Fonds (positive Wertentwicklung: NIVW-Mehrbetrag dber dem Wertentwicklungszielwert) |
| 31mar € 10,00 € 1020 € 10,1233 € 008 € 0.015 10.000 € 153 € - 102.000 0.15% |
2 Keine aufgelaufene Wertentwicklungsgebihr im Fonds (Underperformance: kein NIW-Mehrbetrag Uber dem Wertentwicklungszielwert) |
| 30-Jun € 10,00 € 1020 € 10,2493 NIW-Mehrbetrag € - 10.000 € - = = 102.000 0.00% |
3 Angefallene Wertentwicklungsgeblhr auf AUM am Jahresende (positive Wertentwicklung: NIW-Mehrbetrag Gber dem Wertentwicklungszielwert) |
| 31Dec € 10,00 € 1075 € 10,5000 € 0,25 §E 0,050 10.000 € 500,00 107.500 0.47% |

Beim NIVW handelt es sich um den Nettoinventarwert vor einer Wertentwicklungsgebihr.

Dieses Beispiel zeigt die Abgrenzung und Zahlung der Wertentwicklungsgebihr unter verschiedenen
Wertentwicklungsszenarien. Die verwendeten Begriffe sind wie oben definiert. Der Nettoinventarwert,
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auf den unten Bezug genommen wird, ist der ,Nettoinventarwert vor Abzug der anwendbaren
Wertentwicklungsgebuihr®. Dieses Beispiel betrachtet einen Aktienteilfonds mit einer jahrlichen Hurdle
Rate von 5 %.

Das Wertentwicklungsziel wird berechnet, indem der HWM um die relevante Hurdle Rate nur fur diesen
Berechnungszeitraum erhoht wird. Am 31. Marz betragt das Wertentwicklungsziel beispielsweise
10,1233 EUR. Dies bedeutet: der HWM, erhdéht um die Hurdle Rate von 5 % (jahrlich) fur 90 Tage seit
dem Startdatum (d. h. 1. Januar) (10,1233 EUR = 10,0000 EUR (HWM) + (10,0000 EUR * (5 % (Hurdle
Rate)/365*90)).

1.

Unter der Annahme, dass dieser Teilfonds am 1. Januar aufgelegt wird, entspricht der HWM dem
NIW je Anteil und beide betragen 10,00 EUR. Des Weiteren nehmen wir an, dass es 10.000 Anteile
gibt und der NIW (vor Abzug der Wertentwicklungsgebuhr) des Teilfonds 100.000 EUR betragt.

Am 31. Marz weist das oben dargestellte erste Szenario eine positive Wertentwicklung auf. In
diesem Fall betragt der NIW je Anteil 10,20 EUR. Da der NIW je Anteil das Wertentwicklungsziel
(10,1233 EUR) Ubersteigt, fallt eine Wertentwicklungsgebiihr an, die dem Uberschuss des NIW je
Anteil GUber dem Wertentwicklungsziel (0,08 EUR = 10,20 EUR - 10,1233 EUR) multipliziert mit dem
Wertentwicklungsgebiihrensatz (20 %) multipliziert mit der aktuellen Anzahl der ausgegebenen
Anteile (10.000) entspricht. Dadurch ergibt sich eine aufgelaufene Wertentwicklungsgebuhr von
153 EUR. Wirde ein Anteilsinhaber zu diesem Zeitpunkt 500 Anteile zuriickgeben, ergabe sich
eine Wertentwicklungsgeblhr in Héhe von 0,08 EUR je Anteil, insgesamt 38 EUR (0,08 EUR *
20 % * 500 Anteile), und diese aufgelaufene Gebiihr wirde am Ricknahmedatum an die
Verwaltungsgesellschaft gezahlt werden.

Das oben aufgefuihrte zweite Szenario am 30. Juni zeigt eine Underperformance. In diesem Fall
liegt der NIW je Anteil am 30. Juni bei 10,20 EUR, also auf demselben Niveau wie am 31. Marz.
Da der NIW je Anteil unter dem Wertentwicklungsziel von 10,2493 EUR liegt (d. h. es gibt keinen
Uber dem Wertentwicklungsziel liegenden NIW je Anteil), fallt an diesem Tag keine
Wertentwicklungsgebuhr an.

Das obige dritte Szenario zeigt, dass am Ende des Berechnungszeitraums am 31. Dezember
folgende Wertentwicklungsgebiihr anfallt: In diesem Fall betragt der NIW je Anteil 10,75 EUR. Da
der NIW je Anteil das Wertentwicklungsziel (10,50 EUR) Ubersteigt, wird eine
Wertentwicklungsgebiihr berechnet, die dem Uberschuss des NIW je Anteil Uber dem
Wertentwicklungsziel (0,25EUR = 10,75EUR - 10,50 EUR) multipliziert mit dem
Wertentwicklungsgebiihrensatz (20 %) multipliziert mit der aktuellen Anzahl der ausgegebenen
Anteile (10.000) entspricht. Dadurch ergibt sich eine Wertentwicklungsgebuhr von 500 EUR. Da
der 31. Dezember das Ende des Berechnungszeitraums ist, wird die Wertentwicklungsgebuhr
berechnet und vom Teilfonds an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt. Nach der Festschreibung der
Wertentwicklungsgebiihr zum Jahresende wird die HWM fiir den folgenden Zeitraum auf
10,70 EUR festgelegt (berechnet als NIW je Anteil (10,75 EUR) — Wertentwicklungsgebuhr je Anteil
(0,05 EUR) = 10,70 EUR). Diese gezahlte Wertentwicklungsgebuhr entspricht 0,47 % des NIW am
31. Dezember.

Wie oben erwahnt, unterliegt eine solche etwaige Wertentwicklungsgebuhr einer Obergrenze von
1 % des Nettoinventarwerts der betreffenden Anteilsklasse am Ende des maligeblichen
Berechnungszeitraums. Von diesem Beispiel ausgehend bedeutet dies: Sollte der
Berechnungssaldo der Wertentwicklungsgebihr am 31. Dezember aufgrund einer zusatzlichen
Outperformance des Fonds 1 % des Nettoinventarwerts der betreffenden Klasse Ubersteigen, so




unterliegt die aufgelaufene und zu zahlende Wertentwicklungsgeblhr einer Obergrenze von 1 %
des Nettoinventarwerts der betreffenden Anteilsklasse am Ende des betreffenden
Berechnungszeitraums, d. h. 1.075 EUR (107.500 EUR * 1 %).

Wenn der Teilfonds am Berechnungstag keine Wertentwicklung aufweist, ahnlich wie im zweiten
Szenario oben (d. h. wenn der NIW je Anteil unter dem Wertentwicklungsziel liegt), wiirde keine
Wertentwicklungsgebihr auflaufen und/oder vom Teilfonds gezahlt werden.

Die Verwaltungsgesellschaft kann dauerhaft oder voribergehend auf einen Teil oder die gesamte
Wertentwicklungsgebuihr fir einen Teil oder das gesamte verwaltete Vermdgen verzichten, das der/den
betreffenden Anteilsklasse(n) zuzurechnen ist.

Die Wertentwicklungsgebiihr wird von der Verwaltungsstelle berechnet (vorbehaltlich der Uberpriifung
durch den Treuhander) und ist zehn Werktage nach dem Berechnungstag fallig und zahlbar. Die
Berechnung der Wertentwicklungsgebdihr ist nicht manipulierbar.

Die Verwaltungsgesellschaft hat nur Anspruch auf eine Wertentwicklungsgebiihr und erhalt
diese nur dann, wenn der prozentuale Unterschied zwischen dem Nettoinventarwert je Anteil
und dem Wertentwicklungsziel am betreffenden Bewertungstag am Ende des jeweiligen
Berechnungszeitraums einen positiven Wert hat.

In diese Berechnung sind der Nettowert der realisierten und nicht realisierten Kapitalertrage
sowie der Nettowert der realisierten und nicht realisierten Kapitalverluste bis zu dem relevanten
Handelstag am Ende des ma3geblichen Berechnungszeitraums einzubeziehen. Es kann daher
der Fall eintreten, dass eine Wertentwicklungsgeblihr fiir noch nicht realisierte Gewinne gezahlit
wird, die in der Folge niemals realisiert werden.

Verweise auf ,Aktien“-Teilfonds beziehen sich auf den CHALLENGE North American Equity Fund, den
CHALLENGE European Equity Fund, den CHALLENGE Italian Equity Fund, den CHALLENGE
Germany Equity Fund, den CHALLENGE Spain Equity Fund, den CHALLENGE Pacific Equity Fund,
den CHALLENGE Emerging Markets Equity Fund, den CHALLENGE Energy Opportunities, den
CHALLENGE Industrials and Materials Opportunities, den CHALLENGE Healthcare Opportunities, den
CHALLENGE Financial Opportunities, den CHALLENGE Technology Opportunities und den
CHALLENGE International Equity Fund.

Verweise auf ,Multi-Asset“-Teilfonds in vorstehender Tabelle beziehen sich auf den CHALLENGE
Solidity & Return.

Die folgenden Teilfonds werden als ,Renten“-Teilfonds bezeichnet: der CHALLENGE Euro Income
Fund, der CHALLENGE International Income Fund, der CHALLENGE Euro Bond Fund und der
CHALLENGE International Bond Fund.

Anteilsinhaber sollten beachten, dass ein Teil oder samtliche Ausschiittungen dem Kapital des
CHALLENGE Euro Income Fund, des CHALLENGE International Income Fund, des CHALLENGE
Euro Bond Fund, des CHALLENGE International Bond Fund und des CHALLENGE Solidity &
Return, so wie es den ,,B“-Anteilen dieses Teilfonds zuzuordnen ist und im Prospekt unter der
Uberschrift ,,Zahlungen aus dem Kapital“ dargelegt wird, belastet werden. Es wird auf die
relevanten Risikowarnungen im Abschnitt ,Einleitung“ im Prospekt sowie auf den Abschnitt
,»Risiko eines Kapitalschwunds“ im Prospekt unter der Uberschrift ,,Risikofaktoren* verwiesen.




Datum: 30. Mai 2025




INFORMATIONSKARTE ZU DEN MEDIOLANUM S-KLASSEN

Diese Informationskarte ist eine Beilage zum Prospekt vom 31. Juli 2024 in seiner jeweils geanderten
Fassung, bildet einen Teil desselben und sollte auch in Verbindung damit gelesen werden. Der Prospekt
ist bei der Verwaltungsstelle in 4" Floor, One George’s Quay Plaza, George’s Quay, Dublin 2, Irland,
erhiltlich.

Diese Informationskarte enthalt spezifische Informationen zu den Mediolanum S-Klassen der Teilfonds der
CHALLENGE Funds (der ,Fonds®), eines offenen Umbrella-Investmentfonds, der als OGAW gemall den
Vorschriften der OGAW-Bestimmungen errichtet wurde.

Die Verwaltungsratsmitglieder (Directors) der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, deren Namen im Prospekt unter
der Uberschrift ,Management des Fonds* aufgefiihrt sind, tibernehmen die Verantwortung fir die Angaben, die in
diesem Dokument enthalten sind. Nach bestem Wissen und Gewissen der Verwaltungsratsmitglieder (die mit der
gebotenen Sorgfalt sichergestellt haben, dass dies der Fall ist) entsprechen diese Informationen den Tatsachen
und lassen keine Sachverhalte aus, deren Auslassung diese Informationen in irrefihrender Weise verandern

wuirden. Die Verwaltungsratsmitglieder Ubernehmen diesbeziglich die entsprechende Verantwortung.

Teilfonds Klasse Erst- Aus- Verwaltungs | Anlage- Wertentwickl | A-An- B-Anteile®

ausgabe- gabe- gebiihr verwaltungs- | ungsgebiihr* | teile

preis/- preis’ gebiihr?

zeitraum
CHALLENGE Mediolanum n.a. NIW  je | 2,10 % 0,67 % Ja Ja n.a.
North North Anteil
American American
Equity Fund Equity S
CHALLENGE Mediolanum n.a. NIW  je | 2,10 % 0,67 % Ja Ja n.a.
North North Anteil
American American
Equity Fund Equity S

Hedged*
CHALLENGE Mediolanum n.a. NIW  je | 2,10 % 0,67 % Ja Ja n.a.
European European Anteil
Equity Fund Equity S
CHALLENGE Mediolanum n.a. NIW  je | 2,10 % 0,67 % Ja Ja n.a.
European European Anteil
Equity Fund Equity S
Hedged*

CHALLENGE Mediolanum n.a. NIW  je | 2,10 % 0,67 % Ja Ja n.a.
Italian Equity | Italian Equity Anteil
Fund S
CHALLENGE Mediolanum n.a. NIW  je | 2,10 % 0,67 % Ja Ja n.a.
Germany Germany Anteil
Equity Fund Equity S
CHALLENGE Mediolanum n.a. NIW  je | 2,10 % 0,67 % Ja Ja n.a.
Spain Equity | Spain Equity Anteil
Fund S
CHALLENGE Mediolanum n.a. NIW  je | 2,15 % 0,67 % Ja Ja n.a.
Pacific Equity | Pacific Equity Anteil
Fund S




CHALLENGE Mediolanum n.a. NIW  je | 2,15 % 0,67 % Ja Ja n.a.
Pacific Equity | Pacific Equity Anteil
Fund S Hedged*
CHALLENGE Mediolanum n.a. NIW  je | 2,35% 0,67 % Ja Ja n.a.
Emerging Emerging Anteil
Markets Markets
Equity Fund Equity S
CHALLENGE Mediolanum n.a. NIW  je | 2,15 % 0,67 % Ja Ja n.a.
Energy Energy Anteil
Opportunities | Opportunities

S
CHALLENGE Mediolanum n.a. NIW  je | 2,15 % 0,67 % Ja Ja n.a.
Industrials Industrials Anteil
and Materials | and Materials
Opportunities | Opportunities

S
CHALLENGE Mediolanum n.a. NIW  je | 2,15 % 0,67 % Ja Ja n.a.
Healthcare Healthcare Anteil
Opportunities | Opportunities

S
CHALLENGE Mediolanum n.a. NIW  je | 2,15 % 0,67 % Ja Ja n.a.
Financial Financial Anteil
Opportunities | Opportunities

S
CHALLENGE Mediolanum n.a. NIW  je | 2,15 % 0,67 % Ja Ja n.a.
Technology Technology Anteil
Opportunities | Opportunities

S
CHALLENGE Mediolanum n.a. NIW  je | 0,40 % 0,02 % n.a. Ja n.a.
Liquidity Euro | Liquidity Euro Anteil
Fund S
CHALLENGE Mediolanum n.a. NIW  je | 0,90 % 0,02 % n.a. Ja n.a.
Liquidity US | Liquidity US Anteil
Dollar Fund Dollar S
CHALLENGE Mediolanum n.a. NIW  je | 1,25% 0,37 % Ja Ja Ja
Euro Income | Euro Income Anteil
Fund S
CHALLENGE Mediolanum n.a. NIW  je | 1,25% 0,37 % Ja
International International Anteil Ja Ja
Income Fund | Income S
CHALLENGE | Mediolanum n.a. NIW  je | 1,25 % 0,37 % Ja
International International Anteil Ja Ja
Income Fund | Income S

Hedged*
CHALLENGE | Mediolanum n.a. NIW  je | 1,45% 0,37 % Ja Ja Ja
Euro Bond | Euro Bond S Anteil
Fund
CHALLENGE Mediolanum n.a. NIW je | 1,45% 0,37 % Ja Ja Ja
International International Anteil
Bond Fund Bond S
CHALLENGE Mediolanum n.a. NIW je | 1,45% 0,37 % Ja Ja Ja
International International Anteil
Bond Fund Bond S

Hedged*
CHALLENGE Mediolanum n.a. NIW  je | 2,35% 0,67 % Ja Ja n.a.
International International Anteil
Equity Fund Equity S




CHALLENGE Mediolanum n.a. NIW  je | 2,35% 0,67 % Ja Ja n.a.
International International Anteil
Equity Fund Equity S
Hedged*
CHALLENGE Mediolanum n.a. NIW  je | 2,15 % 0,02 % Ja Ja n.a.
Global Global Anteil
Smaller Cap | Smaller Cap
Equity Fund Equity S
CHALLENGE Mediolanum n.a. NIW  je | 1,50 % 0,27 % Ja Ja Ja
Solidity & | Solidity & Anteil
Return Return S

* Diese Klasse wird jederzeit zwischen 50 und 100 Prozent gegen die Nennwidhrung der zugrunde
liegenden Vermégenswerte abgesichert. Wenn in der obigen Tabelle angegeben ist, dass eine Anteilsklasse
(vollstdndig oder teilweise) gegen die Wahrung abgesichert wird, in der die der Klasse zuzurechnenden
Vermdgenswerte des Teilfonds denominiert sind, werden die Verwaltungsgesellschaft oder der delegierte
Anlagemanager versuchen, das Risiko einer Wertminderung dieser Anteilsklassen durch die Verwendung von
Finanzinstrumenten wie Devisenkassa- und Devisenterminkontrakten als Absicherung zu verringern. Diese
Absicherungsstrategie unterliegt den Bedingungen und Grenzen der Zentralbank.
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Die einzuhaltenden Verfahren bei einem Zeichnungsantrag — entweder durch Einzelzeichnung oder
mittels Sparplan — sowie Einzelheiten zu den anfallenden Zeichnungsgebihren werden im Prospekt
unter der Uberschrift ,Verwaltung des Fonds — Antrag auf Zeichnung von Anteilen® aufgefihrt.

Die jahrliche Verwaltungsgeblhr, die monatlich zugunsten der Verwaltungsgesellschaft rickwirkend
anfallt und fallig wird, wird nach dem Anteil des Nettoinventarwertes des Teilfonds berechnet, der der
entsprechenden Klasse zuzuordnen ist. Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf die zulasten des
Vermdgens des Teilfonds, das der Klasse zuzuordnen ist, zu leistende Erstattung ihrer
Verwaltungskosten. Die Gebuhren und Aufwendungen der Verwaltungsstelle, des Treuhanders und der
Korrespondenzbanken/Zahlstellen und die allgemeinen Verwaltungs- und Fondsaufwendungen werden
im Prospekt unter der Uberschrift ,Fondsaufwendungen® aufgefiihrt. Anteilsinhaber sollten beachten,
dass ein Teil oder samtliche Verwaltungsgebiihren und andere Gebiihren und Aufwendungen
dem Kapital des CHALLENGE Euro Income Fund, CHALLENGE International Income Fund, des
CHALLENGE Euro Bond Fund, des CHALLENGE International Bond Fund und des CHALLENGE
Solidity & Return, so wie diese den Klassen dieser Teilfonds zuzuordnen sind und im Prospekt
unter der Uberschrift ,Zahlung von Gebiihren und Aufwendungen zulasten des Kapitals“
ausgefiihrt wird, belastet werden. Es wird auf die relevanten Risikowarnungen im Abschnitt
»Einleitung® im Prospekt sowie auf den Abschnitt ,,Risiko eines Kapitalschwunds” im Prospekt
unter der Uberschrift ,,Risikofaktoren“ verwiesen.

Die jahrliche Anlageverwaltungsgebiihr, die zugunsten der Verwaltungsgesellschaft anfallt und
rickwirkend monatlich fallig wird, wird nach dem Anteil des Nettoinventarwertes des Teilfonds
berechnet, der der entsprechenden Klasse zuzuordnen ist.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine Wertentwicklungsgeblhr fiir die einzelnen am
Bewertungstag vor dem Berechnungstag ausgegebenen Anteilsklassen in Hohe eines Prozentsatzes
des Betrags, um den der Nettoinventarwert je Anteil der einzelnen Anteilsklassen (vor Abzug der
anwendbaren Wertentwicklungsgebihr und Anpassung um Ausschuttungen) das Wertentwicklungsziel
am Bewertungstag vor dem Berechnungstag Ubersteigt. Sofern zahlbar, unterliegt eine solche
Wertentwicklungsgebiihr einer Obergrenze von 1 % des Nettoinventarwerts der betreffenden
Anteilsklasse am Ende des malfigeblichen Berechnungszeitraums. In einem Berechnungszeitraum wird
das Wertentwicklungsziel fiir die einzelnen Anteilsklassen festgelegt als dem historischen
Hochststand (High-Water Mark, ,HWM®) entsprechend, erhéht durch die maRRgebliche Mindestrendite
(,Hurdle Rate®), und zwar nur fiir den vorliegenden Berechnungszeitraum. Bei der Berechnung des
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Wertentwicklungsziels kdnnen ebenfalls Anpassungen flr Zeichnungen und Ricknahmen
vorgenommen werden. Die Anpassungen sind erforderlich, damit die Wertentwicklungsgebiihr die
Verwaltungsgesellschaft fir die vom Teilfonds erzielten Gewinne honoriert, wie sie der/den
betreffenden Anteilsklasse(n) (d.h. dem tatsadchlichen absoluten Wert) im betreffenden
Berechnungszeitraum zuzurechnen sind, im Gegensatz zu kunstlichen Erhéhungen der
Wertentwicklungsgebiihr, die einfach auf einen hoéheren NIW aufgrund neuer Zeichnungen
zurtckzufuhren sind (d. h. solche Erhdhungen sollten nicht berticksichtigt werden). Solche kunstlichen
Erhéhungen der Wertentwicklungsgebihr treten vor allem kurz nach der Auflegung eines neuen
Teilfonds auf, wenn das Volumen der Kapitalzufliisse im Verhaltnis zum Wert des Teilfondsvermogens,
das der/den betreffenden Anteilsklasse(n) zuzurechnen ist, betrachtlich ist. Erforderliche Anpassungen
wirden an der angefallenen Wertentwicklungsgebiihr zum Zeitpunkt der jeweiligen Zeichnung
vorgenommen werden. Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklungsgebiihr auf
Ebene der Anteilsklasse und nicht auf der Ebene des einzelnen Anlegers (auf einer Pro-Anteil-Basis)
berechnet wird. Die HWM ist nachstehend beschrieben und die mal3geblichen Prozentsatze und die fur
die einzelnen Teilfondsgattungen geltenden Hurdle Rates sind nachstehender Tabelle zu entnehmen.

Die HWM einer Anteilsklasse wird eingangs bestimmt als Erstausgabepreis einer Anteilsklasse bei der
Auflage dieser Klasse. Die anfangliche HWM bleibt unverandert, bis eine Wertentwicklungsgebihr
anfallt, und wird am Ende des anschlieBenden Berechnungszeitraums zahlbar. Nach Anfall und
Zahlung einer Wertentwicklungsgebiihr wird die HWM nach oben angepasst (d. h. bei einer Uberrendite
Uber das Wertentwicklungsziel). Die angepasste HWM entspricht dem Nettoinventarwert je Anteil der
Anteilsklasse am Ende des Berechnungszeitraums, fur den eine Wertentwicklungsgebuhr angefallen
ist und zahlbar war. Ubersteigt der Nettoinventarwert je Anteil das Wertentwicklungsziel am
Bewertungstag vor dem Berechnungstag nicht, ist keine Wertentwicklungsgeblhr zahlbar (selbst wenn
der Nettoinventarwert je Anteil das Wertentwicklungsziel im Verlauf des Berichtszeitraums Uberstieg)
und die HWM bleibt unverandert wie am Ende des vorausgegangenen Berechnungszeitraums.

Die Wertentwicklungsgebuhr wird am ersten Handelstag im Januar jedes Jahres berechnet (der
,Berechnungstag®). Der Berechnungszeitraum ist der dem Berechnungstag unmittelbar
vorausgehende Zwdlfmonatszeitraum (der ,Berechnungszeitraum®). Der Erstausgabepreis einer
Anteilsklasse wird bei der Auflage dieser Klasse als HWM zur Berechnung der Wertentwicklungsgebuhr
fur eine Anteilsklasse im ersten Berechnungszeitraum herangezogen. Fir eine neue Anteilsklasse
beginnt der erste Berechnungszeitraum am letzten Tag des Erstausgabezeitraums fir diese
Anteilsklasse und endet am Ende des ersten Berechnungszeitraums. Die Wertentwicklungsgebuhr wird
taglich abgegrenzt und wird jahrlich rickwirkend am Ende eines jeden Berechnungszeitraums fallig,
zahlbar und der Verwaltungsgesellschaft gutgeschrieben. Fir die Berechnung der
Wertentwicklungsgebihr wird der gesamte Nettoinventarwert der einzelnen ausgegebenen
Anteilsklassen des betreffenden Teilfonds beriicksichtigt.

Der Nettoinventarwert je Anteil einer Anteilsklasse, der fur Zeichnungs- oder Rucknahmezwecke
herangezogen wird, kann gegebenenfalls eine Berichtigung um aufgelaufene
Wertentwicklungsgebihren beinhalten. Far die Bestimmung der aufgelaufenen
Wertentwicklungsgebihren wird der Berechnungszeitraum gegebenenfalls als der Zeitraum vom
vorausgegangenen Berechnungstag bis zum Bewertungstag definiert.

Gibt der Anteilsinhaber wahrend eines Berechnungszeitraums Anteile zurlick, ist eine bis zur
Rucknahme aufgelaufene Wertentwicklungsgebuhr anteilig zahlbar. Fir die Berechnung einer solchen
Wertentwicklungsgebihr wird die in nachstehender Tabelle angegebene Hurdle Rate anteilig
angewendet bis zum Ricknahmezeitpunkt im Berechnungszeitraum.




Art des Teilfonds | Hurdle Rate* Auf den Betrag anzuwendender Prozentsatz, um den
der Nettoinventarwert je Anteil das
Wertentwicklungsziel libersteigt

Aktien 5% 20 %

Multi-Asset 4% 20 %

Renten 3 % 20 %

*Ist am Ende eines Berechnungszeitraums keine Wertentwicklungsgebiihr zahlbar, gilt fir den
folgenden Berechnungszeitraum die Hurdle Rate lediglich zu den in vorstehender Tabelle
angegebenen Satzen und nicht zu einem kumulierten Satz, der den vorangegangenen
Berechnungszeitraum einschlief3t, in dem keine Wertentwicklungsgebuhr zahlbar war. Ist
beispielsweise am Ende des ersten Berechnungszeitraums fir einen Aktien-Teilfonds keine
Wertentwicklungsgeblihr zahlbar, so bleibt die Hurdle Rate fir den anschlieBenden
Berechnungszeitraum anteilig bei 5 % und wird nicht fur den ersten und zweiten Berechnungszeitraum
kumuliert (d. h. 10 %).

Der Nettoinventarwert einer Anteilsklasse, der zur Berechnung der Wertentwicklungsgebuhr
herangezogen wird, versteht sich abziglich aller Kosten und Gebuhren, die dem betreffenden Teilfonds
entstanden sind und die dieser Klasse zugerechnet werden kénnen. Der Nettoinventarwert wird jedoch
ohne Abzug der abgegrenzten Wertentwicklungsgebihr selbst berechnet, falls dies im besten Interesse
der Anteilsinhaber ist.

Im Folgenden wird ein Beispiel fir die Berechnung der Wertentwicklungsgebuhr dargestellt:

Beispiel zur Ver. haulichung der Berech g der Wertentwicklungsgebuhr
Wertentwicklungsgebiihr
Stichtag HWM NIW je Wert- NIW- Wert- Anzahl der Dem Fonds Zahlbare |NIW vor Wert{ Zahlbare Wert
Anteil entwicklungs- |Mehrbetrag entwicklungs-| Anteile aufgelaufene Wertent- |entwicklungs-| entwicklungs-
zielwert iber dem Wert| gebiihr je Wert- wicklung gebiih gebiihr,
entwicklungs- Anteil entwicklungs- gebuhr dividiert durch
zielwert gebiihr NIW vor Wert-
entwicklungs-
gebuhr
(gedeckelt bei
1 %)
| Erafinungswerte |
| 01Jan € 10,00 € 10,00 10.000 100.000 |
| 1 Aufgelaufene Wertentwicklungsgeblhr im Fonds (positive Wertentwicklung: NIW-Mehrbetrag Gber dem Wertentwicklungszielwert) |
| 31-Mar € 1000 € 1020 € 101233 € 0.08 € 0,015 10.000 € 153 € - 102.000 0,15% |
| 2 Keine aufgelaufene Wertentwicklungsgebiihr im Fonds {Underperformance: kein NIW-Mehrbetrag Gber dem Wertentwicklungszielwert) |
| 30-Jun € 1000 € 1020 € 10,2493 NIW-Mehrbetrag € 10.000 € - £ - 102.000 0.00% |

3 Angefallene Wertentwicklungsgebihr auf AUM am Jahresende (positive Wertentwicklung: NIW-Mehrbetrag Gber dem Werentwicklungszielwert)
31-Dec € 1000 € 1075 € 10,5000 € 0.25 € 0.050 10.000 & 500,00 107.500
Beim MW handelt es sich um den Nettoinventarwert vor einer Wertentwicklungsgebihr.

0.47%

Dieses Beispiel zeigt die Abgrenzung und Zahlung der Wertentwicklungsgebuhr unter verschiedenen
Wertentwicklungsszenarien. Die verwendeten Begriffe sind wie oben definiert. Der Nettoinventarwert,
auf den unten Bezug genommen wird, ist der ,Nettoinventarwert vor Abzug der anwendbaren
Wertentwicklungsgebihr”. Dieses Beispiel betrachtet einen Aktienteilfonds mit einer jahrlichen Hurdle
Rate von 5 %.

Das Wertentwicklungsziel wird berechnet, indem der HWM um die relevante Hurdle Rate nur fiir diesen
Berechnungszeitraum erhéht wird. Am 31. Marz betragt das Wertentwicklungsziel beispielsweise
10,1233 EUR. Dies bedeutet: der HWM, erh6ht um die Hurdle Rate von 5 % (jahrlich) fur 90 Tage seit
dem Startdatum (d. h. 1. Januar) (10,1233 EUR = 10,0000 EUR (HWM) + (10,0000 EUR * (5 % (Hurdle
Rate)/365*90)).




1. Unter der Annahme, dass dieser Teilfonds am 1. Januar aufgelegt wird, entspricht der HWM dem
NIW je Anteil und beide betragen 10,00 EUR. Des Weiteren nehmen wir an, dass es 10.000 Anteile
gibt und der NIW (vor Abzug der Wertentwicklungsgebihr) des Teilfonds 100.000 EUR betragt.

2. Am 31. Méarz weist das oben dargestellte erste Szenario eine positive Wertentwicklung auf. In
diesem Fall betragt der NIW je Anteil 10,20 EUR. Da der NIW je Anteil das Wertentwicklungsziel
(10,1233 EUR) Ubersteigt, fallt eine Wertentwicklungsgebiihr an, die dem Uberschuss des NIW je
Anteil GUber dem Wertentwicklungsziel (0,08 EUR = 10,20 EUR - 10,1233 EUR) multipliziert mit dem
Wertentwicklungsgebiihrensatz (20 %) multipliziert mit der aktuellen Anzahl der ausgegebenen
Anteile (10.000) entspricht. Dadurch ergibt sich eine aufgelaufene Wertentwicklungsgebiihr von
153 EUR.

Wirde ein Anteilsinhaber zu diesem Zeitpunkt 500 Anteile zurlickgeben, ergdbe sich eine
Wertentwicklungsgebihr in Héhe von 0,08 EUR je Anteil, insgesamt 38 EUR (0,08 EUR * 20 % *
500 Anteile), und diese aufgelaufene Gebuhr wirde am Ricknahmedatum an die
Verwaltungsgesellschaft gezahlt werden.

3. Das oben aufgefiihrte zweite Szenario am 30. Juni zeigt eine Underperformance. In diesem Fall
liegt der NIW je Anteil am 30. Juni bei 10,20 EUR, also auf demselben Niveau wie am 31. Marz.
Da der NIW je Anteil unter dem Wertentwicklungsziel von 10,2493 EUR liegt (d. h. es gibt keinen
Uber dem Wertentwicklungsziel liegenden NIW je Anteil), fallt an diesem Tag keine
Wertentwicklungsgebihr an.

4. Das obige dritte Szenario zeigt, dass am Ende des Berechnungszeitraums am 31. Dezember
folgende Wertentwicklungsgebuhr anfallt: In diesem Fall betragt der NIW je Anteil 10,75 EUR. Da
der NIW je Anteil das Wertentwicklungsziel (10,50 EUR) Ubersteigt, wird eine
Wertentwicklungsgebiihr berechnet, die dem Uberschuss des NIW je Anteil Uber dem
Wertentwicklungsziel (0,25EUR = 10,75EUR - 10,50 EUR) multipliziet mit dem
Wertentwicklungsgebihrensatz (20 %) multipliziert mit der aktuellen Anzahl der ausgegebenen
Anteile (10.000) entspricht. Dadurch ergibt sich eine Wertentwicklungsgebuhr von 500 EUR. Da
der 31. Dezember das Ende des Berechnungszeitraums ist, wird die Wertentwicklungsgebuhr
berechnet und vom Teilfonds an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt. Nach der Festschreibung der
Wertentwicklungsgebihr zum Jahresende wird die HWM fur den folgenden Zeitraum auf
10,70 EUR festgelegt (berechnet als NIW je Anteil (10,75 EUR) — Wertentwicklungsgebihr je Anteil
(0,05 EUR) = 10,70 EUR). Diese gezahlte Wertentwicklungsgebihr entspricht 0,47 % des NIW am
31. Dezember.

Wie oben erwahnt, unterliegt eine solche etwaige Wertentwicklungsgebihr einer Obergrenze von
1 % des Nettoinventarwerts der betreffenden Anteilsklasse am Ende des malgeblichen
Berechnungszeitraums. Von diesem Beispiel ausgehend bedeutet dies: Sollte der
Berechnungssaldo der Wertentwicklungsgebihr am 31. Dezember aufgrund einer zusatzlichen
Outperformance des Fonds 1 % des Nettoinventarwerts der betreffenden Klasse Ubersteigen, so
unterliegt die aufgelaufene und zu zahlende Wertentwicklungsgebuihr einer Obergrenze von 1 %
des Nettoinventarwerts der betreffenden Anteilsklasse am Ende des betreffenden
Berechnungszeitraums, d. h. 1.075 EUR (107.500 EUR * 1 %).

Wenn der Teilfonds am Berechnungstag keine Wertentwicklung aufweist, ahnlich wie im zweiten
Szenario oben (d. h. wenn der NIW je Anteil unter dem Wertentwicklungsziel liegt), wirde keine
Wertentwicklungsgebuhr auflaufen und/oder vom Teilfonds gezahlt werden.

Die Verwaltungsgesellschaft kann dauerhaft oder voriibergehend auf einen Teil oder die gesamte
Wertentwicklungsgebuihr fir einen Teil oder das gesamte verwaltete Vermdgen verzichten, das der/den
betreffenden Anteilsklasse(n) zuzurechnen ist.




Die Wertentwicklungsgebiihr wird von der Verwaltungsstelle berechnet (vorbehaltlich der Uberpriifung
durch den Treuhander) und ist zehn Werktage nach dem Berechnungstag fallig und zahlbar. Die
Berechnung der Wertentwicklungsgebuhr ist nicht manipulierbar.

Die Verwaltungsgesellschaft hat nur Anspruch auf eine Wertentwicklungsgebiihr und erhalt
diese nur dann, wenn der prozentuale Unterschied zwischen dem Nettoinventarwert je Anteil
und dem Wertentwicklungsziel am betreffenden Bewertungstag am Ende des jeweiligen
Berechnungszeitraums einen positiven Wert hat.

In diese Berechnung sind der Nettowert der realisierten und nicht realisierten Kapitalertrage
sowie der Nettowert der realisierten und nicht realisierten Kapitalverluste bis zu dem relevanten
Handelstag am Ende des maRgeblichen Berechnungszeitraums einzubeziehen. Es kann daher
der Fall eintreten, dass eine Wertentwicklungsgeblihr fiir noch nicht realisierte Gewinne gezahlt
wird, die in der Folge niemals realisiert werden.

Verweise auf ,Aktien“-Teilfonds beziehen sich auf den CHALLENGE North American Equity Fund, den
CHALLENGE European Equity Fund, den CHALLENGE Italian Equity Fund, den CHALLENGE
Germany Equity Fund, den CHALLENGE Spain Equity Fund, den CHALLENGE Pacific Equity Fund,
den CHALLENGE Emerging Markets Equity Fund, den CHALLENGE Energy Opportunities, den
CHALLENGE Industrials and Materials Opportunities, den CHALLENGE Healthcare Opportunities, den
CHALLENGE Financial Opportunities, den CHALLENGE Technology Opportunities und den
CHALLENGE International Equity Fund.

Verweise auf ,Multi-Asset“-Teilfonds in vorstehender Tabelle beziehen sich auf den CHALLENGE
Solidity & Return.

Die folgenden Teilfonds werden als ,Renten“-Teilfonds bezeichnet: der CHALLENGE Euro Income
Fund, der CHALLENGE International Income Fund, der CHALLENGE Euro Bond Fund und der
CHALLENGE International Bond Fund.

Anteilsinhaber sollten beachten, dass ein Teil oder samtliche Ausschiittungen dem Kapital des
CHALLENGE Euro Income Fund, des CHALLENGE International Income Fund, des CHALLENGE
Euro Bond Fund, des CHALLENGE International Bond Fund und des CHALLENGE Solidity &
Return, so wie es den ,,B“-Anteilen dieses Teilfonds zuzuordnen ist und im Prospekt unter der
Uberschrift ,,Zahlungen aus dem Kapital“ dargelegt wird, belastet werden. Es wird auf die
relevanten Risikowarnungen im Abschnitt ,Einleitung” im Prospekt sowie auf den Abschnitt
,»Risiko eines Kapitalschwunds*“ im Prospekt unter der Uberschrift ,,Risikofaktoren* verwiesen.

Datum: 30. Mai 2025




INFORMATIONSKARTE ZU DEN MEDIOLANUM P-KLASSEN

Diese Informationskarte ist eine Beilage zum Prospekt vom 31. Juli 2024 in seiner jeweils gednderten
Fassung, bildet einen Teil desselben und sollte auch in Verbindung damit gelesen werden. Der Prospekt
ist bei der Verwaltungsstelle in 4" Floor, One George’s Quay Plaza, George’s Quay, Dublin 2, Irland,
erhéltlich.

Diese Informationskarte enthalt spezifische Informationen zu den Mediolanum P-Klassen der Teilfonds der
CHALLENGE Funds (der ,Fonds®), eines offenen Umbrella-Investmentfonds, der als OGAW gemall den
Vorschriften der OGAW-Bestimmungen errichtet wurde.

Die Verwaltungsratsmitglieder (Directors) der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, deren Namen im Prospekt
unter der Uberschrift ,Management des Fonds* aufgefiihrt sind, ibernehmen die Verantwortung fiir die Angaben,
die in diesem Dokument enthalten sind. Nach bestem Wissen und Gewissen der Verwaltungsratsmitglieder (die
mit der gebotenen Sorgfalt sichergestellt haben, dass dies der Fall ist) entsprechen diese Informationen den
Tatsachen und lassen keine Sachverhalte aus, deren Auslassung diese Informationen in irrefihrender Weise
verandern wirden. Die Verwaltungsratsmitglieder ibernehmen diesbeziglich die entsprechende Verantwortung.

Teilfonds Klasse Erst- Ausgabe- | Verwaltungsgebiihr? | Anlage- Wert- A- B-
ausgabe- | preis’ ver- entwicklungs- | An- | Anteile
preis/- waltungs- | gebiihr teile
zeitraum gebihr®

CHALLENGE | Mediolanum | n.a. NIW je 2,95 % 0,02 % n.a. Ja n.a.

Provident Provident 1 Anteil

Fund 1 P

CHALLENGE | Mediolanum | n.a. NIW je 2,35 % 0,02 % n.a. Ja n.a.

Provident Provident 2 Anteil

Fund 2 P

CHALLENGE | Mediolanum | n.a. NIW je 1,50 % 0,02 % n.a. Ja n.a.

Provident Provident 3 Anteil

Fund 3 P

CHALLENGE | Mediolanum | n.a. NIW je 1,05 % 0,02 % n.a. Ja n.a.

Provident Provident 4 Anteil

Fund 4 P

CHALLENGE | Mediolanum | n.a. NIW je 1,30 % 0,02 % n.a. Ja n.a.

Provident Provident 5 Anteil

Fund 5 P

1 Die einzuhaltenden Verfahren bei einem Zeichnungsantrag — entweder durch
Einzelzeichnung oder mittels Sparplan — sowie Einzelheiten zu den anfallenden
Zeichnungsgeblihren werden im Prospekt unter der Uberschrift ,Verwaltung des Fonds
— Antrag auf Zeichnung von Anteilen® aufgefihrt.

2 Die jahrliche Verwaltungsgeblhr, die monatlich riickwirkend anfallt und fallig wird, wird
nach dem Anteil des Nettoinventarwertes des Teilfonds berechnet, der der
entsprechenden Klasse zuzuordnen ist. Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf
die zulasten des Vermogens des Teilfonds, das der Klasse zuzuordnen ist, zu leistende
Erstattung ihrer Verwaltungskosten.  Die Gebuhren und Aufwendungen der

Verwaltungsstelle, des Treuhanders und der Korrespondenzbanken/Zahlstellen und
die allgemeinen Verwaltungs- und Fondsaufwendungen werden im Prospekt unter der




Uberschrift ,Fondsaufwendungen® aufgefiihrt.

8 Die jahrliche Anlageverwaltungsgebihr, die zugunsten der Verwaltungsgesellschaft
anfallt und ridckwirkend monatlich fallig wird, wird nach dem Anteil des
Nettoinventarwertes des Teilfonds berechnet, der der entsprechenden Klasse
zuzuordnen ist.

Datum: 31. Juli 2024
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	CHALLENGE Pacific Equity Fund
	Das Anlageziel des CHALLENGE Pacific Equity Fund ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch die Anlage oder ein Engagement (sowohl long als auch short) in erster Linie in einem diversifizierten Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapie...
	Der Teilfonds kann Anlagen oder Engagement direkt oder indirekt durch DFIs (die entweder an anerkannten Handelsplätzen im Asien-Pazifik-Raum oder im Freiverkehr notiert sind oder gehandelt werden) tätigen bzw. eingehen.
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	Der Teilfonds kann auch in bestimmte zulässige Aktien, die am STAR Market notiert sind, über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect Scheme oder in bestimmte zulässige Aktien, die am ChiNext Board der SZSE notiert sind, über das Shenzhen-Hong Kong Stock ...


	Der CHALLENGE Pacific Equity Fund ist idealerweise für Anleger geeignet, deren Anlageziele bei einem langfristigen Anlagehorizont auf eine Wertzunahme ihrer Ersparnisse ausgerichtet sind und die zur Erreichung dieses Anlageziels bereit sind, eine Anla...
	CHALLENGE Emerging Markets Equity Fund
	Das Anlageziel des CHALLENGE Emerging Markets Equity Fund ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch die Anlage oder ein Engagement (sowohl long als auch short) in erster Linie auf globaler Basis in einem diversifizierten Portfolio aus Aktien, ...
	Der Teilfonds kann Anlagen oder Engagement direkt oder indirekt durch derivative Finanzinstrumente (die entweder an anerkannten Handelsplätzen in Schwellenmärkten oder im Freiverkehr notiert sind oder gehandelt werden) tätigen bzw. eingehen.
	Der Teilfonds kann in chinesische A-Aktien, die an der Börse Shanghai notiert sind, über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect Scheme oder chinesische A-Aktien, die an der Börse Shenzhen notiert sind, über das Shenzhen-Hong Kong Stock Connect Scheme in...


	Der CHALLENGE Emerging Markets Equity Fund ist idealerweise für Anleger geeignet, deren Anlageziele bei einem langfristigen Anlagehorizont auf eine Wertzunahme ihrer Ersparnisse ausgerichtet sind und die zur Erreichung dieses Anlageziels bereit sind, ...
	Das Anlageziel des CHALLENGE Energy Opportunities ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch die Anlage oder ein Engagement (sowohl long als auch short) in erster Linie auf globaler Basis in einem diversifizierten Portfolio aus Aktien und aktie...

	Der CHALLENGE Energy Opportunities ist idealerweise für Anleger geeignet, deren Anlageziele bei einem langfristigen Anlagehorizont auf eine Wertzunahme ihrer Ersparnisse ausgerichtet sind und die zur Erreichung dieses Anlageziels bereit sind, eine Anl...
	Der Teilfonds kann auch in bestimmte zulässige Aktien, die am STAR Market notiert sind, über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect Scheme oder in bestimmte zulässige Aktien, die am ChiNext Board der SZSE notiert sind, über das Shenzhen-Hong Kong Stock ...

	Der CHALLENGE Industrials and Materials Opportunities ist idealerweise für Anleger geeignet, deren Anlageziele bei einem langfristigen Anlagehorizont auf eine Wertzunahme ihrer Ersparnisse ausgerichtet sind und die zur Erreichung dieses Anlageziels be...
	CHALLENGE Financial Opportunities
	Der Teilfonds kann Anlagen oder Engagement direkt oder indirekt durch DFIs (die entweder weltweit an anerkannten Handelsplätzen oder im Freiverkehr notiert sind oder gehandelt werden) tätigen bzw. eingehen.

	Der CHALLENGE Financial Opportunities ist idealerweise für solche Anleger geeignet, deren Anlageziele bei einem langfristigen Anlagehorizont auf eine Wertzunahme ihrer Ersparnisse ausgerichtet sind und die zur Erreichung dieses Anlageziels bereit sind...
	Der Teilfonds kann Anlagen oder Engagement direkt oder indirekt durch DFIs (die entweder weltweit an anerkannten Handelsplätzen oder im Freiverkehr notiert sind oder gehandelt werden) tätigen bzw. eingehen.

	Der CHALLENGE Technology Opportunities ist idealerweise für Anleger geeignet, deren Anlageziele bei einem langfristigen Anlagehorizont auf eine Wertzunahme ihrer Ersparnisse ausgerichtet sind und die zur Erreichung dieses Anlageziels bereit sind, eine...
	CHALLENGE Liquidity Euro Fund
	CHALLENGE Liquidity US Dollar Fund
	CHALLENGE Euro Income Fund
	Der Teilfonds kann Anlagen oder Engagement direkt oder indirekt durch DFIs (die entweder weltweit an anerkannten Handelsplätzen oder im Freiverkehr notiert sind oder gehandelt werden) tätigen bzw. eingehen.
	CHALLENGE International Income Fund
	Der Teilfonds kann Anlagen oder Engagement direkt oder indirekt durch DFIs (die entweder weltweit an anerkannten Handelsplätzen oder im Freiverkehr notiert sind oder gehandelt werden) tätigen bzw. eingehen.
	CHALLENGE Euro Bond Fund
	Der Teilfonds kann Anlagen oder Engagement direkt oder indirekt durch DFIs (die entweder weltweit an anerkannten Handelsplätzen oder im Freiverkehr notiert sind oder gehandelt werden) tätigen bzw. eingehen.
	CHALLENGE International Bond Fund
	Der Teilfonds kann Anlagen oder Engagement direkt oder indirekt durch DFIs (die entweder weltweit an anerkannten Handelsplätzen oder im Freiverkehr notiert sind oder gehandelt werden) tätigen bzw. eingehen.
	CHALLENGE International Equity Fund
	Das Anlageziel des CHALLENGE International Equity Fund ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung in erster Linie durch die Anlage oder ein Engagement (sowohl long als auch short) auf globaler Basis in einem diversifizierten Portfolio aus Aktien, akt...
	Der Teilfonds kann Anlagen oder Engagement direkt oder indirekt durch DFIs (die entweder weltweit an anerkannten Handelsplätzen oder im Freiverkehr notiert sind oder gehandelt werden) tätigen bzw. eingehen.
	Der CHALLENGE International Equity Fund ist idealerweise für Anleger geeignet, deren Anlageziele bei einem langfristigen Anlagehorizont auf eine Wertzunahme ihrer Ersparnisse ausgerichtet sind und die zur Erreichung dieses Anlageziels bereit sind, ein...
	CHALLENGE Global Smaller Cap Equity Fund
	Das Anlageziel des Challenge Global Smaller Cap Equity Fund ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung in erster Linie durch die Anlage oder ein Engagement (sowohl long als auch short) auf globaler Basis in einem diversifizierten Portfolio aus Aktien...
	Der Teilfonds kann Anlagen oder Engagement direkt oder indirekt durch DFIs (die entweder weltweit an anerkannten Handelsplätzen oder im Freiverkehr notiert sind oder gehandelt werden) tätigen bzw. eingehen.
	Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Genussscheine, Wandelanleihen und Optionsscheine) sowie Indizes, in welche der Teilfonds anlegen oder in Bezug auf die der Teilfonds ein Engagement eingehen kann, können ...
	Der CHALLENGE Global Smaller Cap Equity Fund ist idealerweise für Anleger geeignet, deren Anlageziele bei einem langfristigen Anlagehorizont auf eine Wertzunahme ihrer Ersparnisse ausgerichtet sind und die zur Erreichung dieses Anlageziels bereit sind...
	Der CHALLENGE Solidity & Return ist idealerweise für Anleger geeignet, deren Anlageziele bei einem mittelfristigen Anlagehorizont auf eine Wertzunahme ihrer Ersparnisse ausgerichtet sind und die zur Erreichung dieses Anlageziels bereit sind, eine Anla...
	- Die Anlage des Teilfonds in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die von einem einzelnen Emittenten ausgegeben werden, wird 10 % seines Nettovermögens nicht überschreiten, unter der Voraussetzung, dass der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarkt...
	- Unbeschadet des zuvor Gesagten, kann der Teilfonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen, die (i) von einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder einer überstaatlichen Einrichtung, bei der ein Mitgliedsstaat oder mehrere M...
	- Der Teilfonds wird in keine OGAW anlegen, denen es erlaubt ist, mehr als 10 % ihres Nettovermögens in anderen Investmentfonds anzulegen.
	- Der Teilfonds wird keine Anteile/Aktien an einem OGAW halten, die 20 % oder mehr des Nettoinventarwerts dieses OGAW ausmachen.
	- Der Teilfonds darf nicht mehr als 20 % des Nettovermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anlegen, die von Unternehmen innerhalb desselben Konzerns ausgegeben werden.
	- Die Anlage des Teilfonds in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die von einem einzelnen Emittenten ausgegeben werden, wird 10 % seines Nettovermögens nicht überschreiten, unter der Voraussetzung, dass der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarkt...
	- Unbeschadet des zuvor Gesagten, kann der Teilfonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen, die (i) von einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder einer überstaatlichen Einrichtung, bei der ein Mitgliedsstaat oder mehrere M...
	- Der Teilfonds wird in keine OGAW anlegen, denen es erlaubt ist, mehr als 10 % ihres Nettovermögens in anderen Investmentfonds anzulegen.
	- Der Teilfonds wird keine Anteile/Aktien an einem OGAW halten, die 20 % oder mehr des Nettoinventarwerts dieses OGAW ausmachen.
	- Der Teilfonds darf nicht mehr als 20 % des Nettovermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente anlegen, die von Unternehmen innerhalb desselben Konzerns ausgegeben werden.
	- Die Anlage des Teilfonds in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die von einem einzelnen Emittenten ausgegeben werden, wird 10 % seines Nettovermögens nicht überschreiten, unter der Voraussetzung, dass der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarkt...
	- Unbeschadet des zuvor Gesagten, kann der Teilfonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen, die (i) von einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder einer überstaatlichen Einrichtung, bei der ein Mitgliedsstaat oder mehrere M...
	- Der Teilfonds wird in keine OGAW anlegen, denen es erlaubt ist, mehr als 10 % ihres Nettovermögens in anderen Investmentfonds anzulegen.
	- Der Teilfonds wird keine Anteile/Aktien an einem OGAW halten, die 20 % oder mehr des Nettoinventarwerts dieses OGAW ausmachen.
	- Der Teilfonds darf nicht mehr als 20 % des Nettovermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente anlegen, die von Unternehmen innerhalb desselben Konzerns ausgegeben werden.
	- Die Anlage des Teilfonds in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die von einem einzelnen Emittenten ausgegeben werden, wird 10 % seines Nettovermögens nicht überschreiten, unter der Voraussetzung, dass der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarkt...
	- Unbeschadet des zuvor Gesagten, kann der Teilfonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen, die (i) von einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder einer überstaatlichen Einrichtung, bei der ein Mitgliedsstaat oder mehrere M...
	- Der Teilfonds wird in keine OGAW anlegen, denen es erlaubt ist, mehr als 10 % ihres Nettovermögens in anderen Investmentfonds anzulegen.
	- Der Teilfonds wird keine Anteile/Aktien an einem OGAW halten, die 20 % oder mehr des Nettoinventarwerts dieses OGAW ausmachen.
	- Der Teilfonds darf nicht mehr als 20 % des Nettovermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente anlegen, die von Unternehmen innerhalb desselben Konzerns ausgegeben werden.
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